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Bericht 
über die soziale Lage 

Zum Sozialbericht erscheint auch ein Datenband. 
Er ist auf Anforderung in der Grundsatzabteilung des BMAS, 

1010 Wien, Stubenring 1, Tel. 711-00/5495, erhältlich. 
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SOZIALBERICHT 1991 ZUM GELEIT 

ZUM GELEIT 

Vor 10 Jahren wurde im Sozialbericht 1981 Bilanz über die 70er Jahre gezogen, im diesjähri­
gen Sozialbericht wird die sozialpolitische Entwicklung der 80er Jahre dargestellt. Die Bilanz fällt 
dabei überzeugend positiv aus. Die meisten Indikatoren weisen auf eine wesentliche Wohl­
standsvermehrung in dieser Dekade hin. Die durchschnittlichen Löhne waren 1991 real um ca. 
ein Sechstel höher als 1980, die durchschnittliche Alterspension erhöhte sich bis 1992 um real 
26 Prozent, die Ausgleichszulagenrichtsätze in der Pensionsversicherung wuchsen um mehr als 
ein Viertel, der Beschäftigtenstand stieg um mehr als 200.000. 

Österreich hat im internationalen Vergleich bei den Löhnen und Sozialleistungen beachtlich auf­
geholt und befindet sich nun über dem Durchschnitt der westlichen Industrieländer. Zwar nahm 
die Arbeitslosigkeit in Österreich in den 80er Jahren zu, die Arbeitslosenquote beträgt aber den­
noch nur weniger als die Hälfte vom Durchschnitt der EG-Länder. Kurzum: Der österreichische 
Sozialstaat konnte im Laufe der letzten Jahre entscheidend weiterentwickelt werden. Dabei be­
einträchtigte der Ausbau des Wohlfahrtsstaates keineswegs die wirtschaftliche Entwicklung - im 
Gegenteil: Die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit Österreichs hat sich kostenseitig wie auch 
von der strukturellen Dynamik her deutlich verbessert. 

Angesichts dieser Fakten muß das in der tagespolitischen Auseinandersetzung oft verzerrte Bild 
von angeblich ineffizienten, wirtschaftsfeindlichen und inflexiblen sozialstaatlichen Einrichtun­
gen entschieden zurechtqerückt werden. Für professionelle Krankjammerer und Diffamierer des 
österreichischen Sozialstaates empfiehlt sich die Lektüre des vorliegenden Sozialberichtes da-
her ganz besonders. . 

Dabei muß darauf verwiesen werden, daß der Sozialstaat und seine Einrichtungen in dieser Zeit 
auf durchaus harte Proben gestellt wurden. So wurde Österreich - angesichts des Zusammen­
bruchs der kommunistischen Diktaturen in Osteuropa - mit einer regelrechten Wanderbewegung 
konfrontiert, die auch massiven Druck auf den ästerreichischen Arbeitsmarkt bewirkte und auch 
heute noch ausübt. Durch ein Ausländerbeschäftigungsgesetz, das Höchstbeschäftigungsquo­
ten von Ausländern auf Bundes- und Landesebene vorsieht, und das effiziente Kontrollinstru­
mente beinhaltet, wurde dieser Entwicklung entgegengesteuert. 1992 konnte eine Stabilisierung 
der Ausländerbeschäftigung erzielt werden. Ein weiteres Ansteigen der Arbeitslosigkeit konnte 
so eingebremst, Lohn- und Sozialdumping verhindert werden. 

Die aufgrund demographischer Faktoren nach dem Jahr 2000 zu erwartende Verschlechterung 
der Relation zwischen Pensionisten und Aktiven erfordert langfristig wirksame Reformen auf 
dem Pensionssektor, so wie sie im Arbeitsübereinkommen der beiden Koalitionsparteien ver­
einbart wurden. Die Neugestaltung der Alterssicherungssysteme soll eine langfristige Zusam­
menführung der unterschiedlichen Systeme bringen. Das Finanzierungskonzept des Pensions-

5 
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ZUM GELEIT SOZIALBERICHT 1991 

systems soll letztlich abgesichert und somit der Getlerationenvertrag für die Zukunft stabilisiert 
werden. 

Ein in der öffentlichen Diskussion leldm vernachlässigtes Thema. sind die gesundheltllcrlen Ge­
fährdungen in der Arbeitswelt Ein Abschnitt im Sozlalbencht bringt dazu alarmierende Daten. 

Für Hunderttausende Arbeitnehmer bedeuten die berufllcllen und Umwelt-Belastungen am 
Arbeitsplatz eine spürbare gesundheitliche Beei!1träcllti~Jung. I~ür die Sozialversicllel"Ung Sind 

damit au ßerdem hohe zusätzliche Kosten verbund<:;11 Im Benclltszeitraum konntell In diesem 
Zusammenhang wichtige leglstisclle Maßnahmen (L.B. Nacllt-Schwerarbeitsgesetz, 50. ASVG­
Novelle etc.) verabschiedet werden, rnlt denen SOWOlll d:1s Leistungsspektrum als auch die Mög­
lichkeit für präventive Aktionen verbessert wurden. 

Schon längere Zeit in Vorbereitung stehende weitere legistische Schritte in Riclltung nocll effi­
zienterer Arbeitnehrnerschutzregelungen stoßen aber auf den Widerstand der Arbeitgeberseite. 
Es rnu ß in diesem Zusammellilang darauf verwiesen werden, daß es auch zu den Verpflicll­
tungen der UnternellrT18n gellört, die die Gesundheit der Arbeitnehmer beeinträchtigenden 
Arbeitsbedingungen zu verbessern. Wenn, wie jetzt, die Hälfte der Arbeiter aus gesundheitli­
cllen Gründen vorzeitig illre Berufsl3ufbahn abbrechen mu ß, und Invaliditätspensionisten eine 
wesentlich geringere Lebenserwartung als Alterspensionisten haben, dann ist eindeutig Hand­

lungsbedarf gegeben. Hier ist klar festzuhalten: Die SOZi31politik hat den Wert des Menschen in 
den Vordergrund zu stellen und nlellt seine Verwertbarkeit. 

Die Einführung einer bundeseinheitlichen Pflegevorsorge soll 1993 die letzte Lücke sozialstaat­
licher Infrastruktur schließen. Damit soll in Zukunft den etwa 350.000 Betroffenen ein men­
schenwürdiges Dasein ermöglicht werden. Von Bundesseite wird mit der Verabschiedung eines 
Bundespflegegeldgesetzes ein wesentlicher Beitrag dazu geleistet. Wie die im diesjährigen 
Sozialbericht veröffentlichte Bestandsaufnahme der gegenwärtigen Versorgungssituation hilfs­
und pflegebedürftiger Personen zeigt, sind aber auch große Anstrengungen der Länder und Ge­
meinden, vor allem beim Aufbau des ambulanten Sektors, zu unternehmen. 

Ich danke allen, die an der Erstellung des Sozialberichts mitgewirkt haben. 
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Josef Hesoun 
Bundesminister für Arbeit und Soziales 
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SOZIALPOLITISCHE VORSCHAU SOZIALVERSICHERUNG 

SOZIALPOLITISCHE VORSCHAU 

Sozialversicherung 

Es ist beabsichtigt, Entwürfe betreffend eine Pensionsreform einschließlich einer Reform der 
Bauern-Sozialversicherung (d.s. vor allem Entwürfe einer 51.Novelle zum ASVG, einer 19.No­
velle zum GSVG, einer 17.Novelle zum BSVG und einer 21.Novelle zum B-KUVG) im Laufe der 
zweiten Jahreshälfte 1992 zur Begutachtung zu versenden und nach deren Abscillu ß die par­
lamentarische Behandlung des Novellenpaketes in die Wege zu leiten. 

Über folgende Punkte der Pensionsreform besteht zur Zeit (Sommer 1992) gl'undsätzllches Ein­
vernehmen: 

• Kein Eingriff in bestehende Pensionsleistungen. 
• Langfristige Zusammenführung der Pensionssysteme: Alle Schritte der Pensionsreform 

verfolgen das Ziel, die unterschiedlichen Pensionssysteme langfristig zusammenzuführen. 
Die Beschlu ßfassung überdie Pensionsreform macllt es daher notwendig, nicht nUI' im ASVG­
Bereich Einigung über Reformschritte zu erzielen. 

• Neue Aufwertung und Anpassung: Ein neues, alle Alterssicherungssysteme umfassendes 
Pensionsanpassungssystem, das eine gleiche durchschnittliche Nettoeinkommensentwick­
lung der Aktiven und Pensionisten zum Ziel hat, soll den bisherigen Anpassungsmodus ab­
lösen. 

• Neue Bemessungsgrundlage: die 15 besten Beitragsjahre: Das bisherige Verfahren zur 
Ermittlung der Bemessungsgrundlage für die Pensionshölle soll durch eine transparente Be­
rechnungsmethode, und zwar durch die Heranziehung der besten 180 Beitragsmonate er­
setzt werden, 

• Gleitpension: Die Neueinführung einer Gleitpension soll einen Anreiz dafür bieten, die Pen­
sion zu einem späteren Zeitpunkt in Ansprucll zu nehmen, und so mithelfen, das tatsächli­
che Pensionsantrittsalter anzuheben. 

• Anrechnung von Kindererziehungszeiten: In Hinkunft sollen Kindererziehungszeiten im 
Ausmaß von bis zu vier Jahren pro Kind in der Pensionsversicherung berücksichtigt werden. 
Die Anrechnung für Kinder, und zwar auch für vor dem Jahre 1993 geborene, soll im Rah­
men des Versicherungssystems in Form eines bestimmten Zuschlags zur monatlichen Pen­
sionsleistung erfolgen. 

• Neuordnung der Hinterbliebenenversorgung: Diese soll sicherstellen, daß nach dem Tod 
eines Partners der vor dessen Tod bestehende Lebensstandard auch nacl1 dem Tod des 
Partners für den Überlebenden gewährleistet bleibt. Dabei bleibt bei denjenigen Witwen und 
Witwern, die nur über ein kleines Einkommen verfügen, das bisherige Recht voll erhalten. 
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SOZIALVERSICHERUNG SOZIALPOLITISCHE VORSCHAU 

Nur in denjenigen Fällen, In denen der überlebende Ehegatte bereits zu Lebzeiten des Ver­
storbenen den Hauptanteil am gemeinsamen Einkommen erzielt hat - und dies sind vor al­
lem Männer - soll ein niedrigerer HinterbliebenenpensIonsanspruch bestehen, 

• Gleiches Pensionsalter für Mann und Frau: Eine etappenweise langfristige Anpassung 
des gesetzlichen Pensionsantrittsalters der Frauen an dasjenige der Männer soll gleichzei­
tig mit der Verwirklichung eines Maßnahmenpaketes Hand in Hand gehen, das zum Ziel hat, 
die Benachteiligungen der Frauen im Arbeitsleben und in anderen gesellschaftlichen Berei­
chen zu beseitigen. 

Die Reform der Bauern-Sozialversicherung soll auf Grundlage der Zielvorstellungen, wie sie 
der Ausschuß für Arbeit und Soziales anläßllch der Bellandlung der 16.Novelle zum BSVG im 
Nationalrat formuliert hat, erfolgen, 

Der Nationalrat hat im Juni 1992 das Studienförderungsgesetz 1992 und eine Novelle zum 
Familienlastenausgleichsgesetz beschlossen (vorgesellener Wirksamkeitsbeginn für belde Ge­
setze ist der 1.September 1992). Angesicllts der Verknüpfung einer Reihe von Bestimmungen 
dieser Gesetze mit dem Sozialversicherungsrecht, und zwar vor allem hinsichtlich der Regelung 
betreffend die Angehörigeneigenschaft über das 18.L(~bensjahr hinaus, hat sich ein ent­
sprechender Anpassungsbedarf in diesem F1echtsbereicll der Sozialverslcl'lerung ergeben; es 
war notwendig, diese Anpassungerl Inl nahmen von InitIativantragen dem Parlament zuzulei­
ten, um den gleichzeitigen Wirksarnkeltsbeglnrl derselt)en mit dem Studienfördefungsgesetz 
1992 und der Novelle zum Fl AG zu gewätll'181~)tcll, 

Die mit Kroatien und Slowenien auf Expertenebene ausgearbeiteten umfänglichen Abkommen 
über Soziale Sicherheit werden nach der ehestmöglichen Unterzeichnung noch im Herbst 1992 
der parlamentarischen Genehmigung zugeleitet werden. Das ebenfalls bereits auf Experten­
ebene abgeschlossene Abkommen mit der CSFR wird je nach der weiteren Entwicklung in der 
CSFR mit dieser in ihrer Gesamtheit oder der möglichen beiden Teilstaaten abgeschlossen wer­
den. Die mit Ungarn bereits aufgenommenen Expertenbesprechungen betreffend den Abschlu ß 
eines umfänglichen Abkommens sollen sobald wie möglich fortgesetzt und abgeschlossen Wl;r­
den. 

Im Herbst 1992 werden audl die auf Grund des [WfU\bkommens autgenolnrnenen Gespräclle 
betreffend den Abschluß neuer Abkolllillen mit eJer Bundesrepublik Deutschland, Groß­
britannien und den Niederlanden fortgesetlt und abgeschlossen sowie entsprechende Ge 
spräche auch mit anderen EG- und EFTA-Staaten (vorerst Insbesondere mit Italien, Spanien, 
Schweden und der Schweiz) aufgenornrnerl werden. 

Im Bereich der Sozialen Sicherheit Wird der Schwerpunkt der Tätigkeiten weiterhill auf das EWR­
Abkommen ausgeneiltet sein, Es werden die Slcll aus dem EWR-Abkommen ergebenden 
innerstaatlichen Implementierun~lsaktlvltäten durchzufüllrGn sein. 

8 
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SOZIALPOLITISCHE VORSCHAU ARBE ITSMARKVERWALTU NG/ -POLITIK 

Arbeitsmarktverwaltung und Arbeitsmarktpolitik 

Für 1992 und 1993 werden weiterhin, wenn auch gegenüber den Vorjahren verringerte Be­
schäftlgungszuwächse prognostiziert. Wegen des sich fortsetzenden Strukturwandels der Wirt­
schaft werden Dynamik und Segmentierungsprozesse des Arbeitsmarktes keineswegs nach­
lassen. Die Arbeitslosenquote wird im Jahresdurchschnitt 1992 auf dem Niveau von 1991 blei ­
ben, 1993 allerdings wieder weiter auf 5,9 % anwachsen. 

Der Budgetrahmen für aktive Maßnahmen ist auch 1992 überaus eng . Mit öS 4.650 Mio (gem . 
Budgetvoranschlag) stehen gegenüber 1991 um 2,8 % mehr Mittel zur Verfolgung arbeitsmarkt­
und beschäftigungspolitischer Ziele der AMV zur Verfügung. 

Angesichts der prognostizierten Arbeitsmarktentwicklungen und des Budgetrahmens hat die 
AMV ihre Tätigkeiten zu planen . 

Strukturreform und Ausbildung des Personals 

Die vorrangige Zielsetzung bis Mitte 1993 besteht in der Schaffung einer gesetzlichen Regelung 
einschließlich der Übergangsbestimmungen hinsichtlich 

• Aufbau- und Ablauforganisation , 
• Übertragung von Leistungen an andere Trägerorganisationen, 
• personeller und technischer Infrastruktur, 
• Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter/innen und 
• Finanzierung, sowie in der 
• Realisierung von organisatorischen Teillösungen. 

Die geplante Etablierung einer Ausbildungseinrichtung auf (Fach-) Hochschulniveau zur Aus­
bildung neuer Mitarbeiter/innen stellt einen weiteren Schwerpunkt der Organisationsentwicklung 
dar. 

Arbeitsmarktforschung 

Die künftigen Schwerpunkte der Arbeit im Forschungsbereich werden im Ausbau wissenschaft­
licher Planungs- und Evaluierungsinstrumente, der Sicherung des breiten Spektrums der For­
schungsaktivitäten liegen. Weiters werden Konzepte bezüglich Neustrukturierung und institu­
tioneller Verankerung der Forschung in der AMV (u.a. im Zusammenhang mit der geplanten Re­
form der AMV) erstellt. 

9 
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ARBEITSMARKVERWALTUNG/-POLITIK SOZIALPOLITISCHE VORSCHAU 

Arbeitsmarktservice 

Die nächsten Weiterentwicklungsschritte betreffen 

• die Effektivitäts- und Effizienzsteigerung der Arbeitsvermittlung, 
• den Ausbau der Betriebsbetreuung, 
• die Intensivbetreuung Älterer, Ausländer und Langzeitarbeitsloser, 
• die Differenzierung des Serviceangebotes, 
• die Entwicklung der Samsomaten durch 
~ Einsatz von Bildern zu den Berufsinformationen der Lehrberufe, 
~ Erweiterung der Berufsinformationen auf "allgemeine Berufe" (somit werden alle verfüg­

baren Berufsinformationen in Selbstbedienung zur Verfügung stehen), 
~ Prüfung des Einsatzes von Magnetkarten, 
~ Informationen über das Ausländerbeschäftigungsgesetz in mehreren Sprachen. 

• Den Ausbau der Berufsinformationszentren (BIZ) bzw. -stellen (BIST). Mit der Eröffnung von 
weiteren 9 BIZ bzw. BIST wird ein großer Schritt in Richtung auf ein bundesweites, qualitativ 
hochwertiges Angebot an Berufsinformation gesetzt, das Mitte 1993 22 Einrichtungen um­
fassen wird. 

Arbeitsstiftungen 

Für den Herbst 1992 ist die Einrichtung weiterer Arbeitsstiftungen vorgesehen. Zudem sollen 
Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen nach dem AIVG zur Ermöglichung von re­
gionalen Arbeitsstiftungen auch für kleine und mittlere Unternehmungen erörtert werden. 

Frauen 

Planung und Entwicklung neuer Fördermodelle (z.B. Frauensstiftungen), Ausbildungsmaßnah­
men für Frauen. 

Behinderte 

Im 1. Halbjahr 1992 wurden die Vorbereitungsarbeiten zur Errichtung eines Pilotprojektes 
"Arbeitsassistenz für psychisch Behinderte" in Linz und Mistelbach abgeschlossen. Diese bei­
den Projekte werden ihre Arbeiten in der 2. Hälfte 1992 beginnen . Ihre Effizienz soll durch eine 
wissenschaftliche Begleituntersuchung evaluiert werden . 

Zudem wird in der 2. Hälfte 1992 eine bei allen ArbeitSämtern kostenlos erhältliche Informati­
onsbroschüre für behinderte Schulabsolventen/innen herausgegeben. 

10 
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SOZIALPOLITISCHE VORSCHAU PFLEGEVORSORGE/BEHINDERTENFRAGEN 

Ältere 

Für die zweite Hälfte des Jahres 1992 ist die Ausformulierung und die Diskussion eines erwei­
terten Maßnahmenpaketes zugunsten Älterer auf Expertenebene geplant. In Abhängigkeit von 
den für das kommende Jahr 1993 gewährten Fördermitteln wird die Umsetzung dieses Maß­
nahmenpaketes in Angriff genommen. 

Legistik 

• Diskussion und Planung einer erweiterten Leistung für ältere Arbeitslose, 
• Diskussion einer Mindestsicherung in der Arbeitslosenversicherung und der Einbeziehung 

Strafgefangener in die Arbeitslosenversicherung, 
• Vorbereitung eines Datenabgleichs mit dem Hauptverband der Sozialversicherungsträger zur 

statistischen Bereinigung der Ausländerbeschäftigung . 

Pflegevorsorge - Behindertenfragen -
Sozialentschädigung 

Nach mehrjährigen intensiven Vorarbeiten und einer breiten öffentlichen Diskussion liegt seit Mai 
1992 ein Entwurf für ein Bundespflegegeldgesetz und für eine Vereinbarung zwischen Bund und 

Ländern gemäß Art.15a B-VG vor. Die Begutachtungsfrist ist im Sommer 1992 abgelaufen. Bis Jah­
resende 1992 soll die parlamentarische Behandlung dieser Gesetzesmaterie abgeschlossen sem. 
(Genaueres dazu im Abschnitt Pflegevorsorge / Behindertenfragen des Tätigkeitsberichtes.) 

Für den Bereich der Behindertenpolitik wird ein neues Behindertenkonzept der Bundesregie­
rung vorbereitet, welches das Konzept des Jahres 1977 ablösen wird. Es ist in erster Linie dem 
Integrationsziel verpflichtet und schlägt ein Maßnahmenbündel zu seiner Verwirklichung vor. 

Eine Novellierung des Bundesbehindertengesetzes soli weitere Verbesserungen für Behinder­
te (etwa im Zusammenhang mit dem Kauf von Kraftfahrzeugen) bringen. Außerdem soll eine 
gesetzliChe Basis für die finanzielle Absicherung der Österreich ischen Arbeitsgemeinschaft für 
Rehabilitation als Dachorganisation der Behindertenverbände geschaffen werden. 

Generell ist die Verlagerung der Gewichte vom Kausalitätsprinzip, das bei der Ursache von 
Behinderungen, Krankheiten und Schädigungen ansetzt, hin zum Finalitätsprinzip, das die 
Tatsache von Behinderungen, Krankheiten und Schädigungen zum Ansatzpunkt für Hilfen macht, 
feststellbar. Diese Akzentverschiebung ist u.a. bei der Öffnung der verschiedenen Einrichtun­
gen der Rehabilitation gegeben. 

11 
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ARBEITSRECHT SOZIALPOLITISCHE VORSCHAU 

Angesichts unseres immer komplexer und komplizierter werdenden sozialen Systems kommt 
der Sozial beratung zunehmende Bedeutung zu. Die Ausweitung diverser Servicesteilen und 
Bürgerberatungseinrichtungen reflektlerl einerseits wachsende Nachfrage nach enlsprecllen­
den Hilfestellungen, andererseits aber auch steigende Sensibilität in Politik und Verwaltung für 
diese Fragen. 

Schließlich wird die ÖffentliChkeitsarbeit einen wichtigen Beitrag zur Integration von BeIlin­
derten und Benachteiligten In die Gesellscllaft zu leisten haben. 

Arbeitsrecht 

Folgende Gesetzesvorhaben werden als arbeitsrechtliche Begleitmaßnahmen zur Pensions­
reform behandelt: 

• Entwurf eines DienstfreisteIlungsgesetzes, 
• Entwurf zur Beseitigung der zeitlichen Mindestgrenzen für die Anwendbarkeit des An-

gestelltengesetzes u.a., 
• Entwurf zur Schaffung eines Abfertigungsanspruches bei Tod des Arbeitnehmers, 
• Entwurf einer Novelle zum Arbeitszeitgesetz - Teilzeitarbeit, 
• Entwurf einer Novelle zum Mutterschutzgesetz 1 g7~) sowie zum Eltern-Karenzurlaubs~ 

gesetz, 
• Entwurf einer Novelle zum Arbeitsverfassungsgesetz, 
• Entwurf einer Novelle zum Gleichbehandlungsgesetz, 
• Entwurf einer Novelle zum Heimarbeitsgesetz. 

Im weiteren Laufe des Jahres 1992 ist vor allem die legistische Umsetzung folgender Rechts­
akte der EG im Bereich des Arbeitsrechtes in die österreichische Rechtsordnung geplant: 

• Unternehmens-/Betriebsübergang (Umsetzung der Richtlinie 77/187/EWG): 

12 

~ Verankerung des ex lege lJberqanqs der Arbeltsvorhiiltnisse auf den neu(;lllnhaber (I-.r-­
werber), 

~ Gesamtschuldnerhaftunq 'Ion Vnrcwr)eret und I~rwerber, 
~ Austrittsrechl des Arbeitnehmers bel wesentllcller naChteiliger Änderung dei' !\rbellsr)f; 

dingungen Illfolge des Bet(lebsübergange~;, 
~ Weitergelten der in einem KOllektivvertrag vereinbarten Arbeilsbedlllgul1gen biS zur An­

wendung eines anderen Kollektivvertrages, 
~ Ausbau der betrieblichen Mitbesllmmung, insbes. Konzernmitbestimmung; 
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SOZIALPOLITISCHE VORSCHAU ARBEITSRECHT 

• Schriftliche Aufzeichnung des Inhalts des Arbeitsvertrages (Umsetzung der Richtlinie 
91/533/EWG): 
schriftliche Information des Arbeitnehmers über: 

-+ die wesentlichen Rechte und Pflichten aus dem Arbeitsvertrag, 
-+ nähere Bedingungen bei Entsendung ins Ausland, 
-+ Änderungen des Arbeitsvertrages; 

• Arbeitsvertragsrechtliche Umsetzung von Richtlinien im Bereich des Arbeitnehmer­
sChutzes: 

-+ Anhörung der Arbeitnehmer in Angelegenheiten der Sicherheit und der Gesundheit am 
Arbeitsplatz, 

-+ Benachteiligungsverbote für Arbeitnehmer, die in Gefahrensituationen den Arbeitsplatz 
verlassen oder Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr treffen sowie für Sicherheitsver­
trauenspersonen, Sicherheitsfachkräfte und Betriebsärzte; 

• Anpassung des österreichischen Gleichbehandlungsgesetzes an das EG-Recht, ins­
bes. Schaffung von wirksamen Sanktionsregelungen. 

• Umsetzung von Sozialvorschriften im Straßenverkehr. 

Am 1.1.1993 sollen die Novelle zum Nacht-Schwerarbeitsgesetz sowie Verbesserungsmaß­
nahmen für das Krankenpflegepersonal in Kraft treten. 

Die Länder werden Ausführungsgesetze zur Landarbeitsgesetz-Novelle (Arbeitnehmerschutz 
für Jugendliche) zu erlassen haben. 

Die Bestrebungen zur Angleichung des Arbeitsvertragsrechtes der Arbeiter und Angestell ­
ten, zur Novellierung des Arbeitszeitgesetzes, zur Neuregelung des Journalistengesetzes 
hinsichtlich der ständigen freien Mitarbeiter von Medienunternehmen (Diensten) sowie zur Novel­
lierung des Schauspielergesetzes werden fortgesetzt. 

Die bisherige Übergangsregelung im Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz betref­
fend Abfertigungszahlungen bei Insolvenz des Arbeitgebers soll in das Dauerrecht übergeführt 
werden. 

Aufgrund des neuen Arbeiterkammergesetzes ist es notwendig, die Arbeiterkammer-Wahl ­
ordnung neu zu erlassen, um die gesetzlichen Neuerungen im Wahlverfahren durchzuführen. 

In den Aufgabenbereichen Arbeitsbeziehungen und Arbeiterbildung sowie Gleichstellung von 
Frau und Mann werden die Aufbereitung von Daten und die Überprüfung der Auswirkungen ge­
troffener sozialpolitischer und arbeitsrechtlicher Maßnahmen weitergeführt. Für Herbst 1992 ist 
die Herausgabe folgender Analysen geplant: 

13 
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ZENTRAL-ARBEITS INSPEKTION SOZIALPOLITISCHE VORSCHAU 

• Teilzeitbeschäftigung in Österreich 1974 t)is 1990 
• Arbeitsbedingungen in Österreich; Sekundärauswertung des Mikrozensus September 1985 
• Ergebnisse der 1. ArbeltIH.:dlmennnentagung, Wll:::n, Nov. 1990. 

Die Anregungen und Vmsctlläge der auf der 79 r agung der Intematlonalen Arbeitskonferenz 
angenommenen Übereinkommen und Ernpfl:::hlungun werden im Hinblick auf ihre Verwirklichung 
durch die österreichisdle Hechtsordnung gepl'ütL 

Nach der Unterzeichnung des ÄnderungsprotokoliGS zur Europäischen Sozialcharta wird die 
Frage seiner Ratifikation dlHCll Österreich zu orüfun suin, 

Zentral-Arbeitsinspektion 

Mit Inkrafttreten des EWR werden eine Reihe von EG-Richtlinien, die wesentliche 
Bereiche des technischl:::n und arbeitstlygienischen Arbeitnehmerschutzes regeln, in 
Österreich wirksam und enordern die Anpassung des österreichischen Arbeitnehmer­
schutzrechtes an das EG-Fiectlt, da dieses Mindeststandards vorsieht, die über die in 
Österreich derzeit geltenden ArbeitnerHl)(~rsctllltzvorschriften hinausgehen, 

Es ist daher die Erlassung eines neuen, EG-konformen Arbeitsschutzgesetzes not­
wendig. Ein entsprechender Entwurl soll nach Erörterung in der Arbeitnehmerschutz­
kommission und nach Durchführung des allgemeinen Begutachtungsverfahrens zum 
Jahresende 1992 in den Nationalrat eingebracht werden. In der Folge wird eine Reihe 
von Durchführungsverordnungen, die u.a. nähere Vorschriften betreffend Arbeitsstätten, 
Arbeitsmittel und Arbeitsstoffe enthalten, erlassen werden. 

Ebenso erlordern die EG-Vorscllriften die baldige Erlassung des neuen Arbeitsinspek­
tionsgesetzes. Der fertiggestellte Entwurf sollte noch in der Herbstsession 1992 in dun 
Nationalrat eingebracht werden. 

Nach Einarbeitung der im Begutactltungsverlatlren vorgebrachten ,l\nderungswünsche flJr 
die Bauarbeiterschutzverordnung Ist nunmellr damit zu rechnen, daß diese nocll Ifll 

Jahr 1992 im Bundesgesetzblatt kundgernactlt werden kann. 

Nach Abschluß des allgemeinen Begutachtungsvertahrens hinsIchtlich einer Fachaus­
bildung tür Sicherheitstechniker ist mit der Vorlage an den Nationalrat bzw. Kund­
machung im Bundesgesetzblatt bis zum Jahresende 1992 zu rechnen. 

14 
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ZUSAMMENFASSUNG ARBEITSMARKTLAGE 

ZUSAMMENFASSUNG 

Sozial bericht 

Arbeitsma rktlage 1991 

Die Wohnbevölkerung betrug im Jahresdurchschnitt 7,825.000, was gegenüber 1990 einer Zu­
nahme von 107.000 entspricht. Die Zahl der Ausländer wuchs auf einen Jahresdurctlschnitts­
wert von 512.000, ihr Anteil an der gesamten Wohnbevölkerung lag bei 6,5 %. 

Die Erwerbsquote stieg von 70,0 % (1990) auf 70,6 %. Der Grund dafür liegt vor allem in der 

Zunahme der Erwerbsbeteiligung der Frauen, aber auch in einer Zunahme der Erwerbsquote 
der Männer (Zu strom v .a. jüngerer ausländisdler Männer). 

Trotz abgeschwächter Konjunktur kam es aufgrund des Anstiegs der Ausländerbeschäftigung 

zu einem massiven Zuwachs bei der Beschäftigung (+69.000 oder 2,3 %). Mit knapp 3 Mil­
lionen unselbständig Beschäftigten im Jahresdurcllscllnitt 1991 wurde neuerlich ein Beschäfti­
gungsrekord erreicht, der Höchststand vor der Rezession (1981) wurde um 200.000 überboten. 

Auch 1991 konzentrierten sich die Beschäftigungszuwächse auf die mittleren Altersgruppen (25-
bis 39-jährige), daneben fiel der Zuwachs aber auch bei den 50- bis 54-jährigen hoch aus (weit­
gehend demographisch bedingt). An den Rändern der Altersverteilung (15- bis 18-jährige, 55-
und mehrjährige) war die Beschäftigung erneut und zum Teil recht deutlich rückläufig. 

DieZahl der unselbständig beschäftigten Ausländer/innen stieg gegenüber 1990 um 48.000 
auf 266.000 im Jahresdurchschnitt an, der Ausländeranteil erreichte 8,9 % (1990: 7,4 %). 

Vor allem infolge des hohen Anstiegs des Arbeitskräftepotentials (Ausländer, weibliche Er­

werbspersonen, 50- bis 54-jährige) stieg bei gleichzeitig hohem Beschäftigungszuwachs auch 
die Arbeitslosigkeit an und zwar sowohl die Arbeitslosenzahl (+ 19.000 oder 11,6 %) als auch die 
Arbeitslosenquote (+O,4%-Punkte). Dabei fiel der Anstieg bei den In- und Ausländern gleich hoch 
aus (+ 11,6 %), bei den Frauen jedoch etwas höher (+ 12, 1 %) als bei den Männern (+ 11,2 %). 
Im Jahrsdurchschnitt 1991 betrug die Arbeitslosenzahl rund 185.000, die Arbeitslosenquote 
lag bei 5,8 % (Männer: 5,3 %, Frauen: 6,5 %, Inländer: 5,7 %, Ausländer: 7,1 %). 

Obwohl in fast allen Altersgruppen die Arbeitslosigkeit zunahm (Ausnahme: 15- bis 18-jähnge, 
-3,6 %), stieg sie insbesondere bei den über 5Q-jährigen dramatisch an (+25 %). Die höchsten 
Arbeitslosenquoten verzeichneten die 50- bis 59-jährigen (7,8 %) und die 19- bis 29-jährigen (6,5 %). 

15 
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ARBEITSMARKTLAGE ZUSAMMENFASSUNG 

Die Höhe der Arbeitslosenquote hängt stark mit der Qualifikation zusammen: Je niedriger die Aus­
bildung, umso höher das Arbeitslosigkeitsniveau. Die Unterschiede zwischen Pflichtschulabsol 

venten (10,1 %) und Personen mit Universitätsabschlu ß (2,2 %) waren beträclltlicll. Eine Zunallme 

der Arbeitslosigkeit war 1991 in allen Ausbildungsstufen zu beobachten, insbesondere bei den 
AHS-/BHS-Absolventen (+ 14,3 %), den Lellr- (t 12,8 %) und den Pfliclltscllulabsolventen (+ 11,3 %). 

Die Arbeitslosenquote der Ausländer lag 1991 mit 7,1 % merkbar über jener der Inländer 
(5,7 %). Ausländer sind großteils in Branchen mit überdurchschnittlichem Arbeitslosig­

keitsniveau besclläftigt (Bau-, Beherbergungswesen, Handel, Reinigung), der starke Zu 
strom neuer ausländischer Arbeitskräfte füllrt zu Austausctlprozessen vor allem unter den Aus­
ländern. Wie aus den Einkommensstallstiken der SozIalverSICherungsträger geschlossen wer­

den kann, werden neu in Österreicll beschäftigte Ausländer in einigen Branchen geringer ent­
lohnt als bereits In Österrclch ansässlgc Ausländer. 

Im Jatlr 1991 waren 28,3 % aller Arbeitslosen (52.400) langzeitarbeitslos. 

Die Konzentration der Arbeitslosigkeit wird sichtbar, wenn man die Anteile der einzelnen De­
zllgruppen an der Gesamtzahl der Leistungsbezugstage betrClchtet: So entfiel auf jene 20% der 
(leistungsbeziehenden) Personell mit den längsteil Nbeitsiosigkeiisperioden beinahe die Hälf­
te (48%) des ArbeitslosIgkeitsvolumen::::" wc1f1rend die Ullk)rCrl bClden D(~zllgruppen mit 3,3(;~ 
kaum ins Gewicht fielnIl. 

Die Arbeitslosigkeit stieg in allen Bundesländern. Überdurchschnittlich waren die Zuwäch­

se in Vorarlberg (+30,7 %), das allerdmgs nach wie vor die niedrigste Arbeitslosenquote ver­
zeictlnete (3,5 %), Steiermark (+ 13,9 %), Oberösterreich (+ 12,8%) und Salzburg (+ 12,2 %). Das 
höchste Arbeitslosigkoitsniveau wiesen nacll wie vor das Burgenland (Quote: 7,8 %), Kärnten 
(+7,4 %), die Steiermark (+7,1 %) und Wien (6,3 %) 8uf. 

1991 bezogen 530.000 Personen zumindest einmal Arbeitslosengeld und/oder Not­
standshilfe, waren also zumindest einm31 von Arbeitslosigkeit betroffen; d-fl. ca. jeder vierte bis 
fünfte Besctläftigte in den nictltkündigungsgeschützten Bereichen wird einmal im Jahr arbeits­

los. Die Zahl der E18tmffenen ist um 53.000 (t-11 ,1 %) gegenüber 1990 angestingen. 

Der Bestand an offenen Stellen sank um rUllcj tl.200 mjm 11, 1 ()/~, auf <1.9.·400 ab. Dle~.; ging vor' 
allem auf den Rückgang von offenen Stellen für Arr)c~ltskr~lft(; olme besowjere AUStJlldlJl1Cj und 

für Facharbeiter/innen zUlljck 

Die Zahl der Lehrstellensuchenden qlng demograpillscil bedingt auf 45.100 Jugendllelre? 
zurück, die Zahl der Lellrstellen sank um rund 2.000 auf 56.000. Auf die EntwiCklung der L<llli 
der Facharbeiter/Innen Ilat dies (quantitatiV) keillen negativen Einflu ß, da immer nocll welllCJur 
Fachkräfte aus dem Erwerbsleben aussctwirJen als !leu t:intreton. 

16 
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ZUSAMMENFASSUNG SOZIALVERSICHERUNG 

Die mittlere Höhe (Median) der monatlichen Leistungen an Arbeitslose (Arbeitslosengeld bzw. 
Notstandshilfe inkl. allfälliger Familienzuschläge) betrug im Jahre 1991 S 7.500,-. Das mittlere 
Arbeitslosengeld lag bei S 7.800,-, die mittlere Notstandshilfe bei S 6.000,-. 

Entwicklung der österreichischen Sozialversicherung 1991 

Gegenüber 1990 sind die Sozialausgaben um 44 Milliarden S oder 9,1 % gestiegen und wuch­
sen damit stärker als das Bruftoinlandsprodukt zu laufenden Preisen, sodaß ihr Anteil am 
BIP (USozialquote") von 26,9 % (1990) auf 27,4 % (1991) stieg. 

Die vorläufigen Gebarungsergebnisse der Sozialversicherungsträger für das Jahr 1991 welsen 
Gesamtausgaben und Gesamteinnahmen von jeweils ca. 305 Milliarden Saus. 

Die Einnahmen bestanden zu mehr als drei Viertel (78 %) aus Beiträgen für Versicherte, 
die sich auf 235 Milliarden S beliefen. Der Bund zahlte 1991 Beiträge von 58 Milliarden S, wo­
bei der Großteil auf die sogenannte Ausfallshaftung des Bundes zur Abdeckung der Differenz 
zwischen Einnahmen und Ausgaben in der Pensionsversicherung entfiel. 

Nach den vorläufigen Berechnungen werden die Gesamtausgaben der Pensionsversiche­
rung 1991 rund 213 Milliarden S I der Krankenversicherung ca. 81 Milliarden S und der Un­
fallversicherung ca. 11 Milliarden S betragen. 

1991 waren im Jahresdurchschnitt insgsamt 2,950.000 Personen pensionsversicher1. Im Ver­
gleich zum Beschäftigtenanstieg wuchs die Zahl der Pensionen geringfügiger an (um 58.000 
auf 1,727.000) sodaß die Belastungsquote gegenüber 1990 sank. 1991 kamen 585 Pen­
sionen auf 1.000 Versicherte (1990: 590). 

Die höchstmögliche Eigenpension (ollne Hilflosenzuschuß und Kinderzuschuß) betrug 1991 
S 22.300,-, die höchste Witwenpension (ohne Zuschüsse) S 13.400,- monatlicll. 

Es bestehen weiterhin große UnterSChiede bei den durchschnittlichen Pensionshöhen von 
Männern und Frauen. Die durchschnittliche Alterspension der Männer betrug In der ge­
setzlichen Pensionsversicherung im Dezember 1991 S 12.200,-, jene der Frauen hingegen 
S 7.100,-. Die in Aussicht stehenden Reformen einer großzügigeren Anrechnung der Kinderer­
ziehungszeiten werden das Gefälle zwiscllen Frauen- und Männerpensionen spürbar reduzlerell. 

Insgesamt erhielten 13 % der Bezieher einer Pension aus der gesetzlichen Pensionsversi­
cherung noch mindestens eine weitere Pensionsleistung. Beim Zusammentreffen von 
Alterspension und Witwenpension verringern sich die Einkommensunterschiede zwischen Män­
nern und Frauen. Trotzdem ist die durchschnittliche Einkommenshöhe von Frauen mit zwei Pell-

17 
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SOZIALVERSICHERUNG ZUSAMMENFASSUNG 

sionsbezügen (5 12.000,-) noch immer niedriger als die durchschnittliche Pensionshöhe der 
Männer mit nur einer Pensionsleistung. 

Der Pensionistenpreisindex und der Verbraucherpreisindex stiegen in den letzten 20 Jahren 
um rund 170 %, die Pensionen in der gesetzlichen Pensionsversicherung um 260 %. Weit über 
das Ausmaß der normalen Preisanpassung hinaus wurden die Richtsätze für Ausgleichszu­
lagenbezieher angehoben. Der Richtsatz für Alleinstehende stieg im Zeitraum von 1970 bis 
1991 um rund 360 %, jener für Verheiratete um rund 370 %. 

Die Richtsätze für Ausgleichszulagen wurden ab 1.Jänner 1991 über die Pensionsanpassung 
(5 %) hinaus um 7,6 % erhöht. Der Richtsatz für Alleinstehende betrug im Jänner 1991 
S 6.000,-, jener für Ehepaare mit gemeinsamen Haushalt 5 8.600,-. 1991 bezogen 260.000 
Personen eine Ausgleichszulage (15 % der Pensionsbezieher) . 

Im Jahre 1991 gab es 107.000 Neuzugänge an Pensionen. 80 % aller Direktpensionen wer­
den vor Erreichen des gesetzlichen Pensionsanfallsalters (Männer 65, Frauen 60 Jahre) 
in Anspruch genommen. 

Bei Erfüllung der sonstigen Voraussetzungen können Frauen bereits mit 55 Jahren in Alters­
pension gehen. Da viele Frauen diese Voraussetzungen mit 55 Jahren aber noch nicht erfüllen, 
liegt ihr durchschnittliches Zugangsalter bei der Alterspension bei 59,8 Jahren. Männer 
gingen im Durchschnitt mit 62,3 Jahren in Alterspension. 

Die durchschnittliche Neuzugangspension (inkl. Zulagen und Zuschüsse) eines Arbeiters be­
trug 5 1 0.1 00,-, einer Arbeiterin 54.800,-. Bei den Angestellten lagen diese Werte bei 515.400,­
bzw. 5 8.200,-. 

Der durchschnittliche monatliche Ruhebezug der Bundesbeamten (ohne Bahn und Post) 
beträgt S 26.800,-. 3 % der Ruhebezüge liegen unter 5 10.000,-,29 % zwischen S 10.000,­
und S 20.000,-, 40 % zwischen 5 20.000,-und 5 30.000,-, 22 % zwischen S 30.000,- und 
550.000,- und 6 % (ca. 3.100) über S 50.000,-. 

Gesundheit und Arbeitswelt 

Die wachsende Zahl von Pensionen aus geminderter Arbeitsfähigkeit hat in letzter Zeit das Au ­
genmerk zunehmend auf Gesundheitsbelastungen im Arbeitsleben gelenkt. Die Gesundheits­
belastungen am Arbeitsplatz sind vielfältig und die einzelnen Gruppen von Erwerbstätigen sind 
Belastungen in sehr unterschiedlichem Ausmaß ausgesetzt. Bei der Interpretation der Ergeb­
nisse ist zu berücksichtigen, daß die subjektive Belastbarkeit sehr unterschiedlich ist und ande­
re Belastungen außerhalb der Erwerbsarbeit hineinspielen. 

18 
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ZUSAMMENFASSUNG GESUNDHEIT UND ARBEITSWELT 

Untersuchungen zeigen folgende Belastungsfaktoren im Arbeitsleben: 
• Ein erhöhter Zeitdruck bzw. Leistungsdruck erhöht das Unfallrisiko, das Entstehen von 

Krankheiten des Bewegungs- und Stützapparates, von Herz-/Kreislauferkrankungen und von 
psychosomatischen Beschwerden. Er zeigt sich auch in höheren Krankenstandsraten. Zu­
meist geht er mit anderen Belastungen einher, wie Monotonie, Umgebungseinflüssen und feh­
lenden persönlichen Kontaktmöglichkeiten. 

• Deutlich sind auch Zusammenhänge zwischen branchenspezifischen Belastungen einerseits 
und bestimmten Krankheitsbildern andererseits. So führen etwa im Bauwesen, bei der Er­
zeugung und Verarbeitung von Metallen und bei der Be- und Verarbeitung von Holz aufgrund 
körperlich besonders schwerer Arbeiten Krankheiten des Bewegungs- und Stützappara­
tes zu überdurchschnittlich vielen Krankenständen und Invalididätspensionen. 

• Eine große Bedeutung haben auch Umwelteinflüsse am Arbeitsplatz.So sind rund 600.000 
Erwerbstätige "starkem" oder "sehr starkem" Lärm ausgesetzt. Fast 400.000 Personen 
erleben eine ebenso starke Beeinträchtigung durch Geruchsbelästigung. Ebenfalls 400.000 
Personen sind störendem Staub ausgesetzt. Jeweils 300.000 Erwerbstätige leiden unter Wit­
terungseinflüssen bzw.Dämpfen. Fast ebensoviel Erwerbstätige sind mit störender Hitze bzw. 
Schmutz konfrontiert. 

• Rund 200.000 unselbständig Beschäftigte arbeiten "ständig" und "regelmäßig" in den 
Nachtstunden. 

Von all diesen Belastungen sind Arbeiter in weitaus höherem Ausmaß betroffen als Ange­
stellte: 

• Arbeiter sind im Schnitt doppelt so lange im Krankenstand wie Angestellte, 
• das Unfallrisiko ist bei Arbeitern sechsmal so hoch wie bei Angestellten, 
• die Wahrscheinlichkeit invalid zu werden, ist doppelt so hoch wie bei Angestellten, 
• Arbeiter werden deutlich häufiger zu Pflegefällen, 
• die Lebenserwartung von 60-jährigen Arbeitern ist um 2 bis 2 1/2Jahre niedriger als 

bei gleichaltrigen Angestellten. 

1991 ereigneten sich 185.000 Unfälle bei der Arbeit. Jeder zehnte Arbeiter und jeder 
sechzigste Angestellte hatte im Vorjahr einen Arbeitsunfall. Besonders hoch ist das Unfall­
risiko in der Baubranche: Etwa jeder sechste Arbeiter in diesem Bereich erlitt im Vorjahr einen 
Arbeitsunfall. Die Zahl der Arbeitsunfälle nahm in den beiden letzten Jahrzehnten ganz leieilt ab. 
Dieser schwache Trend ist jedoch vor allem auf die Strukturveränderung innerhalb der Arbeit­
nehmer (abnehmender Arbeiteranteil) zurückzuführen. Die Anzahl der jährlichen tödlichen 
Arbeitsunfälle ist hingegen um etwa die Hälfte gesunken. 

Die volkswirtschaftlichen Kosten von Arbeitsunfällen betragen rund 26 Milliarden Schilling 
jährlich; sie beinhalten den Aufwand für Renten und Heilbehandlung, den Produktionsausfall, 
Sachschäden eIe. 
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PFLEGEBEDÜRFTIGE MENSCHEN ZUSAMMENFASSUNG 

Zur Versorgung hilfs- und pflegebedürftiger Menschen 

Zwischen 350.000 und 500.000 Menschen in Österreich sind hilfs- oder pflegebedürftig. 
Die ehrenamtliche Innerfamiliäre Betreuung, die Zuerkennung von paUSChalierten Pflegegeld­
leistungen, die Zurverfügungstellung stationärer Betreuungsmöglickeiten, sowie ell1 Angebot an 
ambulanten Diensten sind die wesentlichen Eckpfeiler Itm;r Versorgung. 

Von den hilfs- und/oder pflegebedürftigen Menscl18n werden mehr als drei Viertel zu Hause 
von Familienangehörigen und Bekannten, ca. 10 % - 15 % In Alters- und Pflegeheimen und ca. 
10 % durcll soziale und pflegerische ambulant!:~ Dienste regelmäßig betreut. Ca. 20 ~/() der über 
65-jährigen erhalten pausct1alierte Pfleqegeldlr;lstungen. 

Von den ca. 23 Mrd. S, die 1991 in Österreicl1 speZiell für Pflegevorsorge aufgewendet wur­
den, werden ca. 60 % für Geldleistungen, ca. l~in Drittel für die stationä.re Versorgung und we­
niger als 10 % für ambulante pflegerische und soziale Dien~;te ausgegebon. 

Das Bettenangebot in den Alters- und Pflegeheimen lag 1990 bei 60.000. Die große Mehrheit 
der Bewotmer/innen dieser Heime ist zwischen 75 und ()O Jallrf: alt; ca. 50 % der Pflegeheim­
bewohner sind dement, ein Dritlt;1 ist bettlägrig. In ganz Österreich feilit in den I-leimen qualifi­
Ziertes Pflegepersonal. 

Die Versorgungsdichte rnlt ambulanten Diensten ist im städtischen Bereich höher als in Ijnd­
lichen Regionen. Ca. 90 % der sozialen und pflegerischen Dienste im ambulanten Bereich wer­
den von freien Wohlfahrtsverb~1nden durchgeführt. In allen Bundesländern werden die ambu­
lanten Dienste meist nur an Wochentagen angeboten. Insgesamt ist das Versorgungsangebot 
an sozialen Diensten in Österreich um einig~)s geringer als in vergleichbaren Industriestaaten. 

Ca. 1 % aller unter 65-jährigen und mehr als 20 % aller über 55-jährigen erhalten eine Geld­
leistung wegen Pflegebedürftigkeit und Hilflosigkeit. Die durchschnittliche monatliche Geld­
leistung für Hilflosenzuschüsse und ähnliche Leistungen beträgt etwa S 2.800,- (14 x jährlich). 
Je nach gesetzlicller Regelung silld jedoch die Anspl'ucllsvoraussetzullgen, die ZClhl der Pfle­
gestufen und die Geldl~Jistunqshöhell scllr verscllieden. 

Die aufgrund geseliscllaftlicller t:ntwlcklungell slcl1 verzindernden Kapazltätcll der II1Ilerfamilläl'eil 
Pflege, das rapide Ansteigen dE:~r Zahl der über 7')-Jähllgen, das bisher ur1zurelcllende Angebot 
an ambulanten Hilfen, die Mängel bei dcr stalionären Vel-sorgung und die unzureicllende 8e­

darfsorientierung der derzeitigEm Pflegegelder Sind Gründe dafül, daß Reformen bei der Pfle­
gevorsorge in die Wege geleitet werden. In Hil1kuntt sollen in Osterrelcrl die Pflegegelder ver­
stärkt auf das Bedarfsprinzip umgestellt werden. Hlnslclltlictl einer Ergänzung und Entlastung der 
innerfamiliären Pflege Ist ein Ausbau dfH ambulanten Dienste vorgesetlell. Weiters gibt es ver­
schiedene Initiativen, die ambulClnten Dienste besser untereinander und mit den stationären Ein-
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ZUSAMMENFASSUNG EINKOMMENSVERTEILUNG 

richtungen zu koordinieren. Die Investitionen in den stationären Pflegebereich zielen auf eine qua­
litative Standardanhebung und auf eine dichtere kleinräumige dezentrale Versorgung ab. 

Entwicklung und Verteilung der Einkommen 1991 

Das Volkseinkommen betrug 1991 1.411 Mrd. S und sein reales Wachstum gegenüber 1990 
3%. 

Die Brutto-Entgelte für unselbständige Arbeit stiegen mit real 5.2 % deutlich stärker an. 

Die unverteilten Gewinne der Kapitalgesellschaften sowie die sonstigen Einkünfte aus Be­
sitz und Unternehmung nahmen nominell um jeweils 5 % zu und blieben damit etwas hinter 
dem Wachstum des Volkseinkommens zurück. 

Im Jahresdurchschnitt 1991 stiegen die BruUo-Leistungseinkommen je Beschäftigten um 
6.3 %, dies kom mt einem um 0.9 Prozentpunkte stärkeren Anstieg als 1990 gleich. Deflationlert 
mit dem Konsumentenpreisindex entspricht dies einem Anstieg der Brutto-Realeinkommen 
je Beschäftigten von 2.8 %. 

Das mittlere monatliche Bruttoeinkommen (14 mal jährlich) lag 1991 bei 16.800,- S. Frauen 
verdienten 13.300,- S während das mittlere Bruttoeinkommen der Männer bel 19.188,- S lag. 
Der Einkommensvorteil der Männer erreichte 1991 beim Medianeinkommen 29 %. 

Etwa 7 % der unselbständig Beschäftigten verdienten 1991 weniger als 10.000,- S davon sind 
151.000 Frauen und 69.000 Männer. Im Vergleich zu 1989 (430.000 Personen mit einem 
Monatseinkommen unter 10.000,- S) bedeutet dies eine Halbierung. Eine Anhebung der Min· 
destlohngrenze auf 12.000,- S wDrde für 22 % aller Arbeitei' und Angestellten zu einer Bessel'· 
stellung führen. 

Im Berichtsjahr verdienten rund 315.000 unselbständig Beschäftigte mehr als 30.000,- S 
Fünf Sechstel aus dem obersten Einkommensdezll sind Männer (262.000 Männer. 53.000 weib­
liche Arbeitnehmer). 

Aus dem Mikrozensus liegen Angaben über nach der Arbeitszeit standardisierte Netto-Ein­
kommen vor; im Vergleich zur vorangegangenen Erhebung aus dem Jahr 1989 erhöhten sich 
die Nettoeinkommen der unselbständig Beschäftigten um 13 % bis 16 %, (demgegenüber er· 
höhte sich der Verbraucherpreis um 7.9 %). Im unteren Bereich der Einkommensverteilung 
(1. Dezil) lagen die Zuwächse bei 20 %. Dies ist ein Ausdruck der erfolgreichen Bemühungen 
um eine überproportionale Erhöhung der Mindesteinkommen. Der Einkommensvorteil der 
Männer lag für alle unselbständig Beschäftigten bei 21 %. 
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SOZIALVERSICHERUNG ZUSAMMENFASSUNG 

Tätigkeitsbericht des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales 

Sozialversicherung 

Das Sozialrechts-Änderungsgesetz 1991 hat für die AlterspC?rlSion besondere Anspruchsvor­
aussetzungen geschaffen. Es wird darauf abgezielt, daß bei Inanspruchnahme dieser Pension 
die bisherige (Haupt- )Erwerbstätigkeit wällrend einer bestlrll mten F rist aufgegeben werden mu ß. 
Als ergänzende Maßnallme wurde im ASVG eine Bonifikation in Form einer Erhöllung der AI­
terspension eingeführt, wenn die Inanspruchnahme der Pension aufgeschoben wird. 

Weiters wurde nach Ablauf der befristeten Regelung zur Krankenllausfinanzierung ein neues 
Krankenanstalten-Zusammenarbeitstonds-Gesetz beschlossen. Damit ist die Fortführung 
der Strukturreform des Kr'ankenanstaltenwesens gesichert. In diesem Zusammenhang wurde 
auch die Finanzierung sowie durch ein eigenes Gesetz die finanzielle Beteiligung der sozialen 
Krankenversicher'Ullg geregelt. 

Die wesentlichsten Änderungen des Sozialversicherungsrecht8s im Jahr 1991 sind in der 50.No­
velle zum ASVG und den entsprecrlenden Novellierungen der Parallelgesetze enthalten. De­
ren Schwerpunkt bilden MaßnalHnen im Bereich der Krankenversicherung, die zu wesentli­
chen Leistungsverbesserungen tüllrlen: Die Umwandlung der medizinischen Hauskran­
kenpflege in eine Pflichtleistung, die Gewährung von medizinischen Maßnahmen der Reha­
bilitation durch Krankenversicherungsträger, die Einbeziehung der psychotherapeutischen 
Behandlung. der diagnostiSChen Leistung klinischer Psychologen und des ergotherapeutischen 
Dienstes in den Leistungskatalog der Krankenversicherung sowie die Ermächtigung der Kran­
kenversicherungsträger zum Ausbau der Maßnahmen der Gesundheitsförderung und Ver­
hütung oder Früherkennung von Krankheiten. 

In der Unfallversicherung 11at insbesondere eine zeitgemäße Ausweitung der Liste der 
Weg unfälle sowie der Berufskrankheiten stattgefunden. 

Im Pensionsrecht wurde ein Cl'ster Schritt Lur Neuregelung der Aufwertungs- und Anpassungs­
bestimmungen gesetzt und eine außertourliche Erhöhung der Ausgleichszulagenrichtsätze 
vorgenommen. Darüberhinaus ist noch die Öffnung der PenSionsversIcherung durch die Mög­
lichkeit der Selbstversicherung eingeführt worden, die für jedermann ohne NachweiS von Vor, 
versicherungszeiten den Zugang zur Pensionsversicherung scllafft. 

In der Bauern-Sozialversicherung ist seit 1.1 .1992 bei gemeinsamer BetriebsfÜhrung durch Ehe­
gatten oder hauptberuflicher Beschäftigung eines Ehepartners im Betrieb des anderen eine 
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Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung für beide Ehegatten gegeben, nunmehr kön­
nen v.a. auch Bäuerinnen einen selbständigen Pensionsanspruch erwerben. Die Regelung 
ist mit 31 .12.1 992 befristet. 

Am 1.3.1991 ist das Abkommen über Soziale Sicherheit mit Tunesien und am 1.11.1991 das 
Abkommen mit der USA (nur Pensionsversicherung) in Kraft getreten. Am 5.11.1991 wurde ein 
Abkommen mit Zypern sowie am 1.4.1992 mit Australien (nur Pensionsversicherung) unter­
zeichnet, die auch bereits die parlamentarische Genehmigung erhalten haben. Darüber hinaus 
wurden auf Expertenebene die Besprechungen zur Vorbereitung neuer Abkommen mit der CSFR 
sowie den neue n Republiken Kroatien und Slowenien abgeschlossen. Unter Berücksichtigung 
des am 2.5.1992 unterzeichneten EWR-Abkommens wurden mit Island sowie mit der Bun­
desrepublik Deutschland, Großbritannien und den Niederlanden Gespräche zur Vorberei­
tung neuer Abkommen aufgenommen. 

Arbe itsma rktpol iti k 

Leichte Konjunkturabschwächung, Beschäftigungswachstum, weiter leicht steigen­
de aber verstärkt strukturierte Arbeitslosigkeit kennzeichneten das Jahr 1991. Die 
Problemgruppen Langzeitarbeitslose, Ältere, Frauen, Behinderte und Ausländer er­
forderten spezielle Betreuungs-, Vermittlungs- und Unterstützungsaktivitäten der 
Arbeitsmarktverwaltung. 

Für die arbeitsmarktpolitische Umsetzung der Zielfestlegung der AMV war die organi­
satorische Weiterentwicklung des Arbeitsmarktservices Voraussetzung. Hauptaugenmerk 
galt dabei dem offenen Kundenempfang, dem Ausbau von Selbstbedienungs­
möglichkeiten und Berufsinformationszentren, der Verbesserung der Betriebsbetreuung 
und der Zusammenarbeit mit den Schulen zur Berufswahlunterstützung. Im Mittelpunkt 
der Organisationsarbeit stand auch die Planung, Ausschreibung und Verwertung der von 
einem Holländischen I nstitut durchgeführten Organisationsanalyse der Arbeits­
marktverwaltung. 

Im Bereich der Vermittlungsunterstützung erfolgte der Mitteleinsatz problemgruppen­
bezogen analog zur Entwicklung der Arbeitslosigkeit. Dafür standen die Instrumente der 
Arbeitsmarktausbildung, der Beschäftigungssicherung und -schaffung und der experi­
mentellen Arbeitsmarktpolitik zur Verfügung. Insgesamt führten die Vermittlungs- und ver­
mittlungsunterstützenden Bemühungen der Arbeitsämter zur weiteren Steigerung der Be­
schäftigungsaufnahmen von Arbeitsuchenden sowie zur Erhöhung der Zahl rasch besetzter 
offener Stellen. Als Resultat sind Beschäftigungseffekte zu konstatieren, die, umgelegt 
auf den Mittelaufwand tür aktive Maßnahmen, in einem 50%igen Deckungsgrad durch 
so eingesparte Versicherungsleistungen wegen Arbeitslosigkeit zum Ausdruck kommen. 
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Im Bereich der Arbeitsmarktausbildung gelang es, mit Einführung neuer Organi­
sationsmodelle die Wartezeiten der Teilnellmer/innen auf Kurse zu verkürzen, die indi­
viduellen Ausbildungszeiten zu straffen und die Tendenz in Richtung anspruchsvollere, 
höherqualifizierende Ausbildungsmaßnahmen fortzusetzen. Evaluationsstudien zei­
gen für höherqualifizierende Kurse 80%ige Beschäftigungseffekte. 

Seit September 1991 werden zwischenbetriebliche Zusatzausbildungen für Lehrlinge 
gefördert. 

Für Personen, die sich beim Wiedereinstieg in den i\rbeitsmarkt mit besonderen 
Schwierigkeiten konfrontiert sehen, führte die AMV insgesamt 466 Beratungs-, 
Beschäftigungs- und Ausbildungsprojekte durch, in die in zunehmendem Maß ältere 
Arbeitslose und Frauen einbezogen und in deren Rahmen insgesamt mehr als 4.400 
Arbeits- und Ausbildungsplätze geschaffen wurden. 

In von der AMV unterstützten Arbeitsstiftungen konnten über 1.500 gekündigten 
Arbeitnehmer/innen Beschäftigungsmöglichkeiten gesichert werden. 

Zur Bekämpfung der Beschäftigungsprobleme behinderter Personen wurden von 
der AMV die entsprechenden Aktivitäten verstärkt, so daß rund 20.000 behinderten 
Personen Arbeitsverhältnisse vermittelt werden konnten. 

Oie im Vorjahresbericht skizzierte Betreuungsstrategie zugunsten älterer Arbeitsloser 
wurde mit gutem Erfolg umgesetzt. Über 24.000 Ältere über 50 konnten in Be­
schäftigung gebracht werden. 

Oie Ausländerbeschäftigung hat sich mit Ende 1991 stabilisiert. Einer der Haupt­
gründe dafür war die Ausschöpfung der Landeshöchstzahlen. Maßnahmen zur 
KontrOlle der illegalen Ausländerbeschäftigung wurden in jedem Landesarbeits­
amtsbereich institutionalisiert. 

Oie Novelle zum Arbeitslosenversicherungsgesetz eröffnete per 1.1.1992 die volle 
Vermittlungsmöglichkeit von Arbeitslosen mit Wiedereinstellungszusagen, 
verlängerte die Jugendanwartschaft auf 26 Wochen und erschwerte die allfällige 
mißbräuchliche Inanspruchnahme des Altersarbeitslosengeldes. Zudem wurde der 
Reservefonds der Arbeitslosenversicherung Im Hinblick auf die ab 17.1993 vorgeset18ne 
Ausgliederung der AMV durctl den Fonds der AMV ersetzt 

Oie Novelle zum Ausländerbeschäftigungsgesetz dezentralisierte mit 1.1.1992 die 
Entscheidung über Anträge auf Beschäftigungsbewilligungen auch im Überziehungs­
verfahren auf die Ebene der ArbeitSämter und verpflichtete ab 1.4.1992 Arbeitgeber 
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zur Bekanntgabe des Arbeitsantrittes bzw. -nichtantrittes von ausländischen Arbeits­
kräften mit ausgestellten Beschäftigungsbewilligungen. 

Pflege- und Behindertenpolitik 

Nach mehrjährigen intensiven Vorarbeiten und einer breiten öffentlichen Diskussion - begünstigt 
durch Aktivitäten im Rahmen der UN-Dekade des behinderten Menschen, beschleunigt durch 
das wachsende Selbstbewußtsein von Behinderten und deren Interessenvertretungen - wurde 
im Herbst 1988 eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die 1991 ihre Beratungsergebnisse vorlegte 
und Grundsätze für die Regelung der Pflegevorsorge formulierte. Auf dieser Basis wurde Im 
Oktober 1991 ei n Gesetzentwurf in eine mehrmonatige Vorbegutachtung versandt. Deren E r­
gebnisse wurden zum Teil in einen Entwurf für ein Bundespflegegeldgesetz aufgenommen, 
der im Mai 1992 in die Begutachtung ging. 

Das Behinderteneinstellungsgesetz wurde 1992 novelliert. Wesentlichster Punkt der Novelle 
ist die Sicherstellung des besonderen Kündigungsschutzes begünstigter Behinderter. Mit 
der Novelle wurde durch die Einrichtung einer Kollegialbehörde mit richterlichem Einschlag in 
zweiter Instanz die verfassungskonforme Weitergeltung des Kündigungsschutzes gewährlei­
stet. 

Weiters wurden durch die Novelle die Integrationsmöglichkeiten erweitert. In die Integrati­
onsmaßnahmen sind nunmehr auch behinderte Flüchtlinge einbezogen und behinderten Öster­
reichern gleichgestellt. Auch ausländische behinderte Arbeitnehmer wurden in die Förderungen 
in Zusammenhang mit einem Arbeitsplatz einbezogen. 

Darüberhinaus wurden Modifikationen im Bereich des Ausgleichstaxen- und Prämien­
verfahrens vorgenommen. Während bisher die Höhe der Prämien bei Übererfüllung der Ein­
stellungspflicht bei 75 % der Höhe der Ausgleichstaxe lag, wird sie jetzt als Prozentsatz der 
Gesamteinnahmen aus der Ausgleichstaxe fixiert. Damit wird eine Abwendung vom "Gieß­
kannenprinzip" mit beträchtlichen sozialpolitisch nicht erwünschten Mitnahmeeffekten und 
eine Ausweitung der Individualförderung in Form beruflicher Rehabilitationsmaßnahmen er­
reicht. 

Im Jahre 1990 wurden bei den der Einstellungsverpflichtung unterliegenden Dienstgebern (oh­
ne Gebietskörperschaften) im Jahresdurchschnitt insgesamt 44.000 Pflichtstellen errechnet. 
von denen 24.000 durch beschäftigte Behinderte besetzt und 20.000 nicht besetzt waren. 

Beim Bund waren 1990 von 7.000 Pflichtstellen 1.400 nicht besetzt. Eine Gesamtbetrach­
tung der Länder ergibt eine Pflichtzahl von 5.200, wovon 1.200 offen blieben. 
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Entsprechend der Zahl der nicht besetzten Pflichtstellen wurden den ästerreichischen Dienst 
gebern für das Jahr 1990 Ausgleichstaxen im l:3etrage von rund 400 Millionen S von den Lan­
desinvalidenämtern vorgeschrieben. 

In einer Reihe von "Versorgungsgesetzen" sind [ntschädigungsansprüche geregelt, die Wie­
dergutmachung bzw. Ersatzleistungen in jenen Fällen vorsellen, in denen Einzelnen oder Grup­
pen im Zusammenhang mit Maßnallmen des Staates ein Sctladen entstanden ist. Im Ja~lre 1991 
betrug der finanzielle Rentenaufwand für 57.000 Kriegsbeschädigte und 59.000 Hinterblie­
bene insgesamt 6 Milliarden S. 1.400 Personen bezogen Leistungen nach dem Heeresver­
sorgungsgesetz. Der finalwelle Aufwand betrug 80 Millionen S Der finanzielle Rentenaufwand 
für 1.800 Opfer und 1.400 Hinterbliebene nach dem Opferfürsorgegesetz betrug insgesamt 
230 Millionen S. und für 1.400 Verbrechensopfer insgesamt 10 Millionen S. 

Arbeitsrecht 

Das neue Arbeitsplatz-Sicherungsgesetz wurde an das geltende Wehrrecht angepaßt und 
enthält für Präsenz- und Zivildiener insbesondere Verbesserungen hinsichtlich des Kündigungs­
und Entlassungsscilutzes sowie des Urlaubes. 

Durch mehrere Novellen wurde der Ausnahmekatalog der Verordnung gemäß § 12 Arbeits­
ruhegesetz um weitere Ausllatlmen von der Wocllenend- und Fuiertagsrul18 erweitert. 

In einer Novelle zum Kinder- und Jugendlichen-Seschäftigungsgesetz wurden für Jugend­
liche im Gastgewerbe die 5-Tage-Woche eingeführt und Flexibilisierungsmöglichkeiten bei der 
Sonntagsarbeit geschaffen. 

In einer Novelle des Landarbeitsgesetzes 1984 wurde der Arbeitnehmerschutz für Jugendli­
eile verbessert. Durch die Novelle wurde der Personenkreis der Begünstigten erweitert und die 
Zahl der für Zusatzurlaub erforderlichen Nachtdienste von 60 auf 50 gesenkt sowie die Alh:rs­
staffelung für das Sonderruhegelt beseitigt. 

Das Arbeiterkammergesetz 1992, das eine umlassonde Reform derOrganisation und (jerTi1tig 
keit der Arbeiterkammern darstellt, enthält insbesond(;r~; folgende Neuerungen: 

• Ausbau der Rechte der Kammerzugeilörigen durctl em Petitions- und ein Antragsrecht an 
die Vollversammlung; 

• Anspruch auf Rechtsschutz jedes Kammerzugehörigen durch die Arbeiterkammer in ar­
beits- und sozialreclltlichen Angelegenheiten; 

• Vereinfachung des Wahlverfatlrens zur Wahl der Vollversammlung; 
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• Ausbau der Gebarungskontrolle; 
• Verbesserung der internen Organisationsstruktur durch eine klare Aufgabenabgrenzung; 
• Neuregelung der Aufwandsentschädigungen und Funktionsgebühren. 

Im Zusammenhang mit der Verlängerung des Karenzurlaubes erfolgte eine Anpassung der Ab­
fertigungsbestimmungen des Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetzes. 

Mehrere legistische Vorhaben wurden 1991 in Angriff genommen bzw. fortgeführt, konnten aber 
noch nicht abgeschlossen werden. Dies betrifft insbesondere das Journalistengesetz, Schau­
spielergesetz, Arbeiter-Vertragsrechtsgesetz, Bäckereiarbeitergesetz und Arbeitszeitgesetz. 

Gesetzesvorhaben, die Teil der arbeitsrechtlichen Begleitmaßnahmen zur Pensionsreform 
sind, wurden anfangs 1992 einem Begutachtungsverfahren unterzogen, z.B. das Gleichbe­
handlungsgesetz, Arbeitsverfassungsgesetz, Mutterschutzgesetz 1979 und Eltern-Karenzur­
laubsgesetz. 

Die Publikations- und Informationstätigkeit in den Bereichen Arbeits- und Arbeitsbeziehun­
gen, allgemeine Angelegenileiten der berufstätigen Frau wurden fortgesetzt. 

Vertreter des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales haben im Rahmen verschiedener in­
ternationaler Organisationen bei der Behandlung von sozialpolitischen Fragen und Angele­
genheiten berufstätiger Frauen mitgearbeitet. 

Arbeitsinspektion 

Zur Anpassung des ÖsterreiChischen ArbeitnehmerschutzreChtes an das EG-Recht auf 
technischem und arbeitshygienischem Gebiet wurden nactl eingehenden Reclltsanalysen um­
fangreiche Novellierungsarbeiten in Angriff genommen und ein Konzept für einen Entwurf eines 
völlig neuen Arbeitsschutzgesetzes erarbeitet, das das Arbeitnehmerschutzgesetz 1974 so­
wie eine Reihe von als Bundesgesetz geltenden Verordnungen aus der Zeit vor 1974 ablösen 
soll. Im Zuge dieser EG-Anpassung müssen insbesondere die Rahmenrichtlinie über die Durch­
führung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der 
Arbeitnehmer bei der Arbeit (89/391/EWG) sowie die Rahmenrichtlinie zum Schutz der Arbeit­
nehmer vor der Gefährdung durch chemische, physikalische und biologische Arbeitsstoffe bel 
der Arbeit (80/11 07/EWG) sowie zahlreiche dazu ergangene Einzelrichtlinien in das öster­
reichische Recht umgesetzt werden. Diese EG-Richtlinlen sind Mindestvorschriften, enthalten 
aber viele Bestimmungen, die über die in Österreich geltenden Arbeitnehmerschutzvorschriften 
hinausgehen, in dem sie zum Teil strengere Anforderungen vorsehen, zum Teil Bereiche regeln. 
die in den bestehenden Arbeitnehmerschutzvorschriften nicht geregelt sind. 
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Ein vom Zentral-Arbeitsinspektorat ausgearbeiteter Entwurf einer Novelle zum Arb(-:itnehmer 
sChutzgesetz sowie zu einer Durctlführungsverordnung sieht eine verpflichtende Fachausbil­
dung tür Angehörige des sicherheitstechnischen Dienstes vor und wurde im Frühpllr 1992 
zur allgemeinen Begutachtung ausgesendet. 

Mit der Regelung der Verpackung und Kennzeichnung von gefährlichen Arbeitsstoffen, die 
in Betrieben in Verwendung stehen, werden diese Arbeitsstoffe weitgehend den Bestimmungen 
des Chemikaliengesetzes und der Chemikalienverordnung unterworfen werden sollen. 

Der Entwurf für ein neues Arbeitsinspektionsgesetz wurde nacll Durchführung von Ge­
sprächen mit den Interessenvertretungen und nach Abscillu ß des Begutachtungsverfahrens weit­
gehend überarbeitet. Im Sm ne der EG-Vorscrlriften sollen nunmehr Bereiche, für die derzeit noch 
keine Aufsicht betreffend ArbeltnehmersCllutzvorscllriftl:n besteht, in den ZlJständigkeitsbereictJ 
der Arbeitsinspektion einbezogen werden. 

Hinsichtlich einer neuen Bauarbeiterschutzverordnung konnten das Begutachtungsverfahren 
sowie die Erörterungen in der Arbeitnehmerschutzkommission abgeschlossen werden. 

Als wichtige Maßnahmen auf dem administrativen Sektor wurden Schwerpunktaktionen durch­
geführt sowie die Ergebnisse der Tätigkeit der Arbeitsinspektorate auf dem Gebiet des Ver­
wendungsschutzes analYSiert. 

Europäische Integration 

Nach erfolgreichem Abschluß des EWR-Vertrages wurde im Frühjahr 1992 mit der inner­
österreichischen Rechtsanpassung begonnen. 

Bisher wurden von seiten des Sozialressorts bereits das Arbeitslosenversicherungsgesetz und 
Sonderunterstützungsgesetz geändert. Weiters wurde eine Novelle zum Ausländer­
beschäftigungsgesetz parlamentarisch behandelt. Damit wird die Freizügigkeit der EWR­
Arbeitnehmer verwirklicht. 

Gleichzeitig mit den legistischen Maßnahmen im Zusammenhang mit der EWR-Teilnallme 
wird die Teilnahme Österreichs und der EFT A-Länder an Maßnahmen und Programmen 
der EG vorbereitet. Eine solche Zusammenarbeit ist für den sozial- und arbelts­
marktpolitlsctlen Bereicll im EWR-Vertrag verankert. 

Ein weiterer wesentlicher Schwerpunkt der Abteilung Europäische Integration 1991 und 1992 
war die Betreuung von Osthilfemaßnahmen. Das Sozialressort unterstützt in den ost­
europäischen Ländern die Durchführung von Qualifikationsmaßnahmen, vor allem für 
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ZUSAMMENFASSUNG GRUNDLAGENARBEIT FÜR FRAUENFRAGEN 

jugendliche Arbeitnehmer, da gerade die Arbeitslosenrate für Jugendliche stark im Steigen 
begriffen ist. 

Um den Reformprozeß in Osteuropa durch möglichst unmittelbare Zusammenarbeit zwischen 
Österreich und seinen Nachbarländern, sowie Polen zu unterstützen, wird das Sozialressort in 
die Länder Ungarn, CSFR und Polen Arbeitsattaches entsenden. Die Arbeitsattaches haben 
die Aufgabe einer möglichst umfassenden gegenseitigen Information in den Bereichen 
Osthilfe, Arbeitsmarktpolitik, Soziale Sicherheit, Arbeitnehmerschutz und auch in 
Angelegenheite n der Migration. 

Grundlagenarbeit für Frauen 

Ein wesentlicher Teil der Tätigkeit der Abteilung für grundsätzliche Angelegenheiten der Frauen 
ist der Sicherstellung der Kommunikation, der Aus- und Weiterbildung von Frauenverantwortli­
chen, dem Informationsaustausch und der Programmarbeit in Frauenfragen gewidmet. 

Die Aktion Arbeitsmarktverwaltung für Frauen, die 1989 als arbeitsmarktpolitisches Frauen­
programm geschaffen wurde, wurde fortgeführt. Es wurden u.a. Schulungen für die Frauenre­
ferentinnen der mehr als 100 Arbeitsämter weitergeführt und der Informationsaustausch im Zu­
sammenhang mit der bevorstehenden Neuorganisation der Arbeitsmarktverwaltung gefördert. 

Die frauen- und ressortspezifische Dokumentation wird seit 1989 aufgebaut, erweitert und 
laufend mit aktuellen Zeitschriftenartikeln, Berichten, Broschüren und Büchern zu frauenspezi­
fischen, sozialpolitischen Themen auf den letzten Stand gebracht. 

Im Rahmen eines Förderungsprogrammes für Frauenprojekte und Fraueninitiativen wurden 
Start- bzw. Begleitsubventionen für Projekte, sowie einmalige Startförderungen für Kinder­
betreuungsinitiativen vergeben. 

Seit April 1990 wird in unregelmäßigen Abständen eine Fraueninformation zu aktuellen sozial­
politischen, insbesondere für Frauen relevanten Fragen erstellt. 

Forschungsprojekte wurden u.a. zu den Themen "Umfang und Auswirkungen geringfügiger 
Beschäftigungsverhältnisse" und "Interessen von Frauen im Betrieb" durchgeführt. Zu den The­
men "Nachtarbeit und deren Auswirkungen im geschlechtsspezifischen Vergleictl" sowie "Arbeits­
und Lebensbedingungen von Frauen in Pflegeberufen" wurden Forschungsprojekte konzipiert. 

Gemeinsam mit Expertinnen und Interessensvertreterinnen wurden im Rahmen von jour-fixe­
Veranstaltungen frauenspezifische, sozialpolitische Probleme, meist an hand neuer For­
schungsergebnisse, behandelt. 
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ALLGEMEINE GRUNDLAGENARBEIT ZUSAMMENFASSUNC 

Allgemeine Grundlagenarbeit 

Die allgemeine Grundlagenarb81t des Bundesmillistenums für Arbeit und Soziales erfolgt in dell 
Schwerpunkten der Erarbeitung und Vorbereitung von Konzepten und Gutachten allge­
meinen sozialpolitischen bzw. entscheidungsvorbereitenden Inhalts, der Konzeption, Ver­
gabe und Betreuung von Forschungsvorllaben, der Vorbereitung von Enqueten, der Mitwirkung 
in Veranstaltungen mit sozialpolitischen Themen, der Konzipiel'ung und Redigierung des SOli­
alberichts und der Publikation von Forsctlungsergebnissen. 

Die Grundsatzabteilung wirkt in Arbeitsgruppen und Beiräten mit, die sich u .a. mit statistischen 
Fragen, Forscrwngspolitik, Pflegevorsorge, Familienpolitik und sozialer Technologieentwicklung 
beschäftigen. Weiters wurde in internationalen sozialpolitischen Arbeitsgruppen, wie z.8. in der 
OECD, mitgearbeitet. 

Abgeschlossen wurden im Berictllsleitraum 1991 und 1.Halbjahr 1992 Studien über diH soziale 
und reclltliche Situation von Zeitungskolporteurl~n, die zu oIVVartenden Kosten einer reformier­
ten Pflegegeldregelung (am Beispiel einer Erhebung aus Salzburg) , die Einkommensverteilung 
1991 und die Einstellung der Bevölkerung zu Fragen der Pensionsretorm und einer reformier­
ten Pflegevorsorge. 

In der 2.Jahreshälfte 1992 wird eine Studie über Abfertigungen in Österreich zur Verfügung ste­
hen. Weiters wird eine Bestandsaufnahme über die IntegrationSChancen behinderter Menschen 
in Österreich abgeschlossen sein. Vor dem Absctlluß steht eine Studie über das effektive Pen­
sionszugangsalter. Da die Arbeitsmarktchancen älterer Menschen im erwerbsfähigen Alter zu­
nehmend schlechter werden, beschäftigen sich zwei Mitte 92 vergebene Projekte mit den Ur­
sachen dieses Phänomens. 
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WIRTSCHAFTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN SOZIALPOLITIK 1980-1 991 

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen 

Nach einem im internationalen Vergleich geringeren realen Wirtschaftswachstum um die Mitte 
der 8Der Jahre liegt Österreich seit 1988 mit seinen Wachstumsraten deutlich über jenen der 
OECD- bzw. der EG-Länder. 

Trotz Anstiegs der Arbeitslosigkeit in Österreich lag nach den standardisierten Berechnungen 
der OECD (Quelle: OECD, Employment Outlook, Juli 1992) in den 8Der Jahren Österreichs 
Arbeitslosigkeit mit 3,3 % weit unter der der OECD (9,9 %). 

Arbeitslosigkeit 

Arbeitslosenquote* Österreichs im internationalen Vergleich 

Jahresdurchschnitt 
1981-1989 

9,3 

OECD 
Europa 

9,9 

I~,~ •••.•.•. I 
EG Österreich 

Quelle: OECD, Employment Outlook, July 1992 

9,3 

OECD 
Europa 

Prognose 
1992 

9,4 

[:J 
.................... . 
:'. 4:···:··0:-····· . 
: :· 1·) : 

....................... , ........ ' .. 

EG Österreich 

*) standardisierte OECD-Definition 

Eine zwischen den Sozialpartnern akkordierte Einkommenspolitik, deren Kernstück eine pro­
duktivitätsorientierte Lohnpolitik ist, bewirkte im internationalen Vergleich eine moderate Infla­
tionsrate, die im Durchschnitt seit 1980 etwa 2 Prozentpunkte unter jener der EG-Staaten liegt 
und weniger als die Hälfte von OECD-Europa beträgt. 
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SOZIALPOLITIK 1 980-1 991 VVOHLSTANDSVERMEHRUNG 

Österreichs Pro-Kopf-Einkommen übertraf jenes der EG-Länder im Jahre 1991 bereits um 
7 %. Obwohl sich aufgrund von Einkommenssteigerungen und Verbesserungen bei den Sozi­
alleistungen der Lohnkostenabstand Österreichs zu den europäischen Hartwährungsländern seit 
1980 verringerte, hat sich die internationale Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Wirt­
schaft dennoch weiter verbessert. Denn Österreichs Wirtschaft weist im internationalen Ver­
gleich überdurchschnittliche Produktivitätszuwächse auf. Mit einem Zuwachs von 4,8 % jährlich 
stieg die Stundenproduktivität der österreichischen Industrie in den achtziger Jahren um 1,5 Pro­
zentpunkte stärker als jene des Durchschnitts der Handelspartner und der BRD. Aufgrund der 
Produktivitätszuwächse sind die Lohnstückkosten (Arbeitskosten je Produktionseinheit) von 
1980 bis 1990 im Jahresdurchschnitt weit geringer angestiegen als in anderen westlichen Industrie­
staaten. 

Durchschnittliche jährliche Erhöhung 
. der Lohnstückkosten 

(1980 bis 1990 in der verarbeitenden Industrie) 

alle Handelspartner + 1,4 
EG.12 +1,5 
Österreich +0,9 

Bestätigt wird diese Entwicklung auch durch die Exporterfolge: Österreich liegt bei den Expor­
ten Lw.S. (pro Kopf gemessen) an 6.Stelle unter den OECD-Staaten. 

Private Wohlstandsvermehrung: 
Österreich bereits über dem EG-Durchschnitt 

Die erfolgreiche wirtschaftliche EntwiCklung schlägt sich in einem kontinuierlichen Aufholprozeß 
Österreichs beim privaten Wohlstand nieder. 

Im Rahmen einer internationalen Vergleichsstudie wurden verschiedene Wohlstandsindikato­
ren, wie z.B. privater Konsum, private Sparquote, Ausgaben im Erziehungs- , Sozial- und Ge­
sundheitsbereich in einer einheitlichen Maßzahl zusammengefaßt (Quelle: Anton Kausel/"Vier 
Erfolgsdezennien"/Finanznanchrichten/Sondernummer 1992/Hrsg. Horst Knapp). Nach dieser 
Definiton des Wohlstandsbegriffes schneidet Österreich sowohl bei der Dynamik der Wohl­
standsvermehrung als auch im absoluten Niveauvergleich sehr gut ab. 
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EINKOMMEN SOZIALPOLITIK 1980-1991 

Seit 1970 hat Österreich den Hückstand gegenüber dem Durchsclmitt der OECD-Staaten von 
24 Indexpunkten fast wettgemacllt und die EG laut vorläufigen Daten für 1991 bereits über­
holt. Gemär3 dieser Maßzahl tür Wohlstand weist Öslerrelcll 11eute bereits eillen höheren 
Lebensstandard auf als beispielsweise Holland, Schweden und Dänemark. 

Wohlstandsvergleich 
Österreicil = 100 

1970 1980 1991 

OE CD 124 113 103 
EG 110 * 103 90 * 

Holland 124 99 90 *) 1970 lag der Wohlstand pro 

Schweden 145 111 95 Person in den EG-Ländern um 

Dänemark 132 109 97 10 Indexpunkte über dem 

Deutschland 126 121 111 Österreichs, 1991 um einen 

Schweiz 164 125 121 Indexpunkt darunter. 

Entwicklung der Einkommen 

Von 1980 - 1991 sind die nominellen Bruttoeinkommen gemessen am mittleren Verdienst 
(d.h.: 50 % verdienen weniger und 50 % verdienen mehr als ... ) aller Beschäftigten um 66 % ge­
stiegen, jene der Männer erhöhten sich um 62 % und jene der Frauen um 71 %. 

Im selben Zeitraum ist der Verbraucherpreisindex um 46 % gestiegen. Die Kaufkraft der mitt­
leren Einkommen der Frauen ist demnach um 17 % und die der Männer um 11 % gestie­
gen. 

Der überproportionale Anstieg der Frauenlöllrll-; Ding Hand in Hand mit erfolgreichen Bemühun­
gen, die Mindesteinkommen anzuheben. 
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SOZIALPOLITIK 1980-1 991 RÜCKGANG DER ARMUTSGEFÄHRDUNG 

Rückgang der Armutsgefährdung 

Während in einer Anzahl von Industriestaaten seit 1980 soziale Not ein immer größeres Pro­
blem ist, weisen die wichtigsten Indikatoren in Österreich auf eine effiziente Armutsbe­
kämpfungspolitik hin. 

Die Zahl der Beschäftigten mit einem Monatseinkommen unter S 10.000,- (auf VoIlzeItbe­
schäftigung standardisiert) hat sich von 1989 bis 1991 fast halbiert. Hatten 1989 nocll 15 % der 
Beschäftigten ein Einkommen unter S 10.000,-, so waren es 1991 nur mehr 7 (~/o. 

Beschäftigte mit einem Monatseinkommen 
unter S 10.000,-

1989 bis 1991 

1989 

Männer 120.000 
Frauen 310.000 

Alle Beschäftigte 430.000 

1990 

85.000 
225.000 

310.000 

1991 

69.000 
151.000 

220.000 

Die Zahl der Ausgleichszulagenbezieher In der Pensionsversicherung ist trotz oftmaliger 
außerordentlicher Anhebungen der Ausgleichszulagen und trotz Anstiegs der Zahl der Pen­
sionsbezieher von 206.000 (1980) auf 168.000 (1991) zurückgegangen. Die Ausgleichszu­
lagenrichtsätze stiegen von 1980 bis 1992 um real 26 %. Sie betragen nun S 6.500,- für 
Alleinstehende bzw. S 9.317,- für Verheiratete. Österreich hat im internationalen Vergleich in der 
Pensionsversicherung ein beachtliches Niveau der Mindestsicherung erreicht. Bis zum Ende 
der laufenden Legislaturperiode ist eine Anhebung auf S 7.500,- bzw. rd. S 10.700,- vor­
gesehen. 

Durch die 1992 erfolgte massive Anhebung des Existenzminimums (pfändungsfreier Grund­
betrag) im Pfändungsrecllt von S 3.700,- auf S 6.500,- monatlich wurde weiters ein wesentlicller 
Beitrag zur Senkung der Armutsgefährdung geleistet. 

1989 wurde das Arbeitslosengeld für etwa 40.500 Personen in den niedrigsten Lohnklassen 
auf eine Nettoersatzquote von 57,9 % angehoben. Das hatte zur Folge, daß die unter dem Aus­
gleichszulagenrichtsatz liegenden Arbeitslosengelder bzw. Notstandshilfegelder deutlich ange­
hoben wurden. 
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SOZIALVE RS ICH E RU NG SOZIALPOLITIK 1980-1991 

Die österreichische Familienpolitik liegt im internationalen Spitzenfeld. Die Familienbeihil­
fen sind doppelt so hoch wie im OECD-Durchschnitt, für einkommensschwache Familien gibt es 
zusätzliche Leistungen. Bei der steuerlichen Berücksichtigung von Kindern ist Öslerreicll im 
OECD-Vergleich ebenfalls Im Spitzenfeld anzutreffen. 

Die Qualität der Wohnungen hat deutlich zugenommen. 1980 waren 14 % der Wohnungen 
Substandard. Heute sind nur 5 % des Wohnungsbestandes dem Substandard zuzurechnen. Die 
Ausstattung der Haushalte mit höherwertigen und langlebigen Konsumgütern hat sicll eb€-::n­
falls signifikant verbessert. 

Der Anteil der Ernährungsausgaben am privaten Konsum, ein wesentlicher Indikator für 
Armutsgefährdung, ist innerhalb von zwei Jahrzehnten von einem Drittel auf unter ein Fünftel 
zurückgegangen. 

Effizienter Einsatz der Sozialausgaben 

Die Effizienz des Österreichischen Wohlfahrtsstaates zeigt sich auch darin, daß trotz der so­
zialen Leistungsverbesserungen und trotz der gestiegenen Anforderungen an den Sozialstaat 
(Arbeitslosigkeit, Altern der Bevölkerung und dessen Konsequenzen auf Gesundheits- und 
Pensionsausgaben) der Anteil der Sozialausgaben an der volkswirtschaftlicllen Wertschöpfung in 
den 80er Jahren nur geringfügig von 25,9 % auf 27,4 % angestiegen ist. Dieser nur mäßige 
Anstieg ist umso bemerkenswerter, als gleichzeitig die Zahl der Pensionen um mehr als 250.000 
zunahm, die durchschnittlichen Alterspensionen real um 26 % stiegen, eine beträchtliche Aus­
weitung der Angebote im Gesundheitssektor stattfand (Zahl der Ärzte stieg von 1980 bis 1991 
um fast 50 % auf ca. 26.000), sowie bedeutsame Leistungsverbesserungen in der Arbeitslo­
senversicherung und eine massive Budgetausweitung für aktive arbeitsmarktpolitische Maß­
nahmen von 800 Millionen S 1980 auf 4,5 Milliarden S 1991 durchgesetzt wurden. 

Wachsende Bedeutung der Sozialversicherung 

Für die Erhöhung der Zahl der Pensionen um 250.000 Irl den letzten 10 Jahren sind verschie­
dene Faktoren maßgeblich: das Ansteigen der Erwerbsbeteliigung vor allem der Frauen, die [r­
leichterung der Anspruchsvoraussetzungen, die immer ~lötlere Lebenserwartung (und damit län­
gere Bezugsdauer) und nicht zuletzt die ungünstige Situation auf dem Arbeitsmarkt für ältere Ar­
beitnehmer. Infolge ihrer höheren Erwerbsbeteiligung erlangen immer mehr Frauen einen An­
spruch auf eine Eigenpension. Dies ist der Hauptgrund für die ständig wachsende Anzahl an 
Mehrfachpensionsbeziehern. 
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SOZIALPOLITIK 1 980-1 991 SOZIALVERSICHERUNG 

In der Pensionsversicherung sind insbesondere folgende gesetzliche Änderungen hervorzu­
heben: 

Bereits Ende der 70er Jahre wurden großzügige Bestimmungen über den nachträglichen Ein­
kauf von Versicherungszeiten geschaffen und der nachträgliche Einkauf von Versicherungszei­
ten für Zeiten der Kindererziehung(-pflege) erleichtert. Seide Maßnahmen kamen vor allem Frauen 
zugute, die derart ihre familiär bedingten Versicherungslücken zu günstigen Bedingungen 
schließen konnten. In diesem Zusammenhang ist weiters die Ausdehnung des Kataloges der 
Ersatzzeiten - zuletzt etwa im Zusammenhang mit der Einführung eines zweiten Karenzur­
laubsjahres - zu erwähnen. Die Begünstigungsbestimmungen für politisch, religiös oder 
aufgrund ihrer Abstammung Verfolgte wurden mehrmals ausgedehnt. 

Der im Vergleich zu den Angestellten schlechtere Berufsschutz der Arbeiter im Fall der Invali­
dität wurde durch die Einführung eines erweiterten Invaliditätsbegriffs für Arbeitnehmer, die 
das 55. Lebensjahr vollendet haben, angeglichen. Seit 1986 besteht auch für zuvor selbständig 
Erwerbstätige die Möglichkeit, in vorzeitige Alterspension bei Arbeitslosigkeit zu gehen. 

Durch die mit der 44.ASVG-Novelle eingeführte "ewige Anwartschaft" entsteht ein Pensions­
anspruch nunmehr unabhängig von der zeitlichen Lagerung der erworbenen Versicherungszei­
ten, sofern 15 Beitragsjahre vorliegen. Diese Regelung kommt vor allem Frauen mit längeren 
Unterbrechungen ihrer Erwerbstätigkeit zugute, da sie zuvor unter Umständen überhaupt kei­
nen Pensionsanspruch erworben hätten. 

Im Zuge der Pensionsreform 1985 und 1988 wurde eine Reihe von Maßnahmen zur Siche­
rung der langfristigen Finanzierung der Pensionsversicherung und zur Stabilisierung des Bun­
desbeitrages zur Pensionsversicherung gesetzt, wobei unter der Prämisse der Wahrung des 
Lebensstandardprinzips das Versicherungsprinzip gestärkt wurde. 

Die Möglichkeit zur Selbstversicherung sowohl in der Kranken- als auch in der Pensions­
versicherung wurde sukzessive ausgedehnt. 1987 wurde die Selbstversicherung in der Pen­
sionsversicherung für Zeiten der Pflege eines behinderten Kindes eingeführt; die Kosten dieser 
Selbstversicherung werden vom Familienlastenausgleichsfonds getragen. Die 50.Novelle zum 
ASVG führte schließlich eine allgemeine Selbstversicherung in der Pensionsversicherung 
ohne Nachweis von vorangegangenen Versicherungszeiten oder anderen Voraussetzungen ein. 

Die Erhöhung der Pensionen durch die jährliche Pensionsanpassung ist höher als die Er­
höhung der Verbraucherpreise, d.h. die Kaufkraft der Pensionisten ist gestiegen. Im Ver­
gleich zum öffentlichen Dienst wurden die Pensionen in der gesetzlichen Pensionsversicherung 
stärker angehoben. Noch deutlich über das Ausmaß der Pensionsanpassung hinaus wurden die 
Ausgleichszulagenrichtsätze angehoben. Dadurch konnte die Lage der Bezieher kleinster 
Pensionen deutlich verbessert werden. 
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SOZIALVERSICHERUNG 

Kaufkraftsteigerung bei 
den Pensionen 

(Anstieg von 1970-1992) 

SOZIALPOLITIK 1980-1991 

413% 

271% 

Verbraucher- Pensions- Richtsatz für 
Verheiratete preisindex anpassung 

Unter Abzug der Preissteigerung ist die Kaufkraft der Ausgleichszulagenbezieher durch 
außerordentliche Erhöhungen um 26 % gestiegen (1980 - 1992). 

Für den Bereich der Krankenversicherung sind insbesondere die Erweiterung des Leistungs­
kataloges durch die 50.Novelle zum ASVG (1991) zu erwähnen. Psychotherapie auf Kran­
kenschein und medizinische Hauskrankenpflege wurden in den Katalog der Pflichtleistungen 
aufgenommen. Weiters wurde die medizinische Rehabilitation durch die Krankenversicherung 
ergänzend zur Rehabilitation in der Pensions- und Unfallversicherung als Pflichtaufgabe einge­
führt. Im Bereich der Prävention wurde die Gesundheitsförderung als neue Pflichtaufgabe der 
Krankenversicherung eingefühl·t. 

In der Unfallversicherung wurde die Liste der Berufskrankheiten mehrmals an den aktuellen 
Stand der arbeitsmediziniscllen Forsd1LJnq an~Jep<1ßt Aucll die Li:~te der geSChützten Wegun­
fälle wurde wiederholt erweitert. 

Das Betriebshilfegesetz aus dem Jahr 1982 ermöglicht selbständig erwerbstätigen Frauen die 
Freistellung von der betrieblichen AI'belt im Fall dei' Mutterscllaft. 

Von ganz besonderer Bedeutung für ältere Arbeitnehmer/innen ist angesichts der Entwick­
lung am Arbeitsmarkt die Einführung der sogenannten "geschützten Bemessungsgrundlage" 
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SOZIALPOLITIK 1980-1991 BEHINDERTENPOLITIK 

in der Pensionsversicherung: Scheidet ein Versicherter nach Vollendung seines 50. Lebens­
jahres oder eine Versicherte nach Vollendung ihres 45. Lebensjahres aus dem bisherigen Dienst­
verhältnis aus und nimmt ein anderes Dienstverhältnis gegen eine geringere Entlohnung auf, so 
tritt, wenn dies tür den Pensionswerber günstiger ist, an die Stelle der "normalen Bemessungs­
grundlage" die sogenannte "geschützte Bemessungsgrundlage". 

Eine vergleichbare Regelung wurde auch im Arbeitslosenversicherungsrecht geschaffen . 

Behindertenpolitik 

Das Pflegerisiko ist zu einem gesellschaftlichen Standardrisiko geworden, die Absicherung da­
her zu einer sozialpolitisch vordringlichen Aufgabe. Mit dem im Entwurf vorliegenden Bundes­
pflegegesetz soll demnächst die letzte große Lücke im sozialen System Österreichs ge­
schlossen werden: 

Je nach Betreuungs- und Hilfebedarf soll das Pflegegeld in sieben Stufen mit monatlichen Beiträ­
gen zwischen S 2.500,- und S 20.000,- ausgezahlt werden. In Fällen, in denen Geldleistungen 
ihren Zweck nicht erreichen, soll das Pflegegeld durch Sachleistungen ersetzt werden. 

Parallel zum Bundespflegegeldgesetz sollen die Länder sich in einer Vereinbarung gemäß 
Art.15a B-VG verpflichten, einen Mindeststandard an ambulanten, teilstationären und stationären 
Diensten flächendeckend sicherzustellen. 

In der Behindertenpolitik hat sich das Behinderteneinstellungsgesetz (früher: Invalidenein­
stellungsgesetz) zu einem zentralen Instrument zur Durchsetzung der Rechte behinderter Men­
schen entwickelt. 1985 wurde die Ausgleichstaxe von monatlich S 760,- auf S 1.500,- nahezu 
verdoppelt. Damit konnte zwar nicht das Einstellungsverhalten der Arbeitgeber im erwünschten 
Ausmaß verbessert, doch konnten immerhin die für Maßnahmen im Sinne der behinderten Men­
schen vorgesehenen Mittel erhöht werden. 1988 wurde die unbefristete Weitergeltung der 
Bundeskompetenz für das Behinderteneinstellungsgesetz sichergestellt; damit wurde die 
Gefahr einer kompetenzmäßigen Zersplitterung und daraus resultierenden Unübersichtlichkeit 
und Ungerechtigkeit abgewandt. Zugleich wurden die Möglichkeiten der beruflichen Eingliede­
rung Behinderter durch Sonderprogramme ausgeweitet. Diese konsequente Linie in der Behin­
dertenpolitik setzte sich in der Novelle 1992 zum Behinderteneinstellungsgesetz fort. Neben der 
Ausweitung des Personenkreises, dem die im BEinstG entwickelten Hilfestellungen zugute kom­
men, wurde vor allem eine verfassungskonforme Vollziehung des Kündigungsschutzes für be­
hinderte Arbeitnehmer sichergestellt. Außerdem wurde die betriebliche Interessenvertretung der 
Behinderten durch die Behindertenvertrauensperson ausgebaut. 

Das beschäftigungspolitische Ziel ist auch für behinderte Arbeitnehmer die Eingliederung auf 
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dem offenen Arbeitsmarkt. Dieses Ziel ist allerdings für viele nicht unmittelbar, für andere über­
haupt nicht erreichbar. Die geschützten Werkstätten, die seit Beginn der 80er Jahre In Umset­
zung des Betlindertenkonzeptes aus dem Jarlr 1977 errictltet wurden, verfolgen das Ziel, be­
hinderte Arbeitnehmer an den offenen Arbeitsmarkt Ileranzuführen und jenen, für die dieses Ziel 
nicht erreichbar ist, Dauerarbeitsplätze anzubieten. Derzeit sind Im Insgesamt neun Geschützte 
Werkstätten (mit 15 Betriebsstätten) in ganz Österreich rund 1.200 (davon 1.000 behinderte) 
Arbeitnehmer beschäftigt. 

Die Rechtslage ist im Behindertenwesen sehr zersplittert und unübersictltlich. Mit dem ab 1. Juli 
1990 in Kraft getretenen Bundesgesetz über die Beratung, Betreuung und besondere Hilfe 
für behinderte Menschen wurde - was den Kompetenzbereictl des Bundes betrifft - ein erster 
Schritt zur Zusammenfassung der einschlägigen Regelungen gesetzt. Im BBG wurden u.a. 
Koordinationsgrundsätze für die Rehabilitationsträger verankert, Linriclltungen der Beratung und 
Hilfe für Behinderte (Sozialservice) und ein f3ehinuer-tenpaß auf Uundeseb8ne geschaffen. 

Anläßlich des Internationalen Jallres der Behinderten wurde 1981 der Nationalfonds zur be­
sonderen Hilfe für behinderte Menschen geschaffen. Aus diesem Fonds werden Hilfen für be­
sondere Maßnahmen der medizinischen, beruflichen und sozialen Rehabilitation geleistet, wenn 
keine anderen Förderungsmöglichkeiten bestehen und mit dieser Hilfe soziale Härten beseitigt 
oder gemildert werden können. Von 1981 bis 1991 wurden für dlusen Zweck rund 48 Millionen 
Schilling aufgewendet. Zur Abgeltung der Mehrbelastung infolge der erhöhten Umsatzsteuer 
beim Ankauf eines Kraftfahrzeuges fDr Schwerbehinderte wurden seit 1982 rund 225 Millionen 
Schilling aufgewendet. 

Im Bereich der Sozialentschädigung - Kriegsopferversorgung, Heeresversorgung, Opfer­
fürsorge, Hilfen für Opfer von Verbrechen und für durch Impfungen Geschädigte - gab es 
jährliche Verbesserungen parallel zur Erhöhung der ASVG-Pensionen bzw. der Ausgleichs­
zulagen. 

Arbeitsmarktpolitik 

1992 wurde mit einern Zuwachs von rd. 240.000 oder 9 % unselbständig Beschäftigten ge­
genüber 1980 die Dreimillionenmarke überschrrtten. Dafür waren neben den allgernernen kOr1 
junkturbedingten Nacllfragesteigerungen nach Arbeitskräften aucll demograpllische F aktor'en 
maßgeblich. 

Das ausländische Arbeitskräfteangebot wird nach den enormen Zuwächsen von 29 % und 
25 % in den Jahren 1990 und 1991 im Jahr 1992 nur mehr um 1,4 % oder rd. 4.000 zunehmen. 
Die 10 <>Ja-Quotierung der Ausl~nderbeschäftigung durch das Ausländerbeschäftigungsge­
setz greift also 1992 erstmals voll. 
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Die konjunkturbedingte Steigerung der Arbeitskräftenachfrage reichte jedoch nicht aus, um die 
mit dem enormen Anstieg des Arbeitskräftepotentials auf dem Arbeitsmarkt neu auftreten­
den Arbeitssuchenden zur Gänze in Beschäftigung zu bringen, sodaß die Arbeitslosenrate zu­
nahm. Für die letzten 12 Jahre kann gesagt werden, daß von den 340.000 neu in den Arbeits­
markt strömenden Personen zwei Drittel die Zahl der Beschäftigten und ein Drittel die Zahl der 
Arbeitslosen erhöhten. 

Die im Zuge der Vorbereitung der Strukturreform durchgeführte Effizienzuntersuchung be­
zeichnet die Aufgabenlast pro Mitarbeiter/in der Arbeitsmarktverwaltung im internationalen 
Vergleich als überdurchschnittlich groß. Allein aus der recht ungleichen Entwicklung des Vor­
gemerktenstandes und der gemeldeten offenen Stellen einerseits und des Personalstandes an­
dererseits resultierten für die Service- und Leistungsmitarbeiter/innen der Arbeits- und Landes­
arbeitsämter enorme Belastungen: Die Zahl der vorgemerkten Arbeitslosen nahm um knapp 
250 % zu, jene der Bediensteten um 27 %. 

Entwickl ung der Personal belastung der Arbeitsmarktverwaltung 

1980 - 1991 

Anstieg der Arbeits-I 248 % I 
losen seit 1980 L-. ______________________ /(....1. 

Anstieg des AMV- ~ 
Personals seit 1980 ~ 

Der hohe und steigende Stellenwert von Qualifizierungsmaßnahmen kommt nicht nur quan­
titativ im steigenden Aufwand und in der steigenden Zahl von Förderfällen, sondern auch quali­
tativ in längerer Dauer der Ausbildungsmaßnahmen zum Ausdruck. 1991 wurden jahresdurch­
schnittlich über 49.000 (+4,3 % gegenüber 1987) Arbeitssuchende und Beschäftigte in Schu­
lungsmaßnahmen, die im Durchschnitt 126 Tage (gegenüber 90 Tagen 1987) dauerten, einbe­
zogen. Das deutet auf die trendmäßige Verlagerung der Ausbildungsaktivitäten zu höher­
qualifizierenden Maßnahmen hin. Evaluierungsergebnisse weisen diesen Kursen 80%ige Be­
schäftigungsquoten zu. 
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Struktur der Ausgaben der aktiven Arbeitsmarktpolitik 
Irl MloSchllllrlg (gtmmdet) 

1980 
---------- ---------- -------

Serviceunterstützung 
Qualifizierung 
Arbeitsbeschaffung 
(darunter Aktion 8000) 
Lehrausbildung und Berufsvorbel-eltung 
Behinderte 
Ausländer 
Regionale Mobilität 

Insgesamt 

49 
336 
173 

15q 

102 
2 
3 

829 

1991 

275 
1.949 

1.058 
(739) 

198 
797 
234 

12 

4.523 

Über diese positiven, arbeitsmarktpolitisch induzierten Effekte ergaben sich für die Jahre 1988 
bis 1991 durchschnittliche Deckungsgrade von knapp 50 % der Förderaufwendungen durch ein­
gesparte Leistungen der ArboitslosenversicllerullQ. Damit sind lediglich die durch die Arbeits­

marktverwaltung unmittelbar eingesparten Kosten in Rechnung gestellt, nicht aber die aus die­
sen Effekten zusätzlich resultierenden Beiträge zur Sozialversicherung zum Lohnsteuerauf­
kommen, zum BIP, die Einsparungen an Sozialhilfe der Länder und die davon ausgehenden 
Multiplikatoreffekte aufgrund zusätzlicher Konsumausgaben. Eine derartige Rechnung würde 
insgesamt einen positiven Saldo für die österreichische Arbeitsmarktpolitik ergeben und be­
stätigt den auch ökonomisch sinnvollen Ausbau aktiver Arbeitsmarktpolitik. 

Während der letzten Jahre wurden eine Reihe von Änderungen bzw. Erweiterungen im 
Leistungsrecht nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz und dem Karenzurlaubsge­
setz, im Bereich der arbeitsmarktpolitischen Förderung nach dem Arbeitsmarktförderungs­
gesetz (AMFG) sowie gesetzliChe Neuregelungen auf den Gebieten der Arbeitskräfteüber­
lassung und der Ausländerbeschäftigung vorgenommen. 

Arbeitsrechtliche Verbesserungen 

Anfang der 80er Jahre wurde autgrund des Arbeiter-Abfertigungsgesetzes in [tappen die Ab­
fertigung für Arbeiter eingeführt. 

Mit dem Nachtschicht-Schwerarbeitsgesetz 1981 wurden SChutzmaßnahmen für Nacht­
schicht-Schwerarbeiter geschaffen: Zusatzurlaub, Sonderruhegeld, bezahlte Kurzpausen, 
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Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge, Kündigungsschutz und Abfertigung bei Eigenkündigung. 
Die Novelle 1992 brachte wesentliche Verbesserungen, wie den Entfall der Voraussetzun­
gen der Schichtarbeit und der Arbeit in einem Nachtschichtbetrieb, die Einbeziehung weiterer 
Arbeitnehmergruppen, eine Berücksichtigung von Mehrfachbelastungen, die Erweiterung eini ­
ger Schwerarbeitskriterien. Für das Krankenpflegepersonal wurden Schutzmaßnahmen einge­
führt. Die Rahmenfrist beim Sonderruhegeld sowie die Altersstaffelung entfallen nunmehr. Beim 
Zusatzurlaub wurden Verbesserungen durchgeführt. Schließlich wurde eine Kollektivvertrags­
Ermächtigung zur Gleichstellung weiterer Arbeiten mit Nachtschwerarbeit geschaffen . 

Im Urlaubsrecht wurde in Etappen bis 1986 der Anspruch auf Mindesturlaub von vier auf fünf 
bzw. nach 25 Dienstjahren von fünf auf sechs WOChen erhöht. 

Mit den beiden Novellen von 1985 und 1990 zum Gleichbehandlungsgesetz wurden we­
sentliche Schritte in Richtung Gleichbehandlung der Frauen gesetzt: Erweiterung des sach ­
lichen Geltungsbereiches, der Kompetenzen der Gleichbehandlungskommission; Verbot ge­
schlechtsspezifischer Ausschreibungen, Förderung von Aus- und Weiterbildungsmaßnah­
men. Ausweitung des Gleichbehandlungsgebotes, Festlegung von Schadenersatzregelun­
gen, Einführung einer Anwältin für Gleichbehandlungsfragen, Ermöglichung vorübergehen­
der Sondermaßnahmen zur beschleunigten Herbeiführung der De-facto-Gleichberechtigung 
von Frau und Mann, Einführung einer besonderen Beweislastregelung zugunsten der Ar­
beitnehmer/innen. 

Mit dem vor Verhandlungsabschluß stehenden sogenannten Gleichbehandlungspaket im Zu­
sammenhang mit der bevorstehenden Pensionsreform wird ein ganz wesentlicher Beitrag zur 
Herstellung der Chancengleichheit der Frauen am Arbeitsmarkt erreicht werden. 

1986 wurden mit der Novelle zum Arbeitsverfassungsgesetz die Mitwirkungsrechte der Ar­
beitnehmerschaft in Betrieben und Unternehmen erweitert: zum Beispiel bei Einführung von 
Systemen zur automationsunterstützten Erhebung oder der Verarbeitung und Übermittlung per­
sonenbezogener Arbeitnehmerdaten. 1990 wurden die Mitwirkungsrechte des Betriebsrates bei 
Umstrukturierungsmaßnahmen verbessert und die MögliChkeiten der unternehmensübergrei ­
fenden Wahrnehmung von Arbeitnehmerinteressen ausgebaut. 

Mit dem Eltern-Karenzurlaubs- und dem Karenzurlaubserweiterungsgesetz wurden 1990 we­
sentliche Verbesserungen für Eltern und Kinder erreicht: Schaffung des Karenzurlaubes 
für Väter und Möglichkeit der Teilung des Karenzurlaubes zwischen den Eltern. 

Der Karenzurlaub wurde auf zwei Jahre verlängert und ein Anspruch der Eltern auf Teilzeit­
beschäftigung anstelle des zweiten Karenzurlaubsjahres (beide Eltern gleichzeitig im zweiten 
Lebensjahr des Kindes oder ein Elternteil bis zum Ablauf des dritten Lebensjahres des Kindes) 
eingeführt. Die entsprechenden Abfertigungsbestimmungen bei Austritt aus Anlaß der Mutter-
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oder Vaterschaft wurden neu geregelt. 

Durch das Betriebspensionsgesetz 1990 wurden betriebliche Pensionszusagen abgesichert: 
nicht nur Leistungszusagen, die durch Pensionska.ssen zu erfüllen sind, sondern auch direkte 
Leistungszusagen und Zusagen zur Altersvorsorge durch Absctllu ß von Versicherungsverträ­
gen zugunsten von Arbeltnellmern und illren Hinterbliebenen werden erfaßt. Der Arbeitnehmer 
wird bei Ausscheiden aus dem Unternehmen (Arbeitgeberwechsel) vor dem Verlust dieser Ver­
sorgungszusagen geschüt7t (Unverfallbarkelt) und Widerrufsmöglichkeiten des Arbeitgeber-s 
werden wesentlich eingeschränkt. 

Am 1. Jänner 1992 ist eine umfassende Reform der Arbeiterkammern rechtswIrksam gewor­

den, die vor allem deren Organisation und Tätigkeit (z.B. Ausbau der Rechte der Kammerzu­
gehörigen, deren Anspructl auf Rechtsschutz, V(~minfachung des Wahlverfahrens, Ausbau der 
Gebarungskontrolle) betrifft. 
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1. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen 

Österreichs Wirtschaft von internationaler Konjunkturabschwächung erfaßt 

Waren in den Jahren 1988-1990 BIP-Wacllstumsraten zwischen 3,7 % und 4,6 % zu verzeich­
nen, so betrug die Zuwachsrate 1991 3,0 % und wird laut WIFO-Prognose 1992 2,2 % betra­
gen. Trotzdem fiel das SIP-Wachstum 1991 deutlich höher aus als im Durchschnitt aller 
OECD-Länder (voraussichtlieil +0,9 %) bzw. der europäischen OECD-Länder (+ 1,3 %) und war 
etwa gleich hoch wie das im westlichen Teil D(~utschlallcJ~: (+3,1)/~). 

Hauptträger der Konjunkturentwicklung waren im Jahr 1991 der private Konsum und die Ex­
porte i.w.S .. Der Anstieg des privaten Konsums ging zwar angesichts der nachlassenden Ge­
samtnachfrage und der allgemeinen Konjunkturverschlecllterung auf 2,8 % (1990: +3,6 %) und 
insbesondere der Konsum dauerhafter Güter auf 1,0 % zurück (1990: +7,2 %). Die Sparquote 
blieb mit 13,3 % nahezu unverändert. 

46 

Entwicklung wichtiger Kenngrößen 

Veränderung zum Vorjahr Prognose1) 

Kenngrößen 1990 1991 1992 1993 

Bruttoinlandsprodukt real +4,6 +3,0 +2,2 +3,0 

Privater Konsum real +3,6 +2,8 +2,5 +3,0 

Dauerhafte Konsumgüter real +7,2 +1,0 +4,5 +4,5 

Exporte i.w.S. real +9,7 +6,1 +4,3 +5,2 

Warenexporte real2) +8,8 +2,7 +5,0 +6,0 

Reiseverkehr3) +4,4 +6,1 +5,0 +7,0 

Arbeitsproduktivität 
(BIP je Erwerbstätigen) +2,7 +1,3 + 1,6 +2,2 

Sparquote (in % des 
verfügbaren Einkommens) 13,2 13,3 12,6 12,7 

1) WIFO-Prognose, Juni 1992 
2) laut Außenhandelsstatistik 
3) WIFO-Detinitiorl; Schillingnotenan- und Verkäufe sowiu Gastarbelturtmrlsbs (Ein- und Ausgänge) berück­

sichtigt 

Quelle: WIFO: Monatsbericht April 1992; Wien 
WIFO: Wirtschaftslage und Prognose für 1992 und 1993; Juni 1992; Wien 
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Aufgrund des weltweiten Konjunkturabschwunges bzw. des abgeschwächten Welthandels­
wachstums und des Abklingens der durch die deutsche Wiedervereinigung ausgelösten Nach­
frageimpulse fiel das Wachstum der Warenexporte mit 2,7 % spürbar schwächer aus als 1990 
(+8,8 %). Die Exporte i.w.S. wurden vor allem auch durch die stark expandierenden Ein­
nahmen aus dem Ausländerreiseverkehr getragen (+6,1 %). 

Infolge des vergleichsweise hohen Wachstums der Beschäftigung (insbesondere von Auslän­
dern) stieg die Produktivität in der Gesamtwirtschaft (BIP je Erwerbstätigen) nur noch um 1,3 %. 

2. Wohnbevölkerung und Erwerbsquoten 

War das Bevölkerungswachstum zwischen 1989 und 1990 mit +95 .000 bereits ungewöhnlich 
hoch, so wurde dieser Wert 1990/91 noch übertroffen . 

Stärkste Bevöl kerungszunahme seit Jahren 

Die Wohnbevölkerung lag im Jahresdurchschnitt 1991 bei 7,825.000, das waren um 107.000 
mehr als im Jah re 1990 (+ 1,4 %). Seit 1987 ist die österreichische Wohnbevölkerung somit um 
eine Viertel Million gewachsen. 

Bevölkerungszuwachs durch Zuwanderung bedingt 

Wenngleich die Geburtenbilanzen seit 1987 ebenfalls positiv und im Steigen begriffen sind, ist 
der entscheidende Faktor für den Bevölkerungszuwachs der positive Außenwanderungssaldo , 
wobei der Wanderungsgewinn von Jahr zu Jahr größer wurde. 

Jahr Geburtenbilanz Wanderungsbilanz 

1987/88 +4.800 + 15.600 

1988/89 +5.300 +22.200 

1989/90 +7.500 +87.100 

1990/91 + 11.200 +95.800 
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Ausländische Wohnbevölkerung beträgt über eine halbe Million 

Die Zahl der legal in Österreich wohnhaften Ausländer (ohne Touristen) ist im Jahresdurch­
schnitt 1991 auf 512.000 angestiegen, was gegenüber dem Vorjahr eine Zunahme von 100.000 
(oder 24 %) bedeutet. Der Ausländeranteil an der Wohnbevölkerung stieg auf 6,5 %, ist im in­
ternationalen Vergleich aber eher niedrig (z.B. Schweiz: 17,4 %, BRD-alte Bundesländer: 
7,7 %) . Wegen des Männerüberhanges beim Neuzustrom von Ausländern ist der Anteil der Män­
ner an der Wohnbevölkerung wieder im Steigen begriffen. 

Steigende Erwerbsquoten bei Männern und Frauen 

Die seit 1989 wieder steigende Erwerbsquote der Männer ist auf die steigende Zahl männlicher 
Ausländer im erwerbsfähigen Alter zurückzuführen. 

Der Beitrag der Männer an der Erhöhung der allgemeinen Erwerbsquote (15- bis unter 65-
jährige Männer sowie 15- bis unter 60-jährige Frauen) auf 70,6 % (1990: 70,0 %) ist jedoch ge­
ringer als jener der Frauen: mit einer Erwerbsquote von 61,8 % nahm die weibliche Erwerbs­
beteiligung um einen Prozentpunkt zu, jene der Männer erreichte 78,7 % (+O,3%-Punkte). Die 
Erhöhung der Zahl der Personen im erwerbsfäh igen Alter um 72.000 und die ansteigende Er­
werbsquote führten von 1990 bis 1991 zu einem Plus der im Erwerbsleben Stehenden um 85.000 
(oder 2,4 %). 

Die längerfristige Entwicklung zeigt, daß die Erwerbsbeteiligung der Männer nach einem mehr­
jährigen Rückgang in den ,letzten drei Jahren wieder leichte Zunahmen aufweist, aber weiterhin 
deutlich unter dem Niveau Anfang der AChtziger Jahre liegt. 

Trotz der zunehmenden Erwerbsbeteiligung von Frauen liegt ihre Erwerbsquote im interna­
tionalen Vergleich der OECD-Länder eher im unteren mittleren Bereich. Vor allem die Skandi­
navischen Länder weisen deutlich höhere Erwerbsquoten auf, die mediterranen Länder hinge­
gen verhältnismäßig niedrige. 
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Erwerbsquoten* 1981 bis 1991 

60~~~~m 
61 ,8 

55 ..... 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

*) Definiert als Anteil der männlichen Erwerbspersonen 
an der 15-65jährigen Wohnbevölkerung und der weiblichen 
Erwerbspersonen an der 15-60jährigen Wohnbevölkerung 

Quelle : 
BMAS: Arbeitsmarktvorschau 1992 
sowie neuere Daten des WIFO 

3. Beschäftigung der Selbständigen 

Überwogen am Beginn der Achtziger Jahre noch die landwirtschaftlichen Selbständigen im Ver­
gleich zu jenen aus der gewerblichen Wirtschaft, so kehrte sich das Verhältnis 1987 um. Dazu 
trug auch die günstige Konjunkturentwicklung bei, die die Abwanderung aus der Landwirtschaft 
beschleunigte und andererseits auch die Selbständigkeit im gewerblichen Bereich begünstigte . 

Rückgang der Beschäftigung in der Landwirtschaft, Zuwachs in Gewerbe und Industrie 

Insgesamt sank die Zahl der selbständig Beschäftigten von 1990 bis 1991 um 3.000 (1989/1990: 
-5.000). Die Zahl der in der Landwirtschaft beschäftigten Selbständigen und mithelfenden An-
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BESCHÄFTIGUNGSENTWICKLUNG ARBEITSMARKTLAGE 1991 

Selbständige und mithelfende Familienangehörige in der 
Landwirtschaft und der gewerblichen Wirtschaft 1981-1991 

260.000 

240.000 G$~E~~u~cl~-L~-L~ld~i2$~ill@ 

220. 000 ~"",:,:",;",+-,---r-"":--+-",,;,,;,,~~~,,,,-=,"-+---:-:.:.,.:.:..j.."""":""'~j-........-:--+":"'~:.:.:...j 

200. 000 t-:.,....:.;.:.;,;....:.,.-+-:-~~...,---".-+~,,--~+-:--+---,c-:-+--h,:.,..,.,-=-+~:-....I::--...:,.;:.:.,.-+-'---+F#l 

180. 000 ~";;""",;",-+-""",;:;;,,,-+----.-,.--+--r---:---+---'--+----'--:-+-:-:o:"""":""I----:-~-=-=~ 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Lan dwi rtscha fl .............. gewerbliche Wirtschaft 

Quelle: BMAS: Arbeitsmarktvorschau 1992 (Arbeitsmarktprognose des WIFO) sowie neue Daten des WIFO 

gehörigen nahm weiter um ca. 10.000 ab, während jene in der Industrie, dem Gewerbe bzw. im 
Bereich der Dienstleistungen um ca. 7.000 anstieg. 

4. Beschäftigung der Unselbständigen 

Werden zu den unselbständig Beschäftig ten die vorgemerkten Arbeitslosen hinzugezählt, dann 
ergibt sich das Angebot an unselbständig Erwerbstätigen. 

Im Jahresdurchschnitt 1991 stieg das Angebot an unselbständigen Arbeitskräften um 88.000 
auf 3,180.000 an. Damit ist es - wie im Vorjahr - erheblich stärker gewachsen, als es aufgrund 
der demographischen Entwicklung sowie der längerfristigen Trends in der Erwerbsbeteiligung 
zu erwarten gewesen wäre. 

Die Ausweitung des Arbeitskräfteangebots ist in erster Linie eine Folge der Zunahme des An­
gebots ausländischer Arbeitskräfte um 51.000. Dieser beträchtliche Angebotszuwachs hatte 
unter den Rahmenbedingungen einer abgeschwächten Konjunktur ein Ansteigen der Arbeitslo­
sigkeit zur Folge. Der Angebotszuwachs von 88.000 Personen schlug sich in einem Anwach­
sen der Beschäftigtenzahl von 69.000 und der Arbeitslosenzahl von 19.000 nieder. 
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ARBEITSMARKTLAGE 1991 BESCHÄFTIGUNGSENTWICKLUNG 

Beschäftigungsrekord bei den Unselbständigen 

Die Zahl der unselbständig Beschäftigten war 1991 um ca. 200.000 höher als 1981 und er­
reichte mit knapp 3,000.000 einen Höchststand. 

Jahr1) insgesamt männlich weiblich 

1981 2,798.000 1,673.000 1,125.000 
1986 2,780.000 1,640.000 1,140.000 
1990 2,928.000 1,718.000 1,210.000 
1991 2,997.000 1,752.000 1,245.000 

1) Jahresdurchschnitt definiert als Zwälfmonatsdurchschnitte der entsprechenden Mo­
natsbestände 

Que Ile: Hauptverband der Sozialversicherungsträger 

Der Anstieg der Zahl der unselbständig Beschäftigten von 1990/1991 (ohne Arbeitslose) um 
69.000 auf knapp unter 3,000.000, ist vor allem auf die vermehrte Zahl ausländischer Arbeits­
kräfte zurückzuführen. Der Zuwachs bei den unselbständig beschäftigten Ausländern lag 
mit 49.000 etwa in der Höhe des Jahres 1990 (+50.000). Ihr Anteil am Gesamtbeschäfti­
gungszuwachs von 69.000 lag bei 71 %, jener an der Gesamtbeschäftigung bei 8,9 %. 

Im Unterschied zum Vorjahr entspricht die geschlechtsspezifische Entwicklung wieder dem län­
gerfristigen Trend. Die Beschäftigung der Frauen stieg mit +35.000 (absolut und relativ) etwas 
stärker an als jene der Männer (+33.000). Beim Zuwachs der Frauen ist jedoch zu berücksich­
tigen, daß auch Karenzurlaubsgeldbezieherinnen in den Beschäftigtenzahlen inkludiert sind . 
Wegen der Einführung des zweiten Karenzurlaubsjahres hat sich die Zahl der KUG-Beziehe­
rinnen von 1990 bis 1991 um 10.000 erhöht. 

4.1. Unselbständig Beschäftigte nach Altersgruppen 

An den Rändern der Altersverteilung gab es Rückgänge (bei den 15- bis 24-jährigen um 8.000 
und bei den über 55-jährigen um 5.000). Der Rückgang bei den 15- bis 24-jährigen ist aus­
schließlich demographisch bedingt, während die Beschäftigungsabnahme bei den über-55-jähri­
gen nicht nur mit demographischen Aspekten, sondern auch mit einem Rückgang der Erwerbs­
quote dieser Altersgruppe zu erklären ist. So wie in den Vorjahren gab es kräftige Beschäfti ­
gungszunahmen bei den 25- bis 39jährigen (+60.000). Dabei spielen die Bevölkerungszunah-
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BESCHÄFTIGUNGS ENTWICKLUNG ARBEITSMARKTLAGE 1991 

me dfeser Altersgruppe und eine höhere Erwerbsquote eine Rolle. Vor allem demographisch be­
dingt ist die Zunahme der Zahl der 50- bis 54-jährigen Beschäftigten um 25.000 (geburtenstarke 
Kriegsjahrgänge). Ein Indiz für die keineswegs verbesserten Beschäftigungschancen dieser AI ­
tersgruppe ist, daß sich die Zahl der jahresdurchschnittlich 50- bis 54-jährigen Arbeitslosen von 
1990 bis 1991 um 5.000 (bzw. um 30 %) erhöhte. 

Veränderung der unselbständig Beschäftigten 1990/91 
+ 70.000 nach Altersgruppen 

+ 60.000 

+ 50.000 

+ 40.000 

+ 30.000 

+ 20.000 

+ 10.000 

+ 60.000 

+ 25.000 

- 4.000 
o~"-~----~ .. ~L---~ .... ~ 

- 10.000 
- 8.000 

15-24 25-39 
Quelle : Hauptverband der Sozial­

versicherungsträger 

40-49 50-54 55 u. älter 

Alter (in Jahren) 

insgesamt 

4.2. Unselbständig Beschäftigte nach der Ausbildung 

Mehr als ein Viertel der unselbständig Beschäftigten verfügte 1991 lediglich über (maximal) 
einen Pflichtschulabschluß (27 %), 43 % waren Lehrabsolventen. Weiters haben 11 % eine 
mittlere, 12 % eine höhere und 7 % eine akademische bzw. universitäre Ausbildung ab­
geschlossen. 
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UNSELBSTÄNDIG BESCHÄFTIGTE BESCHÄFTIGU NGSENTWICKLU NG 

Ausbildungsstufen Anteil an Beschäftigung 1991 (%) 

Männer Frauen 

Kein Absch luß, Pflichtschule 
Lehre, Meisterprüfung 
Berufsb.mittlere Schule 
Allgemeinb. höhere Schule 
Berufsb.höhere Schule 
Akademie, Universität 

23 
52 
7 
4 
7 
7 

Quelle : Österreichisches Statistisches Zentralamt, Mikrozensus 1991 

4.3. Unselbständig Beschäftigte nach 
Wirtschaftssektoren 

Tiefgreifender Strukturwandel in den achtziger Jahren 

32 
31 
17 
7 
7 
7 

Als Folge der Rezession am Beginn der achtziger Jahre beschleunigte sich der längerfristig zu 
beobachtende Strukturwandel. Im Produktionsbereich (Sekundärsektor) waren hohe Be­
schäftigungsverluste zu verzeichnen. Zwischen Juli 1980 und Juli 1983 gingen rund 100.000 
Arbeitsplätze verloren. Mit Ausnahme der Energ ie- und Wasserversorgung waren praktisch al ­
le Branchen des Sekundärsektors von massiven Beschäftigungsrückgängen betroffen . 

In den Folgejahren setzten sich die Beschäftigungsrückgänge in geringerem Ausmaß im Primär­
und Sekundärsektor fort , im Tertiärsektor (Dienstleistungsbereich) expandierte dagegen die Be­
schäftigung kräftig . 

Im Gefolge des Konjunkturaufschwunges 1988/89 war im Produktionsbereich wieder eine Er­
holung der Beschäftigung zu beobachten, erstmals in den achtziger Jahren war 1989 in diesem 
Sektor wieder ein Beschäftigungsanstieg zu verzeichnen, der sich allerdings - wie auch in den 
Folgejahren - in hohem Maße auf den Metallbereich, das Bauwesen und die Holzbe- und -ver­
arbeitung konzentrierte. Diese relativ günstige Entwicklung hatte aber - sieht man vom Bauwe­
sen ab - im Jah re 1990 bereits schon wieder ihren Höhepunkt erreicht. 

Im Zeitraum 1988 - 1991 waren die Beschäftigungszuwächse im Dienstleistungsbereich enorm 
(ca. + 153.000). An der Spitze dieser Ausweitung der Beschäftigung standen die Bereiche Han­
del, Gebietskörperschaften, Realitäten/Rechts- und Wirtschaftsdienste (einschließlich Leihar­
beit), Gesundheits- und Fürsorgewesen sowie der Fremdenverkehr. 
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BESCHÄFTIGUNGSENTWICKLUNG ARBEITSMARKTLAGE 1991 

Zehnjahresvergleich (Juli 1981/91) zeigt 
das Ausmaß des Strukturwandels 

Wirtschaftssektoren Stichtagsbestand Veränderung gegenüber Juli 81 
Juli 1991 absolut relativ(%) 

Primär + Sekundärsektor 1,159.000 -85.000 -7 
Tertiärsektor 1,860.000 +307.000 +20 

insgesamt 3,077.000 +222.000 +8 

Hohe Beschäftigungsverluste im Produktionsbereich 

54 

Der Gesamtbeschäftigungsverlust im Produktionsbereich zwischen 1981 - 1991 entfiel 
vor allem auf folgende Wirtschaftsklassen: 

Erzeugung und Verarbeitung von Metallen 
Erzeugung von Bekleidung, Bettwaren und Schuhen 
Erzeugung von Textilien und Textilwaren 
Erzeugung von Nahrungsmitteln und Getränken; Tabak 
Bergbau; Steine- und Erdengewinnung 
Erzeugung und Verarbeitung von Chemikalien, Gummi und Erdöl 

Kräftige Expansion im Dienstleistungsbereich 

-20.000 
-20.000 
-15.000 
-9.000 
-7.000 
-5.000 

Der Gesamtbeschäftigungszuwachs im Dienstleistungsbereich zwischen 1981 -1991 ent­
fielen vor allem auf folgende Wirtschaftsklassen: 

Gebietskörperschaften, Sozialversicheru ngs­
träger und Interessenvertretungen 
Handel; Lagerung 

Realitätenwesen; Rechts- und Wirtschaftsdienste 
Beherbergungs- und Gaststättenwesen 
Gesundheits- und Fürsorgewesen 

Unterrichts- und Forschungswesen 

+77.000 
+60.000 

+35.000 
+30.000 
+29.000 
+22.000 
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4.4. Starke Zunahme der Ausländerbeschäftigung 

Im Jahresdurchschnitt 1991 waren mit rund 266.000 Ausländern um 49.000 mehr als 1990 be­
schäftigt, zwei Drittel davon sind Männer. 

Ca. 130.000 kommen aus dem ehemaligen Jugoslawien, 58.000 aus der Türkei, 14.000 sind 
aus Deutschland und ca. 40.000 aus anderen Ländern. Ein Großteil der letzteren geht auf das 
Konto der ost- und mitteleuropäischen Übergangsländer. 

Der Ausländeranteil an allen unselbständig Beschäftigten erreichte mit 8,9 % (1990: 7,4 %) ei­
nen Höchststand. Die höchsten Anteile wiesen Vorarlberg (17,1 %) und Wien (13,3 %) auf. 

Entwicklung der Zahl der unselbständig beschäftigten Ausländer 
von 1981 bis 1991 nach Erteilungsarten 

280.000 f \<: . 266.000 
260.000 !--:-. ......:,...... --+----+----+-'.:-...:..:.;.-+-~-+-.,.:....-+---..,...,.,....-+--'-'--.;+--. . ~.;.F/-.L-: I J1 Insgesamt 

~:~: ~~~ . " :>: . .:, < V 
. .:"' .. / .:. ': 

200.000 / ,: ): " .. ':: :,," ::'/ : ' .... 
180.000 'Ä,1-7-2:000 :'1> " ;.. .. 170.000 
160.000 r :-- :~I . /: ',: .. :~ Beschäftigungs-

140.000 \L{4~-l.. _< .V '>.f.,/· bewilligungen 

120.000 ~ .:: '.' '.' . . ... / 
'Y '-- : .. . 'V' 

100.000 l:::\::<:::.; ... ~.}. -

80.000 ~· · .. ···lll · .. 
o :'" .. ':::":::\~ ~;I~~ib~isse 
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 

Quelle : BMAS 
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AUSLÄNDERBESCHÄFTIGUNC; ARBEITSMARKTLAGE 1991 

Bundeshöchstzahl Ende 1991 zu 85 % ausgeschöpft 

Die festgelegte Bundeshöchstzahl für die Gesamtbeschäftigung von Ausländern in der Höhe von 
10 % des gesamten unselbständigen J\rbeitskräftepotentlals erreichte 1991 einen Wert von 
308.000. Diese Höchstzahl wurde in allen Monaten des cJahres 1991 untersellritten, Ende De­
zember lag der Ausschöpfungsgrad bei rund 85 %. 

Die Landeshöctlstzahlen, die von vornherein niedriger angesetzt wurden, waren Ende Dezem­
ber mit Ausnahme Oberösterreichs und Wiens in allen Bundesländern überschritten, sodaß die 
"Überziehungsreserve" in Anspruch genommen werden mußte. 

Rückgang bei den Erstanträgen 

Die Anzatll der erteilten Beschäftigungsbewilligungen lag 1991 mit 281.000 etwas unter der Zahl 
von 1990 (-5.000). 1991 war der Hötlepunkt des Neuzustroms an Ausländern bereits über­
schritten. Dazu trug neben der geringeren Zahl der Asylwerber aucll die etwas restriktivere Zu­
lassungspolitik bei Beschäftigungsbewilligungen (Begrenzung mittels Höchstzahlen) bei. Der An­
teil der Erstanträge an der Gesamtzahl der erteilten Beschäftigungsbewilligungen fiel von 36 % 
im Jahr 1990 auf 22 %. 

Es wurden 35.000 Befreiungssclleine (+4.000) und 19.000 Arbeitserlaubnisse (+ 18.000) aus­
gestellt bzw. verlängert. Die arbeitsmarktpolitischen Bemühungen verlagerten sich somit 
stärker auf die Integration von bereits in Österreich lebenden Ausländern, nachdem in 
den bei den Jahren zuvor vor allem die Bewältigung des Neuzuganges im Mittelpunkt ge­
standen war. 

Ausländerbeschäftigung auf bestimmte Wirtschaftsbereiche konzentriert 

Bau, Fremdenverketlr, Metallindustrie und Handel weisen die größten Zahlen an AusländerIin­
nen auf. Die höcllsten Anteile an ausländischen BeSChäftigten sind in der Reinigungsbranche, 
im Fremdenverkehr und in der Textilindustrie vorzufinden. 

Fast alle Wirtschaftsklassen weisen gegenüber delll Voqallr Zunahmen auf, wobei hohe relati­
ve Zuwächse vor allem in jenen mit ollnellin hollen Auslällderanteilen zu finden sind. 
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Unselbständig beschäftigte Ausländer 
(Juni 1991) 

absolut in % aller Beschäftigten 
der jeweiligen 

Wirtschaftsklasse 

Bauwesen 
Beherbergungs- und Gaststättenwesen 
Erzeugung und Verarbeitung von Metallen 
Handel; Lagerung 
Körperpflege; Reinigung 
Textilien; Textilwaren 
Nahrungsmittel, Getränke 
Land- und Forstwirtschaft 
Leder, Lederersatzstoffe 

44.000 
41.000 
30.000 
25.000 
17.000 
10.000 
10.000 
8.000 

650 

4.5. 200.000 Österreichische Arbeitskräfte 
im Ausland 

17 
26 

8 
6 

29 
26 
10 
24 
22 

1991 stand einer ausländischen Wohnbevölkerung von etwas über 500.000 in Österreich eine 
Zahl von etwa 400.000 Österreichern im Ausland gegenüber. Die meisten Österreicher leben 
nach Auskunft des Österreichischen Statistischen Zentralamtes in der BRD (177.000), der 
Schweiz (29.000), Brasilien (21.000), Südafrika (19.000) , in den USA (18.000), Australien und 
Kanada Ueweils etwa 10.000). 

Von den rund 200.000 österreichischen Arbeitskräften im Ausland hatten 1991 94.000 Perso­
nen in der BRD und 21.000 (kontrollpflichtige) Personen in der Schweiz ein aufrechtes Be­
schäftigungsverhältnis. In diesen beiden Ländern betrug die Zunahme 1991 jeweils rund 3.000 
Personen. 
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5 .. Arbeitslosigkeit 

In diesem Kapitel werden tolCJende zwei unterschiedliche Konzepte bzw. Grunddaten zur Be· 
schreibung von Arbeitslosigkeit verwendet: 

• Monatliche Auswertung der Datei der vorgemerkten Arbeitslosen: Aniedem Stichtag 
(jeweils zum Moneilsende) wird SOWOlll dt:r Bestand an vorgemerkten Arbeitslosen als auch 
die Summe der (episodenbezogenen) Zu- und Abgänge zwischen diesl~m Stichtag und dem 
Vormonatssticlltag nach versch iecJenen arbeitsmark tspeliflscll mlevanit:n Kriterien tJrfaßt Bei 
den Bestandszählungen werden aus den zwölf Monatsendbeständen Jahresdurchschnitte 
und bei den Zu- und Abgängen Jahressummen zur Beschreibung der Gesamtsumme an Be­
wegungen innerhalb einl3s Jahres errechnet. 

• Jährliche Auswertung der Leistungsbezieherdatei: Bei don Sonderauswertungen der 
Leistungsbezieherdatei des Bundesrechenzentrums werden nicht alle vorgemerkten sondern 
nur die leistungsbeziehenden Arbeitslosen erfaßt (Arbeitslosengeld- und Notstandshilfebe­
zieher). Ausgehend von der Anzahl der innerhalb eines Kalenderjahres mindestens einen Tag 
leistungsbeziehenden Personen und der Summe der Leistungsbezugstage wird der Jahres· 
durchschnittsbestand an Leistungsbeziehern und die jahresdurchschnittliche Ge­
samtdauer des Leistungsbezuges einer Person f(ir die ver~;chiudenell Auswel'\ungsmerk­
male (z.B. Geschlecht, Alter) errectlneL Mit diesern Konzept wird der Jahresdurctlschnitts­
bestand und die jahresdurchschnittliche (Gesamt)Dauer - abgesetlen vorn eingeschränkte­
ren Personenkreis (nur Leistungsbezieher) - insofern exakter erfaßt, als zu ihrer Errechnung 
tägliche und nicht monatliche Informationen verwendet werden. 

5.1. Entwicklung der Arbeitslosigkeit von 
1980 bis 1991 

Die mittelfristige Betrachtung zeigt, daß sich die Arbeitslosigkeit infolge des Konjunktureinbru­
clles von 1980 (53.000) bis 1983 (127.000) mehr als verdoppelt hat und bis 1987 mit gerin­
gen Zuwacllsraten anstieg (164.000). AufgruncJ der günstigen KOI1JunkturentwickluIlQ ab 1987 
und der steigenden Nachfragt: nactl Arbeltskrc1!tol1 sank der Arbeitslosellbestand bis 1989 auf 
149.000. 

Vor allem wegen der relativ starken Zunahme des Angebots an unselbständig BeschäftigtGn 
stieg 1990 trotz guter Konjunkturdaten die Arbeitslosigkeit auf 166.000 und 1991 auf 
185.000. Einer der Hauptgründe hiefür ist das hohe Angebotswachstum an Ausländern. 
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Entwicklung der Arbeitslosigkeit von 1982 bis 1991, 
in Tausend 

100. 000 ~=::r,:::::::=:::::::r:::==:::r==r.:==---;:;;:::-:==r==r::==::;::=~o::::::::J 

90. 000 F..;'~~~""4-~~~~~::;;....:.:.",-+--.:::::-..~--,-.:.,~=-..,.:.~~~ 

80.000 k~~oiiii.!~~~..:.;;."..,:.:*--.:;;;.42..;;;;;;.4~~~:-:.J~ 
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50.000 r--~:I::;;:;;;; ..... ~~ 
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1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Quelle : BMAS 

5.2. Anstieg der Arbeitslosigkeit zwischen 1990 und 
1991 von 5,4 % auf 5,8 0/0 

Bei den österreichischen Arbeitsämtern waren im Jahr 1991 rund 185.000 Arbeitslose vorge­
merkt: 99.000 Männer und 86.000 Frauen , 165.000 Inländer und 20 .000 Ausländer. 

Gegenüber 1990 stieg die Zahl der Arbeitslosen um 12 %. Die Arbeitslosigkeit der Frauen 
wuchs geringfügig stärker (+ 12 %) als jene der Männer (+ 11 %), womit sich in abgeschwäch­
ter Form die seit 1984 für Frauen ungünstiger verlaufende Entwicklung fortsetzte. 

Im Gegensatz zu 1989/90 war 1990/91 der Anstieg der Arbeitslosigkeit der Ausländer nicht höher 
als der der Inländer, was u.a. mit der Verringerung des Bestandes an arbeitslosen Asylwerbern 
und einer modifizierten Ausländerbeschäftigungspolitik (Höchstzahlenregelung) zusammenhängt. 

Hauptgründe der Zunahme der Arbeitslosigkeit 

Trotz des im internationalen Vergleich noch immer günstigen Wirtschaftswachstums stieg die 
Arbeitslosigkeit vor allem aus folgenden Gründen : 

• Stark steigendes Angebot an Arbeitskräften: Der Angebotszuwachs betrug 1991 88.000 

59 

III-103 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 03 Hauptdok. Tätigkeitsbericht (gescanntes Original)64 von 358

www.parlament.gv.at



ARBEITSLOSIGKEIT ARBEITSMARKTLAGE 1991 

Personen und ist u.a. auf den Anstieg von Ausländern und eine Zunatlme der weiblichen 
Erwerbsbeteiligung zurückzuführen. 

• Anstieg des Arbeitskräftepotentials der 50-54-jährigen: Die starken Geburtsjallrgänge 
1939-44 in Verbindung mit bedeutend mehr Kündigungen von Älteren führten zu eitlem über­
proportionalen Anstieg der Arbeitslosigkeit der über 50-Jährigen. 

• Schlechtere Vermittlungschancen für Langzeitarbeitslose: Von 1990 bis 1991 stieg die 
Jahrsdurchschnittszahl Langzeitarbeitsloser (Izmger Clls 6 Monate beschäftigungslos) um 26 
% auf 52.000 an 

• Beschäftigungsabbau in einigen Wirtschaftsbranchen: Vor allem in den Wirtschaftsklas­
sen Bekleidung, Textil, Bergbau und Chemie kam es LU einem spürbZlren Beschäftigungs­
abbau. 

Arbeitslosenquoten nach Geschlecht und 
Staatszugehörigkeit 1991 (in %) 

Inländer 

insgesamt 5,8 % ~I ---., 

5,1 % 

männlich 
Quelle: Hauptverband, BMAS 

6,5% 

weiblich 

Ausländer 

7,5% I ~I---'. 6,3% 

männlich weiblich 

Leichter Rückgang der Arbeitslosenquote im zweiten Quartal 1992 

Während im 1.0uartal 1992 die Arbeitslosenquote auf dem Vorjahres(quartals)niveau stZlgniel'­
te, war im 2.0uartal 1992 gegenüber dem 2. Ouartal 1991 ein leichter Rückgang zu verzeich­
nen. Im Durchschnitt des 2. Quartals betrug die Arbeitslosenquote 5,2 % (-0,1 %-Punkte), wo­
bei der Anstieg bei den Männern (+0,3 %-Punkte) durch den FWckgang bei den Frauen (-0,4 u/o-
Punkte) mehl' als wettgemacht wurde. 

Neben dem florierenden Tourismus, dem Bauboom und der günstigen Entwicklung im Dienst­
leistungsbereich waren im zweiten Quartal 1992 das zahlenmäßig stabilisierte Angebot an aus­
ländischen Arbeitskräften sowie die verstärkte Inanspruchnahme des 2.Karenzurlaubsjahres für 
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den leichten Rückgang der Arbeitslosenquote verantwortlich. Nach der Juni-92-Prognose des 
WIFO soll die gesamtjahresdurchschnittliche Arbeits losenquote für 1992 auf dem Niveau von 
1991 liegen (5,8 %). 

5.3. 1991: 530.000 leistungsbeziehende Arbeitslose 

Für den Jahresdurchschnittsbestand an Arbeitslosen ist die Gesamtzahl aller Arbeitslosigkeits­
vormerkungen eines Jahres und die jeweilige Dauer der Arbeitslosigkeit von Bedeutung. 1991 
gab es ca. 550.000 Zugänge in die Arbeitslosigkeit. Die durchschnittliche Dauer der Arbe itslo­
sigkeit betrug knapp 4 Monate. 

Summe der Zugänge in die Arbeitslosigkeit 1991 (in Tausend) 

Summe der Zugänge in die Veränderung 1990/91 
Arbeitslosigkeit (absolut) 

insg. männl. weib!. insg. männ!. weib!. 

Inländer 461 253 208 +7 +3 +4 
Ausländer 88 63 25 +5 +3 +2 

insgesamt 549 316 233 +12 +6 +6 

Da bei den Zugängen Arbeitslose auch mehrmals aufscheinen können , ist die Zah l der Perso­
nen, die 1991 mindestens einmal arbeitslos wurden, geringer. 1991 waren es 530.000 lei­
stungsbeziehende Personen (310.000 Männer, 220.000 Frauen). D.h. ca. jeder Vierte bis Fünf­
te in den nicht kündigungsgeschützten Beschäftigungsfeldern wird einmal im Jahr arbeitslos. 

5.4. Anstieg der Dauer der Arbeitslosigkeit 

Der Anstieg des durchschnittlichen Arbeitslosenbestandes 1991 ist großteils auf die Ver­
längerung der Arbeitslosigkeitsdauer zurückzuführen. Die durchschnittliche Arbeitslosig­
keitsdauer erhöhte sich von 1990 bis 1991 von 103 Tagen auf 112 Tage. 

1991 verteilte sich der Bestand an vorgemerkten Arbeitslosen wie folgt auf die einzelnen Vor­
merkdauergruppen: 

61 

III-103 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 03 Hauptdok. Tätigkeitsbericht (gescanntes Original)66 von 358

www.parlament.gv.at



ARBEITSLOSIGKEIT 

(53 %) 

98.000 

bis unter 

Quelle: BMAS 3 Monate 

ARBEITSMARKTLAGE 1991 

Vormerkdauer der Arbeitslosen 
Anteil an dllun I\rbeitslosen (In %,) 

(19 %) 
(13 %) (15 %) 

EJ 24.000 _ S 
J bis unter 6 bis unter 1 Jallf 
6 Monattj 12 MonZ1te und länger 

Ein Viertel des Bestandes (43.000) wies eine Vormerkdauer von weniger als einen Monat und 
ein weiteres Viertel (55.000) von 1 bis 3 Monaten auf. D.h.: über die Hälfte der Personen waren 
kürzer als 3 Monate arbeitslos vorg '3merkt. 

Bemerkenswert ist dennoch der Anstieg des Anteils der über 6 Monate Arbeitslosen. Im Jah­
resdurchscllnitt 1990 gab es bestandsbezogen 41.600 Langzeitarbeitslose (was einem Anteil 
von 25 % des Gesamtbestandes entsprach). 1991 stieg die Zahl der Langzeitarbeitslosen (d.h. 
Arbeitslose mit einer Vormerkdauer von mindestens 6 Monaten) auf 52.500, davon 25.800 Män­
ner und 26.700 Frauen. Der Anteil der Langzeitarbeitslosen betrug 1991 somit 28 %, er lag 
bei den Frauen (31 %) höher als bei den Männern (26 %). Bei den Ausländern fiel dieser Anteil 
wesentlich geringer aus (12 %). 
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5.5. Dramatischer Anstieg der Arbeitslosigkeit 
älterer Menschen 

Höchste Arbeitslosenquote bei den 50 bis 59-jährigen 

Die über 50-jährigen Arbeitslosen stellen derzeit insofern die wichtigste Problemgruppe am Ar­
beitsmarkt dar, als deren Bestand in den letzten Jahren überproportional anstieg und ein Ende die­
ses Trends noch nicht absehbar ist. 1991 gab es 32.000 über 50-jährige Arbeitslose, 19.000 Män­
ner und 13.000 Frauen. Der Zuwachs gegenüber dem Vorjahr fiel mehr als doppelt so hoch aus als 
jener der unter 50jährigen. Der Zuwachs bei den 50-54-jährigen betrug im Jahresdurchschnitt 1991 
rund 4.500 (+30 %), jener der 55-59-jährigen rund 1.500 (+20 %).1991 stieg die Arbeitslosen­
quote der 5O-54-jährigen von 6,2 % auf 7,2 % und jene der 55-59-jährigen von 7,5 % auf 9,1 
%. 1992 gab es einen weiteren Anstieg. 

Arbeitslosenquoten nach Altersgruppen 1991 

15-18 Jahre 2,6 % I 
19-24 Jahre 6,5% I 
25-29 Jahre 6,5% I 
30-39 Jahre 5,5% I 
40-49 Jahre 5,0 % I 
50-54 Jahre 7,2 % I 
55-59 Jahre 9,1 % I 
mindestens 60 Jahre 4,3% I 

Quelle: Hauptverband , BMAS 

Anteil der Langzeitarbeitslosen bei den über 50-jährigen Arbeitslosen doppelt so hoch 
wie bei den unter 50-jährigen 

Im Jahresdurchschnitt 1991 waren rund die Hälfte (51 %) aller über 50-jährigen Arbeitslosen 
langzeitarbeitslos (d. h. länger als 6 Monate arbeits los), bei den unter 50-jährigen rund ein 
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Viertel (24 %). Von April 1989 bis April 1992 erhöhte sich die Zalll der über 50-jähngen Ar 
beitslosen um metlr als das Doppelte (+ 102 %), während die Arbeitslosenzahl der unter-50-jähri­
gen um 
14 % anstieg. Die ersctlwerten Wiederbesclläftigungscllancen der über 50-Jällrigen werden so 
deutlich. 

Anteil der Langzeitarbeitslosen an den Arbeitslosen 
der jeweiligen Altersgruppen 1991 

57% 

11 r9 insgesamt 28,3 % 
33-% i I 

E1 
27% 

6% ja I 
15-18 25-29 30--:39 40-49 50-54 55-59 rnind. 60 

Alter (in Jahren) Ouullu: BMAS 

Hauptgründe für die stark gestiegene Altersarbeitslosigkeit 

• die starke Zunahme der 50- bis 55-jährigen Wohnbevölkerung und die daraus resultierende 
Erhöhung des Arbeitskräftepotentials dieser Altersgruppe, 

• die Zunahme der Kündigungen älterer Arbeitnehmer, wobei das stark gestiegene Angebot 
ausländischer Arbeitskräfte Substitutionsmöglichkeiten eröffnet, 

• das Ausbildungsniveau älterer Menschen ist wesentlich schlechter als das jüngerer Alters­
gruppen. 60 % aller langzeitarbeitslosen über 50jälmgen haben nur Pflichtscllulabscllluß. 

Starker Anstieg der Altersarbeitslosigkeit im ersten Halbjahr 1992 

Während die Arbeitslosigkeit der 15- bis 29-Jähngen im ersten HalbJallr 1992 erneut rückläufig 
war und die Arbeitslosenzatll der 30- bis 49-Jätlrigen nur relativ leieilt anstieg, setzte sich der be­
reits seit über drei Jahren zu beobachtende Anstieg der Altersarbeitslosigkeit fort. 

Mit ZuwaChsraten von 29 % (50- bis 54-jährige) und 13 % (55- bis 59-jährige) hat sich der 
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Anstieg der Arbeitslosigkeit in diesen Altersgruppen sogar leicht beschleunigt. Knapp 90 % des 
Anstiegs der Arbeitslosigkeit entfällt auf 50- und mehrjährige. 

5.6. Auf 20 % der Arbeitslosen entfällt die Hälfte 
des gesamten Arbeitslosigkeitsvolumens 

Die enorme Konzentration der Arbeitslosigkeit wird augenscheinlich, wenn man den Anteil er­
rechnet, den die einzelnen Dauergruppen (hier: Dezilgruppen) an der Gesamtzahl der Lei­
stungsbezugstage (=Arbeitslosigkeitsvolumen) tragen. 

Für 1991 ergibt sich dann folgendes Bild: 

Anteil der Dezilgruppen an den Gesamtarbeitslosentagen 

/10. Dezil 29 %* I 
19. Dezil 19 % I 
18. Dezil 13% I 
17. Dezil 11 % I 
16. Dezil 9 % I 
15. Dezil 7 % I 
14. Dezil 5 % I 
13.oezi,14% 

G:J 2 0
/0 

GJ 1 %** 

*) Auf die 10 % der Arbeitslosen mit der längsten Arbeitslosendauer entfallen 
29 % der Gesamtzahl der Arbeitslosentage 

**) Auf die 10 % Arbeitslosen mit der kürzesten Arbeitslosendauer entfällt 
1 % der Gesamtzahl der Arbeitslosentage. 
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Die bei den oberen Dauergruppen (9. und 10. Dezilgruppe) tragen beinahe die Hälfte der 
"Gesamtlast" der Arbeitslosigkeit (bzw. des Durchschnittsbestandes): Ihr Anteil am Arbeits­
losigkeitsvolumen betrug rund 48 %, während die unteren beiden Dezilgruppen, also ein gleich 
großer Personenkreis , mit nur 3,3 % kaum bestandswirksam waren. ' 

Langzeitarbeitslosigkeit bedeutet nicht nur enorme Opfer für die Betroffenen, sie ist auch mit ei­
nem hohen finanziellen Aufwand für die Arbeitslosenversicherung verbunden. Vor diesem Hin­
tergrund wird deutlich, warum der Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit ein zentraler Stel­
lenwert in der Arbeitsmarktpolitik zukommen muß. 

5.7. Arbeitslosenquote der Frauen über der 
der Männer 

1991 waren 5,3 % der Männer und 6,5 % der Frauen arbeitslos. Seit 1986 liegt damit die weib­
liche Quote über der männlichen. Der geschlechtsspezifische Quotenabstand nahm 1991 wei­
ter zu. 

Gründe für die höhere Arbeitslosenquote der Frauen: 

• Aufgrund des stark geschlechtsspezifisch geteilten Arbeitsmarktes führt der überdurch­
schnittliche Anstieg der weiblichen Erwerbsquote zu einem Angebotsdruck, insbeson­
dere in den typischen weiblichen Beschäftigungssegmenten. 

• Die Qualifikation der weiblichen Arbeitskräfte ist deutlich ungünstiger als die der Män­
ner. Ein Drittel der unselbständig beschäftigten Frauen hat nur einen Pflichtschulabschluß 
(bei den Männern 23 %). 

• Arbeitslose Frauen haben wegen familiärer Verpflichtungen und wegen eines ungünstige- \ 
ren Ausbildungsniveaus schlechtere Wiederbeschäftigungsmöglichkeiten. Die Dauer der 
Arbeitslosigkeit ist bei den Frauen deutlich höher als bei den Männern. 

5.8. Arbeitslosigkeit bei Ausländern höher als 
bei Inländern 

Die Arbeitslosenquote der Ausländer lag 1991 mit 7,1 % merkbar über jener der Inländer (5,7 
%). 

Ausländer sind großteils in Branchen mit überdurchschnittlichem Arbeitslosigkeitsniveau 
beschäftigt (Bau-, Beherbergungswesen, Handel, Reinigung u.a.). Der Zustrom neuer auslän­
discher Arbeitskräfte führt zu Austauschprozessen unter den Ausländern. Wie aus den Ein-

66 

III-103 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 03 Hauptdok. Tätigkeitsbericht (gescanntes Original) 71 von 358

www.parlament.gv.at



ARBEITSMARKTLAGE 1 991 ARBEITSLOSIGKEIT 

kommensstatistiken der Sozialversicherungsträger geschlossen werden kann, wurden neu in 
Österreich beschäftigte Ausländer in einigen Branchen geringer entlohnt als bereits in Öster­
reich ansässige Ausländer. 

5.9. Arbeitslosigkeit in Burgenland, Kärnten und 
Steiermark am höchsten 

Wie bereits 1990 verzeicllneten 1991 alle Bundesländer gleichzeitig deutliche Beschäftigungs­
zuwächse und eine neuerliche Zunahme der Arbeitslosigkeit. Überdurchschnittlich waren die 
Zuwächse der Arbeitslosigkeit in folgenden Bundesländern: Vorarlberg +31 %, Steiermark 
+ 1-1 %, Oberösterreich + 13 % und Salzburg + 12 0/). 

Der Zuwachs in Vorarlberg, dem Bundesland mit der nacll wie vor niedrigsten Arbeitslosenquote 
(3,5 %), ist vor allem auf das hohe Angebot ausländischer Hilfskräfte, die sinkenden Beschäfti­
gungschancen in der Ostschweiz sowie dem Beschäftigungsrückgang in der traditionellen Tex­
tilindustrie zurückzuführen. In Oberösterreich und in der Steiermark führten die bekannten Struk­
turprobleme im Grundstoff- und Metallbereich zu einem relativ hohen Zuwachs der Arbeitslo­
sigkeit (vor allem aucll der Alters- und Langzeitarbeitslosigkeit), wobei es in Oberösterreicll auch 
bei den Büroberufen zu einer deutlichen Erhöllung kam. 

Nach wie vor ist das Arbeitslosigkeitsniveau in BUI'genland, Kärnten und Steiermark am höcll­
steno 

Arbeitslosenquoten nach Bundesländern 1991 

1
7

•

8 

% 11 7
•
4 °11 7•1 °/0 I ~"~.~~~~~ ____________ ~in~s~g~e~s~a~m~~t~5~,~8~~~0 +-____ ~----_ii:~----~I 6 3 0/ -' 

,- - /0 5,9% 

5,0 % 4,9 % 

3,7% 3,5% 

B K St w NÖ T üÖ S v 
Quelle: Hauptverband. BMAS 
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5.10. Niederer Ausbildungsstatus erhöht das 
Arbeitslosig keitsrisiko 

Die vorgemerkten Arbeitslosen verteilten sidl 1991 wie folgt auf die verschiedenen abge­
schlossenen Ausbildungsstufen: 

Ausbildungsstufen Bestand Veränderung 1990/91 
1991 absolut relativ(%) 

kein Abschluß, Pflichtschule 89.000 +9.000 +11 

Lehre, Meisterprüfung 68.000 +8.000 +13 

mittlere, höhere oder 
universitäre Ausbildung 27.000 +2.000 +10 

insgesamt 185.000 +19.000 +12 

Pflichtschulabschlüsse überwiegen deutlich 

Nahezu die Hälfte aller 1991 vorgemerkten Arbeitslosen hatte maximal einen Pflichtschul­
abschluß (48 %),37 % hatten eine Lehre oder Meisterprüfung, 6 % eine mittlere, weitere 6 % 
eine höhere und 2 % eine universitäre Ausbildung. 

Arbeitslosenquoten nach der höchsten abgeschlossenen 
Ausbildung 1991 

10,1 % 

insgesamt 5,8 % 

5,0% 

EJEJEJEJ 
Kein Abschluß Lehre, Mei- Allgemeinbild. Mittlere Berufsbild. Universität 
Pflichtschule sterprüfung höhere Schule Schule höhere Schule Akad. u.ä. 

Quelle: ÖSTAT (Mikrozensus 1990, 1991 (vorlautlg)), BMAS 
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Der Ausbildungsgrad hat einen entscheidenden Einfluß auf das Arbeitslosigkeitsniveau. Die Ar­
beitslosenquote der Pflichtschulabsolventen war mit 10,1 % doppelt so hoch wie bei den Ab­
solventen einer Lehre oder Meisterprüfung (5,0 %) und drei bis viereinhalb mal so hoch wie bei 
den höheren Ausbildungsstufen (BHS: 2,9 %, Universität: 2,2 %). In allen Ausbildungsstufen la­
gen die Arbeitslosenquoten der Frauen über jener der Männer. 

5.11 . Arbeitslosigkeit in Saisonberufen dreimal höher 
als in Nichtsaisonberufen 

Die anhand von Beschäftigungsdaten des Mikrozensus des Österreichischen Statistischen Zen­
tralamtes berechneten berufsspezifischen Arbeitslosenquoten zeigen, daß 1991 das Niveau der 
Arbeitslosigkeit In den Saisonberufen fast dreimal so hoch war (13,4 %) wie in den Nicht­
saisonberufen (4 ,9 %). 

In den Nichtsaisonberufen lag die Arbeitslosenquote in den Produktionsberufen (ohne Bau) mit 
6.3 % deutlich höher als in den Dienstleistungsberufen i.w.S. (ohne Fremdenverkehr) mit 4,2 %. 
Im Dienstleistungsbereich wird die Quote allerdings durch die Miteinbeziehung von weitgehend 
kündigungsgeschützten Bereichen (z.B. öffentlicher Dienst) unterschätzt. In allen genannten Be­
rufsbereichen lag die Arbeitslosenquote der Frauen höher als die der Männer. 

Arbeitslosenquoten nach Berufsbereichen 1991 in 0/0 

13,4 % 
*) Land- und forstwirtschaftliehe Berufe , Bauberufe, Fremdenverkehrsberufe 

**) ohne Bauberufe 

***) ohne Fremdenverkehrsberufe 

UEJ 
Saison­
berufe· 

Nichtsaison­
berufe 

Quelle: ÖSTAT (Mikrozensus 1990, 
1991 (vorläufig)), BMAS 

I , insgesamt 5,8 % 

Produktions- Dienstlei-
berufe** stungsberufe*** 

Nichtsaisonberufe I 
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Aufgrund der relativ günstigen Beschäftigungssituation in den Saisonberufen (Bau, Fremden­
verkehr) stieg die Zahl der Arbeitslosen in den Saisonberufen weniger stark an als in den 
Nichtsaisonberufen. 

SaisQnberufe 
Nichtsaisonberufe 

Bestand 
1991 

50.000 
135.000 

Veränderung 1990/91 
absolut relativ(%) 

4.000 
15.000 

+9 
+13 

Höchste Arbeitslosenquoten in Berufen mit niedrigen Qualifikationsanforderungen 

Folgende Berufsgruppen mit jahresdurchschnittiich mindestens 1.000 Arbeitslosen, darunter 
alle typischen Saisonberufe, verzeichneten die höchsten Arbeitslosenquoten: 

Hilfsberufe allgemeiner Art 
Hotel, Gaststätten- und Küchenberufe 
Land- und forstwirtschaftliche Berufe 
Bauberufe 
Sonstige Dienstleistungsberufe 

17% 
16% 
12% 
12% 

9% 

Diese Berufe weisen durchgehend niedrige Qualifikationsanforderungen und überdurch­
schnittlich hohe Ausländeranteile auf. 

Drei Fünftel aller Arbeitslosen in vier Wirtschaftsbereichen 

Die meisten Arbeitslosen gab es 1991 : 

70 

Handel, Lagerung 
Beherbergungs- und Gaststättenwesen 
Bauwesen 
Erzeugung und Verarbeitung von Metallen 

30.000 
29.000 
29.000 
23.000 
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Im Produktionssektor höchster Anstieg der Arbeitslosigkeit 

Die Arbeitslosigkeit stieg im Produktionssektor um 16 %, im Dienstleistungssektor um 13 % und 
in der Land- und Forstwirtschaft um 9 %. 

Die höchsten Zunahmen im Produktionssektor gab es in folgenden Wirtschaftsbereichen: 

Textilien, Textilwaren 
Erzeugung und Verarbeitung von Metallen 
Chemikalien, Gummi, Erdöl 
Nahrungsmittel, Getränke, Verlagswesen 
Druckerei, Vervielfältigung, Verlagswesen 

+26% 
+24 % 
+17 % 
+17 % 
+16 % 

Diese Wirtschaftsklassen haben aufgrund struktureller Anpassungen bzw. geänderter Markt­
lagen mehrheitlich auch Beschäftigungsrückgänge zu verzeichnen. 

Das Zusammentreffen von stark steigender Ausländerbeschäftigung, leicht rückläufiger bzw. 
stagnierender Inländerbeschäftigung und stark steigender Arbeitslosigkeit sind Hinweise für be­
triebliche Personalaustauschvorgänge, insbesondere im Metall-, Reinigungs-, Bekleidungs­
und Beherbergungsbereich und im Bauwesen. 

5.12. Anteil der Leistungsbezieher an den vorge­
merkten Arbeitslosen markant gestiegen 

Im Unterschied zum Vorjahr ist die Leistungsbezieherquote (Anteil der Arbeitslosengeld- und 
Notstandshilfebezieher in Prozent der vorgemerkten Arbeitslosen) 1991 markant gestiegen und 
zwar von 85,7 % im Jahre 1990 auf 88,9 % im Jahre 1991 . 

Die Quote der Männer (89,0 %) und der Frauen (88,7 %) ist etwa gleich hoch. Große Unter­
schiede sind zwischen den einzelnen Bundesländern festzustellen. In Kärnten (93,9 %), in Tirol 
(93,5 %) und in Salzburg (93,0 %) - Bundesländer mit hohem Saisonanteil der Arbeitslosigkeit 
-liegt die Leistungsbezieherquote deutlich über dem Durchschnitt. Wie in den letzten Jahren war 
sie in Wien (83,2 %) am niedrigsten (5,7 %-Punkte unter den Bundesmitteln). 

Die Hauptgründe für den Anstieg der Leistungsbezieherquote auf 88,9 % dürften einerseits 
an der stark gestiegenen Zahl ausländischer Leistungsbezieher , andererseits in der Zunah­
me von in hohem Maße leistungsberechtigten über 50-jährigen Arbeitslosen liegen. 
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EINKOMMEN VON ARBEITSLOSEN ARBEITSMARKTLAGE 1991 

5.13. Einkommenssituation von Arbeitslosen 

Mittlere Höhe der Auszahlungssumme an Arbeitslose beträgt S 7.500,-

Die mittlere Höhe (Median) der monatlichen Leistungen an Arbeitslose betrug im Jahre 1991 
S 7.500,- (Arbeitslosengeld bzw. Notstandshilfe inkl. allfälliger Familienzuschläge). Gegenüber 
dem Vorjahr bedeutet dies eine Zunahme um S 700,- oder + 10 %. 

Mittleres monatliches Arbeitslosengeld S 7.800,-

Das mittlere Arbeitslosengeld betrug 1991 pro Monat S 7.800,- (inklusive allfälliger Familienzu­
schläge). Dabei gibtes beträchtliche geschlechtsspezifische Unterschiede. Der Median liegt 
bei Frauen bei S 6.400,- und bei Männern bei S 8.700,-. Diese Unterschiede ergeben sich 
hauptsächlich aus der niedrigeren Bemessungsgrundlage für das Arbeitslosengeld, d.h. den 
niedrigeren Löhnen bzw. Gehältern der Frauen vor der Arbeitslosigkeit. Ein weiterer Grund für 
die niedrigere Bemessungsgrundlage der Frauen und damit für das niedrigere Arbeitslosengeld 
liegt im höheren Anteil an Teilzeitbeschäftigten. 

Etwa 40 % der arbeitslosen Frauen müssen mit einem Arbeitslosengeld auskommen, das 
den Ausgleichsrichtsatz für Alleinstehende in der Pensionsversicherung (1991: S 6.000,-) un­
terschreitet oder diesen bestenfalls erreicht. Bei Männern liegt der vergleichbare Anteil zwi­
schen 10 % und 20 %. 

Mittlere Arbeitslosen- und Notstandshilfegeldleistungen*, 1991 

-'-8700 i ;-

mittleres 
Arbeitslosen­

geld 

Männer 

6.800 

mittlere 
Notstands­

hilfe 

Frauen 

7.500 S mittlere Auszahlungs-

6.400 

mittleres 
Arbeitslosen­

geld 

summe an Arbeitslose 

5.300 

mittlere 
Notstands­

hilfe 

*) 50% verdienen weniger, 50% verdienen mehr als ... S, inkl. allfälliger Familienzuschläge 
Quelle: IWS-Arbeitslos, Stand April 1992 
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ARBEITSMARKTLAGE 1 991 STELLENANGEBOT 

Mittlere monatliche Notstandshilfe S 5.900,-

Die mittlere Notstandshilfe ist vor allem wegen der Anrechnung von Einkommen der im Haus­
halt lebenden Angehörigen gegenüber dem Arbeitslosengeld deutlich reduziert. Auch hier sind 
die geschlechtsspezifischen Unterschiede beachtlich, wenn auch etwas geringer als beim 
Arbeitslosengeld. Bei Frauen liegt der Median bei S 5.300,-, bei Männern bei S 6.800,-. 30 % 
der notstandshilfebeziehenden Frauen müssen mit einer monatlichen Leistung von höchstens 
knapp über S 4.000,- auskommen, nur etwa ein Drittel hat über S 6.000 ,- zur Verfügung. 

6. Entwicklung des Stellenangebotes 
und des Lehrstellenmarktes 

Zyklischer Rückgang der offenen Stellen 

1991 sank der durchschnittliche Bestand an offenen Stellen gegenüber dem Vorjahr um 6.000 
oder 11 % auf 49.000 ab. 

Geringere Nachfrage bei einfachen Qualifikationen 

Es war zu erwarten, daß es nach dem - in den Vorjahren zu beobachtenden - deutlichen An­
wachsen der Bestände an offenen Stellen aufgrund der enormen Nachfrage der Betriebe 
nach ausländischen Arbeitskräften mit dem Abdecken der Nachfrage zu einem Abflauen 
der Bestände kommt. Dies zeigt auch der starke Rückgang des Bestandes an offenen Stei­
len für Arbeitskräfte ohne besondere Ausbildung, der über zwei Drittel der Gesamtab­
nahme ausmachte. Dennoch entfällt noch immer knapp die Hälfte des Bestandes an offenen 
Stellen auf diese Kategorie. 

In folgenden Bereichen waren die stärksten Abnahmen des Bestandes an offenen Stellen fest­
zustellen: 

Veränderung 1990/91 absolut in% 

Metall-,Elektroberufe -2.220 -23 
Hotel-, Gaststätten-, Küchenberufe -1.400 -15 
Reinigungsberufe -900 -28 
Bekleidungsherstellerlinnen -600 -25 
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LEHRSTELLEN MARKT ARBEITSMARKTLAGE 1991 

Die Hälfte der offenen Stellen ging in kurzer Zeit ab 

Von den Arbeitsämtern wurden 1991 rund 260.000 offene Stellen besetzt bzw. abgebucht, bei 
einer Laufzeit von durchschnittlich 68 Tagen. Rund die Hälfte der Abgänge erfolgt innerhalb 
von 30 Tagen. Gegenüber dem Vorjahr blieb die durchschnittliche abgeschlossene Laufzeit 
gleich, es kam allerdings zu Verschiebungen: Die Zahl der Abgänge mit kurzer Laufzeit nahm 
zu, die mit längeren Laufzeiten ab. 

Rascher als im Durchschnitt gingen Stellen vor allem für Hilfskräfte, Fremdenverkehrsberufe, 
Reinigungsberufe sowie für Büroberufe ab. Länger dauerte es vor allem bei offenen Stellen für 
technische Berufe, Metallberufe, Bekleidungshersteller/innen, Holzberufe und für HandeIs­
berufe. 

Die Lehrstelleneintritte gingen demographisch bedingt zurück 

Der in den achtziger Jahren beobachtbare demographisch bedingte Rückgang der Lehranfän­
ger/innen wird sich noch bis Mitte der neunziger Jahre fortsetzen. 

Die Gesamtzahl der Lehrstellensuchenden umfaßte 1991 rund 45.000 Jugendliche, während die 
Gesamtzahl an offenen Lehrstellen rund 56.000 umfaßte. 

Die Zahl der Beschäftigten mit Lehrausbildung nimmt weiter zu 

Die österreichische Wirtschaft wird trotz der Abnahmen bei den Lehrstelleneintritten aus 
einer wachsenden Zahl von Fachkräften wählen können: Da ältere Facharbeiter/innen ei­
nen weitaus geringeren Anteil an den jeweiligen Beschäftigtenjahrgängen als jüngere haben, 
scheiden immer noch weniger Fachkräfte aus dem Erwerbsleben aus als neu eintreten. Allein 
1991 stieg das Potential an unselbständig Beschäftigten mit Lehrausbildung gegenüber 
dem Vorjahr um rund 30.000 oder 2,4 % an, was sich in unterschiedlichem Ausmaß noch wei­
ter fortsetzen wird. 

Dagegen wird häufig eingewendet, daß es Wirtschaftsbereiche gibt, in denen es bereits jetzt zu 
Problemen mit der Sicherung des Facharbeiterbestands kommt, während andere Branchen tra­
ditionell zuviele Facharbeiter/innen hervorbringen, die aber in den Mangelberufen nicht ein­
setz bar sind. 

Nun gibt es in Österreich, grob formuliert, zwei Ausbildungsqualitäten: Auf der einen Seite 
eine betont gute Ausbildung in zumeist kapitalintensiven Bereichen, die sich aber wegen 
höherer Bildungsinvestitionen am Eigenbedarf orientiert und auf der anderen Seite ein breites 
Qualitätsspektrum in weniger kapitalintensiven Bereichen mit geringeren Investitionen in 
die Ausbildung und mit der Tendenz, mehr Lehrlinge auszubilden als dem Eigenbedarf an Fach-
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ARBEITSMARKTLAGE 1991 ARBEITSLOSIGKEIT INTERNATIONAL 

kräften entspricht. Im letzten Bereich ist auch die Intention stärker vertreten, die Auszubilden­
den so rasch wie möglich produktiv einzusetzen. Durch das geringere Angebot an Lehrstellen­
suchenden wird es für diese meist kleineren Betriebe schwieriger, genügend Interessenten für 
eine Lehre zu gewinnen. Die früheren Überschüsse an ausgebildeten Facharbeitern und Fach­
arbeiterinnen haben auch dazu geführt, daß rund ein Viertel nicht der Ausbildung entspre­
chend eingesetzt ist. 

Die Arbeitsmarktverwaltung wird sowohl von den Lehrstellensuchenden als auch von den Lehr­
betrieben verhältnismäßig stark eingeschaltet: 1991 meldeten die Lehrbetriebe rund 41.000 of­
fene Lehrstellen an die Arbeitsämter, was knapp drei VierteLdes gesamten verfügbaren Lehrstel­
lenangebots ausmachte. Gleichzeitig ließen sich rund 25.000 Lehrstellensuchende vormerken , 
somit fast drei Fünftel der Gesamtzahl an Lehrstellensuchenden in Österreich im Jahr 1991 . 

Die Jahresdurchschnittszahl von rund 3.000 Lehrstellensuchenden und 15.500 offenen Lehrstel­
len im Jahre 1991 gibt diese Dynamik kaum wieder. 

7. Arbeitslosigkeit international 

, 
Die Arbeitslosenquote Österreichs war auch 1991 deutlich niedriger als in den meisten 
EG- bzw. OECD-Ländern 

Für den EG-Raum wurden für 1991 im Durchschnitt (nach der ILO-Definition die u.a. auf einer 
Befragung baSiert) rund 12,8 Millionen Arbeitslose geschätzt, was einer Quote von 8,8 % ent­
sprach (im Vergleich dazu waren bei den Arbeitsämtern der Gemeinschaft für denselben Zeit­
raum weitaus mehr, nämlich durchschnittich rund 15,2 Millionen Arbeitslose vorgemerkt) . 

Für 1991 ergeben Berechnungen der OECD für OECD-Europa eine Arbeitslosenquote von 8,7 % 
und eine Arbeitslosenzahl von rund 15,8 Millionen (1990: 14,5 Millionen). 

Österreich hatte, nach der Einschätzung der OECD für 1991, eine Arbeitslosenquote von 
3,4 % (nach ILO-Definition) und zählt damit im internationalen Vergleich zu den Ländern mit den 
niedrigsten Arbeitslosenquoten. 

75 

III-103 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 03 Hauptdok. Tätigkeitsbericht (gescanntes Original)80 von 358

www.parlament.gv.at



III-103 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 03 Hauptdok. Tätigkeitsbericht (gescanntes Original) 81 von 358

www.parlament.gv.at



SOZIALVERSICHERUNG INHALTSVERZEICHNIS 

DIE ENTWICKLUNG DER ÖSTERREICHISCHEN 
SOZIALVERSICHERUNG IM JAHRE 1991 

Bericht der Sektion Sozialversicherung 
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 

redigiert von Herta RACK 

1. Sozialausg aben ................................................................................................................. 78 

2. Finanzierung der Sozialversicherung ............................................................................. 78 

2.1. Die Gebarung der Krankenversicherung ...................................................................... 79 
2.2. Die Gebarung der Unfallversicherung .......................................................................... 83 
2.3. Die Gebarung der Pensionsversicllerung .................................................................... 84 

2.3.1. Anteil der Bundesmittel ............................................................................................. 85 
2.3.2. Das volkswirtschaftliche Pensionskonto ................................................................... 87 

3. Kennzahlen der Pensionsversicherung .......................................................................... 88 

3.1. Die Belastungsquote .................................................................................................... 88 
3.2. Die Entwicklung des Pensionsstandes ........................................................................ 89 
3.3. Pensionshöhe .............................................................................................................. 91 

3.3.1. Einleitung .................................................................................................................. 91 
3.3.2. Geschlechtsspezifische Unterschiede ...................................................................... 91 
3.3.3. Personenbezogene Leistungen ................................................................................ 93 
3.3.4. Pensionsanpassung .................................................................................................. 95 

3.4. Zulagen und ZUScllüsse in der Pensionsversicherung ................................................ 95 

3.4.1. Ausgleichszulage ...................................................................................................... 95 
3.4.2. HilflosenzuscllUß ....................................................................................................... 97 

3.5. Neuzugänge an Pensionen .......................................................................................... 99 

3.5.1. Durchschnittliclles Pensionszugangsalter ............................................................... 1 00 
3.5.2. Neuzugänge bei geminderter Arbeitsfähigkeit bzw. Erwerbsunfähigkeit ................ 102 
3.5.3. Höhe der neuzuerkannten Pensionsleistungen ...................................................... 102 

3.6. PensIonsbezugsdauer und Pensionsabgangsalter .................................................... 1 03 
3.7. Wegfall der Ruhensbestimmungen ............................................................................ 105 

Anhang: Ruhebezüge der öffentlich Bediensteten ........................................................... 106 
Bundesbeamte .................................................................................................................. 106 
ÖBB- und Post-Bedienstete .............................................................................................. 107 
Landesbedienstete ............................................................................................................ 108 

T7 

III-103 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 03 Hauptdok. Tätigkeitsbericht (gescanntes Original)82 von 358

www.parlament.gv.at



SOZIALAUSGABEN SOZIALVERSICHERUNG 

1. Sozialausgaben 

Nach vorläufigen Berechnungen des Österreichisctlen Institutes für WIrtschaftsforschung be­
trugen die Sozialausgaben im Jahre 1991 rund 525 Mrd.S. In diesen Sozialausgaben sind U .3. 

Ausgaben der Sozialversicherungsträger und Autwendungen der Gebietskörperschaften für so­
ziale Sicherheit (einschließlictl "Beamtenpensionen") , Leistungen der Arbeitslosenversicherung, 
des Familienlastenausgleicllsfonds und freiwillige Sozialleistungen VOll Unternellmen enthalten. 

Sozialausgaben 1980-1991 

Jahr Sozialausgaben*) 

1980 257 
1985 365 
1990 481 
1991 2) 525 

*): in Mrd.S 
1): Sozialausgat"m in % des BI P 
2) vorläufige D;J!(:n 
Quelle: WIFO 

Sozialquote 1) 

25,9 
27,0 
26,9 
27,4 

Gegenüber 1990 sind die Sozialausgaben um 44 Mrd.S oder 9,1 % gestiegen und wuchsen 
damit stärker als das Bruttoinlandsprodukt zu laufenden Preisen. Ihr Anteil am BIP ("So­
zialquote") ist von 26,9 % auf 27,4 % angestiegen. Hauptsächlich dafür verantwortlich ist die ver­
sChlechterte Arbeitsmarktsituation. Die Ausgaben für die Arbeitslosenversicherung (akti­
ve Maßnahmen und Geldleistungen an Arbeitslose) erhöhten sich um mehr als 20 %. 

2. Finanzierung der Sozialversicherung 

Die vorläufigen Gebarungsergebnlsse der SozIalversicherungsträger tür das Jatlr 1991 weisen 
Gesamteinnahmen VOll ca. 305 Milliarden S und Gesamtausgaben von ca. 304.7 Mrd.S aus . 

• Gesamteinnahmen: 
Mehr als drei Viertel der Einnahmen (78 %) bestanden aus Beiträgen für Versicherte. 16% 
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SOZIALVERS ICHERUNG FINANZIERUNG DER SOZIALVERSICHERUNG 

der Einnah men (58 Milliarden S) stammten aus Bundesmitteln, wobei der Großteil auf die so­
genannte Ausfallshaftung des Bundes zur Abdeckung der Differenz zwischen Einnahmen und 
Ausgaben in der Pensionsversicherung entfiel. 6% der Einnahmen waren Vermögenserträg­
nisse und Kostenbeteiligungen der Versicherten (ca. 11 Milliarden S) . 

• Gesamtausgaben: 
Die Gesamtausgaben verteilten sich zu 95 % auf leistungen und zu 5 % auf sonstige Aus­
gaben (inkl. 2,7 % Verwaltungsaufwand). 

Nach Versicherungszweigen betrachtet entfielen 70 % der Ausgaben der Sozialversicherung 
auf die Pensionsversicherung, 26 % auf die Krankenversicherung und die restl ichen 4 % auf 
die Unfallversicherung. 

Gebarungsergebnisse in der Sozialversicherung 1991 *) 

Kranken Pensions- Unfall- Sozialvers. 
versicherung versicherung versicherung insgesamt 

Gesamtei nnahmen 81 213 11 305 

Beitrag für Versicherte 70 155 10 235 
Bundesmittel 1 57 0.3 58 
Sonstige Einnahmen 10 1 0.6 12 

Gesamtausgaben 81 213 11 305 

Leistungsaufwand 76 206 8 290 
Sonstige Ausgaben 5 7 3 15 

*): in Mrd. öS 
Quelle: Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger 

2.1. Die Gebarung der Krankenversicherung 

Die vorläufigen Gebarungsergebnisse der Krankenversicherungsträger weisen für 1991 Ein­
nahmen von 81,2 Milliarden 5 und Ausgaben von 80,6 Milliarden 5 aus. 

Einnahmen der Krankenversicherung: Auf der Einnahmenseite konnte gegenüber dem Vor­
jahr eine Steigerung von fast 10 % erzielt werden . Zu 86 % stammten die Einnahmen aus Beiträ-
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GEBARUNG DER KRANKENVERSICHERUNG SOZIALVERSICHERUNG 

gen für Versicherte und zu 13 % aus Vermögenserträgnissen, Kostenersätzen, Rezeptgebühren 
und Beiträgen des Bundes zur Krankenversicherung der Bauern . 

Zur Einnahmensteigerung trugen die um ca. 70.000 gestiegene Zahl der beitragspflichtigen un­
selbständig Beschäftigten, die überdurchschnittliche Steigerung der Beiträge für Arbeitslose (um 
24 %) und der 23 %ige Anstieg der sonstigen Einnahmen bei. 

Anzahl der Versicherungsverhältnisse in der Krankenversicherung: Die Anzahl der bei­
tragszahlenden Versicherungsverhältnisse in der Krankenversicherung lag 1991 mit fast 5.2 
Millionen um fast 100.000 über dem Wert des Vorjahres und um rund 400.000 über dem Wert 
von 1980. Die Zunahme ist auf die höhere Anzahl unselbständig Beschäftigter, Arbeitsloser und 
Pensionisten zurückzuführen. 

Beitragszahlende Krankenversicherte 1980 und 1991 

11980 II::i99 j il in Tausend 

Pensionisten I ·" '. ... ... w.w ... ....• . •.•.•.•.•.•••.•.•.•..•.••.. . ..........••••••••••••.. . ' 

1.600 I 
' ..... ·1.730 I 

I 1.380 I 
Arbeiter .:........................... . ..................................................................... ................................... .... .................... I _ .. ... ......... .. ........ .......... : ........ :i:~~49:: 

Angestellte: ••••••••••••••••••••••.......................... ........ ........... .............. .. ·····.··. ·.·.·.·.·.·.·.·.·.· ............il~§J 

Beamte 1~::5\ ~:~:~:~ 1:::1 Arbeitslose I~;; I 
Bauern r:=l Sonstige 1

1201 
~ 106 

Quelle: Hauptverband der SozIalversicherungsträger 
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SOZIALVERS ICHERUNG GEBARUNG DER KRANKENVERSICHERUNG 

Von 1980 bis 1991 gab es spürbare strukturelle Verschiebungen unter den unselbständig 
Erwerbstätigen. Während die Zahl der Arbeiter um ca. 40.000 auf 1 ,35 Millionen sank, stieg die 

der Angestellten um mehr als 200.000 auf 1,29 Millionen und die der Beamten um 20.000 auf 
285.000. Bei den Selbständigen blieb die Zahl der Gewerbetreibenden auf dem Stand 150.000 
konstant und die der beitragsleistenden Bauern sank um ein Drittel auf 105.000. 

Die Zahl der Renten- und Pensionsbezieher ist in den letzten 11 Jahren um 130.000 auf 1,73 
Millionen und die Zahl der krankenversicherten Arbeitslosen um 110.000 auf 176.000 angestie­

gen. 

Aufgrund von Mehrfachzählungen (wegen mehrerer Beschäftigungsverhältnisse, Zusammen­

treffen von Besclläftigungsverhältnis und Pension etc.) lag die Anzahl der tatsächlich versicllerten 
Personen um rund 380.000 unter der Anzahl der Versicherungsverhältnisse. Am Stichtag 1.Juli 
1991 waren rund 4,810.000 beitragsleistende Personen krankenversichert. 

Zu den beitragsleistenden Krankenversicherten kommen nach Schätzungen des Hauptverban­
des der österreichischen Sozialversicherungsträger nocll rund 2,7 Mio. mitversicherte An­
gehörige und ca. 200.000 bei Krankenfürsorgeanstalten versicherte Personen. Somit sind 
1991 99,1 % der österreichischen Bevölkerung durch die gesetzliche Krankenversiche­
rung geschützt. Zwei Drittel der Versicherten leisten Beiträge, ein Drittel sind Anspruchsbe­
rechtigte ohne Beitragszahlungen (Hausfrauen, Kinder). 

Mit rund 81,6 Milliarden S liegen die Ausgaben der Krankenversicherung 1991 um 10% über 
denen des Vorjahres. Die relativ hohen Ausgabensteigerungen sind zu einem großen Teil auf 
die deutlicll gestiegenen Überweisungen der Krankenversicherungsträger an den KRAZAF 
(Krankenanstal tenz usam menarbe itsfonds) zu rückzufü h re n. 

• Spitalskosten: Die Ausgaben für Anstalts- und Hauskrankenpflege betrugen 1991 mit 

18,3 Milliarden S um 6 % mehr als im Vorjahr. Auf die Hauskrankenpflege entfielen Ausga­

ben von ru nd 40 Mio.S. Bezieht man auch die Überweisungen der Krankenversicherungs­

träger an den KRAZAF von 6,3 Milliarden S ein, entfallen auf den Spitalsbereich 24,6 Mil­
liarden S oder 30 % der Gesamtausgaben der Krankenversicherung. 

Im Jahre 1991 mußten die Krankenversicllerungsträger aufgrund einer neuen Vereinbarung 
750 Millionen S zusätzlich an den KRAZAF überweisen. Dadurch stiegen die Überwei­

sungen um 35 % an. Aufgrund der hohen Beitragsgrundlagenzuwächse ist für das Jahr 1991 
mit einer Nachzahlung zu rechnen. Diese Nachzahlungen werden die Erfolgsrecllnungen für 

1992 belasten. 
• Kosten der ärztlichen Hilfe: Mit einem Anteil von 26 % an den Gesamtausgaben der Kran­

kenversicherung, d.s. rund 21 Mrd. S stellen die Kosten der ärztlichen Hilfe neben den Spi­
talskosten die bedeutendste Ausgabengruppe dar. Gegenüber 1990 sind die Ausgaben für 
ärztliche Hilfe um 8 % gestiegen. Wie schon in den vergangenen Jahren liegt diese Steige-
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I 
I 

Ausgaben der Kranken­
versicherung 1991: 81 Mrd S 

Anstaltspflege, KRAZAF 25 

Ärztliche Hilfe 21 I 
Heilmittel, Heilbehelfe 13 I 

6 I Zahnbehandlung 

5 I Sonstige Ausgaben 

4 I Munerschaftsleistungen 

4 I Krankenunterstützung 

3 I Verwaltungsaufwand 

I 

Quelle: Hauptverband der Sozialversicherungsträger 

rungsrate über der vereinbarten Erhöhung der Honorarsätze. Die Gründe sind sowohl in der 
vermehrten Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe als auch in der sich ändernden Struktur der Lei­
stungen zu suchen. 

• Zahnbehandlung und Zahnersatz: Die Ausgaben für Zahnbehandlung und Zahnersatz stie­
gen von 1990 auf 1991 um 7 % auf 6,4 Milliarden 5. Damit lag die Zuwachsrate für diesen 
Ausgabenbereich wie schon im Vorjahr unter dem Gesamtdurchschnitt. 

• Heilmittel und Heilbehelfe: Die Ausgaben für Heilmittel (Medikamente) betrugen 199110,7 
Milliarden 5, d.s. um 9 % mehr als im Vorjahr. Die Steigerungsrate liegt somit über der durch­
schnittlichen Preissteigerungsrate. Die Differenz erklärt sich daraus, daß gegenüber 1990 
sowohl die Anzahl der Verordnungen als auch die durchschnittlichen Kosten je Verordnung 
und je Versicherten gestiegen sind. 
Die Ausgaben für Heilbehelfe und Hilfsmittel sind von 1990 auf 1991 um überdurch­
schnittliche 13 % auf 2 Milliarden 5 gestiegen. Die Ursache für die hohe Steigerungsrate ist 
einerseits auf die Preissteigerungen für Heilbehelfe und Hilfsmittel und andererseits auf eine 
steigende Anzahl und auf eine geänderte Struktur der Verordnungen zurückzuführen. 

• Krankenunterstützung: Die Ausgaben für Krankenunterstützung (Krankengeld, Taggeld, 
Familiengeld) betrugen 1991 3,8 Milliarden 5 (+15 %). Die Krankenstandsfälle der be­
schäftigten Arbeiter und Angestellten haben sich gegenüber dem Jahr 1990 nicht erhöht. 
Ein deutlicher Anstieg von + 18 % war hingegen bei den Krankenständen von Arbeitslo-
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SOZIALVERSICHERUNG GEBARUNG DER UNFALLVERSICHERUNG 

sen zu ve rzeichnen. Die Ursache dafür liegt in der gestiegenen Zahl und in einer deutlich ge­
stiegenen Krankenstandshäufigkeit dieses Personenkreises. 

• Mutterschaftsleistungen: Da immer mehr Frauen Anspruch auf Wochengeld erlangen I stie­
gen die Ausgaben für Mutterschaftsleistungen um 15 % auf 4,3 Milliarden S im Jahre 1991 an. 

2.2. Die Gebarung der Unfallversicherung 

1991 erzielte die Unfallversicherung einen Gebarungsabgang von 300 Millionen S. Einnahmen von 
insgesamt 10,6 Milliarden S standen Ausgaben von 10,9 Milliarden S gegenüber. Der Ge­
barungsabgang ist darauf zurückzuführen, daß die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt 
an den Ausgleichsfonds der Pensionsversicherungsträger eine Milliarde Schilling überweisen mußte. 

Einnahmen der Unfallversicherung: Es gab eine Einnahmensteigerung von 4,4 %. Wegen der 
Senkung des Beitragssatzes fiel die Einnahmensteigerung geringer als bei den Kranken- und­
Pensionsversicherungsträgern aus. Die Einnahmen setzten sich zu 92 % aus den Versicher­
tenbeiträgen, zu 2 % aus dem Bundesbeitrag zur Unfallversicherung der Bauern und zu 6 % aus 

Ausgaben der Unfallversicherung 
1991: 11 Mrd S 

5 Mrd 

Rentenaufwand 

2,5 Mrd 

Verwalt ungsaufwand 

*) inkl. Überweisung von 1 Mrd S an den 
Ausgleichsfo nds der Pensionsversicherungsträger 

Quelle : Hauptverband der SV-Träger 

den sonstigen Einnahmen zusammen . 

Ausgaben der Unfallversicherung: 
• Unfallrenten: 46 % (5 Milliarden S) der Ge­

samtausgaben entfielen auf den Renten­
aufwand. Die Steigerung von 11 % ist nicht 
auf mehr Renten sondern auf höhere Ren­
tenleistungen zurückzuführen. 
1991 bezogen 112.000 Personen eine Ren­
te aus der Unfallversicherung. Davon ent­
fielen 91.000 auf Versehrtenrenten und 
22.000 auf Hinterbliebenenrenten. Die 
durchschnittliche Rente aus der Unfall­
versicherung betrug - bedingt durch die ge­
ringe Anzahl der Vollrenten - S 2.800,­
(+6 %). Von den Versehrtenrenten entfielen 
88 % aufTeilrenten wegen einer Minderung 
der Erwerbsfähigkeit von bis zu 
49 % mit einer durchschnittlichen Rente von 
S 1900,-; 10 % auf Teilrenten wegen einer 
Minderung der Erwerbsfähigkeit von 50 % 
bis 99 % mit einer durchschnittlichen Rente 
von S 6.000,- und 2 % auf Vollrenten mit ei­
ner Durchschnittshöhe von S 13.500,-. 
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GEBARUNG DER PENSIONSVERSICHERUNG SOZIALVERSICHERUNG 

Zusätzlich zur Untallrente erhalten rund 60 % der Unfallrentner eine Pension wegen ge­
minderter Arbeitsfähigkeit (dauernder Erwerbsunfälligkeit), eine Alterspension oder eine 
Hinterbliebenenpension. Besonders ~lOC~l war der Anteil mit 7<1 % bei den Frauen. 
Das durchschnittliche Einkommen jener Personen, die sowohl eine Unfallrente als auch 
eine Pension bezogen, betrug 11.200 S monatlich (Männer 12.900 S, Frauen 8.800 S). Die 
Differenz zwiscllen Männer- und Fraueneinkommen ist zur Gänze auf die unterschledlicrle 
Pensionshöhe (Männer: 9.900 S, Frauen: 5.800 S) zurückzufü~lren. 
Bei den Hinterbliebenenrenten betrug die durcllschnitlliche Höhe der Witwen(Witwer)ren­
te S 4.300,- (16.100 Personen), die der Waisenrente S 3.100,- (5.500 Personen) und die der 
Eltern(Geschwister)rente S 2.500,- (G2 Personell). 

• Unfallheilbehandlung: f"=ast ein Viertel der Ausgaben der Unfallversicllerung entfiel 1991 
auf Unfallheilbehandlung (rund 2,5 Milliarden S). Die Ausgabensteigerung gegenüber dem 
Jahr 1990 betrug 8,9 %. 

• Sonstige Leistungen der Unfallversicherung: Die sOllstigen Leistungsausgaben der Un­
fallversicherung für flerlabilitatiorl, Unfallver~lütun~l, Erste Hilfe, Körperersatzstücke und an­
dere Hilfsmittel, Beiträge zur Krankenversicherung der Unfallrentner sowie Fahrtspesen und 
Transportkosten für Leistungsempfänger stiegen 1990 auf 1991 um 5,4 % auf knapp 1 Mil­
liarde S. 

• Sonstige Ausgaben der Unfallversicherung: Da die Unfallversicherung 1991 1 Milliarde S 
an die Pensionsversicherungsträger überwiü!::" stieg dluser Ausgabenposten gegenüber 1990 
um mehr als 180 %. Dies hatte auch Lur Folge, daß tJS bei der Unfallversicherung 1991 ei­
nen negativen Gebarungssaldo von über 300 Millionen S gab. 

• Der Verwaltungsaufwand ist um 7,S % auf 840 Millionen S gestiegen. 

2.3. Die Gebarung der Pensionsversicherung 

Nach vorläufigen Gebarungsergebnissen stiegen gegenüber 1990 sowohl die Einnahmen als 
auch die Ausgaben der Pensionsversicherung um rund 8 % auf jeweils ca. 213 Milliarden S 
an (Gebarungsplus von 62 Mlo.S). 

Die Beitragseinnahmen der Pflichtversicilerten erhöhten sicll um 6,8%. In den Beiträgen für 
Versicherte in f-jähe von rund 155 Milliarden ~ (73 Uio der C;esarnleinnatltllen) sind 33 Milliar­
den Saus dern Ausglelcrlsfonds der Penslonsverslcr18rungsträger gemäß § <147 9 ASVG ent­
halten. Aus dem Reservefollds gemäß § 64 Arbellslosenversicllerungsgeselz wurden 1991 
2,5 Milliarden S und von der Allgemeinen Unfallversicllerungsanstalt 1 Milliarde S an den Aus­
gleichsfonds der Pensionsversicherungsträger überwiesen. Der Bundesbeitrag für die Pen­
sionsversicherung betrug 1991 48,6 Milliarden S (+ 11 %) und die Ersützc des Bundes für die 
Ausgleichszulagen 8,2 Milliarden S (+ 11,5%). 
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SOZIALVERS ICHERUNG GEBARUNG DER PENSIONSVERSICHERUNG 

Ausgaben in der Pensionsversicherung*) 

1991 1) Änderung zu 1990 

Gesamtausgaben 213.0 7,8% 

Pe nsionsaufwand 180,6 7,7% 
Ausg leichsz u lage n 8,2 11,5% 
Gesundheitsvorsorge und 
Re habilitation 2,7 4,2% 
Beiträge zur KV der Pensionisten 13,5 7,7% 
Allgemeiner Verwaltungsaufwand 4,5 6,2% 
Sonstige Ausgaben und Leistungen 3.5 14% 

*) Beträge in Mrd. öS 
1) vorläufige Gebarungsergebnisse 
Quelle : Ha~ptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger; eigene Berechnungen 

Der 7,7%ige Zuwachs beim Pensionsaufwand wird durch die steigende Anzahl von Pensio­
nen, durch die Höhe der jährlichen Pensionsanpassung und durch Struktureffekte, die sich ins­
besondere in der unterschiedlichen Höhe und Zusammensetzung von neuanfallenden und weg­
fallenden Leistungen niederschlagen, bestimmt. 

Durch die außertourliche Erhöhung der Ausgleichszulagenrichtsätze, durch die sowohl die 
Zahl der Ausgleichszulagenbezieher als auch die Höhe der tatsächlich ausbezahlten Aus­
gleichszulagen zugenommen hat, stieg der vom Bund zur Gänze zu ersetzende Aufwand für 
Ausgleichszulagen um 11,5 % auf rund 8,2 Milliarden San. 

Der Beitrag der Pensionsversicherungsträger zur Krankenversicherung der Pensionisten 
lag mit 13,5 Milliarden S um ca. 8 % über dem des Jahres 1990. 

2.3.1. Der Anteil der Bundesmittel an den Aufwendungen der 
Pensionsversicherung 

Die Zahlungen des Bundes zur Pensionsversicherung betrugen im Jahre 1991 (inklusive Aus­
gleichszulagenersatz in Höhe von ca. 8 Milliarden S) ca. 57 Milliarden S. 
Der Anteil der Bundesmittel an den Aufwendungen der Pensionsversicherung beträgt 1991 
27 % und war damit um 0,7 Prozentpunkte höher als im Vorjahr. 
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BUNDESMITTEL ZUR PENSIONSVERSICHERUNG SOZIALVERSICHERUNG 

Anteil der Bundesmittel 
1955 bis 1990 in Prozent zu Gesamtausgaben der PV, 1991 -1996 Prognose 

25~~~~ .-~--4-~~+'+~~~~---

21,4 ' 
.................... . ...... . 

. :: : 

15 

10 
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1955 1960 

1955 bis 1989: 
tatsächliche Werte 

1965 1970 1975 

1990: 

1980 

vorläufige Werte 

Quelle: Hauptverband der Sozial versicherungsträger 

1985 90 91 1996 

1991-1996: 
Prognose 

Die Bundesmittel setzen aus sehr unterschiedlichen Komponenten zusammen: Die Pen­
sionsversicherung gewährt Leistungen, die keine Einkommensersatzfunktion haben und denen 
keine Beitragsleistung gegenübersteht, wie Ausgleichszulagen, Hilflosenzuschluß und Kin­
derzuschuß. Weiters gibt die Pensionsversicherung für Maßnahmen der Gesundheitsvorsor­
ge und der Rehabilitation sowie für die Krankenversicherungsbeiträge der Pensionisten be­
trächtliche Mittel aus. Im Bereich der Pensionsversicherung der Selbständigen werden vom 
Bund außerdem die Beitragseinnahmen aus Steuermitteln (v.a. Einnahmen aus der Gewer­
besteuer und aus Ausgaben für land- und forstwirtschaftliche Betriebe) verdoppelt. Von den ge­
samten öffentlichen Mitteln wird lediglich rund ein Drittel zur Abdeckung des nicht durch 
Beiträge gedeckten Pensionsaufwandes verwendet. 

Aufgrund der unterschiedlichen Gestaltung der Beitragssätze und der unterschiedlichen Zah­
lenverhältnisses von Versicherten zu Pensionsempfängern kommt es zu Unterschieden in der 
Finanzierungsstruktur: Anteil der Bundesmittel bei den Unselbständigen 18 % und bei 
den Selbständigen 73 %. 
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SOZIALVERSICHERUNG VOLKSWIRTSCHAFTLICHES PENSIONSKONTO 

2.3.2. Das volkswirtschaftliche Pensionskonto 

Um einen Überblick über die Finanzierungsströme für die Altersversorgung in Österreich 
zu bekommen, sind neben der gesetzlichen Pensionsversicherung auch die anderen Pen­
sionssysteme in die Betrachtung miteinzubeziehen. Dies geschieht ansatzweise im Rahmen 
des volkswirtschaftlichen Pensionskontos, das seit einigen Jahren vom Österreichischen Stati­
stischen Zentralamt erstellt wird. 

1991 entfielen rund 60 % aller Ausgaben für Pensionen auf die Unselbständigen im Rah­
men der Sozialversicherungsträger , 12 % auf die Selbständigen und 28% auf die Emp­
fänger von Ruhe- und Versorgungsbezügen (Beamte von Bund, Ländern und Gemeinden). 

Die Gesamtpensionsausgaben (ohne Kriegsopfer und Unfallrenten) wurden zu ca. 50% durch 
Beiträge der ASVG-versicherten Arbeitnehmer, zu 3% durch Beiträge der selbständig Ver­
sicherten, zu 4% durch Beiträge von Beamten, zu 23% durch Pensions übernahmen der Ge­
bietskörperschaften für Beamtenpensionen und zu 11% bzw. 8% durch Mittel des Bundes tür 
die Unselbständigen bzw. Selbständigen in der gesetzlichen Pensionsversicherung finanziert. 

Pensionsbezieher und Pensionsvolumen 

Zahl der Pensionisten 
Beamte 1 

. . ".'";.: /::. <:-

. :: Unselbständige 
. (geset?l!chepV) 

Pensionsvolumen 2 

Selb­
ständige 

1 ÖSTAT: Gebarungsübersichten 1990, Heft 1 :047, S 69, 185T Bundespensionisten , S 104, 25T 
Landespensionisten , 20T pensionierte Landeslehrer; S 114, 34T Gemeindepensionisten. 

2 ÖSTAT: Volkswirtschaftliches Pensionskonto 1990/91 . 
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RELATION: VERSICHERTE - PENSIONISTEN SOZIALVERS ICHERU NG 

3. Kennzahlen der Pensionsversicherung 

3.1. Die Belastungsquote 

1991 waren im Jahresdurchschnitt insgesamt 2,95 Mil!. Personen pensionsversichert. Der 
überdurchschnittliche Zuwachs von rund 58.000 Personen hat zur Folge, daß sich der lang­
fristige Trend des Ansteigens der Belastungsquote in den letzten beiden Jahren nicht fort­
setzte. Von 1991 gegenüber 1990 sank die Belastungsquote von 590 auf 585. 

Entwicklung der Belastungsquote 
Auf 1.000 Pensionsversicherte enfallen ... Pensionen 

Beamte· I 

SVA der 
gew. Wirtschaft 

Arbeiter 

~~~~--:-~~ 
Angestellten 

~----_ ........... _------_............ (19911 
1970 1980 1990 

Quelle: Hauptverband der österr. Sozialversicherungsträger 

.) Bund, Land, Gemeinden, (ohne Landeslehrer) 
Quelle: Gebarungsübersichten der Bundesländer 1990, ÖSTAT, S 69, S 104, S 114 
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SOZIALVERSICHERUNG ENTWICKLUNG DES PENSIONSSTANDES 

Ein differenzierteres Bild ergibt sich allerdings bei getrennter Betrachtung der Pensionsver­
sicherung der Unselbständigen und der Pensionsversicherung der Selbständigen: In der Pen­
sionsversicherung der Unselbständigen sank die Belastungsquote von 549 im Jahr 1990 
auf 543 im Jahr 1991. In der Pensionsversicherung der Selbständigen hingegen stieg sie 
von 861 auf 871. Die ungünstigste Entwicklung zeigt sich bei der Sozialversicherungsanstalt 
der Bauern, wo 1991 bereits 1.081 Pensionen auf 1.000 Pensionsversicherte kamen. Bei den 
Beamten beträgt die Belastungsquote 845. 

3.2. Die Entwicklung des Pensionsstandes 

Die Anzahl der Pensionen stieg von 1990 auf 1991 um 1,1 % auf 1,737 Millionen an. Der An­
stieg ist zur Gänze auf das Anwachsen der Direktpensionen (Alters- und Invaliditätspensionen) 
zurückzuführen. Der Anteil der Alterspensionen am Gesamtpensionsstand beträgt 47 %. Die 
Pensionen wegen geminderter Arbeits- und Erwerbsfähigkeit machen 22 % und die Hinterblie­
benenpensionen 31 % vom Gesamtpensionsstand aus. 

Die Pensionsstände der Pensionsversicherungsanstalten der unselbständig Beschäftigten stie­
gen stärker (+1,2%) als die der Selbständigen (+0,6%). Den größten Zuwachs (+2,4%) ver­
zeichnete die Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten, bedingt durch eine Struktur­
verschiebung im Bereich der unselbständig Erwerbstätigen von den Arbeitern zu den Ange­
stellten. 

Nach wie vor entfallen knapp zwei Drittel aller Pensionsleistungen auf Frauen. 

In erster Linie ist der hohe Frauenanteil auf die große Zahl von Witwen pensionen (455.000 
gegenüber 23.000 Witwerpensionen) zurückzuführen. Aber auch bei den Alterspensionen über­
wiegen Frauen mit 56 %, da ihre Bezugsdauer wegen des niedrigeren Pensionszugangsalters 
und v.a. wegen der höheren Lebenserwartung deutlich länger ist als die der Männer. Aufgrund 
der steigenden Erwerbsquote kommen außerdem immer mehr Frauen in den Genuß einer 
Eigenpension . 
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90 

Pensionsstand nach Geschlecht und Pensionsart 

Stand Dezember 1991 , in Tau se nd 

Männer: 633.000 Pensionen 

74 I 
28 I 
r 23 

[r 3 

222 

283 I 
Pensionen nach Erreichen des gesetzlichen 
Pensionsalters 

Pensione n wegen geminderter Arbeits fähigkeit bzw. 
er Erwerbsunfähigkeit dauernd 

vorzeitige Alterspensionen bei lang er Versicherungsdauer 

Waisenpensionen 

Witwerpensionen 

vorzeitige Alterspension bei Arbeits losigkeit 

Frauen: 1,104.000 Pensionen 

.-

28 
:. 
[26 

L 

455 t 
Pensi 

415 des g 

Witwenpen sionen 

onen nach Erreichung 
esetzl. Pensionsalters 

I Pensionen wegen geminderter Arbeitsfähigkeit bz w. 
168 dauernder Erwerbsunfähigkeit 

Waisenpensionen 

vorzeitige Al terspensionen bei langer Versich erungsdauer 

12 vorzeitige Alterspensionen bei Arbeitslosigkeit 

Quelle: Hauptverband der ästerreichischer Sozialversicherungsträger, eigene Berechnungen 
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SOZIALVERSICHERUNG PENSIONSHÖHE 

3.3. Pensionshöhe 

3.3.1. Einleitung 

Die Höhe einer Pension wird einerseits durch die Höhe der Bemessungsgrundlage, andererseits 
durch die Anzahl der im Verlauf des Erwerbslebens angesammelten Versicherungsmonate be­
stimmt. Mit dem Instrument der Ausgleichszulage wird eine bedarfsorientierte Mindestpension 
gewährt. Die höchstmögliche Eigenpension (ohne Hilflosenzuschuß und Kinderzuschuß) be­
trug 1991 22.3005, die höchste Witwenpension (ohne Zuschüsse) 13.4005 monatlich. 

Die folgenden Durchschnittspensionsdaten sind insofern nur beschränkt aussagekräftig , 
als aus ihnen nicht hervorgeht, ob eine Person eine oder mehrere Pensionen bezieht. Zum Stich­
tag 1.Juli 1991 bezogen 220.000 Personen aus der gesetzlichen Pensionsversicherung 
mehr als eine weitere Pension aus der gesetzlichen· Pensionsversicherung oder aus einem 
pragmatisierten Dienstverhältnis. 

Im Dezember 1991 wurden 160.000 Pensionen mit einer durchschnittlichen Höhe von S 2.300, ­
an Pensionisten mit Wohnsitz im Ausland überwiesen. Man kann davon ausgehen, daß die 
ins Ausland überwiesenen niedrigen Pensionen in der Regel noch durch ausländische Teillei ­
stungen ergänzt werden. Läßt man die an im Ausland lebenden Pensionisten bezahlten Pen­
sionen außer Betracht, so ergeben sich bei den Durchschnittspensionen der Unselb­
ständigen um 9% höhere Werte. 

Schließlich sind in diesem Zusammenhang auch die 140.000 ausländischen Pensions­
leistungen (durchschnittliche monatliche Pensionsleistung: S 2.100,-) an in Österreich leben­
de Pensionisten zu erwähnen. Unter Einbeziehung dieser ausländischen Teilleistungen wür­
den sich ebenfalls höhere Durchschnittspensionsbezüge ergeben. Entsprechende statistische 
Daten liegen derzeit leider nicht vor. 

3.3.2. Geschlechtsspezifische Unterschiede 

Weiterhin bemerkenswert sind die Unterschiede in den durchschnittlichen Pensionshöhen 
von Männern und Frauen. Niedrigere Aktiveinkommen zum einen und Lücken im Versiche­
rungsverlauf (insbesondere bedingt durch die Erziehung von Kindern) zum anderen bewirken, 
daß die Durchschnittspensionen der Frauen (ausgenommen Witwen/Witwerpensionen) 
wesentlich unter jenen der Männer liegen. Im Rahmen der geplanten Pensionsreformmaß­
nahmen ist daher daran gedacht, durch die Anrechnung von Zeiten der Kindererziehung den 
Versicherungsverlauf der Frauen geschlossener zu machen, um damit die Pensionsleistun­
gen der künftigen Pensionistinnen zu verbessern. 
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PENSIONSHÖHE SOZIALVERS ICHERU NG 

Durchschnittspensionen*, Dezember 1991 

[>/::1 PVA der Angestellten ~ SVA d. gewerbl. Wirtschaft ~ PVA der Arbeiter D SVA d. Bauern 

Männer Frauen 

15.600 Alterspensionen 

___ -==------ ges. 12.200 
9.400 

7.900 7.500 5.600 
a__----- ges. 7.100 

Pensionen wegen geminderter Arbeitsfähigkeit 

13.000 

8.900 7.700 ges.9.400 

6.900 

iJilö ges. 5.1 00 

Witwen(Witwer)pensionen 

3.100 

7.200 1] 5.900 5.300 5.000 

1.900 :.= ges.2.200 < .. -~ ~ 0 
ges.5.800 

.. inkl. Zulagen und Zuschüsse 

Quelle: Hauptverband der österr. Sozialversicherungsträger, eigene Berechnungen 
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SOZIALVERSICHERUNG PENSIONSHÖHE 

So betrug die durchschnittliche Alterspension bei den Männern in der gesetzlichen Pen­
sionsversicherung im Dezember 1991 12.200 5, jene der Frauen hingegen nur 7.100 S. Ein 
ähnliches Bild, wenn auch auf niedrigerem Niveau, zeigt sich bei den Pensionen wegen gemin­
derter Arbeitsfähigkeit (Erwerbsfähigkeit). Hier betrug die Durchschnittspension bei den Män­
nern 9.400 S, die Durchschnittspension der Frauen hingegen 5.100 S. 

3.3.3. Personenbezogene Leistungen 

Wie bereits erwähnt erhalten 220.000 Personen (ca. 200.000 Frauen und ca. 20.000 Männer) 
noch mindestens eine weitere Pensionsleistung . 

180.000 Personen bezogen zwei oder mehrere Pensionen aus der gesetzlichen Pensionsver­
sicherung und ca. 40.000 eine Pension aus der gesetzlichen Pensionsversicherung und eine 
Beamtenpension. Die mit Abstand häufigste Kombination sind Witwen- und Alterspension 
(135.000) und Witwen- und Invaliditätspension (ca. 50.000). Außerdem bezogen 50.000 Pen­
sionisten gleichzeitig ein Erwerbseinkommen. 

Der relative Abstand zwischen Männern und Frauen verringert sich bei Bezug von zwei 
Pensionen. 

Beim Zusammentreffen von Alters- und Witwenpension erhalten Frauen durchschnittlich S 12.000,­
und beim Zusammentreffen von Invaliditätspension und Witwenpension durchschnittlich S 9.000,-. 

Während die durchschnittliche Alterspension einer Frau (S 7.100,-) bei Bezug von nur einer Pen­
sion bei ca. 60 % der Pension eines Mannes (S 12.200,-) und die durchschnittliche Invaliditäts­
pension der Frauen (S 5.400,-) bei ca. 57% der eines Mannes (S 9.500,-) liegt, liegt der 
Gesamtbezug einer Frau mit 2 Pensionsansprüchen in etwa auf dem Durchschnittsniveau 
der Männer mit einem Pensionsanspruch. 

In diesem Zusammenhang sind Befürchtungen, daß die im Rahmen der Pensionsreform ins 
Auge gefaßte Neuregelung der Hinterbliebenenpensionen zu einer Benachteiligung der Frau­
en führen wird, gänzlich unangebracht. Diese Neuregelung soll dergestalt erfolgen, daß die 
weitaus überwiegende Mehrheit von weiblichen Doppelpensionsbeziehern davon nicht be­
troffen ist. 
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PENSIONS HÖHE SOZIALVERSICHERUNG 

Durchsehn ittl iche Pensi 0 nsleistu ng * 
bei Bezug einer Pension und bei Bezug von zwei Pensionen 

Bezug (Stand Dez. 91) einer Pension 

Alterspension 1: .. = .. =====·:· .. ···:· .. :-:·======·=· .... ··=·····:=·:-:·:·=:··-: =1 __ 7- .-4-00-----'112.200 

Invaliditäts-I 19.500 

(ErwerbSUnfäh~~~~~)~ :' : ....... = ..... : ...... : ....... : ... : .. ====:::. ~.:: ..-J 5-.-4-00----ß· 

Bezug von zwei Pensionen 

Alterspension Witwerpension 

Alterspension Witwenpension 

Invaliditäts-(Erwerbsunfähigkeits)pension Witwerpension 

Invaliditäts- I I 
(Erwerbsunfähigkeits)- 9.800 1.900 11.700 

und Witwen (~~t~~~)~ ::::::::::: ::1~~.Q.Q ::::: ]:-;.:::::::: :~:;3PQ:::::::::::::i;;::: 19.400 
Invaliditäts-(Erwerbs­
unfähigkeits)pension 

*) einschließlich Zulagen und Zuschüsse 

D Männer D Frauen 
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Witwen pension 

Quelle : Hauptverband d. österr. SozialversIcherungsträger 
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SOZIALVERSICHERUNG AUSGLEICHSZULAGE 

3.3.4. Pensionsanpassung 

Die Pensionen und Renten im Bereich der gesetzlicllen Sozialversicherung wurden im Jahre 
1991 um 5,0 % erhöht. 

In den Jahren von 1970 bis 1991 stiegen die Pensionen in der gesetzlichen Pensionsver­
sicherung um rund 260 %. Die Pensionserhöhungen liegen um einiges höher als die Steige­
rung des Preisniveaus. SOWOlll der Pensionistenindex als auch derVerbraucherpreisindex stie­
gen in den letzten 20 Jahren um rund 170 %. Weit über das Ausmaß der normalen Pensions­
anpassung hinaus wurden die Richtsätze für Ausgleichszulagenbezieher angehoben. Der 
Richtsatz für Alleinstehende stieg im Zeitraum von 1970 bis 1991 um rund 360 %, jener fül' 
Verheiratete um rund 370 %. 

3.4. Zulagen und Zuschüsse in der Pensions­
versicherung 

Das Pensionsversicherungssystem gewährt neben den Pensionsieistungen noch Ausgleiclls­
zulagen, Hilflosen- und Kinderzuschüsse. 

3.4.1. Ausgleichszulage 

Liegen Pension und sonstige Nettoeinkünfte und anzurechnende Beträge (wie Unterhaltsler­
stungen) unter einem bestimmten Richtsatz, so gebührt eine Ausgleicllszulage in Höhe des Dif­
ferenzbetrages. Bei Ehepaaren wird das gesamte Nettoeinkommen des Ehegatten bzw. der Ehe­
gattin angerechnet. 

Die Richtsätze für Ausgleichszulagen wurden ab 1.Jänner 1991 über die Pensionsanpas­
sung um 5 % hinaus um 7,6 bzw. 7,7 % erhöht. 

Der Richtsatz für Alleinstehende betrug im Jänner 1991 6.000 S, der Richtsatz tür Pensio­
nisten bzw. Pensionistinnen, die mit ihrer Ehegattin bzw. ihrem Ehegatten im gemeinsa­
men Haushalt leben, 8.600 S. 

1991 bezogen 264.000 Personen eine Ausgleichszulage. Dies entspricht 15 % der Pen­
sionsbezieher. Vor allem wegen der überproportionalen Erhöhung der Ausgleichszulagen­
richtsätze hat gegenüber dem Vorjahr die Anzahl der Ausgleichszulagenbezieher geringfügig 
zugenommen. Ihr Anteil an allen Pensionsbeziehern hat jedoch weiter abgenommen. 
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AUSGLEICHSZULAGE SOZIALVERSICHERUNG 

62 Zahl der Ausgleichszulagenbezieher 1991, in Tausend 

Frauen Männer 

Witwen­
pensionen 

Alters­
pensionen 

25 

I nvaliditäts­
pensionen 

22 

Invaliditäts­
pensionen 

~ PVA der Arbeiter 0 SVA der Bauern ~ SVA d. gewerb!. Wirtschaft 

Quelle: Hauptverband der österr. Sozialversicherungsträger, eigene Berechnungen 

15 

Alters­
pensionen 

• 
PVA der 
Angestellten 

Von den Ausgleichszulagenbeziehern sind mehr als 70 % Frauen. Dies rührt zum einen da­
her, daß rund 25 % der Witwenpensionistinnen ( ca.11 0.000 Frauen) eine Ausgleichszulage be­
ziehen, weiters spielen die generell kürzeren Versicherungszeiten und niederen Löhne der 
Frauen eine Rolle. 

Der Anteil der Ausgleichszulagenbezieher von durchschnittlich 15 % schwankt je nach Ver­
sicherungsträger zwischen 3 % In der Pensionsversicherung der Angestellten und 37 % in 
der Pensionsversicherung der Bauern. 
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SOZIALVERSICHERUNG AUSGLEICHSZULAGE 

Für die Bezieher niederer Pensionen soll im Zuge der Pensionsreform eine Verbesserung 
durch höhere Hinzurechnungsbeträge erfolgen, sodaß insbesondere die jüngeren Invali­
ditätspensionisten, die nur wenige Versicherungsmonate erwerben konnten, in Hinkunft eine 
höhere Pensionsleistung erhalten. 

3.4.2. HilflosenzuschuB 

Pensionisten, die derart hilflos sind, daß sie ständig der Pflege und Betreuung durch eine an­
dere Person bedürfen, haben Anspruch auf einen Hilflosenzuschuß. Der Hilflosenzuschuß be­
trug mindestens 2.776 S und höchstens 2.911 S (1991). 

Anteil der Hilflosenzuschußbezieher nach Altersgruppen 
in % der Pensionsbezieher 

Inval id itätspensionen 
50 

Alterspensionen W. ( ) . 49 Itwen r pensionen 

39 

27 

Durchschnitt 20% 

18 

5 1 1 

0> .q- 0> .q- 0> .q- 0> ~ .q- 0> .q- 0> ~ .q- 0> .q- 0> .q- 0> ~ 

.q- L() 

~ 
<.0 <.0 I"-- I"-- r. <.0 <.0 Ij ~ 

r. L() L() <.0 <.0 I"-- I"-- r. 

6 6 tb ~ tb Cl> ~ ~ 
Cl> 

~ tb 6 tb I I Cl> 
Cf) E 0 E 0 L() E :ö L() L() <.0 <.0 I"-- I"-- <.0 <.0 I"-- I"-- L() L() <.0 <.0 I"-- I"--

::l ::l ::l 
0 0 0 
co co co 

Quelle: eigene Berechnungen 
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H ILFLOSENZUSCH USS SOZIALVERSICHERUNG 

1991 ertlielten 236.000 Personen, d.s. 14 % aller Pensionsbezieher, einen Hilflosenzuschuß. 
Aufgrund des IlöllorE~n nurchsctlnittsalters bt)!lellen Ill(;lu Frauen als MärlrlCr einen f-lilflosen­
zusclluß 

Hilflosenzuschüsse werden besonders häufig in Verbindung mit Witwenpensionen (20('l'~ 
aller Witwenpensionsbezieherinnen) und Invaliditätspensionen bzw. Erwerbsunfähigkeits­
pensionen (14%) gewährt. 

Mit zunellillendem Alter der Alters- und Witwen(r)pensionsbezieher/innen steigt auch der An­
teil der Hilflosenzuschußbezieher. Hi(~r lit~CJt dt~r· Anteil bei den 80-jährigen und Älteren bei 
rund 45%. 

Bel den Invaliditätspensionsbeziehern ist infolge des beeinträchtigten Gesundheitszustandes 
der jungen Bezieher auch der J\ntci: in dl:n jüncjt:rrn AltersC)ruppen bereits relativ hoch. Bei den 
80-jährigen und Älteren liegt der Anteil bereits bui rund 50%. 

Den geringsten Anteil von Hilflosenzuschußbeziehern weist die Pensionsversicherungs­
anstalt der Angestellten mit 9 % des Pensionsstandes auf. Der höchste Anteil ist seit Jah­
ren im Bereich der Sozialversicherungsanstalt der Bauern mit 18 % zu verzeichnen. Hier be­
ziehen rund 30 % allel· Witwenpensionistinrlen eincm HilflosenzusctlUß. 

Vergleicht man die Entwicklung der Ausgleichszulagen und der Hilflosenzuschüsse im Zeit­
ablauf, so zeigt sich eine entgegengesetzte Entwicklung. 

Die Zahl der Ausgleichszulagenbezieher sank von ca. 350.000 im Jahre 1977 (ca. 25 % der 
Pensionsbezieher) auf 264.000 (15 %) im Jahre 1991. 

Die Zahl der Bezieher eines Hilflosenzuschusses stieg von 173.000 im Jahre 1977 auf 
235.000 (14 %) im Jahre 1991. Die Zahl der älteren und pflegebedürftigen Pensionisten nimmt 
ständig zu. 

Seit dem Jahr 1981 übersteigt der Aufwand für Hilflosenzuschüsse den Aufwand für Aus­
gleichszulagen. Im Jahr 1991 betrug der Aufwand für Hilflosenzuschüsse rund 8,9 Mrd.S, je­
ner für Ausgleichszulagen 8,2 Mrd.S. 

Es zeigt sldl, dar) der HilfloserllUSclllJß In FOrln ellier derzel! eillstuilgen Gt~ldlcistung den 
tatsächlichen Bedürfnissen älterer pflegebed(Jrttiger· Personen nicht melll" gerectlt wird. Dies Ist 
einer der Gründe, daß der jetzige Hilflosenzuschuß im Jallr 1993 durch ein bundeseinheitli­
ches mehrstufiges Pflegegeld abgelöst werden soll. Dieses Pflegegeld hat den Zweck, pfle­
gebedingte Mehraufwendungen pauschaliert abzugelten, um pflegebedürftigen Personen 
so weit als möglich die notwendige Betreuung und Hilfe zu sichern. 
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SOZIALVERSICHERUNG NEUZUGÄNGE AN PENSIONEN 

3.5. Neuzugänge an Pensionen 

Im Jahre 1991 gab es 107.000 erstmalige Neuzugänge an Pensionen. 27% sind dabei Zu ­
gänge an Invaliditäts- und Erwerbsunfähigkeitspensionen. Der Anteil der zuerkannten Hin­
terbliebenenpensionen betrug rund 31 %. Die Alterspensionen weisen einen Anteil von 42% 
aus. Von den Alterspensionen entfällt die Hälfte auf vorzeitige Alterspensionen wegen langer 
Versicherungsdauer und weitere 10% auf vorzeitige Alterspensionen wegen Arbeitslosigkeit. 

96 % aller Zugänge an Pensionen wegen geminderter Arbeitsfähigkeit bzw. Erwerbsunfähigkeit , 
gingen vor Erreichen des gesetzlichen Pensionsanfallsalters in Pension . Zählt man die Zugän­
ge an vorzeitigen Alterspensionen hinzu , so bedeutet dies, daß rund 80 % aller ·Zugänge an 
Direktpensionen vor Erreichen des gesetzlichen Pensionsanfallsalters (Männer 65, Frau­
en 60 Jahre) in Pension gehen. 

Zugänge bei den Direktpensionen*, 1991 

Männer Frauen 

Alterspension nach 
Erreichen des 65. 

47 0
/ 0 

Pension wegen 
geminderter 

Arbeitsfähigkeit 
41 .. % 

. vorzeitige 
· :':.Alterspension 

* ohne Hinterbliebenenpensionen 

Lebensjahres Alterspension 
nach Erreichen 

des 60. Lebensjahres 

30% 
Pension wegen 

geminderter 
Arbeitsfähigkeit 

o 

:.·. 3t:~/o 
.• vöri~Hige · . 

Alterspension 

Quelle : eigene Berechnungen 
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PENSIONSZUGANGSALTER SOZIALVERSICHERUNG 

3.5.1. Durchschnittliches Pensionszugangsalter 

Trotz des um 5 Jahre auseinander liegenden unterschiedlichen (gesetzlichen) Pensions­
anfallsalters für Männer und Frauen besteht beim tatsächlichen Pensionszugangsalter 
kaum mehr ein Unterschied. Frauen gehen durchschnittlich nur acht Monate früher in 
Pension als Männer. 1991 gingen Männer Im SOmit! mit 58,3 Jahren und Frauen mit 57,6 
Jahren in Pension. Diese Diskrepanz hat vor allem zwei Ursachen. 

Viele Frauen haben mit 55 Jahren noch nicht 35 VersicherungsJahre erreicht. Ihr durchschnitt­
liches Zugangsalter bei der Alterspension liegt bei 59,8 Jahren. Der tatsächliche zeitliche 
Unterschied der Inanspruchnahme einer AlterspensIon beträgt zwischen Frauen und Männern 
2,5 Jahre. Männer gingen im Durchschnitt mit 62,3 Jahren in Alterspension. Die zweite Ursa­
che liegt im höheren Anteil der Männer, die aus Invaliditätsgründen vorzeitig in den Ruhestand 
treten. Dies betrifft fast die Hälfte aller Märmer (47 %). Männer gingen im Durchschnitt mit 53,8 
Jahren (Frauen mit 52,5 Jahren) in die Pension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit. 
1991 lag das durchschnittliche Pensionszugangsalter in der Pensionsversicherung der 
Selbständigen mit 60,0 Jahren bei den Männern und 59,1 Jahren bei den Frauen um rund zwei 
Jahre höher als in der Pensionsversicherung der Unselbständigen (58,0 bzw. 57,3 Jahre). 
Im Bereich der Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter lag es mit 57,1 Jahren bei den 
Männern und 57,0 Jahren bei den Frauen deutlich niedriger als im Bereich der Pensions­
versicherungsanstalt der Angestellten (Männer: 60,1 Jahre, Frauen: 57,8 Jahre). Dies ist u.a. 
auf den hohen Anteil an Invaliditätspensionen bei den Arbeitern zurückzuführen. Bei den 
Arbeitern gehen männliche Invaliditätspensionisten mit 53,2 Jahren, weibliche Invaliditätspen­
sionisten mit 51,5 Jahren in Pension. Besonders niedrig ist das durchschnittliche Pensionszu­
gangsalter bei den Berufsunfähigkeitspensionen der weiblichen Angestellten, es beträgt 49,2 
Jahre (Männer 54,3 Jahre). 

Insgesamt ist das Pensionszugangsalter in den letzten beiden Jahrzehnten gesunken, bei 
den Männern allerdings stärker, sodaß sich der Abstand im durchschnittlichen Zugangsalter zwi­
schen Männern und Frauen verringert hat. Seit dem Jahre 1989 ist allerdings eine Trendum­
kehr zu beobachten, das durchschnittliche Zugangsalter steigt leicht an. 

Mit der geplanten Einführung einer Gleitpension im Zuge der Pensionsreformmaßnatlmen 
könnte der Trend der jüngst vergangenen Jahre noch verstärkt werden und das endgültige 
Pensionsantrittsalter möglicherweise noch angehoben werden. Ob die Gleitpension Akzeptanz 
findet und wie weit sie in Anspruch genommen werden wird, wird allerdings sehr stark von den 
Gegebenheiten am Arbeitsmarkt - insbesondere für ältere Arbeitnehmer - abhängen. 
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SOZIALVERSICHERUNG PENSIONSZUGANGSALTER 

65 

64 

63 

62 

61 

60 

59 

58 

57 

56 

55 

54 

53 

Durchschnittliches Pensionszugangsalter 
Alterspensionen und Pensionen wegen geminderter Arbeitsfähigkeit 

bzw. dauernder Erwerbsfähigkeit 

Männer 
Alterspension 

Frauen 
Alterspension 

Männer 
Invaliditätspension 

Frauen 
~==~~===-:...-;..L='~"""'~"""~"""~"""~""" ~' -"".,.~,., ... ~.".,.~,.",.,~" .. .'~ .. .'.,~ ... ,,' __ . ..L.:;;;;~.'::~: ,.-: ..:.:;. ~"'~' : Invaliditätspension 52 

1970 1975 1980 1985 1990 1991 

Quelle: eigene Berechnungen 

101 

III-103 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 03 Hauptdok. Tätigkeitsbericht (gescanntes Original)106 von 358

www.parlament.gv.at



NEUZUGÄNGE GEMIND. ARBEITSFÄHIGKEIT SOZIALVERSICHERUNG 

3.5.2. Neuzugänge bei geminderter Arbeitsfähigkeit 
bzw. Erwerbsunfähigkeit 

Der Anteil der Zugange dieser PenSIonsart an dem Gesamtzugang an Direktpensionen beträgt 
40 % (ca. 30.000). Zwei Drittel der Neulugängt: sind Männer, em Drittel rrauen. 

Seit 1970 ist ein kontinuierliches Ansteigen des Anteils der Zugänge wegen geminderter 
Arbeits(Erwerbs)fähigkeit von 30 % auf 43 (/~ (bistlenger Höcllslwert Im Jahre 1988) zu be­
obachten. Dieser Anstieg ist - wenn auch in untersclliedlichern Ausmaß - bei nahezu allen Ver­
sicherungsträgern zu verzeichnen. Im Jahre F391 weist die Sozialversicherungsanstalt der 
Bauern mit 58 % den höchsten, die Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten mit 
23 % den niedrigsten Anteil aus. 

Betrachtet man die Pensionsneuzugänge nach den Krankheitsgruppen, so entfallen 42 % 
auf die Krankheitsgruppe "Krankheiten des Bewegungs- und Stützapparates, des Skelettes und 
der Muskeln". Mit rund 64 % ist der Antt::il der Kranklleiten des Bewegungs- und StützClppara­
tes bei der Sozialversicherungsanstalt der Bauern besonders hoch. Stark im Ansteigen be­
griffen sind psychiatrische Krankheiten. Diese Krankheiten verursacllen bereits mehr als 10% 
des Zuganges an Invaliditätspensiom:n. Derngt;qenüber ist die Bedeutung der Herz- und Arte­
rienkrankheiten in den vergangene/l 2 JahrzelHllen anteilsmäßig zurückgegangen. Eine Glie­
derung des Zuganges an Invaliditätspensionen auch nach Berufsgrupen Ilegl nur von der Pen­
sionsversicherungsanstalt der Arbeiter vor und WUlst folgendes aus: 

Bei den männlichen Invaliditätspensionisten des Jahres 1991 dominieren eindeutig zwei 
Berufsgruppen, nämlich Bauwesen (35 %), und Eisen-Metall (20 %). Bei den Arbeiterinnen 
stellen die Berufsgruppen Reinigungswesen (27 %), Beherbergungs- und Gaststättenwe­
sen (13 %) sowie Textil und Textilverarbeitung (8 %) rund 50 % aller Zugänge. 

3.5.3. Höhe der neuzuerkannten Pensionsleistungen 

Auch in bezug auf die Höhe der Neuzugangspensionen gibt es beträchtliche Differenzen in 
der Pensionshöhe von Männern und Frauen. Die Gründe dafür sind hinlänglich bekannt: nied­
rigere Arbeitsverdienste und kürzere Verslcllerungszelten bel (jen Frauen. 

Frauen haben aufgrund Unterbrechungen der Erwerbställgkeit aus familiären Gründen beim 
Pensionsantritt wesentlich weniger Versicherungsjahre erworben als Männer. Beim Neuzugang 
1991 an Invaliditätspensionen und Alterspensionen beträgt die durchschnittliche Differenz zwi­
schen Männern und Frauen jeweils ca. 10 Versicherungsjahre. 

Die durchschnittliche Neuzugangspension (inkl. Zulagen und Zuschüsse) eines männlichen 
Arbeiters beträgt bei Alterspensionen 10.100,- S, die eines männlichen Angestellten 
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SOZIALVERSICHERUNG HÖHE DER NEUPENSIONEN 
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Durchschnittliche Anzahl der Versicherungsjahre 
des Pensionsneuzuganges 1991 
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Arbeiter Ange- Arbeiter 

stellte 

AP= Alterspension IP= Invaliditätspension 

15.400,- S. Die durchschnittliche Neuzugangsalterspension einer Arbeiterin betrug im Jahre 
1991 4.800,- S, die einer Angestellten 8.200,- S. Eine ähnliche Diskrepanz zeigt sich bei den 
Invaliditätspensionen. Hier beträgt die Durchschnittspension bei Arbeiterinnen S 4.800,- , bei 
weiblichen Angestellten S 7.600,- und jene der Männerbeinahe das Doppelte, nämlich S 9.100,­
bei Arbeitern und S 13.800,- bei Angestellten. Die durchschnittliche Witwenpension in der ge­
samten Pensionsversicherung beträgt S 5.900,- und liegt damit höher als die durchschnittliche 
Pension von Frauen wegen geminderter Arbeitsfähigkeit bzw. Erwerbsunfähigkeit. 

3.6. Pensionsbezugsdauer und Pensionsabgangsalter 

Über die Bezugsdauer von Direktpensionen gibt es Zahlen von der Pensionsversicherungs­
anstalt der Arbeiter. Von 1970 bis 1991 stieg die Bezugsdauer bei Invaliditätspensionisten von 
11,1 auf 13,7 Jahre. Bei Inval iditätspensionistinnen stieg die Bezugsdauer im selben Zeitraum 
sogar um beinahe sieben Jahre, von 15,1 auf 21 ,9 Jahre. Bei den Alterspensionen beträgt der 
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PENSIONSBEZUGSDAUER SOZIALVERSICHERUNG 

Anstieg der Bezugsdauer bei den Männern 5 Jahre (von 11,1 auf 16,1), bei den Frauen 4,6 
Jahre (von 16,1 auf 20,7). 

Ursachen für diese Entwicklung sind der Anstieg der Lebenserwartung und ein immer frühe­
res effektives Pensionszugangsalter. Betrug die Lebenserwartung eines 60-jährigen Mannes 
im Jahr 1970 noch rund 14,9, so beträgt sie im Jahr 1991 bereits 18,3 Jahre. Bei den Frauen er­
gibt sich ein Anstieg von 18,8 Jahren auf 22,3 Jahre. Aufgrund der wesentlich niederen Leben­
serwartung von männlichen Invaliditätspensionisten ist deren Pensionsbezugsdauer trotz 
des um 9 Jahre früheren durchschnittlicheren Pensionszugangsalters um 2 1/2 Jahre kürzer 
als die von männlichen Alterspensionisten. 

Im Zeitraum von 1970 bis 1991 erhöhte sich das Durchschnittsalter beim Tod von Alters­
pensionistinnen von 77,7 Jahren auf 80,6 Jahre, jenes der Männer von 76,2 Jahre auf 78,6 Jah­
re. Ebenso stieg das Pensionsabgangsalter von Bezieherinnen einer Invaliditätspension von 
rund 72 Jahren auf 75,S Jahre. Bei den männlichen Beziehern einer Invaliditätspension stieg ' 
das Pensionsabgangsalter von 68,8 im Jahre 1970 auf 70,3 Jahre im Jahre 1991. Bemerkens­
wert ist das wesentlich geringere Alter beim Tod von Invaliditätspensionisten. Bei Männern 
liegt der Unterschied bei über 8 Jahren. 

Durchschnittliches Alter beim Tod von Pensionisten, 1991 
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SOZIALVERSICHERUNG RUHEBESTIMMUNGEN 

Die Zahlen belegen, daß der Großteil der Zugänge an Invaliditätspensionen im starken 
Ausmaß krankheitsbedingt erfolgt. Dabei ist natürlich auch zu beachten, daß in den meisten 
der Wirtschaftssektoren, in denen die Arbeitsbelastung besonders hoch ist, auch das Arbeits­
marktrisiko vielfach höher als in anderen Branchen ist. D.h., hier kommt es zu einer Kumulie­
rung von Risiken, nämlich Arbeitslosigkeit und Gesundheitsgefährdung. 

3.7. Wegfall der Ruhensbestimmungen 

Mit 1. April 1991 traten die Ruhensbestimmungen, denenzufolge ein Teil der Pension bei einem 
Zusammentreffen von Pension und Erwerbseinkommen ruhen konnte, außer Kraft. 

Es zeigt sich, daß die Zahl der erwerbstätigen älteren Arbeitnehmer (Männer über 65, Frauen 
über 60) durch den Wegfall der Ruhensbestimmungen bei den Alterspensionen gänzlich un­
beeinflußt geblieben sein dürfte. Die Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer in diesen Alters­
gruppen hat entsprechend dem Trend der vergangenen Jahre von 1990 auf 1991 weiter abge­
nommen. Analoges gilt auch für die Bezieher einer Invaliditätspension: Im Juli 1991 (nach Auf­
hebung der Ruhensbestimmungen) bezogen 3.400 Erwerbstätige eine Invaliditätspension . Ge­
genüber dem Juli 1990 bedeutet dies einen Rückgang um 490 Personen. Die Zahl der erwerbs­
tätigen Witwen/Witwerpensionsbezieher stieg geringfügig von 25.400 (Juli 1990) auf 25.700 (Ju­
li 1991). Auch hier sind durch den Wegfall der Ruhensbestimmungen also keine sichtbaren Be­
schäftigungseffekte aufgetreten. 

Hinsichtlich der Frage, ob Personengruppen, die freiwillig länger als bis 65 (Männer) bzw. 60 
(Frauen) erwerbstätig waren, nunmehr die Pension früher in Anspruch nehmen und gleichzeitig 
weiterarbeiten ("Vorzieheffekt") zeigt sich , daß das Pensionsantrittsalter bei den Alterspen­
sionen von 1990 bis 1991 nicht gesunken ist. Am ehesten kann noch ein Zusammenhang bei 
den gewerblich Selbständigen, wo das durchschnittliche Pensionsalter bei den Männern von 
68,8 auf 68,2 und bei den Frauen von 64,8 auf 64 ,5 gesunken ist, gesehen werden. 

Es sollte festgehalten werden, daß zum Zeitpunkt des Wegfalls der Ruhensbestimmungen die 
Beschäftigungssituation gerade älterer Arbeitnehmer deutlich schlechter geworden ist. 
Schon allein aufgrund dieser ungünstigen Beschäftigungsverhältnisse wird die Wiederaufnah­
me einer Beschäftigung für einen Pensionisten ungemein erschwert. 
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ANHANG: RUHEBEZÜGE DER BEAMTEN 

Anhang: Ruhebezüge der Beamten 

Im folgenden werden zunächst die Daten der Bundesbeamten dargestellt, die im Jahre 1991 
aufgrund des Pensionsgesetzes 1965 einen Ruhebezug oder deren Ehepartner einen Witwen­
versorgungsbezug erhielten. Es handelt sich dabei um rund 48.000 Bezieher und Bezieherin­
nen von Ruhebezügen und um rund 27.000 Bezieher und Bezieherinnen von Witwenver­
sorgungsbezügen. 

Ruhebezüge der Bundesbeamten (ohne äBB und Post) 

106 

RUhebezüge1) der Sundesbeamten 1991 (ohne ÖSS und PTV) 

Männer und Frauen Frauen Männer 

Anzahl Betrag2 Anzahl Betrag2 Anzahl Betrag2 

Allgemeine Verwaltung 20.000 25.300 4.900 20.000 15.200 27.000 
Handwerkl.Verwendung 1.800 14.400 200 12.200 1.700 14.700 
Richter/Staatsanwälte 700 54.900 42.800 700 55.200 
o.Univ.Professoren 500 67.600 58.100 400 68.400 
Univ.Assistenten 100 39.000 36.000 100 40.000 
Bundeslehrer 6.500 39.500 2.700 35.700 3.800 42.100 
Beamte der Schulaufsicht 300 47.800 47.000 300 47.900 
Wachebeamte 14.400 22.100 100 17.700 14.300 22.100 
Berufsoffiziere 900 35.100 900 35.100 

Gesamt3) 47.900 26.800 9.100 24.400 38.900 27.300 

Witwen-lWitwerbezüge 26.600 13.800 26.400 13.800 200 10.100 

Quelle: Personalinformationssystem des Bundes (PIS) 

1) Der hier ausgewiesene Ruhebezug besteht aus dem Ruhegenu ß und den nach dem Pensionsgesetz 1965 
gebührenden Zulagen (z.B. Hilflosenzulage , Ruhegenußzulage aus der Wachdienstzulage, Nebenge­
bührenzulage etc.), ausgenommen jedoch die Haushaltszulage. Bei der Bemessung des Ruhegenusses sind 
die nach den einschlägigen Rechtsvorschriften als ruhegenußfähig erklärten Zulagen (z.B. Verwendungs· 
zulage, Verwaltungsdienstzulage, etc.) berücksichtigt. Entsprechendes gilt auch für die Witwen(r)versor­
gungsbezüge. 

2) Durchschnittsbrutto: Die Summe aller Ruhebezüge dividiert durch die Zahl der Ruhebezugsempfänger. 
3) In der Gesamtzahl sind auch Ruhebezüge aus anderen Rechtsordnungen inkludiert: z.B. ca. 1000 Ruhebe­

züge aufgrund des Tabak-Pensionsstatus und ca. 500 Ruhebezüge aufgrund der Salinenpensionsordnung. 
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Der durchschnittliche monatliche Ruhebezug beträgt 1991 S 26.800,- und der mittlere Ru­
hebezug (50 % verdienen mehr und 50 % verdienen weniger als .... ) S 23.100,- . 

3 % der Ruhebezüge liegen unter S 10.000,-,29 % zwischen S 10.000,- und S 20.000,-, 40 % 
zwischen S 20.000,- und S 30 .000,-, 22 % zwischen S 30.000,- und S 50 .000,- und 6 % (ca. 
3.100) über S 50.000,-. 

81 % der Ruhebezugsempfänger sind Männer. In fast allen Verwendungs- und Besoldungs­
gruppen liegen die Ruhebezüge der Männer über denen der Frauen. In den Verwendungs­
gruppen C und D beträgt der Einkommensvorsprung 8 %, in der Verwendungsgruppe B und bei 
den Hochschulprofessoren und Bundeslehrern knapp 20 %, in der Verwendungsgruppe A rund 
25 % und bei den Richtern und Staatsanwälten knapp 30 %. 

Es existiert eine breite Streuung hinsichtlich des Pensionierungsalters. Insgesamt beträgt 
das durchschnittliche Pensionierungsalter der Männer 60 Jahre und das der Frauen 58 Jahre. 
12 % der 1991 in den Ruhestand übergetretenen Personen (10 % der Männer, 19 % der Frauen) 
waren unter 50 Jahre, 30 % zwischen 51 und 58 Jahre (29 % der Männer und 38 % der Frauen) , 
30 % zwischen 59 und 60 Jahre (32 % der Männer und 21 % der Frauen), 19 % zwischen 61 
und 65 Jahren (20 % der Männer und 16 % der Frauen) und 9 % über 65 Jahre (9 % der Män­
ner und 6 % der Frauen). Der relativ hohe Anteil von Personen, die schon vor dem 60 .Lebens­
jahr in den Ruhestand treten, ergibt sich daraus, daß in bestimmten Berufszweigen (z.B. Wa­
chebeamte, handwerkliche Verwendung) das Risiko der Dienstunfähigkeit überproportional 
gegeben ist. 

Weiters werden nun die 44 .000 Ruhebezüge und 28.000 Versorgungsbezüge der ÖBB-Be­
diensteten und die 23.000 Ruhebezüge und 11.000 Versorgungsbezüge der Postbediensteten 
und schließlich 1.200 Ruhe- und Versorgungsbezüge der Kärtner Verwaltungsbeamten, 2.200 
Ruhe- und Versorgungsbezüge der Kärntner Pflichtschullehrer und 300 Ruhebezüge der Bur­
genländischen Verwaltungsbeamten dargestellt. 

Ruhe- und Versorgungsbezüge der 
Post- und ÖBB-Bediensteten 

Der mittlere Ruhebezug (50 % verdienen mehr und 50 % verdienen weniger als ... ) der Be­
diensteten der österreichischen Bundesbahnen betrug im Jahre 1991 inklusive Hilflosen­
und Haushaltszulage S 17.700,- und bei den Bediensteten der Post- und Telegraphenver­
waltung S 16.500,-. Der mittlere Witwenversorgungsbezug bei den ÖBB lag bei S 9.600,- und 
bei der Post bei S 8.400,-. 
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Ruhegenußbezüge und Wit~enversorgungs­
bezüge bei Post und 088, 1991 

Post 
Ruhegenußbezüge 

- männlich 
- weiblich 

Witwen/Witwer 

ÖSS 
Ruhegenu ßbezüge 1) 

Witwen/Witwer2) 

1) davon 823 Frauen 
2) davon 19 Männer 

Anzahl 

23.000 
17.700 
5.300 

11.100 

43.700 
27.900 

2. Quartil 

16.500 
16.500 
16.000 
8.400 

17.700 
9.600 

Quelle: Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung: 
Personalinformationssystem der ÖBB; eigene Berechnungen 

Ruhe- und Versorgungsbezüge der Landes­
bediensteten von Kärnten und Burgenland 

Die durchschnittlichen Ruhebezüge der Kärtner Verwaltungsbeamten betrugen 532.800,­
(Männer S 35.400,-, Frauen S 24.900,-). Pragmatisierte Kärntner Landeslehrer erhalten einen 
durchschnittlichen Ruhebezug von 5 29.300,- (Männer S35.400,-, Frauen S24.900,-). Derdurch­
schnittliche Witwenversorgungsbezug der Ehepartner von ehemaligen Kärntner Verwaltungs­
beamten beträgt S 16.100,- und von ehemaligen Kärntner Landeslehrern S 14.700,-. 

Der durchschnittliche Ruhebezug der Verwaltungsbeamten im Burgenland beträgt 533.200,­
(Männer S 35.000,-, Frauen S 21.600,-). 

Ein Vergleich der Ruhebezüge der Verwaltungsbeamten von Bund, Kärnten und Burgenland 
nach Verwendungsgruppen zeigt, daß die durchschnittlichen Ruhebezüge der Bundesbe­
diensteten in der Regel unter denen der Landesbediensteten liegen. Über die möglichen Ur­
sachen dieser Unterschiede (z.B . unterschiedliche Gehaltsschemen, Aufstiegsmuster, Zulagen 
und Mehrdienstleistungen im Berufsleben bzw. unterschiedliches tatsächliches Pensionszu­
gangssalter) können aber keine Aussagen getroffen werden. 
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Durchschnittliche Ruhebezüge der Bundes- und Landesbeamten 
von Kärnten und Burgenland in der Alig. Verwaltung, 1991 
(in öS) 

Allgemeine Bund Kärnten Burgenland 
Verwaltung Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen 

A 49.900 40.100 50.800 40.200 52.100 34.600 
B 29.300 25.100 36.500 30.200 35.400 28.300 
C 19.800 18.300 24.500 23.300 23.500 22.500 
D 15.300 14.300 19.100 17.200 18.300 15.6000 
E 11.800 12.300 12.500 9.100 15.200 

Insgesamt 27.000 20.000 35.400 24.900 35.100 21.600 

Quelle : Personalinformationssystem des Bundes, von Kärnten und Burgenland; eigene Berechnungen. 
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EINLEITUNG GESUNDHEIT UND ARBEITSWELT 

1. Einleitung 

Die wachsende Zahl von Pensionen aus geminderter Arbeitsfähigkeit hat in letzter Zeit das 
Augenmerk zunehmend auf die Frage gelenkt, welche Gegebenheiten im Arbeitsleben den Ge­
sundheitszustand der arbeitenden Menschen ungünstig beeinflussen und ob die bestehenden 
Instrumente des Arbeitsschutzes eine ausreichende Antwort auf die Gefahren im Arbeitsleben 
sind. 

Gesundheitsgefährdende Belastungen am Arbeitsplatz lassen sich nur in sehr unterschiedlichem 
Ausmaß nachweisen. Gründe hiefür sind, daß die einzelnen Wirkungszusammenhänge oft 
sehr komplexer Natur sind und enstprechende Belastungen oft erst nach längerer Dauer zu 
gesundheitlichen Schädigungen führen. 

Insbesondere ist auch die individuelle Belastbarkeit der einzelnen Menschen sehr verschie­
den. Was für die einen krankmachende Arbeit ist, mag bei anderen der persönlichen 
Leistungsfähigkeit bzw. Belastbarkeit entsprechen. Nicht zuletzt sind auch die unterschiedlichen 
Erholungsmöglichkeiten außerhalb der Erwerbsarbeit (man denke etwa an Verpflichtungen im 
Rahmen der Familie) bzw. die Lebensstile in der Freizeit von großer Bedeutung dafür, in wei­
cher Form sich arbeitsbedingte physische und psychische Belastungen manifestieren. 

Nicht unbedeutend für die Gesundheit am Arbeitsplatz ist auch die Qualität der sozialen Be­
ziehungen mit den jeweiligen Arbeitskolleginnen und den Vorgesetzten. Diese Beziehungen 
hängen aber auch mit der konkreten Arbeitsorganisation und verschiedenen Belastungen zu­
sammen. 

Entsprechend der Vielzahl an technologischen Neuerungen und Veränderungen im Wirt­
schaftsleben wandeln sich auch die Arbeitsbelastungen. Adäquate Arbeitsschutzmaßnahmen 
sind aber erst dann möglich, wenn empirisch Wirkungszusammenhänge bekannt werden. 

Darüberhinaus ist auch die Entwicklung praktikabler Instrumente zur Erfassung bzw. Messung 
einzelner Belastungsfaktoren Voraussetzung dafür, daß gesetzliche Regelungen geschaffen 
werden können . Die entsprechenden Schwierigkeiten sind ein Grund dafür, daß etwa zahlrei­
che gesundheitsbelastende Einwirkungen im Rahmen des gesetzlichen Arbeitsschutzes bisher 
keinen Niederschlag gefunden haben. 
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GESUNDHEIT UND ARBEITSWELT GESETZLICHE REGELUNGEN 

2. Gesetzlich anerkannte Zusammenhänge 
zwischen Arbeitsbedingungen und 

gesundheitlichen Schädigungen 

In einer Reihe von gesetzlichen Regelungen werden bestimmte Belastungen/Einwirkungen am 
Arbeitsplatz als verursachend für gesundheitliche Schädigungen anerkannt. Es werden Grenz­
werte festgelegt, einzelne Personenkreise dürfen bestimmten schädigenden Belastungen nicht 
ausgesetzt werden oder es werden kompensatorische Maßnahmen vorgesehen. Im folgenden 
wird ein Überblick über diese gesetzlichen Regelungen gegeben. 

Liste der Berufskrankheiten in der Anlage zum ASVG 

In dieser Liste sind all jene Krankheiten enthalten, bei deren Auftreten in einer bestimmten 
Branche automatisch eine Berufskrankheit angenommen wird. Es handelt sich hiebei durchwegs 
um Krankheiten, die durch die Einwirkung bestimmter chemisch-toxischer Arbeitsstoffe, durch 
Staub, Rauch oder Lärm bedingt sind . 

Diese Liste ist Grundlage für die Gewährung von Leistungen der gesetzlichen Unfallversiche­
rung und für Untersuchungen gemäß §8 Abs. 2 des Arbeitnehmerschutzgesetzes. Danach müs­
sen Personen, die entsprechenden Belastungen ausgesetzt sind, regelmäßig hinsichtlich ihrer 
weiteren gesundheitlichen Eignung für ihre Tätigkeit untersucht werden (Daten dazu sind im 
Tätigkeitsbericht der Arbeitsinspektion zu finden). 

Schutzbestimmungen und Sonderregelungen für einzelne Gruppen 

Auf Grundlage des Arbeitnehmerschutzgesetzes wurde eine Reihe von Verordnungen erlassen , 
in denen der Umgang mit verschiedenen gesundheitsgefährdenden Stoffen etc. geregelt ist. Die 
Befolgung dieser Vorschriften soll garantieren, daß die gesundheitlichen Gefahren und die Un­
fallgefährdung gering gehalten werden . 

So werden etwa im Rahmen der "MAK·Werte-Liste" (MAK = Maximale Arbeitsplatzkonzentra­
tion) maximal erlaubte Werte für einzelne Stoffe bzw. Einwirkungen am Arbeitsplatz geregelt. 
Diese Liste wird alljährlich aktualisiert. - In der Liste sind ca. 600 Arbeitsstoffe enthalten; es 
wird geschätzt, daß insgesamt ca. 60.000 verschiedene Arbeitsstoffe und Stoffgemische in Ver­
wendung sind. 

Für krebserzeugende und erbgutverändernde Arbeitsstoffe, für die keine MAK-Werte ermit­
teltwerden können, werden sogenannte ''Technische Richtkonzentrationen" (TRK) festgesetzt. 
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GESETZLICHE REGELUNGEN GESUNDHEIT UND ARBEITSWELT 

Entsprechende Schädigungen sind bei diesen Stoffen erst langfristig feststellbar. Auch bei Ein­
haltung dieser Richtwerte kann eine Gesundlleltsgef~ihrdung nicht ausgoscillossen werden. 

Schwierigkeiten bei der Festsetzung der Werte ergeben Sich aus der raSCr181l Zunallme (pro­
blematisctler) Arbeitsstoffe und bei der Bewertung kumulativer Belastungen. Ein offenes Pro­
blem ist auch die Erfassung von Schwerarbeit. Ebenso kann auf die indiViduell versclliedene Be­
lastbarkeit durch einheitliche Grenzwerte zuwenig Fiücksicht genommen werden. 

Allerdings gelten für vom Gesetzgeber als besonders schutzbedürftig angesehene Grup­
pen strengere Bestimmungen. Es gibt eigene ßestimrnungen für Frauen, Jugendliche und be­
hinderte Menschen. Nach §1 0 Arbeitnehmerscllutzgesetz ist auf die "besonderen Erfordernisse 
des Schutzes des Lebens, der Gesundheit und der Sittlichkeit" dieser Gruppen Bedacht zu neh­
men. 

Für Frauen gilt aufgrund eines eigenes Gesetzes (Bundesgesetz über die Nachtarbeit von 
Frauen) ein generelles Nachtarbeitsverbot - mit zahlreichen Ausnahmen. Auch nactl § 8 Bäcke­
reiarbeitergesetz gilt für weibliclle Dienstnehmer ein Verbot für Arbeiten in den Nachtstunden. -
Weitere Beschäftigungsverbote und -einschränkungen flir Frauen gelten aufgrund einer eige­
nen Verordnung. Demnactl dürfen Frauen keinen Einwirkungen von Blei und Benzol ausgesetzt 
sein, keine Arbeiten mit Preßluftschlagwerkzeugen ausüben usw .. Weiters dürfen nach dem Mut­
terschutzgesetz während der Schwangerscllaft Tätigkeiten nicht ausgeübt werden, wie etwa 
ein regelmäßiges Heben von Lasten mit mehr als 5 kg Gewlcllt u.v.a.rn .. Während der SCllutz­
frist gilt sogar ein generelles Beschäftigungsverbot; diese Frist kann im Einzelfall verlängert wer­
den. 

Beschäftigungseinschränkungen von Jugendlichen sind vor allem im Bundesgesetz über die 
Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen geregelt. So dürfen Jugendliche vor Vollendung 
des 16.Lebensjahres keine Akkordarbeiten leisten und es gilt auch ein besonderer Gesundheits­
und Sittlichkeitsschutz. 

Bei der Beschäftigung behinderter Arbeitnehmer mu ß nacll § 10 Abs. 3 Arbeitnehmerschutz­
gesetz jede mögliche Rücksicht auf deren Zustand genommen werden. Für Betlinderte, die dem 
Behinderten-Einstellungsgesetz unterliegen, gibt es besondere Förderungen etwa für die tech­
nische Ausstattung von besonderen Arbeitsplätzen 

Im Unterschied zu diesen Bestimrnungen sind in Kollektivverträgen bei besonders belasten­
den Arbeitsbedingungen verschiedene finanzielle Entschädigungen in Form von Zulagen vor­
gesehen, wie etwa Schicht-, SChmutz-, Gefahren- , Erschwernis-, Nachtarbeits- oder Bild­
schirmzulagen. 
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GESUNDHEIT UND ARBEITSWELT GESETZLICHE REGELUNGEN 

Nacht-Schwerarbeitsgesetz 

Mit dem NSchG wird anerkannt, daß bestimmte Belastungen bei Zusamtreffen mit Nacht­
arbeit zu einem besonders hohen gesundheitlichen Verschleiß 'führen. Bei Überschreiten be­
stimmter Grenzwerte im Rahmen spezifischer Belastungen haben die betroffenen Arbeitnehmer 
Ansprüche auf ausgleichende Maßnahmen (Kuraufenthalte, zusätzliche Pausen, frühere 
Pensionierung), Die Unternehmen haben einen besonderen Beitrag an die Sozialversiche­
rung zu leisten. 

Derzeit unterliegen ca. 10.000 Arbeiter und 1.000 Angestellte dem Gesetz, d.s. ca. 1 % der 
männlichen Arbeiter und 0,2 % der männlichen Angestellten. Die höchsten Anteile an derart 
beschäftigten Arbeitern sind in den Branchen Textil Ueder elfte) sowie Papier und Pappe (je­
der fünfzehnte). 

Das Gesetz wurde 1992 novelliert und dabei der erfaßte Personenkreis ausgeweitet. 

Arbeitsunfälle 

Bei Arbeitsunfällen sieht das österreichische Sozialversicherungsrecht spezifische kompensa­
torische Maßnahmen und Leistungen vor. Hiebei wird zwischen "Arbeitsunfällen im engeren 
Sinn" und "Wegunfällen" unterschieden. Für letztere gilt aufgrund des Allgemeinen Sozialver­
sicherungsgesetzes ebenfalls ein besonderer sozialer Schutz im Rahmen der Unfallversiche­
rung; darunter werden jene Unfälle verstanden, die sich auf dem Weg zur oder von der Arbeit 
ereignen. Als Arbeitsunfälle anerkannt werden auch Unfälle, die sich im Zusammenhang mit der 
beruflichen Tätigkeit ergeben, wie etwa die Tätigkeit von Betriebsräten, 

I 

Besondere Sozialleistungen der Unfallversicherung nach Arbeitsunfällen und anerkannten 
Berufskrankheiten sind Versehrtenrenteri (bei einer mindestens 20 %igen Erwerbsminderung), 
Hinterbliebenenrenten, ein erhöhter Hilfiosenzuschuß und Rehabilitationsleistungen (me­
dizinische, soziale und berufliche Rehabilitationsleistungen) . 

In zahlreichen Verordnungen werden sicherheitstechnische Maßnahmen für einzelnen Maschi­
nen und Produktionsverfahren vorgeschrieben. Diese beruhen auf Erfahrungen hinsichtlich der 
besonderen Unfallgefährdungen bei bestimmten Arbeitssituationen. 

Gesetzlich vorgesehene Feststellungen im Einzelfall 

In einigen Gesetzesbestimmungen sind Verfahren vorgesehen, in denen spezifische berufliche 
Belastungen als gesundheits(unfall)gefährdend festgestellt werden können. 
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ARBEITSBELASTUNGEN GESUNDHEIT UND ARBEITSWELT 

So können etwa nach § 177 Abs. 2 ASVG im Einzelfall Krankheiten als Berufskrankheiten 
anerkannt werden, "wenn der Träger der Unfallversicherung aufgrund gesicherter wissen­
schaftlicher Erkenntnisse feststellt, daß diese Krankheit ausschließlich oder überwiegend durch 
die Verwendung schädigender Stoffe oder Strahlen bei einer vom Versicherten ausgeübten Be­
schäftigung entstanden ist". Diese Feststellung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung des 
Bundesministers für Arbeit und Soziales. Derartige Feststellungen sind sehr selten; im letzten 
Jahrzehnt haben jeweils ein bis zwei Fälle jährlich zu einer Berentung geführt, wobei eine Rente 
bei derartigen Berufskrankheiten erst gewährt wird, wenn die Erwerbsminderung mindestens 50 
% beträgt ("Schwerversehrte"). 

Ebenso haben die Arbeitsinspektion bzw. Sachverständige (§ 5 Abs. 3 Arbeitnehmerschutzge­
setz) und Ärzte die Möglichkeit, bestimmte Tätigkeiten bzw. Einwirkungen im Einzelfall als ge­
sundheitsgefährdend (u.U. nur für ganz bestimmte Personen) oder unfallgefährdend zu qualifi­
zieren und entsprechende Konsequenzen daraus abzuleiten. 

3. Untersuchungen über 
gesundheitliche Belastungen am Arbeitsplatz 

3.1. Häufigkeit von Arbeitsbelastungen 

Im Mikrozensus 1991 wurde an beschäftigte Personen die Frage gestellt, ob und· wie stark sie 
bestimmten störenden Umweltbedingungen am Arbeitsplatz ausgesetzt sind. 

Mehr als ein Drittel (38 %) der Befragten gaben eine Beeinträchtigung durch Lärm am Arbeits­
platz an. Dies bedeutet, daß mehr als eine Million Personen einer Lärmstörung ausgesetzt sind. 
Davon gaben 160.000 eine "sehr starke" und 440.000 eine "starke" Lärmstörung an . 

Mehr als ein Viertel (27 %) sind einer Geruchsbelästigung ausgesetzt, was einem Kreis von 
über 830.000 Personen entspricht. " Sehr starke" bzw. "starke" Beeinträchtigung wurde von 
ca. 370.000 Beschäftigten angegeben . 

Andere Umwelteinflüsse am Arbeitsplatz, die als "störend" erlebt wurden: 

• Staub: 400.000 Personen 
• WItterungseinflüsse: 300.000 Personen 
• Dämpfe: 300.000 Personen 
• Künstliches Lieht: 300.000 Personen 
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• Hitze: 270.000 Personen 
• Schmutz: 260.000 Personen 
• Zugluft: 220.000 Personen 
• Kälte: 180.000 Personen 
• Klimaanlage: 150.000 Personen Personen 
• Nässe: 100.000 Personen 
• Erschütterungen: 100.000 Personen 

Jeder dritte der Befragten gab an, keinem der oben angeführten Umwelteinflüsse ausgesetzt zu 
sein. 

Direkten beruflichen Belastungen waren gemäß einer Mikrozensusbefragung 1985 folgende 
Beschäftigtenzahlen ausgesetzt: 

• Arbeit unter Zeitdruck: 570.000 Personen 
• Schweres, unhandliches Werkzeug: 120.000 Personen 
• Andere schwere körperliche Belastung: 300.000 Personen 
• Einseitige körperliche Belastung: 250.000 Personen 
• Ausführung taktgebundener oder gleichförmiger Handgriffe: 100.000 Personen 
• Dauerndes konzentriertes Beobachten: 130.000 Personen 

Bezüglich der (belastenden) Arbeitszeiten liegen auch Daten aus dem Mikrozensus 1987 über 
Arbeitsbedingungen vor. Demnach arbeiteten im September 1987 160.000 männliche und 
40.000 weibliche unselbständig BeSChäftigte in ihrem Hauptberuf "ständig", "regelmäßig" 
zwischen 22.00 und 6.00 Uhr. Dies bedeutet, daß 9 % der Männer und 3 % der Frauen Nacht­
arbeit leisteten (11). Jeder zehnte männliche Arbeiter, aber nur 3 % der männlichen Ange­
stellten leisteten Nachtarbeit; bei Beamten ist dieser Anteil besonders hoch (jeder fünfte). 

Dieselbe Erhebung ergab, daß damals 250.000 Männer und 100.000 weibliche unselbstän­
dig Beschäftigte "ständig", "regelmäßig" Schicht, Wechsel- bzw. Turnusdienst leisteten; dies 
entspricht 15% der Männer und 9 % der Frauen. Etwa die Hälfte der Männer und ein Drittel 
der Frauen arbeite" zugleich "ständig", "regelmäßig" Nachtarbeit. 16 % der Arbeiter und 6 % 
der Angestellten smd davon betroffen. Diese Form der Arbeitszeit nimmt zu. 

Vom Nachtschicht-Schwerarbeitsgesetz wurde bisher nur ein relativ kleiner Teil der Nachtar­
beiter erfaßt. Die in den letzten Jahren jeweils etwa 11.000 Arbeitnehmer von diesem Gesetz 
erfassten männlichen Arbeitnehmer entsprachen weniger als einem Zehntel der regelmäßig in 
der Nacht arbeitenden Männer. Der Grund dafür liegt vor allem darin, daß der Begriffder "Schwer­
arbeit" als zusätzliche Bedingung zur Nachtarbeit sehr eng gefasst war und nur wenige schwe­
re Belastungen im Gesetz angeführt sind. Frauentätigkeiten wurden praktisch nicht vom Gesetz 
erfaßt. Mit der Reform des Gesetzes (Nacht-Schwerarbeitsgesetz) wurde der Katalog von 
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Schwerarbeiten ausgeweitet (Inkrafttreten ab 1.1.1993). Es gibt Schätzungen, daß sich dadurch 
die Zahl der vom Gesetz erfaßten Personen verdoppeln oder gar verdreifachen könnte. 

3.2. Kumulation von Belastungsfaktoren 

Von ganz zentraler Bedeutung erweist sich in diesem Zusammenllang der Zeitdruck bzw. 
Leistungsdruck. Als Beispiel werden hier einige Ergebnisse einer Untersuchung des Interuni­
versitären Forschungsinstituts für Fernstudien der österreichischen Universitäten (IFF) in oberö­
sterreichischen Betrieben dargestellt (1). Diese Untersuchung wurde in 8 Betrieben durchge­
führt: je 2 Betriebe aus der Baumaschinenerzeugung und des Einzelhandels mit Möbeln, je ein 
Betrieb aus der Erzeugung von chemischen Grundstoffen, des Hoch-/Tiefbaus, der Erzeugung 
von Arbeitsmaschinen und der Erzeugung von Nahrungs- und Genußmitteln. Drei Viertel der Be­
fragten waren Arbeiter, ein Viertel Angestellte; 79 % waren Männer und 21 % Frauen. Die Be­
fragung ergab, daß 34 % der befragten Arbeitnehmer, bel denen sich der Leistungsdruck stark 
verschärft hat, nach deren Aussagen an mehr als fünf Befindlichkeitsstörungen gleichzeitig lit­

ten. Bei jenen Beschäftigten, die keinem überdurchschnittlichen Leistungsdruck ausgesetzt wa­
ren, lag dieser Anteil nur bei 7 %. Der Anteil jener Personen, die keine Beschwerden hatten, war 
an jenen, die unter keinem besonderen Leistungsdruck standen, dreimal so hoch (29 %) wie an 

jenen, die unter hohem Leistungsdruck (9 %) standen. 

Ein weiteres Ergebnis dieser Studie war, daß 53 % der Befragten, die ständig von psychoso­
matischen Erkrankungen betroffen waren, unter Ilohem Leistungsdruck standen. Hingegen 
waren nur 10% der Arbeitnehmer ohne psychosomatische Bescllwerden hohem Leistungsdruck 
ausgesetzt. 

Auch bei den Krankheiten des Bewegungs- und Stützapparates zeigen sich ähnliche Ver­
hältnisse: 42 % der Arbeitnehmer mit ständigen derartigen Beschwerden klagen über hohen 
Leistungsdruck, während ebenfalls nur 10 % der Befragten ohne Bewegungsapparat-Be­
schwerden unter Leistungsdruck stehen. Insgesamt steigt nach dieser Studie auch die Zahl der 
Arbeitnehmer mit ständigen Bewegungsapparat-Beschwerden bei verschärftem Arbeitstempo 

auf das Doppelte der Zahl bei gleichgebliebenem Arbeitstempo. 

Leistungsdruck beinflußt weiters das Ausmaß der Unfallgefährdung. Leistungsdruck und 
hohes Arbeitstempo bewirken vorzeitige Ermüdung, die die Unfallgefahr erhöht. Andererseits 
verleitet z.B. Leistungsentlohnung viele Arbeitnehmer, Schutzvorkehrungen außer Acht zu las­
sen oder zu umgehen, um schneller arbeiten zu können und einen Ilöheren Lohn zu erzielen. 

Eine Studie der Arbeiterkammer Steiermark belegt die negativen gesundheitlichen Auswirkungen 
des Zeitdrucks (9). In der Befragung gaben mehr als die Hälfte der Arbeitnehmer (53 %), die un­

ter Zeitdruck arbeiten müssen, an, daß sie sich dauernden Unfallgefahren ausgesetzt sehen. Zeit-
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druck wirkt sich auch auf die Häufigkeit von Krankenständen aus. Zwei Drittel der Arbeitneh­
mer, die immer unter Zeitdruck stehen, waren in den letzten 3 Jahren weit öfter wegen arbeitsbe­
dingter Belastungen im Krankenstand, als Arbeitnehmer, die selten unter Zeitdruck stehen. 

Eine Studie des Österreichischen Instituts für Berufsbildungsforschung kam zum Ergebnis, daß 
häufige Herz-Kreislauferkrankungen mit dem Ausmaß an Zeitdruck zunehmen (6) . 

In der bereits angeführten Untersuchung der Arbeiterkammer Steiermark konnte auch festge­
stellt werden, daß Zeitdruck besonders häufig mit anderen belastenden Faktoren zusam­
mentrifft, wie Monotonie, fehlende persönliche Kontaktmöglichkeiten und Umgebungs­
belastungen am Arbeitsplatz. So sind nach dieser Studie 9 von 10 Beschäftigten, die immer un­
ter Zeitdruck stehen, auch Umgebungsbelastungen ausgesetzt.Von den Arbeitnehmern, die nie 
einem Zeitdruck ausgesetzt sind, ist nur ein Drittel durch Umgebungseinflüsse belastet. Die auch 
hier jeweils festgestellte häufigeren Krankenstände können daher auch als Ergebnis kumulati ­
ver Belastungen gesehen werden . 

3.3. Krankheitsarten nach Wirtschaftsklassen 

In der oberösterreichischen Gebietskrankenkasse wurden vor kurzem Krankenstandsdaten 
(1990) nach Wirtschaftsklassen verglichen. Diese Studie (4) ergab deutliche Zusammenhänge 
zwischen Krankenstandsdauer und Diagnose einerseits und Wirtschaftsklasse andererseits. Im 
folgenden werden einige Ergebnisse wiedergegeben . 

• So tritt die Diagnose der Krankheitsgruppe "Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und 
des Bindegewebes", gemessen an der Zahl der Krankheitstage, überdurchschnittlich häu­
fig in den Wirtschaftsklassen Bergbau, Steine- und Erdengewinnung, Erzeugung und Ver­
arbeitung von Metallen, Be- und Verarbeitung von Holz und im Bauwesen auf. Zurück­
geführt wird dies auf das Tragen und Heben schwerer Lasten, körperliche Anstrengung und 
einseitige körperliche Belastungen, die zu einer mechanischen Beanspruchung des Bewe­
gungs- und Stützapparates führen . 

• Krankheiten des Kreislaufsystems und Hypertonie sind besonders häufig in der Wirtschafts­
klasse Energie- und Wasserversorgung; es wird auf die Reparaturarbeiten unter Streßbedin­
gungen sowie streßbelastete Regel- und Wartungsarbeiten in Steuerzentralen und Leitwarten hin­
gewiesen. - Aber auch in der Erzeugung von Textilien und Textilwaren, Erzeugung von Be­
kleidung, Bettwaren und Schuhen, Erzeugung und Verarbeitung von Leder und Lederer­
satzstoffen ist diese Krankheitsgruppe besonders häufig. Sie wird in Zusammenhang gesehen 
mit der dort häufigen Fließband- und Akkordarbeit und mit der damit verbundenen hohen Streß­
belastung. Erhöhte Streßbelastung dürfte auch im Bereich Erzeugung und Verarbeitung von 
Papier und Pappe, Druckerei und Vervielfältigung und im Verlagswesen für die überdurch­
schnittlich häufigen Krankenstandstage aufgrund dieser Krankheitsgruppe verantwortlich sein . 
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• Krankheiten der Atmungsorgane führen besonders häufig zu Arbeitsunfähigkeitstagen in 
der Erzeugung und Verarbeitung von Chemikalien, Gummi und Erdöl und im Bauwe­
sen. Der Umgang mit toxischen Arbeltsstoflen bzw die enorme Staubbelastung im Bauwe­
sen könnten hiefür verantwortlich sein. 

• Erkrankungen der Haut führen zu überdurchschnittlich häufigen Arbeitsunfähigkeitstagen 
im Bauwesen (Berufsekzeme), in der Chemieindustrie, im Bereich Körperpfiege/Reini­
gung/Bestattungswesen (Friseurinnen!) und in der Erzeugung von Stein- und Glaswa­
ren. Der Umgang mit toxischen Stoffen bzw. die erhöhte mechanische Beanspruchung der 
Haut dürften verursachend sein. 

• Krankheiten der Verdauungsorgane (ohne Infektionen) treten im Beherbergungs- und 
Gaststättenwesen häufig auf und sind vermutlidl auf die unregelmäßige Ernährung, die häu­
fige Nachtarbeit und den Alkoholkonsum zurückzuführen. 

3.4. Arbeiter stärker belastet als Angestellte 

Werden die Mirkozensusuntersuchungen des ÖST AT über umwelt- und berufsbedingte Ar­
beitsbelastungen nach sozialrechtlicher Stellung ausgewertet, so ergibt sich, daß Arbeiter in 
weit höherem Ausmaß als Angestellte und Beamte negativen Umweltbedingungen am Ar­
beitsplatz bzw. direkten beruflichen Belastungen ausgesetzt sind: 
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Anteil der Anteil der belasteten 
belasteten Arbeiter Angest. u. Beamten 

starker bzw. sehr starker Lärm 
Zeitdruck 
Staub 
starke bzw. sehr starke Gerucllsbelastung 
Dämpfe 
Schmutz 
Witterungseinflüsse 
Hitze 
einseitige körperliche Belastung 

Ouelle: ÖSTAT 

30% 
22% 
22% 
17% 
16% 
16% 
13% 
12% 

12% 

12% 
20% 

5% 
8% 
5% 
2'% 
4% 
7% 
6% 
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• Arbeiter sind doppelt so viel im Krankenstand wie Angestellte: So betrug 1991 die durch­
schnittliche Zahl von Krankenstandstagen innerhalb der Männer bei Arbeitern 20,9 Tage und 
bei Angestellten 9,2 Tage; innerhalb der Frauen waren es 19,2 Tage bzw. 10,6 Tage. 

• Arbeitsunfälle sind bei Arbeitern sechsmal so häufig wie bei Angestellten: So entfielen 
1991 auf 1.000 Versicherte innerhalb der Arbeiter 102 Arbeitsunfälle; bei Angestellten waren 
es 17. 

Arbeitsunfälle 
Auf 1.000 Versicherte entfielen Arbeitsunfälle 

Angestellte ,""""-__ 17--11 

Durchschnittliche Zahl von 
Krankenständen 1991 in Tagen 

Arbeiter L..L.....;.. __________ . ::_: ... _0.: .:;;....-"".:.:::;.....:::.:._.:::: _::::::_. ·:_:::::::_2h-.J· :·: 1 

10 I Angestellte L--_______ .J. 

Quelle: Hauptverband der Sozialversicherungsträger 

• Die Wahrscheinlichkeit, wegen Invalidität in Pension zu gehen, ist bei Arbeitern dop­
pelt so groß wie bei Angestellten: 1991 gingen 57 % der männlichen Arbeiter und 32 % der 
Arbeiterinnen wegen Invalidität in Pension. Hingegen waren bei nur 28 % der männlichen An­
gestellten und bei 18 % der weiblichen Angestellten gesundheitliche Gründe ausschlagge­
bend für den Übertritt in die Pension. Dieser Umstand schlägt sich auch im unterschiedlichen 
PenSionszugangsalter nieder. Männliche Arbeiter gingen im Schnitt mit 57 Jahren um 3 Jah­
re früher in Pension als die Angestellten (60 Jahre). Arbeiterinnen gehen im Durchschnitt mit 
57 Jahren um 10 Monate früher in Pension als die weiblichen Angestellten. 

• Arbeiter werden häufiger zu Pflegefällen als Angestellte: Nimmt man den Anteil an Hilf-
10senzuschußbeziehern als Indiz für Pflegebedürftigkeit, dann zeigt sich, daß die Wahr­
scheinlichkeit, ein Pflegefall zu werden, bei Arbeitern annähernd doppelt so hoch ist 
wie bei Angestellten. So bezogen von den 65-.69-jährigen Pensionistlnnen mit einer Eigen­
pension (Alters- oder Invaliditätspension) fast 5 % der Arbeiterinnen und 2,5 % der Ange-
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stellten einen Hilflosenzuschuß. Von jenen Pensionisten, die 80 Jahre oder älter sind, bezieht 
jeder zweite ehemalige Arbeiter und etwas mehr als jeder vierte (28 %) männliche Angestellte 
einen Hilflosenzuschuß; bei den Frauen standen 61 % der Arbeiterinnen 36 % Pflegefälle bei 
den ehemaligen Angestellten gegenüber . 

• Arbeiter sterben im Schnitt früher als Angestellte: 60-jährige Arbeiterinnen haben bei den 
Alters- und Invaliditätspensionen eine um ein halbes bis zwei Jahre niedrigere Restlebens­
erwartung als Angestellte. Dazu kommt, daß Arbeiter weit häufiger als Angestellte Invali­
ditätspensionen in Anspruch nehmen müssen. Die Lebenserwartung 60-jähriger Invaliditäts­
pensionisten ist um drei bis fünf Jahre niederer als die von Alterspensionisten. Ähnliche Un­
terschiede wurden bereits vor drei Jahrzehnten in einer Studie von Ludwig Popper (8) fest­
gestellt. 

25 Restlebenserwartung GO-jähriger Pensionisten/Innen, 
in Jahren 

20 

15 

IP IP AP AP IP IP AP AP 
Männer Männer Männer Männer Frauen Frauen Frauen Frauen 
Arbeiter Angestellte Arbeiter Angestellte Arbeiter Angestellte Arbeiter Angestellte 

IP= Invaliditätspension AP= Alterspension 
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4. Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten 
(Sozialversicherungsstatistik) 

4.1. Arbeitsunfälle 

Für die Erfassung und Betreuung der Opfer eines Arbeitsunfalles sind vier Sozialversiche­
rungsträger zuständig: 

• Von der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt werden Arbeitnehmer und Gewerbetrei­
bende betreut 

• Die Sozialversicherungsanstalt der Bauern ist für Unfälle der Bauern und der mithelfenden 
Arbeitskräfte zuständig 

• Versicherungsanstalt der Eisenbahner 
• Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter (nur Pragmatisierte) 

Darüberhinaus werden auch von den Kranken- und Pensionsversicherungsträgern Sozial­
leistungen für Arbeitsunfallopfer extra ausgewiesen. 

Die besondere Versorgung durch die gesetzliche Unfallversicherung geht über die "Arbeitsunfälle 
im engeren Sinn" (Arbeitsunfälle während einer Erwerbstätigkeit) hinaus. Außer für Wegunfälle 
gibt es noch einen besonderen Schutz für bestimmte Situationen, wie etwa Erste-Hilfe-Leistun­
gen . 1991 ereigneten sich 1.600 solcher Unfälle. Auch Unfälle von Schülern und Studenten (im 
Zusammenhang mitdem Schulbesuch) werden von der Sozialversicherung ähnlich behandelt wie 
Arbeitsunfälle. 1991 ereigneten sich 55 .000 Schülerunfälle und 3.800 Unfälle auf dem Schulweg. 
Die vorliegende Darstellung beschränkt sich auf Arbeitsunfälle (inkl. Wegunfälle) . 

Zahl der Arbeitsunfälle im Jahr 1991 

Nach der Statistik der Unfallversicherung haben sich im Jahr 1991 186.000 Unfälle bei der Ar­
beit ereignet. Insgesamt erlitten damit fünf von hundert Erwerbstätigen einen Arbeitsun­
fall. 
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Arbeitsunfälle und Wegunfälle 1991 

Arbeitsunfälle Wegunfälle 
Anzahl davon tödl. Anzahl davon tödl. 

Unfälle 

Arbeiter 134.000 163 
Angestellte 22.000 43 
Pragmatisierte 7.000 18 
Selbständige (ohne Bauern) 4.000 22 
Bauern 19.000 102 

insgesamt 186.000 ' 348 

Quelle : Hauptverband der Österr. Sozialversicherungsträger 

470.000 Krankenstandsfälle aufgrund 
von Unfällen 

Verteilung der Unfälle nach der Krankenstandsstatistik 

Sport­
unfälle 

Arbeits­
weg­

unfälle 

(ASVG-Versicherte) 

Quelle: Haupverband der SozIalversicherungsträger 
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Unfälle 

11.000 84 
6.000 32 
1.000 11 

179 5 
125 4 

18.304 136 

Aus der Krankenstandsstatistik für 
ASVG-Versicherte ist ersichtlich, daß 
fast die Hälfte (47 %) der 470.000 
Krankenstandsfälle wegen eines 
Unfalles auf Arbeitsunfälle zurück­
zuführen ist. 12 % entfallen auf 
Sportunfälle, 6 % auf Verkehrsunfäl­
le (ohne Arbeitswegunfälle; diese 
machen 3,5 % aus) und 31 % auf son­
stige Privatunfälle. 

Nach der Statistik der Krankenversi­
cherung liegt die Zahl der Arbeitsun­
fälle mit 225.000 höher als nach jener 
der Unfallversicherung. Letztere er­
faßt Unfälle nur dann, wenn eine sich 
daraus ergebende Arbeitsunfähigkeit 
(Krankenstand) länger als drei Tage 
dauert. Außerdem wird der Kausal­
zusammenhang durch die Unfallver­
sicherung strenger geprüft. 
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Bezogen auf die Krankenstandstage (insgesamt 40 Millionen) entfielen 10% auf Arbeits­
unfälle. Ein Arbeitsunfall hat im Durchschnitt 18 Krankenstandstage zur Folge. Innerhalb der 
männlichen Arbeiter entfielen sogar 16% aller Krankenstandstage auf die Folgen eines 
Arbeitsunfalles - als zweithäufigste Ursache für Krankenstände (nach den Krankheiten des Be­
wegungsapparates) . 

Unterschiedliches Unfall risiko bel den einzelnen Gruppen von Erwerbstätigen 

Die Wahrscheinlichkeit, bei der Arbeit zu verunglücken, ist bei den einzelnen Gruppen von Er­
werbstätigen unterschiedlich. Jeder zehnte Arbeiter, aber nur jeder sechzigste Angestellte war 
1991 von einem Arbeitsunfall (im engeren Sinn) betroffen. Bei den Pragmatisierten ist der An­
teil etwas höher als bei den Angestellten. Dies läßt sich vermutlich daraus erklären, daß darin 
auch eine große Zahl von pragmatisierten Eisenbahnern enthalten ist, deren Unfallrisiko jenem 
der Arbeiter entsprechen dürfte. 

Arbeits- und Wegunfälle 1991 - Arbeiter 

Auf je 1.000 Versicherte entfallen ... Arbeits-/Wegunfälle 

Bauwesen 

M etallve rarbe itu ng 

Holzverarbeitung 

~p·a·p·i·e·~·e·ra·r·b·e·itu·n·g"""""""""""""1·3·0~1 

I Chemie 120 I 
I ~G"e·su·n·d·h·e·it·/F·ü·· r·s·o·rg·e"""""""""1·10"1 

I Verkehr/Nachrichten 110 I 
Hotel/Gastgewerbe 54 

*) Gebietskörperschaften 
Quelle: Allgemeine Unfallversicherungsanstalt 

I Gebietsk.* 
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Die Unfallgefährdung ist je nach Wirtschaftsklasse sehr verschieden. Jeder fünfte bis 
sechste Arbeiter aus der Baubranche und jeder siebte Arbeiter aus der MetalIverarbei­
tung wurden Opfer eines Arbeitsunfalles (inklusive Wegunfälle). Die Hälfte der ArbeItsun­
fälle entfällt auf Bau und Metall. 

Der Schweregrad der gemeldeten Arbeitsunfälle 

348 Arbeitsunfälle und 136 Wegunfälle verliefen 1991 tödlich (d. s. 0,2 % der Arbeits- und 
0,7 % der Wegunfälle). Bei den Arbeitern endeten 163 Arbeitsunfälle tödlich, bei den Ange­
stellten 43, bei den Pragmatlsler'len 18, bei den Gewerbetreibenden 22 und den Bauern 102. 

Ein weiterer Indikator für das Ausmaß an Unfallfolgen ist die Berentung durch die Unfallver­
sicherung. Diese gewährt eine Versetlltenrente, wenn die Mrnderung der Erwerbsfähigkeit (MdE) 
mindestens 20 % beträgt und diese MdE mindestens drei Monate andauert (Selbständige und 
Mithelfende: 2 Monate). Die Prozentsätze werden aufgrund bestimmter Konventionen zugeord­
net. So entspricht etwa der gleichzeitige Verlust von Daumen und Ringfinger der rechten Hand 
einer MdE von 30 %, 

1991 wurden 8.500 Renten wegen eines Arbeitsunfalles (im engeren Sinn) zuerkannt. Dies 
bedeutet, daß 5 % der gemeldeten Arbeitsunfälle zu einer Unfallrente führten, wobei aber 
dieser Anteil bei den einzelnen Gruppen VOll Erwerbstätigen sehr verschieden war (Arbeiter' und 
Angestellte je 3 %, Pragmatisierte: 5 %, Gewerbetreibende: 8 % und Bauern: 19 %).1991 wur­
den von den insgesamt ca. 10.000 neuzuerkannten Versehrtenrenten (inkl. Renten wegen Be­
rufserkrankungen, Wegunfälle, Schülerunfälle) 73 % aufgrund einer MdE von 20 - 24 % zuer­
kannt; 7% entfielen auf "Schwerversehrte" mit einer MdE von mindestens 50 %. 

Wenn die Folgen eines Arbeitsunfalles derart gravierend sind, daß eine weitere VolIerwerbs­
tätigkeit nicht mehr zugemutet werden kann oder möglich ist, gewährt die Pensionsversicherung 
eine Pension. 1991 wurden 600 Invaliditätspensionen wegen eines Arbeitsunfalles zuer­
kannt (ohne Beamte), was einem Anteil von 2 % aller neuzuerkannten Invaliditätspensionen 
entspricht (PVA der Arbeiter: 3 %). Dazu kamen noch 100 Invaliditätspensionen nach We­
gunfällen. 

EntwiCklung bei Arbeitsunfällen 

Ein Blick auf die Zeitreihen zeigt, daß es nur wenige Veränderungen gibt. Die Zahl der 
Arbeitsunfälle nahm in den letzten beiden Jahrzehnten ganz leicht ab; dieser schwache 
Trend ist vor allem auf die Strukturverschiebung innerhalb der Arbeitnehmer (abneh­
mender Arbeiteranteil, steigender Angestelltenanteil) zurückzuführen. Innerhalb der einzeinen 
Erwerbsgruppen gibt es keine eindeutigen Veränderungen. 
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GESUNDHEIT UND ARBEITSWELT ARBEITSUNFÄLLE 

Hingegen nimmt die Zahl der tödlich endenden Arbeitsunfälle langfristig gesehen ein­
deutig ab. Kamen Anfang der Siebzigerjahre noch 600 - 700 Menschen jährlich in der Folge ei ­
nes Arbeitsunfalles ums Leben, so waren es seit der zweiten Hälfte der Achtzigerjahre nur mehr 
300 - 400. Allerdings ist die Zahl der tödlich endenden Arbeitsunfälle von 1990 bis 1991 von 322 
auf 348 gestiegen. - Insgesamt dürfte die langfristig positive Entwicklung vor allem auf Fort­
schritte in der Medizin zurückzuführen sein (z.B. bei Schädel- und Wirbelsäulenverletzungen). 

Mehr als ein Viertel (29 %) der Unfälle ereignete sich durch Sturz oder Fall von Personen. Je­
der neunte Arbeitsunfall geschah mit Arbeitsmaschinen und fast ebenso viele durch scharfe und 
spitze Gegenstände. 

4.2. Berufskrankheiten 

Als Berufskrankheit im Sinne der Sozialversicherung werden nur jene berufsbedingten Krank­
heiten anerkannt, die in einer Liste im Anhang zum ASVG enthalten sind. 

1991 wurde in ca. 2.000 Fällen eine Krankheit als Berufskrankheit anerkannt, wovon in je­
dem fünften Fall eine Rente gewährt wurde (MdE mindestens 20 %). 17 Personen starben an 
den Folgen einer Berufskrankheit. 

Unterscheidet man nach Erwerbsgruppen , dann zeigt sich wiederum, daß Arbeiter am häu­
figsten an einer Berufskrankheit leiden. So entfielen auf jeweils 100.000 Versicherte bei 
Arbeitern 120 anerkannte Berufskrankheiten, bei Angestellten 14, bei den Pragmatisierten 48, 
bei den Bauern 19 und bei den Gewerbetreibenden 17; bezogen auf die Gesamtheitheit der E r­
werbstätigen waren es 55. 

Nach der Krankenstandsstatistik entfielen 1991 1.700 Krankenstände auf "Gewerbliche Vergif­
tungen" und "sonstige Berufskrankheiten"; dies sind nur 0,06 % aller Krankenstände bzw. auch 
Krankenstandstage . 

Mehr als drei Viertel der anerkannten BerufSkrankheiten entfielen - so wie in den früheren 
Jahren - auf "durch Lärm verursachte. Schwerhörigkeit" (932 Fälle, d.s. 45 %) und "Hauter­
krankungen, wenn und solange sie zur Aufgabe schädigender Erwerbsarbeit zwingen" (665 
Fälle, d.s. 32 %). Danach folgen Asthma bronchiale (104 Fälle, d.s. 5 %), Farmer(Dre­
scher)lunge (56 Fälle), Staublungenerkrankungen (Silikose und Silikatose) und Infektions­
krankheiten (je 53 Fälle). - Auffal11end ist, daß von den beiden häufigsten Krankheiten nur 10 % 
(Lärmschwerhörigkeit) bzw. 16 % (Hauterkrankungen) berentet wurden. 

BerufSkrankheiten, die erst gesondert als solche festgestellt werden (§ 177 Abs 2 ASVG), wur­
den in sechs Fällen anerkannt; zwei davon führten zu einer Berentung. In diesen Fällen wird 
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BERUFSKRANKHEITEN GESUNDHEIT UND ARBEITSWELT 

eine Rente aufgrund des Gesetzes erst bei Schwerversehrten (MdE mindestens 50 %) gewährt. 
Arbeitnehmer. die an Arbeitsplätzen tätig sind. die - aufgrund der entsprechenden Belastungen 
- zu Berufskrankheiten führen können. müssen gemäß § 8 Arbeitnehmerschutzgesetz regel­
mäßig hinsichtlich Ihrer weiteren gesundheitlichen Eignung untersucht werden. In den letz­
ten Jahren wurden jeweils etwa 80 - 90 Tausend Personen untersucht, wobei etwa auf je 
1.000 Fälle ein bis zwei Arbeitnehmer kamen, bei denen festgestellt wurde, daß sie nicht 
mehr für die jeweilige Arbeit geeignet waren. 

Volkswirtschaftliche Kosten von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten 

In der Folge von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten fallen eine Reihe von volkswirtschaftli­
chen Kosten an (10): 

• Heilbehandlung und Rehabilitation der Opfer. 
• Kapitalwerte von Versehrten- und Hinterbliebenenrenten. 
• Ausfall von Leistungspotential verunglückter Personen. 
• Produktionsausfall. 
• Sachschäden. 
• Zeitaufwand betrieblicher Stellen. Rettungseinsatz. Feuerwehr usw. 

Nach Berechnungen von Winker (Allgemeine Unfallversicherungsanstalt) betragen die jährli­
chen Folgekosten alleine für Arbeitsunfälle rund 26 Milliarden Schilling. Eine branchen­
weise Analyse zeigte. daß in einigen Branchen die Relation von Unfallverhütungskosten zu Un­
fallfolgekosten bis zu 1 :40 zugunsten der Folgekosten beträgt. 

Diese Daten zeigen. daß verstärkte Aufwendungen für die Verbesserung der Arbeitsbedingun­
gen auch volkswirtschaftlich sinnvoll sind. 
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EINLEITUNG ANGEBOTE AN P FLEGELEISTUNGEN 

1. Einleitung 

Zwischen 350.000 und 500.000 Menschen sind in Österreich hilfs- oder pflegebedürftig 
(von den Über-60-jährigen sind ca. 23 % hilfsbedürftig und ca. 8 % pflegebedürftig). Als hilfs­
bedürftig wird in diesem Bericht jemand bezeichnet, der u.a. keine kürzeren Strecken alle ine ge­
hen, keine Stiegen steigen kann oder Hilfen beim Kochen und Wäschewaschen braucht. Als 
pflegebedürftig gilt jemand, der außerdem nicht imstande ist, sich ohne fremde Hilfe an- und 
auszuziehen. 

Die vier wesentlichen Eckpfeiler der Versorgung hilfs- und pflegebedürftiger älterer Menschen 
in Österreich sind : 

• die ehrenamtliche Innerfamiliäre Betreuung, 
• die Zuerkennung von pauschalierten Pflegegeldleistungen, 
• die Zurverfügungstellung stationärer Betreuungsmöglickeiten, 
• das Angebot an ambulanten Diensten. 

Von den hilfs- und/oder pflegebedürftigen Menschen werden mehr als drei Viertel zu Hause 
von Familienangehörigen und Bekannten, ca. 10 % - 15 % in Alters- und Pflegeheimen 
und ca. 10 % durch soziale und pflegerische ambulante Dienste regelmäßig betreut. Ca. 
20 % der über 65-jährigen erhalten pauschalierte Pflegegeldleistungen. 

Ca.1 % des Bruttoinlandsprodukts bzw. 4 % der Sozialausgaben werden speziell für Pfle­
gevorsorge aufgewendet. Von den ca. 23 Mrd. 5 (1991) werden ca. 60 % für Geldleistungen, 
ca. ein Drittel für die stationäre Versorgung und weniger als 10 % für ambulante pflegerische 
und soziale Dienste ausgegeben. 

Die aufgrund gesellschaftl icher Entwicklungen sich verändernden Kapazitäten der innerfami­
liären Pflege, das rapide Ansteigen der Zahl der über 75-jährigen, das bisher unzureichende An­
gebot an ambulanten Hilfen, die Mängel bei der stationären Versorgung und die unzureichende 
Bedarfsorientierung der derzeitigen Pflegegelder sind Gründe dafür, daß Reformen bei der Pfle­
gevorsorge in die Wege geleitet werden . 

In Hinkunft sollen in Österreich die Pflegegelder verstärkt auf das Bedarfsprinzip umge­
stellt werden. Hinsichtlich einer Ergänzung und Entlastung der innerfamiliären Pflege ist ein 
Ausbau der ambulanten Dienste vorgesehen. Weiters gibt es verschiedene Initiativen, die am­
bulanten Dienste besser untereinander und mit den stationären Einrichtungen zu koordin ieren . 
Die Investitionen in den stationären Pflegebereichen zielen auf eine qualitative Standardanhe­
bung und auf eine dichtere kleinräumige dezentrale Versorgung ab. 
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ANGEBOTE AN PFLEGELEISTUNGEN KOMPETENZLAGE 

Die folgenden Ausführungen gehen nicht auf die innerfamiliäre Pflege ein (siehe dazu Publika­
tion 5 im Literaturverzeichnis). 

2. Kompetenzlage 

Besitzen Personen im Rahmen der gesetzlichen Pensionsversicherung bzw. in den Ruhe­
standssystemen für Beamte einen Pensionsanspruch und werden sie pflegebedürftig, dann be­
steht Anspruch auf pauschalierte monatliche Pflegegeldleistungen. Für pflegerische Sach­
leistungen ist eine Zuständigkeit der gesetzlichen Krankenversicherungen nur dann gegeben , 
wenn sie sich auf medizinische Pflege beschränken und in einem unmittelbaren Konnex mit Kran ­
kenbehand I u ng stehen. 

Die Fürsorgesysteme der Länder - die Sozialhilfe - sind für die Bereitstellung von ambulan­
ten (über die Krankenbehandlung hinausreichenden) pflegerischen Leistungen und für sta­
tionäre Versorgungsdienste für alle Pflegebedürftigen zuständig. Außerdem sehen sie Pfle­
gegeldleistungen für die in den Pensionsversicherungs-, Beamtenpensions- und anderen Ver­
sorgungssystemen nicht leistungsberechtigten Personen vor. 

Das Zusammenspiel von sozialversicherungsrechtlichen und sozialhilferechtlichen Regelungen 
auf dem Gebiet der Pflegebedürftigkeit erzeugt Probleme hinsichtlich der Abgrenzung des 
Pflegebegriffes. Im konkreten Einzelfall sind die Trennlinien zwischen der Notwendigkeit von 
Behandlungspflege und Grundpflege oft schwer zu ziehen. 

Auf Leistungen der Behandlungspflege der Krankenversicherungsträger und der Grundpfle­
ge der Sozialhilfe besteht Rechtsanspruch. In der Praxis werden von den Ländern soziale 
Dienste nicht im Rahmen der mit Rechtsanspruch versehenen Pflegeleistungen sondern als 
Kannleistungen ohne Rechtsanspruch angeboten. Im Gegensatz zu den Leistungen der So­
zialversicherungsträger sind für die nichtmonetären pflegerischen Leistungen der Sozialhilfe 
Kostenbeiträge und teilweise Rückersätze der Hilfsempfänger und eines Teils der unterhalts­
verpflichteten Familienangehörigen zu leisten. 
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GELDLEISTUNGEN ANGEBOTE AN PFLEGELEISTUNGEN 

3. Geldleistungen bei Hilfs- und 
Pflegebedürftigkeit, 1992 

Hilflosen- und Pflegegelder in Österreich 

Gesetzliche Regelung Höhe der monat!. Anzahl d. 
Pflegegeldleistung in ÖS1) Pflegestufen 

Gesetzliche Pensions-
versicherung 2.900-3.000 1 
Beamtenpensionisten 2.100-4.300 3 
Kriegsopfer: 

Pflegezulagen 6.600-26.300 6 
Hilflosenzulagen 2.900-5.800 2 

Arbeitsu nfälle 2.900-5.900 1 
Pflegegeld und Blindenbeihilfe 
im Rahmen der 
Sozialhilfegesetze der Länder 1.600-15.800 zw.1 und7 
Erhöhte Familienbeihilfe 1.4002) 1 

insgesamt " 2.800 

1) Die Leistungen werden 14 x jährlich ausbezahlt. 
2) Betrag umgerechnet auf 14 Auszahlungen pro Jahr. 
Quelle: BMAS: Voraussichtliche Kosten einer bundeseinheitlichen Pflegegeldregelung 

(unveröffentlichte Expertise von W.Pagler 1992) 

Anzahl d. 
Bezieher 

236.000 
33.000 

2.000 
2.000 
1.000 

41 .000 
44.000 

359.000 

Die Pensions-, Renten-, Versorgungs- und Sozialhil fesysteme sehen für die jeweils Leistungs­
berechtigten im Falle der Pflegebedürttigkeit pauschalierte Pflegegelder vor. Die konkrete Defi­
nition der Pflegebedürftigkeit ist zwar in den verschiedenen Rechtssystemen im Detail unter­
schiedlich . In der Regel besteht aber dann Anspruch auf Hilflosenzuschuß und ähnliche Lei­
stungen, wenn für lebensnotwendige Verrichtungen FremdhIlfe notwendig ist. Die Fremd­
hilfe muß nicht täglich, aber in sich regelmäßig wiederholenden kürzeren Abständen erforder­
lich sein. Die Feststellung der Pflegebedürftigkeit basiert auf Gutachten der Ärzte der jeweiligen 
Pensions- , Renten-, Versorgungs- und Sozialhilfeeinrichtungen. 

Ca. 1 % aller unter 65-jährigen und mehr als 20 % aller über 65-jährigen erhalten eine Geld­
leistung wegen Pflegebedürftigkeit und Hilflosigkeit (Schätzungen aufgrund Tabelle 3.51 in 6). 

132 

III-103 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 03 Hauptdok. Tätigkeitsbericht (gescanntes Original) 137 von 358

www.parlament.gv.at



ANGEBOTE AN PFLEGELEISTUNGEN GELDLEISTUNGEN 

Die durchschnittliche monatliche Geldleistung für Hilflosenzuschüsse und ähnliche 
Leistungen beträgt etwa S 2.800,- (14 x jährlich) (4) . Je nach gesetzlicher Regelung sind jedoch 
die Anspruchsvoraussetzungen, die Zahl der Pflegestufen und die Geldleistungshöhen sehr ver­
schieden . Dies ist einer der wesentlichsten Gründe, warum eine Harmonisierung und stärkere 
Bedarfsorientierung der Pflegegeldsysteme (mit Ausnahme der Kriegsopfer) durchgeführt wird. 

Für die Pensionisten der gesetzlichen Pensionsversicherung ist bei Pflegebedürftigkeit eine 
Pflegestufe vorgesehen. Die monatliche Geldleistung variiert zwischen S 2.900,- und S 3.000,- . 

Für Pensionsbezieher aus beamteten Dienstverhältnissen sind i.d.R. 3 Pflegestufen mit Geld­
leistungen zwischen S 2.100,- und S 4.300,- vorgesehen. Ist Hilfe und Betreuung zwar ständig , 
aber nicht täglich erforderlich, so gebührt eine Hilflosenzulage in der Stufe 1. Bei einem tägli ­
chen Betreuu ngserfordernis besteht Anspruch auf Stufe 2 und bei einem täglichen Betreuungs­
erfordernis mit erschwerenden Umständen (z.B . Blindheit oder Demenz) wird eine Hilflosenzu­
lage auf Stufe 3 zugesprochen . 

Ist die Hllfs- und Pflegebedürftigkeit Folge von kriegerischen Umständen bzw. von der Tätig ­
keit beim Bundesheer, dann seh~n die Versorgungssysteme Leistungen zwischen S 6.600,- und 
S 26.300,- in sechs Pflegestufen vor. 

Die im Rahmen der Sozialhilfe angebotenen Pflegegelder und BlindenbeihIlfen sind in den 
neun Bundesländern sehr unterschiedlich gestaltet. Die Leistungshöhen schwanken zwischen 
S 1.600,- und S 15.800,-. Es gibt verschiedene Definitionen der Pflegebedürftigkeit, unter­
schiedlich viele Abstufungen der Pflegebedürftigkeit (zwischen 1 und 7 Stufen), unterschiedli­
che Mindestaltersgrenzen (von 3 Jahren bis 18 Jahre), unterschiedliche Einkommensanrech­
nungen (in 3 Bundesländern einkommensabhängig) etc .. Die im Bundesland Vorarlberg 1990 
reformierte Pflegegeldregelung, die seither weitgehend von den Bundesländern Tirol und 
Oberösterreich übernommen wurde, ist richtungsweisend für die gesamtösterreichische Reform . 
Es werden monatliche Pflegegelder in 7 Stufen von S 2.200,- bis S 15.800,- nach dem Grad der 
Pflegebedürftigkeit angeboten . Eine Einstufung in die 7 vorgesehenen Stufen erfolgt nach der 
Dauer des erforderlichen Pflegeaufwandes und der Intensität der Pflege. 

Private Pflegeversicherungen 

Diese Form der Risikoabdeckung spielt in Österreich eine untergeordnete Rolle . Nur ein Ver­
sicherungsunternehmen bietet private Pflegeversicherungen an. Insgesamt .sollen ca. 5000 Ver­
träge abgeschlossen worden sein (2, S.163), in denen ErstattungSleistungen für die Kosten der 
Betreuung in Heimen bzw. der Pflege zu Hause vorgesehen sind. 
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STATIONÄRE VERSORGUNG ANGEBOTE AN PFLEGELEISTUNGEN 

4. Betreuung in Alten- und Pflegeheimen 

4.1. Betreuungsdichte 

Von 1960 bis 1990 verdoppelte sich das Angebot an Betten in Alten- und Pflegeheimen 
von ca. 30.000 auf ca. 60.000 (2, S.354). 

Drei Viertel der Alten- und Pflegeheimbewohner sind über 75 Jahre alt (2, S.374). Für die Be­
rechnung einer Versorgungsquote ist deshalb diese Altersgruppe heranzuziehen. Da die Zahl 
der über 75-jährigen von 1960 bis 1990 rasant (um 90 %) anstieg, ist die Versorgungsquote 
trotz Verdoppelung des Angebots nur geringfügig angestiegen. 1969 entfielen auf 10 % der 
über 75-jährigen und 1990 auf 11 % Altenheim- und Pflegeplätze. 

Von den 60.000 Betten in stationären Einrichtungen sind ca. 25.000 (= ca. 40 %) Pflegebetten 
(2, S.354). Die Versorgungsquote (bezogen aufdie Über75-jährigen) bei Altenwohnheimplätzen 
liegt bei 6,4 % und bei Pflegeplätzen bei 4,5 %. 

Altenheim- und Pflegebetten in Österreich, 1990 

Anteil der Altenheim- und Pflegebetten 
an der 75-jährigen Bevölkerung 11 5 , 

8,8 

~ Pflege­
LJ betten 

O Altenheim­
betten 

6';46,0 

12'~r2,21 ,-~ ..... ;l.L..' -" 3,2 1~:~r31 L...

3

_,9..L.-..I L...--L.-" L..-..L.-..T L....:..:....&..-..T '""'::'~"' .L-..T 
4,5 

Burgen- Vorarl- Nieder- Steier- Tirol Kärnten Salz- Ober- Wien Österreich 
land berg österr. mark burg österr. 

Quelle: Amt der Salzburger Landesregierung : Altenhilfe im Bundesland Salzburg; S, 354, Salzburg 1990 
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Die regionale Versorgung ist sehr unterschiedlich 

Die Versorgung mit Pflegebetten ist in Wien doppelt so dicht wie in den anderen Bundeslän­
dern. Für 6,5 % der über 75-jährigen in Wien stehen Pflege betten zur Verfügung, in den ande­
ren Bundesländern zwischen 2,8 % und 4,7 %. 

Bei Altenwohnheimbetten (ohne Pflegebetten) hat Salzburg mit 11 % die höchste Versor­
gungsquote, in Oberösterreich, Tirol und Vorarlberg und Kärnten liegt sie zwischen 7 % und 9% 
und in Wien, Niederösterreich und Burgenland zwischen 2 % und 6 %. 

4.2. Qualitative Standards 

Von den Pflegebetten sind ca. 40 % in Pflegestationen von Altenheimen und ca. 60 % in reinen 
Pflegeheimen (9, eigene Berechnungen) . Die durchschnittliche Bettenanzahl in den (reinen) 
Pflegeheimen beträgt über 200. Wird das in Wien befindliche größte Pflegeheim Europas mit 
mehr als 3.000 Betten und 4 weitere Heime in Wien mit jeweils mehr als 400 Pflegebetten in die­
se Berechnung nicht einbezogen, so kommen auf die restlichen reinen Pflegeheime durch­
schnittlich ca. 160 Betten. Eines der zentralen Ziele der Reformmaßnahmen im Pflegebereich 
besteht darin, das jetzige Angebot an Pflegebetten zu dezentralisieren und den zusätzlichen 
Bedarf durch eine pflegegerechte Ausstattung von Altenheimbetten und durch kleine Heime und 
Wohngruppen in Wohnbereichsnähe abzudecken . 

Von den Altenwohnheimbetten sind ca. 1/3 in reinen Altenwohnheimen und 2/3 in kombinierten 
Wohn- und Pflegeheimen. Die durchschnittliche Bettenanzahl in reinen Altenwohnheimen 
beträgt 40 und in kombinierten Altenwohn- und Pflegeheimen 130, wobei die überdurch­
schnittlich hohe Bettenzahl in den Wiener Heimen zu berücksichtigen ist. 

Laut einer Untersuchung (2 , S.361) über Salzburger Altenheime (40 % der Bewohner sind Pfle­
gefälle) kommt auf ca. 3,3 Bewohner ein im Heim Beschäftigter. Vom Gesamtpersonal sind 
60 % Betriebspersonal und 40 % Betreuungspersonal. Somit entfällt auf 7,5 Heimbewohner 
eine Betreuungsperson. In den reinen Pflegeanstalten Salzburgs kommt 1 Betreuungsperson 
auf 3 Pflegeheimbewohner. Das Betreuungspersonal besteht dort nur zu einem Viertel aus diplo­
mierten Krankenschwestern und anderem diplomierten Personal, zur Hälfte aus Sanitätshilfs­
diensten und zu einem Viertel aus ungelernten Kräften . 

Die weitgehende Unterbesetzung der Heime mit qualifiziertem Pflegepersonal ist für ganz 
Österreich festzustellen. In den meisten Bundesländern besteht seitens der Heimträger die Ab­
sicht mehr qualifizierte Pfleger anzustellen. Es wird jedoch immer schwieriger entsprechend a.us­
gebildetes Personal für den stationären Altenbereich zu finden. Abgänger von Krankenpflege­
schulen bevorzugen Krankenhäuser oder ambulante Dienste gegenüber dem stationären AI-
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tenbereich. Dies hängt mit den fehlenden Erfolgserlebnissen bei der Arbeit, dem schlechten Ima­
ge der Pflegeheime, der unzureichenden geriatrischen Ausrichtung der Krankenpflegeausbil­
dung, den Arbeitsbedingungen und den Arbeitszeitregelungen (meist keine Tellzeit möglich, Tur­
nusdienst) zusammen. Eine Folge des Mangels an Fact-,personal Ist das unzureichende Ange­
bot an aktivierenden, rehabilitativen Diensten in den Helmetl. 

Da vor allem die größeren Pflegeeinrichtungen zu Zeiten errichtet wurden, in denen noch ganz 
andere Vorstellungen als heute über eine angernessene Versorgung älterer Menschen bestan­
den, sind dort noch deutliche Ausstattungsmängel zu beobachten. In den Großheimen für Pfle­
gebedürftige ist es nicht unüblich, daß sich 3 bis 10 Bewohner die Zimmer teilen. Eine persön­
liche Einflußnahme auf die Gestaltung dieser Räume ist kaum möglich. Es sind jedoch gezielte 
Bemühungen im Gange, diese Ausstattungsmi ßstände zu reduzieren. 

Ca. 4/5 aller Pflegebetten und 5/6 der Altenheimplätze (ohne Pflegeplätze) befinden sich in 
Heimen der öffentlichen Hand, 18 %, der Pflegeplätze und 15 % der Wohnheimplätze in von 
gemeinnützigen Vereinen geführten Heimen (vor allem religiöse Vereinigungen) und 3 % in pri­
vaten Heimen mit Gewinnausrichtung. Als öffentliche Heimträger fungieren vor allem die Ge­
meinden (inkl. Wien): bei Altenheimplätzen zu 75 % und bei Pflegeplätzen zu 60 % (9, eigene 
Berechnungen) . 

Im Rahmen der stationären Pflegeversorgung sind Alten- und Pflegeheime vorherrschend. Es 
gibt bis jetzt nur im geringen Ausmaß betreute Sen~orenwohnungen, Seniorenwohnge­
meinschaften, stationäre Kurzzeitpflege oder teilstationäre Tages- oder Nachtbe­
treuungsmöglichkeiten. 

4.3. Heimbewohner 

Aufgrund der Alterung der Bevölkerung und des Ausbaus der ambulanten Pflege- und Haus­
haltsdienste steigt das Durchschnittsalter in den Alten- und Pflegeheimen kontinuierlich an. Die 
große Mehrheit der Alten- und Pflegeheimbewohner ist zwischen 75 und 90 Jahren (1, 
S.76f). Der Anteil der Pflegebedürftigen an den Heimbewohnern wird immer größer. Auch die 
erforderliche Betreuungsilltensit~lt der Pflegebedürftigen nimm! kontinUierlich zu. Ca. 50 % der 
Pflegeheimbewohner sind dement uno ca. ein Drittel ist ständig bettlägrig (1 :2). 

4.4. Heimkosten 

Die den Bewohnern verrechneten Pflegegebührensätze sollen die laufenden Personal- und Be­
triebskosten, nicht aber die Errichtungs- und Erweiterungskosten abdecken. Die Pflegegebühren 
differieren nach Ausstattungsstandard und nach dem Ausmaß von pflegerischen Dienstleistun-
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gen. Die Pflegegebührensätze für Altenheimplätze (ohne Pflegeplätze) liegen zwischen 
3.600,- Sund 12.000,- S monatlich und für Pflegeheimplätze zwischen 7.500,- Sund 
30.000,- S für schwerst Pflegebedürftige (5, z.B. 220, 262). Im Durchschnitt kann von monatli­
chen Pflegegebühren pro Altenheimbett von etwa S 8.000,- und pro Pflege bett von etwa 
S 14.000,- ausgegangen werden. 

Von vielen Bewohnern können diese Pflegegebühren nicht voll bezahlt werden. Die durch­
schnittliche Pension betrug 1990 weniger als S 8.000,- . Ca. 3/4 der Personen in Pflegeheimen 
und Pflegestationen, aber auch 1/3 der Bewohner von Altenwohnheimplätzen sind auf Un­
terstützungen der Sozialhilfe angewiesen (2, S.377). 

5. Ambulante pflegerische und soziale Dienste 

Die folgenden Zahlen schließen nur die Dienste ein, die nicht überwiegend auf ehrenamtlicher 
Basis geleistet werden. Fast 90 % der sozialen und auch pflegerischen Betreuung der zu Hau­
se lebenc;len älteren hilfsbedürftigen Menschen wird überwiegend von weiblichen Familienmit­
gliedern und zum Teil von Nachbarn und Bekannten auf ehrenamtlicher Basis geleistet (5, S.31). 

Die im folgenden referierten Daten beziehen sich auf das Jahr 1988. In den letzten Jahren ist in 
diese Dienste beträchtlich investiert worden, worüber aber noch keine ganz Österreich umfas­
sende Zahlen vorliegen. 

5.1. Betreuungsdichte von sozialen und pflegerischen 
Diensten 

1988 gab es ca. 2000 (auf Vollzeitbeschäftigung umgerechnete) in den sozialen Diensten der 
Altenhilfe (Heimhilfe, Altenhilfe, aber nicht Hauskrankenpflege) beschäftigte Personen (10 , 
S.277). D.h. auf ca. 550 über 65-jährige, bzw. auf ca. 180 über 75-jährige entfiel je eine in der 
ambulanten Altenhilfe beschäftigte Person. 

Die Versorgungsdichte im städtischen Bereich (vor allem in Wien) ist um ein vielfaches 
höher als in ländlichen Regionen. Während in den Großstädten 1988 im Durchschnitt eine 
auf Vollzeitbeschäftigung umgerechnete Haushaltshelferin auf ca. 170 über 65-jährige kam, be­
trug in den ländlichen Regionen das Zahlenverhältnis von Haushaltshelferinnen und über 65-
jährigen 1 : 2000 (10, S.277) . In Wien werden 4,5 % der über 65-jährigen regelmäßig von Heim­
helferinnen betreut, in den ländlichen Regionen 0,5 % und in Gesamtösterreich 2,1 %. 
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Diese unterschiedliche Versorgungsniveau widerspiegelt zum Teil die unterschiedlichen regio­
nalen Versorgungsdefizite , es ist dabei jedoch auch das höhere innerfamiliäre Selbsthilfepo­
tential in den ländlichen Regionen zu berücksichtigen . 
In den nordischen Ländern Europas ist jedenfalls die ambulante Betreuungsquote älterer Men­
schen annähernd zehnmal so hoch. 

4,5 

-

Versorgungsangebote an Heim- bzw. Altenhilfe, 1988 

Anteil der durch Heim- bzw. Altenhilfe Betreuten an der 
Wohnbevölkerung über 65 Jahre 

3,8 

EJ ~ 

2,1 Gesamt­
österreich 

Stadt Wien andere 
Großstädte 

sonstige zentrale 
Bezirke 

periphere 
Bezirke 

Quelle : ÖROK: Altenhilfe in Österreich, Wien 1990; S. 277, eigene Berechnungen 

1,6 % der über 65-jährigen erhielten "Essen auf Rädern", wobei hinsichtlich der regionalen Un­
terschiede dasselbe wie für die Heimhilfe gilt. 

1988 entfiel auf ca. 20.000 Einwohner eine vollzeitbeschäftigte Hauskrankenschwester 
(diplomiertes Krankenpflegepersonal). Insgesamt gab es 1988 390 (auf Vollarbeitszeit umge­
rechnete) Hauskrankenschwestern (12). Um internationalen Richtwerten zu entsprechen (1 
Vollzeitkraftfür 5.000 Personen) müßte die Zahl der Hauskrankenschwestern vervierfacht wer­
den. 

Ca.2 % der über 65-jährigen Bevölkerung bzw. 6% der über 75-jährigen wurde 1988 regel­
mäßig durch Hauskrankenpflege betreut. In den Bundesländern Vorarlberg und Salzburg wur­
den mehr als 10 % der über 65-jährigen regelmäßig durch Hauskrankenpflege versorgt, in Bur­
genland, Kärnten und Steiermark weniger als 1 %. In den südlichen und östlichen Bundeslän­
dern kam 1988 auf mehr als 50.000 Einwohner eine vollzeitbeschäftigte Hauskrankenschwe­
ster. 
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5.2. Organisation der ambulanten Dienste 

Alle Sozialhilfegesetze sehen für die Durchführung der sozialen und sozialmedizinischen Be­
treuungsdienste die Mitarbeit von Wohlfahrtsverbänden vor, wobei einige Sozialhilfegesetze eine 
verpflichtende Mitwirkung von gemeinnützigen Vereinen vorschreiben. 

Ca. 90 % der ambulanten sozialen und pflegerischen Dienste werden in Österreich von 
freien Wohlfahrtsverbänden durchgeführt. 

Hinsichtlich der Beziehung zwischen WOhlfahrtsverbänden und Sozialhilfeträger, der Art 
ihrer Finanzierung, der Koordination zwischen den Wohlfahrtsverbänden, der Größe des Ver­
sorgungsgebietes, des Ausmaßes der angebotenen Dienste und der Qualifikation und sozi­
alrechtlichen Stellung der Hilfeleistenden gibt es in den 9 Bundesländern große Unterschie­
de. 

In Wien sind - abgesehen von den beim Land Wien angestellten Hauskrankenschwestern - acht 
Wohlfahrtsverbände beauftragt, die sozialen Dienste anzubieten. Daneben bieten kleine priva­
te Initiativen bezirksbezogene Hilfsdienste an . In Niederösterreich ist die offene Altenhilfe an 
vier Trägervereine delegiert . In der Steiermark wird ambulante Pflege und soziale Betreuung 
größtenteils von zwei Vereinigungen erbracht. In Salzburg besteht eine größere Anzahl von ge­
meinnützigen Trägern. In Vorarlberg wird die Familienhilfe mehrheitlich von Gemeinden durch­
geführt. Der Hauskrankenpflege kommt jedoch ein weit größeres Gewicht zu. Diese wird von 
vielen örtlichen gemeinnützigen Krankenpflegevereinen organisiert. In Burgenland liegt das 
Schwergewicht der ambulanten Altenbetreuung bei der "institutionalisierten Nachbarschafts­
hilfe", in deren Rahmen von den Ämtern den Hilfsbedürftigen ehrenamtliche Helfer vermittelt 
werden, die für ihre Dienste Anerkennungsbeiträge erhalten. In Tirol werden die ambulanten 
Dienste von Wohlfahrtsverbänden, Gemeinden und "integrierten Sozial- und Gesundheits­
sprengeln" (privatrechtliche Vereine in enger Verbindung mit der Gemeinde) angeboten, wobei 
das Ziel besteht, aus den Sozial- und Gesundheitssprengeln die zentralen Anlauf- und Koordi ­
nationssteIlen zu machen . 

In Wien (5, S.178 ff) gibt es 10 von der Gemeindeverwaltung organisierte und von Gemein­
debediensteten geführte "Soziale Stützpunkte". Ihre Aufgabe ist es, AnlaufsteIle für Hilfsbe­
dürftige und deren Angehörige zu sein, individuelle Betreuungskonzepte für die Klienten zu er­
stellen, den Bedarf an sozialen Diensten an die Wohlfahrtsorganisationen weiterzuleiten und So­
forthilfe in akuten Fällen zu leisten. Nach Weiterleitung des Bedarfs an die Wohlfahrtsorganisa­
tionen sind diese verantwortlich, die weitere Organisation und Durchführung der Einsätze zu 
übernehmen. Über die einzelnen Stützpunkte wird in Wien ein Gebiet von jeweils ca. 90.000 bis 
200.000 Einwohner versorgt. Es gibt eine getrennte Organisation zwischen Hauskrankenpflege 
und sozialen Diensten. Die Hilfsangebote im Rahmen der sozialen und pflegerischen Dienste 
werden fast ausschließlich von Personen in ordentlichen Beschäftigungsverhältnissen 
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durchgeführt. In Wien besteht das dichteste Betreuungsangebot an sozialen Diensten. Bud­
getär drückt sich dif}S darin aus, daß mehr als zwei Drittel der finanziellen Aufwendungen tür am­
bulante soziale und pflegensclle Dienste 111 ÖsterTelch auf Wien entfallen. 

In Niederösterreich (5, S.125 tf) Ist die Durchführung der' sozialen und sozialmedizInischen 
Betreuung 4 Wohlfahrtsorganisationen übertragen worden. In den von diesen Vereinen or­
ganisierten ca. 150 Sozialstationen mit einem Einzugsbereich von ca. 8.000 bis 12.000 Ein­
wohnern werden Bedarfsmeldungen der Bedürfti~)en und illrer Angetlörigen entgegengenom­
men und Arbeitseinsätze der Hilfeleistenden organisiert. Die regionalen Einsatzstellen der ver­
schiedenen Wohlfahrtsorganisationen füllrf~n in den Bezirken auch nebeneinander soziale und 
pflegensche Betreuungsdienste dureil und ermögllcllen so den Hilfsbedürftigen zwischen den 
Anbietern der Leistungen auszuwählen. Zu berücksichtigen ist dabei jedoch, daß die Dienste 
insgesamt - verglichen mit Wien - noc;'l in einem bescheidt~n(;n Umfang angeboten werden. 

Im Gegensatz zu Wien kann in Niederösterreich über die Sozialstationen sowohl Hauskranken­
pflege als aucll Hilfe zur Weiterführung ci(;s Haushaltes beantragt werden. Auch anders als in 
Wien entfällt cirka die Hälfte der Einsatzstunden in Niederösterreich auf nur stundenwei~ 
se bezahlte Helfer. Die administrative Leitung der Sozialstationen wird meist von ehrenamtlich 
tätigen Funktionären durchgeführt. In Zukunft sollen die Sozialstationen in vom Land Nie­
derösterreich organisierten Sozial- und Gesundheitssprengeln eingebunden werden. Damit 
sollen die im selben Einzu~Jsbereich agierondtm SoziCllstationen der verschiedenen Wohi­
fahrtsverbände koordiniert, die Transparenz für die Hilfesucllunden über die Dienste erhöht und 
eine engere Verzahnung der ambulanten Dienste mit den Alten- und Pflegeheimen und Kran­
kenhäusern und den ambulanten Ärzten erreicht werden. 

In Burgenland (5, S.1 05 ff) wird - abgesehen von der medizinischen Hauskrankenpflege - die 
ambulante soziale und teilweise pflegerische Betreuung größtenteils von Laienhelferinnen 
durchgeführt. Da das Burgeniand durchgängig als ländlicher Raum bezeichnet werden kann -
90% der Ortschaften haben nicht mehr ::1ls 2000 Einwohner - wird es auch 'für die Zukunft nicht 
für möglich erachtet, eine flächendeckende Versorgung mit vor allem hauptamtlichen Personal 
zu erreichen. Das beschZlftigte Personal SOli vor allem qualifizierte Dienste, wie z.B. Hauskran­
kenpflege, anbieten. Für die sozialen Betreuungsz1Ufgaben soli die "institutionalisierte Nach­
barschaftshilfe" zust~lndig sein D'le nicht in einern Anstf:lIlm(jsVE-;rtl;~iltn'ls stehenden Nacllbal"­
schaftsileifennnen erhalten für ihre F3t~tr\~uunCJst~lticlKeil Anerk(;nnllngsLJeilr'äge von ca. S 1000-
monatlich. 

In Tirol sind seit Mitte (jer 80er Jalm: bis Ende 19~1 für 7S '!c, allc:1 Gemeinden 44 Sozial- und 
Gesundheitssprengel ein~jerlcil1et wordlJll. Das t..:inzuU~;lJebiet liegt lwiscllen 10.uOa und 
30.000 Einwohnern. Die Förderung:jrichtlrnien dt:s Landl;s Tirol:; deirnieren Sozi:J.lspr(~ngel als 
elrl Organisationsmodell für das umfassende Zusammenwirken ;}11(Jr Kräfte im sozialen und ge­
sundheitlichen Bereich auf der kommunalen Ebene. Aufgabt: der Sozialsprengel ist es, Anstel-
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lungsträger für die auszubauenden pflegerischen und sozialen Dienste zu sein. Daneben wird 
es als wichtiges Ziel erachtet, die ehrenamtliche Nachbarschafts- und Selbsthilfekapazitäten in 
den Regionen zu mobilisieren. Schließlich sollen die Sozial- und Gesundheitsprengel koordi­
native Aufgaben zwischen den diversen ambulanten Diensten und zwischen den ambulanten 
und stationären Einrichtungen wahrnehmen. Die Sozial- und Gesundheitssprengel werden größ­
tenteils ehrenamtlich geleitet. 

In Vorarlberg (5, S.155 ff) existiert derzeit das dichteste Versorgungssystem Hilfsbedürftiger 
mit pflegerischen Diensten. Haushaltshilfedienste werden jedoch nur im geringen Ausmaß an­
geboten. Anstellungsträger für die pflegerischen Dienste sind gemeinnützige, auf Gemein­
deebene operierende Krankenpflegevereine. Die Hauskrankenschwestern sind in den Ver­
einen angestellt. Sie leisten sowohl Grundpflege als auch Behandlungspflege. Die administrati­
ve Arbeit in den Vereinen wird meist von den Funktionären ehrenamtlich geleistet. 

In allen Bundesländern werden die Dienste meist nur an Wochentagen, nicht an Wochenen­
den angeboten. Die relativ geringe finanzielle Dotierung der Träger der Dienste verunmöglicht 
es diesen weitgehend ihren Beschäftigten attraktive Angebote zur Erbringung der Dienste auch 
außerhalb der normalen Dienstzeit zu machen . 

6. Finanzierung der Pflegeversorgung 

Insgesamt wurden 1991 etwa 23 Milliarden S - 1 % des Bruttoinlandsprodukts bzw. 4 % der ge­
samten Sozialausgaben - an öffentlichen Mitteln für die Pflegevorsorge aufgewendet (die Ge­
samtkosten der stationären und ambulanten Pflegeversorgung sind dabei Schätzwerte) . 

Ca. 60% werden für Geldleistungen, ca. ein Drittel für die stationäre Pflegeversorgung und 
weniger als 10 % für ambulante pflegerische und soziale Dienste ausgegeben. 

Die Geldleistungen stammen größtenteils aus der Sozialversicherung . Die Leistungen für die 
stationäre Pflegeversorgung werden zu ca. 60 % aus Kostenbeiträgen und Kostenersätzen der 
Heimbewohner und ihrer Familienangehörigen und zu 40 % aus den Landes- und Gemeinde­
budgets bezah lt. Die Mittel für die ambulanten pflegerischen und sozialen Dienste stammen et­
wa zu ca. 60 % aus den Landes- und Gemeindebudgets, zu ca. 20 % aus Beiträgen der Hilfs­
empfänger und zu ca. 20 % aus den Strukturmitteln des Krankenanstaltenzusammenarbeits­
fonds (siehe Abschnitt 6.3). 
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Finanzierung der 
Pflegeleistungen, 1991 

CCl. 23 Mrd S Gesamtauscpben 
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Versorgung 

ambulante Dienste 

Qudle: eigene Berechnungen 

6.1. Geldleistungen 

Die Summe an Geldleistungen (Hilflosenzuschüsse und gleichartige monetäre Leistungen) 
machen 1992 etwa 14 Milliarden S aus. Davon entfallen auf Hilflosenzuschüsse aus der ge­
setzlichen Pensionsversicherung ca. 9,6 Milliarden S, auf Hilflosenzulagen für ehemalige Bun­
des-, Landes- und Gemeindebeamte ca. 1,5 Milliarden S, auf Pflegegelder und Blindenbeihilfe 
aus der Sozialhilfe ca. 2 Milliarden S, auf Pflegegeldleistungen aus den Versorgungssystemen 
(Kriegsopferversorgung, Heeresversorgung etc.) ca. 0,4 Milliarden S und auf erhöhte Familien­
beihilfen ca. 0,9 Milliarden S. 

6.2. Stationärer Bereich 

Für die Versorgung von älteren Menschen in Altenwohnheimen und Pflegeanstalten werden 
jährlich ca. 8 Milliarden S aufgewendet. Die Schätzung basiert auf Tageskosten von S 500,­
für 25.000 Pflegebetten, von S 300,- für 35.000 Altenheimbetten, auf einer 90 %-igen Auslastung 
der Betten und auf zusätzlichen Kosten von 10 % für die Errichtung und Erweiterung von sta­
tionären Einrichtungen. Die durchschnittlichen, den Bewohnern verrechneten Pflegege-
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bührensätze sollen die Kosten für den laufenden Betrieb abdecken. Die Errichtungs- und Er­
weiterungskosten machen laut einer Salzburger Untersuchung (2, S.383) ca. 10 % des laufen­
den Aufwandes aus. Die so errechneten Gesamtkosten für Alten- und Pflegeheime sind jeden­
falls nur als Annäherungswert zu verstehen. 

Es kann auch nur eine sehr grobe Schätzung über die Finanzierungsstruktur der stationären 
Alteneinrichtungen vorgenommen werden. Geht man davon aus, daß ca. S 7.000,- der mo­
natlichen Pension von den Heimträgern als Kostenbeiträge eingehoben werden (S 8000,- Durch­
schnittspension minus S 1.000,- Taschengeld), so deckt dies 3/4 der laufenden Kosten von AI­
tenwohnheimplätzen und die Hälfte der Kosten von Pflegeplätzen ab. 

Zu ähnlichen Ergebnissen kommt die Salzburger Untersuchung (2). Demnach werden die Ko­
sten der Altenwohnheime Salzburgs zu 72 % durch Kostenbeiträge der Heimbewohner, zu 
16 % aus Leistungen der Sozialhilfe und zu 10% aus Rückzahlungen des Heimträgers für 
bauliche Investitionen getragen. 

Die von der Sozialhilfe aufgewendeten Kosten belasten letztlich die Budgets der Ge­
meinden. Die Gemeinden sind in 6 von 9 Bundesländern verpflichtet, 100 % der der Sozialhil­
fe anfallenden Altenheimkosten zu finanzieren (14, S 581). Bei Pflegeheimen ist dies in 4 Bun­
desländern der Fall. In den anderen Bundesländern haben die Gemeinden zwischen 50 % und 
75 % des nicht durch Kostenbeiträge der Bewohner hereingebrachten Betrages zu bezahlen. 
Die Sozialhilfegesetze sehen unterschiedliche Regelungen vor, nach welchen Kriterien (Wohn­
sitz, Bevölkerungsgröße, Steuerkraft) die einzelnen Gemeinden zur Kostentragung herangezo­
gen werden. 

Aus den Mitteln des Krankenanstaltenzusammenarbeitsfonds wurden 1990 etwa 200 Millionen S 
für die Schaffung und Modernisierung von Pflegebetten verwendet (8). 

6.3. Ambulanter Bereich 

Die Leistungen der Sozialversicherunge~ für Hauskrankenpflege betrugen vor 1992 ca. 30 
Millionen S jährlich und werden vermutlich aufgrund der seit 1992 bestehenden gesetzlichen 
Regelung, Hauskrankenpflege als Pflichtleistung anzubieten, bis zum 10fachen Betrag an­
steigen (Schätzung in den Erläuterungen zur 50.ASVG-Novelle). Die Sozialversicherten (ca. 99 
% der Bevölkerung) werden medizinische Hauskrankenpflege als Sachleistungen - ohne eige­
ne Kostenbeiträge - erhalten. Für die Nichtsozialversicher'ten bzw. für die meist älteren Perso­
nen, die weniger Behandlungspflege als vielmehr Grundpflege benötigen, ist weiterhin die So­
zialhilfe der Bundesländer zuständig. 

Neben der Übernahme der Kosten für die Akut-Hauskrankenpflege beteiligen sich die Sozial-
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versicherungen darübertllnaus aber auch als Haupttinanzier des KRAZAF am Ausbau der 
nicht nur auf Akutfälle ausgerichteten Pflegedienste der Länder. Die vorrangige Aufgabe des 
KRAZAF besteht zwar darin, die SpItalsträger bei der Abgangsdeckung zu entlasten. Seit 1988 
stellt er aber 10 % bis 15 % seiner Gelder auch für den Ausbau und die Modernisierung von Pfle· 
gebetten, für Umstrukturierungen in Spitälern, für ambulante medizinische Dienste und im ver­
mehrten Ausmaß für den Ausbau der Hauskrankenpflege und anderer ambulanter Dienste zur 
Verfügung. Die Entscheidung über die konkrete Mittelverwendung liegt bei den Ländern. 

Die ambulanten Dienste wurden 1990 mit ca. 260 Millionen Saus KRAZAF-Mitteln geför­
dert (8). In der Mehrzahl der Bundesländer sind die vom KRAZAF für den Ausbau ambu­
lanter Dienste zur Verfügung gestellten Mittel um einiges höher als die Geldmittel, die die 
Bundesländer und Gemeinden aus ihren eigenen BUdgets dafür bereitstellen. 

In Wien werden mehr als zwei Drittel der gesamtösterreichischen Ausgaben für ambu­
lante soziale und pflegerische Dienste getätigt (mehr als 800 Millionen S) (11, S.19). Davon 
stammen ca. 40 Millionen Saus KRAZAF-Mitteln. Von den anderen 8 Bundesländern werden 
zusammen ca. 400 Millionen S für ambulante sozia.le und pflegerische Dienste ausgegeben. 
Über 200 Millionen S werden dafür aus KRAZAF-Mitteln beigesteuert. 

Die Zahlen über die Gesamtausga.ben sind Schätzungen. Die GelJarullgsstatistiken dm Länder 
und Gemcinden weisen die arnbulalll8n und pflEgerischen Dienstt: teilweise nicht gesondert aus. 
Auch die TransfGrleistungen 7wiscllen Ulndorn und Gemeinden können nicht genau eruiert wer­
den. Schließlich ist dio Summe dur Kostenboitr~1Qe der Hilfsempfänger nur kilweise bt;kannt. 

Die Art der Finanzierung der Träger der ambulanten Dienste ist sehr verschiedenartig. In 
einigen Bundesländern werden von den Trägern die erbrachten Einsatzstunden mit den Sozial­
Ililfebehörden verrechnet, in anderen Bundesl~lndern werden die Löhne der beschäftigten AI­
tenhelfer von den Sozialhilfebehörden ganz oder teilweise abgegolten. Auch die Höhe der ver­
rechneten Stundensätze und Löhne ist unterschiedlich. Zum Teil erhalten die Leistungserbrin­
ger auch Pauschalsubventionen . 

In einigen Bundesländern müssen sich die Träger der Dienste an budgetäre Höchstkontingen­
te halten, die im Jahr zuvor mit den Landf-Jsbehörden ausverhandelt wurden. 

Durch Kostenbeiträge der Hilfsernpfänger werden in Wien ca. 20 % und in Niederösterreich 
ca. 30 % der GesarntausrJaberl !ÜI' arnbulante: Ull;rlsll; Ilel'eingebracht (5, S.151 und 1~jb). 

Die durdl Beiträge der 1·lilfsernpfän~)er und durch ~<RAZAF-rv1ittel nictlt abgedeckten Kosten sind 
von der Sozialhilfe zu tragen, wobei davon den Gemeinden je nach Bundesland lwiscllen 50 % 
und 100 % verrechnet werden. Das unterschiedliche Versorgungsniveau an ambulanten so­
Zialen und pflegerischen Leistungen zwischen den Bundesländern und innerhalb der Bundes-
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länder hängt - neben der unterschiedlichen "politischen Kultur" und den sozio-demographischen 
Merkmalen - wahrscheinlich mit dieser die einzelnen Gemeinden stark belastenden Finan­
zierungsstruktur zusammen. 

6.4. Kostenbeiträge und Kostenersätze der 
Hilfsempfänger 

Die meisten ambulanten Pflegeleistungen (mit Ausnahme der Akut~Hauskrankenpflege) und die 
stationäre Pflegeversorgung fallen in die Kompetenz der Sozialhilfe der Länder. Die Sozialhil­
feregelungen sehen bei Gewährung von Leistungen den Einsatz des Einkommens und des 
Vermögens und eine Rückersatzpflicht der von der Sozialhilfe vorgestreckten Leistung durch 
den Sozialhilfeempfänger und eines Teils der unterhaltsverpflichteten Familienangehöri­
gen vor. 

In der Sozialhilfe wird zwischen Leistungen mit und ohne Rechtsanspruch unterschieden. Für 
einen Teil der Leistungen, auf die ein Rechtsanspruch besteht - z.B. stationäre Unterbringung 
auf Pflegeplätzen oder Inanspruchnahme von ambulanten pflegerischen Diensten - besteht 
Kostenbeitrags- und Kostenrückersatzpflicht des Hilfsempfängers und eines Teils der zum Un­
terhalt verpflichteten Familienangehörigen. In den meisten Bundesländern sind neben den Emp­
fängern der Leistung auch die Ehegatten, die Eltern gegenüber großjährigen Kindern und die 
Kinder gegenüber den Eltern ersatzpflichtig (7, S.48ff). In den Sozialhilfegesetzen ist unter­
schiedlich geregelt, welche Einkommensbestandteile des Hilfeempfängers und seiner Famili­
enangehörigen nicht zur Beitrags- bzw. Rückersatzleistung heranzuziehen sind. Weiters gilt dies 
für die Erben sowie für sonstige Dritte, gegen die der Hilfsbedürftige Rechtsanspruch hat. Die 
Sozialhilfegesetze sehen auch die Möglichkeit vor, daß die Leistung aus der Sozialhilfe von der 
Sicherstellung des Ersatzanspruches durch Grundbucheintragungen der Sozialhilfe abhängig 
gemacht wird. Erhalten die Hilfsempfänger oder ihre unterhaltsverpflichtenden Familienan­
gehörigen im Laufe der Zeit hinreichende Einkommen oder Vermögen , so kann von der Sozial ­
hilfe ein Rückersatz der von der Sozialhilfe geleisteten Zuwendungen verlangt werden. 

Besonders durch das Ausmaß der Heranziehung von Angehörigen, die nicht im gemeinsa­
men Haushalt leben, zu Kostenbeiträgen und durch die Kostenersatzpflicht auch nach der 
Leistungserbringung, unterscheidet sich die Sozialhilfe von allen anderen öffentlichen für­
sorgeähnlichen Leistungen in Österreich, wie z.B. der Notstandshilfe in der Arbeitslosenver­
sicherung oder der Ausgleichszulage in der Pensionsversicherung. 

Bewohner von Heimen haben bis zu 80 % ihres Einkommens für die Begleichung der Heimge­
bühren zu verwenden. Ihnen müssen jedoch 20 % von der Pension oder mindestens S 600,- bis 
S 1.000,- monatlich (je nach Bundesland unterschiedlich) als Taschengeld verbleiben. 
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Bei Leistungen ohne Rechtsanspruch - z.B. soziale Dienste - werden einkommensgestaffel­
te Kostenbeiträge, jedoch keine Rückersätze verlangt. Die Einkommen von einem Teil der un­
terhaltspflichtigen Familienangehörigen werden in einigen Bundesländern bei der Ermittlung der 
Beitragssätze mitberücksichtigt. 

Die Beitragsleistung für soziale Dienste hängt von der Einkommenshöhe und von dem Aus­
maß der Inanspruchnahme der sozialen Dienstleistungen ab. Die Regelungen in den Bun­
desländern sind sehr verschieden. In einigen Bundesländern orientiert sich die Höhe der Bei­
tragsleistung für soziale Dienste mehr nach dem Einkommen (Wien und Oberösterreich), in an­
deren Bundesländern ist für die Beitragsleistung vor allem die Dauer der Inanspruchnahme der 
Dienste wesentlich (Niederösterreich). In einigen Bundesländern ist für niedrige Einkommens­
bezieher keine Beitragsleistung vorgesehen. Weiters gibt es unterschiedliche Regelungen hin­
sichtlich der Beitragssätze für die verschiedenen Dienste. In einigen Bundesländern ist ein glei­
cher Beitragssatz für alle Arten der Dienste, in anderen Bundesländern ein unterschiedlicher Bei­
tragssatz je nach Art des Dienstes vorgesehen. 

Zwei Bundesländer fallen aufgrund ihrer spezifischen Form des Angebots von sozialen und pfle­
gerischen Diensten aus diesen Kostenbeteiligungssystemen heraus. In Vorarlberg sind viele Be­
wohner Mitglieder von Krankenpflegevereinen, in die sie Beiträge einzahlen und dann im Falle 
der Pflegebedürfigkeit eine kostenlose ambulante Hilfe erhalten. Im Burgenland wird soziale Be­
treuung vor allem in Form der vom Land organisierten Nachbarschaftshilfe angeboten. Den mei­
sten Hilfsempfängern entstehen dadurch keine Kosten. 
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GESAMTWIRTSCHAFTLICHE EINKOMMENSENTWICKLUNG EINKOMMEN 1991 

1. Gesamtwirtschaftliche 
Einkommensentwicklung 

Im Jahr 1991 erreichte das österreichische nominelle Brutto-Inlandsprodukt einen Wert von 
1.918 Mrd. S (laut vorläufiger volkswirtschaftlicrwr Gesamtrechnung des WIFO vom Juli 1992). 
Preisbereinigt stieg das BIP um 3.1 %, llaCll 3B % und 4.4 % in den beiden Jahren zuvor. 

Werden vom BIP der Saldo der F3ktoreinkornmen aus dem bzw. an das Ausland, die Ab­
sctlreibungen und die indirekten Steuern abqezoqen, ergibt sich das Volkseinkommen. Es be­
trug 1991 1.411 Mrd. S. und VVrlr demlit real um 3.0 % (detlationil;rt mit dem BIP-Deflator) höher 
als 1990. 

Im Gegensatz zu den Vorjahren stiegen die Brutto-Entgelte für unselbständige Arbeit (ein­

schließlich Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung) mit 8,5% (deflationiert mit dem Ver­
braucherpreisindex: 5.2 % real) rascher als das Volkseinkommen. Erhöhten sich die sonsti­

gen Einkünfte aus Besitz und Unternehmutlg (inklusive statistische Differenz) 1990 noch um 
11.9 % (nominell), erreicnte die Zuwachsratl) im Berichtsjahr einen Wert von 5.0 % (nominell). 
Mit der gleichen Zuwachsrate WUChSt;n die unverteilten Gewinne d8r Kapitalgesellschaften, die 
damit ebenfalls etwas hinter dem VOlksl;inkommenswachstum zurückblieben. Der Abzugspo­
sten Zinsen für die Staatsschuld stieg 1 ~91 mit 12.0 % neuerlich stärker an als das Volksein­
kommen; die Zinsen fLir dil~ KOrlsurnentf:nschuld VVllcll~;cn 1 :~gi vvic;ckrurn kr"äftig und lagen um 
23.5 % über dem Wert des VorjahrtJs. 

Uberdurchschnittliches Wachstum* der Bruttoentgelte, 1991 

Bruttoentgelte tür 
unselbst. 

Arbeit 

5 0°/. i ~, ,0 

L 
Unverteilte Gewinne 

der Kapitalge­
sellschaft 

Wachstu m des 
6,8% Volkseinkommens 

Sonstige Einkommen 
aus Besitz und 
Unternehmung 

*) Nominelle Verancl(nungen zu 1990, in Prozentpunkten Quelle: Österr. Statistisches Zentralamt, WIFO 
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Nach mehreren Jahren einer sinkenden Lohnquote konnte im Berichtsjahr ein Anstieg der un­
bereinigten Lohnquote (Anteil der Bruttolohnsumme am nominellen Volkseinkommen) von 
71.1 % im Jahr 1990 auf 72.3 % im Jahr 1991 beobachtet werden. Für die Phase einer abklin­
genden Hochkonjunktur, mit einer Abschwächung im Produktivitätswachstum sowie einer Aus­
weitung der Beschäftigtenzahl, entspricht dies dem konjunkturellen Muster. Die um Verände­
rungen in der Beschäftigtenstruktur bereinigte Lohnquote (Basis 1983) erreichte 1991 einen Wert 
von 70.4 % nach 69.3 % im Jahr zuvor. Für die Nettolohnquote liegen für das Berichtsjahr noch 
keine neuen Zahlen vor, bis zum Vorjahr wies sie jedoch einen weitaus stärkeren Rückgang als 
die Bruttolohnquote auf. In der Periode von 1980 bis 1990 fiel sie um 3.6 Prozentpunkte. 

Lohnquoten 1970 - 1991 
80 

75 

Bruttolohnquote 1 

Bereinigte 
Bruttolohnquote2 

65 -h~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---

60 -~'~"'+' +" '~"""~' ~"'F"'~"'~" ~" +"'~"'~" ~" ,' ~' ~' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ................ ,' .............. ,' .... ." . . .. .... . ".. .,',',' .. ,',',',',' ................... . 
.. ,: 

.~ '.~ :-~: 

... 

. "': ;,;;: .,,: '!': 
55 -b~++~~~~~~~~~~_. _~-~~ .. _"~. ~: ... 7.: ... ~.~~~~~~~~~~~~ ... .. ....... . 

... ~ :.~:~;:-.: 
.":. ~ ' .... . , 

.. ~: ~: .~ :-. .;... -.. - -
50 -+" .... p ...... :"':' ...... ~ .. :':-:". ~~~'-'-'-~~c..:.....,..~:.:..----'-"-"..,.....c;,;----............ -"'~~~.:=.;,,:,""-'--"-. Bereinigte 

45 

Nettolohnquote3 

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 

Jahr 
1) Brutto-Lohnsumme dividiert durch nominelles Nettonationalprodukt zu Faktorkosten. 
2) Brutto-Lohnquote bereinigt gegenüber Veränderungen in der Erwerbstätigenstruktu r (= Lohnquote dividiert durch 

Index der Quote der unselbständigen Beschäftigten an den Erwerbstätigen) auf Basis 1983. 
3) Netto-Lohnsumme dividiert durch Nettonationalprodukt zu Faktorkosten minus direkte Steuern der privaten Haus­

halte und Kapitalgesellschaften plus Lohns.teuerzahlungen der Pensionisten und bereinigt gegenüber Verände­
rungen in der Erwerbstätigenstruktur. 

Quelle : WIFO , eigene Berechnungen 
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MEDIANEINKOMMEN EINKOMMEN 1991 

2. Mittlere Pro-Kopf-Einkommen der 
unselbständig Beschäftigten 

Die Datenbasis für das vorliegende Kapitel stammt vom Hauptverband der Sozialversiche­
rungsträger, vom Personalinformationssystem des Bundes, der Generaldirektion der öster­
reichischen Postverwaltung , den Ämtern der Landesregierungen Kärnten und Burgenland so­
wie von den Lohnerhebungen der Bundeswirtschaftskammer. 

Die Daten des Hauptverbands der Sozialversicherungsträger beziehen sich wie bisher auf alle 
versicherten Arbeiter, Angestellten und pragmatisierten Beamten von Bahn und Post, sowie auf 
rund 80 % der pragmatisierten Beamten der Gebietskörperschaften. Das hier ausgewiesene Mo­
natsgehalt entspricht einem Vierzehntel des Jahresgehalts. Daten für Einkommen über der ge­
setzlichen Höchstbeitragsgrundlage (1991: 30.000 S) sind jedoch nicht verfügbar. 

Zahl der Personen Mittleres Brutto-Monats-
einkommen in S 

Männer u. Männer Frauen Männer u. Männer Frauen 
Frauen Frauen 

Arbeiter 1,494.441 983.107 511 .334 15.100 17.300 11.100 
Angestellte 1,348.264 641.104 743.160 18.600 24.700 15.100 
Beamte 289.583 220.310 69.273 20.500 20.200 21.400 

Insgesamt 3,148.222 1,829.386 1,318.836 16.800 19.200 13.300 

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 

Das monatliche Medianeinkommen aller unselbständig Beschäftigten lag 1991 bei 16.800 S, 
das der Arbeiter bei 15.100 S, der Angestellten bei 18.600 S und der Beamten bei 20.500 S. 

Bei den Angestellten liegt das Medianeinkommen der Männer um 63 % über dem der Frauen, 
bei den Arbeitern um 56 % und bei den Beamten ist ein Plus von 6 % beim Medianeinkommen 
der Frauen gegenüber dem der Männer gegeben. Ein differenzierteres Bild der geschlechts­
spezifischen Einkommensunterschiede ergibt sich jedoch bei Berücksichtigung der unter­
schiedlichen Arbeitszeiten (siehe Abschnitt 4) und der unterschiedlichen beruflichen Ausbildung 
(siehe Abschnitt 12). 
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EINKOMMEN 1991 EINKOMMENSVERÄNDERUNGEN GEGENÜBER 1990 

3. Veränderungen gegenüber 1990 

Gemäß den Daten des ÖSTAT stiegen im Jahresdurchschnitt 1991 die Brutto-Leistungsein­
kommen je Beschäftigten mit 6.3 % und wuchsen damit um 0.9 Prozentpunkte stärker als im 
Vorjahr (1990: 5.4 %). Deflationiert mit dem Konsumpreisindex bedeutet das eine Steigerung 
der Brutto-Realeinkommen je Arbeitnehmer von 2.8 % (19902.1 %). 

Gemäß den Daten des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger stieg das mittlere Ein­
kommen aller unselbständig Beschäftigten im Vergleich zu 1990 um 6.5 %. Der Anstieg war 
bei den Frauen (6.6 %) geringfügig höher als bei den Männern (6 .2 %) und bei den Beamten 
etwas höher als bei den Arbeitern lifld Angestellten (Beamte: 7.1 %, Arbeiter: 6.5 %, Angestell­
te: 6.2 %). Real sind dies (deflationiert mit dem Verbraucherpreisindex) 2.4 %. 

Die stabile Konjunktur- und Preisentwicklung hat im Berichtsjahr 1991 zu leicht höheren Tarif­
lohnabschlüssen als im Vorjahr geführt. Gegliedert nach Wirtschaftsbereichen wiesen die Ta­
riflohnabschlüsse 1991 eine größere Bandbreite auf als im Vorjahr. Bei den wichtigsten Lohn­
abschlüssen wurden Tariflohnsteigerungen von 5.5 - 8 % erzielt. 

Insgesamt haben sich im Jahresdurchschnitt 1991 die Tariflöhne der Angestellten um 6.7 % er­
höht, jene der Arbeiter um 7.3 %. Die Schemagehälter im öffentlichen Dienst wurden um durch­
schnittlich 6.4 % angehoben . 

Ebenso wie im Vorjahr ist die Entwicklung der Lohndrift auch im Berichtsjahr durch ein nega­
tives Vorzeichen für die Gesamtwirtschaft gekennzeichnet. Das heißt die Effektivverdienstzu­
wächse fielen 1991 geringer aus (um 0.5 Prozentpunkte) als die Tariflohnsteigerungen. Dies 
kann als Indiz dafür gewertet werden, daß das starke Wachstum des Arbeitskräfteangebots auch 
im Jahr 1991 die Verdienstmöglichkeit gedämpft hat. Lediglich in der Bauwirtschaft konnte eine 
positive Lohndrift verzeichnet werden. 
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UNTERSCHIEDE MÄNNER/FRAUEN EINKOMMEN 1 991 

4. Einkommensunterschiede zwischen 
Frauen und Männern 

Mit den Arbeitszeitdaten des Mikrozensus-Grundprogramms tür das Jahr 1991 ist es möglich, 
die Zahl der Personen mit Teilzeitbeschäftigung zu ermitteln. Im folgenden werden bei der Dar­
stellung der Einkommensdisparitäten die Teilzeitbeschäftigten nicht mitgezählt, so können die 
arbeitszeitbedingten Gründe für die Einkommensunterschiede ausgeschaltet werden. 

Die mittleren Einkommen vollzeltbeschäftigter Männer sind um 29 % höher als die der 
vollbeschäftigten Frauen. Die Einkommensvorteile der Männer sind bei den Angestellten 
(46 %) höher als bei den Arbeitern (39 %). 

"Einkommensvorteile der Männer gegenüber den Frauen 
unter Weglassen der weiblichen Teilzeitbeschäftigten (in %) 

Unselbständig 
Beschäftigte 1) 

Arbeiter1) Angestellte2) 

Median3) 29 39 46 

1) Weglassen der untersten 20 % der Einkommensverteilung der Frauen (bereinigt um Teilzeitbeschäftigte) 
2) Weglassen der untersten 25 % der Einkommensverteilung der Frauen (bereinigt um Teilzeitbeschäftigte) 
3) 50 % verdienen weniger, 50 % verdienen mehr 
Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger; 

ÖSTAT Mikrozensus; eigene Berechnungen. 

Verglichen mit den Einkommensunterschieden zwischen allen Männern und allen (auch teil­
zeitbeschäftigten) Frauen (siehe Abschnitt 2) zeigen diese Zahlen, daß für ca. ein Drittel der ge­
schlechtsspezififschen Einkommensunterschiede die höhere Teilzeitbeschäftigungsquote der 
Frauen verantwortlich ist. 

In den letzten 10 Jahren sind die mittleren Einkommen der Frauen um 71 % und damit um 9 
Prozentpunkte stärker angestiegen als die der Männer. Zum Teil kann diese mit Verschie­
bungen in der Beschäftigtenstruktur erklärt werden . Während bei den Männern in diesem Zeit­
raum die Zahl der Arbeiter (v.a. ausländischer Arbeiter) weiter anstieg, sank die Zahl der Arbei­
terinnen. Das schnelle Anwachsen der Zahl der Angestellten ist überproportional auf die höhe­
re Zahl weiblicher Angestellter zurückzuführen. Die Politik, die Mindestlöhne überdurchschnitt­
lich anzuheben (siehe Abschnitt 5), hat auch dazu beigetragen. 
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EINKOMMEN 1991 EINKOMMEN UNTER 10.000 S BZW. 12.000 

5. Löhne und Gehälter unter 10.000 S 
bzw. unter 12.000 S 

Wie bereits in den beiden vorigen Sozialberichten wird wieder versucht, eine Schätzung über 
die Zahl von vollzeitbeschäftigten Unselbständigen, die weniger als 10.000 S verdienen, vorzu­
legen; darüber hinaus werden Berechnungen zur neu in Piskussion stehenden 12.000 S-Min­
destlohngrenze hinzugefügt. 

Insgesamt gab es 1991 220.000 Personen, die bei Annahme einer Vollzeitbeschäftigung we­
niger als 10.000 S verdienten. 

Niedrigverdiener 1989-1991 

weniger als 12.000 S* 
850.000 

750.000 

275.000 
620.000 

Männer 

'< Frauen< 

250.000 weniger als 10.000 S* 

210.000 430.000 

120.000 310.000 

85.000 
220.000 

1989 1990 1991 1989 1990 1991 
*) Brutto-Monatseinkommen bei Umrechnung auf eine 40-Stundenwoche 

Diese Zahl setzt sich aus folgenden Gruppen zusammen: 
• 132.000 Vollzeitbeschäftigte (70.000 Arbeiterinnen, 54.000 männliche Arbeiter und 7.500 

weibliche Angestellte) . 
• 60.000 Teilzeitbeschäftigte, die auch bei Leisten der kollektivvertragIiCh festgesetzten Nor­

malarbeitszeit nicht mehr als 10.000 S verdienen würden (38.000 Arbeiterinnen und22.000 
weibliche Angestellte) 
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EINKOMMEN UNTER 10.000 S BZW. 12.000 EINKOMMEN 1991 

• 19.000 Beschäftigte, die nur deshalb ein Einkommen über 10.000 S beziehen, weil sie mehr 
als 40 Wochenstunden arbeiten (7.500 Arbeitennnell, 6000 welblldle Angestellte und 
5.000 männliche Arbeiter) 

• Hinzu kommen noch mindestens 1 0.000 männlicIH:~ Angestullte mit Gellältern unter der 
10.000 S-Scllwolle. 

Ungefähr 7% der unselbständig Beschäftigten würden von einem Mindestlohn von 10.000 S 
profitieren. Das sind 23 % der Arbeiterinnen, 5 % der weiblichen Angestellten (ohne Beamtin­
nen) und 6 % der mÜllnlichen Arbeiter. 

Es zeigt sich eine deutliche Konzentration der Niedrigverdiener auf die Wirtschaftsklassen Gast~ 
gewerbe und Handel: 30 % der Betroffenen arbeiten im Gastgewerbe und 20 % im Handei. 

Niedriglohnbranchen 1991 
... % der 220.000 Bezieher von einem Einkommen unter 10.000 S* arbeiten in ... 

übrige 19 Wirt­
sctlaftsklassen 

Bekleidung 

Gesundheits- u. 
Fürsorgewesen 

Verkehr 

17% 

Körperpflege, 
I~einigung 

*) Brutto-Monats()inkornmen bei UmrechnuflU <]Ut 81n(~ 40-StuncJunwuc!H: 

GastgewE~rbe 

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, äST AT, eigene Berechnungen 
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EINKOMMEN UNTER 10.000 S BZW. 12.000NIEDRIGVERDIENER 

Von den Niedriglohnempfängern sind mehr als 20 % ausländische Beschäftigte. Mehr als 
ein Viertel der ausländischen Arbeiterinnen und 15 % der ausländischen männlichen Arbeiter 
verdienten 1991 weniger als 10.000 S. 

Im Vergleich zu 1989 hat sich die Zahl der Personen, die weniger als 10.000 S verdienten, 
halbiert. Die gewerkschaftliche Kollektivvertragspolitik, die auf einen Mindestlohn von 10.000 S 
hinzielt, zeigt also deutliche Erfolge. 

Eine analoge Berechnung zur Beantwortung der Frage, wieviele unselbständig Beschäftigte bei 
Annahme einer Vollzeitbeschäftigung "weniger als 12.000 S verdienen", ergibt für das Jahr 
1991 620.000 Arbeiter und Angestellte. 

• 440.000 Vollzeitbeschäftigte (172.000 Arbeiterinnen, 130.000 männliche Arbeiter, 88.000 
weibliche und 50.000 männliche Angestellte). 

• 124.000 Teilzeitbeschäftigte , die auch bei Leisten der kollektivvertraglich festgesetzten 
Normalarbeitszeit nicht mehr als 12.000 S verdienen würden (64.000 Arbeiterinnen und 
59.000 weibliche Angestellte , 1.000 Arbeiter). 

• 56.000 Beschäftigte, die nur deshalb ein Einkommen über 12.000 S beziehen, weil sie 
mehr als 40 Wochenstunden arbeiten (14 .000 Arbeiterinnen, 19.000 männliche Arbeiter 
sowie 13.000 weibliche und 10.000 männliche Angestellte). 

Diese Zahl entspricht 22% aller Arbeiter und Angestellten, 41 0.000 Frauen (33 %) und 21 0.000 
Männer (13 %). 

Im Gegensatz zur 10.000 S-Grenze ergibt sich hier keine so deutliche Konzentration auf ein ­
zelne Wirtschaftsklassen, sondern die Betroffenen finden sich - wenn auch in unterschiedlich 
hohem Maß - in (fast) allen Branchen. 
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DIE OBERSTEN 10 PROZENT EINKOMMEN 1991 

6. Die obersten 10 Prozent der Einkommens­
bezieher der unselbständig Beschäftigten 

Für Einkommen über der Höchstbeitragsgrundlage zur SOZialversictlerung (1991: 30.000 S) gibt 
es nur spärliches Material. Einen Hinweis über Einkommensbezieher über der Höchstbeitrags­
grundlage liefert die Lohnerhebung für die Industrie der Bundeswirtschaftskammer: Angestellte 
in der Industrie in den Verwendungsgruppen V und VI liegen deutlich über der Höchstbeilrags­
grundlage zur Sozialversicherung. 

Rund 315.000 unselbständig Beschäftigte verdienten 1991 mehr als 29.400 S. Fünf von 
sechs Verdienern über 29.400 S sind Männer: 262.000 männlichen Unselbständigen im ober­
sten Zehntel stehen 53.000 weibliche gegenüber. Jeder siebente männliche, aber nur jede 25. 
weibliche unselbständig Beschäftigte findet sich im obersten Einkommenszehntel. Nach der so­
zialen Stellung dominieren Angestellte (insgesamt 246.000: 205.000 Männer und 41.000 Frau­
en), pragmatisierte Beamte stellen 50.000 Personen (39.000 Männer und 11.000 Frauen) und 
Arbeiter nicht ganz 19.000 (18.000 Männer und 750 Frauen). Knapp die Hälfte der männlichen 
Angestellten im obersten Zehntel der Einkommensverteilung kommt aus nur drei Wirtschafts­
klassen: der Metallbranche, dem Handel und Geld- und Kreditwesen, Privatversicherung. Bei 
den Frauen mit Einkommen über 30.000 S stellen weibliche Angestellte in Geld- und Kreditwe­
sen, Privatversicherung die größte Gruppe. 

Bei Angestellten und Beamten liegt der Anteil von Einkommensbeziehern, die mehr als 29.440 S 
verdienten, gleich hoch (ca. 18 %). Bei den Arbeitern gelingt nur jedem Hundertsten der Sprung 
unter die "Spitzenverdiener". 
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Die obersten zehn Prozent 
der Einkommensbezieher 

Männer Frauen 
---------- ---------------

Arbeiter 
Angestellte 
Pragmatisierte Beamte 

Summe 

Quelle: ÖSTZ 

18.000 
205.000 

39.000 

262.000 

750 
41.000 
11.000 

52.750 
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EINKOMMEN 1991 DIE OBERSTEN 1 0 PROZENT 

Ein Zusammenhang zwischen Einkommenshöhe und Alter ist sichtbar, aber unterschiedlich 
nach Geschlecht und nach sozialrechtlicher Stellung. Verdienste über 29.400 S haben 1.5 % 
der 20 bis 29-jährigen, (Arbeiter 0.4 %, gleichaltrige Angestellte 3 %). Der Anteil der Verdienste 
über 29.400 S steigt bei den 50-59-jährigen Arbeitern auf 3.5 %, während er bei den gleichaltri­
gen Angestellten 40 % beträgt. Von den 50 bis 59-jährigen männlichen Angestellten verdienten 
57 % mehr als 29.400 S, bei den gleicha.ltrigen weiblichen Angestellten 16 %. 

Anteil der Bezieher* von mehr als 29.400,­
... % gehören zu den Spitzenverdienern 

~"""i"~~"';;;;;;~~' .;;J) männliche 
Angestellte 

weibliche 
Angestellte 

Arbeiter 

20-29 
Jahre 

30-39 
Jahre 

40-49 
Jahre 

50-59 
Jahre 

Arbeiterinnen 

60 Jahre 
und mehr 

*) Für die Gesamtheit der Beamten ist für 1991 kei ne detaillierte Aufgliederung der 
Einkommen nach Alter verfügbar. 

Quelle : Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger; eigene Berechnungen. 
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ARBEITERLÖHNE EINKOMMEN 1 991 

7. Die Löhne der Arbeiter 

Die höchsten Medianeinkommen erzielen männliche Arbeiter in der Energie- und Wasser­
versorgung, im Bergbau, in der Papier- und in der Druckereibranche. Wieweit diese auf die Ab­
geltung von Sonderformen der Arbeitszeit wie Schicht- und Nachtarbeit zurückgehen, läßt sich 
anhand der vorliegenden Daten nicht quantifizieren. Die niedrigsten Werte (mit Einkommens­
nachteilen von mehr als 20 %gegenüber dem Median) ergeben sich für männliche Arbeiter (ab­
gesehen von der Haushaltung/Hauswartung mit vielen Tei lzeitbeschäftigten) in Körperpfle­
ge/Reinigung, in der Fremdenverkehrsbranche (trotz eines fünfmal so hoheh Anteils von Wo­
chenarbeitszeiten über 40 Stunden wie im Durchschnitt aller Arbeiter), sowie in der Bekleidungs­
und in der Lederbranche. 
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Ausgewählte Medianlöhne1) 1991 

Arbeiter 

Männer Frauen Frauen mit einer Wochen-
Ausgewählte 50% verdienen pro arbeitszeit von 
Wirtschaftsklassen Monat weniger als .. S 12- einschI. 35 Std. in %*) 

Papier 21.900 12.400 
Bergbau 21.800 
Chemie 19.600 12.500 (11.1) 
Metall 19.000 13.900 11.2 
Nahrungsmittel 18.000 11.500 (11 .1) 
Bau 17.600 11.300 
Gebietskörperschaften 17.400 12.800 49.7 
Verkehr 16.000 11.600 (26.3) 
Handel 15.100 10.300 32.4 
Holz 15.100 11.800 
Gastgewerbe 12.500 10.700 14.2 
Körperpflege 
u. Reinigung 12.200 8.900 39.6 

Insgesamt 17.300 11.100 25.3 

*). Bei den in Klammern gesetzten Werten liegt die hochgerechnete Zahl der betreffenden Gruppe unter 
3.000. Werte, die auf Gruppengrößen unter 1.000 beruhen, werden nicht mehr ausgewiesen. 

1 )Ein Vierzehntel des Brutto-Jahreseinkommens. 
Quelle :Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger; ÖSTAT Mikrozensus-Grundprogramm. 
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EINKOMMEN 1991 ARBEITERLÖHNE 

Arbeiterinnen weisen in der Metall- und in der Glasbranche im Vergleich zum Median aller Ar­
beiterinnen ein Einkommensplus von rund einem Viertel auf. Trotz eines doppelt so hohen An­
teils von Teilzeitbeschäftigten wie im Durchschnitt ergibt sich in Einrichtungen der Sozialversi ­
cherungträger, Interessenvertretungen und Gebietskörperschaften ein mittleres Einkommen, das 
um 15 % über dem aller Arbeiterinnen liegt. Die im Vergleich zu den Männern weniger ungün­
stigen Werte in der Bekleidungsbranche sind vor dem Hintergrund einer Teilzeitquote, die we­
niger als die Hälfte des Durchschnitts aller Arbeiterinnen beträgt, zu sehen; ähnliches gilt für den 
Fremdenverkehr, wo darüber hinaus noch fast dreimal so hohe Anteile von Wochenarbeitszei ­
ten über 40 Stunden hinzukommen . 

Aufgrund der Lohnerhebung der Bundeswirtschaftskammer vom September können die Ein ­
kommensunterschiede der Arbeiter in der Industrie hinsichtlich der Qualifikationsunterschiede 
ermittelt werden. Im Industriedurchschnitt betrug 1991 der Stundenverdienst eines Indu­
striearbeiters 100 S. Hochgerechnet mit der Anzahl der bezahlten Arbeitsstunden im Septem­
ber 1991 ergibt sich daraus ein durchschnittliches Monatseinkommen von 16.700 S. Ein 
Hilfsarbeiter, leicht, verdiente 1991 68 % des Stundenverdienstes eines Facharbeiters . 

Einkommensunterschiede bei den Arbeitern in der 
Industrie, 1991, Stundenverdienste* 113 S 

120S l 1065 
l Durchschnittlicher Stundenlohn: 100 S • 
-

50 S EJEJEJ 
Hilfsarbeiter Hilfsarbeiter 

leicht schwer 
Sonstige 

angelernte 
Arbeiter 

94 S 

qualifizierte 
angelernte 

Arbeiter 

besonders 
qualifizierte 
angelernte 

Arbeiter 

Fach­
arbeiter 

I 

*) September 91, effektive Bruttostundenverdienste inkl. Akkord- und Prämienlohn ; eine Multiplikation der 
Stundenverdienste mit 167,2 ergibt den Bruttomonatslohn bei einer Beschäftigung von 38,5-40 Wochen­
stunden. Eine Unterscheidung zwischen Männer- und Frauenlöhnen ist nicht möglich. 

Quelle: Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 

Der durchschnittliche Monatsverdienst stieg im letzten Jahr um 9,2 %, was nicht nur auf Lohn­
steigerungen sondern auch auf höhere Arbeitszeiten und strukturelle Verschiebungen unter den 
Beschäftigten zurückzuführen ist. 
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ANGESTELLTENGEHÄLTER EINKOM MEN 1991 

Im Industriedurchschnitt betrug die Überzahlung 1991 29.4 %, während sie im Jahr davor 
noch bei 30.7 % ausmachte. Wie schon in den Vorjahren gibt es in der Überzahlung nach Qua­
lifikatlonsstufen beträchtliche Unterschiede. Am stärksten fiel die Überzahlung mit 37 % für 
besonders qualifizierte angelernte Arbeiter aus . Hilfsarbeiter, schwer, hingegen konnten nur ei ­
ne Überzahlung im Ausmaß von 19 % erzielen. 

8. Die Gehälter der Angestellten 

Männliche Angestellte weisen stärkere innere Gehaltsunterschiede als Frauen auf. Als "Hoch­
lohnbranchen" präsentieren sich hier mit Abstand der Bergbau (+37 %) und die Papierbran­
che (+35 %), gefolgt von Energie- und Wasserversorgung und der Chemiebranche mit einem 
Plus von rund einem Fünftel, die niedrigsten Einkommen zeigen sich im Fremdenverkehr und 
in Verkehr. Die niedrigen Werte für das Gesundheits- und Fürsorgewesen (und Sozialver-
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Ausgewählte Mediangehälter1) 1991 

Angestellte 

Männer Frauen 
Ausgewählte 50% verdienen pro 
Wirtschaftsklassen2) Monat weniger als .. S 

Metall 28.300 16.600 
Bau 27.300 14.000 
Geld- und Kreditwesen 26.000 18.400 
Rechts- u. Wirt-
schaftsdienste 23.200 14.200 
Handel 22.300 12.600 
Gesundheits- u. Für-
sorgewesen 22 .100 15.000 
Gebietskörperschaften 19.900 16.900 
Verkehr 17.500 13.800 

Insgesamt 24.700 15.100 

1) Ein Vierzehntel des Brutto-Jahreseinkommens 
2) Mit den größten Beschäftigtenteilen 
Quelle : Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger; 

ÖSTAT Mikrozensus-Grundprogramm. 

Frauen mit einer Wochen-
arbeitszeit von 

12- einschI. 35 Std. in %*) 

13 
28 
15 

24 
22 

24 
15 
17 

20 
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EINKOMMEN 1991 ANGESTELLTENGEHÄLTE R 

sicherungsträger, Interessenvertretungen und Einrichtungen der Gebietskörperschaften) dürf­
ten auch durch Teilzeitbeschäftigungsverhältnisse verursacht sein. Eine günstige Einkom­
menssituation für weibliche Angestellte findet sich meist in den selben Branchen wie bei den 
Männern, Bei den weiblichen Angestellten in der Fremdenverkehrsbranche sind hohe Anteile 
von überdurchschnittlich langen Arbeitszeiten betroffen. 

Gemäß den Daten der Bundeswirtschaftskammer sind die nach beruflicher Stellung differieren­
den Einkommensunterschiede bei den Industrieangestellten wesentlich höher als bei den Ar­
beitern. Industrieangestellte der Verwendungsgruppe IV verdienen mehr als doppelt so 
viel wie Angestellte der Verwendungsgruppe I und Beschäftigte in der Verwendungs­
gruppe VI verdienen mehr als doppelt so viel wie Angestellte der Verwendungsgruppe IV 

60.000 -

-

-

-

Einkommensunterschiede* bei den 
Industrieangestellten, 1991 

- 12.900 S 14.700S ~ 128.000sl 
I p~ 

Ver- Ver- Ver-
10.000 - j p 

Ver-

58.200 S 

39.400 S 

Ver- Ver-
wendungs­

gruppe I 
wendungs- wendungs- wendungs- wendungs- wendungs-
gruppe II gruppe III gruppe IV gruppe V gruppe VI 

*) Bruttomonatsverdienste von Jänner 91 . Eine Unterscheidung zwischen Männer- und Frauen­
gehältern ist nicht möglich 

Quelle : Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 

Im Durchschnitt der Industrieangestellten lag die Zuwachsrate bei den Monatsgehältern bei 7.5 % 
(durchschnittliches Monatsgehalt im Jänner 1992: 27.600 S) . Stärker als im Industriedurchschnitt 
fiel der Zuwachs in den Verwendungsgruppen I und 11 aus. 

Im Vergleich zu den Industriearbeitern ist die Überzahlung bei den Industrieangestellten gerin­
gere. Die stärkste Überzahlung war bei den höherqualifizierten Angestellten mit etwa 27 % 
zu beobachten. Bei den Angestellten mit niedriger Qual ifikation lag die Überzahlung zwischen 
16 % und 20 %. 
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BRANCHENSPEZIFISCHE LOHNHIERARCHIE EINKOMMEN 1991 

9. Branchenspezifische Lohnhierarchie 

In der branchenspezifischen Lohnhierarchie (laut Bundeswirtschaftskammer) liegt die Papier­
Industrie auf Rang 1, Der Ist-Lohn der Bekleidungsindustrie in Relation zur Papierindu­
strie erreichte 1991 56 %. Für alle Industriezweige läßt sich feststellen, je höher der Frau­
enanteil in einer Branche, desto niedriger die Bruttostundenverdienste. Die Industriebran­
chen Textil, Lederverarbeitung, Ledererzeugung und Bekleidung weisen einen Frauenanteil zwi ­
schen 50 % und 86 % auf, und stellen in der industriellen Lohnhierarchie das Schlußlicht dar. 
Die Istlohnsteigerungen gegenüber 1981 beliefen sich für die ledererzeugende Industrie auf nur 
48 %, wäh rend etwa die Papiererzeugung einen Zuwachs von 77 % verbuchen konnte. 

. ) 
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Bruttostundenverdienste der Arbeiter in der Industrie 1991 
Brutto-Stundenlöhne· in Sund Frauenanteil in % 

Frauenanteil an den Arbeitern in % 

mittlerer Stundenverdienst der Arbeiter in der Industrie: 98 S 
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Brutto-Stundenlöhne der Industriearbeiter (Männer und Frauen) ohne Sonderzahlung 
Quelle: Lohnerhebung in der Industrie Österreichs der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft. 
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EINKOMMEN 1991 Ö FFENTLICH BEDIENSTETE 

Im internationalen Vergleich sind die Lohndifferentiale zwischen den Industriebranchen in Öster­
reich hoch. Wenn auch die geschlechtsspezifische Komponente eine gro ße Rolle spielt, liefert 
sie für die Persistenz der branchenspezifischen Lohndifferentiale keine ausreichende Erkläru ng . 
Eine genauere Analyse müßte den Einfluß der Qualifikationsstruktur, die Produktivität und an ­
dere Branchencharakteris tika miteinbeziehen. 

10. Einkommen der öffentlich Bediensteten 

Beim Hauptverband der Sozialversicherungsträger sind 80 % der Beamten von Bund, Ländern , 
Gemeinden, Post und ÖBB erfaßt. Es lassen sich dabei Aussagen über deren Medianeinkom­
men, jedoch nicht über die Verdienste über der Höchstbeitragsgrundlage (ca. 30 .000,- S) und 
die Gliederung der Einkommen nach beruflicher Position machen . 

Das Medianeinkommen aller Beamten betrug 1991 20.500 ,- . Eine genauere Einkommensdiffe­
renzierung auch der höheren Einkommensgruppen und der Einkommen nach beruflicher Stei­
lung ermög lichen jedoch die Daten der Personalinformationssysteme der Gebietskörperschaf­
ten . 

Bundesbedienstete 

Im folgenden wird die Einkommenssituation der Bundesbediensteten aufgrund der Daten 
des Personalinformationssystems des Bundes erläutert, in dem etwa 193.000 Personen erfaßt 
sind (ohne Bahn und Post). Davon entfallen etwa 110.000 Personen auf Beamtendienstver­
hältnisse (nach dem Gehaltsgesetz) und ca. 58.000 Personen auf Vertragsbedienstete. Der Rest 
von ca. 25.000 Personen unterliegt anderen Rechtsvorschriften (dazu zählen Zeitsoldaten und 
te ilzeitbeschäftigte Lehrbeauftragte ). 

Die Bruttobezüge der im Personalinformationssystem des Bundes erfaßten Personen umfassen 
die monatlichen Gehälter (Entgelte) vom 1.7.1991 , alle Zulagen (ausschließlich der Haushalts­
zulagen) und die Nebengebühren (insbesondere Überstundenabgeltungen). Nicht enthalten sind 
Sonderzahlungen , wie das 13. und 14. Monatsgehalt, sowie Aufwandsentschädigungen. 

Im Durchschn itt verd iente ein im Personalinformationssystem des Bundes erfaßter öffentlich 
Bediensteter im Jahr 1991 23 .400 S, das Medianeinkommen (50 % verdienen mehr und 50 
% verdienen weniger als ... ) belief sich auf 20.0005. 

Ein Beamter bezog 1991 ein Medianeinkommen von 25.800 5, während das Med ianeinkom­
men von Vertragsbediensteten bei 14.900 5 lag . Damit erreichten Vertragsbed ienstete im 
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ÖFFENTLICH BEDIENSTETE EINKOMMEN 1991 

Durchschnitt 58 % des Medianeinkommens eines Beamten. Diese Einkommensdifferenz zwi­
schen Beamten und Vertragsbediensteten ist zum Teil in der unterschiedlichen Qualifikations­
struktur, in der Altersgliederung , dem unterschiedlich ausgeprägten Senioritätsprinzip sowie in 
der hohen Zahl an Teilzeitbeschäftigungsverhältnissen (bei den Vertragsvediensteten) begrün­
det. 

Im Vergleich zu den Bundesbeamten erreichten die pragmatisierten Beamten, die im Hauptver­
band der Sozialversicherungsträger erfaßt sind (d.h.: auch Bahn, Post, Känder, Gemeinden), 
ein Medianeinkommen von 20.500 S. 

Die Lohnhierarchie im Bundesdienst erg ibt folgende Reihung. An der Spitze der Lohnhierarchie 
liegen mit 65.000 S ordentliche Hochschulprofessoren, gefolgt von Beamten der Schulaufsicht mit ei­
nem durchschnittlichen Monatsbezug von 57.500 S, Richter und Staatsanwälte (46.700 S) . Für die 
bisher genannten Verwendungsgruppen im Bundesdienst werden die Durchschnittsbezüge heran­
gezogen, da keine Medianeinkommen ausgewiesen sind. Im weiteren beziehen sich die Einkom­
menszahlen auf die Medianeinkommen. Bundeslehrer (39.000 S), Beamte - Allgemeine Verwaltung 
A (38.300 S). Die unteren Ränge werden eingenommen von den Vertragsbediensteten - teilzeitbe­
schäftigte Vertragslehrer (13.400 S) und Angestellte (13.400 S), sowie den Vertragsbediensteten -
Arbeiter (13.200 S) . 

Stellen Frauen mit ca. 62 % den Großteil der Vertragsbediensteten, ist ihr Anteil an den Be­
amten mit 20 % gering. Der verschiedene Anteil der Frauen an den Gruppen der Beamten und 
Vertragsbediensteten hat Auswirkungen auf die geschlechtsspezifisch unterschiedlichen Brut­
tobezüge. Im Durchschnitt der Bundesbediensteten erreichen Frauen mit einem Bruttobe­
zug von 19.200 S ca. 75 % des vergleichbaren Bruttobezugs von Männern (25.500 S). 

Deutliche geschlechtsspezifische Einkommensunterschiede lassen sich auch innerhalb der Be­
amtengruppe feststellen. Die Differenz im Medianeinkommen in der Allgemeinen Verwaltung 
A betrug 1991 zwischen Männern und Frauen 8.300 S, d.h. in dieser Verwendungsgruppe er­
zielten die Männer gegenüber den Frauen einen Einkommensvorteil von etwa 26 %, bei den 
B-Beamten betrug die geschlechtsspezifische Einkommensdifferenz 28 % bzw. 5.600 S. Stark 
ausgeprägte Einkommensunterschiede zwischen Männern und Frauen gab es weiters bei den 
ordentlichen Hochschulprofessoren, den Bundeslehrern und Richtern/Staatsanwälten. Bei letz­
terer Gruppe spielt jedoch das deutlich unterschiedliche Durchschnittsalter für die Entlohnung 
eine Rolle. 

164 

III-103 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 03 Hauptdok. Tätigkeitsbericht (gescanntes Original) 169 von 358

www.parlament.gv.at



EINKOMMEN 1991 ÖFFENTLICH BEDIENSTETE 

Bruttobezüge1) der öffentliche Bediensteten des Bundes2), (1. 7.1991) 

Männer Frauen insgesamt 
Anzahl 2. Quartil5) Anzahl 2. Quartil5) 2. Quartil5) 

Gehaltsgesetz 1956 

Alig. Verwaltung 31.800 23.000 10.700 18.100 21.800 
handwerk!. Verwendung 3.700 15.900 200 14.400 15.900 
Richter/Staatsanwälte 1.600 49.700*) 400 36.100 46.700*) 
ord.Univ.{Hochschul)-
Professoren 1.400 65.500*) 80 54.900*) 65.000*) 
Univ.assistenten 3.800 35 .200 700 32.100 30.000 
Bundeslehrer 12.100 43.800 9.300 34 .500 39.000 
Wachebeamte 30.900 23.700 400 18.100 23.700 
Berufsoffiziere 2.700 28.200 28.200 

Gehaltsgesetz insg. 88.687 25.700 21.994 26.600 25.800 

Vertragsbedienstetengesetz 19843) 

("Angestellte") 9.900 15.600 20.100 14.600 14.900 
a 700 21.400 500 20.300 21 .000 
b 1.900 16.900 3.000 16.400 16.700 
c 2.300 16.500 5.800 16.000 16.100 
d 3.400 14.600 10.300 13.700 13.900 
e 1.000 13.500 200 13.000 13.400 
"Arbeiter" 4.200 14.500 7.400 12.000 13.300 
vollbeschäftigte 
Vertragslehrer 5.400 25.500 6.000 23.400 24.200 
teilbeschäftigte 
Vertragslehrer 1.400 11.100 2.800 14.700 13.400 

Vertragsbediensteten-
gesetz insg.3)4) 22.300 15.900 36.600 14.300 14.900 

Gesamt3) 130.200 22.200 63.400 16.100 20.000 

Quelle : Personalinformationssystem des Bundes 
1) Die hier referierten Bruttobezüge inkludieren das Gehalt bzw. das Entgelt, alle Zulagen (au ßer der Haus-
haltszulage) und die wichtigsten Nebengebühren (z.B. für Überstunden). Aufwandsentschädigungen werden 
nicht mitberücksichtigt. Der Stichtag für die Bezüge ist der 1.7.1991 und für die Zulagen und Nebengebühren 
der 1.3.1991. 
Fortsetzung siehe nächste Seite 

165 

III-103 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 03 Hauptdok. Tätigkeitsbericht (gescanntes Original)170 von 358

www.parlament.gv.at



ÖFFENTLICH BEDIENSTETE EINKOMMEN 1991 

Fortsetzung von letzter Seite 
2) Post- und Bahnbedienstete sind hier nicht erfaßt. 
3) Die Gesamtzahl entspricht nicht der Summe der Subgruppen, da einige Subgruppen in der Tabel le nicht 
extra ausgewiesen werden . 
4) Bei der Interpretation der Einkommensdaten - vor allem der Vertragsbediensteten - ist zu berücksichti­
gen, daß in diesen Subgruppen Teilzeitbeschäftigungen in relevanter Zahl vertreten sind. Ca. 20 % aller Ver­
tragsbediensteten sind te ilzeitbeschäftigt (ca. 10 % der Vertragsbediensteten im Entlohnungsschema I, ca. 
30 % der Vertragsbediensteten in 11, ca. 30 % der Vertragsbediensteten in IIL und ca. 45 % der Vertragsbe­
diensteten in II/L. 
5) 50 % verdienen weniger und 50 % verdienen mehr als ... Schilling . 
• ) Für diese Verwendungsgruppen liegen keine Medianeinkommen vor. Die in der Tabelle ausgewiesenen 
Zahlen beziehen sich auf die Durchschnittseinkommen. 

Vergleich der Beamtenbezüge von Bund, Kärnten und Burgenland 

Die Bruttobezugsdefini tionen der Beamten von Kärnten und Burgenland sind analog zu jenen 
der Bundesbediensteten , jedoch sind etwaige Haushaltszulagen mitberücksichtigt. Für die bur­
genländischen Landesbediensteten bezieht sich der Datensatz auf April 1991, für die Kärntner 
Landesbediensteten auf November 1991. 

Im Vergleich zu den Bundesbeamten der allgemeinen Verwaltung lagen die Bruttobezüge der 
Landesbeamten der allgemeinen Verwaltung in den Bundesländern Kärnten und Burgenland 
deutlich höher. Der Einkommensvorteil der Landesbediensteten gegenüber den Bundesbe­
diensteten erreichte in den einzelnen Verwendungsgruppen im Durchschnitt 20 % . 
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. Mittlere Einkommen der Bundes- und Landesbediensteten 
1991 (in öS) 

Bund Kärnten Burgenland 
Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen 

2. Quartil 2. Quartil 2. Quartil 

Allg.v erwaltg. 
A 39.900 31.700 50.800 36.700 43.800 33.200 
B 25.900 20 .300 31.800 27.900 30.700 21 .700 
C 18.400 16.900 24.400 19.700 23.000 19.500 
0 15.500 14.600 18.300 17.200 17.100 15. 900 
E 14.500 

Verwaltungsbeamte 
insgesamt 23.000 18.100 30.400 21.100 31 .200 20.800 

Quelle :Personalinformationssystem des Bundes, Amt der Landesregierung Kärnten und Burgenland 
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Postbedienstete 

Im November 1991 lag der durchschnittliche Bruttobezug (nicht Median, Durchschnitt meist 
höher als Median) der Postbediensteten bei 19.600 S, wobei eine Aufgliederung nach dem Ge­
schlecht einen durchschnittlichen Bruttobezug für weibliche Postbedienstete von 14.300 Sund 
für männliche Bedienstete von 21.400 S ergibt. Im Durchschnitt verdiente ein männlicher Post­
beamter im November 1991 22.700 S, für männliche Vetragsbedienstete lag der Vergleichswert 
bei 18.550 S. Weibliche Postbeamte erzielten einen monatlichen Durchschnittsbezug von 
18.500 S, für weibliche Vertragsbedienstete lag das Durchschnittseinkommen bei 10.800 S. 

Das Medianeinkommen der pragmatisierten Beamten von Bahn und Post zusammen (Da­
ten der Sozialversicherungsträger) betrug 18.600 S (Männer 18.800 S, Frauen 16.000 S) . 

11. Löhne der Gastarbeiter 

Die mittleren Löhne der männlichen ausländischen Arbeiter liegen um ein Fünftel unter 
denen der österreichischen Kollegen. Ursachen für die schlechteren Einkommenschancen 
sind die schlechtere Qualifikation, die Konzentration auf Niedriglohnbranchen, aber auch nied­
rigere Einstufungen. 

Die relativ höchsten Einkommen der ausländischen Arbeiter erzielten männliche deutsche Gast­
arbeiter. Ihr Einkommensnachteil gegenüber dem Durchschnittseinkommen von Inländern betrug 
8 %. Das Durchschnittseinkommen der Jugoslawen lag um 16 %, jenes der Türken um 20 % un­
ter dem österreichischen Durchschnitt. Ausländische Arbeitnehmer aus Ost- und Mitteleuropa 
verdienten im Durchschnitt um 20 % bis 26 % weniger als österreichische männliche Arbeiter. 

Die LOhnentwicklung der ausländischen Arbeiter deutet für 1991 im Gegensatz zum Vorjahr (als 
deren Zuwächse deutlich hinter jenen der österreich ischen Arbeiter zurückgeblieben waren) auf 
kein weiteres Zurückbleiben mehr hin, sodaß sich die Einkommensnachteile der ausländi­
schen Arbeiter in den einzelnen Branchen durchwegs auf dem Niveau des Vorjahres stabi­
lisierten. 
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NETTOVERDIENSTE EINKOMMEN 1991 

Datenbasis 

12. Die Nettoeinkommen aus 
unselbständiger Arbeit 

Im Rahmen des Mikrozensus-Sonderprogramms vom September 1991 wurde an alle un­
selbständig Beschäftigte die Frage nach dem monatlichen Nettoeinkommen gestellt. Die aus 
derselben Erhebung stammenden Angaben über die Arbeitszeit erlauben Aussagen über die 
Einkommenssituation bei gleichem Arbeitsvolumen, sodaß die Einflüsse von Teilzeitarbeit und 
Überstunden bereinigt werden können. Die ausgewiesenen Nettoeinkommen sind auf ein Vier­
zehntel des Jahreseinkommens standardisiert. 

Die Einkommensdaten aus dem Mikrozensus stellen zudem se it 1973 die einzige verfügbare 
Quelle für die Berechnung von Haushaltseinkommen dar. 

Rund 68 % der befragten unselbständig erwerbstät igen Personen (63 % der Haushalte) be­
antworteten die Einkommenfragen des Mikrozensus 1991. Um die durch Antwortausfälle 
auftretenden Beeinträchtigungen der Ergebnisse zu reduz ieren , wurde für dieses Berichts­
jahr erstmals ein statistisches Verfahren angewandt, das ein Auffüllen der fehlenden (bzw. 
unvollständigen) Angaben zum Einkommen ermöglich t. Die Vorteile der neuen Methode lie­
gen hauptsächlich bei den Ergebnissen zu relativ kleinen Gruppen und in der Mög lichkeit, 
(ab 1987) Zeitvergleiche zu den Nettoeinkommen anzustellen, die nicht durch Unterschie­
de in der Auskunftsbereitschaft beeinträchtigt werden. Alle in diesem Sozialbericht wieder­
gegebenen Daten gehen auf vollständig "aufgefüllte" Daten für alle Unselbständigen zurück. 

Rechnet man die Bruttomedianeinkommen für Arbeiter und Angestellte aus den Einkom­
mensstatistiken des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger für 
das Jahr 1991 auf Nettoeinkommen (ohne Einbeziehung von Steuerabschreibungsmög­
lichkeiten) um, so zeigt der Vergleich mit den (entsprechend adaptierten) Einkommensda­
ten aus dem Mikrozensus für Arbeiter(innen) und weibliche Angestellte um rund 3 % und 
für männliche Angestellte um 9 % niedrigere Werte. Im unteren und mittleren Vertei­
lungsbereich können die Mikrozensus-Ergebnisse als durchaus "realistisch" angese­
hen werden, bei den obersten Einkommen muß jedoch von einer UnterSChätzung aus­
gegangen werden. 

Die Netto-Personeneinkommen 

Für alle unselbständig BeSChäftigten (ohne Lehrlinge) ergab sich ein mittleres monatliches Net-
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toeinkommen von 12.900 S (einschließlich Familienbeihilfe); dieser Wert lag für Arbeiter bei 
12.000 S, für Angestellte be i 13.200 S und für öffentlich Bedienstete bei 14.500 S. 

Rechnet man diese Einkommen auf eine wöchentliche Arbeitszeit von 40 Stunden um, 
und klammert man die Transfereinkommen (Familienbeihilfe, Alleinverdiener- bzw. Alleiner­
halterabsetzbetrag und allfällige Pensionseinkommen, z.B. Witwenpension) aus, so lag das mitt­
lere Einkommen aller Unselbständigen im Jahr 1991 bei 12.700 S. 

Das mittlere Einkommen der Männer betrug 13.0700 S. Das arbeitszeitbereinigte mittlere Ein ­
kommen der Frauen betrug 11.300 S. Angestel lte verdienen netto sowohl bei den Männern als 
auch bei den Frauen - arbeitszeitbereinigt - um ca. 30 % mehr als Arbeiter. Der Medienver­
dienst weiblicher Beamte ist höher als der von weiblichen Angestellten, während bei en Män ­
nern die Mediangehälter der Angestellten über denen der Beamten liegen. 

Mittlere Nettoeinkommen* 1991 

Männer Frauen 
insgesamt: I 16.200 , • 13.700 insgesamt : 

11 13.300 • 14.200 I 11 .300 
12.600 12.000 

9.300 

.. 
Angestellte Öffent!. Arbeiter Angestellte Offent!. Arbeite-

Bedienstete** Bedienstete** rinnen 

*) Nettomonatseinkommen, umgerechnet auf eine 40 Stundenwoche, ohne Transfereinkommen 

**) inklusive Vertragsbedienstete Quelle: ÖSTAT, Mikrozensus 199 1 

Entwicklung der Nettoeinkommen 1989 bis 1991 

Die Nettoeinkommen erhöhten sich im Vergleich zur vorangegangenen Erhebung im Mikro­
zensus vom Juni 1989 im mittleren Verteilungsbereich - meist recht einheitlich für Männer und 
Frauen, Arbeiter, Angestellte und öffentlich Bedienstete - im Bereich zwischen 13 % und 16 %; 
gemessen am Verbraucherpreis index 1986 lag die Preissteigerung zwischen d.en beiden Erhe-
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NETIOVERDIENSTE EINKOMMEN 1991 

bungen bei 7.9 %. Die Lohnsteuerretorm spielt tür diese bedeutsame Angebung der Nettolöh­
ne eine große Rolle . 

Entsprechend der gewerkschaftlichen Politik der Anhebung der niedrigsten Löhne lagen 
die Zuwächse im untersten Bereich der Einkommensverteilung über dem Durchschnitt, so stieg 
der Wert des ersten Dezils (10 % verdienen weniger, 90 % verdier)en mehr) um 20 % (Män­
ner 18 %, Frauen 24 %); aber auch die am besten verdienenden männlichen Angestellten konn­
ten ein überdurchschnittliches Gehaltsplus verzeichnen (9. Dezil - 90 % verdienen weniger, 10 
% verdienen mehr) legte um 19 % zu). 

Geschlechtsspezifische Unterschiede bei den Nettoeinkommen 

Der arbeitszeitbereinigte Einkommensvorteil der Männer gegenüber den Frauen betrug be­
zogen auf alle unselbständig Beschäftigten 21 %, in der Privatwirtschaft erre icht er bei den Ar­
beitern (männl iche Arbeiter: 12.600 S, Arbeiterinnen: 9.300 S) und bei den Angestellten (männ­
liche Angestell te: 16.200 S, weibliche Angestell te : 12.000 S) jeweils 35 %, im Öffentlichen Dienst 
(Beamte und Vertragsbed ienstete) lag er (allerdings unter Ausklammerung der Teilze itbeschät­
tigten im Unterrichts- und Forschungswesen) bei 7 % (Männer: 14.200 S, Frauen: 13.300 S) . 

Bei gleicher Schulbildung liegen die Einkommensvorteile der Männer bei rund einem Fünf­
tel, niedrigere Disparitäten ergeben sich nur bei den Berufsbildenden mittleren Schulen (16 %) . 
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Unterschiedliche Nettoverdienste* zwischen Männern und 
Frauen auch bei gleicher Schulbildung 
*) Standardisiert auf 40 Stundenwoche, 

ohne Familienbeihilfe und ohne Absa tzbeträge 

Angaben in Schilling 

,..._ ..... l1li4 .. . 1 2.1 00 
. ~t7Ö·Ö·: 

,', . 
. :.: ,": . 

Ptlichtsch u le 
ohne 

Lehrabsch luß 

~1IIIIIIIIf"'~ 3·.30·0" "t~-.)P-.. 9..9 ~ 4.600 

1'ö:~ ~iö'ö 
........ :.: .. 

. ..... 

.: ....... : 

Lehr­
abschluß 

" " :-:· 9 ·· cf 

Berufsbildende 
mittlere 
Schule 

Quelle: ÖSTAT, Mikrozensus September 91 

~7.500 

Höhere 
Schule 

19.400 

i5~:600 .................. 

\:~ .:. cf ':":: ,:" 

Hochschule, 
Universität 

III-103 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 03 Hauptdok. Tätigkeitsbericht (gescanntes Original) 175 von 358

www.parlament.gv.at



EINKOMMEN 1991 NETIOVERDIENSTE 

Die untersten zehn Prozent der Nettoeinkommen aus unselbst­
ändiger Arbeit 

Zehn Prozent aller unselbständig Beschäftigten bezogen 1991 im Monat weniger als 8.200 S 
Nettoeinkommen (standardisiert auf 40 Wochenstunden) . Die Bezieher niedriger Einkommen 
sind allerdings sehr ungleich verteilt: während nur jeder 18. Mann zu den Schlechtverdienen­
den zählt, findet sich jede 6. Frau in dieser Gruppe. 32 % der Arbeiterinnen verdienten unter 
8.200 S, selbst bei den Facharbeiterinnen liegt dieser Anteil über 30 %. Bei den männlichen 

. Hilfsarbeitern betrug der Anteil unter dem untersten Einkommensdezil 18 %, bezogen auf alle 
männlichen Arbeiter 7 %. Bei den Frauen mit Hilfstätigkeiten in Angestelltenberufen (Telefon i­
stin, angelernte Verkäuferin) finden sich 20 % und bei den weiblichen Angestellten mit gelern­
ten Tätigkeiten (z.B. Stenotypistin, gelernte Verkäuferin, Angestellte mit abgeschlossener Büro­
lehre) jede sechste unter den am schlechtesten verdienenden 10 % der Unselbständigen; im 
Durchschnitt aller weiblichen Angestellten verdiente jede 8. Frau unter 8.200 S. 

10 % verdienten 1991 weniger als 8.270 S* netto 
Anteil der Niedrigverdiener in der jeweiligen Gruppe 

32 0
/ 0 

Frauen Männer 

12% 

~15% j 
Arbeiterinnen" Angestellte Beamte Arbeiter Angestellte 

*) Ein Vierzehntel des Netto-Jahreseinkommens, auf 40 Wochenstunden umgerechnet 

**) 32 % der Arbeiterinnen verdienen weniger als 8.270 S netto 
Quelle: ÖST AT. Mikrozensus 

2% 

'---__ ..JP 
Beamte 
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N ETIOVERD IENSTE EINKOMMEN 1991 

Die Nettohaushaltseinkommen der Unselbständigen 

Das mittlere monatliche Netto-Haushaltseinkommen (Summe der verfügbaren Perso­
neneinkommen inklusive Familienbeihilfen) aller Unselbständigen betrug 1991 21.800 S, in 
Arbeiterhaushalten lag es bei 20.300 S, in Angestelltenhaushalten bei 23.400 S und in den Haus­
halten öffentlich Bediensteter bei 23 .100 S. 

Eine Gegenüberstellung der verfügbaren Haushaltseinkommen ohne Berücksichtigung der da­
hinterstehenden Haushaltsgröße und -zusammensetzung ist nicht sehr aussagekräftig; es be­
darf bestimmter (letztlich nicht empirisch herleitbarer) Annahmen, um die Einkommenssituation 
verschiedener Familientypen miteinander vergleichen zu können: Die hier berichteten Ergeb­
nisse beziehen sich auf die nach dem Alter der Kinder differenzierende "Standardvariante"1) des 
ÖSTAT. 

Das mittlere Pro-Kopf-Nettohaushaltseinkommen aller Unselbständigen betrug 1991 (jeweils 
standardisiert auf einen Single-Haushalt und ein Vierzehntel des Jahreseinkommens) 11 .000 S, 
in Arbeiterhaushalten 9.600 S, in Angestelltenhaushalten 12.600 S und in jenen der öf­
fentlich Bediensteten 11.800 S. Gegenüber 1989 konnten die Arbeiterhaushalte (mit rund ei­
nem Siebentel) etwas höhere Zuwächse bei den Nettohaushaltseinkommen erzielen als die 
Haushalte von Angestellten und öffentlich Bediensteten (plus ein Zehntel) . 

Haushaltseinkommen nach Familientyp 

In den Familien mit Kind(ern) treten relativ einheitliche Veränderungen der Einkommens­
höhe nach der Kinderzahl und der Berufstätigkeit auf: Wenn man die standardisierten Ein­
kommen eines bestimmten Familientyps mit den jeweils entsprechenden Werten aller Haushal­
te dieser Schicht (z.B. Arbeiterfamilien mit Kindern in Bezug auf alle Arbeiterhaushalte) ver­
gleicht, so kann bei Berufstätigkelt bei der Elternteile mit einem Kind das durchschnittliche 
Einkommensniveau der jeweiligen Bezugsgruppe erreicht bzw. leicht übertroffen werden, und 
bel zwei Kindern hält sich das EInkommensminus mit etwa einem Achtel in Grenzen. Da­
gegen sinken in Familien mit drei Kindern, in denen beide Elternteile berufstätig sind, die Ein­
kommen um rund ein Viertel unter den Durchschnitt. Familien mit Kind(ern) mit nur ei­
nem EInkommensbezieher weisen bereits bei einem Kind ein Minus von rund einem Vier­
tel auf (nur den Angestellten gelingt es , ein so starkes Absinken zu vermeiden). Bei zwei Kin­
dern beträgt der Abstand zu den jeweil igen Durchschnittswerten bereits ein Drittel, bei drei 
Kindern 40 % und bei vier und mehr Kindern erreicht das jeweilige Pro-Kopf-Einkommen durch­
wegs nur mehr die Hälfte der Bezugsgruppen. Für Arbeiterfamilien mit nur einem Einkommen 

1) Gewichtungsfaktoren der Standardvariante: 1 Erwachsene(r)=1.0; alle weiteren Erwachsenen=0.7; Kind 0-3 
Jahre=0.33; 4-6 Jahre=0.38; 7-10 Jahre=0.55 ; 11-15 Jahre=0.65; 16-18 Jahre=0.70; 19-21 Jahre=0.80 ("Kind" 22-27 
Jahre=0.70). 
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EINKOMMEN 1991 NETTOVERDIENSTE 

bedeuten diese Ergebnisse, daß dort die Pro-Kopf-Einkommen ab drei Kindern nur etwa halb 
so hoch sind wie im Durchschnitt der Beschäftigtenhaushalte. 

Alleinerzieher(inne}n steht bei den Arbeitern und Angestellten ein um rund ein Drittel und bei 
den öffentlich Bediensteten um ein Fünftel niedrigeres Pro-Kopf-Einkommen zur Verfügung 
als in den jeweiligen Durchschnittshaushalten. 

Die untersten zehn Prozent der Haushaltseinkommen der Un­
selbständigen 

Zehn Prozent der Unselbständigenhaushalte verfügten 1991 über ein (einem Single-Haushalt 
entsprechendes) Pro-Kopf-Einkommen von höchstens 6.030 S. (Zum Vergleich: der Richt­
satz für die Gewährung der Ausgleichszulage bei Pensionsbeziehern betrug für eine einzelne 
Person 1991 6.000 S.) Nach der Berufsschicht des Haushaltsvorstands ergibt sich folgen­
des Bild: 14 % der Arbeiterhaushalte, 7 % der Haushalte von öffentlich Bediensteten sowie 6 % 
der Angestelltenhaushalte finden sich unter den einkommensschwächsten zehn Prozent der 
Haushalte. Ein Fünftel der Haushalte von Hilfsarbeitern zählen zu den "einkommensschwachen", 
aber auch Haushalte von Facharbeitern sind anteilsmäßig nicht weniger häufig im untersten Be­
reich der Einkommensverteilung vertreten als der Durchschnitt aller Arbeiterhaushalte . 

Nach dem Familientyp zeigen sich starke Zusammenhänge zwischen Armutsgefährdung und 
der Höhe der Personeneinkommen und der Kinderzahl. Bei Arbeiterhaushalten mit nur einem 
Einkommen befindet sich in Familien mit nur einem Kind rund ein Fünftel im untersten Zehntel 
der Einkommensverteilung, dieser Anteil steigt bei zwei Kindern auf zwei Fünftel, bei drei Kin ­
dern auf mehr als die Hälfte und bei vier und mehr Kindern auf rund 75 %; in den Familien von 
Angestellten und öffentlich Bediensteten sind die Anteile einkommensschwacher Haushalte in 
der Regel nur rund halb so hoch wie bei den Arbeitern. 

Kinderreiche Familien, in denen beide Elternteile einen Beruf ausüben, sind eher selten und die 
Ergebnisse daher mit Vorsicht zu interpretieren; für Familien mit nur einem Kind oder zwei Kin ­
dern ist hier keine verstärkte Betroffenheit von Einkommen im untersten Bereich zu verze ich­
nen. 

Bei den beschäftigten Alleinerzieher(inne)n liegt das Pro-Kopf-Einkommen von 40 % der Ar­
beiter(innen) unter dem untersten Einkommensdezil, bei Angestellten liegt dieser Anteil bei rund 
einem Sechstel; in der vom ÖSTAT zusätzlich erstellten "Alternativvariante" der Pro-Kopf-Ein­
kommen, die aus der Berufstätigkeit entstehende Kosten und höhere Aufwände in die Berech­
nung miteinfließen läßt, betragen die Anteile armutgefährdeter Alleinerzieherinnen sogar die 
Hälfte für Arbeiterinnen, ein Viertel für Angestellte und 16 % für die öffentlich Bediensteten. 
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NETIOVERDIENSTE EINKOMMEN 1991 

174 

Netto Pro-Kopf Haushalte unter 6.000 S, 1991 

Arbeiter 14% 

Angestellte 6% 

Beamte 7% 

14% der Arbeiter bzw. 
6% der Angestellten haben 
ein Pro-Kopf Einkommen 
unter 6.000,-

2 Erwachsene und 2 Kinder, nur ein Elternteil berufstätig 

Arbeiter 42%1 

Angestellte 31% I 
Beamte 17%1 

2 Erwachsene und 3 Kinder, nur ein Elternteil berufstätig 

Arbeiter 57%1 

Angestellte 35%1 

Beamte 32%1 

Alleinerzieher 

Arbeiter 40%1 

Angestellte 10% 

Beamte 17% 1 
Quelle: ÖSTA T, Mikrozensus 1991 

III-103 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 03 Hauptdok. Tätigkeitsbericht (gescanntes Original) 179 von 358

www.parlament.gv.at



Tätigkeitsbericht 
des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales 

III-103 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 03 Hauptdok. Tätigkeitsbericht (gescanntes Original)180 von 358

www.parlament.gv.at



SOZIALVERSICHERUNG INHALTSVERZEICHNIS 

SOZIALVERSICHERUNG 

1. Sozialrechts-Änderungsgesetz .................................................................................... 176 

2. Unterschiedliches Pensionsanfallsalter für Männer und Frauen ............................. 176 

3. Exekutionsordnungs-Novelle 1991 .............................................................................. 177 

4. 50. Novelle zum ASVG ................................................................................................... 178 

4.1. Krankenversicherung .............. ..... ................................................. ......................... ... 178 
4.2. Unfallversicherung ........... .. ........................... ............................ ...... .. ........................ 181 
4.3. Pensionsversicherung ...... .. ........................................................................ .............. 181 
4.4. Sonstige erwähnenswerte Änderungen ...................... .. .... .... ... ................................. 184 

5. 18.Novelle zum Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz ....................................... 185 

6. 16.Novelle zum Bauern-Sozialversicherungsgesetz .................................................. 187 

7. 21.Novelle zum Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz ....................... 188 

8. 7.Novelle zum Bundesgesetz über die Sozialversicherung 
freiberuflich selbständiger Erwerbstätiger ................................................................. 189 

9. Krankenanstalten·Zusammenarbeitsfonds ................................................................. 189 

10. Krankenversicherung für Asylwerber ......................................................................... 190 

11. Internationale Tätigkeit ................................................................................................. 190 

11.1. In Kraft getretene Abkommen (1991) .... .. .. .. .................................................... ... .... 190 
11.2. Unterzeichnete Abkommen .................................................................. .... ............. . 190 
11.3. In Verhandlung stehende Abkommen .................................................................... 191 
11.4. Europarat ................. ... ............................................................................. ........... .... 192 
11.5. Europäische Integration .............. .. ..... .. ........................................................... .. ...... 192 
11.6. Pensions- und Rentenüberweisungen ...................................... .. ............................ 192 

175 

III-103 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 03 Hauptdok. Tätigkeitsbericht (gescanntes Original) 181 von 358

www.parlament.gv.at



SOZIALRECHTS-ÄNDERUNGSGESETZ SOZIALVERSICHERUNG 

1. Sozialrechts-Änderungsgesetz 

Im Zusammenhang mit der Aufhebung der Ruhensbestimmungen durch den Verfassungs­
gerichtshof wurden durch das Sozialrechts-Änderungsgesetz 1991 für die Alterspension be­
sondere Anspruchsvoraussetzungen geschaffen. Bei Inanspruchnahme dieser Pension muß 
die bisherige (Haupt-)Erwerbstätigkeit aufgegeben werden. Innerhalb von sechs Kalendermo­
naten ab dem Stichtag darf vom Versicherten keine die Pflichtversicherung begründende Er­
werbstätigkeit bei dem Dienstgeber ausgeübt werden, bei dem sie während der letzten sechs 
Monate vor dem Stichtag überwiegend ausgeübt worden ist. Analoge Regelungen gelten auch 
für die Bauern- und gewerbliche Selbständigen-Pensionsversicherung. Weiters sieht das Sozi­
alrechts-Änderungsgesetz 1991 nun auch für ASVG-Versicherte eine erhöhte Alterspension 
bei Aufschub der Geltendmachung des Pensionsanspruches vor. 

2. Unterschiedliches Pensionsanfallsalter für 
Männer und Frauen 

Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkenntnis vom 6.12 .1 990 jenen Teil des ASVG, der ein 
unterschiedliches Pensionsanfallsalter für Männer und Frauen vorsah, mit Ablauf des 30.No­
vember 1991 als verfassungswidrig aufgehoben. Auch die entsprechenden Bestimmungen 
des BSVG wurden vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben (BGBI.Nr.208/1991). Eine verfas­
sungskonforme Neuregelung des Pensionsalters soll te nach den Vorstellungen der maßgebli­
chen politischen Kräfte nur im Zusammenhang mit Maßnahmen der Pensionsreform stattfin­
den. Da über ein derartiges Reformwerk in derzurVerfügung stehenden Zeit kein entsprechender 
Konsens erzielt werden konnte, wurden durch eine mit 31.12.1992 befristete Verfassungs­
bestimmung unterschiedliche Altersgrenzen von männlichen und weiblichen Versicherten 
der gesetzlichen Sozialversicherung für zulässig erklärt und vorerst die alte Rechtslage wie­
der hergestellt. 
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S OZIALVERSICHERUNG EXEKUTIONSORDNUNGS-NOVELLE 

3. Exekutionsordnungs-Novelle 1991 

Die Pfändbarkeit von Leistungen der gesetzlichen Sozialversicherung ist nun durch die 
Exekutionsordnung geregelt. 
Durch die Novelle wurde die unübersichtliche und komplizierte Rechtslage zur Exekution auf 
Geldforderungen umfassend neu gestaltet. Dabei wurde das Ziel verwirklicht, Arbeitseinkom­
men und sonstige Leistungen mit Einkommensersatzfunktion hinsichtlich der Pfändbarke it gleich­
zustellen, soweit dies durch die Art des Bezuges gerechtfertigt ist. Die besonderen Pfändungs­
schutzbestimmungen vieler Gesetze, wie auch der Sozialversicherungsgesetze, wurden aufge­
hoben. Die entsprechende Bestimmung des § 98a Abs .1 bis 3 ASVG wurde bereits durch die 
Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes vom 5.3. 1991 als verfassungswidrig aufgehoben . 

Nach der EO-Novelle sind folgende Leistungen der gesetzlichen Sozialversicherung un­
pfändbar: 

• gesetzliche Beihilfen und Zulagen , die zur Abdeckung des Mehraufwandes wegen körperli ­
cher oder geistiger Behinderung , Hilflosigkeit oder Pflegebedürftigkeit zu gewähren sind, wie 
z.B. der Hilflosenzuschuß; 

• Beiträge für Bestattungskosten; 
• Kostenersätze für Sachleistungsansprüche; 
• Leistungen aus dem Unterstützungsfonds und besondere Unterstützungen; 
• gesetzliche Leistungen , die aus Anlaß der Geburt eines Kindes zu gewähren sind, wie etwa 

Teilzeitbeihilfe nach dem Betriebshilfegesetz; 
• Pensionsnachzahlungen nach Pensionsvorschüssen, sofern sie 5.000 S nicht übersteigen . 

Alle nicht für unpfändbar erklärten Leistungen der Sozialversicherung wie Pens ionen, Renten , 
Krankengeld usw. sind nach Maßgabe der EO beschränkt pfändbar. Der unpfändbare Freibe­
trag ("Existenzminimum") wurde mit 6.500 S festgesetzt , Unterhaltspflichten erhöhen diesen 
Freibetrag . Bei Einkünften über dieser Grenze ist ein Teil des Mehrbetrages unpfändbar. Von 
den Sonderzahlungen hat dem Verpflichteten der unpfändbare Freibetrag der laufenden Lei ­
stung zu verbleiben. Die Höhe des Existenzminimums wird unter Bedachtnahme auf die Ent­
wicklung der Richtsätze für die Ausgleichszulage nach dem ASVG valorisiert. Damit bleiben Aus­
gleichszulagen grundsätzlich unpfändbar. Bei Exekutionen wegen Unterhaltsansprüchen sind 
ledigl ich 75 % des errechneten unpfändbaren Freibetrages pfändungsfre i. 
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50. NOVELLE ZUM ASVG SOZIALVERSICHERUNG 

4. 50. Novelle zum ASVG 

4.1. Krankenversicherung 

Die 50.Novelle zum ASVG hat lilrun Schwerpunkt im Blm)ich der sozialen Krankenversicherun(]. 

Tell dieses Reformpaketes, das mit -1.1.1992 In t\rdtt qc:trutefl Ist, ist die Elllfutlrung der medi­
zinischen Hauskrankenpflege ;}I~~ PfllChll8lstung, dlo irrrülnilch nlctlt In der 50.Novelle ZUIT1 

ASVG Aufnatlme gt:iW1cl(:1l haI, ':';0 Ild\;JI 1 d!:; f\rl!k(~lllla c!\:S [)UIHjeS(1l:sfJ!zes, BGBI.Nr.681/1991. 

Zur Verstärkung der Rolle dur Krankenkassen im Bereich der Prävention ist als neue Pflichtauf­
gabe die Gesundheitsförderung gesetzlich verankert worcJc:n. Im Rahmen der Ge~;undheitsför­
derung sollen die Krankenversicherungsträger über GesundilultsgeftJhrdungen aufklären und über 
die Verhütung von Krankheiten und Unfällen - ausgenommen Arbeitsunfälle - beraten. Nunmehr 
können auch zur Erforschung von Krankheits- bzw. Untallursachen (ausgenommen Arbeitsun­
fälle) sowie zur Förderung und Unterstützung gemeinnütziger E.:inriclltunDen, die der Verhütung von 
Unfällen (außer Arbeitsunfälle) di8nen, Mittel der Krankenversicherunq verwendet werden. 

Kur- und Erholungsnuf(;nthJ.lte, ;)is froiwillige Maßnahmen zur Gcsundheitsförderunq, können 
nun auch präventiv gew~lhrt werden, um eine drohende Krankhl:it zu verhindern oder wenn ei­
ne bestellende Krankheit sich verschlimmert. 

Ergänzend zur Zuständigkeit der Pensionsversicherungs- und Unfallversicherungsträger haben 
nun die Krankenversicherungsträger im Anschlu ß an die Krankenbehandlung nach pflicht­
gemäßem Ermessen Maßnahmen der medizinischen Rehabilitation zu erbringen. Die medi­
Zinische Rehabilitation verfolgt das Ziel, den Gesundheitszustand der Versicherten und ihrer An­
gehörigen soweit wiederherzustellen, daß sie in der Lage sind, in der Gemeinschaft einen ihnen 
angemessenen Platz möglichst dauernd und ohne Betreuung und Hilfe einzunehmen. Als Maß­
nahmen der medizinischen Rellabilitation sind die Unterbringung in Krankenanstalten, die vor­
wiegend der Rehabilitation dienen, die Gewährung erforderlicher Hilfsmittel sowie damit im Zu­
sammenhang stellende ärztliclle Hilfe und VmsorCJung mit Heilmitteln und Heilbellülfen vorge­
sehen: dabei anfallende RClsekosten werden nach Mar3qabc der Satzung Libernornrnen. Medi­
zinische Rehabilitatlonsmaßnalll118rl silld bel elrWn1 PCI1Slotl:;vel'slcllerungs- adel Untallver:~1 

cherungsträger zu beantragell. Sie können vom zuständigen KrclllkenverslcIH::ruligstrjgel ei­
nem Pensionsversictl8rungstr'jger mit dessl:n ZustllnrTlLmg gegen Kostenersdtz zur Durcll­
führung übertragen werden. Die beteiligten Stellen sind zur Koordination der Rehabilita· 
tionsmaßnahmen verpflichtet. Die neue Zuständigkeit der Krallkenversicherungsträger für 
Maßnahmen der medizinischen Rehabilitation bringt insbesondere für jene Personen bedeu­
tende Leistungsverbesserungen, die lediglich von der Pflichtversicherung in der Krankenver­
sicherung erfaßt sind, wie Angehörige und Pensionsbezieher. 
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S OZIALVERS leHE RU NG 50. N OVELLE ZUM ASVG 

Weiters wurden die der ärztlichen Hilfe gleichgestellten Leistungen um ergotherapeutische 
und psychotherapeutische Behandlung sowie psychologische Diagnostik erweitert. Seit dem 
Inkrafttreten des Psychologengesetzes und des Psychotherapiegesetzes, BGBI.Nr.361/1990 , 
am 1.1.1 991 besteht eine gesetzliche Grundlage für die selbständige Ausübung des psycholo­
gischen Berufes bzw. der Psychotherapie. 

Mit der 50.Novelle zum ASVG wurde ein Anspruch auf psychotherapeutische Behandlung 
durch einen nach dem Psychotherapiegesetz anerkannten Psychotherapeuten geschaffen. Spä­
testens vor der zweiten psychotherapeutischen Behandlung muß innerhalb desselben Abrech ­
nungszeitraumes eine Untersuchung durch einen Arzt stattgefunden haben, um eventuelle so­
matische Krankheitsursachen abzuklären. 

Über ärztliche Verschreibung oder psychotherapeutische Zuweisung ist die Erbringung einer er­
forderlichen diagnostischen Leistung eines/einer hiezu berechtigten klinischen Psychologen/in 

• 
vorgesehen. 

Für eine ergotherapeutische Behandlung zur Reaktivierung der persönlichen Fähigkeiten des 
Patienten durch hiezu befugte Personen ist eine ärztliche Verschreibung erforderlich . 

Die mit der 32.Novelle zum ASVG eingeführte Hauskrankenpflege ist als medizinische Haus­
krankenpflege in eine Pflichtleistung umgewandelt worden. Medizinische Hauskrankenpflege 
ist, wenn und solange es die Art der Krankheit zu läßt, anstelle von Anstaltspflege zu gewähren 
und soll damit die Bemühungen um eine Verringerung der Akutbetten in den Krankenanstalten 
unterstützen . Sie umfaßt medizinische Leistungen und qualifizierte Pflegeleistungen durch di ­
plomierte Krankenschwestern bzw. Krankenpfleger auf ärztliche Anordnung bei Vorliegen einer 
Krankheit im sozialversicherungsrechtlichen Sinn. Medizinische Hauskrankenpflege dient jedoch 
nicht der behinderungs- und altersbedingten Betreuung, die nach der kompetenzrechtlichen La­
ge weiterhin in den Aufgabenbereich der Sozialhilfe , also der Länder fällt. Medizinische Haus­
krankenpflege wird für ein und denselben Versicherungsfall für die Dauer von längstens vier Wo­
chen gewährt; darüber hinaus ist eine chef- oder kontrollärztliche Bewilligung erforderlich . 

Die der ärztlichen Hilfe gleichgestellten Leistungen sowie die medizinische Hauskran­
kenpflege sollen nach dem Gesetz als Sachleistung erbracht werden. Dies wird durch den Ab­
schluß von Verträgen zwischen den Versicherungsträgern und den entsprechenden Berufs­
gruppen bzw. Einrichtungen sichergestellt. Bei Fehlen vertraglicher Regelungen haben die 
Krankenversicherungsträger durch ihre Satzungen Kostenzuschüsse für die genannten Lei ­
stungen festzusetzen, die auf ihre finanzielle Leistungsfähigkeit und das wirtschaftli che Bedürf­
nis der Versicherten Bedacht nehmen. 

Nach der bisherigen Rechtslage ruhte der Anspruch auf Wochengeld und Krankengeld wäh rend 
einer Anstaltspflege auf Rechnung des Versicherungsträgers und die Anspruchsberechtigten er-
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50. NOVELLE ZUM ASVG SOZIALVERSICHERUNG 

hielten statt dessen geminderte Barleistungen (Taggeld bzw. Familiengeld) Um aUfgetretene 
Härtefälle zu vermeiden , wurden diese Ruhenstatbestände und die damit entbehrlich geworde­
nen Leistungen des Taggeldes und Familiengeldes aufgehoben . 

Die Berechnung des Krankengeldes wurde dahingehend geändert, daß die Bemessungs­
grundlage auf das Ende jenes Beitragszeitraumes abstellt, in dem das letzte "volle" Entgelt be­
zahlt wurde. Kollektivvertragliche Lohn- und Gehaltserhöhungen während der Zeit der Entgelt­
fortzahlung sind zu berücksichtigen. 

Eine Neufassung der Bestimmung über die Bemessung des Wochengeldes soll vom Gesetz­
geber nicht beabsichtigte Härten beseitigen. 

Klargestellt wurde, daß Dienstnehmerinnen und Bezieherinnen einer Leistung nach dem Ar­
beitslosenversicherungsgesetz Anspruch auf Wochengeld auch für jenen Zeitraum zusteht, in 
dem ein Beschäftigungsverbot nach dem Mutterschutzgesetz aufgrund des Zeugnisses eines 
Arbeitsinspektionsarztes oder Amtsarztes vorliegt. 

Eine weitere KlarsteIlung betrifft die Schutzfristregelung für den Anspruch auf Wochengeld 
nach dem Ausscheiden aus der Versicherung. 

Arbeitslose, deren Dienstverhältnis infolge eigenen Verschuldens beendet wurde oder die ihr 
Dienstverhältnis ohne triftigen Grund gelöst haben, erhalten für die Dauer von vier Wochen kein 
Arbeitslosengeld. Da die SChutzfrist für den Krankenversicherungsschutz nach drei Wochen 
endet, ist für die genannten Fälle eine Verlängerung auf vier Wochen vorgesehen. 

Nach der bisherigen Rechtslage war für Kinder von im Ausland beschäftigten Personen, die nach 
der Rückkehr der Eltern nach Österreich zur Beendigung ihrer Ausbildung im Ausland verblie­
ben, kein Krankenversicherungsschutz mehr gegeben. Nunmehr gelten Kinder und Enkel im 
Rahmen der Altersgrenzen weiterhin als Angehörige, wenn sie sich im Ausland in einer Schul· 
oder Berufsausbildung befinden. 

In der freiwilligen Selbstversicherung der Studenten gilt der ermäßigte Beitragssatz nur mehr 
dann, wenn kein Einkommen von mehr als 47.000 ,- S jährlich bezogen wird , die Studiendauer 
nicht ohne wichtige Gründe um mehr als vier Semester überschritten wird und kein Zweit-Stu­
dium absolviert wird , währenddessen eine Erwerbstätigkeit ausgeübt wird; ein Monatseinkom­
men unter der Geringfügigkeitsgrenze bleibt dabei außer Betracht. 

Eine neue Bestimmung ermächtigt den Hauptverband der österreichischen Sozialversiche­
rungsträger, Richtlinien über die Berücksichtigung ökonomischer Grundsätze bei der 
Krankenbehandlung aufzustellen . Diese Richtlinien können für bestimmte Behandlungsme­
thoden allgemein oder unter gewissen Voraussetzungen das Erfordernis der vorherigen chef-
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oder kontrollärztlichen Bewilligung vorsehen. Sie dürfen den Zweck der Krankenbehandlung 
nicht gefährden und bedürfen der Zustimmung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales . 

Zur Finanzierung der neuen Leistungen der Krankenversicherung wurden ab 1.1.1992 die Bei­
tragssätze in der Krankenversicherung um 0,5 % bei Angestellten bzw. um 0,3 % bei an­
deren Versicherten angehoben. Weiters wurde ein Zusatzbeitrag in der Krankenversicherung 
in Höhe von 0,5 % der allgemeinen Beitragsgrundlage eingeführt, der ausschließlich der Spi­
talsfinanzierung dient. 

4.2. Unfallversicherung 

Im Bereich der Unfallversicherung ist die Liste der als Arbeitsunfälle geltenden Wegunfälle aus­
geweitet worden: Unter Unfallvers icherungsschutz steht nun ergänzend zur bisherigen Rege­
lung auch der Weg von der Wohnung zur ärztlichen Untersuchung oder Behandlung, sofern der 
ArztbeSUCh dem Dienstgeber bekanntgegeben wurde. Neu ist der Schutz für den Weg von be­
rufstätigen Aufsichtspersonen, die Kinder zum Kindergarten bzw. zur Schule bringen oder 
von dort abholen. 

Leistungen aus der Unfallversicherung fallen grundsätzlich mit Eintritt des Versicherungsfalles 
an, wenn innerhalb von zwei Jahren nach diesem Zeitpunkt der Anspruch von Amts wegen oder 
über Antrag festgestellt wurde. Zur Vermeidung von Härtefällen gilt auch eine innerhalb von zwei 
Jahren erstattete Unfallsanzeige als Verfahrenseinleitung, die den rückwirkenden Lei­
stungsanfall wahrt, wenn zum Zeitpunkt der späteren Feststellung noch ein Anspruch auf Ren ­
tenleistung besteht. 

Für die Dauer einer beruflichen Ausbildung im Rahmen der beruflichen Rehabilitation in der Un­
fallversicherung wird ein Übergangsgeld geleistet. Auf dieses Übergangsgeld ist neben ande­
ren Einkünften nun auch eine Pension aus dem Versicherungsfall der geminderten Arbeits ­
fähigkeit anzurechnen. 

Durch eine Ausweitung der Liste der Berufskrankheiten wird dem aktuellen Stand der arbeits­
medizinischen Kenntnisse Rechnung getragen. 

4.3. Pensionsversicherung 

Durch die 50.Novelle zum ASVG wurde die Möglichkeit der allgemeinen Selbstversicherung 
ohne Nachweis von Vorversicherungszeiten geschaffen und damit eine Öffnung der Pen­
sionsversicherung bewirkt. Personen, die keine oder zu wenig Zeiten der Pflichtversicherung 
erworben haben, können durch den Erwerb von Versicherungszeiten in der Selbstversicherung 
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die Voraussetzungen für eine W(~lt(~rvmslcilerunQ in der PensiorlsversidH;rung erfüllen. Zur 
Selbstversicherung sind Personen bereclltlgl, die das 1 ~)l t;bensJallr vollendet haben. solange 
ihr WohnSitz Im Inland geleQen 1St. Von der Selbstv(JI'slcIH;llH1g ausgm;clliossen srnd Pfllclltver­
sicherte und die Irn FSVCi ~1enanlltEHl freiberuflich Tätigen. Beamte und ihnen Gleichgestellte, 
Bezieher einer gesetzllcllen Pension oder einer Dauerso71CllllrifeielstlJng sowie Weltel'versicllel'te 
bzw. Personen, die zur Weit8l'versicllf:I'ung berechtigt sine!. 

Die Selbstversicherung begrnnt mit (jern vom Versicrlerten gewählten Zeitpunkt, spätestens je, 
doch mit dem auf die AntragsteIlung folgenden Monatsersten; sie endet mit dem Wegfall der Vor­
aussetzungen oder der Erklärung des Austritts sowie mit Erfüllung dm Voraussetzungen für die 
WeiterversIcherung in der Pensionsversicllerung; diesfalls gellt sie in die WeiterversIcherung 
über, sofern binnen sechs Monaten ein entsprechender Antrag gestellt wird. Der Beitragssatz 
beträgt wie in der Pfliclltversicllerung und Weiterversicherung 22,8 % der Beitragsgrundlage. 
Die Beitragsgrundlage in der Selbstversicherung ist die um ein Sechstel erhöhte halbe 
Höchstbeitragsgnmdlage. Geht der Selbstversicherung eine Pflichtversicllerung voran, ist die 
um ein Sechstel erhöhte maßgebliche E3(~itragsgrundlage der Pflichtversicherung vor dem Aus­
scheiden aus der Pflichtversicherung als Beitragsgrundlage für die Selbstversicherung heran­
zuziehen. Wie bei der Weiterversicherung ist eine Herabsetzung der Beitragsgrundlage mög­
licll, wenn dies nach den wirtschaftlichen Verhältnissen des Versicherten gerechtfertigt erscheint. 
Zeiten der Selbstversicherung werden nicllt für die Erfüllung der Wartezeit berücksichtigt, da 
illr Hauptzweck darin liegt, die Voraussetzungen für eine Weiterversicherung in der Pensions­
versicherung zu schaffen; sie wirken sich aber bei der Ermittlung der Bemessungsgrund­
lage für eine Pensionsleistung aus. 

Im Zusammenhang mit der Selbstversicherung wurden auch die Bestimmungen über die frei­
willige Weiterversicherung zum Teil neu gefaßt. Die Berechtigung zur freiwilligen Versicherung 
kann auch durch Zeiten der oben erwähnten Selbstversicherung erworben werden. Es müssen 
in den letzten 24 Monaten vor dem Ausscheiden aus der Pflichtversicherung oder der Selbst­
versicherung mindestens 12 oder in den letzten fünf Jahren vor dem Ausscheiden jährlich min­
destens drei Versicherungsmonate einer gesetzlichen Pensionsversicherung vorliegen. Mit 60 
statt bisher 120 Monaten der Pflichtversicherung (nicht einer Selbstversicherung) kann die Wei­
terversicherung ohne Einhaltung von Fristen jederzeit geltend gemacht werden. 

Wie bereits erwähnt, wurden die BeitragS5ätze in der Pensionsversicherung vereinheitlicht: Nun­
mehr gilt für alle Weiter- und Selbstversicherten sowie für den Erwerb von leistungswirksamen Er­
satzmonaten der SCllUI(Hochschul)zeiten der Beitragssatz der Pflictltverslcherung in Höhe von 22,8 
%; für die begünstigte Selbstversicllerung wegen Klndererzlellung beträgt der Beitragssatz 10,25 %. 

Die Frist zur beitragswirksamen EntriChtung der Beiträge in der freiwilligen Versicherung ist 
von zwei Jahren auf 12 Monate verkürzt worden; lediglich in der Selbstversicherung wegen Kin­
dererziehung gilt weiterhin eine sechsjährige Frist. 
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Nach dem Koalitionsübereinkommen der Regierungsparteien und der Regierungserklärung sol­
len sich die Pensionserhöhungen in den verschiedenen Alterssicherungssystemen im Gleictl­
klang entwickeln und dem jeweiligen Zuwachs der durchschnittlichen Nettoaktiveinkommen ent­
sprechen. In einem ersten Schritt zur Neugestaltung des Aufwertungs- und Anpassungs­
systems wird daher die Arbeitslosenrate bei der Berechnung des Richtwertes nicht metlr berück 
sichtigt. Fürdie Berechnung der Aufwertungsfaktoren ist anstelle der Aufwertungszahl der Richt­
wert heranzuziehen. Die für die Festsetzung der Höchstbeitragsgrundlage relevante Autwer 
tungszahl wird nactl einem neuen Modus berechnet, der eine bessel'e Übereinstimmung mit der 
Entwicklung der durchschnittlichen Lohn- und Gellaltssulmne der nactl dem ASVG pflIChtverSI­
cherten Erwerbstätigen sicllerstellen soli, Der Beirat für die Renten- und Pensionsanpassung 
hat nun in seinem Gutacllten, mit dem er dem Bundesminister für Arbeit und Soziales eitlen An­
passungsfaktor vorschlägt, auch auf eine Ändelung der Beitragssätze rn der PflichtversIche­
rung (Sozialversicherung und ArbeitslosenverSicherung) Bedacht zu nehmen, Für das Jahr 1992 
wurden die Aufwertungszahl mit 1,055, der Richtwert mit 1,045 und die tägliche Höchstbei­
tragsgrundlage mit 1.060,- S im Gesetz festC]ulegt. 

Weiters wurde in Entsprecllung der Regierungserklärung Ileuerlicll eine au ßertourliclle Er­
höhung der Ausgleichszulagen-Richtsätze IITl Ausmaß von 8,3 % vorgenommen, 

Eine NeuregelullC] Im Hahmell des Europäischen Abkonllnens [jber Soziale Sicherheit war An­
laß für eine Gesetzesänderung zur BerOcksichtlgung von Kriegsdienstzeiten als Ersatzzeiten 
in der Pensionsversicherung, Bislang war für die Anrectlnung die österreich ische Staatsbürger­
schaft zum Stichtag erforderlich. RückWirkend mit dem WIrksamwerden der entsprechenden Re­
gelung des Europäischen Abkommens am 3,9,1990 genügt es, wenn der Antragsteller dl1l 

13.3.1938 die österrcichlsclw Staatsbürgerscllaft besessen t1a1. 

In Anlehnung an eine analoge Regelung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes wurden für den 
Anspruch auf vorzeitige Alterspension bei Arbeitslosigkeit aucll Zeiten, für die UI'laubsellt 
schädigung oder UI'laubsabfindung gebührt, dell Zeitun, fLJI' die Kündigungsentschädlgullg gu 
bührt, gleichgestellt. 

Wird ein Pensions(Renten)berectltigter auf Kosten der Soziaillilfe in einem Altersheim oder- 81 

ner gleichgestellten Einrichtung verpflegt, geht für die Zeit der Pflege der Pensions(Renten)an 
spruch bis zu höchstens 80 % auf den Sozialhilfetr~ger über, bei gesetzlichen Unterhalts­
pflichten des Pensions(Renten)berechtigten bis maximal 50 %, Dieser Anspruchsübergang 
wird im Interesse der Unterhaltsberechtigten so weit vermindert, bis das gesamte Einkommen 
des Unterhaltsberechtigten den Betrag des Ausgleichszulagenrichtsatzes für Alleinstehende el'­
reicht. 
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4.4. Sonstige erwähnenswerte Änderungen 

Dem Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger wird ausdrücklich die For­
schung auf dem Gebiet der Sozialen Sicherheit zur Aufgabe gemacht. 

Die Abfrage der Dokumentation des österreichischen Sozialversicherungsrechtes ist nun 
auch fü r die Universitäten kostenlos mög lich . 

Meldungen zur Pflichtversicherung können zulässigerweise mittels elektronischer Datenver­
arbeitung erstattet werden. 

Die Verjährungsfrist zur Feststellung der Beitragspflicht wurde von zwei auf drei Jahre verlän­
gert und die Anwendbarkeit dieser Bestimmung auf den Beitragsmithaftenden klargestellt. Für 
die Rückforderung ungebührlich entrichteter Beiträge ist die Frist von drei auf fünf Jahre 
ausgedehnt worden. 

Im Verfahren der Versicherungsträger in Verwaltungssachen wurde analog zum Allgemeinen 
Verwaltungsverfahrensgesetz die Möglichkeit der Einspruchsvorentscheidung eingeführt. 
Nunmehr kann der Versicherungsträger binnen zwei Monaten nach Einbringung eines Einspru­
ches den Bescheid im Sinne des Einspruchsbegehrens abändern, ergänzen oder aufheben. Ist 
der Einspruchswerber mit dieser Einspruchsvorentscheidung nicht einverstanden, kann er bin­
nen zwei Wochen beim Versicherungsträger einen Vorlageantrag an den Landeshauptmann 
stellen. Mit dieser Regelung wird bei völliger Wahrung des Rechtsschutzes eine Vereinfachung 
des Verfahrens erreicht, weil eine Befassung der Einspruchsbehörde entfällt, wenn sich bereits 
durch den Einspruch eine Klärung der Sach- und Rechtslage zugunsten des Einspruchswerbers 
ergibt. 

Die Pflichten der Versicherungsvertreter sind nunmehr ausd rücklich im Gesetz festgelegt. 
Anläßlich der Angelobung als Versicherungsvertreter sind sie nachweislich auf ihre Pflichten 
hinzuweisen. 

Analog der bestehenden Regelung bei der Veränderung von Vermögensbeständen wurde klar­
gestellt, daß die Beteiligung von Sozialversicherungsträgern an fremden Einrichtungen nur 
aufgrund von Beschlüssen der Verwaltungskörper zulässig ist. Diese Beschlüsse müssen durch 
den Bundesminister für Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Fi­
nanzen genehmigt werden. 
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5. 18.Novelle zum Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetz 

Ein großer Teil der Bestimmungen der Novelle zum Gewerblichen Sozialversicherungsänderungs­
gesetz beinhaltet die sinngemäße Übernahme von Regelungen aus der 50.ASVG-Novelle. Dies 
betrifft insbesondere die Ausweitung des Leistungskatalogs der Krankenversicherung. 

Der Beitragssatz in der Krankenversicherung wurde um 0,3 % auf 8 % erhöht und - zweckge­
bunden für die Spitalsfin anzierung - ein Zusatzbeitrag in der Krankenversicherung ih Höhe von 
0,5 % eingeführJ. 

Der Katalog von Leistungen, für die kein Kostenanteil des Versicherten zu bezahlen ist, wurde 
um die Sachleistungen der neu eingeführten medizinischen Rehabilitation in der Krankenversi ­
cherung erweitert. 

Nach der Novelle zur Wirtschaftstreuhänder-Berufsordnung können auch eingetragene Er­
werbsgesellschaften die Befugnis zur Ausübung der Tätigkeit eines Wirtschaftstreuhänders er­
werben. Die im Rahmen einer solchen Befugnis tätigen Gesellschafter einer offenen Erwerbs­
gesel lschaft und die persönlich haftenden Gesellschafter einer Kommandit-Erwerbsgesellschaft 
wurden daher hinsichtlich der Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung nach dem 
GSVG den Gesellschaftern einer offenen Handelsgesellschaft bzw. persönlich haftenden Ge­
sellschaftern einer Kommanditgesellschaft gleichgestellt. 

Bei der Ermittlung der Beitragsgrundlage war bisher ein Veräußerungsgewinn, der zur Gänze 
dem Sachanlagevermögen zugeführt wurde, von der Beitragsgrundlage in Abzug zu bringen ; 
wurde nur ein Teil des Veräußerungsgewinnes im Betrieb investiert, entfiel die Möglichkeit der 
Verm inderung der Beitragsgrundlage zur Gänze. Nunmehr wird die Beitragsgrundlage um den 
Betrag des Veräu ßerungsgewinnes vermindert, welche dem Sachanlagevermögen zugeführt 
wurde. 

In der Selbständigen-Krankenversicherung gibt es das Institut der "Höherreihung", wonach 
Versicherte , deren Einkünfte unter der jewei ligen Sachleistungsgrenze liegen, durch die Zah­
lung eines Zusatzbeitrages zu Geldleistungsberechtigten werden können . Nach den bisherigen 
Bestimmungen zur Ermittlung dieses Höherreihungsbeitrages genügten mitunter sehr geringe 
Beitragsmehrleistungen tür die Geldleistungsberechtigung, wodurch eine erhebl iche Unter­
deckung dieses Leistungsbereiches eintrat. Es wurde daher für die Geldleistungsberechtigung 
ein einheitlicher Zusatzbeitrag von monatl ich 700,- S eingeführt, der jährlich valorisiert wird. Ei­
ne Übergangsbestimmung gibt dem zum 31.12.1 991 Geldleistungsberechtigten die Möglichkeit, 
sich in angemessener Frist für eine Beibehaltung der Geldleistungsberechtigung nach der neu-

185 

III-103 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 03 Hauptdok. Tätigkeitsbericht (gescanntes Original) 191 von 358

www.parlament.gv.at



GERWERBL. S OZIALVERSICHERUNGSGESETZ S OZIALVERSICHERUNG 

en Rechtslage zu entscheiden . Ansonsten gilt für die Inanspruchnahme der Sonderleistungen 
im Falle der Anstaltspflege eine Wartezeit von sechs Monaten. Die Beend igung der Höherrei­
hung ist frühestens zum Ende des auf ihren Beginn folgenden Kalenderjahres und jewei ls nur 
zum Ende eines Kalenderjahres möglich. 

Geldleistungsberechtigte Versicherte erhalten bei Anstaltspflege Pflegegebührenersätze und 
Pauschalvergütungen für Operationen u.ä .. Der Pflegegebührenersatz im Falle der Wahl einer 
Krankenanstalt ohne allgemeine Gebührenklasse oder Wahl einer höheren Gebührenklasse be­
steht zumindest in Höhe der Pflegegebühren der allgemeinen Gebührenklasse und kann durch 
Satzung darüber hinaus bis zur Höhe der Pflegegebühren für Selbstzahler der allgemeinan Ge­
bührenklasse gewährt werden; im Unterschied zur bisherigen Rechtslage kann die Satzung vor­
sehen, daß diese Höchstgrenze unter dem amtlich festgelegten Pflegegebührentarif liegt. 

Im Rahmen der Maßnahmen zur Festigung der Gesundheit können nach dem Vorbild der 
bäuerlichen Sozialversicherung nun auch Kosten für eine Betriebshilfe übernommen werden. 
Betriebshilfe kann nach Maßgabe der finanziellen Leistungsfähigkeit des Versicherungsträgers 
und der besonderen sozialen Schutzbedürttigkeit des Versicherten entweder als Kostenzuschu ß 
für Betriebshelfer oder als Sachleistung - durch Beteiligung des Versicherungsträgers an ent­
sprechenden Einrichtungen, die geeigenete Personen bereitstellen - gewährt werden und soll 
die Gesundheit und Arbeitsfähigkeit des Versicherten möglichst rasch wiederherstellen. 

In Anlehnung an eine Bestimmung des Sozialrechts-Änderungsgesetzes 1991 für niedergelas­
sene Ärzte gilt auch für zur selbständigen Berufsausübung befugte Dentisten eine Ausnahme 
von den besonderen Anspruchsvoraussetzungen für die Alterspension , wenn durch die 
Einstellung seiner Tätigkeit die zahnheilkundliche Versorgung am Ort und im Einzugsgebiet der 
Niederlassung nicht mehr sichergestell t wäre. 
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6. 16.Novelle zum 
Bauernsozialversicherungsgesetz 

Die Novelle zum Bauern-Sozialversicherungsgesetz beinhaltet ebenfalls hauptsächlich die sinn­
gemäße Übernahme der 50.Novelle zum ASVG. 

Der Beitragssatz in der Krankenversicherung wurde von 4,8 % auf 5,1 % angehoben und ein 
Zusatzbeitrag von 0,5 % zur Krankenanstaltenfinanzierung eingeführt. 

Des weiteren sieht das BSVG wie das GSVG eine Befreiung vom Kostenanteil für Sachlei ­
stungen der medizinischen Rehabilitation vor . 

Nach der bisherigen Rechtslage konnte sowohl bei gemeinsamer Betriebsführung durch Ehe­
gatten als auch bei hauptberuflicher Beschäftigung eines Ehepartners im Betrieb des an­
deren nur einer von beiden in der Pensionsversicherung pflichtversichert sein . Dies führte da­
zu, daß nur einer der Ehegatten Versicherungszeiten und damit einen Pensionsanspruch er­
werben konnte. Ab 1.1.1992 sind grundsätzlich belde Ehegatten nach dem BSVG pen­
sionsversichert; dies gilt gleichermaßen bei gemeinsamer Betriebsführung wie auch bei haupt­
beruflicher Beschäftigung im land(forst)wirtschaftlichen Betrieb des Ehegatten. Wenn einer der 
beiden Ehegatten bereits nach einem anderen Sozialversicherungsgesetz in der Pensionsver­
sicherung pflichtversichert ist oder aufgrund eines öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses ei ­
ne Anwartschaft auf Ruhe- und Versorgungsgenuß besitzt bzw. schon Pension oder Ruhege­
nuß sowie bestimmte andere Leistungen wie Arbeitslosengeld . Kranken- oder Wochengeld be ­
zieht, ist nur der andere Ehegatte in der Pensionsversicherung pflichtvers ichert. 

Weiters können Personen, die ab 1.1 .1992 der Pflichtversicherung unterliegen würden und zu 
diesem Zeitpunkt das 50.Lebensjahr vollendet haben. bis 31 .12.1992 die Befreiung von der 
Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung beantragen. Die maßgebl iche Einheitswert­
grenze für das Entstehen der Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung beträgt weiter­
hin 33.000,- S. Als Beitragsgrundlage bei gemeinsamer Betriebsführung oder hauptberuflicher 
Beschäftigung gilt für jeden Ehegatten der halbe Versicherungswert des Betriebes. Nach einer 
Übergangsbestimmung können Personen . die nach der bisherigen Rechtslage in der Pen ­
sionsversicherung pflichtversichert waren und ab 1.1.1992 gemeinsam mit dem Gatten pflicht­
versichert sind, bis 31.12.1992 eine Erhöhung der Beitragsgrundlage auf den gesamten Versi ­
cherungswert beantragen; für die durch die Novelle in die Pensionsversicherung einbezogenen 
Personen beträgt die Beitragsgrundlage jedenfalls die Hälfte des Versicherungswertes. Die Be­
stimmung über die Hinzurechnung von Versicherungszeiten für Witwen (Witwer), die den Be­
trieb des Ehegatten nach dessen Tod fortgeführt haben, wurde an die neue Rechtslage ange­
paßt. In der Krankenversicherung der Bauern ist auch bei gemeinsamer Betriebsführung nach 
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wie vor nur ein Ehegatte pflichtversichert, da der andere Ehegatte die Leistungen der Kranken­
versicherung als Angehöriger beanspruchen kann. 

Durch die 16.Novelle zum BSVG wurde eine gesetzliche Vermutung aufgestellt, daß Grund­
stücke, die als forstwirtschaftliches Vermögen nach dem Bewertungsgesetz 1955 bewertet 
oder Teil einer als solches bewerteten wirtschaftlichen Einheit sind, in der einem forstwirt­
schaftlichen Betrieb entsprechenden Weise auf Rechnung und Gefahr des dazu in eigenem Na­
men BereChtigten bewirtschaftet werden. Ein Gegenbeweis durch Meldung des der Vermutung 
widersprechenden Sachverhaltes ist innerhalb eines Monates zulässig . 

Durch die 5.Novelle zum BHG ist die Leistung der Betriebshilfe (des Wochengeldes) nicht mehr 
vom Einsatz einer betriebsfremden Hilfe abhängig . Soweit eine betriebsfremde Hilfe nicht zur 
Verfügung steht, werden die Leistungen auch be i (vermehrtem) Einsatz einer betriebseigenen 
Person gewährt. 

Der Anspruch auf Teilzeitbeihilfe im Ansch luß an die Leistungen der Betriebshilfe ruht unter 
anderem während eines Dienstverhältnisses. Diese Bestimmung wurde präzisiert. Das Ruhen 
tritt nur bei einem Dienstverhältnis ein, aus dem ein die Geringfügigkeitsgrenze übersteigendes 
Einkommen bezogen wird. 

7. 21.Novelle zum Beamten-, Kranken­
und Unfallversicherungsgesetz) 

Auch die Novelle zum B-KUVG (Beamten-, Kranken- und Unfallversicherungsgesetz) hat in er­
ster Linie eine dem ASVG entsprechende Fortentwicklung des Leistungsrechtes der Kranken­
versicherung zum Ziel. 

Der Beitragssatz zur Krankenversicherung wurde um 0,3 % auf 6,6 % erhöht. Als budgetbe­
gleitende Maßnahme gilt jedoch für das Kalenderjahr 1992 grundsätzlich ein um 1,4 % verrin­
gerter Beitragssatz in Höhe von 5,2 %; für Versicherte , die Anspruch auf eine Pensionsleistung 
haben, ist lediglich der Dienstgeberanteil um 0,7 % vermindert. Weiters wurde auch im B-KUVG 
ein Zusatzbeitrag von 0,5 % zur Spitalsfinanzierung eingeführt. 
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8. 7.Novelle zum FSVG 

Der Pflichtversicherung nach dem FSVG (Sozialversicherung freiberuflich Selbständiger Er­
werbstätiger) unterliegen unter anderem die ordentlichen Kammerangehörigen einer Ärztekam­
mer, sofern sie freiberuflich tätig sind. Eine vorübergehende Nichtausübung der freiberuflichen 
ärztlichen Tätigkeit bei Fortdauer der ordentlichen Mitgliedschaft zu einer Ärztekammer hatte auf 
die Pflichtversicherung und die darauf beruhende Beitragspflicht keinen Einfluß. Dies führte ins­
besondere bei Ärztinnen, die im Zusammenhang mit der Geburt eines Kindes ihre ärztliche Tätig­
keitvorübergehend aufgaben, zu Härtefällen. In Anlehnung an eine analoge Regelung des GSVG 
wurde daher im FSVG eine Ausnahmebestimmung geschaffen, wonach die Anzeige der 
Nichtausübung der freiberuflichen Tätigkeit (Schließung der Ordination) bei der Ärztekam­
mer trotz aufrechter Kammermitgliedschaft zur Ausnahme von der Pflichtversicherung nach 
FSVG führt. 

9. Krankenanstalten-Zusammenarbeitsfonds 

Mit Ablauf des 31.12.1990 ist das Bundesgesetz vom 26.5.1988 über die Errichtung des Kran­
kenanstalten-Zusammenarbeitsfonds (KRAZAF) außer Kraft getreten. Das neue KRAZAF-Ge­
setz schafft eine gesetzliche Grundlage für die Fortsetzung der Strukturreform des Kranken­
anstaltenwesens und die Weiterentwicklung des Modells "Leistungsorientierte Krankenanstal ­
tenfinanzierung". Es regelt die Aufgaben und die Organisation des Fonds sowie die Aufbringung 
der Mittel und deren Verwendung. Die Träger der Krankenversicherung haben neben den bis­
herigen Zahlungen zusätzliche Mittel für die Krankenanstaltenfinanzierung zur Verfügung 
zu stellen, und zwar im Jahre 19924 Mrd.S; dieser Betrag wird in den Folgejahren um die pro ­
zentuellen Veränderungen der Beitragseinnahmen aus dem Zusatzbeitrag vermindert oder er­
höht. 

Die Krankenversicherungsträger haben die von ihnen im Rahmen des KRAZAF aufzubringen­
den Mittel an den beim Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger errich­
teten Ausgleichsfonds für die Krankenanstaltenfinanzierung zu leisten. So sind insbeson­
dere die Einnahmen aus dem Zusatzbeitrag in der Krankenversicherung zur Gänze dem Aus­
gleichsfonds zu überweisen. Soweit die Einnahmen aus dem Zusatzbeitrag zur Erfüllung der Fi ­
nanzierungsverpflichtung für den KRAZAF nicht ausreichen, haben die Krankenversicherungs­
träger nach einem im Gesetz festgelegten Schlüssel weitere Leistungen an den Ausgleichsfonds 
zu erbringen. Dem Hauptverband obliegt die Überweisung dieser Mittel an den KRAZAF. 
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10. Krankenversicherung für Asylwerber 

Im Rahmen einer Verordnung wurden Asylwerber im Sinne des Bundesbetreuungsgeset­
zes in die Krankenversicherung einbezogen . Weiters wurden hiefür Beginn und Ende der Kran­
kenvers icherung festgelegt. 

11. Internationale Tätigkeit 

Die Bemühungen insbesondere im Interesse der im Ausland beschäftigten bzw. beschäftigt ge­
wesenen österreichischen StaatSbürger Abkommen über Soziale Sicherheit abzuschließen bzw. 
bestehende Abkommen der Rechtsentwicklung in den Vertragsstaaten anzupassen, konnten 
auch im Jahre 1991 und im ersten Halbjahr 1992 erfolgreich fortgesetzt werden. 

11.1. In Kraft getretene Abkommen (1991) 

Neben dem am 1.3.1 991 in Kraft getretenen Abkommen übe( Soziale Sicherheit mit Tunesien 
vom 4.12.1985 (BGBI.Nr.33/1991), auf das bereits im letzten Sozialbericht näher hingewiesen 
wurde, ist am 1.11.1991 auch das mit den USA am 13.7.1990 geschlossene Abkommen über 
Soziale Sicherheit sowie die gleichzeitig geschlossene Verwaltungsvereinbarung in Kraft getre­
ten . Das Abkommen bezieht sich im wesentlichen nur auf den Bereich der Pensionsversiche­
rung, ist aber im persönlichen Geltungsbereich nicht beschränkt. Es sieht neben der Gleichbe­
handlung der beiderseitigen Staatsangehörigen insbesondere die Zusammenrechnung der bei­
derseitigen Versicherungszeiten für den Erwerb von Leistungsansprüchen und die Gebiets­
gleichstellung hinsichtlich der Gewährung von Leistungen vor. 

11.2. Unterzeichnete Abkommen 

Am 5.11.1991 wurde ein Abkommen über Soziale Sicherheit mit Zypern sowie eine Durch­
führungsvereinbarung unterzeichnet. Das Abkommen bezieht sich auf die Krankenversicherung 
(nur Geldleistungen) , die Unfall- und Pensionsversicherung sowie das Arbeitslosengeld . Im per­
sönlichen Geltungsbere ich ist das Abkommen unbeschränkt. Das Abkommen sieht die Gleich­
behandlung der beiderseitigen Staatsangehörigen, die Gebietsgleichstellung hinsichtlich der Ge­
währung von Geldleistungen aus der Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung sowie eine 
Zusammenrechnung der Versicherungszeiten für den Erwerb von Leistungsansprüchen vor. 
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Eine aushilfsweise Sachleistungsgewährung ist nur im Bereich der Unfallversicherung vorge­
sehen. 

Am 1.4.1992 wurde ein Abkommen über Soziale Sicherheit sowie eine Durchführungsverein ­
barung mit Australien unterzeichnet. Das Abkommen bezieht sich wie das Abkommen mit den 
USA nur auf den Bereich der Pensionsversicherung und sieht wie dieses neben der Gleichbe ­
handlung der beiderseitigen Staatsangehörigen insbesondere die Zusammenrechnung der Ver­
sicherungszeiten für den Erwerb von Leistungsansprüchen und die Gebietsgleichstellung hin­
sichtlich der Gewährung der Leistungen vor. 

11 .3. In Verhandlung stehende Abkommen 

Im ersten Halbjahr 1992 wurden die Besprechungen zur Vorbereitung von umfassenden Ab­
kommen und mit den neuen Republiken Kroatien und Slowenien auf Expertenebene abge­
schlossen . Verhandlungen werden auch nach der Normalisierung der Lage in Bosnien-Herzegowina 
notwendig sein und auch bei weiteren Anerkennungen von Staaten. Die Verhandlungen mit der 
CSFR sind auf Expertenebene abgeschlossen . Sollten durch die politischenEntwicklungen ge­
trennte Abkommen mit einem tschechischen und slowakischen Staat notwendig werden, wer­
den Verhandlungen dazu eingeleitet. 

Ein erster Kontakt betreffend eines Abkommens im Bereich der Pensionsversicherung mit 
Chile, wurde aufgenommen . 

Im Zusammenhang mit der Vorbereitung des am 2.5.1992 unterzeichneten EWR-Abkommens 
wurden mit der Bundesrepublik Deutschland, Großbritannien und den Niederlanden Ge­
spräche zur Vorbereitung neuer Abkommen aufgenommen. Ziel dieser neuen Abkommen ist 
es, die im EWR für den Bereich der Sozialen Sicherheit maßgebenden Verordnungen (EWG) 
Nr.1408171 und Nr.574/72 für die von diesen Verordnungen erfaßten Personen ausschließlich 
anwendbar zu machen und auf andere Personengruppen (nicht erwerbstätige Staatsangehöri ­
ge der Mitgliedstaaten, Drittstaater) auszudehnen . 

Im Hinblick auf das EWR-Abkommen wurden auch die mit Island im wesentlichen bereits ab­
geschlossen gewesenen Expertenbesprechungen zur Vorbereitung eines Abkommens wieder 
aufgenommen . 

Darüber hinaus wurden Besprechungen mit Italien über offene Fragen zur Durchführung des 
bestehenden Abkommens über Soziale Sicherheit sowie mit der Bundesrepublik Deutsch­
land, Llechtenstein und der Schweiz betreffend ein Zweites Zusatzübereinkommen sowie ei ­
ne Zusatzvereinbarung zum Vierseitigen Übereinkommen im Bereich der Sozialen Sicher­
heit durchgeführt . 
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Auf Einladung des Ressorts wurde in Wien eine 1.Regierungskonferenz zur Vorbereitung eines 
Europäischen Abkommens über die Soziale Sicherheit der Binnenschiffer durchgetührt, mit 
dem der im Hinblick auf den Rhein-Main-Donau-Kanal erweiterten europäischen Binnetlscllif­
fahrt Rechnung getragen werden soll. 

11.4. Europarat 

Der Europarat hat im Rahmen seiner Zusammenarbeit mit den osteuropäischen Staaten auf Ein­
ladung des Ressorts In Wien verschiedene Seminare für osteuropäische Experten betreffend In­
strumente des Europarates im Bereich der Sozialen Sictlerheit durchgeführt. Vertreter des Res­
sorts haben auf Einladung des Europarates als Vortragende auch an entsprechenden Semina­
ren in Sofia und Bratislava teilgenommen. 

Nach Vorbereitung un Rahmen mehrerer Tagungen wurde die 5. Europäische Sozialminister­
konferenz am 20. und 21.5.1992 in Limerick, Irland, mit dem Thema "Politik der Sozialen 
Sicherheit und Beschäftigung" durchgeführt, an der auch der Herr Bundesminister teilge­
nommen hat. 

11.5. Europäische Integration 

Im Rahmen einer besonderen EG-EFTA-Expertengruppe betreffend den Bereich der Sozialen 
Sicherheit wurden die hinsichtlich der EFTA-Staaten erforderlichen Ergänzungen der in der EG 
in diesem Bereich maßgebenden Verordnungen (EWG) Nr.1408171 und Nr.574/72 ausgearbei­
tet. Darüber hinaus werden auch die in der Zwischenzeit in der EG betreffend diese Verord­
nungen eingetretenen wesentlichen Änderungen (insbesondere betreffend beitragsunabhängi­
ge Leistungen) im Rahmen dieser Expertengruppe vorbereitet. 

11 .6. Pen~ions- und Rentenüberweisungen 
von Osterreich in die Vertragss.taaten bzw. 
von den Vertragsstaaten nach Osterreich 

Insgesamt wurden im Dezember 1991 160.000 Pensionen und Renten, auf die in Österreicll 
Ansprüche erworben wurden, an Empfänger mit ausländischem Wohnsitz überwiesen. Der 
Gesamtjahresbetrag belief sich 1991 auf 4,2 Milliarden S Gleichzeitig wurden im Dezember 
1991143.000 Renten und Pensionen, auf die im Ausland Ansprüche erworben wurden, an 
Empfänger in Österreich ausbezahlt. Der Gesamtjahresbetrag betrug 4,2 Milliarden S. 

Von den Pensionen und Renten, die an das Ausland überwiesen wurden entfielen mehr als die 
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Hälfte auf Deutschland (84.000), 27.000 auf Jugoslawien, 14.000 auf die USA, 7.000 auf Italien, 
je 5.000 auf Großbritannien und Israel und je 4.000 auf Kanada und die Türkei. 

Von den Pensionen und Renten, die aus dem Ausland nach Österreich überwiesen wurden, 
kamen mehr als 70 % aus Deutschland (102.000), 19.000 aus der Schweiz, 6.000 aus Italien, 
5.000 aus Jugoslawien und 3.000 aus Großbritannien. 
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1. Entwicklung des Arbeitsmarktes 

Die internationale Konjunkturabschwächung erfaßte 1991 auch Österreich. Das Wirtschafts­
wachstum von 3 % lag dennoch deutlich über dem Durchschnitt der europäischen OECD-Län­
der. Trotz abgeschwächter Konjunktur und Produktivitätsentwicklung wuchs die Beschäftigung 
ebenso wie im Vorjahr um 2,3 % und erreichte damit neuerlich einen Rekordstand von jahres­
durchschnittlich knapp 3 Mio .. 

Das Beschäftigungswachstum ist zum geringeren Teil auf die weiter gestiegene Erwerbsbe­
teiligung der Frauen und zu 71 % auf zusätzlich beschäftigte ausländische Arbeitskräfte zurück­
zuführen. Die Zunahme der Ausländerbeschäftigung schwächte sich jedoch gegenüber dem Vor­
jahr deutlich ab. Die Gründe dafür liegen einerseits im Rückgang der Zah l der Asylwerber und 
andererseits im Wirksamwerden der Bundeshöchstzahlenregelung nach dem Ausländerbe­
schäftigungsgesetz. 

Das Arbeitskräfteangebot expandierte neuerlich stark um 2,8 % auf 3,18 Mio. Der Ausländer­
anteil von 60 % an dieser Zunahme ging gegenüber dem Vorjahr um 10 %-Punkte zurück. 

Die Arbeitslosigkeit wuchs um 11,6 % weiter an. Im Jahresdurchschnitt waren 185.000 
Arbeitslose bei den Arbeitsämtern vorgemerkt. Das entspricht einer Erhöhung der Arbeitslo­
senquote um 0,4 %-Punkte auf 5,8%. Im Unterschied zum Vorjahr fielen die Zuwächse bei den 
Männern, Frauen und ausländischen Arbeitskräften in etwa gleich hoch aus. 

Das Stellenangebot entwickelte sich ungünstig. Der Jahresdurchschnittsbestand an vorge­
merkten offenen Stellen reduzierte sich insgesamt um mehr als 10 %, wovon in erster Linie das 
Stellenangebot für Arbeitskräfte ohne besondere Ausbildung, aber auch jenes für Fachkräfte 
negativ tangiert wurde. 

Die Strukturierung der Arbeitslosigkeit schritt weiter voran . Zwar waren Zunahmen in allen 
Altersgruppen zu verzeichnen, besonders ausgeprägt fielen sie jedoch in den höheren Alters­
gruppen aus. Für die Verlagerung der Lasten der Arbeitslosigkeit zu den höheren Altersgruppen 
waren neben demographischen (überproportionales Anwachsen der Wohnbevölkerung dieser 
Altersgruppen) insbesondere arbeitsmarktbedingte Gründe (verstärkte betriebliche Freisetzung 
von älteren Arbeitskräften, geminderte Leistungsfähigkeit, Qualifikationsdefizite und Substi ­
tuierungen) ausschlaggebend. Der Anteil Langzeitarbeitsloser an allen Arbeitslosen stieg wei ­
ter auf nun 28 % an. 
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2. AufgabensteIlung der Bundesregierung und 
Schwerpunktsetzung der AMV 1991 

Mit dem Arbeitsübereinkommen der Bundesregierung aus 1990 rückten für die österreich ische 
AMV Vermittlung und selektive Vermittlungsunterstützung von Problemgruppen mit dem Ziel, 
unter effizientem Einsatz vorhandEmer Arbeitsmmktfördorungsmittel Beschäftigung zu sichern 
und Arbeitsplätze zu schaffen, und die Vorbereitung der Strukturreform der AMV in den Vor­
dergrund der politischen Aufgabensteilung. 

Deshalb - und wegen der in der Öffentlichkeit vielfach als widersprüchlich dargestellten Ent­
wicklung steigender Beschäftigtenzaillen bei gleichzeitig wachsender Arbeitslosigkeit - wurde 
seitens des Bundesrninistl:rium~; für Arbeit und Soziales der Tätigkeitsschwerpunkt der 
Arbeitsämter 1991 primt-ir Ruf cJon Bereich der Arbeitsvermittlung gelegt. Zur Unterstützung er­
folgreicher Vermittlung von Arbeitsuchenden bzw. Besetzung offener Stellen wurde der Einsatz 
vermittlungsunterstützender Maßnahmen ausgebaut. Um Vermittlungshindernisse abzu­
bauen, boten die Arbeitsämter Schulungsmaßnahmen, Einstellungs- und Einschulungsförde­
rungen und Maßnahmen der experimentellen Arbeitsmarktpolitik an. Um im Zuge der Annähe­
rung an die Bundeshöchstzahl nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz Angebotsengpässe 
gering zu halten, wurde versucht, den Arbeitskräftebedarf aus dem Potential der vorgemerkten 
Inländer und Ausländer abzudecken. Gleichzeitig wurde zur Vorbereitung der Strukturreform der 
AMV die Organisationsanalyse der österreichiscnen AMV in Auftrag gegeben, deren Ergeb­
nisse seit Frühsommer vorliegen. 

3. Budgetäre und personelle 
Rahmenbedingungen für die AMV 

3.1. Finanzierung im internationalen Vergleich 

Für die Interpretation und Bewertung der Leistungen der österrelcillscilen Arbeitsmarktpolitik ist 
nicht nur der Hinweis auf die enorm gewacllsene Aufgabenbelastung der Mitarbeiter/innen cJer 
AMV im Zuge des weiteren Ansteigens der Arbeitslosigkeit und deren fortschreitender Struktu­
rierung und Dynamisierung, sondern besonders auch die im internationalen Vergleich gerin­
gere Budgetausstattung zur Umsetzung beschäftigungspolitischer Maßnahmen bedeutsam. 

Nicht nur Länder mit wesentlich höherer, sondern auch solche mit deutlich geringerer Arbeits-
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losigkeit als Osterreich wenden mehr für aktive Arbertsmarktpolitik auf. Dazu kommt ein beson­
ders ungünstiges Verhältnis der Aufwendungen für aktive Maßnahmen zu jenen für Ver­
sicherungsleistungen . 

Die Finanzierungssysteme der Arbeitsmarktpolitik erweisen sich im internationalen Vergleich 
diesbezüglich recht unterschiedlich . Die österreichische AMV stellt sich dabei als Institution 
mit besonders breiter Leistungspalette dar. 100 % des Aufwandes für Arbeitslosengeld , für 
Notstandshilfe, für aktive Arbeitsmarktpolitik werden über Beitragsleistungen abgedeckt. Ledig ­
lich 50 % des Verwaltungsaufwandes werden aus allgemeinen Budgetmitteln finanziert. Im Ver­
gleich dazu werden in Schweden rund 30 % der Aufwendungen für Arbeitslosengeld , 100 % der 
Arbeitslosenhilfe, 100 % der aktiven Arbeitsmarktpolitik sowie 100 % des Personal- und Sach­
aufwandes aus Budgetmitteln bestritten . Diese Finanzierungsform sichert mittelfristig planbare 
Arbeitsmarktpolitik und ein insgesamt günstiges Verhältnis des Mitteleinsatzes für aktive und 
passive Maßnahmen. In der Bundesrepublik übernimmt der Staatshaushalt 100 % der Arbeits ­
losenhilfe. Mutterschaftsgeld wird von den Krankenkassen bezahlt und für aktive Arbeitsmarkt­
politik sowie Personal- und Sachaufwendungen werden staatl icherseits nichtrückzahlungs­
pflichtige Zuschüsse bereitgestellt. Auch für Frankreich gilt die volle Übernahme der Arbeitslo­
senhilfe sowie die im Rahmen von Sonderfinanzierungsformen zu 50% erfolgende Abdeckung 
der Aufwendungen für aktive Arbeitsmarktpolitik aus allgemeinen Budgetmitteln. 

3.2. Aufgabenlast pro AMV-Mitarbeiter/in 
im internationalen Vergleich 

In Umsetzung des Arbeitsübereinkommens der Bundesregierung wurde eine Organisations­
analyse der AMV durchgeführt. Die Ergebnisse der Untersuchung verweisen auf eine im in ­
ternationalen Vergleich sehr hohe Aufgabenbelastung, gleichzeitig aber auch auf eine sehr 
hohe Produktivität der AMV-Mitarbeiter/innen. Die österreich ische AMV schneidet bezüglich 
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RAHMEN BEDINGUNGEN DER AMV ARBEITSMARKTVERWALTUNG 

Personalbelastung der AMV im internationalen Vergleich 

Zugänge der offenen Zugänge der Arbeit- Erwerbstätige Bevöl-
Stellen pro suchenden pro AMV- kerung pro AMV-

Mitarbeiter/in Mitarbe ite r /i n Mitarbe ite r /i n 

Österreich 90 210 1.200 
Niederlande 41 130 900 
Großbritannien 64 90 1.200 
Schweden 60 60 400 
Dänemark 74 450 1.700 
Deutschland 49 100 600 
Schweiz 12 20 1.000 

ihrer Effizienz besser ab als andere Länder, da aufgrund des geringen Personaleinsatzes die 
Kosten ihrer Tätigkeitseffekte relativ niedrig sind. Wegen der geringen Personal- und Budge­
tressourcen allerdings ist die Effektivität, d.h . das Ausmaß der Zielerreichung (Stellenbeset­
zungs- und Einstellungserfolge) der österre ichischen AMV relativ gering. 

Die prekäre personelle Situation der österreichischen AMV kommt auch dadurch zum Aus­
druck, daß der massive Anstieg der Arbeitslosigkeit seit 1980 von einem nur bescheidenen An­
stieg der Zahl der Bediensteten der AMV begleitet wurde. 

Entwicklung der Personalbelastung der Arbeitsmarktverwaltung 

Anstieg der Arbeits-, 248 % I 
losen seit 1980 L.... _____ _ ____ ___ _ ______ --1. 

Anstieg des AMV- ~ 
Personals seit 1980 ~ 
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ARBEITSMARKTVERWALTUNG RAHMENBEDINGUNGEN DER AMV 

3.3. Organisation, Personaleinsatz und Personal­
schulung der AMV 

3.3.1. Service 

Im Berichtszeitraum war vorrangiges Ziel aller organisatorischen Bemühungen, trotz begrenz­
ter personeller Kapazitäten das Serviceangebot der Dienststellen der AMV auszuweiten und 
qualitativ zu verbessern. 

Schwerpunkte im Berichtszeitraum waren : 

• die Aufwertung und Ausweitung der Funktionen des Offenen Kundenempfanges (OKE) 
als vorgeschaltete , offen gestaltete und unbürokratische Anlauf-, Informations-, Beratungs­
und Vermittlungsstelle im Arbeitsamt. Interne Personalumschichtungen zugunsten des OKE 
ermöglichten in einer Reihe von Ämtern die Verlagerung der Betreuung von Personen mit 
geringen Betreuungsbedürfnissen und -notwendigkeiten in den OKE und damit eine teilwei ­
se Entlastung der Berater/innen im Bereich der Intensivbetreuung. Unterstützt wurden diese 
Bemühungen um eine differenzierte und selektive Betreuung der Kunden durch den Ausbau 
von Selbstbedienungsmöglichkeiten (Einsatz von Samsomaten) . 

• Bemühungen zur Verbesserung der Effizienz der Auftragszentralen in den Arbeitsämtern, 
Ausbau dieser Auftragszentralen als eigenständige Organisationseinheiten für eine umfas­
sende Betreuung der Betriebe und der offenen Stellen. Damit stehen den Betrieben fixe , 
j~derzeit erreichbare und mit großem Expertenwissen ausgestattete Ansprechpartner im Ar­
beitsamt zur Verfügung. Das Serviceangebot reicht dabei von detaillierter Informationsertei­
lung und Beratung in allen für Betriebe relevanten Fragestellungen über die Entgegennah­
me von Vermittlungsaufträgen, Erstinformation über Besetzungschancen, die Vereinbarung 
von Betreuungs- und Vermittlungsstrategien mit dem Betrieb bis hin zur laufenden Vermitt­
lungstätigkeit auch unter Berücksichtigung und Einbeziehung von vermittlungsunterstützen­
den Maßnahmen (Förderungs- und Qualifizierungsangebote etc.). 

3.3.2. Ausbildung des Personals 

Die steigenden qualitativen und quantitativen Anforderungen an die AMV und die zunehmende 
Komplexität der Aufgabensteilung fordert eine rasche Weiterentwicklung der Organisation. So­
wohl eine Ausweitung als auch eine Differenzierung des Dienstleistungsangebotes sind Be­
standteile der Strukturveränderungen der AMV. Während in den letzten Jahren organisatorische 
Veränderungen und vor allem der Ausbau der technischen Unterstützung der Dienstleistung 
durch ein umfangreiches EDV-System im Vordergrund standen, ist derzeit ein Schwerpunkt 
der Organisationsentwicklung der qualitative und quantitative Ausbau der Aus und Weiter­
bildung. Im Jahr 1991 begann eine Serie umfangreicher und professionell durchgeführter Wei-
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RAHMEN BEDINGUNGEN DER AMV ARBEITSMARKTVERWALTUNG 

terbildungsmaßnahmen tür das Personal der AMV in den Bereichen Arbeitsmarktservice und 
Leistung. Weiters wurde ein neues Grundausbildungskonzept für die Ausbildung neuer Mit­
arbeiter/innen ausgearbeitet. Eine vorgeschaltete mehrjährige Ausbildung in einer eigenen Aus­
bildungseinrichtung soll die derzeitige Einschulung "on the job" ablösen. Dieses neue Ausbil­
dungssystem sieht eine Kombination aus wissenschaftlicher Grundlagenvermittlung und praxi­
sorientierter Einschulung vor. Mit diesem Schritt zur Etablierung einer Ausbildungseinrichtung 
auf (Fach) Hochschulniveau wird in Österreich eine Entwicklung nachvollzogen, die andere 
Industriestaaten im letzten Jahrzehnt gegangen sind. 

Diese Veränderung in der Grundausbildung neuer Mitarbeiter/innen wird begleitet vom weiteren 
Ausbau der Weiterbildungsangebote für die bereits jetzt beschäftigten Mitarbeiter/innen. 

3.3.3. Organisatorische Reformpotentiale - Ergebnisse 
der Organisationsanalyse 

Die Organisationsanalyse stellt Reformpotentiale in zahlreichen Bereichen zur Diskussion, die 
für die weitere Entwicklung von großer Bedeutung sind. Solche Potentiale sind: 

• Klare Festlegung von Zielen und Aufgaben, 
• Prioritätensetzung innerhalb der Aufgaben, 
• Auslagerung von arbeitsmarktfernen Leistungen (z.B. Karenzurlaubsgeld, Sondernotstands­

hilfe, Insolvenzentgeltsicherungsgesetz, Bauarbeiterschlechtwetterentschädigung, ... ), 
• stärkere Einbeziehung der Sozialpartner, 
• weitgehende Dezentralisierung von Entscheidungen (z.B. im Bereich Personal und Budget­

politik), 
• Anwendung differenzierter Managementmethoden (z .B. Management by objectives, Kon­

traktmanagement) und Ausbau eines Managementinformationssystems, 
• systematische Evaluierung neuer Maßnahmen. 

Diese Reformpotentiale fanden bereits in der ersten Phase der Reformarbeit Berücksichtigung, 
in der bis Juli 1992 unter Einbindung der Sozialpartner die Grundzüge der Neugestaltung von 
Organisation, AufgabenerfüJlung und Finanzierung der Neuen AMV erarbeitet wurden. 
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ARBEITSMARKTVERWALTUNG AUSGABEN DER ALV 

4. Ausgaben der Arbeitslosenversicherung 
(ohne aktive AMP) 

Ausgaben der Arbeitslosenversicherung* 

1990 1991 

Arbeitslosengeld 9,7 12,0 
Notstandshilfe 3,6 4,6 
Sonderunterstützung 1,9 1,7 
Pensionsvorschuß 0,1 0,1 
Karenzgeld 3,7 4,7 
Sondernotstandshilfe 1,0 1,2 
Ausgleichsfonds der PV-Träger 1,9 2,0 

Summe 21,9 26,3 

': in Mrd. Schilling (gerundet) 

Der allgemeine Anstieg der Arbeitslosigkeit gegenüber 1990 und deren fortgeschrittene Struk­
turierung schlugen sich in einer Steigerung der Versicherungsleistungen um 20 % nieder. 
Ursachen für die gestiegenen Aufwendungen für Arbeitslosengeld liegen - neben dem Aspekt 
des allgemeinen quantitativen Anwachsens der Leistungsbezieherzahlen - im Durchschlagen 
der seit 1.7.1990 einheitlich für alle Lohnklassen geltenden Nettoersatzquote von 57,9% 
sowie in Verschiebungen der Altersstruktur hin zu älteren Arbeitslosengruppen. 

Der außergewöhnlich hohe Anstieg der Aufwendungen für Notstandshilfe von 27 % ist Aus­
druck der steigenden Langzeitarbeitslosigkeit. Die prozentuelle Steigerung der Zahl weiblicher 
NH-Bezieher (23 %) ist fast doppelt so hoch wie die der männlichen NH-Bezieher (14 %). 

Besonders stark angestiegen ist auch die Zahl der Bezieher/innen von Karenzurlaubsgeld um 
29 % vor allem infolge der Verlängerung der Bezugsdauer auf zwei Jahre mit 1.7.1990. Der Lei­
stungsaufwand für Karenzurlaubsgeld hat sich damit im fast gleichen Ausmaß (29 %) erhöht. Die 
Zahl der Männer, die Karenzurlaubsgeld in Anspruch nehmen, vervierfachte sich 1991 gegenüber 
1990 (von 83 auf 328), ist aber im Vergleich zu allen Karenzurlaubsgeldbeziehern noch immer ver­
schwindend klein (0,5 %). Bei der Sondernotstandshilfe erfolgte der starke Anstieg der Beziehe­
rinnenzahl um 24 % schon im Zuge der Anspruchserweiterung für verheiratete Mütter bzw. für Aus­
länderinnen mit Befreiungsschein im Jahre 1990. Der Leistungsaufwand für SNH stieg damals um 
40 %, 1991 hingegen nur mehr um 14 % an. 
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Leistungsbezieherlinnen im Jahres­
durchschnitt* 

1990 1991 

Arbeitslosengeld 98 112 
Notstandshilfe 44 52 
Sonde ru nterstützung 12 10 
Pensionsvorschu ß 6 7 
Karenzgeld 46 60 
Sondernotstandshilfe 14 14 

*: in Tausend 

Im Jahre 1991 wurde an Arbeitnehmer/innen, deren Firma insolvent geworden ist, für offene Ar­
beitsentgeltforderungen Insolvenz-Ausfallgeld in der Gesamthöhe von 1 Mrd. Schilling ausbe­
zahlt. 

5. Ausgaben im Rahmen der 
aktiven Arbeitsmarktpolitik 

Insgesamt sind die Ausgaben für aktive, vermittlungsunterstützende Integrationsmaßnah­
men gegenüber 1990 um mehr als ein Viertel (28 %) gestiegen. 

Nach Instrumenten betrachtet, weist die Zunahme der Aufwendungen für unmittelbar service­
unterstützende Maßnahmen von 32 % im Gefolge anhaltender Strukturierungs- und Segmen­
tierungsprozesse des Arbeitsmarktes und der damit gewachsenen Dringlichkeit, zur Intensiv­
betreuung auch externe Experten heranzuziehen, auf die konsequente Verfolgung des für das 
Berichtsjahr festgelegten Vermittlungsschwerpunktes der AMV hin. 

Die ebenfalls im Arbeitsprogramm 1991 als Tätigkeitsschwerpunkt festgelegte Vermittlungs­
unterstützung durch Schulung, Beihilfen und Aktivitäten der experimentellen Arbeits­
marktpolitik zur Beseitigung von Vermittlungshindernissen sowie zur Sicherung und Schaffung 
von Arbeitsplätzen findet besonders in der kontinuierlichen Zunahme der Aufwendungen für Qua­
lifizierungsmaßnahmen von 13 % 1990 und 23 % 1991 bzw. der Zunahme der Aufwendungen 
im Bereich der Arbeitsplatzbeschaffung um 48 % 1990 und um weitere 25 % 1991 ihren Nie­
derschlag. 

Nach Personengruppen betrachtet, erfolgte gemäß der fortgesetzten Ungleichverteilung von 
Arbeitsmarktchancen und entsprechend der Arbeitslinie der AMV die notwendige, problem-
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Ausgaben im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik· 

Maßnahmen 

Serviceunterstützung 1) 

Qualifizierung 
Arbeitsbeschaffung 2) 

(darunter Aktion 8.000) 
Lehrausbildung und Berufsvorbereitung 
Behinderte 
Ausländer 
Regionale Mobilität 

Insgesamt 

Anteil aktiver Ausgaben am BIP in % 
Anteil aktiver Ausgaben an den 
Gesamtausgaben der AMV in % 

.: in Mio Schilling (gerundet) 

1990 1991 

210 280 
1.590 1.950 

840 1.060 
(540) (740) 

180 200 
620 800 

90 230 
10 10 

3.540 4.530 

0,24 0,30 

13 14 

1) Serviceunterstützung durch Stelleninformationsmateria lien, Grundlagenarbeit und Beiziehung externer Be­
ratungs- und Betreuungsexperten. 

2) ohne AMP-Maßnahmen gem. § 39a AMFG in Höhe von 90 Mio. 1990 bzw. 300 Mio. Schilling 1991 . 

gruppenorientierte Vermittlungsunterstützung durch Ausweitung des Mitteleinsatzes zur Be­
treuung und Integrierung von behinderten und ausländischen Arbeitsuchenden sowie durch ver­
stärkte Berücksichtigung von Frauen und älteren Arbeitslosen im Zuge der Umsetzung von Ar­
beitsbeschaffungs- und Schulungsmaßnahmen. 

Gesamtausgaben für aktive und passive Maßnahmen 

Die Gesamtausgaben erhöhten sich gegenüber 1990 um 21 % auf mehr als ÖS 33 Mrd. Das 
Verhältnis aktive: passive Ausgaben hat sich dabei geringfügig von 14 : 86 auf 15 : 85 zu­
gunsten aktiver Arbeitsmarktpolitik verschoben. Damit liegt Österreich diesbezüglich nach wie 
vor hinter den europäischen OECD-Ländern zurück. 
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6. Leistungsbilanz der Arbeitsmarktverwaltung 

Die große Arbeitslosigkeits- und Besclläftlgungsdynamlk des Jahres 1991 führte zu eitlem wei­
teren Ansteigen der Zahl jener Personen (530 Tausend) , die sictl als arbeitslos und arbeitsu­
chend um Hilfestellung an die Arbeitsämter wandten. Au ßerdem waren mehr als 260.000 neue 
Stellenbesetzungsaufträge von Betrieben zu betreuen. Die Vermittlungsbemühungen der Be~ 
rater/innen der AMV führten in 347.000 F~lIen (gegenüber 338.000 im Vorjahr) erfolgreich 
zu Besch~ftigungsaufnahmen. Gegenüber 1990 konnte QUCll jener Anteil offener Stellen, der 
innerhalb der ersten vier- Wochen nach Vormerkung Qufgrund erfolgreicher Vermittlung abge­
bucht wurde, von 47 % auf 52 %, und jener Teil, der innerhalb der ersten drei Monate aus die­
sem Grund abgebucht wurde, von 77 % auf 80 % erhöht werden. 

Durch den Einsatz arbeitsmarktpolitischer Förderinstrumente sind auch für 1991 Beschäfti­
gungseffekte in Höhe eines halben Prozentpunktes, bezogen auf die Arbeitslosenquote, zu 
konstatieren. Das bedeutet, daß ohne Arbeitsmarktförderung die Arbeitslosenquoten der letzten 
Jahre jeweils um 0,5%-Punkte höher ausgefallen wären. Über diese positiven Beschäftigungs­
effekte läßt sich für die letzten Jahre ein durchschnittlicher Deckungsgrad von beinahe 50% 
der aufgewendeten Fördermittel durch eingesparte Versicherungsleistungen errechnen. 
Unberücksichtigt bleiben dabei die für eine gesamtökonomische Kosten-Nutzen-Bewertung re­
levanten Beiträge zum Lohnsteueraufkommen, zur Sozialversicherung und zum BIP. Eine der­
artige Berechnung würde insgesamt einen positiven Saldo für die österreichische Arbeits­
marktpolitik ergeben. 

7. Statistik und Forschung 

7.1. Statistik I Arbeitsmarktbeobachtung 

Entsprechend dem gesetzlichen Auftrag gem. AMFG sorgt die AMV für die laufende Arbeits­
marktbeobachtung. Itlre Ergebnisse stellen eine der Grundlagen für die Durchführung der 
Arbeitsmarktpolitik dar. 

Im Zuge der Einfüllrung des EDVunterstützten Arbeitsmarktservices wurde die Statistikerstei­
lung und -präsentation in der AMV grundlegend geändert und auf einen zeitgemäßen Stand ge­
bracht. Dieser Bereich wird entsprechend den technischen Möglichkeiten und inhaltlichen An­
forderungen laufend adaptiert und erweitert. 
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ARBEITSMARKTVERWALTU NG ARBEITSMARKTSTATISTIK 

Von der Statistikabteilung in der Sektion Arbeitsmarktpolitik des BMAS wurden 1991 insgesamt 
19 Publikationen mit einer Gesamtauflage von 33.000 Exemplaren erstellt. 

Zu den wichtigsten periodischen Publikationen zählen: 

• Arbeitsmarktdaten (monatlich und jährlich) 
• Ausländerbeschäftigung (monatlich und jährlich) 
• Die Arbeitsmarktlage zum Quartal (vierteljährlich) 
• Die Arbeitsmarktlage (jährlich) 
• Leistungsbezieherdaten (jährlich) 

Grundlage für die meisten Statistiken ist die Datenbank SAMIS (=Statistisches Arbeitsmarktin ­
formationssystem), die eine Vielzahl von Informationen über den Arbeitsmarkt, sachlich und re­
gional differenziert, enthält und neben einem Standardtabellarium auch die Möglichkeit der Ge­
nerierung frei definierter Tabellen bietet. 

Folgende Neuerungen bzw. Erweiterungen im Bereich der Arbeitsmarktbeobachtung und 
Statistik sind für das Jahr 1991 (sowie das 1.Halbjahr 1992) zu erwähnen: 

• Eingliederung der Leistungsbezieherstatistik in das Datenbanksystem SAMIS; 
• Beträchtliche Ausweitung des Informationsangebotes über die Entwicklung und Struktur der 

beschäftigten Ausländer (u.a. nach Alter, Beruf, Wirtschaftsklasse, Staatsbürgerschaft sowie 
die Ausschöpfung der Höchstzahlen); 

• Einbeziehung der Ausländerbeschäftigungsdaten in SAM FA (=SAMIS-freie Abfrage), womit 
auch für diesen Bereich frei definierbare Tabellen erstellt und abgefragt werden können . 

Weiters wurden auch 1991 von externen Stellen einschlägige Arbeiten im Auftrag des und in Zu­
sammenarbeit mit dem BMAS durchgeführt: 

• Graphisch aufbereitete "Arbeitsmarktprofile" (monatlich); 
• "Arbeitsamtsbezirksprofile" für jeden Arbeitsamtsbezirk Österreichs Uährlich); 
• Sonderauswertung der Leistungsbezieherdatei ("Erhöhte Mobilität - Die Struktur des Ar­

beitsmarktes 1990"); 
• Arbeitsmarktvorschau 1992 (einschließlich einer Arbeitskräftebedarfserhebung bei Betrie­

ben). 
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7.2. Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 

Die Planung und WeiterentwIcklung der Arbeitsmarktpolitik bedarf in Immer stärkerem Ausmar3 
einer Fundierung durcrl wissenschaftliche Erkenntnisse der Arbeitsmarkt- und Berufsforsctlung. 
Darüberhinaus gewinnt die wissenschaftliche Evaluierung der arbeitsmarktpolitischen Instru­
mentarien eine immer größere Bedeutung. So wird von der OECD besonders in letzter Zeit der 
zentrale Stellenwert der Forschung und wissenschaftlichen Evaiuierung zur Weiterentwicklung 
der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik betont. 

In Österreich ist die Arbeitsmarkt- und Berufsforschung im AMFG ausdrücklich verankert und 
zählt zu den Aufgaben der AMV. Gemäß AMFG sind die Erkenntnisse der Forschung bei der 
Gestaltung der Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik zu berücksichtigen. In diesem Sinne arbei­
tet die AMV schon lange Zeit an der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Forsctlung, die im 
Rahmen jährlicher Forschungsprogramme ihre konkrete Planung erfätlrt. 

Mit den steigenden Anforderungen an die Forschung zur Bereitstellung fundierter Pla­
nungsgrundlagen kristallisieren sich folgende Schwerpunkte heraus: 
• Studien zur Evaluierung arbeitsmarktpolitischer Instrumente; 
• Untersuchungen zur Ermittlung von Planungsindikatoren für die Weiterentwicklung der 

Organisation der AMV; 
• Förderung der Grundlagenarbeit im Bereich der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung; 
• Analyse einzelner Fragestellungen der Arbeitsrnmkt- und Berufsforschung; 
• die Situation bestimmter Bevölkerungsgruppen am Arbeitsmarkt; 
• Berufsforschung zur Bereitstellung berufskundiichen Informationsmaterials. 

Zu diesen Themenkomplexen wurden 1991 eine Reihe von Forschungsarbeiten in Auftrag ge­
geben und abgeschlossen: 

• Qualifizierende Bildungsmaßnahmen für Arbeitslose, 
• Evaluierung der Berufsorientierung, 
• Evaluierung externer Beratungs- und Betreuungseinrichtungen, 
• Marktbewertung durch die Arbeitsmarktparteien und ihre Interessenvertretungen, 
• Vermittlungshindernisse am Arbeitsmarkt, 
• Suchstrategien auf dem Arbeitsmarkt, 
• Strukturwandel und Bildung, 
• Lösungsmöglichkeiten von Arbeitsmarktproblemen im regionllien Bezug, 
• Personen mit besonderen Problemen am Arbeitsmarkt, 
• Erstellung berufskundlicher Unterlagen für Lehr- und akademische Berufe. Eine genaue 

Dokumentation abgeschlossener und laufender Forschungsprojekte der AMV ist in der 

jährlichen Forschungsdokumentation des BMWF enthalten. 
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8. Arbeitsmarktservice 

8.1. Verbesserung der Vermittlung von Rat- und 
Arbeitsuchenden und Dienstgebern 

Besondere Zielsetzungen der Arbeit im Arbeitsmarktservice waren auch 1991 im Rahmen des 
Schwerpunktes Arbeitsvermittlung die 

• Verbesserung der Betriebsbetreuung und die 
• Umsetzung organisatorischer Maßnahmen zur Betreuung der Rat- und Arbeitsuchenden 

und der offenen Stellen und Betriebe. 

Verbesserung der Rahmenbedingungen 

Dazu wurden infrastrukturelle Voraussetzungen in folgenden Bereichen geschaffen bzw. weiter 
verbessert: 

• Personelle Besetzung und Ausstattung der Auftragszentralen in den Arbeitsämtern, 
• Schulung der Mitarbeiter/innen, 
• Ausstattung der Dienststellen mit zusätzlichen EDV-Geräten (Schaffen integrierter Arbeits­

plätze), 
• Weiterentwicklung der EDV-Applikation für die individuelle Betreuung der beiden Kunden­

gruppen durch integrierte Datenverarbeitung zwischen Groß- und Arbeitsplatzrechnern . 

Einsatz von SAMSOMATEN zur Selbstbedienung 

Ein wesentlicher Schwerpunkt war 1991 der Ausbau der Selbstbedienung für beide Kunden­
gruppen: Für die Rat- und Arbeitsuchenden wurden sogenannte SAMSOMATEN weiterent­
wickelt und eingesetzt. Diese Selbstbedienungsautomaten im Arbeitsmarktservice erlauben die 
selbständige Suche nach 

• offenen Stellen und 
• offenen Lehrstellen (die zur Veröffentlichung freigegeben wurden; in ganz Österreich, nach 

verschiedenen relevanten Kriterien) im direkten Dialogzugriff auf die zentrale Datei des Ar­
beitsmarktservices. Sie ermöglichen darüberhinaus 

• den Ausdruck der entsprechenden Stellen inserate; 
• Berufsinformationen über Lehrberufe und akademische Berufe; 
• Inormationen über die Voraussetzungen und Antragsformalitäten der Geldleistungen der 

AMV nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz und dessen Nebengesetzen; 
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• Informationen über das Ausländerbesctlättigungsgeset! 

All diese Informationen sind otlne Einschaltung von AMV-Mltarbeiter/lnnen SUCI1- und aus­
druckbar. 

SAMSOMATEN sind in allen Berufsinformationszentren, in allen größeren Arbeitsämtern sowie 
auf Messen und anderen Veranstaltungen, an denen die AMV präsent ist, eingesetzt. Der wei­
tere Ausbau wird SOWOlll regional als auch inhaltlich fortgesetzt. 

Datenverbund mit Betrieben 

Hinsichtlich der direkten Datenkommunikation mit Betrieben ist längerfristig ein umfassen­
der Datenverbund vorgesehen, über den Betriebe mit der AMV alle relevanten Informationen 
austauschen können. In einem ersten Schritt wurde die Kommunikation im Bereich der Arbeits­
und Lehrstellenvermittlung und Administration des Ausländerbeschäftigungsgesetzes (etwa Ver­
längerungen von Beschäftigungsbewilligungen) ermöglicht. Die Kommunikation erfolgt über 
eine weltweit anerkannte Norm. Nach einem Probe betrieb wird dieser zusätzliche Kommunika­
tionskanal allen Betrieben angeboten. Auf internationaler Ebene ist Österreich federführend für 
die Erstellung der Norm-Nachrichten im Beschäftigungsbereich für den europäischen Wirt­
schaftsraum verantwortlich. 

Ältere Arbeitnehmer/innen 

Das Problem der älteren Arbeitslosen verschärft sich zusehends. Das AMS wurde daher ange­
wiesen, besondere Vermittlungsaktivitäten wie Ressourcenpool und andere vermittlungsun­
terstützende Maßnahmen einzusetzen, um dieser Personengruppe verstärkt beim Wiederein­
stieg in den Beruf behilflich zu sein. Die Arbeitsämter haben auch den Auftrag, vermehrtes Au­
genmerk auf sogenannte Austauschkündigungen zu legen. Wenn ältere Arbeitskräfte "frei­
gesetzt" und stattdessen neueingereiste, "billigere" Ausländer beantragt werden, werden Be­
schäftigungsbewilligungen nicht erteilt. 

Vermittlungsaktivitäten bei Personen mit Einstellungszusagen 

Die im Zuge der AIVG-Novelle vom 1. 1. 1992 geänderte Vorgangsweise bei der Vermittlung von 
Personen mit Einstellungszusagen, insbesondere von Arbeitslosen aus Bau· und Fremdenver 
kehrsberufen, zeigt erste Erfolge, stößt aber gleichzeitig, vor allem im ländlichen Raum, 
auf Widerstände der Betriebe. Sie sind kaum gewillt, Arbeitslose mit Einstellungszusagen aus 
dem Bereich Bau- oder Fremdenverkehrsbetnebe einzustellen. 

Die günstige Konjunktur im Bereich der Bauwirtschaft und des Fremdenverkehrs zeigt sich in 
der Bereitschaft dieser Saisonbetriebe, ihren Arbeitskräftebedarf etwas früher abzudecken. Die 
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insgesamt höhere Zahl von Abgängen aus der Arbeits losigkeit bei Bau- und Fremdenverkehrs­
berufen im Vergleich des ersten Halbjahrs 1992 mit dem ersten Halbjahr 1991 belegt dies. So 
stiegen etwa die Abgänge aus der Arbeitslosigkeit in den zwei Berufsbereichen im genannten 
Zeitraum um rund 8% an . Im übrigen werden Einstellungszusagen seltener dem Arbeitsamt ge­
meldet, sind aber in der betrieblichen Praxis weiterhin üblich. 

Bei Angehörigen von Unternehmern, insbesondere im Fremdenverkehr, konnte in einer Reihe 
von Fällen durch Vermittlungsversuche in andere Betriebe eine Arbeitsaufnahme in ihrem Be­
trieb und die Abmeldung vom Leistungsbezug erreicht werden. 

Das Verhängen von Ausschlußfristen nach dem AIVG war kaum notwendig. Allein die Ankün­
digung der Neuregelung führte in vielen Fällen, zumeist beim selben Arbeitgeber, zu frühe­
ren Einstellungen. 

Ausländerbeschäftigung und AMS 

Im Rahmen des AMS für besondere Personengruppen wurde bereits im 2. Halbjahr 1991 ein 
Schwerpunkt auf die Vermittlung integrierter Ausländer/innen gelegt. Diese Personen sind 
in zunehmendem Maß von Firmenumstrukturierungen und -schließungen betroffen. Sofern sie 
zudem zur Gruppe der älteren Arbeitskräfte gehören, fallen sie bei Einsparungen dem Austausch 
gegen jüngere Kräfte zum Opfer. Häufig weisen sie auch arbeitsbedingte gesundheitliche Ein­
schränkungen auf und sind deshalb schwer vermittelbar. Um die Vermittlung von integrierten 
Ausländer/innen möglichst einfach und unbürokratisch durchzuführen, wurden die Arbeitsämter 
angewiesen, die Abwicklung des Ausländerbeschäftigungsverfahrens für diese Personengrup­
pe administrativ wesentlich zu straffen, um deren durchschnittliche Arbeitslosigkeitsdauer zu 
senken. 

Private Vermittlung von Führungskräften 

Mit der Novellierung des AMFG 1991 wurden die rechtlichen Voraussetzungen für die gewerb­
liche Vermittlung von Führungskräften ab 1.1.1992 geschaffen und mit Durchführungserlaß die 
bescheidmäßige Behandlung von Anzeigen privater Arbeitsvermittier über die beabsichtigte Auf­
nahme der Vermittlertätigkeit festgelegt. 

Mitte Juli 1992 lagen für das gesamte Bundesgebiet insgesamt 15 Anzeigen vor. 11 davon ent­
fielen auf den Landesarbeitsamtsbereich OÖ. 
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8.2. Verbesserte Berufswahlunterstützung durch 
Berufsinformationszentren (BIZ) und 
Berufsinformationsstellen (BIST) 

Die AMV baut ein Netz von Berufsinformationszentren (Bll) in Österreich auf. Dort, wo der 
entsprechende Bedarf oder die notwendigen Ressourcen für die Errichtung von Bil fehlen, wird 
dieses Netz durch den Aufbau von Berufsinformationsstellen (BIST) ergänzt. BIST zeichnen 
sich dadurch aus, daß sie direkt in Arbeitsämtern eingerichtet werden und ausgewählte Teillei­
stungen eines Bil anbieten. 

Jugendlichen, aber auch Erwachsenen wird so bei der Berufswahl und Karriereplanung Hilfe­
stellung geboten. Hier können sie sich ohne Voranmeldung und ohne Zeitdruck selbst informie­
ren. Das Selbstverständnis der AMV als modernes Dienstleistungsunternehmen fand bei 
der Konzeption der Bil und BIST nachdrücklich Berücksichtigung. Die Bil und BIST bieten un­
bürokratische, rasche und umfassende Hilfestellung bei der beruflichen Orientierung. 

Die durchschnittliche monatliche Frequenz der Bil und BIST liegt je nach Einzugsbereich zwi­
sctlen 400 und '1.000 Besuchern. 

Die von den Jugendlichen am meisten in Anspruch genommene Dienstleistung sind Personai­
computer, mit denen Berufsinteressentests durchgeführt werden können. An zweiter Stelle lie­
gen Videos über die Arbeits- und Berufswelt. Ältere Jugendliche und Erwachsene bevorzugen 
hingegen sch riftl iches Informationsmateri 31. 

Aus Untersuchungen geht hervor, daß den Bil und BIST eine hohe Kompetenz für die Hilfe­
stellung bei der Berufswahl attestiert wird. Besonders erfreulich ist das Resultat, daß die Bil 
und BIST von den Jugendlichen noch besser bewertet werden, wenn sie diese bereits genutzt 
haben. 

Im gesamten Bundesgebiet sind bisher bereits an 13 Standorten BIZ und BIST eingerichtet. 
Die Erfahrungen haben gezeigt, daß sich die BIZ und BIST einer sehr hohen Akzeptanz er­
freuen und sowohl von Jugendlichen als auch von Erwachsenen rege in Anspruch genommen 
werden. Die Bemühungen der AMV konzentrieren sicll auf einen raschen Ausbau dieser Ein­
richtungen. um eitle bundesweite, tlächendcckende Uerufsinformatlon slcllerzustellell. 
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8.3. Zusammenarbeit mit den Schulbehörden zur 
Verbesserung der Berufswahlunterstützung 

Zur Verbesserung der Unterstützung von Jugendlichen bei der Berufswahl laufen nunmehr seit 
1989 mehrere Pilotprojekte, die von der AMV finanziell und inhaltlich getragen werden. 

Im Schuljahr 1991/92 waren 23 Berufsorientierungspädagogen/innen an 43 Schulen in der 
Steiermark tätig und haben gemeinsam mit Lehrkräften der jeweiligen Schulen 123 Schüler­
gruppen und damft insgesamt ca. 2000 Schüler/innen betreut. Erste Berichte der Pilotprojek­
te in Knittelfeld/Judenburg und Deutschlandsberg liegen nunmehr vor und zeigen deutlich die 
Notwendigkeit derartiger Maßnahmen auf. Die Berufsorientierungsprojekte mit den von der AMV 
ausgebildeten Berufsorientierungspädagogen/innen finden sowohl bei Schülern, Eltern als auch 
beim Landesschulrat der Steiermark großen Anklang. 

In Wien läuft seit einem Jahr ein Projekt, das Berufsorientierung und nachschulische Be­
treuung für Sonderschüler/innen zum Inhalt hat. 

Anläßlich einer gemeinsam mit dem BMUK durchgeführten Enquete zum Thema "Berufsori­
entierung" wurden im großen Expertenkreis Projekte und Vorhaben beider Ressorts präsen­
tiert, Probleme der Berufswahlvorbereitung diskutiert und Möglichkeiten für die Entwicklung der 
Zusammenarbeit aufgezeigt. Die Ergebnisse der Enquete sollen nun nach ihrer Aufarbeitung 
umgesetzt werden. 

9. Arbeitsmarktförderung 

9.1. Arbeitsmarktausbildung 

Maßnahmen der Arbeitsmarktausbildung sind auf die Schulung von arbeitslosen Arbeits­
kräften, für die eine Schulung zur Verbesserung ihrer Vermittlungschancen notwendig ist, so­
wie auf die Schulung von Beschäftigten, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind und für die ei ­
ne Schulung zur Sicherung ihrer Beschäftigung notwendig ist, abgestellt. Sie tragen dazu bei , 
die Beschäftigungsprobleme des Einzelnen zu lösen. Die Erleichterung der Unterbringung von 
schwervermittelbaren Personen durch Berufsvorbereitung, Arbeitserprobung oder Arbeitstrai ­
ning stellten einen wesentlichen Schwerpunkt der Ausbildung dar. Arbeitsmarktausbildung zielt 
aber auch darauf ab, Arbeitskräften durch Höherqualifizierung oder Vermittlung von Spezial­
kenntnissen die Möglichkeiten der Wah l einer angemessenen, beständigen und mögl ichst gut 
entlohnten Arbeit zu ersch ließen . 
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Sowohl Einriclltungen als auch Betrieben können zur Durchführung von Schulungsmaßnah~ 
men Zuschüsse bis zur Höhe des ihnen entstehenden Personal~ und Sachaufwandes ge­
währt werden (bis zu 50 %, wenn Betriebe Maßnahmen Im eigenen Interesse und nicht über Er­
suchen der AMV durctlführen). Den Teilnehmer/innen an diesen Veranstaltungen kann zur 
Sicherung ihres Lebensunterllaltes sowie zur Abdeckung der Inlt der Scllulung verbundenen 
Kosten eine Beihilfe gewährt werden, wenn ohne diese die Durchführung der Ausbildung in Fra­
ge gestellt wäre. 

Ausbildungsangebot der Arbeitsmarktverwaltung 

Neben Berufsorientierungskursen, die der Stabilisierung und der Planung der beruflichen Lauf­
bahn dienen, bietet die AMV eine Vielzahl von Qualifizierungsmaßnahmen wie etwa Fachar~ 
beiterintensivausbildungen in zwanzig verschiedenen, am Arbeitsmarkt nachgefragten Lehr­
berufen an. 1991 nallmen 2376 Personen an Lehrgängen mit Lehrabschlu ß teil. Der tecllnische 
Fortschritt in fast allen Arbeitsbereidlen fordert Arbeitskräfte, die durch entsprechende Ausbil­
dung in der Lage sind, mit den wirtschaftlichen Innovationsschritten mitzuhalten. Im Rahmen der 
Arbeitsmarktausbildung werden daher Schulungen angeboten, die zur Erweiterung von Fach­
kenntnissen und deren Spezialisierung dienen. So z.B. Schulungen in Desktop Publishing, 
CAD, Steuerungstechnik, Automatisierungstechnik etc .. 

Um auf gesellschaftliche Notwendigkeiten zu reagieren, wurde von der AMV im Frühjahr 1992 
eine Initiative zur Ausbildung von Pflegehelferlinnen für die Hauskmnkenpflege gestartet und 
im Mai 1992 mit der Ausbildung begonnen. Bis Herbst 1993 werden 300 Personen, vor allem 
Wiedereinsteigerinnen, ältere und langzeitarbeitslose Frauen österreichweit in diesem für die 
Ausweitung des sozialen Betreuungsnetzes bedeutenden Beruf geschult. 

Effizienz der Arbeitsmarktausbildung 

Durch die Einführung neuer Organisationsmodelle der Arbeitsmarktausbildung wie modulare 
Ausbildungssysteme, die einen kurzfristigen Einstieg in Schulungsmaßnahmen sowie das Er­
stellen eines individuellen Ausbildungsplanes ermöglichen, konnten einerseits die Wartezeiten 
auf Kurse verkürzt und andererseits auch die Durchführung von Ausbildungsmaßnahmen 
durch Berücksichtigung bereits vorhandener Kenntnisse der Teilnehmer/innen bei der Erstel­
lung des Schulungsplanes rationeller gestaltet werden. Insgesamt wird durch diese Entwick­
lung der effiziente Mitteleinsatz, aber auch die Steigerung der Effizienz der Schulungen be~ 
günstigt. Die über die letzten Jal-Ire gestiegene durchschnittliche Schulungsdauer - mit ein 
Qualitätsmerkmal, in dem die Verlagerung hin zu anspruchsvollen, höherqualifizierenden Maß­
nahmen zum Ausdruck kommt - belief sich 1991 auf 126 Tage gegenüber 108 Tagen 1990. 

Die Arbeitsmarktausbildung wird im Rahmen von Evaluationsstudien laufend der Effizienz­
kontrolle unterzogen. Letzte Untersuchungen ergaben im internationalen Vergleich heraus ra-
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Förderung der Schulung (Förderfälle und Aufwand) 

Deckung des Lebensunterhaltes 
Schulung in Betrieben 
Schulung in Einrichtungen 

• in Mio. S 

1990 
Förderfälle Aufwand* 

30.000 
7.400 

39.000 

810 
180 
550 

1991 
Förderfälle Aufwand* 

26.300 
5.900 

37.000 

930 
220 
800 

gende Ergebnisse und wiesen besonders für höherqualifizierende Ausbildungsmaßnahmen der 
AMV 80%ige Beschäftigungsquoten nach Kursende nach . Für Berufsorientierungsmaßnahmen 
fallen die unmittelbaren Beschäftigungseffekte naturgemäß geringer aus, zumal etwa ein Drittel 
der Teilnehmer/innen im Anschluß an solche Maßnahmen und vor Beschäftigungsaufnahme 
weiterführende Kursveranstaltungen besuchen mu ß. 

9.2. Förderung der Lehrausbildung 

Im Bereich der Lehrausbildung forciert die AMV, wie auch in den vorangehenden Jahren, vor­
dringlich Maßnahmen zur Schaffung von zusätzlichen Lehrstellen für spezifische Perso­
nengruppen. Dazu zählen arbeitsmarktmäßig besonders benachteiligte Jugendliche (Jugend­
liche mit psychischer, physischer oder geistiger Behinderung und mit sozialer Fehlanpassung , 
Abgänger/innen von allgemeinen Sonderschulen, Ausländer/innen der zweiten Generation) so­
wie Jugendliche, die ihre Lehrstelle verloren haben, Mädchen in Lehrberufen mit geringem Frau­
enanteil und Personen über 19 Jahre (insbesondere Personen ohne oder mit nicht mehr ver­
wertbarer Ausbildung, Frauen, die wegen Betreuungs- und Sorgepflicht länger vom Arbeitsmarkt 
abwesend waren, integrierte Ausländer/innen, physisch, psychisch oder geistig Behinderte und 
sozial Fehlangepaßte). 

Beihilfenempfänger sind Betriebe, die diese Personen als Lehrlinge aufnehmen. Da bei Personen 
über 19 Jahre der Lebensunterhalt durch die Lehrlingsentschädigung in der Regel nicht gedeckt 
werden kann, wird in diesen Fällen eine Beihilfe in Höhe des Differenzbetrages zwischen Lehr­
lingsentschädigung und dem Mindestkollektivvertragslohn einschließlich anteiliger Lohnneben­
kosten gewährt. 

Seit 1. September 1991 besteht darüberhinaus die Möglichkeit der Förderung der zwischen­
betrieblichen Zusatzausbildung für Lehrlinge, deren Ziel die qualitative Verbesserung der 
Lehrausbildung ist. Betriebe, die Lehrlinge in ihrem Betrieb beschäftigen und bestimmte Quali -
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fikationen aufgrund ihrer technischen Ausstattung und/oder mangels personeller und/oder zeit­
licher Ressourcen nicht vermitteln können, sollen durch die Gewährung einer Beihilfe motiviert 
werden, während der Lehrzeit ergänzende Ausbildungselemente in Form einer zwischenbe­
trieblichen Zusatzausbildung (Modulsystem) anzubieten. Die gewährte Beihilfe soll hiezu einen 
finanziellen Anreiz bieten und eine teilweise Abgeltung der entstehenden zusätzlichen finanzi­
ellen Belastungen darstellen. Der geschätzte Förderungsaufwand beträgt dzt. pro Jahr etwa öS 
20 Mio. 

9.3. Förderung der regionalen Mobilität und des 
Arbeitsantrittes 

Ziel der Maßnahmen zur Förderung der regionalen Mobilität ist es, Arbeitsuchenden die Auf­
nahme oder Aufrechterhaltung einer Beschäftigung oder die Ausbildung an einem anderen Ort 
als ihrem Wohnort zu erleichtern und damit die Anpassung von Arbeitsmarktangebot und -nach­
frage in räumlicher Hinsicht zu unterstützen. Für ca. 10 Tausend Personen wurden 1991 Bei­
hilfen für u.a. Reisekosten, Vorstellungsgespräche, Übersiedlungen in der Höhe von insgesamt 
öS 10 Mio. gewährt. 

Ebenfalls diesem Bereich zuzurechnen sind jene Förderungen, die den unmittelbaren Arbeits­
antritt erleichtern sollen, wenn dies durch bestehende Betreuungspflichten oder finanzielle Be­
lastungen behindert wird. Immer noch sind fehlende Unterbringungsmöglichkeiten bzw. ungün­
stige Öffnungszeiten von Kindergärten und ähnlichen Einrichtungen eines der Haupthindernis­
se für die Beschäftigungsaufnahme insbesondere von Frauen. Das bei weitem wichtigste In­
strument dieser Förderkategorie ist daher die Kinderbetreuungsbeihilfe. Gegenüber 1990 ist 
die Zahl dieser Beihilfen 1991 um mehr als ein Drittel auf 5.600 angestiegen. Der finanzielle Auf- . 
wand verdoppelte sich auf knapp 100 Millionen S. 

9.4. Spezifische Instrumente der AMV 

Für jene von Arbeitslosigkeit betroffenen Personen, deren (Wieder-)Eingliederung in den Ar­
beitsmarkt mit besonderen Problemen verbunden ist, hat die AMV - zum Teil in Zusammen­
arbeit mit privaten Initiatoren - spezifische Maßnahmen entwickelt. In speziellen Bera­
tungseinrichtungen , Beschäftigungsmaßnahmen und -projekten sowie Kursen steht neben der 
Verbesserung der beruflichen Chancen der Arbeitslosen die Aufarbeitung der individuellen per­
sönlichen Problemlage im Mittelpunkt, um so nach der Beendigung der Maßnahme bzw. der Be­
treuung den Eintritt in ein reguläres Beschäftigungsverhältnis zu ermöglichen. Zum Stichtag 
31.12.1991 wurden insgesamt 466 derartige Projekte (134 Beratungs- und Betreuungsein­
richtungen, 238 Aktion 8.000 Projekte, 46 sozialökonomische Beschäftigungsprojekte und 48 
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Beratungs-, Beschäftigungs- und Ausbildungsprojekte 
(Stichtag 31.12.1991) 

Projekttyp Anzahl Arbeits-/ Beratungs- und 
Ausbildungsplätze Schlüsselkräfte 

Beratungs- und 
Betreuungseinrichtungen 134 272 

Aktion 8.000 - Projekte 238 2.829 233 

sozialökonomische 
Beschäftigungsprojekte 46 512 208 

Kursmaßnahmen 48 1.066 158 

Insgesamt 466 4.407 871 

Kursmaßnahmen) gefördert, in deren Rahmen über 4.400 Arbeits- und Ausbildungsplätze 
geschaffen wurden. Darüberhinaus wurden rund 870 Beratungs-, Ausbildungs- und Schlüs­
selkräfte beschäftigt. 

9.4.1. Beratungs- und Betreuungseinrichtungen 

Regionale und branchenmäßige Ungleichgewichte sowie spezifische persönliche Probleme, die 
aus Qualifikationsmängeln bzw. der bloßen Zugehörigkeit Rat- und Arbeitssuchender zu be­
stimmten Personengruppen mit ungünstigem Arbeitsmarktstatus (Ältere, Frauen mit Beschäfti­
gungsproblemen, Langzeitarbeitslose, psychisch oder physisch Behinderte oder sozial fehlan ­
gepaßte Personen) resultieren, bilden häufig jene Faktoren, die einer erfolgreichen (Wieder- )Ein­
gliederung in den Arbeitsmarkt entgegenstehen. 

Die Lösung dieser zumeist hochkomplexen, regionalen bzw. personenspezifischen Problemla­
gen wird damit zu einer Voraussetzung für erfolgreiche Vermittlungsbemühungen der AMV. 
Gleichzeitig ist klar, daß diese Aufgaben nicht von den Berater/innen des Arbeitsmarktservice 
im Zuge ihrer allgemeinen Vermittlungstätigkeiten wahrgenommen werden können. Im Arbeits ­
marktförderungsgesetz ist daher die Unterstützung der Tätigkeit der AMV durch die Heran­
ziehung spezifischer Einrichtungen ausdrücklich vorgesehen . 

Aufgabe der regional verankerten Arbeitsmarktbetreuung ist in diesem Zusammenhang die 
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Verbesserung der Beschäftigungslage in Regionen durch das Aufzeigen neuer, notwendiger­
weise oft unkonventioneller Lösungsansätze bel der Schaffung von Arbeits- und Ausbildungs­
plätzen bzw. die Hilfestellung beim Ausbau der tür die ßeschäftlgungsautnallme erforderlichen 
sozialen Infrastruktur (z.B. Kinderbetreuung). Die Gründungsberatung ergänzt diese Tätigkeit 
vor allem im betriebswirtscllaftlichen Bereich, wenn aus Initiativen funktionstüchtige Unterneh­
men werden sollen, sowie durch die Mitarbeit im wichtigsten Hilfsprogramm der AMV für Struk­
turanpassungsprozesse, den Arbeitsstiftungen. Die Hilfestellung für Personen, die aufgrund 
tatSächlicher oder auch vermuteter persönlicher Merkmale am Arbeitsmarkt diskriminiert wer­
den, steht im Mittelpunkt der Aufgaben der arbeitsmarktpolitischen Beratungs- und Betreu­
ungseinrichtungen, die zur Zeit primär für Frauen mit besonderen Beschäftigungsproble­
men, Ausländer/innen, Langzeitarbeitslose und Behinderte eingesetzt werden. 

Die Wallrnehmung dieser komplexen Aufgabenberelclle durch die zum Teil seit 1983 beste­
henden Beratungsstellen bzw. auf regionaler Ebene durch die Institute für Arbeitsmarktbetreu­
ung sowie die Gründungsberatung ist daher eine unerläßliche Ergänzung zum Leistungsange­
bot der AMV und Teil eines modernen, sozialstaatlichen Versorgungsangebotes, wie es auch 
von vergleichbaren Ländern angeboten wird. 

9.4.2. Sozialökonomische Beschäftigungsprojekte 

Bei (Iangzeit)arbeitslosen Personen, die zusätzlich mit sozialen Problemen konfmntiert sind, 
ist die sofortige Integration in das Berufsleben auch bei Gewährung von unterstützenden Beihilfen 
oftmals nicht möglich. Speziell für diese Personengruppe wurden daher Beschäftigungsprojek­
te geschaffen, die zwar grundsätzlich ökonomisch orientiert sind und auch entsprechend am Markt 
agieren, darüberhinaus jedoch spezifische soziale Betreuungsmöglichkeiten anbieten. 

Illre Ziele sind die Stabilisierung der Personen hinsichtlich ihrer sozialen Problemlage sowie die 
Vermittlung von Anlernqualifikationen, um nach Beendigung der Maßnahme die Wiedereinglie­
derung in den regulären Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Die AMV unterstützt diese, von privaten 
gemeinnützigen Trägern durchgeführten Initiativen durcrl die Abdeckung jener zusätzlichen Auf­
wendungen, die aus der Beschäftigung und sozialen Betreuung dieser Pel'sonen entstehen. 

9.4.3. Soziale Kursmaßnahmen 

Im Rahmen dieses Programmes fördert die AMV spezifische Kurse, in denen Qualifizierungs­
elemente mit Maßnahmen zur persönlichen Stabilisierung verbunden sind. Auch bei diesen 
Maßnahmen ist das Ziel die Integration von (Iangzeit)arbeitslosen Personen mit besonderen so­
zialen Problemen in den Arbeitsmarkt, wobei jedoch zusätzliche Qualifizierungselemente ent­
halten sind, die längerfristig aussichtsreichere Berufschancen eröffnen sollen. 
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9.4.4. Aktion 8000 

Langzeitarbeitslosigkeit ist ein sich selbst verstärkender Prozeß. Das heißt, je länger eine Per­
son arbeitslos ist, desto schwieriger wird es, ein neues, stabiles Beschäftigungsverhältnis zu be­
gründen. 

Im Rahmen des seit 1983 bestehenden, international vielfach gelobten Programmes "Aktion 
8000" wird daher versucht, langzeitarbeitslosen Personen durch die Förderung von zusätzli­
chen Arbeitsplätzen bei öffentlichen (Ländern, Gemeinden, Gemeindeverbänden) oder 
privaten (Vereinen) gemeinnützigen Einrichtungen den Wiedereinstieg in das Berufsleben 
zu ermöglichen. Seit Bestehen des Programmes konnten damit insgesamt nahezu 29.000 zu­
sätzliChe Arbeitsplätze in den gesellschaftspolitisch wichtigen Bereichen soziale Dienstlei­
stungen, Umweltschutz und Umweltsanierung, Stadt- und Dorferneuerung, Kultur, Recycling und 
Abfallentsorgung, sanfter Tourismus und Kinderbetreuung geschaffen werden. Entsprechend 
der Programmausrichtung der letzten Jahre zeigt die Statistik, daß dieses Programm primär 
Frauen sowie zunehmend Personen über 25 zugute kommt. 

Aktion 8.000 

1989 1990 1991 

geförderte Personen 3.900 4.600 5.200 

davon (in %) 
Frauen gesamt 59 60 66 

unter 25 22 20 15 
über 25 37 40 51 

Männer gesamt 41 40 34 
unter 25 12 10 8 
über 25 30 30 26 

Im Rahmen der Aktion 8000 fördert die AMV in der Regel 1 00 % der Lohn- und Lohnneben­
kosten über einen Zeitraum von 6 Monaten (Länder, Gemeinden) bzw. 8 Monaten (private 
gemeinnützige Träger) bei einer zumindest 12-monatigen Beschäftigungsdauer. Zielgrup­
pen sind Jugendliche bis 25 Jahre, die länger als 6 Monate, und Personen über 25 Jahre, die 
länger als 12 Monate arbeitslos sind. 
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Gefördert werden sowohl Einzelarbeitsplätze als auch Projekte, wobei bei proJektorientierlen 
Maßnahmen auch Zuschüsse für die Beschäftigung von Schlüsselkräften und für die Abdeckung 
des Sachaufwandes gewährt werden. Spezifische Regelungen gibt es für die Förderung von Kin­
derbetreuungseinrichtungen sowie für die Förderung von Abfall- und Unlweltberater/innen. 

9.5. Arbeitsstiftungen 

Die geänderten internationalen politischen und wirtschaftlicllen Rallmenbedingungen bedeuten 
auch für den Arbeitsmarkt die Notwendigkeit von Veränderungen, wenn Unternetlmen ange­
sichts des zunehmenden internationalen Konkurrenzdrucks zu massiven Umstruktunerungs­
schritten gezwungen sind. 

Aufgabe der AMV ist es, diesen Prozeß rechtzeitig zu erkennen und ihn mit flankierenden Maß­
nahmen zu begleiten. D.h. keine kurzfristige Arbeitsplatzsicherung unter hohem Mittelaufwand 
in Bereichen, die sich verändern müssen, um international konkurrenzfähig zu bleiben, sondern 
die aktive Unterstützung der notwendigen wirtschaftlichen Adaptierungsschritte durch 
Schulungen und Hilfestellung bei der beruflichen Neuorientierung der betroffenen Arbeitneh­
mer/innen. 

Eine Maßnahme, die sich aufgrund der bistlerigen Erfahrungen besonders für die Bewältigung 
der arbeitsmarktpolitischen Probleme infolge von betrieblichen, branchenmäßigen bzw. regio­
nalen Strukturveränderungen als geeignet erwiesen hat, ist die Arbeitsstiftung. Diese ermög­
licht von ihrer Konzeption her prinzipiell bei privaten wie verstaatlichten Unternehmen, 
die einen größeren Personalabbau vornehmen, gekündigten Mitarbeiter/innen durch ein 
abgestimmtes Maßnahmenpaket (Outplacement - Berufsorientierung - Qualifizierung - Unter­
nehmensgründung) den Wiedereinstieg in den Arbeitsprozeß. 

Voraussetzung für das Zustandekommen einer Arbeitsstiftung ist jedoch die Bereitschaft des 
Unternehmens, eine derartige Einrichtung für gekündigte Mitarbeiter/innen zurVerfügung zu stei­
len. Auf der anderen Seite erfordert die Gründung einer Arbeitsstiftung auch den Willen der be­
troffenen Arbeitnehmer/innen, im Zuge der Verhandlungen zum Personalabbau den Sozialplan 
zu modifizieren und Investititonen in die eigene Qualifikation und damit die längerfristige beruf­
liche Zukunft den unter Umständen höheren Abfertigungszahlungen vorzuziehen. 

Das Auffangen arbeitsloser Personen in der Stiftung stellt auch eine Gegenmaßnahme zu Ab­
wanderungstendenzen, insbesondere des qualifizierten Arbeitskräftepotentials aus einer von Be­
triebsschließungen betroffenen Region dar und liefert damit einen unter Umständen entschei­
denden Beitrag für eine längerfristige Betriebsansiedelungspolitik. 

Derzeit existieren bundesweit 13 Arbeitsstiftungen, in deren Rahmen mittlerweile über 1.500 
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gekündigten Arbeitnehmer/innen Ausbildung bzw. Umschulung gesichert werden konn­
ten. 

Die AMV unterstützt die Teilnehmer/innen an den Maßnahmen der Arbeitsstiftung durch die Ge­
währung von Arbeitslosengeld während der Dauer der Teilnahme an den Stiftungsmaßnahmen, 
maximal für zwei, in Ausnahmefällen für drei Jahre. 

Da sich in der Vergangenheit die mangelnde Zahlungsfähigkeit von Unternehmen, die sich mit 
Umstrukturierungsproblemen konfrontiert sehen, immer wieder als entscheidendes Problem bei 
der Errichtung von Arbeitsstiftungen herausgestellt hat, wurden mit der letzten Novelle zum Ar­
beitslosenversicherungsgesetz (1.7.1992) erweiterte Gründungsmöglichkeiten geschaffen. Die 
Einrichtung der Stiftung kann nun in jenen Fällen, in denen das Unternehmen infolge von Insol­
venztatbeständen dazu nicht in der Lage ist, ersatzweise auch durch eine Gebietskörperschaft 
oder eine andere geeignete juristische Person bereitgestellt werden. 

9.6. Spezielle Maßnahmen für Frauen 

Dem Ausbau arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen für Frauen und der Schaffung von Mo­
deli projekten in ganz Österreich, die auf eine verstärkte Eingliederung der Frauen aller Quali ­
fikations- und Einkommensniveaus (insbesondere der Wiedereinsteigerinnen nach einer fami ­
liär bedingten Berufsunterbrechung) in den Arbeitsmarkt zielen, dienen folgende Maßnahmen 
der AMV: 

• Ausbildungsmaßnahmen für Frauen: Durch sozial- und berufspädagogische Betreuung 
der Teilnehmerinnen einerseits und die enge Einbindung von Unternehmen andererseits sol­
len neue berufliche Möglichkeiten für Frauen eröffnet und damit deren Arbeitsplatzchancen 
insgesamt vergrößert werden. Modelle wie die Ausbildung zu Metallfacharbeiterinnen in O.Ö. 
oder das Ausbildungs- und Beschäftigungszentrum für Frauen am Schöpfwerk in Wien zei ­
gen bereits entsprechende Erfolge. 

• Maßnahmen zur Kinderbetreuung: Über die Maßnahmen der AMV im Bereich der Kinder­
betreuungsbeihilfengewährung , der Aktion 8000 für Kinderbetreuungseinrichtungen oder der 
Ausbildung von Tagesmüttern hinaus müssen auch andere gesellschaftliche Institutionen wie 
Länder, Gemeinden oder auch Betriebe ihre Verantwortung in verstärktem Umfang wahr­
nehmen. 

• Experimentelle Arbeitsmarktpolitik: Der Frauenanteil bei Förderungen im Rahmen der Ak­
tion 8000 ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Zwei Drittel der 1991 im Rahmen 
der Aktion 8000 geförderten Personen waren Frauen. Die Arbeitsplätze wurden vorrangig 
sowohl in Frauenprojekten als auch in Betreuungsvereinen geschaffen (Kinderbetreuung, 
Pflege älterer, behinderter und kranker Menschen). 

• Materielle Absicherung für arbeitslose Frauen: Aufgrund der ungleichen Erwerbs- und 
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Einkommenschancen beziehen Frauen weniger oft und darübGr tllnaUS aucll ein niedrigeres 
Arbeitslosengeld als Männer. Regelungen über Belllilkm ZUI· Deckung des Leberlsurlterllalts 
für die Teilnahme an Quallllllerungsmaßnallrnen mu~~s8Illjaher die speZielle Lebenssituation 
von Frauen berückSichtigen Das bcmhaltet aucrl die FXlstenzslehcrung bei Kursen, die In 
Hinblick auf die Betreuungspflichten von Frauen, die wieder in den E3eruf einsteigen wollen 
und keine ganztägigen Unterbringungsmögliehkeiten fl:Ir die Kinder haben, in Teilzeit ange­
boten werden müssen. 

9.7. Spezielle Maßnahmen für Behinderte 

Im Rahmen des Konzeptes der AMV für die Gestaltung und den Einsatz der arbeitsmarktpoliti­
seilen Instrumente kommt der BetreuurlC) L3t.:hirldt;rter bt~sondere Bedeutung zu. 

Rund 20.000 behinderte Personen konnten 1991 in Art)eitsverhältnisse vermittelt werden. 
Trotz dieses Erfolges ist die Arbeitslosigkeit behinderter Menschen von rund 19.300 im Jahr 
1990 auf rund 21.700 im Jahr 1991 gestiegen. Die Anzalll der arbeitslos vorgemerkten Behin­
derten entsprach im Jahr 1991 in etwa der Anzahl der nicht besetzten Pflichtstellen nach dem 
Behmderteneillstellungsgeset/. Insbesondere nimmt cJiu Arl/alll der langzeitarbeitslosen und äl­
tGren behindert(:)n Mem;chen irmner nwlll zu: Von 19~10 ('!uf 1991 war b(;i (Jenen, di(~ 6 bis 12 
Monate Vorrnerkzelt aufzuweisen hatten, eine L::unahrlll-: von 17 CI;, zu v(:rzeidlnen. Bei e!l;nen, 
die über 1 Jahr vorgemerkt waren, betrug der A.llstioQ 17 '~:). Unter (jt:rl 31beitsloscrl bellillCjl~r~­
ten Menschen machen die Älteren einen überproportionalen Anteil aus. So entfielen auf die Grup­
pe der 40- bis 59jährigen 1991 54% gegenüber rund 30% dieser Altersgruppe an allen Arbeits­
losen. 

Bei den Landesarbeitsämtern und bei größeren Arbeitsämtern sind Spezialisten für die Be­
treuung Behinderter eingesetzt. Ansonsten wird versucht, den Bedarf Behinderter an speziel­
ler Beratung und Betreuung sowie arbeitsmarktmäßiger Rehabilitation im Rahmen der Tätigkeit 
der Fachbediensteten des Arbeitsmarktservices zu befriediqen. 

Die Vielfalt der Stellen, die sieh mit Behindertenproblelllun befassen, erfordert die Koordinati­
on der Betreuung Behinderter Im BUlldesbellindertengesetz 1990 wurde daher' festgelegt, 
dar3 Maßnallmen zur beruflicllen Rellabilitation durch die Sozialversicllürungsträger, die Lan­
desinvalidGnämter und die Länder elrlVernelHnllcll zu erbringen sind. ~ür die Koordinll-nung (jer 
Maßnahrnenfinanzierung Im Bereicll beruflleller Reilabilitation sind die bei allerl Landesar­
beitsämtern institutionalisierten Hellabilltatlonsausschüsse luständlg. 

Entsprechend dem Rehabilitationskonzept des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 
für eine wirksame Eingliederung von Behinderten in das Arbeitsleben wird primär die Beschäf­
tigung auf dem offenen Arbeitsmarkt angestrebt. Sofern dies jedoch nicht möglich ist, die Be-
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hinderten aber in der Lage sind, Arbeit zu leisten, soll ihnen in Geschützten Werkstätten die Mög­
lichkeit dazu gegeben werden . 

Zur Bekämpfung der zunehmenden Beschäftigungsprobleme behinderter Menschen werden von 
der AMV vor allem folgende Aktivitäten verstärkt: 

• Forcierung der Lehrlingsvermittlung, 
• Forcierung der Arbeitsmarktausbildung zum Erwerb beruflicher Qualifikationen, 
• Forcierung der Vermittlungsaktivitäten für behinderte Fachkräfte, 
• Forcierung der Vermittlungsaktivitäten für ältere und langzeitarbeitslose Behinderte, 
• Ausbau des sekundären Arbeitsmarktes, z. B. durch den Einsatz von Förderungen im Rah­

men der "Aktion 8000" und sozioökonomischer Beschäftigungsprojekte, wie das in Wien 
geplante Pilotprojekt einer Beschäftigungsgesellschaft, 

• Forcierung der Stellenakquisition , Betriebsbetreuung und der Werbung für die Besetzung 
offener Pflichtstellen in der Privatwirtschaft und im Öffentlichen Dienst. 

Maßnahmen für Behinderte 

Erfolg 1991 * 

Behinderte gemäß VO zu § 16 AMFG 700 

davon: 
Arbeitsmarktausbildung 1) 550 
Förderung d. regionalen Mobilität u. d. Arbeitsantrittes 10 
Arbeitsbeschaffung 110 
Lehrausbildung und Berufsvorbereitung 20 

*: in Mio. S 
1): Förderung der Kursträger und Förderung der Kurstei lnehmer 

Förderfälle 1991 

25.000 

14.000 
8.000 
3.000 

500 

Nach Inbetriebnahme des Arbeitstrainingszentrums für psychisch Behinderte in Graz 1990 
wurde am 1.3.1991 ein weiteres Arbeitstrainingszentrum in Salzburg eröffnet, in dem für 23 Per­
sonen Trainingsplätze in den Sparten Textil, Büro- und Holzverarbeitung für eine maximale Trai ­
ningsdauer von 15 Monaten zur Verfügung stehen. 
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9.8. Initiativen für ältere Arbeitslose 

Die besonders prekäre Arbeitsmarktsituation älterer Menscllen Ilat sich 1991 kemeswegs ent­
schärft. Vom generellen Anstieg der Arbeitslosigkeit waren zwar - mit Ausnahme der 15- bis 18-
jährigen - alle Altersgruppen betroffen; die Verlagerung der Lasten der Arbeitslosigkeit zu 
den höheren Altersgruppen setzte sich aber weiter fort. Der Zuwachs bei den über 50-jährigen 
von 25 % lag weit über der durchschnittlichen Zuwachsrate von 12 %. Auf der anderen Seite fiel 
auch - weitgehend demographisch bedingt - der Beschäftigungszuwachs bei den 50- bis 54-
jährigen mit 11 % überdurchschnittlich hoch aus. 

Diese gleichzeitigen Zuwächse der Arbeitslosigkeit und Beschäftigung beziehen sich auf Jah­
resdurchschnittsdaten und verstellen den Blick nicht nur auf die ungeheure Dynamik der Zu­
und Abgangsprozesse in und aus Arbeitslosigkeit bzw. Beschäftigung gerade auch innerhalb 
dieser Altersgruppe - ausgelöst durcll ein nach wie vor wachsendes Arbeitskräftepotential (Aus­
länder, Zunahme der Erwerbsbeteiligung der Frauen, demograptlische Entwicklung), durch die 
zum Teil geänderten Personalhaltungsstrategien der Betriebe und relative Qualifikationsdefizi­
te Älterer gegenüber jüngeren Konkurenten/innen. Sie verstellen zudem den Blick auf die - trotz 
eingeschränkter Ressourcen zur Bewältigung des enorm gestiegenen Betreuungsaufwandes -
beachtlichen Vermittlungserfolge der Berater/innen der Arbeitsämter in bezug auf diese AI­
tersgruppe. Allein 1991 gingen 54.000 Arbeitnehmer/innen über 50 in Arbeitslosigkeit neu zu. 
Von diesen Neuzugängen und von den bereits länger bei den Arbeitsämtern vorgemerkten Äl­
teren wurden 1991 aber auch über 24.000 in Beschäftigung gebracht, teils durch intensivste 
Vermittlungsanstrengungen der Arbeitsämter, teils über den "Umweg" arbeitsmarktpolitischer In­
tegrationsmaßnahmen. Die seitens der AMV verfolgte, und im Sozialbericht 1990 skizzierte Be­
treuungsstrategie wurde nach Kräften verfolgt. 
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10. Unternehmensbezogene Förderungen 

10.1. Betriebliche Fördermaßnahmen 

Aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der daraus resultierenden Verschärfung 
des bestehenden Ungleichgewichtes auf dem österreichischen Arbeitsmarkt, wobei die regio­
nalen Ungleichgewichte eine besondere Bedeutung aufweisen, kommt der Förderung von Be­
trieben im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik erhöhte Aktualität zu, um dadurch Arbeitslo­
sigkeit zu verhindern bzw. zu verringern. 

Je nach den Gegebenheiten des einzelnen Förderfalles können für 

• die Förderung von betrieblichen Umstrukturierungsmaßnahmen zur Sicherung von 
Arbeitsplätzen, 

• die Förderung von betrieblichen Offensivprojekten zur Schaffung von Arbeitsplätzen, 

vor allem in Gebieten, die von hoher Arbeitslosigkeit und geringer wirtschaftlicher Leistungs­
fähigkeit gekennzeichnet sind, förderungswerbenden Betrieben Darlehen, Zinsenzuschüsse, 
Zuschüsse oder Haftungsübernahmen gewährt werden. 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit einer Kurzarbeits-Beihilfe zum Ausgleich kurzfristiger 
Beschä~tigungsschwankungen. 

Im Rahmen der generellen Zielvorgaben und Arbeitsplanung der AMV orientieren sich diese För­
derinstrumentarien neben der arbeitsmarktpolitischen Priorität auch an volkswirtschaftlichen 
(strukturpolitischen, regionalpolitischen) und betriebswirtschaftlichen Kriterien. Bei der Abwick­
lung von Sanierungsfällen wurde größter Wert darauf gelegt, nur Projekte, bei denen eine rea­
le Sanierungschance erkennbar war, nach Maßgabe eines zukunftsorientierten und realistischen 
Sanierungskonzeptes zu unterstützen. 

Der Vorteil dieses arbeitsmarktpolitischen Instrumentariums liegt darin, daß in Zusammenarbeit 
mit anderen Förderungseinrichtungen ein speziell für den zu fördernden Einzelfall zugeschnit­
tenes Förderungspaket entwickelt werden kann, das der jeweils arbeitsmarktpolitischen Aus ­
gangssituation bestmöglich Rechnung trägt. 

Die nachfolgende Tabelle stellt die betriebsbezogenen Förderungen nach regionalen Gesichts­
punkten dar. Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, daß die gesetzliche Grundlage des 
§39a AMFG mit 31.12.1991 ausgelaufen ist. 

Die positiven Effekte von Betriebsansiedlungen werden durch diverse Studien belegt (z .B. 
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Bewilligte Förderungen 1991 * 

§§ 27 und 35 Plätze'" § 39a Plätze** Kurzarbeit Plätze** 

W 98 600 30 
NÖ 34 2.000 3 1.100 
B 1 50 
OÖ 26 700 299 3.100 7 500 
S 69 400 2 500 
St 52 1.200 76 1.100 13 4.700 
K 20 500 86 700 
T 12 1.400 52 300 
V 42 600 4 1.000 

Summe 145 6.000 721 7.000 29 7.800 

Anmerkung: Die gem. §§ 27, 35 und 39a AMFG geförderten Arbeitsplätze sind die im Fördervertrag garantier­
ten Arbeitsplätze. Die Aufstellung bezüglich Kurzarbeit bezieht sich auf ausbezahlte Förderungen oder da­
von betroffene Arbeitsplätze. 
- §27 AMFG sieht arbeitsmarktpolitische Maßnahmen in Form von Beihilfen zum Ausgleich kurzfristiger Be­
schäftigungsschwankungen und §35 AMFG Beihilfen zum Ausgleich längerfristiger Beschäftigungsschwan­
kungen mit dem Ziel der Sicherung bzw. Schaffung von Arbeitsplätzen vor. 

*: in Mio öS 
**: Anzahl der Arbeitsplätze 

Bayer/Blaas: Volkswirtschaftliche und finanzwirtschaftliche Rentabilität von Ansiedlungssub­
ventionen; etc.). 

Über die gesicherten bzw. geschaffenen Arbeitsplätze hinaus werden ferner durch diese "Initi­
alzündungen" Multiplikatoreffekte verstärkt, sodaß die Zahl der indirekt geschaffenen und gesi­
cherten Arbeitsplätze bzw. der indirekt geförderten Firmen (z.B. aus der Zulieferindustrie) die 
Zahl der direkt geförderten Arbeitsplätze bzw. Firmen bei weitem übersteigt. 

Aufgrund der angestrebten EG/EWR-Integration Österreichs wird in Hinkunft verstärkt auf die 
Zielsetzungen dieser internationalen Verträge und den damit verbundenen international akzep­
tierten Kriterien Augenmerk gelegt. Darüber hinaus wurden jetzt schon Ansatzpunkte entwickelt, 
um Umweltschutzgedanken Rechnung zu tragen. 

226 

III-103 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 03 Hauptdok. Tätigkeitsbericht (gescanntes Original)232 von 358

www.parlament.gv.at



ARBEITSMARKTVERWALTUNG UNTERNEHMENSBEZOGENE FÖRDERUNGEN 

10.2. Schlechtwetterentschädigung im Baugewerbe 

Das Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigungsgesetz (BSchEG) regelt die Entschädigung für 
Arbeiter, die infolge von Witterungseinflüssen Arbeits- und damit Lohnausfälle erleiden. Die so­
zial- und arbeitsmarktpolitische Bedeutung liegt darin, daß Bauarbeiter dadurch kontinuierl ich 
und unabhängig von Witterungsverhältnissen in Beschäftigung gehalten werden können. 

Schlechtwetterentschädigung (SWE) 1991 

Anzahl der Anträge 
Sommer 

48.000 

Anzahl der Anträge Ausbezahlte SWE 
Winter in Mio. öS 

43.000 460 

Der Leistungsaufwand wird vorschu ßweise vom Bund bestritten und durch Dienstgeber- und 
-nehmerbeiträge (1,4% des Arbeitsverdienstes) sowie durch einen allfälligen Beitrag aus Mitte ln 
der Arbeitslosenversicherung gedeckt. 

10.3. Wintermehrkostenbeihilfe 

Der Bundesminister für Arbeit und Soziales hat, nachdem die Verhandlungen mit den Sozial­
partnern bisher zu keinem Einvernehmen über eine PAF-Neuregelung geführt haben , die Aus­
setzung dieser Fördermaßnahme für die Bau-, Land- und Forstwirtschaft für den Zeitraum 
1991/92 verfügt. Die produktive Arbeitsplatzförderung (PAF) 1990/91 betrug für die Bauwirtschaft 
öS 28 Mio und für die Land- und Forstwirtschaft öS 6 Mio . 
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11. Ausländerbeschäftigung und Kontrolle der 
illegalen Ausländerbeschäftigung 

Österreich hatte seit Beginn des Jahres 1990 mit Abstand die höchsten Zuwachsraten an aus­
ländischen Beschäftigten zu verzeichnen. So ist die Ausländerbeschäftigung von 1989 auf 1990 
um 30% und im Jahr darauf um weitere 22% auf insgesamt ca. 266.000 angestiegen. Das be­
deutet einen Anstieg von fast 100.000 in einem sehr kurzen Zeitraum. Oe facto erstreckte sich 
dieser exorbitant hohe Zuwachs auf nur ein Jahr, da er etwa Mitte 1990 schlagartig einsetzte 
und erst Mitte 1991 merklich zurückging. Seit Ende 1991 hat sich der Zuwachs stabilisiert. 

Einer der Hauptgründe für die Stabilisierung war die Ausschöpfung der Landeshöchst­
zahlen etwa um die Mitte des Vorjahres, sodaß ab diesem Zeitpunkt das strengere Überzie­
hungsverfahren einsetzte. Unterstützt hat diese restriktive Zulassungspolitik noch die vorsichti­
ge Festsetzung der Landeshöchstzahlen für 1992, sodaß bereits mit Jahresbeginn alle Lan­
deshöchstzahlen ausgeschöpft waren und somit sofort das Landeshöchstzahlenüberziehungs­
verfahren einsetzen konnte. 

Die Anwendung des Überziehungsverfahrens bedeutet, daß de facto nur mehr dann Neuzu­
gänge auf den Arbeitsmarkt bewilligt werden, wenn es sich um Fachkräfte oder Schlüsselkräfte 
oder um Arbeitskräfte in Bereichen handelt, in denen absolut kein Inlandsangebot gegeben ist. 

Die Richtigkeit der politischen Vorgangsweise, den Zuzug an ausländischen Arbeitskräften re­
striktiver zu gestalten, zeigt sich insbesondere in der Abschwächung der negativen Begleiter­
scheinung der Ausländerbeschäftigung auf der Ebene der Ausländerarbeitslosigkeit. So ist die 
Ausländerarbeitslosigkeit etwa seit Mitte des letzten Jahres merklich zurückgegangen. 

Angesichts der Öffnung der Grenzen wurde der KontrOlle der illegalen Ausländerbeschäfti-
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Kontrolle der illegalen Ausländerbeschäftigung 

Kontrollierte Betriebe und Baustellen 

davon Betriebe, bei denen Verstöße 
gegen das AuslBG festgestellt wurden 

Illegal beschäftigte Ausländer 

Geldstrafen wegen illegaler Beschäftigung* 

.: in Mio S 

1991 

2.200 

1.200 

4.100 

11,5 

1. Halbjahr 1992 

1.800 

700 

1.700 

8,5 
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gung wesentliche Priorität zuerkannt. Durch die Novelle 1988 zum AuslBG wurden die Strafen 
für die illegale Beschäftigung drastisch erhöht. Die Novelle 1990 brachte einen wirksamen Aus­
bau des Kontrollsystems. 

Die Kontrollmaßnahmen wurden als Dauereinrichtung in jedem Landesarbeitsamtsbereich 
institutionalisiert. Im Bereich des Landesarbeitsamtes Wien wurde eine eigene Abteilung zur 
laufenden Kontrolle der illegalen Ausländerbeschäftigung eingerichtet. 

Im Berichtsjahr 1991 verstießen über 54 % der kontrollierten Betriebe gegen die gesetZli­
chen Bestimmungen und von Anfang Jänner bis Ende Mai 1992 46 %. 

Besonders bewährt hat sich die Durchführung konzertierter Aktionen , an denen neben der AMV 
die Sicherheitsbehörden und andere Institutionen , zu deren Aufgabengebiet die Verhinderung 
illegaler Beschäftigung zählt, beteiligt sind. Allein in den Monaten Jänner bis Mai des laufenden 
Jahres 1992 wurden 1.100 Betriebe kontrolliert, von denen 500 insgesamt 1.300 ausländische 
Arbeitnehmer ungenehmigt beschäftigten . 

12. Legistische Änderungen 

12.1. Arbeitslosenversicherung 

Ab November 1991 wurde der Arbeitslosenversicherungsbeitrag von 4,4 v.H. auf 4,9 v.H. 
erhöht. 

Durch die Novelle zum Arbeitslosenversicherungsgesetz BGBI.Nr. 682/1991 ergaben sich 
ab 1.1.1992 folgende Neuerungen: 

• volle Vermittlungsmöglichkeit bei Vorliegen von WIedereinstellungszusagen oder Einstel ­
lungsvereinbarungen bei gleichzeitiger arbeitsrechtlicher Absicherung , 

• Verlängerung der Jugendanwartschaft für den Anspruch auf Arbeitslosengeld von 20 auf 
26 Wochen, 

• Erschwerung einer allfälligen mißbräuchlichen Inanspruchnahme des Altersarbeitslosen­
geldes. 

Mit der Verordnung BGBI.Nr. 635/1991 wurden 22 Arbeitsamtsbezirke als Regionen festge­
legt, in denen das vierjährige Altersarbeitslosengeld ab 1.1.1992 beantragt werden kann . An -
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träge könm-:n bis 31.12.1995 (;ing(~bracilt wcr'(il:n. 

Durctl die weitere AIVG-Novelle BGBI.NI·. 681/1991 wurdt.: mit 1.1.1992 der bisherige Reserve­
fonds der Arbeitslosenversicherung durch einen Fonds der AMV (AMV-Fonds) ersetzt. Im 
Hinblick auf die ab 1.7.1993 vor~Jesehene Ausglll:dmutlg der AMV wurde mit einern ersten Sellr'itt 
in diese Richtung eine selbständige Personalhollelt sowiu die Möglichkeit geschaffen, außer­
halb des Bundeshaushaltes zusätzliche technische Aus~~tattungen der Dienststellen dt:r' AMV 
anzukaufen und zusbtzlicht; Schulung de:.; Per~.onals durchzuführrn. 

[)urch eme Änderung der Exekutionsordnung und de~) /\rbt:itsloS81IVersicher'ungsgesetzes 
(BGBI.Nr. 628/1991) sind ab 1.3.1992 das Arbeitslosengeld, die Notstandshilte, der Pen­
sionsvorschuß und die Sonderunterstützungen generell pfändbar. Für 1992 werden ins­
gesamt ca. 100.000 Exekutionsfälle erwClrtet, die, wie die [rfahrungen bisher zeigen, in utwa 10 
% der Fälle tatsächlich zu Ptlilduilgen von Versicllerungsleistungen in durctlschnittlicller Hölle 
von etwa öS 1.000,- führen. Der dadurch entstuhurldu Ver'wdltungsaufwand für did Arbeitsäm­
ter ist enorm. Daraus ergibt sich ein hochgerechneter Personalmellrb(;darf von 1 GO Planstellen, 

Unter Bedachtnahme auf den beabsichtigten EGNBeitritt und die Schaffung eines Europäi­
sctlen Wirtschaftsraumes wurden durch eine am 28.6.1992 vom Nationalrat beschlossene wei­
tem Novelle zum Arbeitslosenversicherungsgesetz die rechtlichen Vorbereitungen und Anpas­
sungen im Bereich der Arbeits!osenversicherunC) getroffrn und darüöerhinaus ab 1.7.1992 fest­
gelegt: 

• Versicherungspflicht der Rehabilitanden 
• Gewährung der Sondernotstandshilfe für Väter 
• Verbesserung des Anspruches auf Karenzurlaubsgeld bei Teilzeitbeschäftigung. 

Ab 1.7.1992 kommt auch die Gewährung einer Wiedereinstellungsbeihilfe an Arbeitgeber zum 
Tragen, deren Arbeitnehmer/in einen zweijährigen Karenzurlaubsgeldbezug in Anspruch ge­
nommen hat und nunmehr die Arbeit wieder aufnimmt. Bei l3etriebell bis 50Arbeitnehmer/innen 
besteht ein Rechtsanspruch auf diese Wiedereinstellungsbeihilfe, die 40 bis 66% des Brutto­
lohnes für die ersten drei Monate beträgt (Art. XXI des Karenzurlaubserweiterungsgesetzes, 
BGBI.Nr. 408/1990), 

Für die unmittelbar nächste Zeit stehen als dringende Probleme an: 

• Gewährung ulner erweiterten Leistung für die steigende Zahl der älteren Arbeitneh­
mer, die arbeitslos werden; 

• Einführung einer Mindestsicherung in der Arbeitslosenversicherung, die insbesondere 
den Frauen im Hinblick auf die vorgesehene Pensionsreform zugute käme; 

• Einbeziehung der Strafgefangenen in die Arbeitslosenversicherung bei gleichzeitiger Er-
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höhung der Arbeitsvergütung der Häftlingsarbeit. 

12.2. Ausländerbeschäftigungsgesetz 

Ende 1991 wurde vom Parlament eine Novelle zum Ausländerbeschäftigungsgesetz beschlos­
sen, die inhaltlich im Hinblick auf die generelle Zulassungspolitik wenig ändert, jedoch für die 
technische Administration des Ausländerbeschäftigungsgesetzes von Bedeutung ist. 

Verfahrensbeschleunigung; die Rechtslage ab 1.1.1992 

Die Anpassung des Ausländerbeschäftigungsgesetzes an die aktuellen sozialen Entwicklungen 
im Inland und an die politischen und wirtschaftlichen Änderungen Im Ausland geschah Im Jatl­
re 1990 durch die Einführung des Systems der Höchstzahlen. Es wurde eine absolute HödlSt­
grenze für die Ausländerbeschäftigung festgesetzt, wonach das ausländische Arbeitskräftepo­
tential maximal 1 0% des gesamten Arbeitskräftepotentials betragen darf. Übersteigt die Zahl 
der ausländischen Beschäftigten und Arbeitslosen ein Zehntel der insgesamt in Österreich Be­
schäftigten und Arbeitslosen, so können vereinfacht dargestellt keine zusätzlichen ausländi­
schen Arbeitskräfte mehr beschäftigt werden. Um den Fall plötzliChen Bewilligungsstopps zu 
verhindern und damit verbundene negative Konsequenzen für voll integrierte Ausländer und Be­
triebe, die ausländische Arbeitskräfte mit spezifischen Qualifikationen (z.B: Führungskräfte) 
nachfragen, auszuschließen, wurde als zusätzliclle Grenze zur Bundeshöchstzahl daher die 
Landeshöchstzahl eingefüllrt. Diese Landesllöchstzahl ist zum Unterschied zur Bundes­
höchstzahl nicht unüberschreitbar. Es gilt lediglicll das erschwerte Überziehungsverfahren, wo­
nach eine Besctläftigungsbewilligung nur mehr erteilt werden kann, wenn keine österreichischen 
bzw. integrierten ausländischen Arbeitsuchenden zur Besetzung des konkreten Arbeitsplatzes 
zur Verfügung stehen und der zuständige paritätiscll von Arbeitgebern und Arbeitnehmern be­
setzte Verwaltungs- bzw. Vermittlungsausschuß einhellig die Erteilung der Beschäftigungsbe­
willigung befürwortet, die Beschäftigung einer ausländischen Arbeitskraft aus besonders wich­
tigen Gründen erfolgen soll oder öffentliche bzw. gesamtwirtscllaftllche Interessen die Besclläf­
tigung einer ausländischen Arbeitskraft erforder'n (§ 4 Abs. 6 des Ausländerbesclläftigungsge­
setzes). 

Die Entscheidung über die Erteilung einer Beschäftigungsbewilligung oblag bis zur Novelle zum 
Ausländerbeschäftigungsgesetz Ende 1991 bis zum Erreichen der Landeshöchstzahl in erster 
Instanz dem Arbeitsamt, ab Erreichen der Landeshöchstzahl ging die Entscheidungszuständig­
keit auf das Landesarbeitsamt über. Ab April 1991 waren, ausgenommen im Bundesland Wien, 
in ganz Österreich die Landeshöchstzahlen ausgeschöpft. Es hatte also in acht Bundesländern 
in erster Instanz das Landesarbeitsamt zu entscheiden. Dies führte zu der nicht unproblemati­
schen Situation, daß alle Anträge auf Beschäftigungsbewilligung von den Arbeitsämtern den 
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Landesarbeitsämtern übermittelt werden mußten. Verzögerungen im Verfahrensablauf waren, 
trotz aller Anstrengungen der AMV, die Folge. Abgesellen von diesen Verfahrensverzögerun­
gen zeigten sich aucll deutlich die Nachteile zentralisierter Entscheidungsvorgänge. Es kann viel 
rascher und flexibler auf konkrete Bedürfnisse reagiert werden, wenn dezentral die örtlich zu­
ständige Instanz, hier das nächstgelegene Arbeitsamt, über einen Vorgang entscheidet. Es kann 
auf diese Weise viel eher das Naheverhältnis zu den örtlichen Gegebenheiten des Arbeitsmarktes 
und der Wirtschaft zum Vorteil genutzt werden. 

Dezentralisierung der Entscheidungen 

Aus diesen Erkenntnissen heraus wurde die instanzenmäßige Zuständigkeit für die Entschei­
dung über Anträge auf Beschäftigungsbewilligung neu geordnet. Ab 1.1.1992 sind die Bezirks­
arbeitsämter und in Wien die Facharbeitsämter in erster Instanz sowohl im Kontingent und Nor­
malverfahren als auch im Verfahren bei Überziehung der Landeshöchstzahl zuständig. Zu­
gleich ist auch die Beschleunigung des Verfahrens insofern gegeben, als die Verfahrensdauer 
bei den Arbeitsämtern nur mehr vier Wochen betragen darf. Im Unterschied dazu galt für die 
Landesarbeitsämter eine EntSCheidungsfrist von acht Wochen. 

Neue Meldepflichten; die Rechtslage ab 1.4.1992 

Der zweite Teil der Novelle zum Ausländerbesch~'lftigungsgesetz trat erst mit 1.4.1992 in Kraft 
und umfaßt jene Bestimmungen, durch die die Dienststellen der AMV in die Lage versetzt wer­
den, den jeweiligen Ausschöpfungsgrad der Bundeshöchstzahl sowie der Landeshöchstzahlen 
durch Eliminierung der nicht ausgenützten Bewilligungen realitätsgetreu darzustellen. 

An dieser Stelle ein kurzer Rückblick in das Jahr 1991 , in dem die Höchstzahlen eingeführt wur­
den. Als die Entwicklung der Ausländerbeschäftigung eine rasche Annäherung an die Bundes­
höchstzahl zeigte, wurde sehr schnell die Behauptung aufgestellt, die AMV weise sogenannte 
"Karteileichen" als Beschäftigte aus. Dieser Vorwurf (der aus der Befürchtung heraus geäu ßert 
wurde, es könnten demnächst keine Ausländer mehr zugelassen werden bzw., die bisher geüb­
te Bewilligungspraxis aufgrund des ausgewiesenen hohen Ausschöpfungsgrades sei zu restriktiv 
- und das bei der größten Steigerungsrate seit Jahrzehnten!) hat dazu geführt, daß nach Berei­
nigungsmöglictlkeiten ~Jesucht wurde. Es stellte sich jedoch heraus, daß es für die Arbeitsäm­
ter gar keine Möglicllkeit gab, nicht beschäftigte Ausländer aus der Zählung herauszunellmen, 
da den Arbeitsämtern zumeist weder dor Nictltantntt einer BescllättlgurlQ nach Bewilligungser­
teilung nocll ein vorzeitiges Ende und damit das Erlöschen deI' Bewilligung bekannt wurde. 

Zur Realisierung der angestrebten statistischen Bereinigung erschien die Vorbereitung eines 
Datenabgleichs mit den Beschäftigungszahlen des Hauptverbandes der Sozialversicherungs­
träger am sinnvollsten. Dazu sind noch verschiedene Vorarbeiten zu leisten, sodaß der ge­
wünschte Bereinigungseffekt kurzfristig nur über die Einführung einer Meldeverpflichtung der 
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Arbeitgeber erreicht werden kann. 

Nach den Vorstellungen des Gesetzgebers soll dieser Datenabgleich mit Jahresende 1992 funk­
tionieren, daher wurde die Meldeverpflichtung auch mit diesem Termin befristet vorgeschrieben. 
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1. Vorsorge für pflegebedürftige Personen 

1 .1. Ausgangslage 

In Österreich sind - je nach Definition, die man wählt - zwischen 350.000 und 500.000 Personen 
hilfs- und pflegebedürftig. Rund eine Million Menschen - also jeder siebente - sind auf irgendei­
ne Art und Weise dauernd behindert. Allein diese Zahlen zeigen, daß das Risiko der Hilfs- und 
Pflegebedürftigkeit von einern gesellschaftlictien Randphänomen zu einem Standardrisiko ge­
worden ist. 

Diese Tatsache spiegelt sich auch im gesellschaftlichen Bewußtsein. So hat eine im ersten Halb­
jahr 1992 im Auftrag des Sozialministeriums durchgeführte Repräsentativerhebung ergeben, 
daß die Pflege und Betreuung pflegebedürftiger Menschen von allen Befragten als äußerst wich­
tig (71 %) bzw. ziemlich wichtig (28 %) angesehen wurden. Keiner der Befragten entschied sich 
für die Antwortmöglichkeit "nicht sehr wichtig" oder "überhaupt nicht wichtig", 1 % der Befragten 

äußerte keine Meinung. 

Derzeit beziehen in Österreich rund 237.000 Personen einen Hilflosenzuschuß, 32.000 eine Hilf­
losenzulage. 44.000 beziehen erhöhte Familienbeihilfe, 42.000 Pflegegelder und Blindenbeihil­
fen der Länder, 4.500 Personen erhalten Pflege-, Blinden- und Hilflosenzulagen nach den Ver­
sorgungsgesetzen. Zu einem geringen Teil werden diese Leistungen nebeneinander bezogen. 

Die bloße Tatsache der Pflegebedürftigkeit löst im derzeit herrschenden System, in dem das 
Kausalitätsprinzip weithin und das Finalitätsprinzip nur sehr eingeschränkt zum Tragen kommt, 
keine umfassende Vorsorge durch sozialstaatliehe Einrichtungen aus. Das hat zur Folge, daß 
die betroffenen Menschen durch die hohen Pflegekosten oft zu Sozialhilfeempfängern werden. 
Die Sozialhilfe wurde allerdings nur als letztes, subsidiär wirkendes soziales Netz für die Er­
leichterung individueller Notlagen und nicht für die Absicherung gegen Standardrisken konzi­
piert. 

Die Last der Pflege traf in der Vergangenheit und trifft bis heute vor allem die Angehörigen pfle­
gebedürftiger Personen, und hier wieder überwiegend die Frauen. In der Praxis bedeutet das 
vielfach auf der Seite der Pflegebedürftigen ein Defizit hinsichtlich der erforderlichen Maßnah­
men, auf der Seite der Pflegerlden eine zeitllctle, fachliche und psychische lJberforderung. 

Zusätzlictl erschwerend wirken sich die Zersplitterung der Zuständigkeit in Pflegefragen sowie 
sachlich nicht begründbare Unterschiede in der Versorgung bei gleicher Bedürftigkeit aus. So 
gibt es derzeit allein auf Bundesebene 16 verschiedene Regelungen, die Leistungen aufgrund 
von Pflegebedürttigkeit vorsehen; dazu kommen zahlreiche und sehr unterschiedlich gestaltete 

landesgesetzliche Regelungen. Die unterschiedliche Höhe der Leistungen, die Stufenregelun-
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gen und das Zusammentreffen mehrerer Anspruchsvoraussetzungen bewirken eine Ungleich­
behandlung, die weder sachlich gerechtfertigt erscheint noch von Betroffenen akzeptiert wer­
den kann. 

Nicht zuletzt die Interessenvertretungen der Betroffenen haben daher seit langem gefordert, daß 
gleicher Pflegebedürftigkeit gleiche Leistungen entsprechen sollten, unabhängig von der Ur­
sache der Behinderung oder Pflegebedürftigkeit. Das Kausalitätsprinzip sollte durch das Fina­
litätsprinzip ersetzt werden. 

Nach mehrjährigen intensiven Vorarbeiten und einer breiten öffentlichen Diskussion - begünstigt 
durch Aktivitäten im Rahmen der UN-Dekade des behinderten Menschen, beschleunigt durch 
das wachsende Selbstbewu ßtseln von Behinderten und deren Interessenvertretungen - wurde 
im Herbst 1988 eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die 1991 Ihre Beratungsergebnisse vorlegte 
und Grundsätze für die Regelung der Pflegevorsorge formulierte. Auf dieser Basis wurde im Ok­
tober 1991 ein Gesetzentwurf in eine mehrmonatige Vorbegutachtung versandt. Deren Er­
gebnisse wurden zum Teil in einen Entwurf für ein Bundespflegegeldgesetz aufgenommen, 
der im Mai 1992 in die Begutachtung ging. (Die Begutachtungsfrist war zum Redaktionsschluß 
für den Sozialbericllt 1991/92 noch offen.) 

1.2. Gesetzentwurf - zentrale Inhalte des 
Bundespflegegeldgesetzes 

Der Gesetzentwurf für ein Bundespflegegeld sieht folgende Regelungen vor: 

• Für alle pflegebedürftigen Menschen werden, unabtlänglg von der Ursache der PflegebedürftIg­
keit, einheitliche bedarfsorientierte Geldleistungen geschaffen. 

• Parallel zu diesem Gesetz wird zwischen Bund und Ländern eine Vereinbarung gemäß Art. 15a 
B-VG geschlossen, wonacll sicll die Länder verpfllcllten, für den in ihren Zuständigkeitsbereicll 
fallenden Personenkreis Pflegegelder in gleicher Höhe und unter gleichen Voraussetzungen zu 
gewähren und einen Mindeststandard an ambulanten, teilstationären und stationären Diensten 
flächendeckend sicherzustellen. 

• Bei der Neuordnung der Pflegevorsorge Wird von der bestehenden Kompetenzlage ausge­
gangen. Die Durchführung soll auf den bestehenden Strukturen und Organisationen aufbauen. 
was sowohl aus wirtschaftlichen Erwägungen als aucll für eine rasche Umsetzung des neuen Sy­
stems erforderlich ist. 

• Das Verfahren sollen daher jene Stellen durchführen, die bereits derzeit mit der Gewährung von 
Hilflosenzuschüssen und vergleichbaren Leistungen befaßt sind. 

• Der Bund wird jenen Personen Pflegegeld nach den Bestimmungen des Bundespflegegeldge­
setzes gewähren, die aufgrund bundesgesetzlicher Vorschriften schon derzeit Anspruch auf ei­
ne pflegebezogene Geldleistung haben (im wesentlichen Bezieher von Pensionen oder Renten). 
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• Die bisherigen pflegebezogenen Leistungen werden durch das Pflegegeld ersetzt. 
• Das Pflegegeld wird je nach Betreuungs- und Hilfsbedarf in sieben Stufen mit monatlichen 

Beträgen zwischen S 2.500,- und S 20.000,- ausgezahlt. Die Kriterien für die Zuordnung zu 
den einzelnen Stufen werden durch Verordnung des Bundesministers für Arbeit und Sozia­
les festgelegt. 

• Auf das Pflegegeld wir ein Rechtsanspruch eingeräumt. Über den Anspruch wird mit Be­
scheid entschieden, gegen den die Möglichkeit der Klage an das Arbeits- und Sozialgericht 
eingeräumt wird. Aus administrativen Gründen (erhöhter Personalbedarf der Arbeits- und $ 0-

zialgerichte) ist für diese Klagsmöglichkeit allerdings eine Übergangsfrist vorgesehen. 
• Im Gesetzentwurf ist auch eine Bestimmung enthalten, nach der das Pflegegeld durch Sach­

leistungen ersetzt werden kann, wenn die Geldleistung ihren Zweck nicht erreicht. 
• Das Bundespflegegeldgesetz wird mit 1. Jänner 1993 in Kraft treten, wenn die Vereinbarung 

zwischen Bund und Ländern gemäß Art. 15a B-VG bis zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen 
ist. 

• Die zusätzlichen Kosten aufgrund des Bundespflegegeldgesetzes werden für das Jahr 1993 
voraussichtlich 7 bis 8 Mrd. S betragen. Zum Zeitpunkt des Redaktionssch lusses für den 
Sozialbericht war offen , wie dieser Aufwand finanziert werden wird. 

2. Behindertenangelegenheiten 

Behinderte Menschen bedürfen der besonderen Solidarität von Staat und Gesellschaft, hei ßt 
es in der Erklärung der Bundesregierung vor dem Nationalrat vom 18. Dezember 1990. Die­
sem Grundsatz sind Politik und Verwaltung verpflichtet; gleichwohl ist zuzugeben, daß behin­
derte Menschen immer noch zu den Problemgruppen unserer Gesellschaft zählen, die von Kri­
senerscheinungen unserer Gesellschaft besonders betroffen sind. 

Behinderung ist nicht zuletzt eine Frage des Standpunktes: Vielfach sind nicht Menschen ge­
wissermaßen aus sich heraus "behindert", sondern sie werden "behindert" durch ihre Umwelt 
und Umgebung, die auf ihre speziellen Bedürfnisse nicht eingehen und ihnen die erforderlichen 
Hilfestellungen verweigern. Weltweit und in Österreich ist der Weg noch weit zur Verwirklichung 
einer Gesellschaft, in die Behinderte in jeder Phase ihres Lebens voll integriert sind und in der 
sie am wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritt voll teilhaben. 

2.1. Behinderteneinstellungsgesetz 

Ein zentrales Instrument zur Eingliederung behinderter Menschen ist das Behindertenein-
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BEHINDERTEN- UND PFLEGEVORSORGE BEHINDERTENEINSTELLUNGSGESETZ 

stellungsgesetz. Seine Bestimmungen umfassen sowohl begünstigte Behinderte (d.s. in der 
Regel Behinderte mit einem Behinderungsgrad von mindestens 50 % - zum Stichtag 1. Jännel' 
199249.647 in ganz Österreich) als aucll Hilfen und FÖI"derungen für deren Dienstgeber. 

Das Behinderteneinstellungsgesetz wurde 1992 novelliert. Wesentlic~lster Punkt der Novelle ist die 
Sicherstellung des besonderen Kündigungsschutzes begünstigter Behinderter. Der Verfas­
sungsgericlltshof hatte mit Erkenntnis vom 11. Dezember 1991 den § 8 Abs, 2 Bellindertenein -
stellungsgesetz (Bestimmungen betreffend die Kündigung begünstigter Behinderter) wegen des­
sen verfassungswidriger Vollziehung (durch weisungsgebundene Verwaltungsbehörden entgegen 
Art. 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention) mit Wirkung vom 30. Juni 1992 aufgehoben, 
Mit der Novellp. wUI"rle rlurch die Einrichtung einer Kollegialbehörde mit richterlichem Einschlag In 
zweiter Instanz die verfassungskonforme Weltergeltung des Kündigungsscllutzes gewährleistet. 

Weiters wurden durcll die Novelle die Integrationsmöglichkeiten erweitert. In die Integrations­
maßnahmen sind nunillellr auch behinderte Flüchtlinge einbezogen und behinderten ÖsterreI­
chern gleichgestellt. Aucll ausländische betlinderte Arbeitnehmer wurden in die Förderungen In 
Zusammenhang mit einem Arbeitsplatz einbezogen. 

Darüberhinaus wurden Modifikationen im Bereich des Ausgleichstaxen- und Prämienverfahrens 
vorgenommen. Während bisller die Höhe der Prämien bei Übererfüllung der Einstellungspfllcllt 
bei 75 % der Höhe dei" Ausgleichstaxe lag, wird sie jetzt als Prozentsatz der Gesamteinnahmen 
aus der Ausgleicllstaxe fixiert. Damit wird eine Abwendung vom "Gießkannenprinzip" mit be­
trächtlichen sozialpolitisch nicht erwünschten Mitnallmeeffekten und eine Ausweitung der Indl­
vidualförderung in Form beruflicher Rehabilitationsmaßnahmen errelctlt. 

2.1.1. Sonderprogramme 

Neben den bereits blSllel" Im BehinderteneInstellungsgesetz verankerten Leistungen aus dem 

Ausgleichstaxfonds bestellt seit dem 1. Jänner 1989 die Möglichkeit der Förderungsvergabe an 
Dienstgeber im Rahmen der Sonderprogramme zur Verbesserung der beruflicllen Eingliede­
rung Behindertei". 

Mit Hilfe dieser Projekte sollen unter Bedachtnahme auf regionale und wirtschaftliche Erforder­
nisse zusätzliche Arbeits- oder Ausbildungsplätze für behinderte Menschen geSChaffen werden, 
Bisher wurden rund 30 Sonderprogramme verwirkllcllt, In deren Rahmen rund 220 zusätzliche 
Ausbildungs- und Arbeitsplätze für behinderte Menschen eingericlltet werden konnten. 

2.1.2. Beschäftigungspflicht und Ausgleichstaxfonds 

Das Behinderteneinstellungsgesetz verpflichtet jeden Dienstgeber, der 25 oder mehr Dienst­
nehmer beschäftigt, auf je 25 Dienstnehmer mindestens einen, nach dem Behinderteneinstel-
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lungsgesetz begünstigten Behinderten, zu beschäftigen (§ 1 Abs. 1). Kommt ein Dienstgeber' 
diesem gesetzlichen Auftrag nicht oder nicrlt vollsländlg nach, so tlat er für jeden nichl besetz­
ten Pflichtplatz die Ausgleichstaxe zu entrrdlten. Diese wird Jährlich im nachhinein von den Lan­
desinvalidenämtern vorgeschrieben (§ 9 Abs. 1). Die i\usgleicllstaxe betrug im Jahre 1990 mo­
natlich S 1.620,- und im JClllre 1991 S 1.700,-. 

2.1.2.1. Anzahl der PflichtsteIlen und deren Besetzung 

Im Jahre 1990 wurden bei den der Einstellungsverpflichtung unterliegenden Dienstgebern 
(ohne Gebietskörper'schaften) im Jahresdurchschnilt insge~;amt 44.074 Pflichtstellen errech­
net, von denen 24.370 durctl beschäftigte Botlindorte besetzt und 19.704 nicht besetzt waren. 

Beim Bund waren 1990 von 6.957 Pflichtstellen 1.434 nicht besetzt. Eine Gesamtbetrachtung 
der Länder ergibt einl-; Pfliclltzahl von 5.170, wovon 1.216 offen blieben. 

2.1.2.2. Höhe der Ausgleichstaxen 1990 

Entsprechend der Zaht der nicht besetzten Pflichtstellen wurden den österreichischen Dienst­
gebern fDr das Jahr 1990 Ausgleichstaxen im Betrage von vorläufig rund 383 Mil/. S von 
den Landesinvalidenämtum vorgeschrieben. 

Die eingellenden Ausgleichstaxen fließen dem mit eigener Rechtspersönlichkeit ausgestatteten 
Ausgleichstaxfonds zu, der vom Bundesminister für Arbeit und Soziales verwaltet wird. 

2.1.2.3. Prämien für Dienstgeber 

Nicht einstellungspflichtige Dienstgeber erhalten für jeden beschäftigten begünstigten Behin­
derten und einstellungspflichtige Dienstgeber für jeden über die Pflichtzahl hinaus beSChäftigten 
begünstigten Behinderten eine Prämie in Höhe von 75 v.H. der jeweils festgesetzten Aus­
gleichstaxe. Diese Prämie betrug monatlich S 1.215,- und im Jahr 1991 S 1.275,-. Ferner er­

halten Dienstgeber für jeden Beschäftigten, in Ausbildung stehenden begünstigten Behinderten 
eine Prämie in voller Höhe der Ausgleichstaxe. 

Für 1990 wurden ca. 6.600 Dienstgebern Prämien im Gesamtbetrag von etwa 143,6 Mill. S 
gewährt; 1991 erhielten ca. 7.400 Dienstgeber Prämien in der HÖhe von ca. 166 Mil!. S. Die 
se Prämien getlühren elner'sells für die Bescilärll~]LJrlg VOll merlr begünslrglen C3ellincJl:rten als 
der gesetzlicllen Einstt~llungspfllcrlt entspricht (bzw. für die IJescll~lftigung von bellindurlell Lehr­
lingen), andererseits fLlr die Erteilung von Arbelt~;~lurtrjg(Jn an f='inricllturl~]l;n, in ck:nen über­
wiegend schwerbehinderte Menschen tätig sind. 
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2.2. Geschützte Werkstätten 

Für eine Anzahl von Behinderten ist die Chance, auf dem offenen Arbeitsmarkt unterzukommen , 
von vornherein sehr gering. Für diese Gruppen besteht das Angebot der Geschützten Werk­
stätten. 

Zum 1. Oktober 1991 standen in den geschützten Werkstätten in Wien, in St. Pölten, in Wr. Neu ­
stadt, in Stadtschlaining im Burgenland, in Graz und in Kapfenberg/Diemlach, in Klagenfurt 
(Fischistraße und Gutenbergstraße), in Mittewald bei Villach und in Wolfsberg im Lavanttal, in 
Linz, in Salzburg und in BruckiGlocknerstraße sowie in Vomp in Tirol insgesamt rund 1.180 
Dienstnehmer, davon rund 930 behinderte Arbeitnehmer, in Beschäftigung bzw. in Ausbildung . 

2.3. Ausgaben des Ausgleichstaxfonds 

(Siehe Tabelle nächste Seite) 

2.4. Wanderausstellung "Behindert-Sein ... " 

Aus Anlaß des Auslaufens der "Dekade des behinderten Menschen" Ende 1992 wurde eine Wan ­
derausstellung unter dem Motto "Behindert-Sein ... " konzipiert, die in interaktiver Form auf die 
Probleme behinderter Menschen aufmerksam macht und Hilfsangebote darstellt. Diese Aus­
stellung wird im Lauf des Jahres 1992 in allen österreichischen Bundesländern gezeigt und ver­
steht sich auch als Versuch, zielgruppenorientierte Öffentlichkeitsarbeit zu ergänzen durch eine 
Öffentlichkeitsarbeit, die auf eine Änderung der gesellschaftlichen Einstellung gegenüber be­
hinderten Menschen abzielt. 

2.5. Nationalfonds 

Für besondere Maßnahmen der medizinischen, beruflichen und sozialen Rehabilitation wurden 
im Jahr 1991 Zuwendungen in Höhe von 7,5 Mill. S gewährt. Außerdem wurden aus Mitteln 
des Fonds dauernd stark gehbehinderten Menschen Umsatzsteuermehrbelastungen bei der 
Anschaffung von Kraftfahrzeugen abgegolten. Dafür wurden 199131,8 Mill. Sausgegeben . 

Im Zusammhang mit der Abschaffung des erhöhten Umsatzsteuersatzes für Kraftfahrzeuge und 
die Einführung der Normverbrauchsabgabe wurde dafür vorgesorgt, daß auch Belastungen ab­
gegolten werden können, die sich durch die neue Normverbrauchsabgabe ergeben. 
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Ausgaben des Ausgleichstaxfonds 
(in Mio.S.) Stand : 28.2.1992 

1990 1991 % Steigerung 

1. PKW-Zuschüsse 11,0 20,6 87,3 
2. Lohnzuschüsse 67,3 80,7 19,9 
3. Studien- und Lehrlingsbeihilfen 5,6 8,0 42,9 
4. Fahrtkostenzuschuß für Rollstuhlfahrer 8,2 10,8 31,7 
5. Technische Arbeitshilfen 5,1 6,3 23,5 
6. Darlehen zur Existenzgründung 26,2 29,3 11,8 
7. Zuschüsse zur Existenzgründung 2,3 4,5 95,7 
8. Zuschüsse zur rollstuhlgerechten 

Wohnungsadaptierung 4,3 5,4 25 
9. Zuschüsse zu orthopädischen 

Blinden-, Hörbehelfen 11,9 22,5 89,1 
10. Sonstige Mobilitätshilfe 1,8 2,0 11,1 
11. Sonstige Fürsorge 7,5 10,6 41,3 
12. Forschung, Information 0,7 1,6 128,6 
13. Stützung Ifd. Fürsorgemaßnahmen der ZO 10,4 10,9 4,8 

Summe Individualförderungen 162,3 213,2 31,4 

14. Prämien an Dienstgeber 125.2 163,1 30,3 
15. Vorschüsse Werkprämien 14,5 24,6 69,7 
16. Geschützte Werkstätten 81,7 87,0 6,5 
17. Sonderprogramme 3,5 13,4 282,9 
18. Förderungen an Verbände und Vereine 33,6 55,1 64,0 
19. Leistungen an ATF - OFG 7,0 7,3 4,3 
20. Sonstige 10,0 

GESAMTSUMME 437,8 563,7 28,8 
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Im Berichtszeitraum ist es außerdem gelungen, den Bestand des Nationalfonds dadurch abzu­
sichern, daß ihm die Zinserträge aus dem Kriegsopferfonds zufließen. 

2.6. Behindertenpaß 

Durch das Bundesbehindertengesetz (§ 40 BBG) wurde ein einheitlicher Behindertenpaß für 
alle jene Schwerbehinderten geschaffen, für die eine Zuständigkeit des Bundes besteht. 
Durch den Abschluß von Vereinbarungen zwischen dem Bund und den Ländern können auch 
jene behinderten Menschen einbezogen werden, für die gemäß Art. 15 B-VG die Länder zu­
ständig sind. Die Verordnung über die Ausstellung von Behindertenpässen trat mit 1. März 1991 
in Kraft. 

3. Sozialentschädigung (Versorgung) 
und Sozialhilfe 

Im sozialen System Österreichs gibt es zwischen dem weiten Bereich der Sozialversicherung, 
deren Leistungen zum Großteil nach dem Versicherungsprinzip durch Beitragsleistungen sowie 
durch Zahlungen aus dem Bundeshaushalt wie bei den Pensionen finanziert werden, und dem 
Bereich der Sozialhilfe, der auf individuelle Fälle abstellt und eine soziale Grundversorgung si­
chern hilft, das Feld staatlicher Sozialentschädigung, traditionell als "Versorgungswesen" 
bezeichnet. In einer Reihe von "Versorgungsgesetzen" sind Entschädigungsansprüche geregelt, 
die Wiedergutmachung bzw. Ersatzleistungen in jenen Fällen vorsehen, in denen einzelnen oder 
Gruppen im Zusammenhang mit Maßnahmen des Staates ein Schaden entstanden ist. Im we­
sentlichen sind diese Ansprüche im 

• Kriegsopferversorgungsgesetz, 
• Heeresversorgungsgesetz, 
• Opferfürsorgegesetz, 
• Verbrechensopfergesetz, 
• Impfschadengesetz und im 
• Kleinrentnergesetz 

geregelt. Von den genannten Gesetzen sind in einigen Bereichen eine abnehmende Zahl von 
Personen, in anderen von Haus aus nur eine geringe Zahl von Personen betroffen. Die Bedeu­
tung dieser Materien sollte allerdings nicht an der Zahl der betroffenen Personen oder an der 
Höhe der finanziellen Mittel abgelesen werden, sondern an der Tragik menschlicher Schicksale, 
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die vielfach ohne eigene Entscheidungsmöglichkeit unter dem Zwang der staatlichen Autorität 
unglücklich verlaufen sind. 

3.1. Kriegsopferversorgung 

Durch das Versorgungsrechts-Änderungsgesetz 1991 und die Exekutionsordnungsnovelle 1991 
wurde auch das Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 (KOVG 1957) geändert. 

Entsprechend der außerordentlichen Erhöhung der Ausgleichszulagenrichtsätze in der Sozial­
versicherung wurden die erhöhten Zusatzrenten für Beschädigte und die erhöhten Wai­
senrenten nach dem KOVG 1957 in gleicher Weise angehoben, weil diese Versorgungslei­
stungen so wie die Ausgleichszulagen der Deckung des Lebensunterhaltes dienen. Gleichzei­
tig wurde der bisher ziffern mäßig ausgedrückte Betrag durch einen Prozentsatz des jeweiligen 
Ausgleichszulagenrichtsatzes in der Sozialversicherung ersetzt, um sicherzustellen, daß diese 
Leistungen - so wie bisher schon die vergleichbaren Leistungen für Witwen und Eltern - künftig 
automatisch angepaßt werden. 

Im Hinblick auf neue technische EntWiCklungen auf dem Hilfsmittelsektor erwies sich ferner eine 
Durchforstung des Sachleistungskataloges für orthopädische Leistungen als erforderlich. An­
läßlich der Neufassung wurden die bisher in einer Anlage zum KOVG 1957 enthaltenen Be­
stimmungen in eine eigene Verordnung aufgenommen. 

Außerdem wurde der Leistungskatalog, der einen Anspruch auf einen Zuschuß zu den Kosten 
für Diätverpflegung begründet, um die chronischen Erkrankungen der Nieren erweitert. 

Schließlich wurden die Versorgungsleistungen für Witwen- und Waisenbeihilfenbezieher be­
traglich auf das Ausmaß der entsprechenden Hinterbliebenenrenten angehoben. 

Im Jahre 1991 betrug der finanzielle Rentenaufwand für 57.348 Kriegsbeschädigte und 58.839 
Hinterbliebene insgesamt 5.926,6 Mill S. 

3.2. Heeresversorgung 

Mit der Exekutionsordnungs-Novelle 1991 wurde die Pfändbarkeit der Leistungsansprüche nach 
dem Heeresversorgungsgesetz neu geregelt. 

Durch das Versorgungsrechts-Änderungsgesetz 1991 erfolgte eine außerordentliche Erhöhung 
der zur Deckung des Lebensunterhaltes dienenden Versorgungsleistungen sowie der Witwen­
und Waisenbeihilfe. Aufgrund von Verweisung auf das Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 wur-
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de auch der Sachleistungskatalog der orthopädischen Versorgung aktualisiert und die An­
spruchsvoraussetzungen für die Gewährung eines Zuschusses zu den Kosten für Diätverpfle­
gung erweitert. 

Zu Jahresbeginn 1991 bezogen 1.335 Personen (1.227 Beschädigte und 108 Hinterbliebene) 
Versorgungsleistungen nach dem Heeresversorgungsgesetz. Zu Jahresbeginn 1992 waren es 
1.379 Personen. Der finanzielle Aufwand betrug im Jahr 1991 82 Millionen S. 

3.3. Opferfürsorge 

Die Zahl der Empfänger wiederkehrender Geldleistungen nach dem Opferfürsorgegesetz (Renten­
und Beihilfenempfänger) hat sich im Berichtsjahr von 3.418 Personen im Jänner 1991 auf 3.266 
Personen im Jänner 1992 verringert (- 4,4 %; 1990 - 3,8 %). Von diesen 3.266 Personen sind 
1.830 Opfer und 1.436 Hinterbliebene. In den Jahren vor 1988 entfiel der wesentliche Teil des 
absoluten Abganges auf die Opfer. Demgegenüber sank im Jahre 1988 die Zahl der Opfer ge­
ringer als die Zahl der Hinterbliebenen und hat 1989 sogar zugenommen. Dies ist in der im "Be­
denkjahr 1988" herbeigeführten Ausweitung des rentenberechtigten Personenkreises be­
gründet. 

In den Jahren 1990 und 1991 entfiel der größere Teil des absoluten Abganges wieder auf die 
Opfer: Ihre Zahl ist im Jahr 1991 von 1.928 auf 1.830 gesunken, das ist ein Rückgang um -5,1 % 
(Zum Vergleich: - 2,7 % im Jahre 1988, + 2,6 % im Jahre 1989; - 3,6 % im Jahre 1990.) 

Von den 3.266 Rentenempfängern stehen 1.932 Personen, das sind 59,2 % im Bezug von ein ­
kommensabhängigen Versorgungsleistungen. 

Im Jahre 1991 betrug der finanzielle Rentenaufwand für 1.830 Opfer und 1.436 Hinterbliebene 
nach dem Opferfürsorgesetz insgesamt 228,9 Mill. S. 

3.4. Ehrengaben- und Hilfsfondsgesetz 

Mit dem Ehrengaben- und Hilfsfondsgesetz vom 23. März 1988, 8GB!. Nr. 197, wurde für hilfs­
bedürftige Widerstandskämpfer und Opfer der politischen Verfolgung aus Anlaß des "Be­
denkjahres 1988" ein Hilfsfonds errichtet, aus dem ihnen einmalige Zuwendungen geleistet wer­
den können. Aus diesem Fonds erhalten auch gemeinnützige private Einrichtungen Zuwen­
dungen. 

Bis zum 31. Dezember 1991 wurden an 3.705 Personen Zuwendungen aus dem Hilfsfonds in 
der Höhe von 24 Mill. S geleistet. An Subventionen wurden 11,4 Mill. S vergeben. 

245 

III-103 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 03 Hauptdok. Tätigkeitsbericht (gescanntes Original) 251 von 358

www.parlament.gv.at



SOZIALENTSCHÄDIGUNGEN BEHINDERTEN- UND PFLEGEVORSORGE 

3.5. Verbrechensopferentschädigung . 

Das Bundesgesetz über die Gewährung von Hilfeleistungen an Opfer von Verbrechen ist seit 
1. September 1972 in Kraft. Es sieht Hilfeleistungen für österreichische Staatsbürger vor, die 
durch ein mit Vorsatz begangenes Verbrechen oder als unbeteiligte Dritte an einer verbrecheri­
schen Handlung eine Körperverletzung oder Gesundheitsschädigung erlitten haben und dadurch 
in ihrer Erwerbsfähigkeit gemindert sind. Im Falle der Tötung des Opfers wird den Hinterbliebe­
nen Hilfe geleistet. 

Im Jahre 1991 betrug der finanzielle Aufwand für 1.377 Verbrechensopfer insgesamt 9,5 Millo S. 

3.6. Impfschadenentschädigung 

Das Impfschadengesetz wird seit 1. Jänner 1992 vom Bundesminister für Arbeit und Soziales 
vollzogen. (vorher: Bundesminister für Gesundheit, Sport und Konsumentschutz). 

Das Impfschadengesetz räumt jenen Personen einen Entschädigungsanspruch ein, die durch 
eine gesetzlich vorgeschriebene Impfung (das warbis 1980die Schutzimpfung gegen Pocken) 
eine Gesundheitsschädigung erlitten haben. Darüberhinaus ist eine Entschädigung in jenen 
Fällen vorgesehen, in denen die Durchführung einer im Interesse der Volksgesundheit gelege­
nen Impfung eine Schädigung herbeigeführt hat. 

Für Impfschädigungen ohne Dauerfolgen werden einmalige pauschalierte Geldleistungen 
gewährt. Für Impfschäden mit Dauerfolgen sind als Entschädigung die Übernahme der Kosten 
für die Behandlung zur Besserung oder Heilung des Impfschadens und die Übernahme der Ko­
sten für Maßnahmen der Rehabilitation zu leisten. Wiederkehrende Geldleistungen werden nach 
Maßgabe der Bestimmungen des Heeresversorgungsgesetzes als Beschädigtenrenten und Pfle­
gezulagen erbracht. Im Falle des Todes des Impfgeschädigten infolge des Impfschadens kön­
nen Witwen- und Waisenrenten sowie Sterbegeld geleistet werden. 

3.7. Kleinrentnerentschädigung 

Die Zahl der Kleinrentner - das ist der Personenkreis, der nach dem 1. Weltkrieg durch die In­
flation seine Existenzbasis verloren hat, Ende 193855 (Frauen) bzw. 60 (Männer) Jahre alt war 
oder seit 1938 erwerbsunfähig war - ist im Berichtszeitraum von 18 auf 15 Personen gesunken. 
Neben den gesetzliChen Pflichtleistungen wurden 40 besonders bedürftigen Personen außer­
ordentliche Hilfeleistungen gewährt. 
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1. Legistische Maßnahmen 

1.1. Arbeitsvertragsrecht 

1.1.1. Journalistengesetz 

Die Sozialpartnerverhandlungen über eine Novellierung des Journalistengesetzes gehen - u.a. 
auch wegen des ständigen personellen Wechsels in den Verhandlungsteams der Arbeiterge­
ber- und Arbeitnehmerseite - nur setlr langsam voran. 

Insbesondere bei Schaffung von Normen zur Mindestabsicherung der journalistisch tätigen 
ständigen freien Mitarbeiter von Medienunternehmen fehlt der Konsens der Sozialpartner. 
Die wirtschaftliche Abhängigkeit rückt den ständigen freien Mitarbeiter in die Nähe von Arbeit­
nehmern; die weitgehende Ungebundenheit bei Übernahme von Aufträgen bzw. bei der Ge­
staltung von journalistischen Beiträgen und die Abrechnung der einzelnen Aufträge bzw. Beiträ­
ge auf Honorarbasis schränkt die für ein Arbeitsverhältnis wesentliche persönliche Abhängigkeit 
ein. Die Beratungen werden fortgesetzt. 

1.1.2. Schauspielergesetz 

Die Sozialpartnerberatungen wurden im Berichtszeitraum wieder aufgenommen. Schwerpunkt 
der Beratungen sind die Regelungen der Beendigung von Schauspielerdienstverträgen in­
folge Nichtverlängerung, die Mitwirkung der Betriebsvertretung bei Beendigung der Dienstver­
hältnisse insbesondere von langjährig beschäftigten Schauspielern und die Abfertigungsrege­
lung bei Nichtverlängerung. Gleichzeitig sollen die notwendigen Anpassungen an die ar­
beitsrechtliche Entwicklung auf dem Gebiet des Urlaubsrechts bzw. der Dienstverhinderung 
vorgenommen werden. 

1.1.3. Arbeiter-Vertragsrechtsgesetz 

Über die Bestrebungen, die RechtsteIlung der Arbeiter an die der Angestellten anzupas­
sen, wurde bereits im Sozialbencht 1990, S 266, berichtet. 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales Ilat einen Entwurf ausgearbeitet, der auf dem 
Gebiet der Entgeltfortzahlung wegen DIenstverhinderung ClUS wichtigen persönlichen Gründen, 
bei den Regelungen über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses und beim Anspruch auf Son­
derzahlungen bedeutende Verbesserungen für die Arbeiter bringen würde. Dieser Entwurf wur­
de im ersten Quartal 1992 einem Begutachtungsverfahren unterzogen und von Arbeitgeber­
seite entschieden abgelehnt. 
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Der Entwurf sieht ebenfalls die entsprechenden Anpassungen im Arbeiter-Abfertigungsge­
setz, Hausbesorgergesetz, Entgeltfortzahlungsgesetz und Angestelltengesetz vor. 

1.1.4. Gleichbehandlungsgesetz 

Im Zusammenhang mit der EG-Anpassung und der Pensionsreform wurde vom Bundesmini­
sterium für Arbeit und Soziales ein Entwurf einer weiteren Novelle zum Gleichbehandlungsge­
setz zur Begutachtung ausgesendet. Der Entwurf enthält insbesondere folgende Bestimmun­
gen: 

• Einführung eines pauschalierten Schadenersatzanspruches in der Höhe von sechs Monats­
verdiensten bei Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes bei Begründung des Arbeitsver­
hältnisses und beim beruflichen Aufstieg; 

• Einbeziehung der Begriffe der "mittelbaren Diskrimininierung" und der "gleichwertigen Arbeit" 
in das Gleichbehandlungsgebot; 

• Aufnahme der sexuellen Belästigung als Diskriminierungstatbestand (inklusive Scha­
denersatzanspruch) in das Gleichbehandlungsgesetz; 

• Schaffung einer Möglichkeit zur Anfechtung von Kündigungen oder Entlassungen, die wegen 
der Geltendmachung von Ansprüchen nach dem Gleichbehandlungsgesetz erfolgt sind; 

• Beweislasterleichterung für diskriminierte Arbeitnehmer durch Einführung einer Beweisla­
stumkehr; 

• Einführung von Verwaltungsstrafen bei Verstoß gegen das Gebot der geschlechtsneu­
tralen Stellenausschreibung ; 

• Pflicht zum Aushang des Gleichbehandlungsgesetzes im Betrieb; 
• Regelung zur Gewährleistung einer geschlechtsparitätischen Zusammensetzung der Gleich­

behandlungskommission; 
• Ausweitung der Kompetenzen der Anwältin für Gleichbehandlungsfragen (Klageberechti ­

gung und Nebenintervention im gerichtlichen Verfahren); 
• Verlängerung der Fristen für die Geltendmachung von Ansprüchen nach dem Gleichbehand­

lungsgesetz. 

1.1.5. Heimarbeitsgesetz 

Auf der Grundlage eines vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales erstellten Arbeitsent­
wurfes wurden 1991 die Sozialpartnergespräche über eine Novellierung des Heimarbeitsgeset­
zes fortgesetzt. 

Ziel ist eine weitere Angleichung des Heimarbeitsverhältnisses an das Arbeitsverhältnis 
der Betriebsarbeiter sowie die Verbesserung des Systems der Ausgabe- und Abrechnungs­
nachweise. 
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Schwerpunkt der Diskussion in den laufenden Sozialpartnergesprächen Ist die Frage der Ein­
führung bzw. Ausgestaltung einer Abfertigungsregelung für Heimarbeiter. 
Siehe auch E::xekutionsordnungs-Novelle (1.1.9.). 

1.1.6. Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz 

Das Bauarbelter-Urlaubs- und I\bfertigungsgeselz (BUAC-l) wurde im Zusammenhang mit einer 
Novelle zum Arbeitslosenversictl(Hungsgesetz 1 q n gczltlcJert, BC;BI.Nr. 682/1991. 

In Vorbereitung ist derzeit eine f\jov2liierung des Bauarbeiter-UI'laubs- und Abfertigungsgeset­
zes, mit der die bisherige Übergangsregelung betreffend Abfertigungszahlungen bei In­
solvenz des Arbeitgebers in das Dauerrecht übergeführt werden soll. 

Sietle auctl Sozialrechts-Änderullgsgesetz 1991 (1.1.0.) und Exekulionsordnungs-Novelle 
(1.1.9.) 

1.1.7. Verordnungen zum Bauarbeiter-Urlaubs- und 
Abfertigungsgesetz 

Mit Verordnung des Bundesministers für Arbeit und Soziales, BGBI.Nr.667/1991 , erfolgte für den 
Sachbereich der Abfertigungsregelung eine Neufestsetzung des Zuschlages zum Lohn, der zur 
Finanzierung der Abfertigungsleistungen dient. 

1.1.8. Sozialrechts-Änderungsgesetz 1991 

Durch das Sozialrechts-Änderungsgesetz 1991, BGBI.Nr. 157, wurde im Zusammenhang mit 
der Verlängerung des Karenzurlaubes eine Anpassung der Abfertigungsbestimmungen des 
Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetzes (BUAG) vorgenommen. 

Weiters wurden durch das Sozialrechts-Änderungsgesetz 1991 das Angestelltengesetz, Guts­
angestelltengesetz und das Landarbeitsgesetz 1984 geändert. Es wurde der Abfertigungs­
anspruch auch auf Fälle der Selbsll<ündigung des Arbeitnellmers wegen Inanspruchnahme ei­
ner Pension aus einern Verslctlerungsfall der qemlrldenen Arbeitsfälligkeit aus einer gesetzli­
eilen Penslonsverslcherunq ausgedehnt. 

1.1.9. Exekutionsordnungs-Novelle 1991 

Durch die Exekutionsordnungs-Novelle 1991, BGBI.Nr. 628, die am 1. März 1992 in Kraft ge­
treten ist, wurden die folgenden arbeitsrechtlichen Gesetze geändert: 

• Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz 
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• Heimarbeitsgesetz 
• Landarbeitsgesetz 1984 
• Mutterschutzgesetz 1979 
• Urlaubsgesetz 

1 .2. Arbeitnehmerschutzrecht 

1.2.1 Arbeitsplatz-Sicherungsgesetz 1991 

Am 1. Jänner 1992 trat das neue Bundesgesetz über die Sicherung des Arbeitsplatzes für zum 
Präsenzdienst einberufene oder zum Zivildienst zugewiesene Arbeitnehmer (Arbeitsplatz-Si­
cherungsgesetz 1991 - APSG, BGBI.Nr. 683) in Kraft, welches das alte seit 1956 unverändert 
in Geltung stehende APSG ersetzt. 

Es enthält neben Anpassungen an das geltende Wehrrecht und an die B-VG-Nove"en 1974 und 
1975 insbesondere folgende Verbesserungen bzw. Neuerungen : 

• Neufassung, Vereinheitlichung und Erweiterung des Kündigungs- und Entlassungs­
sChutzes 

• Entlassungsgrund anstelle der Annahme eines unbegründeten vorzeitigen Austrittes bei 
Versäumnis des Wiederantrittes des Dienstes nach 6 Tagen 

• Anrechnung des Präsenzdienstes als Zeitsoldat auf die Dienstzeit bis zu 12 Monaten 
• Wegfall der Urlaubsaliquotierung bei kurzzeitigen Einberufungen zum Präsenz- bzw. 

Zivildienst. 

1.2.2. Arbeitsruhegesetz 

Die Novelle zum Arbeitsruhegesetz und zum Öffnungszeitengesetz, BGBI.Nr. 158/1991, die ei ­
ne Wahlmöglichkeit für die Beschäftigung von Arbeitnehmern bei Messeveranstaltungen 
während der Sommerzeit eröffnet, wurde bereits im Sozialbericht 1990, S 267 , angeführt. 

1.2.3. Arbeitsruhegesetz-Verordnung 

Im Sozialbericht 1990, S 267, sind bereits die Nove"en BGBI.Nr. 35/1991 (Alpine Skiweltmei ­
sterschaften in Saalbach) und 267/1991 (Verarbeitung von Naturfasern) angeführt. 

Im Berichtszeitraum wurde eine weitere Verordnung, BGBI.Nr. 27/1992, erlassen. Diese sieht 
eine Ausnahme von der Arbeitsruhe am Wochenende und an Feiertagen für Tätigkeiten in Holz­
trockenkammern vor. 
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Weitere zwei Verordnungen, die bereits in Vorbereitung sind, sehen Ausnahmen von der Wo­
chenend- und Feiertagsruhe für die Erzeugung von Frittaten und Bio(Dlesel) vor. 

1.2.4. Nachtschicht-Schwerarbeitsgesetz 

Über die Bemühungen zur Novellierung des Nachtschicht-Schwerarbeitsgesetzes wurde bereits 
im Sozialbericht 1990, S 267, berichtet. 

Eine Regierungsvorlage, die vor allem folgende Neuerungen enthält, wurde im Sommer 1992 
vom Parlament beschlossen: 

• Entfall der Voraussetzungen der Schichtarbeit und der Arbeit in einem Nachtschicht­
betrieb, 

• Einbeziehung weiterer Arbeitnehmergruppen (Bergarbeiter über Tage, Arbeitnehmer im 
Bohrlochbergbau, Feuerungsmaurer), 

• Berücksichtigung der Mehrfachbelastung bei Beurteilung der Schwerarbeit, 
• Neuformulierung bzw. Erweiterung einiger Schwerarbeitskriterien, 
• Kollektivvertrags-Ermächtigung zur Gleichsetzung weiterer Arbeiten mit Nachtschwerar­

beit, 
• Senkung des Arbeitgeberbeitrages (Nachtschwerarbeits-Beitrages), 
• Sonderruhegeld auch bei Vorliegen von 240 Nachtschwerarbeitsmonaten (Entfall der Rah-

menfrist), 
• Entfall der Altersstaffelung für die Inanspruchnahme von Sonderruhegeld, 
• Vereinheitlichung der Lärmgrenze auf 85 db (A), 
• Senkung der für Zusatzurlaub erforderlichen Nachtschwerarbeitsdienste von 60 auf 50. 

Im Zusammenhang mit der Novellierung des Nachtschicht-Schwerarbeitsgesetzes wurden für 
das Krankenpflegepersonal Verbesserungen (insbesondere Arbeitszeitverkürzung in Form 
eines Zeitausgleichs für Nachtdienste) beschlossen. 

1.2.5. Landarbeitsgesetz 1984 

Durch eine Novelle zum LandarbeitsgesetL wurde der Arbeitnehmerschutz für Jugendliche 
im Bereich der Land- und Forstwirtschaft an das Kinder und Jugendlichen-Beschäftigungs­
gesetz in der Fassung der Novelle 1982, BGBI.Nr. 229, angepaßt. Dadurch wird erreicllt, daß 
für Jugendliche in der Land- und Forstwirtschaft und im gewerblich-Industriellen Bereich, trotz 
der untersclliedlichen kompetenzrechtlichen Grundlagen, gleiche Schutzbestimmungen gelten. 
Schwerpunkte der Novelle sind die Beschränkung der täglichen Arbeitszeit auf neun Stun­
den, die Gewährung einer täglichen Ruhezeit von zwölf Stunden und einer wöchentlichen 
Ruhezeit von 41 Stunden. Muß während der wöchentlichen Ruhezeit ausnahmsweise gearbei­
tet werden (Erntezeit), besteht ein Anspruch auf Ersatzruhe. 
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Siehe auch Sozialrechts-Änderungerungsgesetz (1. 1.8.) und Exekutionsordnungs-Novelle 
(1.1.9.). 

1.2.6. Kinder- und Jugendlichen-Beschäftigungsgesetz 

Mit der Novelle zum Kinder- und Jugendlichen-Beschäftigungsgesetz, BGB!. Nr. 175/1992, die 
am 1. Mai 1992 in Kraft trat, wurde für die Jugendlichen im Gastgewerbe die 5-Tage-Woche 
eingeführt und eine Flexibilisierung der Sonntagsarbeit ermöglicht. 

Dabei wurde der Kollektivvertrag ermächtigt, die Beschäftigung von Jugendlichen an aufein­
anderfolgenden Sonntagen zuzulassen . Die Sonntagsarbe it ist jedoch lediglich an 23 Sonn­
tagen im Kalenderjahr zulässig; das Gesamtausmaß der Sonntagsarbeit wird daher nicht er­
höht. Die Beschäftigung an aufeinanderfolgenden Sonntagen ist dem Arbe itsinspektorat an­
zuzeigen . 

1 .2.7. Arbeitszeitgesetz 

Wie bereits im Sozialbericht 1990, S 267f ausgeführt, wurden im ersten Halbjahr 1991 die So­
zialpartnerverhandlungen über eine Neugestaltung des Arbeitszeitrechtes wieder aufge­
nommen. Im Berichtszeitraum wurden Gespräche auf der Grundlage eines Arbeitsentwurfes 
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales mit dem Ziel geführt, so rasch wie möglich zu 
einer Einigung zu gelangen. 

Die vierte Verhandlungsrunde wurde vorläufig abgeschlossen, obwohl nach wie vor keine Ei­
nigung bezüglich 

• der Sonderbestimmungen für soziale Dienste 
• der Anpassung des Geltungsbereiches an die Bundesverfassung durch Einbeziehung der 

Betriebe der Gebietskörperschaften und Gemeindeverbände 
• der arbeitszeitrechtlichen Bewertung der Reisezeit und 
• der Verknüpfung der Arbeitszeitflexibilisierung mit einer Arbeitszeitverkürzung (Gene­

ralkollektivvertrag) 
besteht. 

Auch zu den übrigen Regelungen des Entwurfes sind noch zahlreiche Detailfragen ungelöst. Bei 
den Arbeitszeitregelungen für Krankenanstalten gibt es keine Neuerungen gegenüber den 
Ausführungen im Sozialbericht 1990, S 268. 

Im ersten Quartal 1992 wurde - als arbeitsrechtliche Begleitmaßnahme zur Pensionsreform -
ein Entwurf über die Regelung der Teilzeitbeschäftigung einem Begutachtungsverfahren un­
terzogen und von Arbeitgeberseite vehement abgelehnt. Der Entwurf enthält u.a. ein Benach-
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teiligungsverbot von Teilzeitbeschäftigten gegenüber Vollzeitbeschäftigten sowie die Beschrän­
kung der Mehrarbeit und einen Mehrarbeitszuschlag. 

1.2.8. Bäckereiarbeitergesetz 

Im Dezember 1991 fand ein Sozialpartnergespräch über eine Lockerung des Nachtarbeits­
verbotes für Bäckerinnen statt. Die Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter vereinbarten, zu­
erst interne Beratungen abzuhalten und erst anschließend im Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales über die Lockerung des Nachtarbeitsverbotes und begleitende Maßnahmen weiter zu 
verhandeln. 

1.2.9. Mutterschutzgesetz 1979, Eltern-Karenzurlaubsgesetz 

Bereits in den Sozialberichten 1989, S 683ft, sowie 1990, S 268, wurde über eine geplante No­
velle zum Mutterschutzgesetz 1979 und zum Hausbesorgergesetz berichtet. 

Der erwähnte Entwurf wurde im Berichtszeitraum erweitert und sieht u.a. einen Rechtsanspruch 
der Arbeitnehmerin auf Teilzeitbeschäftigung im Anschluß an einen Karenzurlaub im ersten Le­
bensjahr des Kindes sowie eine Verlängerung des Kündigungs- und Entlassungsschutzes 
von 4 auf 20 Wochen vor. Der Entwurf, mit dem auch die entsprechenden Bestimmungen im EI­
tern-Karenzurlaubsgesetz geändert werden sollen, wurde im ersten Quartal 1992 einem Begut­
achtungsverfahren unterzogen und von Arbeitgeberseite aufs heftigste abgelehnt. 

Über die am 1.7.1991 in Kraft getretene Novelle zum Mutterschutzgesetz 1979 und zum Eltern­
Karenzurlaubsgesetz, BGBI.Nr. 277/1991, mit dem die Bestimmungen über Teilzeitbeschäfti­
gung im öffentlichen Dienst nachvollzogen wurden, wurde bereits im Sozialbericht 1990, S 264, 
berichtet. 

Am 1.7.1992 tritt eine weitere Novelle zum Mutterschutzgesetz 1979 und zum Eltern-Karenzur­
laubsgesetz, BGBI.Nr. 315/1992, in Kraft, mit der die Regelungen über die Teilzeitbeschäftigung 
für Richter adaptiert werden. 

Siehe auch Exekutionsordnungs-Novelle (1.1.9.). 

1.2.10. Sozialvorschriften im Straßenverkehr 
(EWR-Anpassung, AETR) 

Mit Inkrafttreten des EWR-Vertrages werden auch die Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 über die 
Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im Straßenverkehr, die Regelungen über die 
Lenk- und Ruhezeiten enthält, und die Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 über das Kontrollgerät 
im Straßenverkehr in Österreich unmittelbar wirksam. Zu diesen Verordnungen sind Begleitvor-
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schriften hinsichtlich des Verfahrens und der Behördenzuständigkeit sowie Überwachungs- und 
Strafbestimmungen zu erlassen. 

Das Europäische Übereinkommen über die Arbeit des im internationalen Straßenverkehr be­
schäftigten Fahrpersonals (AETR), BGBI.Nr. 518/1975, das von Österreich ratifiziert wurde, ent­
hält in seiner Neufassung gleichlautende Bestimmungen über die Lenk- und Ruhezeiten sowie 
über das Kontrollgerät wie die obgenannten EG-Verordnungen. Dieses Übereinkommen ist je­
doch aufgrund eines Beschlusses des Nationalrates durch die Erlassung von Gesetzen (spezi­
elle Transformation gemäß Art. 50 Abs. 2 B<;VG) zu erfüllen. 

Daher wird derzeit ein Entwurf für ein Lenkzeitengesetz ausgearbeitet, der die erforderlichen ar­
beitsrechtlichen Begleitmaßnahmen zu den EG-Verordungen und die Transformation des AE­
TR zum Inhalt hat. Gleichzeitig werden Bestimmungen im Arbeitszeitgesetz und im Arbeitsru ­
hegesetz, die von den EG-Vorschriften abweichen , aufgehoben . 

1 .3. Kollektives Arbeitsrecht 

1.3.1. Arbeitsverfassungsgesetz 

Der Entwurf für eine Novelle des Arbeitsverfassungsgesetzes, der Teil der arbeitsrechtlichen Be­
gleitmaßnahmen zur Pensionsreform ist, wurde bereits einem allgemeinen Begutachtungs­
verfahren unterzogen und enthält folgende Schwerpunkte: 

• eine Erweiterung der Kriterien für die Festsetzung des Mindestentgelts bei Mindestlohntarifen ; 
• hinsichtlich aller Wahlen zu Organen der betrieblichen Interessenvertretung die Regelung , 

daß bei der Erstellung von Wahlvorschlägen Frauen und Männer angemessen berücksichtigt 
werden sollen, sowie die Bestimmung, daß in den Vertretungsorganen weibliche und männ­
liche Arbeitnehmer nach ihrem zahlenmäßigen Verhältnis vertreten sein sollen; 

• eine Erweiterung des Kataloges der Betriebsvereinbarungen durch die Einführung von be­
trieblichen Frauenförderplänen. 

Im Rahmen der EG-Anpassung ist die Ausweitung des passiven Wahlrechts bei Betriebsratswah­
len auf EWR-Staatsangehörige sowie die Anpassung der Mitwirkungsrechte der Arbeitnehmerver­
treter an EG-Richtlinien im Bereich des Arbeitsrechts bzw. Arbeitnehmerschutzrechts vorgesehen . 

Im Zusammenhang mit betrieblichen Umstrukturierungsmaßnahmen, wie sie durch das Um­
gründungssteuerrecht sowie das in Vorbereitung befindliche Gesellschaftsrechtsänderungsge­
setz verstärkt ermöglicht werden, werden derzeit aufgrund eines Forderungskataloges der Bun­
desarbeitskammer, der insbesondere einen Ausbau der Konzernmitbestimmung enthält, Sozial­
partnergespräche über eine Novellierung des Arbeitsverfassungsgesetzes geführt. 
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1.3.2. Arbeiterkammergesetz 

Am 1. Jänner 1992 ist das neue Arbeiterkammergesetz (Arbeiterkammergesetz 1992 - AKG), 
BGBI.Nr.626/1991, in Kraft getreten. Dieses Gesetz, das eine umfassende Reform der Organi­
sation und der Tätigkeit der Arbeiterkammern darstellt, enthält insbesondere folgende Neure­
gelungen: 

• Ausbau der Rechte der Kammerzugehörigen durch ein Petitions~ und ein Antragsrecht an 
die Vollversammlung 

• Anspruch auf Rechtsschutz jedes Kammerzugehörigen durch die Arbeiterkammer in arbeits­
und sozialrechtlichen Angelegenheiten sowie Ausbau der Informationsmöglichkeiten der Kam­
merzugehörigen durch Publikationsvorschriften für die Protokolle der (öffentlichen) Vollver­
sammlung und für den Rechnungsabschluß und den Jahresvoranscillag 

• Vereinfachung des Wahlverfahrens zur Wahl der Vollversammlung 
• Ausbau der Gebarungskontrolle: Das neue AKG sieht u.a. die Erlassung einer Haushalts­

ordnung für jede Kammer sowie detaillierte Vorschriften für die Erstellung des Jahresvoran­
schlages und des Rechnungsabschlusses vor. Damit soll die Verantwortlichkeit der übrigen 
Organe gegenüber der Vollversammlung ebenso wie deren Budgethoheit und Kontrollbefug­
nis gestärkt werden. 
Die Einhaltung der Gebarungsgrundsätze der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweck­
mäßigkeit ist vorn neu eingerichteten Kontrollausschuß, der die bisllerigen Rechnungsprüfer 
ersetzt, zu überprüfen. Im KontrollausscllUß sind alle in der Vollversammlung vertretenen 
Fraktionen vertreten, den Vorsitz führt ein Angehöriger einer Minderheitsfraktion. 

• Verbesserung der internen Organisationsstruktur durch eine klare Aufgabenabgrenzung: 
Die Aufgaben und Zuständigkeiten der Organe werden im Gesetz definiert; dabei erfolgt eine 
Stärkung der Position der Vollversammlung, die nunmehr ausdrücklich die Befugnis hat, ein­
zelne Organe bzw. Organmitglieder abzuberufen. 

• Neuregelung der Aufwandsentschädigungen und Funktionsgebühren: Diesbezüglich 
trifft das neue AKG klare Vorschriften und ent-hält insbesondere auch Höchstgrenzen der 
Funktionsgebühren. Die Funktionsgebühr des Präsidenten einer Arbeiterkammer ist durch 
das Gesetz mit 75 % des Bezuges (einschließlich Auslagenersatz) eines Landesrates des je­
weiligen Bundeslandes begrenzt. 
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2. Internationale Sozialpolitik 

Sozialpolitische Entwicklung und Tendenzen auf internationaler Ebene haben auch auf die Ge­
staltung der Sozialpolitik in Österreich Einfluß. Daher wird die Tätigkeit des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales im Rahmen verschiedener internationaler Organisationen kurz darge­
stellt. 

Organisation der Vereinten Nationen (UNO) 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat im Berichtszeitraum bei der Behandlung so­
zialer Fragen mitgewirkt. Der im Rahmen des Wirtschafts- und Sozial rates ausgearbeitete Ent­
wurf für ein Abkommen über den Schutz der Wanderarbeiter und ihrer Familien wurde von der 
Generalversammlung angenommen. 

Internationale Arbeitsorganisation (lAO) 

Österreich war im Berichtszeitraum auf der 79. Tagung der Internationalen Arbeitskonferenz so­
wie bei den Beratungen der Ausschüsse für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, für den 
Binnentransport und für die Eisen- und Stahlindustrie durch dreig liedrige Delegationen (Arbe it­
geber-, Arbeitnehmer- und Regierungsvertreter) vertreten . 

Von der im Dezember 1991 durchgeführten 2. Tagung des Ausschusses für die Nahrungs­
mittel- und Getränkeindustrie wurden die Themen Vereinigungsfreiheit und Vereinigungsrecht, 
Arbeitsbeziehungen und Kollektivverhandlungen, Qualifikationserfordern isse, Berufsausbildung 
und Umschulung in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie erörtert. 

Die im Jänner 1992 abgehaltene 12. Tagung für den Binnentransport diskutierte den Sozial­
und Rechtsschutz (einschließlich Rückführung) im internationalen Verkehr eingesetzter Ar­
beitnehmer im Binnentransport. 

Auf der im März 1992 stattgefundenen 12. Tagung des Ausschusses für die Eisen- und Stahl­
industrie wurden die Aspekte Berufsausbildung, Umschulung und Förderung von Fertigkeiten 
in der Eisen- und Stahlindustrie einschließlich der Rolle der Regierungen und der Arbeitgeber­
und Arbeitnehmerverbände beraten . 

Auf der 79. Tagung der Internationalen Arbeitskonferenz im Juni 1992 wurden ein Überein­
kommen und eine Empfehlung über den Schutz der Forderungen der Arbeitnehmer bei Zah­
lungsunfähigkeit ihres Arbeitgebers angenommen. Die Diskussionen über die strukturelle An-
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passung und Entwicklung des Arbeitskräftepotentials führten zur Annahme von abschließenden 
Schlußfolgerungen. Die Beratungen über die Verhütung von Industriekatastrophen werden auf 
der nächsten Konferenz mit dem Ziel der Annahme von diesbezüglichen internationalen Urkun­
den fortgeführt werden. 

Europarat 

Auf der Ministerkonferenz anläßlich des 30. Jahrestages der Europäischen Sozialcharta wurde 
am 21. Oktober 1991 das von einem Ausschuß zur Verbesserung der Europäischen Sozialcharta 
ausgearbeitete Änderungsprotokoll zur Europäischen Sozialcharta angenommen. An den Ar­
beiten dieses Ausschusses sowie des Regierungsexpertenausschusses zur Durchführung der 
Europäischen Sozialcharta waren jeweils österreichische Delegierte beteiligt. 

Im Rahmen des Leitungskomitees für Beschäftigung und Arbeit wurden die Beratungen über die 
Empfehlungsentwürfe betreffend die Koordinierung von Diensten des Arbeitsmarktes, von So­
zialdiensten und des Unterrichtswesens sowie betreffend Maßnahmen zur Erleichterung des Zu­
gangs zur Beschäftigung und zur Verbesserung der Voraussetzungen der sozialen und berufli­
chen Integration von jungen Menschen abgeschlossen. Vertreter des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales haben auch an einem vom Europarat im Dezember 1991 organisierten Kol­
loquium über Marginalisation und Armut teilgenommen. Für die im Oktober 1993 in Malta statt­
findende 5. Arbeitsministerkonferenz wurden die Vorarbeiten aufgenommen. 

EWR-Verhandlungen und künftiger EG-Beitritt 

Im Rahmen der Ausarbeitung des EWR-Abkommens wurde an der Formulierung des Kapitels 
Sozialpolitik (in der englischen und deutschen Version) und den Erläuterungen mitgearbeitet. 
Weiters wurde das im Anhang XVIII enthaltene Sekundärrecht der Europäischen Gemein­
schaften im Bereich Arbeitsrecht (Richtlinien betreffend Sicherheit und Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz, Arbeitsrecht, sowie Gleichbehandlung von Männern und Frauen) überprüft und an 
das EWRQAbkommen angepaßt. 

Im Hinblick auf die Judikatur des Europäischen Gerichtshofes zur Nachtarbeit, wonach ein ge­
nerelles Nachtarbeitsverbot für Frauen - auch wenn es Ausnahmen zuläßt - gegen das Gleich­
behandlungsgebot verstößt, wenn ein solches Verbot für Männer nicht besteht, wurde eine ein­
seitige Erklärung der Regierung Österreichs abgegeben, in der sie sich bereit erklärt, der be­
sonderen Schutzwürdigkeit weiblicher Arbeitnehmer Rechnung zu tragen. 

Im Berichtszeitraum wurden Sozialpartnergespräche zur Umsetzung der Richtlinie zur Anglei­
chung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Wahrung von Ansprüchen der Ar-
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beitnehmer beim Übergang von Unternehmen, Betrieben oder Betriebsteilen (77/187/EWG) und 
der Richtlinie zur Angleicllung der Rechtsvorscllriften der Mitgliedsstaaten über Massenentlas­
sung (75/129/EWG) aufgenommen. 

Zur Anpassung an das EG-F~echt - siehe auch die Kapitel Gleichbehandlungsgesetz (1.1.4). 
Sozialvorschriften im Straßenverkehr (1.2.10.) und Arbeitsverfassungsgesetz (1.3. 1 .). 

3. Administrative Maßnahmen 

3.1. Betriebspensionsgesetz 

Im Jahr 1991 wurden für 129 Arbeitgeber Vertragsmuster für l)ber Pensionskassen zu fman 
zierende betriebliclle Pensions7usagen genehmigt Von diesen Vertragsmustern werden etwa 
730 Arbeitnellmer betroffen. [Jle antragstellenden Arbeitgeber' war-en aucll Im Berichtszeitrautll 
Kleinunternelltller und Selbst8ndige. 

Hinsichtlicll der Übertragung direkter Leistungszusagen auf Pensionskassen, konnten offene 
Fragen durch eine Novellicrung des § 48 Pensionskassengesetz geklärt werden. 

3.2. Kollektive Rechtsgestaltung 

Die Regelung der Är'beits- und Entlollnungsbedingungen im Wege der kollektiven Reclltsge­
staltung wird lr1 l'Hster Linie durch Abscillu r3 von Kollektivverträgen durcll die kollektivvertr'ags­
fähigen Körperscllafter. der Ar'beilnehmer und der Al'betlcJeöer vorgenommen. 

Nach den Bestimmungen des ArÖeitsverfassungsgesetzes wurden im Berichtszeitraum -1. Jän­
ner 1991 bis 30. Juni 1992 - Öei dem fUr die Hinterlegung zuständigen BundesministeriutTl (LJr' 
Arbeit und Soziales 729 Kollektivverträge (Im Jallre 1991 457 - gegen(jber 460 im Jahre 1990 
- und im ersten Halbjallr 1992 272 Kollektivverträge) hinterlegt. Durcll diese Kollektivver'träge 

wird die kollektive Lohngestaltung in nahezu allen Wirtschaftsbereichen geregelt. Darüber hin­

aus werden durch Kollektivverträge auch zaillreicile andere arbeitsreclltliche Regelungen ge­
troffen. Diese arbeitsrechtlicllen Bestimmungen in Kollektivverträgen stellen eine wichtige Quel­
le für die Fortbildung des Arbeitsrechtes dar. 

Die aufgrund des Heimarbeitsgesetzes 1960, BGBI. Nr. 105/1961, idgF, errichteten Heimarbeits­
kommissionen haben im Berichtszeitraum 50 Heimarbeitstarife (im Jahre 1991 32 und im ersten 
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Halbjahr 1992 18) für Heimarbeiter und Zwiscllenmeister erlassen. Ferner wurden im Berichts­
zeitraum bei den Heimarbeitskommissionen 4 Heimarbeitsgesamtverträge (im Jahre 1991 3 und 
im ersten Halbjahr 1992 einer) hinterlegt und im Amtsblatt zur Wiener Zeitung kundgemacht. 

Weiters wurde im Berichtszeitraum in drei Fällen, und zwar in zwei Fällen durch den Entgelt­
berechnungsausschuß der Heimarbeitskommission für Textilien und in einem Fall durch den 
Entgeltberechnungsausschuß der Allgemeinen Heimarbeitskommission, das gebührende Ent­
gelt für in Heimarbeit hergestellte Arbeitsstücke festgestellt. In zwei Fällen wurde gegen die Fest­
stellungen des Entgeltberechnungsausschusses bei der Berufungskommission für Heimar­
beit beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales Berufung eingelegt. 

3.3. Bundeseinigungsamt 

Kollektivvertragsfähigkeit (Zu- bzw. Aberkennung) 

Das Bundeseinigungsamt hat im Berichtszeitraum gemäß § 4 Abs. 2 Arbeitsverfassungsgesetz 
(ArbVG) zwei freiwilligen Berufsvereinigungen der Arbeitgeber (Österreichische Hoteliervereini­
gung, Österreichischer Zeitschriften-Verband) die Kollektivvertragsfähigkeit zuerkannt. 

Der von einer gesetzlichen Interessenvertretung eingebrachte Antrag, einer freiwilligen Berufs­
vereinigung der Arbeitgeber die 1948 zuerkannte Kollektivvertragsfähigkeit abzuerkennen, wur­
de abgewiesen. 

Ein Verfahren betreffend die Zuerkennung der Kollektivvertragsfähigkeit an eine freiwillige Be­
rufsvereinigung der Arbeitgeber ist noch nicht abgeschlossen. 

Satzungserklärungen 

Das Bundeseinigungsamt hat im Berichtszeitraum für nachstehende Bereiche folgende Kollek­
tivverträge zur Satzung erklärt: 

• Für das Taxigewerbe in Niederösterreich und Burgenland mit Wirkung vom 1.Jänner 1991: 
Kollektivvertrag für das Taxigewerbe Wien; 

• für das grafische Gewerbe in Österreich mit Ausnahme des Bundeslandes Steiermark mit Wir­
kung vom 1. Juni 1991: Lohn- bzw. Gehaltsvereinbarung für Arbeiter, technisclle Angestellte 
und Lehrlinge bzw. kaufmännische Angestellte im grafischen Gewerbe; 

• für das grafische Gewerbe in Österreich mit Wirkung vom 1.Februar 1992 bzw. 1. März 1992 
bzw. 1. Juni 1992: Mantelkollektivvertrag und Lohnvereinbarung für Arbeiter, technische An­
gestellte und Lehrlinge im grafischen Gewerbe; 

• für das Gürtler-, Graveur-, Metalldrücker- und Flexografengewerbe in Wien mit Wirkung vom 
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1. Jänner 1992: Kollektivvertrag für Arbeiter im eisen- und metallverarbeitenden Gewerbe; 
• für das KFZ-Mechanikergewerbe in Tirol mit Wirkung vom 1.Jänner 1992 bzw. 1.Mai 1992: 

Kollektivvertrag für Arbeiter im eisen- und metallverarbeitenden Gewerbe; Rahmenkollektiv­
vertrag und Gehaltsvereinbarung für Gewerbeangestellte sowie Ist-Lohn-Vereinbarung für 
Angestellte der Metallgewerbe; 

• für das Spengler- und Kupferschmiedgewerbe in den Bundesländern Kärnten, Niederöster­
reich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg und Wien mit Wirkung vom 1. Jänner 1992: Kollektivvertrag 
für Arbeiter im eisen- und metallverarbeitenden Gewerbe; 

• für ,das Datenverarbeitungs- und Unternehmensberatungsgewerbe in Tirol mit Wirkung vom 
1.Mai 1992: Rahmenkollektivvertrag und Gehaltsvereinbarung für Gewerbeangestellte. 

Zwei Verfahren betreffend die Satzungserklärung von Kollektivverträgen für Angestellte im Be­
reich der Metallgewerbe für das Spengler- und Kupferschmiedgewerbe in den Bundesländern 
Kärnten, Niederösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg und Wien bzw. von Kollektivverträgen für 
kaufmännische Angestellte im grafischen Gewerbe Österreichs sind noch nicht abgeschlossen . 

Mindestlohntarife 

Das Bundeseinigungsamt hat im Berichtszeitraum folgende Mindestlohntarife erlassen: 

• für Hausbesorger und Hausbetreuer (für alle Bundesländer, insgesamt 18; Wirksamkeitsbe­
ginn : 1. Jänner 1992) 

• für im Haushalt Beschäftig'te für das Bundesland Wien (Wirksamkeitsbeginn: 1. April 1992) 
• für im Haushalt Beschäftigte für das Bundesland Niederösterreich (Wirksamkeitsbeginn: 1. 

August 1992) 
• für Angestellte von Privatkindergärten sowie Tagesmütter/-väter, die von Vereinen oder Pri­

vatkindergärten beschäftigt werden (für Österreich; Wirksamkeitsbeginn: 1.Jänner 1991 
bzw. 1.Jänner 1992) 

• für Helfer/innen in Privatkindergärten (für Österreich; Wirksamkeitsbeginn: 1.Juli 1991 bzw. 
1 .Jänner 1992) 

• für private Bildungseinrichtungen (für Österreich; Wirksamkeitsbeginn : 1.Jänner 1992). 

Lehrlingsentschädigungen 

Das Bundeseinigungsamt hat mit Wirkung vom 4.März 1991 bzw. 7.März 1992 die Lehrlings­
entschädigung für das Fotografengewerbe festgesetzt. Das Bundeseinigungsamt hat weiters mit 
Wirkung vom 1.Dezember 1991 die Lehrlingsentschädigung für das Fußpfleger- , Kosmetiker­
und Masseurgewerbe für das Bundesland Wien festgesetzt. 
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Gutachten zu Kollektivverträgen 

Das Bundeseilligullgsarnt flat zu IlacilstefltJIld811 Kollektlvv(-mrägt::11 C;utaclltell abgegeben: 

• Sonderregelung über Fatlrtkostenvergütung und Wegegeld flJr Wien (Zusatzvereinbarung 
zum KOllektivvertrag tÜI' Baumdustrie und Baugcw(;r"bl;) lJl:treffend die Quallfi~\atlon des We­
gegeldes 

• KOllektivvertrag für die Berufsgruppe der Stllkkatcurt~~ ulld C;lpsel' vom 4.MZli 1954 betreffend 
die Qualifikationszulage. 

4. Allgemeine Angelegenheiten 
der berufstätigen Frau 

In dem genannten Aufgabenbereich wurde die Analyse-, informations- und Bildungsarbeit na­
tional und international fortgesetzt. 

Im Rahmen der Informallonsarbeit ist im f-Ierbst 1991 in Wien eill Zentral/Osteuropäisches Se­
minar über "Mitwirkungsrechte der Frauen in den Arbeitsbeziehungen" durc/lgeführt wor­
den. Gewerkschafterinnen, Funktionärinnen bzw. Frauen, die mit Arbeitsbeziehungen befaßt 
sind, aus den Ländern CSFfi, Polen, Ungarn und Ru ßiand haben mit viei Interesse an diesem 
Erfahrungsaustausch auch mit Vertretern der IAO und der Österreichischen Forschungsgesell­
schaft für Arbeitsbeziehungen teilgenommen. 

In internationalen Angelegenheiten haben Vertreterinnen des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales in der Berichtsperiode an einer Reihe von Tagungen bzw. Konferenzen der Ver­
einten Nationen (Kommission für den Status der Frau), des Europarates (Europäisches Ko­
mitee für die Gleichstellung von Frau und M;1nn) und von CEPES/Unesco (Europäisches Zen­
trum tür Hochschul8Usbildung) teilgenommen. 

Im Ratlrnen dieser Illternationalen ZUS,-lll1l11ullcubell/clqte ~;Icll LunclllTlCrld, daß die vor dern Ill­
ternationalen Jahr der Frau 1 ~)75 (mit ~~E?itlen kon!üptiven ZlelvorstelllJngen lur (lleichstellunu 
der Gescillechter) verabsclliedeten internationalen Instrumente in Hinblick auf die ChanC(H)­
gleichheit und Gielcllbellcmdlung von rnällnlichell und wuibllchell Arbt:ltnehillern bzw. die f3e­
stimmungen der 1981 in Kraft getretenen Konvention über elie E38seitigun~J jt:dE-:r Form von Dis­
kriminierung der Frau zu aktualisieren sind. 

Daher hat auch die Europarat "Konferenz betreffend die Gleichstellung von Frau und Mann in 
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Europa im Wandel" in Poznan (Polen) vorgeschlagen, das Prinzip der Gleichstellung von Frau 
und Mann als fundamentales Menschenrecht in einem Zusatzprotokoll der Europäischen Men­
schenrechtskonvention zu verankern. 

Im weiteren Zusammenhang wurde beispielsweise von einem UN-Expertentreffen über wach­
sende Erkenntnis der Frauen über ihre Rechte, einschließlich Rechtsbildung (in Bratislava) emp­
fohlen, bei der sich ausweitenden interuniversitären Zusammenarbeit Forschungsprogramme in 
bezug auf die Rechte der Frau und internationale Standards einzuplanen . 

Weiters sollen die Problemstellungen des weiblichen Lehr- und Forschungspersonals mit Ar­
beits- und Beschäftigungsbedingungen, Karenzierung, Mutterschutz etc. in den künftigen Stu­
dien betreffend den Status dieser wachsenden Beschäftigtenkategorien im zweckmäßigen Zu­
sammenwirken mit der IAO und in gemeinsamer Beratung mit Berufsverbänden und Personal­
vertretungen integriert werden. In diesem Sinne wurde die Aktualisierung des IAO- Kompendi ­
ums von Grundsätzen und praktischen Richtlinien für die Arbeits- und Beschäftigungsbedin­
gungen der Geistesarbeiter (angenommen von der dreigliedrigen Tagung im Jahr 1977) emp­
fohlen. 

Folgende im Vorjahr abgeschlossenen Projekte sind in der Zwischenzeit veröffentlicht worden: 

• "Besondere Arbeitszeitregelungen - ihre Auswirkungen auf Arbeitsbelastungen, 
Arbeitsorganisation und Arbeitseinkommen", Heft 7/1990 der Schriftenreihe über Arbeit 
und Arbeitsbeziehungen 

• "Entgeltformen von männlichen und weiblichen Angestellten im technischen Wandel" I 

Heft 8/1990 der Schriftenreihe über Arbeit und Arbeitsbeziehungen 
• "Wieviel weniger ... ? EInkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern in 

Österreich" in deutscher und englischer Fassung. 
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LEGISTISCHE MASSNAHMEN ARBEITS INSPEKTION 

1. Zentral-Arbeitsinspektorat 

1.1. Legistische und sonstige rechtsetzende 
Maßnahmen 

Verordnung über brennbare Flüssigkeiten 

Im Mai 1991 wurde die Verordnung über brennbare Flüssigkeiten - VbF im Bundesgesetzblatt 
kundgemacht (BGBI.Nr. 240/1991). Sie tritt am 1. Juni 1993 in Kraft und ersetzt alte durch zeit­
adäquate Vorschriften. 

Anpassung des Arbeitnehmerschutzrechtes an das EG-Recht 

Mit Inkrafttreten des EWR werden eine Reihe von EG-Richtlinien, die wesentliche Bereiche 
des technischen und arbeitshygienischen Arbeitnehmerschutzes regeln, für Österreich wirk­
sam. 

Von besonderer Bedeutung ist die Rahmenrichtlinie vom 12. Juni 1989 über die Durch­
führung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheits­
schutzes der Arbeitnehmer bei der Arbeit (89/391/EWG). Diese Rahmenrichtlinie enthält 
vor allem die allgemeinen Grundsätze der Gefahrenverhütung, regelt das Zusammenwirken 
zwischen Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Arbeitnehmervertretern auf dem Gebiet des Ar­
beitnehmerschutzes und legt die Pflichten der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer fest. Zu die­
ser Rahmenrichtlinie sind bisher sieben Einzelrichtlinien erlassen worden, und zwar betref­
fend Arbeitsstätten, Arbeitsmittel, persönliche Schutzausrüstungen, Handhabung von Lasten, 
Arbeit an Bildschirmgeräten, karzinogene und biologische Arbeitsstoffe. 

Von besonderer Bedeutung ist auch die Rahmenrichtlinie vom 27. November 1980 zum 
SChutz der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch chemische, physikalische und bio­
logische Arbeitsstoffe bei der Arbeit (80/11 07/EWG) sowie die dazu ergangenen EinzeI­
richtlinien, z.B. betreffend Blei, Asbest, Lärm sowie das Verbot bestimmter Arbeitsstoffe und 
Arbeitsverfahren. Den Schutz der Gesundheit von Arbeitnehmern, die Vinylchloridmonomer 
ausgesetzt sind, regelt eine Richtlinie vom 29. Juni 1978 (78/61 O/EWG). 

Diese EG-Richtlinien sind Mindestvorschriften, strengere und zusätzliche Regelungen sind 
zulässig. In allen Richtlinien wird betont, daß bestehende strengere Arbeitnehmerschutzvor­
schriften unberührt bleiben und daß die Richtlinie keine Einschränkung des bestehenden 
Schutzes rechtfertigen kann. Diese EG-Richtlinien enthalten aber viele Schutzvorschriften, die 
über die in Österreich geltenden Arbeitnehmerschutzvorschriften hinausgehen, indem sie zum 
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Teil strengere Anforderungen vorsehen, und zum Teil Bereiche regeln, die in den bestehen­
den Arbeitnehmerschutzvorschriften nicht geregelt sind. 

Um das österreichische Arbeitnehmerschutzrecht auf technischem und arbeitshygienischem 
Gebiet entsprechend diesen EG-Vorschriften zu gestalten, sind umfangreiche Novellie­
rungsvorhaben in Vorbereitung: So wird derzeit an einem Entwurf zu einem neuen Arbeits­
schutzgesetz gearbeitet, das das Arbeitnehmerschutzgesetz 1974 sowie eine Reihe von als 
Bundesgesetze geltenden Verordnungen aus der Zeit vor 1974 ablösen soll . 

Im Zuge der EG-Anpassung ist ein einheitliches Arbeitnehmerschutzrecht für alle jene pri ­
vaten und öffentlichen Bereiche anzustreben, für die dem Bundesgesetzgeber die Kompetenz 
zukommt, da die EG-Richtlinien grundsätzlich für alle privaten und öffentlichen Tätigkeitsberei ­
che in gleicher Weise gelten. Nach dem derzeit geltenden Recht bestehen hingegen für den öf­
fentlichen Dienst und den Bergbau Sonderregelungen, die weniger streng sind als das Arbeit­
nehmerschutzgesetz und die dazu ergangenen Durchführungsverordnungen ; weiters bestehen 
Sonderregelungen auch für die Land- und Forstwirtschaft. 

Die Pflichten und die Verantwortung des Arbeitgebers in Angelegenheiten des Arbeitneh ­
merschutzes sind neu zu regeln . Nach den EG-Richtlinien darf sich der Arbeitgeber nicht mehr 
wie bisher auf die Einhaltung der gesetzlichen Mindestanforderungen beschränken, sondern 
muß selbst die Gefahren am Arbeitsplatz ermitteln und bewerten. Er muß selbst initiativ werden , 
sich umfassend informieren, die für die Arbeitnehmer bestehenden Gefahren evaluieren , selbst 
Maßnahmen festlegen und sich um eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen bemühen . 

Bei der Festlegung und Umsetzung der Schutzmaßnahmen muß der Arbeitgeber in Zukunft 
außer den Grundsätzen der Riskenvermeidung, der Gefahrenbekämpfung an der Quelle und 
der Berücksichtigung des Standes der Technik bei der Gestaltung von Arbeitsplätzen sowie bei 
der Auswahl von Arbeitsmitteln und Arbeitsverfahren auch den Faktor "Mensch" berücksichti­
gen. Weiters wird auch die Planung der Gefahrenverhütung mit dem Ziel einer kohärenten Ver­
knüpfung von Technik, Arbeitsorganisation, Arbeitsbedingungen , sozialen Beziehungen und Ein­
fluß der Umwelt auf dem Arbeitsplatz als Grundsatz zu berücksichtigen sein . Nach der EG-Richt­
linie über die Mindestvorschriften bezüglich der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der 
Arbeit an Bildschirmgeräten (90/270/EWG) muß der Arbeitgeber z.B. bei der Arbeitsplatzanaly­
se auch die psychischen Belastungen berücksichtigen und bei der Auswahl der Software auf de­
ren Benutzerfreundlichkeit sowie auf den Erfahrungsstand der Benutzer achten. 

Nach den EG-Richtlinien hat der Arbeitgeber Informations- und Unterweisungspflichten ge­
genüber den Arbeitnehmern, die über das geltende Arbeitnehmerschutzrecht hinausgehen. So 
müssen die Arbeitnehmer z.B. Zugang zu den Ergebnissen der Messungen und Untersuchun­
gen haben, müssen über Grenzwertüberschreitungen informiert werden und regelmäßig unter­
wiesen werden. 
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Ferner sind die in den EG-Richtlinien vorgesehenen Grundsätze für die Vermeidung und Ver­
ringerung von Einwirkungen gesundheitsgefährlicher Arbeitsstoffe in das österreichische 
Arbeitsschutzrecht zu übernehmen: gesundheitsgefährdende Arbeitsstoffe sind durch weniger 
gefährdende zu ersetzen. Soweit ein Ersatz nicht möglich ist , hat die Verwendung in einem ge­
schlossenen System zu erfolgen , falls dies nicht möglich ist, sind die Menge des Arbeitsstoffes 
und die Zahl der exponierten Arbeitnehmer zu begrenzen, die Arbeitsverfahren entsprechend 
zu gestalten und SChutzmaßnahmen zu treffen. Der Arbeitgeber hat regelmäßig Messungen 
durchzuführen und Verzeichnisse über die Belastungswerte und die den Arbeitsstoffen ausge­
setzten Arbeitnehmer zu führen. Besondere Mitteilungspflichten sind für Asbestabbrucharbeiten 
vorgesehen. Generell ist anzumerken, daß im Bereich der gesundheitsgefährdenden Arbeits­
stoffe die EG-Richtlinien in mehrfacher Hinsicht wesentlich strenger sind als die derzeit gelten­
den österreich ischen Arbeitnehmersch utzvorsch riften. 

Entsprechend den EG-Richtlinien werden auch die gesetzlichen Bestimmungen über den 
sicherheitstechnischen Dienst und die betriebsärztliche Betreuung, insbesondere hinsicht­
lich deren Qualifikation und Ausbildung neu geregelt. Weiters fordern die EG-Richtlinien die si­
cherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung aller Arbeitnehmer, unabhängig von der 
Größe des Betriebes. 

Fachausbildung für Sicherheitstechniker 

Nach der EG-Richtlinie 89/3.91/EWG müssen alle zur Gefahrenverhütung herangezogenen Per­
sonen über die erforderlichen Fähigkeiten verfügen. Welche Fähigkeiten und Eignungen erfor­
derlich sind, ist durch innerstaatliche Vorschriften festzulegen. Das derzeit geltende Arbeitneh­
merschutzgesetz sieht keine besondere Ausbildung für die Angehörigen des sicherheitstechni­
schen Dienstes vor. Es wurde daher der Entwurf für eine Novelle zum Arbeitnehmerschutz­
gesetz sowie für eine Durchführungsverordnung ausgearbeitet, um eine verpflichtende 12-
wöchige Fachausbildung für Sicherheitstechniker vorzusehen. Das Begutachtungsverfahren zu 
diesem Vorhaben ist bereits abgeschlossen worden. 

Verordnung über die Kennzeichnung gefährlicher Arbeitsstoffe in den Betrieben 

Es wurde ein Entwurf für eine Verordnung ausgearbeitet, die die Verpackung und Kennzeich­
nung von gefährlichen Arbeitsstoffen, die in Betrieben in} Verwendung stehen, regelt und diese 
weitgehend den Bestimmungen des Chemikaliengesetzes und der Chemikalienverordnung un­
terwirft. Dieser Entwurf soll als Teil einer geplanten umfassenden Arbeitsstoffverordnung, die 
im Zuge der EG-Anpassung notwendig wird, erlassen werden. 
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Neues Arbeitsinspektionsgesetz 

Ein Entwurf für ein neues Arbeitsinspektionsgesetz, das das Arbeitsinspektionsgesetz 1974 er­
setzen soll und die Aufgaben und Befugnisse der Arbeitsinspektion unter Bedachtnahme auf die 
seit 1974 erfolgten Änderungen sonstiger Rechtsvorschriften sowie auf die Judikatur und die Er­
fordernisse der Praxis aus der Erfahrung der Arbeitsinspektion neu regelt, wurde nach Durch­
führung von Gesprächen mit den Interessenvertretungen und nach Abschluß des Begutach­
tungsverfahrens weitgehend überarbeitet. Im Sinne der EG-Vorschriften wurden Bereiche, für 
die derzeit noch keine Aufsicht betreffend Arbeitnehmerschutzvorschriften besteht, in den Zu­
ständigkeitsbereich der Arbeitsinspektion einbezogen. 

Bauarbeiterschutzverordnung 

Der Entwurf der neuen Bauarbeiterschutzverordnung wurde im Berichtszeitraum dem allgemei ­
nen Begutachtungsverfahren zugeleitet. Die zum Teil sehr umfangreichen Stellungnahmen wur­
den in den Entwurf - soweit möglich - eingearbeitet. Der Entwurf dieser Verordnung, die eine 
Vorschrift aus dem Jahr 1954 ersetzen soll, berücksichtigt u.a. die technischen Verände­
rungen im Bauwesen, die durch die Verwendung gefährlicher Arbeitsstoffe auch im Bauwesen 
zunehmenden Gefahren für die Arbeitnehmer, die Erfahrungen der Arbeitsinspektorate, insbe­
sondere betreffend die Unfallverhütung, und nimmt außerdem auf die bestehenden EG-Re­
gelungen Bedacht. Auch aktuelle Probleme, wie Arbeiten im Bereich von Deponien und Ar­
beiten mit Asbest, finden im Entwurf Berücksichtigung und sollen die Arbeitsbedingungen für 
Bauarbeiter merklich verbessern und die Unfallgefahren deutlich verringern . 

Richtlinien zur Durchführung der besonderen ärztlichen Untersuchungen 
nach § 8 Arbeitnehmerschutzgesetz 

Die nach den Arbeitnehmerschutzvorschriften durchzuführenden regelmäßigen besonderen 
ärztlichen Untersuchungen von Arbeitnehmern, die an ihrem Arbeitsplatz bestimmten Schad­
einwirkungen ausgesetzt sind, sind nach einheitlichen, vom BMAS herausgegebenen Richtlini ­
en durchzuführen . 1991 wurden die Richtlinien aufgrund von Beratungen in einem Experten­
kreis, bestehend aus Arbeitsmedizinern, Fachärzten einschlägiger Fachrichtungen, Arbeitsin ­
spektionsärzten, Meßtechnikern und Chemikern, neuerlich überarbeitet. 

Die neuen Richtlinien sehen u.a. die routinemäßige Bestimmung des Blutbleispiegels bei blei­
exponierten Arbeitnehmern vor. Diese Untersuchung ermöglicht eine exaktere Bestimmung der 
Bleibelastung und trägt damit zu einer wichtigen Verbesserung des Gesundheitsschutzes der 
Arbeitnehmer bei . 
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1.2. Administrative und sonstige Angelegenheiten 

Verfeinerte Unfallstatistik 

Erstmals wurde aus den dem Zentral-Arbeitslrlspl~ktorat vorliegenden Unfalldaten eine nach Auf­
sichtsbezirken und Wirtsctlaftsklassen ditterenzierte Unfallanalyse erslellt. Somit können SOWOlll 
die unfallträchtigsten Wirtschaftsklassen ermittelt als auch der prozentuale An teil, der Slcll 
in Betrieben dieserWlrtsctlaftsklassen ereigneteIl Arbeitsunfälle am gesamten Unfallgeschehen 
mnerhalb eines jeden Aufsichtsbezirkes errechnet werden. Diese Informationen werden für die 
gezielte Planung der Inspektions-, aber auch der beratenden Tätigkeit herangezogen und sol­
len für die Zukunft eine Anhebung der Effizienz der Arbeitsinspektion erbringen. 

Das vorliegende Zaillenmateriaillat ergeben, daß die bundesweit ermittelten Unfallscilwerpunkte 
nicht auf jeden Aufsichtsbezirk übertragen werden können und somit eine individuelle Anpas­
sung der Tätigkeit der Arbeitsinspektion an die lokalen Betriebsstrukturen erforderlich ist. 

Schwerpunktaktionen 

Wie im Vorjahr wurde in den Sommermonaten 1991 eine Schwerpunktaktion im Gastgewerbe 
durchgeführt, wobei vor allem die Besc~läftigungsbedlngungen von r-erialpraktikanten überprüft 
wurden. Insgesamt wurden 2 516 GastronolT1le- und Hotelleriebetriebe überprüft und 8043 Über­
tretungen festgestellt. Nach wie vor zeigte sich dabei, daß im Gastgewerbe nahezu alle Vor­
schriften des Verwendungsschutzes übertreten werden. 2 654 Übertretungen betrafen Vor­
schriften des Arbeitszeit- und Arbeitsruhegesetzes, 1 926 Übertretungen betrafen Vorschriften 
des Kinder- und Jugendlichenbeschäftigungsgesetzes. Besonders viele Übertretungen erfolg­
ten in Vorarlberg (1 087 Übertretungen in 126 Betrieben), in Tirol (1 381 Übertretungen in 429 
Betrieben) und in Wien (2 718 Übertretungen in 612 Betrieben). 

In Wien und Wien-Umgebung wurde im Dezember 1991 eine Schwerpunktaktion in den Han­
delsbetrieben durchgeführt, um an den "langen Einkaufssamstagen" vor Weihnachten die Ein­
haltung der für Jugendliche notwendigen 43-stündigen Wochenfreizeit zu überprüfen. Dabei wur­
den 274 Betriebe kontrolliert, wobei in 226 Betneben keine Übertretungen festgestellt wurden. 
Die Wochenfreizeit für Jugendliche wurde nur in 18 der kontrollierten Betriebe nicht eingehal­
ten, betroffen waren 25 Jugendliche. Gegenüber den Vorjahren stellt dies eine bemerkens­
werte Verbesserung dar, was auch auf die verstärkte Beratungs- und Kontrolltätigkeit der Ar­
beitsinspektion zurückzufüllren ist. 
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EDV-Ausstattung 

Im Jahr 1991 wurde die Ausstattung der Arbeitsinspektorate mit Bildschirmarbeitsplätzen 
wesentlich verbessert. Trotz stark wachsenden Schriftverkehrs konnte so eine zusätzliche Be­
lastung der Schreibkräfte weitgehend vermieden werden. 

Durch den Ersatz der bisher verwendeten Zwischenrechner durch eine moderne Rechenanla­
ge mit RISe-Architektur konnte überdies eine Schwachstelle in der Datenübertragung zwischen 
den Arbeitsinspektoraten und dem Großrechner, in dem die Betriebs- und Außendienstdaten 
der Arbeitsinspektion gespeichert werden , beseitigt werden . 

Es ist nunmehr möglich, von jedem Arbeitsinspektorat aus über mehrere Eingabegeräte gleich­
zeitig Daten am Großrechner einzugeben und abzufragen und dadurch die bisher anfallenden 
Wartezeiten zu minimieren. 

Rufbereitschaft 

Die in allen Ämtern eingerichtete Rufbereitschaft zeigt bereits vereinzelt Erfolge. So wurden in 
mehreren Fällen Arbeitsinspektoren auch außerhalb der regulären Dienstzeit zu Unfällen geru­
fen und konnten sich ein aktuelles Bild vom Unfallhergang machen sowie die im Interesse eines 
wirksamen Arbeitnehmerschutzes erforderlichen Sofortmaßnahmen setzen , um beispielsweise 
Folgeunfälle zu verhindern. 

Meßtechnik 

Aufgrund der EWR-Anpassung und der durch die EG-Rahmenrichtlinie zum Schutz der Arbeit­
nehmer ausgelösten Normungsaktivitäten auf dem Gebiet der arbeitsplatzbezogenen Meß­
technik war es notwendig, die bisherige Meßtätigkeit der Arbeitsinspektion neu zu hinterfragen . 

Zur konsequenten Umsetzung wurde in Zusammenarbeit mit den ArbeitSinspektoraten ein sich 
an den aktuellen Stand der Meßtechnik orientierendes, rasch anpassungsfähiges Meßkonzept 
entworfen, das neben einer tragfähigen Grundstruktur Lösungsansätze für die gegebenen Pro­
blemstellungen unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten in den Arbeitsinspek­
toraten bietet. 

Ermächtigungen und Zulassungen 

Gemäß dem Arbeitnehmerschutzgesetz und dem Strahlenschutzgesetz wurden auch im Be­
richtsjahr Ermächtigungen zur Durchführung ärztlicher Untersuchungen ausgesprochen . Wei­
ters wurden Bauartzulassungen aufgrund des Strahlenschutzgesetzes und Eignungserklärun­
gen über Schleifkörper für erhöhte Umfangsgeschwindigkeit abgegeben. 
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Nachweis der Fachkenntnisse für bestimmte Arbeiten 

Die vom Bundesminister für Arbeit und Soziales ermächtigten Einrichtungen haben im Be­
richtsjahr 1.050 Ausbildungsveranstaltungen abgehalten und 18 871 Zeugnisse für Kran­
führer, Staplerfahrer, Sprengbefugte und für das Personal von Gasrettungsdiensten aus­
gestellt. Bei diesen Kursen waren auch Arbeitsinspektoren als Vortragende tätig; an den Prü­
fungen über den Nachweis der Fachkenntnisse wirkten Bedienstete der Arbeitsinspektion mit. 

Die politische Entwicklung in den ehemaligen Ostblockstaaten hatte ein deutliches Ansteigen 
der Anträge auf Anerkennung ausländischer Kran- und Staplerführerzeugnisse zur Folge. 

Teilnahme an Veranstaltungen 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit war die Arbeitsinspektion vor allem auf Fachmessen, wie 
der Holzmesse, der Paracelsusmesse und der "GAST-91" in Klagenfurt sowie auf Berufsaus­
bildungsmessen, wie "Jugend und Beruf", die im Herbst 1991 in Wels und "Jugend in der Ar­
beitswelt - Beruf 2000", die im Frühjahr 1992 in Krems abgehalten wurde, vertreten. Erstmalig 
nahm die Arbeitsinspektion an der im Frühjahr-1992 im Austria-Center abgehaltenen Sicher­
heitsmesse "Safety & Security" teil. Um einen möglichst großen Publikumskreis anzusprechen, 
wies die Arbeitsinspektion nicht nur bei Messeveranstaltungen, sondern auch beim Wiener 00-
nauinselfest auf ihre Tätigkeit hin. 

Vortragstätigkeit 

Bedienstete der Arbeitsinspektion wirkten u.a. als Vortragende bei Lehrgängen für die Ausbil­
dung des Fachpersonals von sicherheitstechnischen Diensten, bei Kursen der Österreichischen 
Akademie für Arbeitsmedizin sowie bei Ausbildungskursen von Wirtschaftsförderungsinstituten 
als Vortragende mit. Ebenso wurden an den Universitäten technischer Richtung und bei zahl­
reichen sonstigen Veranstaltungen Vorlesungen und Vorträge auf dem Gebiet des Arbeitneh­
merschutzes gehalten. 
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1.3. Berufskrankheiten 

(Vergleichswerte des Vorjahres werden in Klammern angegeben oder gesondert ausgewiesen) 

Im Jahr 1991 wurden dem Zentral-Arbeitsinspektorat 1 226 (1 003) Personen gemeldet, die ei­
ne Erkrankung erlitten hatten, welche gemäß § 177 ASVG als Berufskrankheit gilt und vom 
Träger der Unfallversicherung als beruflich verursacht anerkannt wurde. 1 216 Erkrankungen 
wurden gemäß § 177 Abs. 1 und 10 Erkrankungen gemäß § 177 Abs. 2 ASVG als Berufs­
krankheiten anerkannt. Davon betroffen waren 898 (704) erwachsene und 5 (5) jugendliche Ar­
beitnehmer sowie 264 (231) erwachsene und 59 (63) jugendliche Arbeitnehmerinnen. 13 (10) 
der gemeldeten Erkrankungen verliefen tödlich. 

Häufigkeit der Berufserkrankungen 
(bei mehr als 10 Fällen je Erkrankungsgruppe) 

1991 1990 

durch Lärm verursachte Hörschäden 675 471 

Hauterkrankungen 381 366 

Silikosen oder Silikatosen, Siliko-Tuberkulosen 
Asbestosen, bösartige Neubildungen der Lunge 
und des Rippenfells durch Asbest 45 17 

Infektionskrankheiten, Tropenkrankheiten, 
von Tieren auf Menschen übertragene Krankheiten 31 39 

Erkrankungen an Asthma bronchiale 30 45 

durch chemisch-irritativ oder toxisch wirkende 
Stoffe verursachte Erkrankungen der tieferen 
Atemwege und der Lunge 23 23 

Erkrankungen durch chemisch-toxische Stoffe 14 6 

Am häufigsten traten Berufserkrankungen in der Wirtschaftsklasse XIII (Erzeugung und 
Verarbeitung von Metallen mit 381 Erkrankungsfällen, in der Wirtschaftsklasse XIV (Bauwe­
sen) mit 168, in der Wirtschaftsklasse XX (Körperpflege und Reinigung; Bestattungswesen) 
mit 128, in der Wirtschaftsklasse VIII (Be- und Verarbeitung von Holz; Musikinstrumenten- und 
Spielwarenerzeugung) mit 98, in der Wirtschaftsklasse XXII (Gesundheits- und Fürsorgewesen) 
mit 75, in der Wirtschaftsklasse IV (Erzeugung von Nahrungsmitteln und Getränken; Tabakver-
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arbeitung) mit 55 sowie in dl:r Wirtschaftsklasso XII (Erzeugung von Steill- und Glaswaren) mit 
52 Erkrankungsfällen auf. 

1991 wurden 675 (471) Gehörsch~den durch Lärmeinwirkung gemeldet; 9 (8) davon betra­
fen Arbeitnehmennnen. In 36 (36) Fällen verursClcllte der Hörverlust zUlnllldest eine mittelgra­
dige Schwerhörigkeit, d.h. eine Minderung der Erwc;rbsfähigkeit von zumindest 20 %. 285 (213) 
der Meldungen, d.s. 42°Ir, der gemeldeten Gehörsclläden, entfielen auf die WirtschClftsklasse 
XIII. 

Die Zahl der gemeldeten Hauterkrankungen bt;trug 381 (366); 10(3 (117) erwachsene, 5 (5) ju­
gendliche Arbeitnehmer sowie 210 (1 <.(3) erwacllsene und 58 (61) jugendliche Arbeitnehmerin­
nen waren davon betroffen. In 82 (82) Fallen verursachten die Erkrankungen eine Minderung 
der Erwerbsfähigkeit von zumindest 20 %. 125 Erkrankungsfälle, d.s. 33 % der gemeldeten Hau­
terkrankungen, entfielen Cluf die Wirtsct13ftsklasse XX (Körperpflege und Reinigung). 

Im Berichtsjahrwurden ferner 31 (38) Fälle von Infektionskrankheiten gemeldet. Alle Erkrankten 
kamen aus dem medizinischen Arbeitsbereich. Bei 3 Arbeitnehmern sowie 7 Arbeitnehmerin­
nen verursachte die Schwere der Erkrankungen eine Minderung der Erwerbsfähigkeit von zu­
mindest 20 %. 22 Erkrankte, d.s. 71 % der gemeldeten Fälle von Infektionskrankheiten, waren 
Frauen. 

Im Jahr 1991 wurden !~5 (17) Fälle von Staublungenerkrankungen gemeldet. Von diesen Mel­
dungen entfielen 27 (5) auf Silikosen oder Silikatosen, 6 (4) auf Siliko-Tuberkulosen, 6 (2) auf 
ASbeststaublungenerkrankungen (Asbestosen) sowie 6 (6) Meldungen auf Erkrankungen durch 
bösartige Neubildungen der Lunge und des Rippenfells durch Asbest. Acht der Erkrankten ver­
starben an den Folgen der Berufskrankheiten. 

Im Berichtsjahr wurden 6 (10) Erkrankungen von Arbeitnehmern sowie 4 (0) Erkrankungen von 
Arbeitnehmerinnen bekanntgegeben, die gemäß § 177 Abs. 2 ASVG, der sogenannten "General­
klausel", als Berufskrankheiten anerkannt wurden. Ein Arbeitnehmer verstarb an den Folgen der 
Erkrankung. 
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ARBEITSINSPEKTION ZAHL DER INSPEKTIONEN 

2. Arbeitsinspektorate 
(Vergleichswerte des Vorjahres werden in Klammern angegeben oder gesondert ausgewiesen) 

2.1. Personalstand der Arbeitsinspektion 

Der Personalstand der Arbeitsinspektion in den Arbeitsinspektoraten betrug am Ende (Stichtag 31 . 
Dezember) des Jahres 1991 296 (277) Arbeitsinspektoren/Arbeitsinspektorinnen. Davon 
gehörten 77 (77) dem höheren technischen Dienst an, 13 (13) waren Arbeitsinspektionsärzte/Ar­
beitsinspektionsärztinnen, 186 (165) gehörten dem gehobenen und 20 (22) dem Fachdienst an . 

Im Zentral-Arbeitsinspektorat waren am Ende des Jahres 1991 11 (10) Mitarbeiter/ Mitarbeite­
rinnen des höheren technischen Dienstes, 2 (2) Ärztinnen, 7 (7) Juristen/Juristinnen, 11 (8) Be­
dienstete des gehobenen Dienstes sowie 2 (2) Bedienstete des Fachdienstes tätig. 

2.2. Inspektionen 

Am Ende des Jahres 1991 waren bei den 20 Arbeitsinspektoraten insgesamt 195 274 (176346) 
Betriebe (einschließlich Bundesdienststellen und auswärtige Arbeitsstellen) EDV-mäßig zur In­
spektion vorgemerkt. Des weiteren wurden bis zum Ende des Berichtsjahres insgesamt 62 356 
(47495) Betriebe, die keine Arbeitnehmer beschäftigt hatten, EDV-mäßig erfaßt und in Evidenz 
geführt. Im folgenden werden auswärtige Arbeitsstellen als selbständige Betriebe gezählt. 

Nach der Anzahl der jeweils beschäftigten Arbeitnehmer verteilten sich die vorgemerkten Be­
triebe auf die sieben Betriebsgrößengruppen wie folgt: 

Verteilung der (EDV-mäßig erfaßten) vorgemerkten Betriebe 

Anzahl der Arbeitnehmern/innen im Betrieb 
Jahr 1-4 5-19 20-50 51-250 251-750 751-1000 1001 u.m. 

1990 101.096 56.634 11.607 6.103 736 60 110 
1991 115.838 60.255 11.952 6.278 779 63 109 

Zunahme 14.742 3.621 345 175 43 3 
Abnahme 1 
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ZAHL DER INSPEKTIONEN ARBEITSINSPEKTION 

Im Vergleich zum Stand des Jahres 1986 (vor Einführung der EDV bei der Arbeitsinspektion) 
mit 189 111 vorgemerkten Betrieben bedeuten diese Zahlen eine Erweiterung des damaligen 
Standes um 3,25 %. 

Im Berichtsjahr wurden von den Arbeitsinspektoren in 51 556 (66464) Betrieben 54 526 (70 074) 
Inspektionen durchgeführt, davon 2970 (3 610) weitere Inspektionen. Dies entspricht einem 
Anteil von 26,4 % (37,7 %) der EDV-mäßlg erfaßten Betriebe. Der Rückgang der Inspektionen 
ist neben der personellen Unterdotierung der Arbeitsinspektion auf das Bestreben zurückzu­
führen, die jeweilige Überprüfung bezüglich der Einhaltung der zum Schutz der Arbeitnehmer 
erlassenen gesetzlichen Vorschriften und behördlichen Verfügungen entsprechend dem Grund­
satz "Qualität vor Quantität" umfassend durchzuführen und festgestellte Übertretungen konse­
quent weiterzuverfolgen, sowie auf den ständig steigenden zeitlichen Aufwand im Rahmen 
behördlicher Bewilligungsverfahren (Anrainerrechte, Umweltschutz etc.). Die Zahl der Erhe­
bungen steigt jedoch, weil die Arbeitsinspektorate zunehmend dazu übergehen, sich im Rah­
men von gezielten Schwerpunktaktionen mit aktuellen Teilbereichen und wichtigen Einzelfragen 
des Arbeitnehmerschutzes zu befassen, um die personellen und zeitlichen Ressourcen optimal 
einsetzen zu können. 

Zahl der inspizierten Betriebe - Prozentsatz der 
vorgemerkten Betriebe 

Anzahl der Arbeitnehmern/innen im Betrieb 
Jahr 1-4 5-19 20-50 51-250 251-750 751-1000 1001 u.m. 

1990 30.285 24.795 6.867 3.850 530 52 85 
1991 24.790 18.397 4.886 2.945 440 41 57 

in % der vorgemerkten Betriebe 

1990 30,0 43,8 59,2 63,1 72,0 86,7 77,3 
1991 21,4 30,5 40,9 46 ,9 56,5 65,1 52,3 

Durch die Inspektionstätigkeit wurden im Jahr 1991 insgesamt 992 007 (1 320 026) Arbeit­
nehmer/Arbeitnehmerinnen erfaßt. 
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ARBEITSINSPEKTION ZAHL DER BEANSTANDUNGEN 

Sonstige Außendiensttätigkeiten 

Teilnahme an kommissionellen Verhandlungen 

Erhebungen, insgesamt 

1991 1990 

19.613 

97.066 

20.672 

85.447 

Die Gesamtzahl der Amtshandlungen im Außendienst betrug im Berichtsjahr 171 205 
(176193). Hiefür wurden 30777 (31 677) Reisetage aufgewendet, und zwar 12451 (13293) für 
Tätigkeiten am Amtssitz und 18326 (18384) für Amtshandlungen außerhalb des Amtssitzes . 

Beanstandungen 

Angabe betrifft Berichtsjahr 1991 1990 

Beanstandungen technisch und arbeitshygienisch 96.616 116.791 
Beanstandungen Verwendungsschutz 19.660 21.537 

Davon: 
Beanstandungen 
Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen 4.146 4.434 

Beanstandungen 
Beschäftigung von weiblichen Arbeitnehmern 189 268 

Beanstandungen Mutterschutz 2.179 1.916 

Beanstandungen Arbeitszeit 10.981 12.586 

Beanstandungen insgesamt 
(techn., arbeitshygien. , Verwendung, 
Heimarbeit, Kfz-Straßenkontrollen) 121.946 146.033 
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ARBEITSUNFÄLLE ARBEITSINSPEKTION 

Strafanzeigen 

1991 1990 

Anzeigen technisch und arbeitshygienisch 1.840 1.982 
Rechtskräftig abgeschlossene Strafverfahren 1.227 1.065 
Beantragtes Strafausmaß* 21 .534 17.848 
Verhängtes Strafausmaß* 7.974 8.335 

Anzeigen Verwendungsschutz 2.908 3.029 
Rechtskräftig abgesch losse ne Strafve rfah re n 2.477 2.132 
Beantragtes Strafausmaß* 41.174 45.917 
Verhängtes Strafausmaß* 16.812 12.046 

* in 1000 öS 

2.3. Arbeitsunfälle 

Im Berichtsjahr haben sich im unmittelbaren Zusammenhang mit der Berufstätigkeit, nämlich in 
Betrieben und auf auswärtigen Arbeitsstellen , 91 079 (94 015) Arbeitsunfälle im engeren Sinn 
ereignet, von denen 92 (91) tÖdlich verliefen. 

Arbeitsunfälle in Betrieben 
und auf Arbeitsstellen 

davon tödl. Arbeitsunfälle 

1991 1990 

91.079 
92 

94.015 
91 

Insgesamt gelangten der Arbeitsinspektion im Jahr 1991 101 090 (103 906) Unfälle zur 
Kenntnis, von denen 174 (177) einen tödlichen Verlauf nahmen. Außerhalb des Betriebes 
oder der Arbeitsstelle ereigneten sich 10011 (9891) Unfälle, von denen 82 (86) tödlich waren. 
Somit entfielen 9,90 % (9,52 %) aller Unfälle und 47,13 % (48,59 %) aller tödlichen Unfälle auf 
keine Arbeitsunfälle im engeren Sinn. Bei den Unfällen, die sich nicht in unmittelbarem Zusam­
menhang mit dem Betrieb ereigneten, handelt es sich zu 79,78 % (78,26 %) um Wegunfälle; bei 
den tödlichen Unfällen dieser Art liegt der Anteil bei 79,27 % (72,09 %). 
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ARBEITSINSPEKTION ARBEITSUNFÄLLE 

Im Berichtsjahr wurden 3 280 Erhebungen von Unfällen und 211 Erhebungen von Berufs­
krankheiten, d.h. insgesamt 3491 (4202) Erhebungen, und 49 (35) kommissionelle Unfall­
erhebungen durchgeführt. 

Analyse des Unfallgeschehens 

Eine Analyse der in Betrieben und auf Arbeitsstellen gemeldeten Unfälle hat in folgenden 
Branchen Schwerpunkte ergeben: 

Unfälle in ausgewählten Wirtschaftsklassen 

1991 1990 

1. Erzeugung und Verarbeitung von Metallen 
2. Bauwesen 
3. Be- und Verarbeitung von Holz; 

Musikinstrumenten- und Spielwarenerzeugung 
4. Handel; Lagerung 

Unfälle (Gesamtzahl) 

25 .836 (28,4 %) 
21 .360 (23,5 %) 

6.043 ( 6,6 %) 
6.102 ( 6,7 %) 

91.079 

27.979 (29,8 %) 
21.301 (22,7 %) 

6.100 ( 6,5 %) 
6.075 ( 6,5 %) 

94.015 

Die Verteilung blieb damit praktisch unverändert. Berücksichtigt man den Arbeitnehmeranteil (in 
Betrieben der jeweiligen Wirtschaftsklassen festgestellte Arbeitnehmer im Verhältnis zur Ge­
samtzahl der in den Betrieben bzw. auf den auswärtigen Arbeitsstellen erhobenen Arbeitneh ­
mer), ergibt sich folgendes besonderes Bild: 

• Erzeugung und Verarbeitung von Metallen: 25 % der Arbeitnehmer erlitten 28,4 % der Un­
fälle und 18,4 % der tödlichen Unfälle. 

• Bauwesen: 10 % der Arbeitnehmer erlitten 23,5 % der Unfälle und 37,0 % der tödlichen Un­
fälle. 

• Be- und Verarbeitung von Holz; Musikinstrumenten- und Spielwarenerzeugung : 4 % 
der Arbeitnehmer erlitten 6,6 % der Unfälle und 0,0 % der tödlichen Unfälle. 

• Handel; lagerung: 12 % der Arbeitnehmer erlitten 6,7 % der Unfälle und 1,1 % der tödlichen 
Unfälle. 

Diese Analyse bestätigt einmal mehr die weit überdurchschnittlichen Gefahren im Bauwe­
sen, wobei insbesondere der hohe Anteil an tödlichen Unfällen auffällt. 
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ARBEITSUNFÄLLE 

Eine Auswertung nach Unfallursachen zeigt 
folgende Häufungen: 

Absturz von Personen 
Transportarbeiten 
Ausgleiten, Stolpern, Fallen 
Klemmen, Quetschen 
Scharfe und spitze Gegenstände 
Herabfallen von Gegenständen 
Wegfliegen von Stücken 

71,2 % aller Unfälle 

Einzelne bemerkenswerte Unfälle 

Rotierender TurbinenlEiufer 

5010 
7096 

15480 
8313 

18807 
6249 
3908 

64863 

ARBEITS INSPEKTION 

Ein Versicherungsangestellter führte in einer Papierfabrik eine Besichtigung eines Nieder­
druckläufers einer Turbinenanlage durch. Der Niederdruckturbinenläufer war auf einer Drehbank 
aufgespannt und wurde im Bereich der LagesteIlen bearbeitet. Bei der notwendigen Besichti­
gung dieses Teiles, vermutlich wollte der Versicherungsangestellte die "Nagelprobe" im Lager 
durchführen, geriet er mit der Kleidung an die laufende Maschine, wurde über die Drehbank ge­
schleudert und in weiterer Folge zwischen Schlitten und der sich drehenden Turbine gerissen. 
Den dabei erlittenen schweren Kopfverletzungen erlag der VerSicherungsangestellte nach drei­
einhalb Wochen im Krankenhaus. 

Elektrounfall 

Zwei Arbeiter verlegten Drainagerohre bei einer Wegbaustelle. Zum Ablängen eines Rohres soll­
te eine elektrisch betriebene Trennscheibe verwendet werden. Beim Anstecken dieses Gerätes 
an eine Kabeltrommel kamen beide Arbeiter in den Stromkreis, wobei ein Arbeiter getötet und 
der andere schwer verletzt wurde . Die Ursache war einerseits der fehlende Schutzleiter bei der 
Steckdose im benachbarten Bauernhaus und andererseits eine beschädigte Kabeltrommelab­
deckung, die zu Kriechströmen - hervorgerufen durch Feuchtigkeit - führte. Dadurch stand das 
Kabeltrommelgehäuse unter Spannung. 

Metallstaubexplosion 

Während Schleifarbeiten an Aluminiumgußteilen in der Gußputzerei kam es im Zyklon der Schleif-
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ARBEITS INSPEKTION ARBEITSUNFÄLLE 

staubabsaugung, welche im selben Raum steht, zu einer Aluminiumstaubexplosion. Dabei wurden 
drei Arbeiter verletzt. Einer der Arbeiter verstarb nach 21 Tagen im Krankenhaus an einer Sepsis als 
Folge seiner Brandverletzungen. 

Automatische Nage/maschine 

Ein Arbeitnehmerwar damit beschäftigt, Bretter mit einer automatischen Nagelmaschine in bestimmter 
Art und Weise miteinander zu vernageln. Die Maschine besteht aus einer Nagelvorsortierungseinheit 
und aus einem Nagelschlaggerät, wobei beide durch einen Schlauch miteinander verbunden sind , 
durch welchen die 7 cm langen Nägel mittels Druckluft zugeführt werden und dann durch Fangb­
acken am Nagelschlaggerät abgefangen werden. Während der Arbeit an dem hölzernen Seitenteil 
einer Kabelrolle sah der Arbeitnehmer, daß das Nagelschlaggerät zwar ausgelöst hatte, aber kein 
Nagel in das Holz eingedrungen war. 

Der Arbeitnehmer dürfte daraufhin das Nagelschlaggerät mit "Schußrichtung" zur ca. 1,5 m entfern­
ten Nagelvorsortiereinheit auf die Arbeitsfläche gelegt haben, um die Arbeitsfläche herumgegangerT 
sein und versucht zu haben, den Defekt an der Vorsortiermaschine zu beheben. Dabei löste sich aus 
nicht geklärter Ursache die Nagelschlagmaschine von selbst aus und ein Nagel wurde abgeschossen. 
Da der Arbeitnehmer genau in "Schußrichtung" stand, wurde er am Kopf getroffen und der Nagel 
drang ihm in den Lidwinkel des linken Auges ein . 

Aufgrund dieses Vorfalles darf das Ablegen der Nagelschlagmaschine nur mehr in senkrechter Po­
sition in eigens dafür vorgesehene Halte-Vorrichtungen erfolgen. 

Vergiftung durch Glühofen-Ausmauerung 

In einem Betrieb müssen keramisch ausgemauerte Glühöfen für 1.600°C Betriebstemperatur ca. alle 
zwei Jahre repariert werden, wobei ein neues Gewölbe eingesetzt werden mu ß. Dieses Gewölbe be­
steht aus Aluminiumoxid und einem Bindemittel. 

Im Zuge der Reparatur wurde der Deckel eines Glühofens geöffnet und das Gemäuer entfernt. Un­
erwartet kam es zu einer heftigen Rauch- und Brandentwicklung. Drei beteiligte Arbeitnehmer muß­
ten mit schweren Reizerscheinungen der oberen Atemwege in einem Krankenhaus behandelt wer­
den. 

Die Rekonstruktion ergab, daß der Lieferant der keramischen Ziegel, ohne den Betreiber zu infor­
mieren, die Zusammensetzung des Bindemittels umgestellt hatte. Es wurden zusätzlich Phosphor­
verbindungen zugesetzt, wodurch im feuchten Milieu im Ofen Phosphorsäure entstand. Da in diesen 
Öfen Wasserstoff als Schutzgas verwendet wird, wurde diese zu weißem Phosphor reduziert, der 
sich im Gemäuer ablagerte. Bei der nächsten Reparatur entstand daraus durch den Luft-Sauerstoff 
Phosphorpentoxid, das bei den Arbeitnehmern die schweren akuten Beschwerden verursachte. 
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EIGNUNGSUNTERS UCHUNGEN ARBEITSINSPEKTION 

2.4. Gesundheitliche Eignung von Arbeitnehmern 
für bestimmte Tätigkeiten 

Aufgrund der Verordnung über die gesundheitliche Eignung von Arbe itnehmern fü r bestimmte 
Tätigkeiten wurden im Berichtsjahr in 4 493 (4 162) Betrieben 93594 (78 896) Arbeitnehmer 
auf ihre gesundheitliche Eignung für bestimmte Tätigkeiten untersucht. 

Aufgrund ärztl icher Untersuchungen gemäß der Verordnung über die gesundheitl iche Eignung 
von Arbeitnehmern fü r bestimmte Tätigkeiten wurden 263 (164) Arbeitnehmer aus 73 (85) Be­
trieben als für solche Tätigkeiten nicht geeignet beurteilt , davon wurden 4 (1 1) Arbeitnehmer 
nach der Strahlenschutzverordnung fü r eine Tätigkeit unter Einwirkung ion isierender Strahlen 
als nicht geeignet erklärt. In 6 (18) Fällen mußte das Verbot der Weiterbeschäftigung bescheid­
mäßig ausgesprochen werden. 

282 

Verteilung der untersuchten Arbeitnehmer auf Wirtschaftsklassen 
(nur Wirtschaftsklassen mit mehr als 1.000 untersuchten Arbeitnehmern angeführt) 

Wirtschaftsklasse XIII (Erzeugung und Verarbeitung 
von Metallen) 45 .1 50 (36 .1 04) 

Wirtschaftsklasse XI (Erzeugung und Verarbeitung 
von Chemikalien, Gummi und Erdöl) 13.188 (10.1 28) 

Wirtschaftsklasse VII I (Be- und Verarbe itung von Holz) 7.517 (7 .277) 

Wirtschaftsklasse XII (Erzeugung von Stein und Glaswaren) 5.282 (4.538) 

Wirtschaftsklasse IX (Erzeugung und Verarbe itung von 
Papier und Pappe) 3.911 (2.287) 

Wirtschaftsklasse V (Erzeugung von Textilien und Textilwaren) 3.304 (3.375) 

Wirtschaftsklasse XIV (Bauwesen) 2.403 (2.492) 

Wirtschaftsklasse IV (Erzeugung von Nahrungsmitteln 
und Getränken; Tabakverarbeitung) 2.338 (2.336) 

Wirtschaftsk lasse II (Energie- und Wasserversorgung) 2.047 (1.331) 

Wirtschaftsklasse XX (Körperpflege und 
Reinigung, Bestattungswesen) 1.980 (1.711) 

Wirtschaftsklasse XXIV (E inrichtungen der Gebietskörper-
schaften; Sozialversicherungsträger und Interessenvertretungen) 1.353 (1.442) 

Wirtschaftsklasse X (Druckerei und Vervielfältigung; 
Verlagswesen) 1.187 (1 .303) 
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ARBEITS INSPEKTION V ERWENDUNGSSCHUTZ 

Verteilung der Untersuchungen nach Einwirkungen bzw. Tätigkeiten 
(Vergleichswerte des Vorjahres in Klammern) 

Lärm 41 140 (35931) 

chemisch-toxische Arbeitsstoffe 36272 (30588) 

quarz-, asbest- oder sonstige silikathaltigeStaube, 
Thomasschlackenmehl, Aluminiumstaub, 
Metallstaub bei der Herstellung von Hartmetallen 11 959 (8 912) 

den Organismus besonders belastende Hitze, Tragen von 
Atemschutzgeräten, Tätigkeiten in Gasrettungsdiensten 3439 (2 589) 

Stoffe, die Hautkrebs verursachen können 784 (876) 

3. Analyse der Ergebnisse der Tätigkeit 
der Arbeitsinspektorate auf dem Gebiet 

des Verwendungsschutzes 

Zum Verwendungsschutz gehören die Schutzvorschriften betreffend Arbeitszeit und Arbeits­
ruhe sowie jene Vorschriften, die zum besonderen Schutz bestimmter Personengruppen wie 
schwangere Arbeitnehmerinnen, Kinder- und Jugendliche oder Heimarbeiter/innen dienen. 

Von 19 660 Übertretungen betrafen: 

10.981 
4.1 46 

2. 179 
1.295 

642 
189 
139 

das Arbeitszeitgesetz 
das Bundesgesetz über die 
Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen 
das Mutterschutzgesetz 
das Arbeitsruhegesetz 
das Heimarbeitsgesetz 
das Frauennachtarbeitsgesetz 
das Bäckereiarbeitergesetz 
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VERWENDUNGSSCHUTZ ARBEITSINSPEKTION 

1991 wurden insgesamt 19 660 Beanstandungen auf dem Gebiet des Verwendungsschutzes 
(ohne Straßen- und Grenzkontrollen) festgestellt. Damit sind die festgestellten Übertretungen 
insgesamt im Vergleich mit 1990 um 8,7 % zurückgegangen. Nur auf dem Gebiet des Mutter­
schutzes wurde - wie auch im Vorjahr - ein Anstieg der Übertretungen um 13 % verzeichnet. 

Konzentration der Beanstandungen auf wenige Branchen 

Der Hauptanteil an den Gesamtbeanstandungen betrifft - wie im Vorjahr - die traditionellen Pro­
blembereiche Gastgewerbe, Handel, Bauwesen sowie die Nahrungs- und Genußmittelerzeu­
gung. 

Die Branche mit den meisten Beanstandungen war auch in diesem Jahr wieder das Gastge­
werbe, wo eine Zunahme um 17 % zu verzeichnen war, obwohl wesentlich weniger Betriebe 
und wesentlich weniger Arbeitnehmer/innen als im Vorjahr von den Kontrollen der Arbeitsin­
spektion erfaßt waren. Sowohl bei den Übertretungen des Arbeitszeitgesetzes und des Arbeits­
ruhegesetzes als auch bei jenen des Kinder- und Jugendlichenbeschäftigungsgesetzes, ist die 
Wirtschaftsklasse XVI (Gaststätten- und Beherbergungswesen) in der Statistik der festgestell­
ten Übertretungen an erster Stelle. 

Im Bereich des Handels sind die Beanstandungen zwar gegenüber dem Vorjahr um ein Drit­
tel zurückgegangen, dennoch steht diese Branche im Hinblick auf die Gesamtbeanstandun­
gen an zweiter, im Hinblick auf die Beanstandungen betreffend das Mutterschutzgesetz an er­
ster Stelle. 

Außer im Gastgewerbe (+ 17 %) war ein Anstieg der Übertretungen auch in Branchen mit tradi­
tionell niedriger Beanstandungszahl festzustellen. So erfolgte in der Textilerzeugung ein Anstieg 
von 33 %, wobei im Vorjahr in dieser Branche ein Rückgang von - 53 % zu verzeichnen war. 
Ebenso sind die Beanstandungen in der Ledererzeugung und -verarbeitung (+ 66,66 %) sowie 
im Realitätenwesen (+ 25,79 %) gestiegen. 

Reihenfolge der Branchen mit den meisten Beanstandungen 

1990 1991 +/-

1. Gastgewerbe (XVI) 7100 8309 + 17,02 % 
2. Handel (XV) 5058 3373 -33,30 % 
3. Bauwesen (XIV) 1 621 1 338 - 17,45 % 
4. Nahrungsmittelerzeugung (IV) 1 484 1 209 -18,53 % 
5. Metallerzeugung und -verarbeitung (XIII) 1 190 1 040 - 12,60 % 
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Rückgang der Beanstandungen 

Insgesamt ist gegenüber dem Vorjahr ein Rückgang der Beanstandungen (8,7 %) zu ver­
zeichnen. Selbst in den "Problembranchen" Handel, Nahrungsmittelerzeugung und Metaller­
zeugung und -verarbeitung sind die Übertretungen zurückgegangen. 

Mutterschutz 

Im Jahr 1991 erlangten die Arbeitsinspektorate in insgesamt 32 710 Fällen Kenntnis über die 
Schwangerschaft von Arbeitnehmerinnen , davon in 30 101 Fällen durch Meldung der Arbeitge­
ber gemäß § 3 Abs. 6 MSchG. Damit ist die Gesamtzahl der Arbeitgebermeldungen gegenüber 
1990 um 693 gestiegen, d.s. 2,4 %. 

Die Gesamtzahl der festgestellten Übertretungen von Vorschriften des Mutterschutzgesetzes ist 
1991 gegenüber 1990 um 13,72 % gestiegen. 

Nach wie vor ist der Handel führend, gefolgt vom Gesundheitswesen und der Metallerzeugung. 

Aufgrund von Arbeitgebermeldungen wurden die Arbeitsplätze von 6 810 werdenden Müttern 
kontrolliert. Die Zahl der direkt erfaßten schwangeren Arbeitnehmerinnen war aber um 664 ge­
ringer, was mit Krankenständen, Abwesenheit zwecks Arztbesuch oder Freistellung erklärt wer­
den kann. Bei sonstigen Betriebskontrollen wurden 315 werdende Mütter erfaßt (direkt ange­
troffen wurden 278), von denen aber keine Arbeitgebermeldung vorlag. 

Arbeitszeit 

Die Übertretungen des Arbeitszeitgesetzes sind im Vergleicll zum Vorjahr insgesamt um 
12,75 % zurückgegangen, macllen aber dennoch immer noch mehr als die Hälfte aller festge­
stellten Übertretungen im Bereich des Verwendungsschutzes aus. 

Mißstände im Gastgewerbe 

Das Gastgewerbe weist nach wie vor mit Abstand die meisten Beanstandungen auf: auf diese 
Branche entfallen insgesamt 8 309, das sind 42 % aller Beanstandungen auf dem Gebiet des 
Verwendungsschutzes, 40 % aller Übertretungen des Arbeitszeitgesetzes, 67 % der Über­
tretungen des Kinder- und Jugendlichenbeschäftigungsgesetzes, 22 % der Übertretungen 
des Mutterschutzgesetzes und 45 % der Übertretungen des Arbeitsruhegesetzes. 

Bei den Übertretungen des Mutterschutzgesetzes steht das Gaststätten- und Beherbergungs­
wesen (nach dem Handel) an zweiter Stelle. 
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Wie kraß die Mißstände sind, zeigt sich vor allem auch bei einem Vergleich mit der Zahl der er­
faßten Betriebe und Arbeitnehmer/innen: 1991 wurden 6 812 Betriebe mit 49 540 Arbeitneh­
mer/innen kontrolliert, das sind 17 % der von der Arbeitsinspektion kontrollierten Betriebe bzw. 
5,3 % der durch die Kontrollen erfaßten Arbeitnehmer/innen. Auf diese Wirtschaftsklasse ent­
fallen aber 42,26 % aller festgestellten Übertretungen. 

Die Beanstandungen auf dem Gebiet des Verwendungsschutzes im Gastgewerbe sind 1991 ge­
genüber 1990 um 17 % gestiegen, obwohl 1991 wesentlich weniger Betriebe kontrolliert wurden 
(- 15 %). Wie im Vorjahr haben vor allem die Übertretungen des Arbeitszeitgesetzes und des 
Arbeitsruhegesetzes zugenommen; entgegen dem Vorjahr sind die Übertretungen des Kinder­
und Jugendbeschäftigungsgesetzes auch in dieser Wirtschaftsklasse (um 8,41 %) gestiegen, 
ebenso die des Mutterschutzgesetzes (um 30 %). 

Handel 

Gegenüber dem Vorjahr sind die Gesamtbeanstandungen in dieser Branche gesunken. Im 
Jahr 1991 entfallen auf den Handel 3 373 Verwendungsschutz-Beanstandungen, das sind 17,15 
%. 
Insgesamt erfolgte ein Rückgang gegenüber 1990 um 33,30 %, wobei die Übertretungen des 
Arbeitszeitgesetzes um 37 %, jene des Arbeitsruhegesetzes um 22 % und jene des Kinder- und 
Jugendlichenbeschäftigungsgesetzes um 47 % abgenommen haben, während die Zahl der Über­
tretungen des Mutterschutzgesetzes nahezu gleichgeblieben sind. 

Diese Rückgänge können allerdings im Zusammenhang mit dem Umstand gesehen werden, 
daß 1991 um 33,6 % weniger Handelsbetriebe kontrolliert und in der Folge um 32,6 % weniger 
Arbeitnehmer/innen erfaßt wurden. 

Lenker 

Bei den Betriebskontrollen wurden 1991 insgesamt 1 206 Übertretungen der Sonderbestim­
mungen des Arbeitszeitgesetzes betreffend Lenker und Beifahrer festgestellt. Gegenüber 
1990 sind diese Beanstandungen deutlich gesunken, und zwar um 23,67 %. Dieser Rück­
gang kann nur zum Teil durch die niedrigere Anzahl der kontrollierten Betriebe erklärt werden 
(- 24,94 % in der Wirtschaftsklasse Verkehr = XVII). 

Die Einhaltung der Sonderbestimmungen für Lenker und Beifahrer wurde au ßerdem im Rah­
men von gemeinsamen Kontrollen mit den Organen der öffentlichen Sicherheit auf den Straßen 
und an den Grenzübergängen kontrolliert. Durch diese Kontrollen wurden 9 415 Fahrzeuge 
erfaßt. Bei 4 572 Fahrzeugen erfolgten Beanstandungen, also fast bei der Hälfte. Diese Be­
anstandungen betrafen (wie im Vorjahr) vor allem das Nichtführen von Fahrtenbüchern (3881), 
die Überschreitung der,zulässigen Lenkzeiten und Einsatzzeiten sowie die Nichteinhaltung 
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der Lenkpausen, Ruhepausen und Ruhezeiten. 

Bei diesen Kontrollen auf den Straßen und an den Grenzübergängen wurden 5 794 öster­
reichische Fahrzeuge erfaßt, davon wurden bei 2 325 Fahrzeugen (fast 60 %) Übertretungen 
festgestellt. In 1 715 Fällen wurden das vorgeschriebene Fahrtenbuch nicht geführt, in 489 
Fällen wurde eine Überschreitung der zulässigen Lenkzeit festgestellt (davon in 32 Fällen ei­
ne Überschreitung der Lenkzeit über 14 Stunden) und in 517 Fällen eine Überschreitung der 
zulässigen Einsatzzeit. in 71 Fällen wurden derart krasse Übertretungen festgestellt, daß die 
Lenker von den Organen der öffentlichen Sicherheit an der Weiterfahrt gehindert werden mu ß­
ten. 

Gegenüber 1990 ergibt sich ein Rückgang der Zahl der kontrollierten Fahrzeuge um 3,3 %. 
Ebenso erfolgte ein geringer Rückgang der festgestellten Beanstandungen um 4,5 %. 

Heimarbeit 

Im Jahr 1991 waren bei den Arbeitsinspektoraten 710 Auftraggeber/innen, 6 458 Heim­
arbeiter/innen und 44 Zwischenmeister/innen vorgemerkt. Die Zahl der vorgemerkten 
Heimarbeiter/innen ist gegenüber dem Vorjahr deutlich gesunken. Die nachfolgende Tabelle 
gibt einen Überblick über die Entwicklung der bei den Arbeitsinspektoraten in den letzten drei 
Jahren vorgemerkten Auftraggeber/innen, Heimarbeiter/innen und Zwischenmeister/innen : 

Jahr 

1989 
1990 
1991 

Auftraggeber/innen Heimarbeiter/innen 

810 7 155 
742 7313 
710 6 458 

Zwischenmeister/innen 

88 
50 
44 

Die nachfolgende Tabelle gfbt einen Überblick über die Überprüfungstätigkeit der Arbeitsin ­
spektion im Bereich Heimarbeit. 

Überprüfte 
Anzahl der von den 
überprüften Auftrag-
gebern beschäftigten 

Jahr Auf trag- Heimar- Zwischen- Heimarbeiter/innen 
geber/innen beiter/innen meister/innen männlich weiblich 

1989 485 1 063 20 279 4052 
1990 418 843 17 169 3630 
1991 384 673 8 69 1 532 
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Eine der wesentlichsten Aufgaben der Arbeitsinspektion im Bereich Heimarbeit stellt die Wahr­
nehmung des Entgeltschutzes dar. Im Jahr 1991 wurden von den Arbeitsinspektoraten 154 
Auftraggeber zu Nachzahlungen in Gesamthöhe von S 2.040.274,92 veranlaßt, sodaß auf ei­
nen Auftraggeber ein durchschnittlicher Nachzahlungsbetrag von S 13.248,54 entfiel. 

Die Zahl der Beanstandungen im Bereich Heimarbeit betrug 1 098. Die Entwicklung der Bean­
standungen der speziellen Schutzbestimmungen tür Heimarbeiter/innen in den letzten drei Jah­
ren wird in nachfolgender Tabelle dargestellt: 

Beanstandungen auf dem Gebiet der Heimarbeit: 

1989 1990 1991 

Listenführung 35 20 16 
Bekanntgabe der Arbeits- u. Lieferungsbedingungen 41 37 37 
Abrech n u ngsn achweise 342 298 182 
Entgeltschutz 961 818 730 
Diverses 136 146 133 

Summe 1 515 1 319 1 098 

4. Gestaltung der Arbeitsbedingungen 
in bezug auf den technischen und 

arbeitshygienischen Arbeitnehmerschutz 

Erfreulicherweise erfragen immer mehr Architekten und Planungsbüros bereits in der Pla­
nungsphase die Vorstellungen der Arbeitsinspektion , um diese mit den oft sehr schwierigen Pa­
rametern , wie Bauklasse , Denkmalschutz, Fassadengestaltung , Produktionsabläufen, ete. in Ein­
klang bringen zu können. Die Teilnahme der Arbeitsinspektion ist gerade in der Planungsphase 
wichtig, um bereits zu diesem Zeitpunkt auf die gesetzlichen Anforderungen hinzuweisen und 
die Ideen der Planer mit den Vorschriften zu koordinieren. Die vielleicht anfangs vermeintliche 
Baukostensteigerung tritt in der Regel nicht ein. Der Langzeiterfolg durch zufriedene Arbeitneh­
mer schlägt sich zwar nicht unmittelbar sichtbar in den Bilanzen nieder, ist aber für ein ausge­
wogenes Betriebsklima äußerst wichtig. 
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In einer Maschinenfabrik wurde das seit langem etablierte Vorschlagswesen insofern erwei ­
tert, als nunmehr auch Vorschläge, die ausschließlich der Verbesserung des Arbeitnehmer­
schutzniveaus dienen und deren wirtschaftlicher Nutzen nicht quantifiziert werden kann, einge­
reicht werden können. Eine Beurteilungsgruppe (Personalleiter, Technikleiter, Sicherheits­
techniker und Betriebsratsvertreter) bewertet diese Vorschläge an hand eines Bewertungssche­
mas und setzt die Belohnung fest. Auf diese Weise gelingt es, die Arbeitnehmer zu motivieren , 
aktiv an der Verbesserung des betrieblichen Arbeitnehmerschutzes mitzuarbeiten. 

In einem metallverarbeitenden Betrieb wurde eine Stanzmaschine, bei der bisher das Einlegen 
der Blechteile von Hand erfolgte, umgebaut und mit einer automatischen Blechstreifzuführung 
ausgerüstet. Durch den Umbau wurde erreicht, daß sich das Bedienungspersonal nur mehr kurz­
zeitig, zum Abtransport der gestanzten Werkstücke, im Nahbereich der Maschine aufhalten muß . 
Durch die Anbringung eines lärmdämmenden Vorhanges konnte die Verlärmung angrenzender 
Produktionsbereiche wesentlich reduziert werden. 

In der Schweißereiabteilung eines metallverarbeitenden Betriebes war es notwendig, die Zahl 
der Schweißarbeitsplätze zu erhöhen. Zu diesem Zweck wurden die Schweißrauchabsaug­
vorrichtungen umgebaut und mit einer sogenannten Start-Stopeinheit nachgerüstet. Durch die­
se Maßnahme wurde erreicht, daß die Absaugung nur während des Schweißvorganges einge­
schaltet ist. Unter Berücksichtigung des Gleichzeitigkeitsfaktors konnte trotz Erhöhung der Zahl 
der Arbeitsplätze mit der Leistung der bestehenden Absauganlage das Auslangen gefunden und 
somit eine Erhöhung der Luftgeschwindigkeit, durch die die Arbeitnehmer zusätzlich belastet 
worden wären, vermieden werden. 

Bei Kontrollen von Autolackierbetrieben wurde erhoben, daß die ex-geschützten Lackmisch­
anlagen in Lack- und Lösungsmittellagerräumen aufgestellt wurden. Dabei wurde jedoch von 
den Gewerbeinhabern nicht beachtet, daß die Waage und das Bildschirmgerät, welche nicht ex­
geschützt ausgebildet waren, im Lacklager nicht aufgestellt werden dürfen . Weder kleine Tisch ­
waagen noch Bildschirmgeräte sind derzeit in ex-geschützter Ausführung erhältlich. 

In einer Konservenfabrik wurde für das Beschicken der Autoklavenkäfige mit Dosen ein Be­
ladeautomat vorgesehen, der den bis jetzt vorgenommenen händischen Arbeitsvorgang des 
Beladens des Autoklaven übernimmt. Weiters wurden in der Konservenfabrik die Aluminiumdo­
sen, in welchen Fleischaufstriche abgefüllt werden, durch Stahldosen ersetzt. Hiernit konnte man 
die Leerdosenförderung von der einfachen Bandförderung auf Magnetbandförderung umstellen , 
womit man erreichte, daß der Lärmpegel in der Halle gesenkt werden konnte. 

In einem Unternehmen wurden alle im Betrieb stehenden Hubstapler mit Panoramarückspie­
geln ausgestattet, um den Fahrern beim Reversieren eine bessere Sicht über die Vorgänge im 
Bereich des Hecks des Fahrzeuges zu geben. Hiemit ist es auch nicht mehr erforderlich , daß 
der Staplerfahrer vor dem Reversieren seinen Oberkörper und Kopf verdrehen muß, um sich 
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über Vorgänge hinter dem Fahrzeug zu informieren . 

In einer Papierfabrik wurde die Papiermaschine mit einer neuen Trockenhaube ausgestattet. 
Durch diese Maßnahme wurde das bisher schlechte Hallenklima wesentlich verbessert, zumal 
die Halle, in der die Papiermaschine aufgestellt ist, noch zusätzlich mit einem neuen Belüf­
tungssystem ausgestattet wurde. Dies stellt eine wesentliche Verbesserung der Arbeitsbedin­
gungen für die in der gesamten Halle beschäftigten Arbeitnehmer dar. 

Beschädigte Oberflächen an Betonbauwerken werden üblicherweise mit Preßlufthämmern 
oder durch Sandstrahlung (mit Korund, Kupfer- oder Eisenkies) abgetragen. Dabei sind die 
Arbeitnehmer enormen Belastungen durch Vibrationen, Lärm und Staub ausgesetzt. Eine Spe­
zialfirma setzt nunmehr für derartige Sanierungen eine Abtragungsmethode ein, bei der durch 
ein Hochdruckpumpensystem Wasser mit einem Druck von ca. 1000 bar auf die schadhaften 
Flächen aufgespritzt wird, wodurch diese auf umweltfreundliche und gefahrlose Art entfernt wer­
den. Dieses System wi rd auch zur Entfernung von Lack- oder Schmutzschichten von Großflächen 
eingesetzt. 

Im Zusammenhang mit der Überprüfung von Spritzlackieranlagen wurde mehrfach festge­
stellt, daß Absauganlagen durch mangelhafte Wartung der Filtereinsätze unwirksam geworden 
sind . Durch den Einbau von Unter- bzw. Überdr'uckanzeigen an der Außenseite der Spritz­
lackieranlage konnte erreicht werden, daß die Wartung und/oderder Austausch der Filtereinsätze 
so zeitgerecht durchgeführt wird, daß eine einwandfreie Funktion der Absauganlage gewährlei­
stet ist. 

Im Zuge von Nachtüberprüfungen von Diskotheken wurden bei Lärmmessungen Spitzen­
werte von 95 bis 98 dB(A) festgestellt. Die Durchführung von Lärmschutzmaßnahmen für die 
dort Beschäftigten trifft auf große Schwierigkeiten, da selbst nach dem Einbau von Pegelbe­
grenzern immer wieder MögliChkeiten gefunden werden , diese zu überbrücken. Der Widerstand 
gegen die Lärmbekämpfung in Diskotheken kommt nicht nur von der Arbeitgeberseite, sondern 
auch von den Arbeitnehmern, da die gemeinsame Ansicht vertreten wird, daß bei Reduzierung 
des Geräuschpegels mit einem starken Publikumsschwund zu rechnen ·ist. Die Durchsetzung 
der Verwendung von persönlichen Gehörschutzmitteln ist nahezu aussichts los. 

Ein Unternehmen der chemischen Industrie hat nach einem Brandereignis in einer Produk­
tionsanlage bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde um die gewerbebehördliche Ge­
nehmigung für eine neue Pr,oduktionsanlage samt Schaltwarte angesucht. Vom Arbeitsinspek­
torat wurde erreicht, daß im Zuge des Neubaus die ständig besetzte Schaltwarte von der ei­
gentlichen Produktionsanlage getrennt errichtet wird, sodaß die ständigen Arbeitsplätze nicht 
mehr im Gefahrenbereich situiert sind . 

Dem Arbeitsinspektorat für Bauarbeiten wurden im Jahr 1991 15 Baustellen bekannt, auf denen 
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Asbestsanierungsarbeiten durchgeführt wurden. Diese Sanierungsarbeiten wurden von Fach­
firmen durchgeführt, die sowohl über geeignetes, erfahrenes Personal als auch über die nötigen 
technischen Einrichtungen verfügen. Alle österreich ischen Entsorgungsunternehmen stehen in 
Verbindung mit deutschen Entsorgungsunternehmen und haben in Deutschland Erfahrungen 
mit den Asbestsanierungsarbeiten gesammelt. Bei den meisten Baustellen wurde das Arbeits­
inspektorat bereits bei der Ausschreibung eingeschaltet, was die Vorschreibung diverser Aufla­
gen wesentlich erleichterte. Die Baustellen wurden - mit Ausnahme von zwei Kleinbaustellen -
während der Entsorgungsarbeiten laufend vom Arbeitsinspektorat kontrolliert. Dabei wurden bei 
den Asbestentsorgungsunternehmen lediglich geringfügige Mängel festgestellt, die kurzfristig 
von den Unternehmen behoben wurden. Andere Unternehmen, die nur fallweise im Schwarz­
bereich beschäftigt waren, wie z.B. Elektriker, zeigten sich weniger problembewußt. Die Arbeit­
nehmer dieser Unternehmen waren oft nicht entsprechend unterwiesen und auch nicht immer 
mit der erforderlichen persönlichen SChutzausrüstung ausgestattet worden. 
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Im Jahr 1991 wurde in der Abteilung Europäische Integration (AEI) für den Sozialbereich die Mit­
arbeit bei den Verhandlungen zum EWR-Vertrag fortgesetzt. Es konnten die Kapitel "Sozia­
les" und die Mitarbeit im Programmbereich finalisiert werden . 

Insgesamt wurde nach erfolgreichem Verhandlungsabschluß im Frühjahr 1992 mit der inner­
österreichischen Rechtsanpassung begonnen. Für den Sozialbereich wird der EG-Beitritt in­
haltlich vorweggenommen. Unterschiede bestehen lediglich im institutionellen Bereich d. h. der 
Mitbestimmung sowie der Informations- und Konsultationsrechte der EFTA-Staaten bei Teil­
nahme am EWR. Bis Ende 1992 sollen alle Novellen zur Umsetzung des EWR-Vertrages im 
Parlament verabschiedet werden. 

Bisher wurden von seiten des Sozial ressorts bereits 

• das Bundesgesetz, mit dem das Arbeitslosenversicherungsgesetz und Sonderunterstüt­
zungsgesetz geändert werden, sowie 

• eine Novelle zum Ausländerbeschäftigungsgesetz parlamentarisch behandelt, um die Be­
stimmungen über die Verwirklichung der Freizügigkeit der Arbeitnehmer bereits jetzt vorzu­
bereiten. 

Über den Sommer und im Herbst 1992 ist die Vorbereitung für eine parlamentarische Be­
handlung nachfolgender arbeits- und sozialrechtlicher Bestimmungen vorgesehen: 

• Novelle zum Arbeitsmarktförderungsgesetz betreffend Anpassung an EWR-Recht 
("Frühwarnsystem"); 

• Novelle zum Ausländerbeschäftigungsgesetz betreffend Anpassung an "Aufenthaltsge­
setz"; 

• Novelle zum Arbeitsmarktförderungsgesetz betreffend Anpassung der Bestimmungen über 
die betrieblichen Förderungen an EG-Recht; 

• Entwurf eines EG-Anpassungsgesetzes betreffend arbeitsvertragsrechtliche und arbeits­
verfassungsrechtliche Bestimm ungen; 

• Neues Arbeitsschutzgesetz betreffend EG-Anpassungen der Vorschriften des technischen 
und arbeitshyg ienischen Arbeitnehmerschutzes; 

• Arbeitsrechtliche Begleitmaßnahmen zur Pensionsreform (Änderung des Gleichbehand­
lungsgesetzes, Arbeitsverfassungsgesetz, Mutterschutzgesetz, usw.); 

• Lenkzeitengesetz (EWG-Anpassung und andere Maßnahmen). 

Gleichzeitig mit der legistischen Vorbereitung einer EWR-Teilnahme wird derzeit die Teilnah-
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me Österreichs und der EFTA-Länder an Maßnahmen und Programmen der EG vorberei­
tet. Eine solche Zusammenarbeit ist für den sozial- und arbeitsmarktpolitischen Bereich im EWR­
Vertrag verankert; andererseits wurde von Österreich und den anderen Ländern bereits eine 
Teilnahme an verschiedenen EG-Maßnahmen vorab vereinbart. So nimmt Österreich 1992 be­
reits am "Europäischen Jahr der Sicherheit, Hygiene und Gesundheitsschutz der Arbeit­
nehmer" teil. Innerhalb dieses europäischen Jahres werden eine Reihe von innerösterreichi­
scher Konferenzen und Maßnahmen im Bereich des Gesundheitsschutzes in Österreich statt­
finden. Österreich wird auch gemeinsam mit den EFTA-Ländern einen europäischen Schwer­
punkt zum Thema "Probleme der Arbeitsumwelt bis zum Jahr 2000" auf diesem Gebiet set­
zen . 

Weitere Schwerpunkte , die derzeit von der AEI vorbereitet werden, sind : 

• die Teilnahme Österreichs am "Europäischen Jahr für ältere Menschen"; 
• die Zusammenarbeit mit der "Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und 

Arbeitsbedingungen"; 
• auf·den Gebieten Arbeitsrecht und Arbeitnehmerschutz, Zusammenarbeit zwischen den 

Sozialpartnern, u. a.; 
• Teilnahme am Behindertenprogramm HELIOS der Gemeinschaft; hier werden jedoch noch 

entsprechende Verhandlungen über eine konkrete Teilnahme Österreichs und den EFTA­
Ländern zu führen sein; 

• Beteiligung an einem Projekt über Beratungsleistungen, die durch die Arbeitsämter erfol­
gen; es handelt sich dabei um eine Untersuchung in einzelnen ausgewählten Regionen Öster­
reichs im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Es sollen dadurch konkrete Erfah­
rungen für Österreich nutzbar gemacht werden. 

Ein weiterer wesentlicher Schwerpunkt der AEI 1991 und 1992 war die Betreuung von Osthil­
femaßnahmen. Das Sozialressort unterstützt in den osteuropäischen Ländern die Durchführung 
von Qualifikationsmaßnahmen, vor allem für jugendliche Arbeitnehmer, da gerade die Arbeits­
losenrate für Jugendliche stark im Steigen begriffen ist. Vorrangiges Ziel dieser Fördermaß­
nahmen ist die Ausbildung und Weiterbildung in technischen, kaufmännischen und organisato­
rischen Bereichen, um die Auszubildenden jenem Qualifikationsniveau anzupassen, das in den 
westlichen Industrieländern gegeben ist. Im Zusammenhang mit diesen Osthilfeprojekten wur­
de von seiten der AEI ein bilaterales Netz von Kontakten zu den einzelnen Stellen in den 
osteuropäischen Ländern aufgebaut. In enger Zusammenarbeit mit den einzelnen Arbeits­
und Sozialministerien soll die Planung und Durchführung solcher Osthilfeaktivitäten erfolgen. 
Weiters unterstützt Österreich den Aufbau von sozial- und arbeitsmarktpolitischen Einrichtun­
gen, d. h. insbesondere den Aufbau einer neuen Arbeitsmarktverwaltung in den osteuropäischen 
Ländern. 

Um diesen Reformprozeß in Osteuropa durch möglichst unmittelbare Zusammenarbeit zwischen 
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GRUNDLAGENARBEIT FÜR FRAUENFRAGEN 

Österreich und seinen Nachbarländern, sowie Polen zu unterstützen, entsendet das Sozi­
alressort in die Länder Ungarn, CSFR und Polen Arbeitsattaches. Diese Arbeitsattaches ha­
ben die Aufgabe einer möglichst umfassenden gegenseitigen Information in den Bereicllen 

.Osthilfe 

• Arbeitsmarktpolitik 
• Soziale Sicherheit 
• Arbeitnehmerschutz 
• Angelegenheiten der Migration, die in die Zuständigkeit des Innenressorts fallen. 

Als weiteren Bereich hat die AEI die arbeitsmarkt- und sozialpolitisch relevanten Bereiche 
des GATT- und GATS-Abkommens betreut. Hier ist das Sozialressort insbesondere im Dienst­
leistungsbereich betroffen, wenn es um die Öffnung des österreichischen Arbeitsmarktes für Mit­
gliedsländer des GATT geht. 

Insgesamt hat die Zusammenarbeit und die Unterstützung innerhalb Europas im Rahmen des 
sozial- und arbeitsmarktpolitischen Bereiches in den letzten Jahren deutlich zugenommen. 1993 
wird Österreich durch die Teilnahme am EWR einen weiteren Schritt in Richtung europäische 
Integration setzen. 

GRUNDLAGENARBEIT FÜR FRAUENFRAGEN 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales verfügt neben einem beachtlichen Anteil von 
Frauen in Führungspositionen (z.B. die einzige Sektionschefin Österreichs) über ein großes 
Netz von Frauenverantwortlichen und Frauenorganisationseinheiten (ca. 180 Frauen, davon 
etwa 40 hauptamtlich). Z.B. arbeiten die Frauenreferentinnen der Landesarbeitsämter und Ar­
beitsämter für das "arbeitsmarktpolitische Frauenprogramm", eines der drei öffentlichen 
Frauenförderungsprogramme in Österreich (neben dem Bundesförderungsprogramm für Frau­
en im öffentlichen Dienst und dem Programm des Bundesministeriums für Wissenschaft und 
Forschung für frauenspezifische Forschung an den Universitäten). 

Ein wesentlicher Teil der Frauenarbeit im Bundesministerium für Arbeit und Soziales muß sich da­
her der Sicherstellung der Kommunikation, der Aus- und Weiterbildung von Frauenverantwortli­
chen, dem Informationsaustausch und der Programmarbeit in Frauenfragen widmen. Die Vernet­
zung und Kommunikation der Frauenverantwortlichen im Haus wurde durch Diskussionen 
über aktuelle Anlässe, Forschungsergebnisse, Veranstaltungen von Seminaren für Frauenrefe­
rentinnen der LAÄ und AÄ und schriftliche Unterlagen der "Fraueninformation" geWährleistet. 
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GF~UI\jDLAGENAFiBEIT FÜR FRAUENFRAGEN 

Schwerpunktthema Nachtarbeit: Rund um das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes 
zum Nachtarbeitsverbot von Frauen war die Abtellun~J für grundsätzliche Angelegenheiten der 
Frauen initiativ an der DiSkussion zu diesem Problelnberelctl beteiligt. Naclltarbeitsverbote von 
Frauen wurden mit der zunelllTlenden Bedeutung VOll Glelcllbehandlungsfragen auch Interna­
tional ein Thema. LB. bel ILO, EUGH (Urteil vom 2S.7.1 ~)91, rlach dem das Verbot der Frauen­
nachtarbeit für unzulässig erklärt wird, solange es keine qenerelle Ablehnung der Nachtarbeit 
für alle Arbeitnehmer gibt). 

Neben einem Frauen-Info (Nr.32) wurde auch eine Publikation in der Reihe "Gleichbehandlung 
ist das Ziel" veröffentlicllt, die neben Artikeln von versclliedenell Expertinnen die relevanten 
oberstgenchtlicllen Entsctleldungen und gesetzlicllen Flegelungen wie auch Internationale 
Rechtsgrundlagen und Entscheidungen zum Tilema Nachtarbeit enthält (Gleichbehandlung ist 
das Ziel: Beiträge zum Arbeitsrecllt I - Nachtarbeit, Nr.21 /1 gg2). Überdies wureJe im Mai 1992 

zu diesem Thema ein Hoaring gernt-:insam mit Arbeit8rkammcr und ÖGB vt,nanstaltet. Eine Pu­
blikation dor Bcitrbge dieses Hr;arings ist qeplant. 

Im Gegensatz zur Entscheidung des deutschen Bundesverfassungsgerichtshofes in Karlsruhe 
wurde in Österreich das Nachtarbeitsverbot für Frauen nicht aufgehoben. 

Die Aktion Arbeitsmarktverwaltung für Frauen, die 1989 ;lls permanente Aktion im Rahmen 
des arbeitsmarktpolitischen Fr;-lU(~nprogrammes geschaffen wurde, wurde fortgeführt. Die Schu­
lungen für die Frauenruferentinncn der mehr als 100 Arbeitsjrnter wurden weitergeführt, eben­
so der Informationaustausch d!:1' i-rauenrcfcl'8ntinnon dei LJ.ndesdrbeitsämter mit dem Bun­
desministenurn für Arbeit und Soziales und der Frauengrundsatzabteilung, insbesondere auch 
im Zusammenhang mit den in Rede stehenden Änderungen der Organisation der AMV und Ab­
sicherung der Frauenarbeit dabei. 

Frauen- und ressortspezifische DOkumentation: Seit 1989 wird eine EDV-unterstützte Li­
teraturdokumentation zu frauenspezifischen sozialpolitischen Themen aufgebaut und lau­
fend durch aktuelle Zeitschriftenartiknl, Berichte, Brosdlüren und Bücher erweitert. Die Aus­
wertung erfolgt nach sozialpolitisch, ressort- und abteilungsspezifisch relevanten Kriterien (ca. 

30 laufende Zeitscllriften). 

Frauen-Infos: Seit April 1990 werdell In umlJgelrnM31r!t-;tl Al)st~ll1dell "[=-rauen-Informatlonen" zu 

aktuellen sozlalpolitlscllfHl ha~Jen elsiellt. Sie dlellt;ll vor allem (Jel- ressortspe/lflscllen, mlt;l' 
nen Kuwnforrnatioll, sowie i'UI DiskUSSion von kC)I1troverslullen [)roblernCIl und Tilesen und 

müssen nicllt unbedingt die Meillung des Hessorts darstellen. Themen dieser Fraueninfos: 
Geringfügige BesclläftlgullgsV{~;lil~iltlliss(-;, Il1lplikatlOllt~n au:; dem VrG~I-Urtell ZUill unterscllied­

lichen Pensiollsanfallsalter von Frauen und M~irll1\Jrn, Teilzeitbeschäftigung in Österrelcll, För­
derungsmögllchkelten, Nachtarbeitsverbot für Frauen, Einkommensentwicklungen u.a. 
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GRUNDLAGENARBEIT FÜR FRAUENFRAGEN 

An der Universität Graz wurde eine Ringvorlesung im Frühjahr 1992 zum Thema "Sozial- und 
wirtschaftswissenschaftliche Aspekte: Frauen im Erwerbsleben" unterstützt. 

1991 wurde erstmals durch den Bundesminister für Arbeit und Soziales (gemeinsam mit der Bun­
desministerin für Frauenangelegenheiten und der Bundesarbeitskammer) der "Käthe-Leichter­
Staatspreis" vergeben. Er soll einen Beitrag zur Förderung und Bekanntmachung der Frauen ­
forschung und der auf diesem Gebiet tätigen Wissenschaftlerinnen bilden . 

Jour fixe: Gemeinsam mit Expertinnen und Interessenvertreterinnen wurden frauenspezifische 
sozialpolitische Probleme, meist anhand neuer Forschungsergebnisse, bei mehreren Treffen be­
handelt. 

Daneben verfügt das Ressort über Frauenforschungsbudgets und ein Budget zur Förderung von 
Frauenprojekten sowie für Startsubventionen für Kinderbetreuungsprojekte . 

Mit Start- bzw. Begleitsubventionen wurden Frauenprojekte unterstützt, die das Ziel haben , 
zur Verbesserung der Situation von Frauen auf dem Arbeitsmarkt beizutragen oder auch län ­
gerfristige Arbeitsplätze für Frauen zu schaffen, sowie mit einer einmaligen Startförderung auch 
Kinderbetreuungsinitiativen . 

Die Frauengrundsatzabteilung hat maßgeblich an der Erstellung des in Verhandlung stehen­
den Gleichbehandlungspaketes mitgewirkt. 

Forschungsarbeiten 

Im Rahmen des Projektes "Umfang und Auswirkungen geringfügiger Beschäftigungsver­
hältnisse" wurden arbe its- und soz ialrechtliche Untersuchungen , sekundärstatistische Aus­
wertungen sowie empirische Erhebungen, ei nschließl ich Unternehmensbefragung , Arbeitneh ­
mer/innenbefragung durchgeführt. Anfang 1992 dürfte die Zahl der (gemeldeten) geringfügig 
BeSChäftigten bereits 220.000 betragen. Etwa 176.000 Personen (das entspräche 5,7 % der 
unselbständig Erwerbstätigen) arbeiten ausschließlich versicherungsfrei. Die Zahl derartiger 
Dienstverhältnisse ist zwischen 1985 und 1989 um ca . 32 % gestiegen. Rund zwei Drittel 
der geringfügig Beschäftigten sind Frauen - zum größeren Teil (verheiratete) Hausfrauen. Ent­
gegen gängigen Vorurteilen würden auch von diesen rund 60 % "schon jetzt" bzw. "später" lie­
ber Tell- oder Voll zeit arbeiten: teils wegen des aktuellen Verdienstes (niedrige Familienein ­
kommen, finanzielle Selbständigkeit), nicht zuletzt aber in Hinblick auf die Altersvorsorge. 
Die meisten der geringfügig beschäftigten Frauen haben zwar bereits Versicherungsjahre an ­
gesammelt, laufen aber aufgrund familiär bedingter Lücken in der Versicherungskarriere (Be­
rufspause, geringfügige Beschäftigung, Schwierigkeiten beim Wiedereinstieg) Gefahr, nur eine 
sehr niedrige oder gar keine Pension zu bekommen. 
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GRUNDLAGENARBEIT FÜR FRAUENFRAGEN 

Abgeschlossen wurde die Untersuchung "Interessen von Frauen im Betrieb". Ausgangspunkt 
war die Tatsache, daß sich die soziale Lage von Frauen im betrieblichen Zusammenhang 
von jener der Männer in wesentlichen Bedingungen unterscheidet (untergeordnete Positi­
on im Betrieb, notwendige Abstimmung familiärer Verpflichtungen und beruflicher Arbeit, spezi ­
fische Belastungen etc.) und die Annahme , daß in dieser Situation spezifische Problemsichten 
und Interessenlagen der Frauen existieren . Wesentlich für den Forschungsverlauf war, daß die 
Frauen selbst zu Wort kamen (Interviews mit Funktionärinnen, Betriebsrätinnen und über 100 
Arbeiterinnen und Angestellten) . Die Ergebnisse der Studie belegen , daß es eine Reihe von in­
neren (bei den Frauen selbst liegenden) sowie äußeren (dem betrieblichen Kontext entstam­
menden) Barrieren be i der Interessenartikulation gibt, die Lösungen im Interesse der Frauen er­
schweren oder verhindern. 

Abgeschlossen wurde eine Untersuchung zum Bereich Sozial- und Arbeitsmarktpolitik sowie 
Gleichstellungspolitik der Europäischen Gemeinschaften (Federführung: Abtei lung Eu­
ropäische Integration) . 

Zum Thema Nachtarbeit und deren Auswirkungen im geschlechtsspezifischen Vergleich wur­
de ein Forschungsvorhaben konzipiert, das wissenschaftliche Grundlagen über die wesentlichen 
Aspekte bringen soll (soziale- betriebs- und volkswirtschaftliche, gesundheitliche, rechtliche u.a. 
Aspekte, Akzeptanz). 

Weitere Forschungsvorhaben wurden konzipiert, u.a. über Arbeits- und Lebensbedingungen 
von Frauen in Pf~egeberufen. 

Publikationen 1991/1992 

In der Reihe "Forschungsberichte aus Sozial- und Arbeitsmarktpolitik" wurden die Num­
mern 30 "Alleinerzieherinnen", die Nr.39 "Betriebliche Arbeitszeit zwischen Wunsch und 
Wirklichkeit" und die Nr.43 "Frauenbeschäftigung und Betriebsübernahmen" herausgege­
ben. 

In der Reihe "Gleichbehandlung ist das Ziel" erschienen die Nr.19 "Beruf: Ungelernt. Ar­
beitsbiograhien von Frauen", die Nr.20 "Gewaltige Verhältnisse. Berichte von Frauen aus 
dem Frauenhaus" und im Frühjahr 1992 die Nr.21 "Beiträge zum Arbeitsrecht I - Nachtar­
beit". 
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ALLGEMEINE GRUNDLAGENARBEIT 

ALLGEMEINE GRUNDLAGENARBEIT 

Die allgemeine Grundlagenarbeit des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales erfolgt in den 
Schwerpunkten der Erarbeitung und Vorbereitung von Konzepten und Gutachten allge­
meinen sozialpolitischen bzw. entscheidungsvorbereitenden Inhalts, der Konzeption, Ver­
gabe und Betreuung von Forschungsvorhaben, der Vorbereitung von Enqueten, der Mitwirkung 
in Veranstaltungen mit sozialpolitischen Themen und der Redigierung und Veröffentlichung des 
Sozialberichts und von Forschungsergebnissen. 

Die Grundsatzabteilung wirkte in Arbeitsgruppen und Beiräten mit, die sich u.a. mit statisti ­
schen Fragen, Forschungspolitik, Pflegevorsorge, Familienpolitik und sozialer Technologieent­
wicklung beschäftigen. Weiters wurde in internationalen sozialpolitischen Arbeitsgruppen, wie 
z.B. in der OECD, mitgearbeitet. Für international vergleichende Arbeiten der OECD und für ei­
ne zu Jahresende 1992 geplante Konferenz der Sozialminister aller OECD-Mitgliedsstaaten wur­
den österreich ische länderberichte über Pflegevorsorge und Krankenversicherungs- und 
Gesundheitsfragen verfaßt. 

Abgeschlossen wurden im Berichtszeitraum 1991 und 1.Halbjahr 1992 Studien über die sozia­
le und rechtliche Situation von Zeitungskolporteuren, die zu erwartenden Kosten einer refor­
mierten Pflegegeldregelung (am Beispiel einer Erhebung aus Salzburg), die Einkommensver­
teilung 1991 und die Einstellung der Bevölkerung zu Fragen der Pensionsreform und einer re­
formierten Pflegevorsorge. Ein interessantes Ergebnis der Meinungsumfrage ist, daß die Mehr­
heit der Bevölkerung Reformen im Pflegebereich für erforderlich hält und auch bereit ist dazu ei ­
nen Beitrag (z.B. in Form von höheren Abgaben oder Sozialversicherungsbeiträgen) zu leisten. 
Die Studie über Zeitungskolporteure ergab, daß ihre soziale Situation sehr angespannt ist: 
wöchentliche Arbeitszeiten von bis zu 70 Stunden bei durchschnittlichen Wochenverdiensten 
von S 1.400,- und eine mangelhafte soziale Absicherung. 

In der 2. Jahreshälfte 1992 wird eine Studie über Abfertigungen in Österreich zur Verfügung ste­
hen. Weiters wird eine Bestandsaufnahme über die Integrationschancen behinderter Menschen 
in Österreich abgeschlossen sein. Vor dem Abschluß steht eine Studie über das effektive Pen­
sionszugangsalter. Eine ebenfalls bis Ende 1992 beendete Studie hat die private und betriebli­
che Altersvorsorge zum Thema. 

Da die Arbeitsmarktchancen älterer Menschen im erwerbsfähigen Alter zunehmend schlechter wer­
den, beschäftigen sich zwei Mitte 92 vergebene Projekte mit den Ursachen dieses Phänomens. In 
einer Arbeit werden die Wiederbeschäftigungschancen von langzeitarbeitslosen älteren Menschen 
analysiert. In einer anderen Studie werden mögliche Austauschprozesse zwischen jüngeren und 
älteren Arbeitnehmern und zwischen in- und ausländischen Arbeitnehmern untersucht. 
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FINANZIELLE UND PERSONELLE SITUATION DES BMAS 

FINANZIELLE UND PERSONELLE 
SITUATION DES BMAS 

Die Ausgaben und Einnahmen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales im Jahre 
1991 bei den Kapiteln 15 "Soziales" und 16 "Sozialversicherung" sind aus der folgenden 
Aufstellung zu entnehmen: 

Soziales 
Sozialversicherung 

Summe 

*: in Millionen Schilling 

Ausgaben* 

41.109,801 
58.609,623 

99.719,424 

Einnahmen* 

31.895,363 
1.557,935 

33.453,298 

Die Ausgaben im Ressortbereich erreichten demnach im Jahre 1991 rund 99.719 Millio­
nen Schilling oder rund 15 % des Gesamthaushaltes des Bundes. 

Dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales standen für die Erfüllung seiner Aufga­
ben laut Stellenplan im Jahre 1991 ohne saison- oder teilbeschäftigte Vertragsbediens­
tete (z.B. Heizer, Reinigungskräfte) 5.243 Planstellen zur Verfügung, die sich wie folgt 
verteilen : 

Zentralleitung 
Landesarbeitsämter 
Landesinvalidenämter 
Prothesenwe rkstätten 
Heimarbeitskommissionen 
Arbeitsinspektion 

Summe 

490 
3.501 

784 
27 
8 

433 

5.243 
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Kapitel 15 "Soziales" und Kapitel 16 "Sozialversicherung" 
Erfolg 1991 

Gesetzl. Verpflichtungen 1) 

Mio. S 0/0 

Sozialversicherung 58.609,623 58,77 

Kriegsopferversorgung, 
Heeresversorgung, 
Opferfürsorge und 
Kleinrentnerentschädigung 6.914,7052a) 6,93 

Arbeitsmarktverwaltung (I) 27.598,7362b) 27,68 

Sonstiges3) 846,8632c) 0,85 

Insgesamt 93.969,9272d) 94,23 

1) einschl ie Blich Personalausgaben 
2) Hievon Personalausgaben (Mio. S) : 

3) Aufgliederung siehe nächste Tabelle 

a) 252,363 
b) 1.040,601 
c) 342,670 
d) 1.635,634 

Ausgaben 

Ermessensausgaben 
Mio. S 0/0 

- -

188,066 0,19 

5.355,412 5,37 

206,019 0,21 

5.749,497 5,77 

Einnahmen 

zusammen 
Mio. S 0/0 Mio. S % 

58.609,623 58,77 1.557,935 4,66 

7.102,771 2a) 7,12 50,035 0 ,1 5 

32.954, 1482b) 33 ,05 31 .394,910 93,84 

1.052,8822c) 1,06 450,418 1,35 

99.719,4242d) 100,00 33.453,298 100,00 
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Aufgliedenang der "Sonstigen Ausgaben" und "Sonstigen Einnahmen" 
Erfolg 1991 

Sonstige Ausgaben Sonstige Einnahmen 

Gesetzl. Verpflichtungen 1) Ermessensausgaben zusammen 
Mio. S. Mio. S. Mio. S. Mio. S. 

Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales 221,867 116,052 337,919 26,198 

Hilfeleistungen an Opfer von 
Verbrechen 4,193 5,328 9,521 1,317 

Allgemeine Fürsorge (ohne 
Kleinrentnerentschädigung) - 55,094 55,094 -
Schlechtwetterentschädigung 
im Baugewerbe 464,717 - 464,717 418,181 

Überbrückungshilfen an 
ehem.öffentlich Bedienstete 2,331 - 2,331 -
Ersatz d. Sonderunterstützg. 
nach dem Mutterschutzgesetz 0,116 - 0,11 6 -

Heimarbeitskommissionen, 
Schlichtungsstellen 2,584 0,931 3,515 0,000 

Arbeitsinspektion 151 ,055 28,614 179,669 4,722 

Insgesamt 846,863 206,019 1.052,882 450,418 

1) einschließlich Personalausgaben 
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INTERESSEN VERTRETUNGEN BUNDESKAMMER FÜR ARBEITER UND ANGESTELLTE 

BUNDESKAMMER FÜR ARBEITER 
UND ANGESTELLTE 

1. Arbeitsrecht und Arbeitnehmerschutz 

Auch 1991 war eine gesteigerte Inanspruchnahme der arbeitsrechtlichen Beratung durch die 
Arbeiterkammern festzustellen. In Wien haben beispielsweise 28.241 (1990: 25.698) Arbeitnehmer 
die Beratungsmöglichkeit in Anspruch genommen. Eine deutliche Steigerung war bei türkischen 
Arbeitnehmern festzustellen (3.993 Ratsuchende, 1990: 2.939), ebenso bei Arbeitnehmern aus dem 
ehemaligen Jugoslawien (6.519 Ratsuchende, 1990: 5.631). Vermehrt wird die Beratungstätigkeit 
der Arbeiterkammer auch von anderen nicht deutschsprachigen Arbeitnehmern in Anspruch ge­
nommen. 

Die gesteigerte Inanspruchnahme, die für Wien beispielhaft dargestellt wurde, ist in allen Länder­
kammern zu beobachten. 

Zweifellos besteht hier ein Zusammenhang mit der Rechtsschutztätigkeit der gesetzlichen Interes­
senvertretungen der Arbeiternehmer. In allen Länderkammern wurden die personellen und organi­
satorischen Voraussetzungen geschaffen bzw ausgeweitet, um die Aufgabe der Rechtsschutztätig­
keit bewältigen zu können. 

Schwerpunktmäßig sind die Arbeitnehmer mit folgenden Problemen konfrontiert: 

ein zunehmendem Ausmaß macht sich die "Flucht aus dem Arbeitsrecht" bemerkbar, indem Ar· 
beitnehmer auf Grundlage von Werkverträgen beschäftigt werden. 

e Lohnabrechnungen werden nicht ordnungsgemäß durchgeführt, insbesondere bei der Aus­
zahlung von Beendigungsansprüchen werden Entgeltansprüche vorenthalten oder verspätet über­
wiesen. Da häufig keine schriftlichen Lohnabrechnungen ausgehändigt werden, aus der die Ent­
geltansprüche, die Lohnsteuer, die Sozialversicherungsbeiträge und alle sonstigen Abzüge er­
sichtlich sind, ist für Arbeitnehmer die Höhe des Auszahlungsbetrages nicht nachvollziehbar. 

e Bei den Arbeitnehmern besteht ein enormes Informationsdefizit über die Kollektivvertragszu­
gehörigkeit und deren Regelungsinhalte . 

• In einem hohen Ausmaß fühlen sich Arbeitnehmer durch steigende Überstundenleistungen bela­
stet, verbunden mit häufigen Übertretungen der Arbeitszeit- und Arbeitsruhevorschriften. 

e Bei der Überstundenabgeltung in Zeitausgleich kommt es immer wieder zu Problemen, da die­
se nur im Verhältnis 1:1 bewertet werden. 
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Mit Beschlu ß des Nationalrates vom 13. November 1991 wurde eine neue gesetzliche Grundlage 
für die Arbeiterkammern geschaffen. Das Arbeiterkammergesetz 1992 sieht vor allem eine Aus­
weitung der Aufgaben der gesetzlichen Interessenvertretungen vor, indem nunmehr neben 
der Beratung in arbeits- und. sozialrechtlichen Angelegenheiten auch Rechtschutz für kammerzu ­
gehörige Mitg lieder zu leisten ist. Zu den Aufgaben der gesetzlichen Interessenvertretungen zählt 
ausdrücklich auch die Überwachung von Arbeitsbedingungen. Ebenso wurden die Rechte und 
Pflichten der Kammerzugehörigen ausgeweitet und ein Petitionsrecht verankert. Die Aufgaben und 
Befugnisse der gewählten Organe wurden neu definiert und durch einen Kontrollausschu ß ergänzt. 

In der rechtspolitischen Diskussion hat die Kammer eine Reihe von Beiträgen zu Gesetzesbe­
gutachtungen und Initiativen geleistet. 

Der Entwurf einer Novelle zum Arbeitszeitgesetz hat eine Zwischenbilanz der bisherigen Sozial­
partnergespräche zum Gegenstand. Die Arbeiterkammer hat bei dieser Gelegenheit eine Reihe 
von Einzelregelungen kritisch bewertet, insbesondere was die weitgehenden Flexibilisierungs­
möglichkeiten angeht, die sich bei fehlenden Mi tspracherechten zu Lasten der Arbeitnehmer aus­
wirken würden. 

Darüber hinaus wurde ein Bündel an Forderungen zu weiteren Reformschritten deponiert (z. B 
Regelung der Rufbereitschaft, Einbeziehung arbeitnehmerähnlicher Personen in den Schutzbe­
reich des Arbeitszeitgesetzes, Ausgleich für Belastungen durch Schicht- und Nachtarbeit, Be­
grenzung des jährlichen Überstundenkontingents) . Angesichts der Tatsache, daß die vom Ver­
fassungsgerichtshof aufgehobene Sperrzeitenregelung ersatzlos auszulaufen drohte, kann die 
Neuregelung der Ladenöffnungszeiten als Erfolg bezeichnet werden, trotz aller Schwächen der 
nunmehrigen gesetzl ichen Regelung. 

In Arbeitnehmerschutzangelegenheiten haben Arbeiterkammern intensive In fo rmations- und Aus­
bildungsanstrengungen unternommen. Im legistischen Bereich wurde versucht, eine Reihe von 
Verbesserungen durchzusetzen, dies gilt insbesondere für die Tätigkeit der Arbeitsinspektion, der 
betriebsärztlichen Betreuung, den technischen Arbeitnehmerschutz, die Bauarbeiterschutzverord­
nung. 

Im Rahmen der EWR-Verhandlungen wurde auf Initiative der Interessenvertretungen der Arbeit­
nehmer eine österreichische Erklärung zum Nachtarbeitsverbot von Frauen eingebracht. Da­
mit soll eine innerstaatliche Regelung ermöglicht werden, die den gesundheitsschädlichen Folgen 
von Nachtarbeit ausreichend Rechnung trägt. 

Im Bereich der Arbeitskräfteüberlassung mußte festgestellt werden, daß in zahlreichen Fällen 
wesentliche Schutzbestimmungen des Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes nicht eingehal­
ten werden. Die Arbeiterkammern versuchen in diesen Fällen den Ausschluß von der Gewerbe­
ausübung durchzusetzen. 
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Im Zusammenhang mit Umstrukturierungen von Unternehmen und Konzernen werden auch 
Arbeitnehmer mit geänderten Arbeitsverträgen konfrontiert. Dabei entstehen auch zunehmend 
Probleme in Bezug auf bisher geltende Kollektivverträge und Betriebsvereinbarungen. Um­
gründungen, Fusionen oder Spaltung berühren auch die Organisationsstruktur der betrieblichen 
Interessenvertretungen der Arbeitnehmer. Seitens der Arbeiterkammer wurden die sozialpoliti ­
schen Problemstellungen aktualisiert und die Inititative ergriffen, um nachteilige Auswirkungen 
auf die Arbeitnehmerschaft ausschließen zu können. 

2. Arbeitsmarkt und Arbeitslosenversicherung 

Die Arbeitsmarktentwicklung des Jahres 1991 war durch eine weitere Ausweitung des Be­
schäftigtenstandes gekennzeichnet, der in einem hohen Ausmaß auf eine Zunahme der be­
schäftigten Ausländer zurückzuführen ist. 

Gleichzeitig mit dem Beschäftigungswachstum und untypisch für die gute Wirtschaftslage ist 
jedoch der Anstieg bzw die Verfestigung der Arbeitslosenrate auf einem hohen Niveau fest­
zustellen. 

Die Probleme am Arbeitsmarkt lassen sich schwerpunktmäßig folgendermaßen darstellen : 

• Das überdurchschnittliche Wachstum des Arbeitskräftepotentials, bedingt vor allem durch die 
Neuzuwanderung ausländischer Arbeitnehmer, übersteigt die Arbeitskräftenachfrage und 
führt somit zu einem Ansteigen der Arbeitslosigkeit. 

• Der Einfluß der Saisonarbeitslosigkeit ist in Österreich - verglichen mit internationalen Ver­
hältnissen - weit überdurchschnittlich, was nicht nur an "objektiven" Kriterien (strenger Win­
ter) liegen kann, nachdem Länder mit strengeren Wintern (Kanada, Schweden, Norwegen) 
eine geringere Saisonkomponente aufweisen. 

• Die Anzahl der gemeldeten offenen Stellen ist (nach einer Verbesserung der Situation in 
den letzten Jahren) wieder im Abnehmen. Die Arbeitsämter verfügen daher nur für einen ge­
ringen Teil der Arbeitslosen über geeignete Stellenangebote. 

• Jeder vierte Arbeitslose ist schwer vermittelbar. Die Hauptgründe dafür liegen im selekti­
ven Einstellungsverfahren der Arbeitgeber (va bezüglich des Alters, einer Behinderung oder 
bei Schwangerschaft sowie bei nicht abgeleistetem Präsenz-IZivildienst) und andererseits bei 
Infrastrukturmängeln (fehlende Kinderbetreuungsmöglichkeiten und schlechte Erreichbarkeit 
der Betriebe) . 

• Äußerst problematisch entwickelt sich die Arbeitsmarktlage bei älteren Arbeitnehmern-, 
insbesondere bei den Arbeitern und Arbeiterinnen . Das Risiko der Langzeitarbeitslosigkeit ist 
dabei das herausragende Problem. 
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Für die Interessenverbände der Arbeitnehmer ergeben sich daraus entsprechende Anforderun­
gen an die Arbeitsmarktpolitik. 

• Die Formulierung einer Einwanderungspolitik, die die Probleme des inländischen Arbeits­
marktes und die Interessen von Neuzuwanderern besser und systematischer als derzeit in 
Einklang bringt. 

• Die Reform der Arbeitsvermittlung, die vor allem auch zu einer erfolgreicheren Steilen­
akquisition führen muß . 

• Spezielle Maßnahmen für ältere Arbeitnehmer, die vor allem vorbeugend wirken, und Maß­
nahmen für Behinderte. Beides setzt eine geänderte Personalpolitik voraus und erfordert da­
her neue Zusammenarbeitsformen zwischen Arbeitsmarktverwaltung und Betrieben. 

• Maßnahmen zum Abbau der Saisionarbeitslosigkeit (die Umsetzung des diesbezüglichen 
Konzeptes der Gewerkschaft Bau/Holz würde vor allem die Winterarbeitslosigkeit sehr spür­
bar beeinflussen). 

• Investitionen im Infrastrukturbereich (vor allem Kinderbetreuungsmöglichkeiten und 
öffentlicher Verkehr). 

• Angesichts von 14 % nicht unterstützten Arbeitslosen und 42 % Arbeitslosen, deren Unter­
stützung unterhalb des Ausgleichszu lagenrichtsatzes liegt, sind auch gezielte Leistungs­
verbesserungen anzustreben. 

In der arbeitsmarktpolitischen Diskussion wurde vor allem von Unternehmerseite hervorgeho­
ben, daß gegebene Wiedereinstellungszusagen einer Arbeitsvermittlung entgegenstehen. 

Der Gesetzgeber hat darauf reagiert und ausdrücklich festgelegt, daß eine Wiedereinstellungs­
zusage der Vermittlung nicht entgegensteht. Den Bedenken der Arbeiterkammer wurde nur in­
soweit Rechnung getragen, daß daraus kein Nachteil für die Arbeitnehmer resultieren darf (Ent­
fall eines allfälligen Schadenersatzes) . Für Jugendliche Arbeitslose (25. Lebensjahr) wurden die 
erforderlichen Anwartschaftszeiten für einen Anspruch auf Arbeitslosengeld von 20 Wochen auf 
26 Wochen angehoben . Die Inanspruchnahme für das Altersarbeitslosengeld (ältere Arbeitslo­
se [50. Lebensjahr] in einer "Problemregion") wurden an die Beschäftigung und den Wohnsitz 
in den erfaßten Regionen gebunden . 

Von prinzipieller Bedeutung ist die Zulassung der privaten Arbeitsvermittlung durch eine No­
velle zum Arbeitsmarktförderungsgesetz. Trotz erklärtem Widerstand wurde die private Arbeits­
vermittlung zugelassen. Den massiven Bedenken der Interessenvertretungen der Arbeitnehmer 
wurde insoweit Rechnung getragen, als die Ausübung der Arbeitsvermittlung durch Private an 
zahlreiche Schutzbestimmungen zugunsten von Arbeitssuchenden gebunden ist und die Tätig­
keit untersagt werden kann, wenn Arbeitsvermittier ihre Verpflichtungen verletzen. Das Inkraft­
treten dieser Bestimmungen mit 1.7.1993 ist daran gebunden, daß bis zu diesem Zeitpunkt die 
Reform der Arbeitsmarktverwaltung erfolgt. 
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Ein schwerwiegendes arbeitsmarktpolitisches und sozialpolitisclles Problem stellte auch im Be­
richtsjahr die illegale Beschäftigung dar. Überschreitungen der Arbeitszeitregelungen, unter­
kollektiwertragliche Bezahlung, das Vorenthalten des Sozialversicherungsschutzes führen da­
bei zu extremen Benachteiligungen der Arbeitnehmer. 

3. Sozialversicherung, Sozialhilfe, 
soziale Dienste 

Alle Arbeiterkammern bieten Rechtsberatung in allen sozialversicherungsrechtlichen Fragen an, 
darüber hinaus werden Sozialgenchtsfälle VOI' Gericllt vertreten. Dieses Unterstützungsangebot 
wird in einem hohen Ausmaß in Anspruch genommen. So wurden 1991 beispielsweise In Wien 
rd 5.000 Arbeitnellmer In sozialrechtlichen Angelegenileiten betreut, in Oberösterreich rd 4.700, 

in Salzburg 2.500, In Kärnten 1300. Dabei fällt auf, daß in sozialrechtlichen Streitfällen die 
Inanspruchnahme einer Invaliditätspension im Vordergrund steht. Eine besondere Unge· 

wißheit dabei bildet die vorausgesetzte Beendigung eines Dienstverllältnisses bei einer bean· 
tragten, aber nocll nicllt luerkannten InvaliditätspensIon. 

In Wien wurde vor allem die lange Verfahrensdauer bemängelt, von der Klagseillbringung bis 
zur Urteilsausfertigung dauert die Hälfte aller Verfahren bereits 8 Monate! 

Im Bereich der Servicetätigkeit hat die Arbeitel'kammer Niederösterreicll eine Aktion "Pen­
sionsvorausberechnung" gestartet, die Sich als großer Erfolg herausstellte. 65 % der ange­
sprochenen Frauen und 70 % der Männer haben diese Aktion in Anspruch genommen, bel den 
die Arbeiterkammer NIederösterreich gemeinsam mit den ~JenslonsversicherunCJsträgeril eitle 
Berechnung des bestehenden Pensions3nspl'ucl1t::,s dlJl'cllfLllll'E:ll. 

Auf legistischem Gebiet stand die 50. ASVG-Novelle im Vordergrund. Ihr Ausgangspunkt wal' 

ua die Regierungserkl~'lI'ung vom Dezember 1990 und bracille Änderungen vor allem im Berelcll 
der Krankenversicherung sowie bezüglich der PensionscJynamik und des Ausgleichszulagen­
rechts. Zur Verbesserung und beabsichtigten Neuordung des Gesundlleitswesens dienen val' 
allem die Erweiterung des Leistungskataloges dei' Krankenversicherung um die medizlllische 
Rehabilitation, Hauskrankenpflege sowie Maßnallmen der Gesundheitsfördel'ung. Die Aus­
gleichszulagenrichtsätze wurden außertourlieh erhöht und die Aufwertung und Anpassung der 
Pensionen neu geregelt (Entfall der Berücksichtigung der Arbeitslosenrate bei der Festsetzung 
des Anpassungsfaktors). Darüber hinaus wurde im Bereich der Unfallversicherung auf Anregung 
der Bundesarbeitskammer der UnfaliversicherungsscllUtz ausgeweitet. 
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Mit 1.4.1991 trat das Sozialrechts-Änderungsgesetz 1991 in Kraft , womit dem Erkenntnis des 
Verfassungsgerichtshofes Rechnung getragen wurde und die Ruhensbestimmungen bei Zu­
sammentreffen einer Pension aus der Pensionsversicherung mit Erwerbseinkommen aufgeho­
ben wurden. Gleichzeitig wurde die Stichtagsregelung als neue besondere Anspruchsvoraus­
setzung eingeführt. 

Außerdem wurde gleichzeitig die Bestimmung des § 23 a Abs 1 lit b AngG dahingehend geän­
dert, daß nunmehr Anspruch auf Abfertigung auch dann besteht , wenn das Dienstverhältnis we­
gen Inanspruchnahme einer Berufsunfähigkeitspension durch Kündigung seitens des Ange­
stellten endet. 

In der sozialpolitischen Diskussion standen die Vorarbeiten zur beabsichtigen Pensionsre­
form im Vordergrund. 

Im Bereich der sozialen Dienste werden erhebliche Mängel mit der Versorgung durch Kin­
derbetreuungseinrichtungen, insbesondere mit Krabbelstuben festgestellt. 

Das Problem der Pflegebedürftigkeit gewinnt steigende Bedeutung. In Salzburg wurde das 
Landesbudget für "Hauskrankenpflege" außerordentlich erhöht, innerhalb von drei Jahren wur­
den die entsprechenden Budgetansätze um das sechsfache erhöht. 

In einigen Bundesländern wurden ernsthafte Anstrengungen zum Ausbau von sozialen Dien­
sten unternommen. Allerdings entspricht die gegebene Ausstattung noch nicht den Erfordernis­
sen von pflegebedürftigen Personen. 

Der beabsichtigten Schaffung einer Pflegesicherung kommt daher außerordentliche Bedeutung 
zu. 

4. Berufsausbildung 

Durch eine finanzielle Unterstützung der Arbeiterkammer wurden in Wien rd . 500 Lehrlinge aus 
Familien mit geringem Einkommen unterstützt (S 650,- pro Monat). 

Die Jugendbeschäftigung und der Lehrstellenmarkt entwickeln sich äußerst unterschiedlich. 

Trotz branchenmäßiger und regionaler Schwierigkeiten in der Vermittlung von Lehrstellen, vor 
allem für Mädchen, kann insgesamt gesehen von einem Überhang von offenen Lehrstellen 
gegenüber Lehrstellensuchenden gesprochen werden. 
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Die Entspannung am Lehrstellenmarkt setzt sich aber nicht in der allgemeinen Arbeitsmarkt­
situation von jungen Erwachsenen fort. 

41.688 junge Erwachsene in der Altersgruppe zwischen 19 und 25 Jahren sind arbeitslos. Die 
oftmals aufgestellte Behauptung eines generellen Facharbeitermangels hält einer empirischen 
Überprüfung nicht stand. 

Wegen Übertretung der Bestimmungen des Berufsausbildungsgesetzes, des Kinder- und 
Jugendlichenbeschäftigungsgesetzes, des Arbeitsrechts, der Sozialversicherungsgesetze , des 
Ausländerbeschäftigungsgesetzes und der Gewerbeordnung wurden Anzeigen erstattet. Die An ­
zeigen hatten insbesondere Arbeitszeitüberschreitungen , Nachtruheverletzungen, Verstöße ge­
gen das Maßregelungsverbot, fehlende Gewerbeberechtigungen, Vortäuschen von Ausbil ­
dungsberechtigungen und Nichtanmelden zur Sozialversicherung zum Thema. 

5. Familienpolitik 

Nach längeren politischen Verhandlungen erfolgte im Juni 1991 durch eine Novellierung des 
Familienlastenausgleichsgesetzes ein weiterer Ausbau der Leistungen aus dem Familien­
lastenausgleich . 

So sehr aus der Sicht der Arbeitnehmer eine Reihe von Maßnahmen, wie z.B. die von den Ver­
waltungskosten her relativ sparsame Festlegung, daß die Mutter des Kindes den primären An­
spruch auf Familienbeihilfe hat, weiters die Verlängerung der rückwirkenden Auszahlungsver­
pflichtung der Familienbeihilfe uam begrüßt wird, muß doch festgestellt werden, daß die prinzi­
piell positive Einführung eines Zuschlages bzw Zuschusses zur Geburtenbeihilfe für Familien 
mit einem Monatseinkommen bis zur Höchstbeitragsgrundlage - 1991: S 30.000,- - im ersten 
Lebensjahr des Kindes - eine Leistung, die auch Hausfrauen und Studentinnen zugute kommen 
wird - Arbeitnehmerfamilien, deren Beiträge im übrigen wesentlich den Familienlastenaus­
gleichsfonds finanzieren, insofern benachteiligt, als sie vom Zuschlag zur Geburtenbeihilfe aus­
geschlossen werden, wenn einer der Elternteile im selben Zeitraum Karenzurlaubsgeld bezieht , 
wenngleich auch das Familieneinkommen S 30.000,- nicht überschreitet. 

Weiters haben die Anliegen der Arbeitnehmer, daß bei Leistungen, die bis zu einer bestimmten 
Obergrenze des Familieneinkommens zustehen, nicht ausschließlich das nach dem Einkom­
mensteuergesetz ermittelte Einkommen herangezogen wird, keinen Niederschlag in dieser No­
velle gefunden. 

311 

III-103 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 03 Hauptdok. Tätigkeitsbericht (gescanntes Original)318 von 358

www.parlament.gv.at



BUNDESKAMMER FÜR ARBEITER UND ANGESTELLTE INTERESSENVERTRETUNGEN 

6. Sozialwissenschaftliche Arbeiten 

Folgende sozialpolitisch relevante Forschungsprojekte wurden im Berichtszeitraum begonnen, 
fortgeführt oder beendet: 

• Praxis von Verwaltungsstrafen im Arbeits- und Sozialgericht 
• Freizeit der Wiener Arbeitnehmer 
• Lebens- und Berufssituation von Leiharbeitskräften 
• Neue Technologieformen und Arbeitsunfälle 
• Interessenpolitische Bewältigung der Folgen neuer Technik 
• Psychosoziale Arbeitsbelastungen im Fluglotsendienst 
• Techniker im technischen Wandel 
• Neue Arbeitszeitstrukturen 
• "Modellversuch Ladenöffnungszeiten" - Effekte und Reaktionen 
• Berufliche Weiterbildung als Problem betrieblicher Arbeitnehmervertretung 
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BUNDESKAMMER DER 
GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

1. Lohn- und Kollektivvertragspolitik 

Beim Unterausschu ß für Lohnfragen der Paritätischen Kommission für Preis- und Lohnfragen 
brachte der Österreichische Gewerkschaftsbund im Jahre 1991 insgesamt 147 (gegenüber 154 
Jahre im Jahr 1990) Freigabeanträge ein, von denen 11 die Landwirtschaft betrafen. Mit ledig­
lich 7 Freigabeanträgen (1990 waren es 14) hatte sich die Paritätische Kommission zu befas­
sen und zwar in allen Fällen wegen einvernehmlicher Abtretung durch den Lohnunterausschuß. 

Auf dem Lohnsektor wirkte sich in der ersten Jahreshälfte 1991 der relativ hohe Kollektivver­
tragsabschluß für die Arbeiter des industriellen Eisen-Metall-Sektors vom November 1990 
mit 8 % KV und 6,3 % Ist für viele Bereiche äußerst präjudiziell aus. Überdurchschnittlich hohe 
Kollektivvertragsabschlüsse tätigten in diesem Zeitraum insbesondere die Erdölindustrie mit 
7,8 % KV und 6,3 % Ist, die Textilindustrie mit 8 % KV und 6 % Ist, die Papier- und Pappever­
arbeitende Industrie mit 7,9 % KV und 6,2 % Ist sowie die Angestellten der Reisebüros mit 5,2 
bis 8,5 % KV bei Aufrechterhaltung der Überzahlungen. Auch der Handel mit 6,5 KV und Auf­
rechterhaltung der Überzahlungen sowie der Geld-Kredit-Sektor mit rund 6,1 % KV = Ist waren 
zweifellos vom vorangehenden Kollektivvertragsabschluß im Eisen-Metall-Sektor beeinflußt. 
Auch im Verkehrssektor betrugen die überwiegend im ersten Quartal erfolgten Kollektivver­
tragsabschlüsse rund 6,5 % KV bei Aufrechterhaltung der Überzahlungen. Auch die Abschlüs­
se für den industriellen und gewerblichen Bausektor mit 8 % KV bei Aufrechterhaltung der Über­
zahlungen sowie für die holzverarbeitende Industrie mit 7,7 % KV und 6,3 % Ist bewegten sich 
in diesem Rahmen. Ein leichter Rückgang der Höhe der Kollektivvertragsabschlüsse, vor allem 
in einzelnen Bereichen der Nahrungs- und Genußmittelindustrie, war ab der 2.Jahreshälfte 1991 
zu verzeichnen. Auch der Kollektivvertragsabschluß für den industriellen Eisen-Metall-Sektor 
zum 1.11.1991 mit 6,2 bis 6,5 % KV und 4,8 % Ist lag erheblich unter dem Vorjahresabschlu ß. 
Auch die zum gleichen Zeitpunkt in Kraft getretenen Gehaltsabschlüsse der Industrie mit durch­
schnittlich 6,2 % KV und 4,8 % Ist mit geringfügigen Ausnahmen haben sich diesem Leitabschlu ß 
angeschlossen. 

Diese Kollektivvertragsabschlüsse führten im Jahr 1991 zu einer Erhöhung des Tariflohnindex 
1986 für die Beschäftigten insgesamt um 6,9 % und für die Arbeiter und Angestellten der Indu­
strie um 7,6 %. Da Österreich im Jahr 1991 eine Steigerung des Verbraucherpreisindex im Jah­
resdurchschnitt von 3,3 % aufwies, führten die beschriebenen Erhöhungen der Löhne und Gehäl­
ter auch heuer wieder zu einer nicht unbeträchtlichen Reallohnerhöhung. 
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Im Jahr 1991 setzte sich der Trend zu kollektivvertrag lichen Arbeitszeitverkürzungen wei­
ter fort. So ist insbesondere in folgenden Bereichen eine Arbeitszeitverkürzung auf 38,S Stun­
den bei durchwegs vollem Lohnausgleich in Kraft getreten : 

Ab 1.1.1991 für die Spiritus- und Hefeindustrie, die Fleischwarenindustrie, die Brauindustrie so­
wie für die Firma Kelly GesmbH. Ab 1.5.1991 für die Kühlhäuser Wiens. Ab 1.7.1 991 für die Teig­
warenindustrie , die Futtermittelindustrie, die Spirituosenindustrie sowie die alkoholfreie Erfri­
schungsgetränkeindustrie. Ab 1.10.1991 schließlich für die Gewürzindustrie. Im Jahr 1992 tritt 
eine Arbeitszeitverkürzung auf 38,5 Stunden pro Woche für die Fruchtsaftindustrie und die Fi­
schindustrie in Kraft. 

2. Bauarbeiterschutzverordnung 

Am 24.Mai 1991 begann die zweite Lesung des Entwurfes einer Bauarbeiterschutzverordnung, 
die nach fünf Sitzungen am 22.8.1 991 abgeschlossen wurde. Im Anschluß daran folgte das Be­
gutachtungsverfahren, und die absch ließende Stellungnahme der Bundeswirtschaftskammer 
vom 18.11.1991. Über ausdrückliches Ersuchen der Vertreter der Bundeskammer fand dann 
noch vor der Jahreswende 1991/92 ein Sozialpartnergespräch im Sozialministerium über die 
Schwerpunkte des Entwurfes statt. So wurde von den Vertretern der Bundeswirtschaftskammer 
die unbeschränkte Weiterverwendung von Konsolleitergerüsten, deren Zulassung bis zu einer 
Höhe von 32 Meter und der Entfall der ansonst vorgeschriebenen Fußwehr verlangt. Außerdem 
muß schon bei der Anbotlegung für Tunnel- und Stollenbauten auf die Arbeitnehmerschutzbe­
stimmungen Bedacht genommen werden, damit nicht im nachhinein nach Anbotlegung und Auf­
tragsvergabe an die bauausführenden Firmen seitens der Arbeitsinspektion zusätzliche Aufla­
gen erteilt werden, die bei Offertstellung nicht berücksichtigt werden konnten. Bis zur Jahres­
wende 1991/92 ist darüber noch keine weitere Veranlassung seitens des Ministeriums getroffen 
worden. 

3. Entwurf eines Arbeitsinspektionsgesetzes 

Am 24.Apri11991 sandte des Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Zentral-Arbeitsin­
spektorat, den Entwurf eines Arbeitsinspektionsgesetzes 1991 zur Stellungnahme aus. Die 
Bundeswirtschaftskammer hat sich in ihrer ausführlichen Stellungnahme vom 25.6. 1991 
ganz entschieden gegen diesen Entwurf ausgesprochen und in diesem Zusammenhang 
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das Sozialministerium gebeten, zur Beseitigung der für die gewerbliche Wirtschaft unan­
nehmbaren Eingriffe in das laufende Betriebsgeschehen Sozialpartnerverhandlungen an ­
zuberaumen. Diese Gespräche haben am 30.9. und 23.10. 1991 stattgefunden, wobei sei ­
tens des Sozialministeriums in keinem einzigen der für die gewerbliche Wirtschaft wichtig­
sten Punkte eine Kompromißbereitschaft bestand. Insbesondere über folgende, für die Wirt­
schaft als untragbar empfundene, Schwerpunkte des Entwurfes wurde keine Einigung 
erzielt: 

1. Bereits bei der erstmaligen Feststellung von Übertretungen hat das Arbeitsinspek­
torat gemäß dem § 9 Abs .1 Anzeige zu erstatten (bisher erfolgte gem. § 6 Abs .1 ArbG 
1974 eine Aufforderung, den gesetZlichen Zustand herzustellen) . Die Bundeskammer hat­
te in ihrer Stellungnahme darauf hingewiesen, daß die Arbeitnehmerschutzbestimmungen 
in der Regel aus Unachtsamkeit oder auch aus Gesetzesunkenntnis wegen der äu ßerst 
komplizierten Materie übertreten werden. Nach Aufforderung durch die Arbeitsinspektion 
werden die Mi ßstände meist jedoch unverzüglich beseitigt. 

2. Durch den neuen § 10 Abs .3 und 4 wird dem Arbeitsinspektorat erstmals neben der Ge­
werbebehörde das Recht eingeräumt , selbst sowohl Bescheide zu erlassen als auch 
Akte unmittelbarer behördlicher Befehls- und Zwangsgewalt zu setzen . Eine ent ­
sprechende materielle Rechtsgrundlage wird nunmehr direkt im Entwurf des Arbeitsin ­
spektionsgesetzes 1991 vorgesehen , sodaß sich künftig das Arbeitsinspektorat nicht mehr 
auf § 360 Abs .2 der GewO oder auf § 28 Abs .3 des Arbeitnehmerschutzgesetzes stützen 
muß. Die Bundeswirtschaftskammer befürchtet, daß durch diese Aufwertung der Befug­
nisse der Arbeitsinspektion von diesem Recht auch in Fällen einer lediglich theoretischen 
Gesundheitsgefährdung Gebrauch gemacht werden könnte . Dadurch könnte den Betrie­
ben ein großer Schaden erwachsen. Als Kompromißlösung könnte sich die Bundeskam­
mer nur eine Regelung vorstellen, die auf Fälle akuter Lebensgefahr eingeschränkt wird . 

3. Auch gegen das in § 20 vorgesehene erzwingbare Zutrittsrecht durch Organe der öf­
fentlichen Sicherheit hat sich die Bundeswirtschaftskammer ausgesprochen . Die Bun­
deskammer bezweifelt es, daß in der Vergangenheit Fälle aufgetreten sind, die eine der­
artige Maßnahme rechtfertigen würden . Ein erzwingbares Zutritts recht wäre als Kompro­
miß höchstens dann vorstellbar , wenn im Gesetzestext sichergestellt wird, daß dies nur 
bei erkennbarer unmittelbarer Lebensgefahr und nicht schon bei Verdacht der Übertretung 
von Verwendungsschutzbestimmungen gestattet wird. 

4. Die beabsichtigte Anhebung der Geldstrafen von derzeit S 15.000,- auf S 50.000,- wur­
de von der Bundeskammer abgelehnt. 

Bis zur Jahreswende 1991/92 ist keine weitere Veranlassung mehr erfolgt. 
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4. Arbeitslosenversicherungsgesetz und 
Arbeitsmarktförderungsgesetz -

Zulassung privater ArbeitsvermiHIer 

Im Jahr 1991 gelang es in langwierigen Verhandlungen sowohl auf Sozialpartner-, als auch auf 
politischer Ebene einige für die gewerbliche Wirtschaft dringend erforderlichen Regelungen im 
ALVG zu erzielen. Den Schwerpunkt stellte zweifellos die Reform der Arbeitsmarktverwaltung 
mit Wirkung vom 1.1.1992 dar. So wurde der bisherige Reservefonds der Arbeitslosenversi­
cherung zu einem Fond der Arbeitsmarktverwaltung mit eigener Rechtspersönlichkeit ab 
1.1.1992 ausgestattet. Er wird die Arbeitgeber-Funktion der bisherigen Vertragsbediensteten 
der Arbeitsmarktverwaltung übernehmen. Gleichzeitig trat eine weitere Novel le zum AMFG so­
wie zur Gewerbeordnung 1973 in Kraft, derzufolge Gewerbetreibende, die am 1.Jänner 1992 
zur Ausübung des gebundenen Gewerbes der Betriebsberater einschließlich der Betriebsorga­
nisatoren berechtigt sind, auch zur Ausübung der auf dem Personenkreis der Führungskräfte 
eingeschränkte Arbeitsvermittlung berechtigt sind . Dies stellt einen von der gewerblichen Wirt­
schaft geforderten ersten Schritt für die Realisierung einer privaten Arbeitsvermittlung dar. 
Die Ausdehnung der privaten Arbeitsvermittlung über den Bereich der Führungskräfte hinaus 
auf alle Arbei tsvermittlungen im Bereich der gewerblichen Wirtschaft ist für den 1.Juli 1993 vor­
gesehen, sofern spätestens zu diesem Zeitpunkt ein Bundesgesetz über die Ausgliederung der 
Arbeitsmarktverwaltung aus der HOheitsverwaltung des Bundes in Kraft tritt. Schließlich konnte 
auch eine für die gewerbl iche Wirtschaft als vertretbar anzusehende Erhöhung des Arbeits­
losenversicherungsbeitrages um O,5%-Punkte auf 4,9 % erzielt werden, allerdings zu dem 
für die gewerbliche Wirtschaft aus administrativen Gründen sehr ungünstigen Zeitpunkt zum 
1.11.1 991. Schließlich wurde entsprechend einem langjährig geäußerten Wunsch der gewerb­
lichen Wirtschaft im Arbeitslosenversicherungsgesetz dezidiert festgelegt, daß eine Vermittlung 
auch jener Arbeitsloser vorzunehmen ist, die bereits eine Wiedereinstellungszusage von 
einem früheren Arbeitgeber besitzen. Auch die Anwartschaft von ArbeitSlosen vor Vollen­
dung des 25.Lebensjahres wurde insofern verschärft, als nunmehr 26 (anstelle von 20) im In­
land arbeitslosenversicherungspflichtige Beschäftigungszeiten vorliegen müssen, von denen 
höchstens 16 Wochen (bisher 10 Wochen) arbeitslosenversicherungspflichtige Zeiten nach § 25 
Abs .1 und 3 AMFG beinhalten müssen. 

Schließlich wurden auch die Krisenregionen um 6 Arbeitsamtsbezirke reduziert, was jedoch 
nicht ganz den Vorstellungen der gewerblichen Wirtschaft entspraCh. Verschärft wurden die Vor­
aussetzungen für die Gewährung des langen Alters-Arbeitslosengeldes. 
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5. Sozialversicherung der Unselbständigen 

Im wesentlichen war die Bundeswirtschaftskammer an den Vorarbeiten zum Sozialrechts-Än ­
derungsgesetz 1991 und zu einer 50.ASVG-Novelle beteiligt. 

Obwohl leider eine Ausweitung des Selbstbehaltes der Versicherten im ASVG nicht durchge­
setzt werden konnte, gelang es doch, eine wesentlich stärkere Beitragserhöhung in der Kran­
kenversicherung sowie eine Verkürzung der Frist für die An- und Abmeldung zur Sozial­
versicherung durch den Dienstgeber von drei Tagen auf einen Tag zu verhindern. Dafür kön ­
nen künftig elektronische Datenträger zur wirksamen Meldung herangezogen werden . Bei der 
Rückforderung zu Unrecht geleisteter Beiträge wurde über Betreiben der Bundeskammer die 
Frist von drei auf fünf Jahre verlängert. Ferner konnte - eine langjährige Forderung der. Kam­
merorganisaton - die Einführung einer Einspruchsvorentscheidung in Verwaltlu ngssachen ab 
1992 verwirklicht werden. Die Versicherungsträger haben damit die Möglichkeit, ihren eigenen 
Bescheid auf kurzem Wege bei ausreichender Klärung zu ändern. 

Im Leistungsrecht der sozialen Krankenversicherung wurden als neue Pflichtleistungen 
die Hauskrankenpflege, die medizinische Rehabilitation, die psychotherapeutische und ergo­
therapeutische Behandlung sowie die Diagnoseerstellung von klinischen Psychologen veran­
kert. Über Antrag der Bundeskammer wurde die Angehörigeneigenschaft bei im Ausland be­
schäftigten Personen (z.B . Diplomaten, Handelsdelegierten) erweitern . 

In der Pensionsversicherung wurde erstmals eine Selbstversicherung eingeführt. Danach 
sind alle Personen, die das 15.Lebensjahr vollendet , einen Wohnsitz im Inland haben und kei­
ner Pflichtversicherung unterliegen, zur Selbstversicherung in der Pensionsversicherung für die 
Dauer von 12 Monaten berechtigt. Danach besteht die Möglichkeit einer freiwilligen Weiterver­
sicherung. Der Beitragssatz sowohl für die Selbstversicherung als auch für die Weiterversiche­
rung wurde mit 22,8 % vereinheitlicht. 

Aufgrund des Arbeitsübereinkommens der Regierungsparteien wird die Arbeitslosenrate bei 
der Pensionsanpassung nicht mehr berücksichtigt. Als erster Schritt zu einer Nettopen­
sionsanpassung ist aber künftig auf die Pensionsbelastungsquote sowie auf Erhöhungen der 
Beitragssätze Bedacht zu nehmen. Schließlich wurden die Ausgleichszulagenrichtsätze außer­
ordentlich um 8 ,3 % erhöht. 

Durch ein Urteil des Verfassungsgerich tshofes vom 15.12.1990 wurden die Ruhensbestim­
mungen in § 94 ASVG aufgehoben. Die damit erforderliche Neuregelung ab 1.4.1991 durch 
das Sozialrechts -Änderungsgesetz 1991 sieht nun vor, daß Alterspensionisten nicht nur am Pen­
sionsstichtag , sondern auch während eines sogenannten Karenzhalbjahres nach diesem Stich­
tag die vorher bei ihrem Dienstgeber ausgeübte versicherungspflichtige Erwerbstätigkeit nicht 
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mehr ausüben dürfen . Als Sanktion bei Nichterfülliung dieser Voraussetzung hat der Gesetzge­
ber die Entziehung der Pension vorgesehen. Andere Dienstverhältnisse sowie Tätigkeiten auf­
grund geringfügiger Beschäftigungen oder mit Werkverträgen beim gleichen Dienstgeber sind 
aber nicht pensionsschhädlich. Die Bundeskammer hat zwar die völlige Aufgabe aller Erwerb­
stätigkeiten während des sog. Karenzhalbjahres gefordert, damit sichergestellt ist, daß die Pen­
sion nicht bloß eine Altersprämie ist, doch konnte dieser Standpunkt in der politischen Diskus­
sion nicht durchgesetzt werden. Ferner hat die Bundeskammer auch die Erstreckung dieser Re­
gelung auf die Invaliditäts- und Berufsunfähigkeitspension verlangt, was aber der Gesetzgeber 
ebenfalls nicht real isierte. Erreicht werden konnte wenigstens, daß der Invaliditätspensionist am 
Pensionsstichtag keine der Pflichtversicherung begründende Erwerbstätigkeit mehr ausüben 
darf. 

Entscheidend haben Vertreter der Bundeskammer bei der Verfassung der Studie des Beirates 
für Wirtschafts- und Sozialfragen "Soziale Sicherung im Alter" mitgewirkt. Diese Studie konnte 
im Juli 1991 von den Sozialpartnern der Öffentlichkeit präsentiert werden. Im Gegensatz zur Ar­
beitnehmerseite, die eine Angleichung der ASVG-Pensionen an jene des öffentlichen Dienstes 
anstrebt, verlangte die Bundeswirtschaftskammer die Schaffung von Anreizen für eine Wei­
terarbeit und damit eine Anhebung des faktischen Pensjonalters. Der Gesetzgeber des So­
zialrechts-Änderungsgesetzes 1991 hat bereits als ersten Schritt die Bonifikation, die bis zur 
39.ASVG-Novelle (1 984) bestanden hatte, wieder eingeführt. 

Weiters haben Vertreter des Bundeskammer bei den Beratungen über die Neuordnung der 
Pflegevorsorge in einer Expertengruppe beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales mit­
gewirkt. Als Ergebnis dieser Beratungen wurde ein Mode ll über die Gewährung eines sieben­
stufigen Pflegegeldes sowie die Vereinbarung eines Staatsvertrages mit den Ländern über Sach­
leistungen samt Finanzierungsmöglichkeiten vorgestellt. Dabei sprach sich die Bundeskammer 
gegen eine Heranziehung des Familienlastenausgleichsfonds oder eine Erhöhung von Sozial­
versicherungsbeiträgen wegen der nicht zu vertretenden Mehrbelastung der Wirtschaft aus . 

6. Sozialversicherung der gewerblichen 
Wirtschaft 

Die Bundeswirtschaftskammer war maßgeblich an den Vorarbeiten zu einer 18.GSVG-Novelle 
beteiligt. Im wesentlichen wurden die in der 50 .ASVG-Novelle vorgesehenen Verbesserungen 
in der Krankenversicherung auch ins GSVG übernommen. Weiters konnte erreicht werden, daß 
der Beitragssatz für die Weiterversicherung von 24 % auf 22,8 %, wie im ASVG, reduziert 
wurde. Ferner wurde auch die Minderung der Beitragsgrundlage wegen Veräußerungsgewin-
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nen der Praxis angepaßt, indem nun Veräußerungsgewinne nicht zur Gänze dem Sachanlage­
vermögen zugeführt werden müssen. Künftig genügt es, wenn nur ein Teil dieser Veräu ße­
rungsgewinne im Betrieb des Versicherten investiert wird. 

Weiters wurde die Einführung einer Betriebshilfe als Geld- oder Sachleistung für schwer er­
krankte oder durch einen schweren Unfall behinderte selbständig Erwerbstätige erreicllt. 
Nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Erkrankten und der SVA d.g.W. kann ein täg­
licher Kostenzuschu ß oder die Beistellung eines Betriebshelfers als Sachleistung gewährt wer­
den. 

Schließlich wurde die Höherreihung in der Krankenversicherung neu geregelt, um eine Ko­
stendeckung dieses Sektors zu erreichen. Sachleistungsberechtigte könnten künftig durch die 
Zahlung eines einheitlicllen Zusatzbetrages von S 700,- pro Monat (wird jällrlich aufgewertet) 
die Geldleistungsbereclltigung erwerben, die vor allem bei Spitalsaufenthalten die Bezahlung 
der amtlichen Pflegegebühr für Selbstzahler in der Sonderklasse zur Folge hat. 

Im Rahmen der Senkung des Defizits des Bundesbudgets hat der Gesetzgeber für 1992 die Ver­
ringerung von Bundesbeiträgen zu allen Pensionsversicherungsträgern vorgesehen. 
Zunächst sollte der Bundesbeitrag an die Gewerbliche Sozialversicherungsanstalt um S 700 Mio. 
verringert werden. Nach tlarten und langwierigen Verhandlungen gelang es der Bundeskammer 
und der SVA d.g.W., diese Verringerung der Ausfallshaftung auf S 300 Mio. zu reduzieren. 

In der gewerblichen Krankenversicherung ergab sich 1991 neuerlich ein Mehrertrag, der 
hauptsächlich durch die Zuwendungen aus dem Ausgleichsfonds der Krankenversicherungs­
träger zustande kam. Diese Zuwendungen erfolgten vor allem wegen der nach wie vor gege­
benen geringen Liquidität der gewerblichen Krankenversicllerung und der sehr hohen Belastung 
durch die Krankenversicherung der PenSionisten. 

Weiters konnte eine Erleichterung bei den Betriebshilfeleistungen für schwangere Selb­
ständige erreicht werden. So können ab 1992 zur Erlangung eines Wochengeldes nicht nur be­
triebsfremde, sondern auch betriebseigene Hilfen zur Entlastung der Wöchnerin herangezogen 
werden. Ferner ruht die Teilzeitbeihilfe (Karenzgeld) ebenso wie bei den unselbständig Erwerb­
stätigen nicht mehr, wenn ein geringfügiges Einkommen (bis S 2.924,- im Monat) bezogen Wird. 

Obwohl der Verfassungsgerichtshof die Ruhensbestimmungen des GSVG noch nicht aufgeho­
ben hatte, gelang es der Bundeskammer durchzusetzen, daß aucll im GSVG die gleichen Rege­
lungen wie im ASVG zu deren Aufhebung getroffen wurden. Der Gesetzgeber des Sozialrechts­
Änderungsgesetzes 1991 bestimmte, daß Alterspensionisten nach dem GSVG dann keinen Be­
schränkungen wegen ausgeübter Erwerbstätigkeiten mehr unterliegen, wenn sie nicht nur am Stictl­
tag, sondern auch während des anschließenden Karenzhalbjahres nicht jene Gewerbetätigkeit 
ausüben, die sie in den letzten sechs Monaten vor dem Stichtag überwiegend ausgeübt hatten. 
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Dies bedeutet, daß ein Gewerbetreibender - so wie bisher - seine ausgeübte Berechtigung zurück­
legen muß und sie während der folgenden sechs Monate nicht ausüben darf, weil es sonst zum 
Entzug der Pension käme. Er darf aber jede andere unselbständige Erwerbstätigkeit oder eine an­
dere Gewerbetätigkeit ausüben. Bei mehreren Gewerbetätigkeiten ist die zeitlich länger dauern­
de, bzw. mit dem höheren Einkommen verbundene Gewerbetätigkeit während des Karenzhalb­
jahres aufzugeben. Eine Gewerbetätigkeit, die wirtschaftlich nur eine zeitliche und einkommens­
mäßige Nebentätigkeit war, könnte dagegen ab dem Stichtag weiterhin ausgeübt werden. Die Bun­
deswirtschaftskammer war bemüht, zusammen mit der Anstalt eine praxisnahe Auslegung zu fin­
den. Dadurch konnten Entziehungen von Gewerbepensionen vermieden werden. 

7. Arbeitsplatz-Sicherungsgesetz 199 

Nach langen, zähen Verhandlungen ist es im Berichtsjahrendlich gelungen, einer Entschließung 
des Nationalrates aus dem Jahre 1983 nachzukommen und das Arbeitsplatzsicherungsgesetz 
dahingehend zu novellieren, daß der Kündigungsschutz für Zeitsoldaten nach vierjähriger 
Zeitsoldatentätigkeit endet. Die Verhandlungen waren insbesondere dadurch belastet, weil 
der Entwurf des Jahres 1991 weitgehend einer Regierungsvorlage entsprach, die der Sozialmi­
nister - gegen die Vorstellungen der Wirtschaft - bereits im Jahre 1986 im Parlament eingebracht 
hatte, die aber seinerzeit wegen der Auflösung des Nationalrates nicht mehr in Beratung gezo­
gen werden konnte. Dies war ein negtives Musterbeispiel dafür, wie die zweifelsfrei gebotene 
Lösung eines Einzelproblems (Herabsetzung der Kündigungsschutzdauer für Zeitsoldaten auf 
vier Jahre) in eine Gesamtreform des Bereiches Wehrdienst und Arbeitsverhältnis umfunktio­
niert wurde. Der Entwurf sah tiefgreifende, die Arbeitgeberseite belastende Veränderungen der 
bis dahin bestehenden Rechtslage vor. Insbesondere sah er den Wegfall der Urlaubsaliquoti­
sierung für kürzere als dreimonatige Präsenz- oder Zivildienstzeiten vor. 

In den Verhandlungen ist es gelungen, eine für die Arbeitgeber tragbare Lösung des Problems 
zu erreichen. 
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8. Novelle des Lohnpfändungsgesetzes -
Forderungsexekutionsgesetz 

Mit dem Forderungsexekutionsgesetz wurde einer langjährigen Forderung der Handelskammer­
organisation nach Vereinfachung des äußerst komplizierten und aufwendungen sowie mit man­
chen Gefahren für den Drittschuldner (Arbeitgeber) verbundenen Lohnpfändungsgesetzes 
Rechnung getragen.Die Pfändung aller Leistungen, die Vorteile aus einem Arbeitsverhältnis dar­
stellen, wird an die Stelle von Arbeitseinkommen treten oder mit diesen Bezügen ausbezahlt 
werden, in der Exekutionsordnung zusammengefaßt. Der Entwurf wurde daher von der Bun­
deswirtschaftskammer in ihrer Stellungnahme prinzipiell begrüßt. Es finden sich darin wesentli ­
che Erleichterungen, wie z.B. die Schaffung von Tabellen, welche die Berechnung des pfän­
dungsfreien Betrages erleichtern. Außerdem konnten viele strittige Punkte einer Klärung zuge­
führt werden. Auch die Forderung der Handelskammerorganisation, das Arbeitslosengeld der 
Lohnpfändung zu unterwerfen, um diesen möglichen Anreiz , arbeitslos zu werden, zu beseiti ­
gen, konnte erfüllt werden. Als Ausgleich für den Wegfall der vielen Ausnahmetatbestände wur­
de dCilS Existenzminimum von S 3.700,- auf S 6.500,- erhöht. 
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VEREINIGUNG 
OESTERREICHISCHER INDUSTRIELLER 

Die Vereinigung Österreichisctler Industrieller überreichte dem Minister bereits im Jänner des 
Berichtsjahres ein Memorandum, in dem sie ihre Position in den wichtigsten sozialpolitischen 
Fragen deponierte. Grundsätzlich sprach sie sich darin für eine Tendenz zu einer qualitativen 
Sozialpolitik und zu mehr Flexibilität im Sozialbereich aus. Als vordringlichste Forderungen 
wurden im Bereich der Arbeitsmarktpolitik die Neuorganisation der Arbeitsmarktverwaltung, 
die Zulassung privater Arbeitsvermittler, eine längerfristig wirksame Ausländerbeschäfti­
gungs- und Einwanderungspolitik sowie eine Qualifizierungsoffensive zur Bekämpfung des 
Facharbeitermangels genannt; im Bereich der sozialen Sicherheit stand die Mahnung nach ei­
ner zügigen Pensionsreform, die auch die Angleichung des Frauenpensionsalters sowie die 
Harmonisierung der Pensionssysteme umfassen muß, im Vordergrund, während im Arbeitsrecht 
der Ausbau der Möglichkeiten flexibler Arbeitszeitgestaltung , die Entkriminalisierung des 
Arbeitszeitrechtes und der Verzicht auf weitere Maßnahmen zur Arbeitszeitverkürzung 
Schwerpunkte der Forderungen bildeten. 

Wie sich zeigen sollte, standen diese im Memorandum angesprochenen Tilemen aucll während 
der sozialpolitischen Arbeit des gesamten Berichtsjahres im Vordergrund. 

1. Arbeitsrecht 

Fragen des Arbeitszeitrechts zählten auch Im Berichtsjahr zu den wichtigsten der von den So­
zialpartnern behandelten Themen. Auch im Sinne des Arbeitsübereinkommens der Bundesre­
gierung, das bei den gesetzlichen Arbeitszeitregelungen den Ausbau der Möglichkeiten auto­
nomer Rechtsgestaltung in Richtung größerer Flexibilität und die Schaffung größerer Spielräu­
me für die Beschäftigten bei der Arbeitszeitgestaltung vorsieht, wurde vom Sozialministerium 
als Ergebnis der in den Vorjahren stattgefundenen Sozialpartnergespräche ein Zwischenent­
wurf zu einer Novelle des Arbeitszeitgesetzes vorgelegt, der insbesondere Neuregelungen 
für die Durchrechnung der Normalarbeitszeit, die Dekadenarbeit, das Einarbeiten von Ar­
beitszeit, die Schichtarbeit und gleitende Arbeitszeit, den Zeitausgleich für Überstunden, 
die Teilzeitarbeit sowie die sogenannte KAPOVAZ enthält. Trotz einer nach wie vor bestehen­
den Junktimierung einer Reform des Arbeitszeitrechts mit einer von Arbeitgeberseite strikt ab­
gelehnten Arbeitszeitverkürzung seitens der Arbeitnehmervertretungen wurde der Entwurf zur 
Abklärung von Kompromißmöglichkeiten in mehreren Sozialpartnergesprächen behandelt. 
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Eine Reihe von zur Begutachtung ausgesandten Gesetzentwürfen mußte weitgehend ableh­
nend beurteilt werden. Der Entwurf eines Bundesverfassungsgesetzes über wirtschaftliche 
und soziale Grundrechte wurde trotz grundsätzlicher Befürwortung der ihn tragenden Zielset­
zungen wegen grundlegender verfassungsrechtlicher Bedenken, aber auch konkreter Einwän­
de gegen einzelne Bestimmungen nachdrücklich abgelehnt. Negativ beurteilt wurden auch ge­
plante Änderungen im Arbeitsverfassungsgesetz (Orientierung an Durchschnittsentgelten bei 
Erlassung von Mindestlohntarifen), im Heimarbeitsrecht (Angleichung der Rechtsstellung der 
Heimarbeiter an jene der Betriebsarbeiter) und im Abfertigungsrecht (Abkoppelung des Ab­
fertigungsanspruches überlebender Ehegatten von deren Unterhaltsberechtigung gegenüber 
dem Erblasser). 

Aus den beschlossenen gesetzlichen Neuregelungen sind vor allem die Neufassung des Ar­
beitsplatz-Sicherungsgesetzes ab 1.1.1992 mit Neuerungen insbesondere beim Kündigungs­
und Entlassungsschutz von Präsenz- und Zivildienern und die Exekutionsordnungs-Novelle 1991 
zu nennen, durch welche der Pfändungsschutz für Arbeitseinkommen unter Aufhebung des Lohn­
pfändungsgesetzes mit 1.3.1992 umfassend neu geregelt wurde. Durch die Novelle wurden die 
Ausnahmebestimmungen überdie Unpfändbarkeitvon Teilen des Arbeitseinkommens bei gleich­
zeitiger Anhebung des "Existenzminimums" gestrafft, sondergesetzliche Pfändungsschutzbe­
stimmungen vereinheitlicht bzw aufgehoben und Regelungen zur Entlastung des Arbeitgebers 
als Drittschuldner getroffen. 

Im Bereich der Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit wird auf Grund der Rechtsprechung des 
Verfassungsgerichtshofes eine Neuregelung hinsichtlich der Vollstreckbarkeit erstinstanzlicher 
Urteile über Ansprüche auf das bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses rückständige laufen­
de Arbeitsentgelt erforderlich sein. 

Im Bereich der Gleichbehandlung von Frau und Mann im Arbeitsleben erfolgten zwar keine 
gesetzlichen Änderungen, jedoch hat insbesondere die Einrichtung einer Anwältin für Gleich­
behandlungsfragen zu einer verstärkten Befassung der Gleichbehandlungskommission geführt, 
wobei neben Fragen der Gleichbehandlung bei der Entgeltfestsetzung auch die Bereiche Be­
gründung des Arbeitsverhältnisses, Aus- und Weiterbildung und beruflicher Aufstieg zu behan­
deln waren. 
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2. Soziale Sicherheit 

, 

Im Vordergrund des Geschehens auf dem Gebiet der Sozialversicherung standen die ersten Ar-
beiten für die im Koalitionsübereinkommen vereinbarte große Pensionsreform. Im Sommer 
konnte der Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen seine Studie über die langfristige Finanzie­
rung der Pensionsversicherung, deren Zustandekommen lange Zeit fraglich gewesen war, doch 
noch fertigstelIen. Es folgten erste Gespräche auf politischer und auf Expertenebene mit der Ziel ­
richtung der Vorbereitung konkreter legislativer Schritte. Diese Gespräche verliefen allerdings 
im restlichen Berichtsjahr weder vom Ablauf her noch inhaltlich erfolgreich. Sie waren nämlich 
äußerlich durch wiederholte Terminabsagen, Verzögerungen und darauffolgende gegenseitige 
Schuldzuweisungen der Koalitionspartner gekennzeichnet wie auch durch den bedauerlichen 
Umstand, daß die Experten der Wirtschaft nur sporadisch zugezogen wurden und über längere 
Phasen von den Gesprächen ausgeschlossen waren; inhaltlich zeigten sich kaum zu über­
brückende Gegensätze gerade in so zentralen Fragen wie der Zumutbarkeit höherer Bei­
tragsbelastungen und der anzustrebenden Einkommensersatzquote der künftigen Pensio­
nen. Die Industrie hat die Vorgangsweise wiederholt kritisiert und auf die Wichtigkeit der Ein ­
haltung des vereinbarten Termines für die Pensionsreform hingewiesen. 

Besonders unerfreulich war auch die Entwicklung Im Zusammenhang mit der vom Verfas­
sungsgerichtshof geforderten Anglelchung des Pensionsalters der Frauen an das der Män­
ner. Im Gegensatz zu den ursprünglichen Aussagen aller führender Politiker und Politikerinnen 
und trotz eindringlicher Mahnungen der Wirtschaft wurde der bisherige verfassungswidrige Zu­
stand mit Hilfe eines Verfassungsgesetzes um ein Jahr verlängert. Zur Kompensation des zu er­
wartenden höheren Pensionsalters präsentierten die Frauenvertreterinnen aller Parteien einen 
umfangreichen Forderungskatalog, dessen Spektrum von Frauenförderungsprogrammen in der 
Arbeitsmarktpolitik über Maßnahmen in der Infrastruktur bis zu legislativen Forderungen in ei­
ner großen Zahl von Sozialgesetzen, darunter dem Gleichbehandlungsgesetz, dem Mutter­
SChutzgesetz, dem Urlaubsgesetz und dem Nachtschichtschwerarbeitsgesetz, reichte . Viele der 
aufgestellten Forderungen mu ßten von der Wirtschaft vehement zurückgewiesen werden, da sie 
einen unakzeptablen Kostenschub bedeuten würden und es für die Wirtschaft nicht einsehbar 
ist, daß sie erhebliche Kostenbelastungen für die Herstellung eines verfassungsmäßig gefor­
derten Zustandes tragen müßte. 

Ein weiteres Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes , mit dem dieser die Ruhensbestim­
mungen im ASVG aufgehoben hatte, führte im Berichtsjahr zu einer Neuregelung dieser Mate­
rie, bei der versucht wurde, die Forderung des Verfassungsgerichtshofes mit dem Ziel, die Pen­
sion nicht zu einem bloßen Nebeneinkommen neben dem vollen weiterbestehenden Arbeits­
verdienst werden zu lassen, in Einklang zu bringen. Wie weit die beschlossene Regelung effizi­
ent ist, bleibt noch abzuwarten. 
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Am Ende des Berichtsjahres brachte die umfangreiche 50. ASVG-Novelle neben einer Er­
höhung der Krankenversicherungsbeiträge wesentliche Neuerungen im Bereich der Leistungen 
der Krankenversicherung, insbesondere die Aufnahme der Hauskrankenpflege in die Pflichtlei­
stungen und die weitgehende Gleichstellung der psychotherapeutischen Behandlung mit der 
ärztlichen Versorgung. Gleichzeitig wurden in der Pensionsversicherung die Ausgleichszu­
lagenrichtsätze außertourlich erhöht und die Pensionsanpassung im Sinne einer Nettoanpas­
sung neu geregelt. Die in der gleichen Novelle ursprünglich vorgesehene, für die Wirtschaft völ­
lig untragbare generelle An- und Abmeldung von Arbeitnehmern innerhalb 24 Stunden konnte 
verhindert werden. 

Ferner konnte knapp vor Ende des Berichtsjahres nach monatelangen Verhandlungen endlich 
Einigung über eine Verlängerung des Krankenanstaltenzusammenarbeitsfonds bis Ende 
1994 erzielt werden; Voraussetzung für diese Einigung war neben einer stärkeren finanziellen 
Beteiligung der Krankenversicherung die Neuregelung der Kostentragung für Gastpatienten. 
Gleichzeitig wurde ein Zeitplan für die Einführung einer neuen, weitgehend leistungsorientierten 
Spitalsfinanzierung verabschiedet. 

3. Arbeitnehmerschutz 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat im Berichtsjahr einen Entwurf für ein neu­
es Arbeitsinspektionsgesetz vorgelegt, der im wesentlichen eine Erweiterung der Befugnisse 
der Arbeitsinspektoren beinhaltet und darüber hinaus eine empfindliche Erhöhung des Straf­
rahmens für Verstöße vorsieht. Die Arbeitgeberorganisationen haben im Begutachtungsverfah­
ren wie auch in nachfolgenden Sozialpartnergesprächen im Ministerium die meisten der vorge­
sehenen Bestimmungen strikt abgelehnt. 

Die Vereinigung Österreichischer Industrieller ist bemüht, den Kontakt zwischen Unternehmen 
und Führungskräften einers'eits und den Arbeitsinspektoren andererseits zu verbessern und hat 
zu diesem Zweck im Berichtsjahr erstmals eine Aussprache zwischen diesen Gruppen durch­
geführt. Diese Aktivität wurde inzwischen fortgesetzt. 

Ein weiteres Novellierungsvorhaben des Ministeriums betrifft die Ausbildung der Sichterheits­
techniker; dieses soll nach dem Vorbild der Betriebsärzteausbildung gestaltet werden , ver­
pflichtend sein und 12 Wochen ,umfassen. Wenngleich die Notwendigkeit einer besseren Aus­
bildung der Sicherheitstechniker von der Wirtschaft nicht bestritten wird, erscheint die vorgese­
hene Regelung zu unflexibel und berücksichtigt die Tatsache nicht, daß im Gegensatz zum Be­
triebsarzt der Sicherheitstechniker regelmäßig zunächst ein im Betrieb mit anderen Aufgaben 
betrauter Techniker ist, der erst später sicherheitstechnische Aufgaben übernimmt. 
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Im Berichtsjahr kam es ferner zu langen und schwiengen Verhandlungen über eine Novellie­
rung des Nachtschichtschwerarbeitsgesetzes, die mittlerweile durch einen Kompromiß der 
Sozialpartner, bei dem die Arbeitgeber bis an die Grenzen ihrer Möglichkeiten gingen, beendet 
werden konnten. 

4. Arbeitsmarkt 

Auf dem Arbeitsmarkt konnte auch im Jahr 1991 ein paralleles Ansteigen von Beschäftigung 
und Arbeitslosigkeit beobachtet werden: im Jahresdurchschnitt stieg die Arbeitslosenquote 
von 5,4 auf 5,8 %, gleichzeitig stieg aber auch die Beschäftigung um 2,3 %. 

Im Bereich Ausländerbeschäftigung wurde eine Vielzahl von negativen Bescheiden zu Anträ­
gen auf Beschäftigungsbewilligungen beobachtet. Diese führten zu Berufungsverfahren und da­
mit zu erheblichen Zeitverlusten für die antragstellenden Unternehmen. 

Im Berichtsjahr wurde durch Veröffentlichung der bei den Arbeitsämtern registrierten Arbeitslo­
sen, gegliedert nach unmittelbar Vermittelbaren, Arbeitslosen mit Wiedereinstellungszusage und 
schwer vermittelbaren Arbeitslosen auf die Problematik einer undifferenzierten Arbeitslo­
senstatistik aufmerksam gemacht und nachgewiesen, daß, bezogen auf bestimmte Regionen 
und Branchen sowie auf die Qualifikation der Arbeitslosen erheblicher Arbeitskräftemangel be­
steht. Bei zentralen sozialpolitischen Anliegen der Vereinigung Österreichischer Industrieller 
konnten wesentliche Durchbrüche erzielt werden: Ab 1.1.1992 ist die Vermittlung von 
Führungskräften durch private Arbeitskräftevermittler zulässig, ab 1.7.1993 wird die pri­
vate Arbeitskräftevermittlung generell zulässig sein, bis zu diesem Zeitpunkt soll auch die Re­
form der Arbeitsmarktverwaltung realisiert sein. Die Neustrukturierung der Arbeitsmarktpo­
litik läßt sich auch im Arbeitslosenversicherungsgesetz erkennen. So wurde die Vermittlung von 
Arbeitslosen mit Wiedereinstellungszusage geregelt und die Anwartschaft von Arbeitskräften 
bis zum 25. Lebensjahr für den Bezug von Arbeitslosengeld von 20 auf 26 Wochen el·höht. 
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5. Maßnahmen für ältere Arbeitskräfte 

Die Vereinigung Österreichischer Industrieller hat, alarmiert durch die immer ungünstigere Si­
tuation älterer Arbeitskräfte auf dem Arbeitsmarkt, bereits im Jahr 1990 eine Arbeitsgruppe ins 
Leben gerufen mit dem Ziel, das Problem zu analysieren und Möglichkeiten zu seiner Lösung 
aufzuzeigen. Diese Arbeitsgruppe hat im Berichtsjahr ihre Tätigkeit abgeschlossen und einen 
umfangreichen Maßnahmenkatalog vorgelegt, der Forderungen an den Gesetzgeber, die Kol­
lektivvertragspartner, die öffentliche Hand als Arbeitgeber, die Unternehmen und die betroffe­
nen älteren Arbeitnehmer selbst enthält. In der Folge forderte der Präsident der Industriellen­
vereinigung alle Mitglieder in einem viel beachteten persönlichen Schreiben zu einer adäquaten 
Vorgangsweise auf. Gegen Ende des Berichtsjahres wurden Initiativen gesetzt, das Thema auf 
Ebene der Sozialpartner weiterzubehandeln und zu einer gemeinsamen Plattform zu kommen. 

6. Internationale Sozialpolitik 

Die Vereinigung Österreichischer Industrieller verfolgte auch im Berichtsjahr laufend die im Rah­
men der europäischen Integration relevanten neuesten Entwicklungen auf dem Gebiet der So­
zialpolitik und setzt in diesem Rahmen die Mitarbeit in der UNICE fort. Von besonderer Be­
deutung für die künftige EG-Sozialpolitik ist der fm Berichtsjahr zustandegekommene Ver­
trag von Maastricht, der sowohl eine Erweiterung der Inhalte der EG-Sozialgesetzgebung wie 
auch eine Beschleunigung der Sozialpolitik im Rahmen der europäischen Gemeinschaften er­
warten läßt als auch zu einer Verstärkung des Einflusses der Sozialpartner auf EG-Ebene ge­
führt hat. Allerdings ist dieser Vertrag durch die darin festgehaltene "Sozialpolitik der zwei Ge­
schwindigkeiten", bedingt durch die Herausnahme Großbritanniens aus dem Geltungsbereich 
des Gemeinschaftsrechtes auf dem Gebiet der Sozialpolitik, mit einer besonderen Problematik 
behaftet, deren Folgen noch nicht abzusehen sind. 
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Aufgrund seiner statutarisch festgelegten Aufgaben hat der Österreich ische Gewerkschaftsbund 
in Zusammenarbeit mit den ihm angehörenden Gewerkschaften sowie den Kammern für Arbei­
ter und Angestellte die Interessen der Arbeitnehmer in Österreich zu vertreten. 

Diese Interessenvertretungsaufgabe erfolgte mit dem Ziel, die arbeits- und sozialrechtliche 
Stellung der Arbeitnehmer zu sichern und weiter bedarfsgerecht auszubauen. 

Auch im Jahr 1991 konnten wiederum zahlreiche sozialpolitische Zielsetzungen verwirklicht bzw. 
vorbereitet werden. So konnten etwa durch das Inkrafttreten zweier Sozialrechtsänderungsge­
setze Verbesserungen im Bereich des Sozialrechts erreicht werden. 

Mit einer Novelle zum Familienlastenausgleichsgesetz wurden einerseits Ansprüche der 
Familien erweitert und verbessert, andererseits neue Leistungen geschaffen. Teile dieser Ver­
besserungen sind bereits 1991 in Kraft getreten. 

Diese nur beispielhaft angeführten Verbesserungen zeigen, daß der Weg einer aktiven Sozial­
politik im Interesse der Arbeitnehmer dieses Landes zügig fortgesetzt wird. 

Die Weichen für die gewerkschaftliche Politik der nächsten 4 Jahre wurden am 12. Bun­
deskongreß des Österreich ischen Gewerkschaftsbundes, der vom 14. bis 18.0ktober 1991 
in Wien tagte, gestellt. Fast 170 Delegierte haben sich in Wortmeldungen zu den Themen: Europa, 
Mitbestimmung, Organisation, Bildung, Wirtschaft, Internationale Politik und Jugend geäußert. 
Als kommende Aufgaben zäh len vor allem: die Wiedererlangung der Vollbeschäftigung , eine 
Qualifikationsoffensive, weitere Schritte zur Realisierung der 35-Stundenwoche und strengere 
Bestimmungen gegen die illegale Beschäftigung. 

1. Kollektivvertragspolitik 

Der Branchenkollektivvertrag ist einer der wichtigsten Grundlagen der arbeits- und sozialrecht­
lichen Stellung der Arbeitnehmer in Österreich. Die Bedeutung des Kollektivvertrages wird gerade 
angesichts differenzierter Regelungen in einigen Bereichen -etwa in der Arbeitszeit - immergrößer. 
Die wichtigsten Funktionen des Kollektivvertrages können nur erfüllt werden, wenn weiterhin der 
Grundsatz gilt, wonach die wesentlichen Arbeitsbedingungen für einen Wirtschaftszweig einheit-
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lich festgelegt werden. Eine Verlagerung der Regelungskompetenz auf Betriebsebene ist nur 
dort sozialpolitisch vertretbar, wo es um die Ausfüllung von gesetzlichen oder kollektivver­
trag lichen Rahmenbedingungen geht. Bei anderen Mindest-Arbeitsbedingungen ist eine solche 
Verlagerung deshalb abzulehnen, weil der wirtschaftliche Druck auf die Arbeitnehmervertretungen 
in kleineren Einheiten zunimmt und daher geringere Durchsetzungschancen bestehen. 

Die Anwendbarkeit von Kollektivverträgen muß sich aufgrund der objektiv feststellbaren wirt­
schaftlichen Tätigkeit des Unternehmens ergeben und darf nicht einseitig vom Arbeitgeber 
oder durch die Handelskammer bestimmt werden. 

Nach diesen grundsätzlichen Zielsetzungen gewerkschaftlicher Kollektivvertragspolitik noch kurz 
einige Zahlenangaben: In konsequenter Fortsetzung einer erfolgreichen Vertragspolitik wurden 
im Berichtsjahr 571 Vereinbarungen getroffen, die die Lohn- und Arbeitsbedingungen der 
Arbeitnehmer in Österreich weiter verbessert haben (148 Bundeskollektivverträge, 361 Lan­
deskollektivverträge, 33 Betriebsvereinbarungen, 2 Heimarbeitsverträge und 27 Mindest­
lOhntarife oder Entgeltverordnungen). 

2. Lohnpolitik 

Die Lohnunterschiede zwischen den Arbeitnehmergruppen sind in Österreich relativ hoch. 
Dies hängt auch mit Strukturproblemen zusammen. Die Aufgabe der Gewerkschaften ist es, 
durch ihre Lohnpolitik in den einzelnen Bereichen eine besondere Berücksichtigung der Bezie­
her niedriger Einkommen zu gewährleisten. Die Realisierung der im Frühjahr 1990 erhobenen 
Forderung nach einem Mindestlohn von Schilling 10.000,- ist ein wichtiger Beitrag für eine 
ausgleichende Einkommensentwicklung, die auch strukturpolitisch wünschenswert ist. 

Im Verlauf des Jahres 1990 und 1991 konnte die Zahl derer, die einen Mindestlohn von we­
niger als 10.000 Schilling erhalten um ca. die Hälfte verringert werden'. 

Insgesamt stand die Lohn- und Gehaltspolitik auch 1991 im Einklang mit den gesamtwirtschaft­
lichen Zielsetzungen, insbesondere mit einer Politik tür ein hohes Beschäftigungsniveau. Die 
Gewerkschaften haben auch 1991 bewiesen, daß sie im Sinne ihres Zieles - nämlich des ab­
soluten Vorranges für ein hohes Beschäftigungsniveau - Rücksicht auf die wirtschaftliche 
Situation genommen haben. 

Die Lohneinkommenszuwächse lagen 1991 brutto Ue ~rbeitnehmerln) mit 6,3 % weit über der 
Inflationsrate von 3,3 % und führten somit zu einer kräftigen Steigerung der Realeinkommen 
der Arbeitnehmer ( brutto + 3 %, netto + 1,9%). 
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3. Streikstatistik 

Im Jahre 1991 gab es in Österreich neun Streiks, das waren gleich viel wie im Jahr 1990. 
Stark zugenommen haben die Zahl der Streikenden und die Streikdauer: 1991 streikten 
92.707 Arbeitnehmer (1990: 5.274 Arbeitnehmer) 466.731 Stunden (1990: 70.962 Stunden) . 
Die hohe Zahl der Streikenden und die längere Streikdauer sind vor allem auf fünf bundes­
weite Warnstreiks im öffentlichen Dienst (Beschäftigte der Arbeitsämter, Lehrer an Pflicht­
schulen, Berufsschulen, berufsbildenden mittleren und höheren Schulen sowie Landwirt­
schaftsschulen) zurückzuführen. Dies geht aus der vom ÖGB geführten Streikstatistik her­
vor. 

Die durchschnittliche Streikdauer pro Teilnehmer belief sich auf fünf Stunden und zwei Mi ­
nuten (1990: 13 Stunden und 27 Minuten) . 1991 beteiligten sich an einem Streik 3,09 % al ­
ler Arbeitnehmer (1990 : 0,18 %) . Die Streikdauer in Österreich betrug pro Arbeitnehmer neun 
Minuten und 20 Sekunden (1990: 87 Streiksekunden) . 

An den fünf WarnstreikS , die auf die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst entfielen , betei­
ligten sich 92.456 Beschäftigte mit 455.961 Streikstunden. Davon streikten in den 
Arbeitsämtern 3.525 Bedienstete 56.400 Stunden, an den Pflichtschulen 64.489 Lehrer 
285.658 Stunden, an den Berufsschulen 4.540 Lehrer 9.080 Stunden, an den berufsbil­
denden mittleren und höheren Schulen 18.131 Lehrer 90 .655 Stunden sowie an den Land­
wirtschaftsschulen 1.771 Lehrer 14.168 Stunden . Weiters gab es einen Streik im Bereich 
der Gewerkschaft Kunst, Medien, freie Berufe (70 Angestellte mit 5.600 Stunden) und 
einen Streik im Bereich der Gewerkschaft Metall-Bergbau-Energie (39 Arbeiter mit 98 
Stunden). 

Die Aufschlüsselung der Streiks nach Bundesländern ergab, daß in OberösterreiCh und in 
Wien die meisten Streikstunden registriert wurden. Die Ergebnisse im einzelnen (die meh­
rere oder alle Bundesländer betreffenden Streiks wurden berücksichtigt und scheinen daher 
in jedem Bundesland als ein Streik auf). Es entfielen : 

• auf das Burgenland fünf Streiks (3.522 Arbeitnehmer mit 14.083 Stunden), 
• auf Kärnten fünf Streiks (7.424 Arbeitnehmer mit 34 .893 Stunden), 
• auf NIederösterreich sechs Streiks (17.065 Arbeitnehmer mit 79.011 Stunden), 
• auf Oberösterreich fünf Streiks (17.596 Arbeitnehmer mit 92.348 Stunden), 
• auf Salzburg fünf Streiks (6.480 Arbeitnehmer mit 29 .571 Stunden), 
• auf die Steiermark fünf Streiks (18.824 Arbeitnehmer mit 69.015 Stunden), 
• auf lirol fünf Streiks (8.075 Arbeitnehmer mit 42.594 Stunden), 
• auf Vorarlberg fünf Streiks (4.308 Arbeitnehmer mit 22.182 Stunden) und 
• auf Wien sieben Streiks (13.413 Arbeitnehmer mit 83.034 Stunden). 
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86,25 Prozent der Streiks - bezogen auf die Streikdauer - wurden wegen Lohnforderungen, 
Gehaltsrelationen und ausständigen Gehältern geführt , 12,08 Prozent wegen Personal­
forderungen und 1,67 Prozent wegen Pressefreiheit und Kündigungen. 

2,31 Prozent der Streiks waren erfolgreich , 73,29 Prozent hatten einen Teilerfolg zu verzeich­
nen und 24,40 Prozent - bezogen auf die Streikdauer - waren ohne Erfolg. Alle Streiks erfolgten 
im Einvernehmen mit der Gewerkschaft. 

4. Rechtsschutztätigkeit 

Auch im Jahre 1991 haben die Gewerkschaften eine erfolgre iche Rechtsschutztätigkeit aufzu­
weisen . Bei den Streitfällen handelte es sich in erster Linie um Lohn- oder Gehaltsdifferen­
zen, Überstundenzahlungen, Auflösung des Dienstverh ältnisses, Urlaubsangelegenheiten , Son­
derzahlungen, Abfertigung, Ansprüche nach dem Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz und dem 
Entgeltfortzahlungsgesetz und anderes mehr. Für Arbeitnehmer konnten (durch Vergleiche oder 
Urteile , nach dem Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz sowie durch Interventionen) insgesamt 
927,533.959,86 S erstritten werden. 

Die von den Gewerkschaften der Eisenbahner und der Post- und Fernmeldebediensteten ge­
leistete Rechtsh ilfe ist infolge der Besonderheit des Öffentlichen Dienstes in Zahlen kaum faß­
bar und deshalb in den obigen Zahlen nicht enthalten. 

5. Mitgliederstand 

1991 konnte der in den beiden vorangegangenen Jahren eingetretene Konsolid ierungsproze ß 
beim Mitgliederstand des ÖGB nicht fortgesetzt werden . Infolge des anhaltenden wirtschaft li­
chen Strukturwandels und aufgrund von Sonderentwicklungen im Bereich der Gewerkschaften 
des öffentlichen Dienstes wies derÖGB zum 31 .Dezember 19911,638.179 Mitglieder auf, 6.662 
oder um 0,41 Prozent weniger als zum Jahresende .1990. 

Unter Berücksichtigung des im vergangenen Jahr neuerlich gestiegenen Beschäftigtenstandes 
hat sich die gewerkschaftliche Organisationsdichte in Österreich neuerlich geringfügig ver­
ringen, liegt aber mit rund 55 Prozent nach wie vor im Spitzenfeld der westeuropäischen 
Staaten. Da der Beschäftigtenzu wachs - so wie in den vorangegangenen Jahren - auch 1991 
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vorwiegend im Bereich der Teilzeitbeschäftigten und der ausländischen Arbeitskräfte erfolgt ist, 
muß der ÖGB und seine Gewerkschaften ihre Organisationsarbeit in den kommenden Jahren 
aufdiesen organisatorisch schwerzu erfassenden Bereich konzentrieren . Erste erfolgreiche Ver­
suche der Mitgliederwerbung und -betreuung abseits der traditionellen Bahnen sind im vergan­
genen Jahr bereits erfolgreich verlaufen. 

Nach wie vor überdurchschnittlich stark ist der Mitgliederrückgang der Gewerkschaftsju­
gend: Mit Jahresende 1991 wies die Gewerkschaftsjugend einen Mitgliederstand von 69 .875 
aus, das sind um 3.402 Jugendliche weniger als zum Jahresende 1990 (73 .277). Insgesamt 
ging der Anteil der jugendlichen Gewerkschaftsmitglieder am Gesamtmitgliederstand von 4,5 % 
im Jahre 1990 auf knapp 4,3 % zurück. 

Obwohl die Zahl der gewerkschaftlich organisierten Frauen 1991 im Vergleich zum Jahr 1990 
um 176 abgenommen hat und nunmehr bei 512.077 hält, hat sich der prozentuelle Anteil der 
Frauen an der GesamtmitglIederzahl des ÖGB von 31 ,1 % im Jahr 1990 auf knapp 31,3 % 
im Jahre 1991 erhöht, während die 1,126.102 männlichen Mitglieder einen Anteil von 68,7 % 
(1-990: 68,9 %) ausmachten . 

6. Arbeitsmarktpolitik 

Wie in den vergangenen Jahren hat der Österreichische Gewerkschaftsbund durch seine Ver­
treter im Beirat für Arbeitsmarktpolitik und dessen Ausschüssen das Hauptaugenmerk auf die 
Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen gerichtet. Dabei wurde darauf geachtet, daß 
insbesondere bei der Vergabe von Arbeitsmarktförderungsmitteln der gewünschte beschäfti ­
gungspolitische Erfolg tatsächlich erzielt wurde. Auch bezüglich der Ausländerbeschäftigung 
konnten, wie in den vergangenen Jahren , mit der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 
und der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern entsprechende Vereinbarungen ge­
troffen werden. Aufgrund dieser Kontingente wurden im Jahre 1991 im Durchschnitt 51 .186 Aus­
länder beSChäftigt. 

Allgemein bereitet jedoch in diesem Zusammenhang der starke Zustrom ausländischer Ar­
beitskräfte auf dem österreichischen Arbeitmarkt Sorge. Die Folgen diese Angebotsdruckes 
waren auch im Jahr 1991 deutlich zu verspüren und äußerten sich in folgenden Erscheinungen : 

• Ansteigen der Arbeitslosenrate bei gleichzeitiger kräftiger Ausweitung der Beschäftigung, 
• Zunahme der illegalen Beschäftigung, 
• Verstärkte Ausbildung einer negativen Lohndrift. 
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Mit der Annäherung an die durch die Novelle des Ausländerbeschäftigungsgesetzes im Jahre 
1990 eingezogene Höchstgrenze von 10 % des Arbeitskräftepotentials hat sich die Zuwan­
derung ausländischer Arbeitskräfte im 2.Halbjahr 1991 etwas verlangsamt. Dennoch stieg die 
Arbeitslosenrate von 5,4 % auf 5,8 %. Zunehmend Sorge bereitet dabei die Zunahme des Be­
standes an älteren Arbeitslosen, der sich gegenüber dem Vorjahr um fast 30 % erhöhte. 

Aufgrund dieser Arbeitsmarktsituation und unter Zugrundelegung des gewerkschaftlichen Zie­
les nach Wiedererlangung der Vollbeschäftigung sind neben weiter zu verstärkenden Bemühun­
gen bei der Verfolgung der illegalen Beschäftigung vor allem folgende Maßnahmen zu tref­
fen: 

• Verstärkung der staatliche Beschäftigungspolitik, 
• Durchführung weiterer Arbeitszeitverkürzung, 
• Verteuerung von Überstunden, 
• Neuzuwanderung von Arbeitskräften besser auf die Verträglichkeit des Arbeitsmarktes ab­

stimmen (Beibehaltung der Höchstzahlenregelung im Ausländerbeschäftigungsgesetz), 
• Verstärkung der Vermittlungstätigkeit, 
• Reorganisation der Arbeitsmarktverwaltung . 

7. Arbeitszeitpolitik 

Die Arbeitszeitpolitik ist eine große Herausforderung für die Gewerkschaften. Die Arbeitszeit­
polItik der 90er Jahre bildete auch d~s Thema für eine ÖGS-Konferenz, die am 1. und 2.Jul i 
1991 in Wien stattfand. Im Rahmen dieser für die Arbeitszeitpolitik bestimmende Konferenz wur­
den vier Arbeitskreise eingesetzt, in denen die Schwerpunkte: Arbeitszeitverkürzung, 
Schichtarbeit, Nachtarbeit, Sonn- und Feiertagsarbeit, Mitbestimmung bei neuen 
Arbeitszeitformen und Überstunden behandelt wurden. 

Hinsichtlich der praktizierten Politik der Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich ist auf 
die entsprechenden Beschlüsse des 10., 11. und auch des 12.Bundeskongresses des Öster­
reichischen Gewerkschaftsbundes hinzuweisen, die ein zügiges Vorgehen empfehlen. Mittler­
weile konnte für mehr als 1,15 Millionen Arbeitnehmer die 38- bzw. 38,5-Stundenwoche er­
reicht werden. Im graphischen Gewerbe und bei Tageszeitungen wurde bereits die 37- bzw. 
die 36-Stundenwoche erreicht. 

Bis das Ziel eines Generalkollektivvertrages über die Einführung der 35-Stundenwoche er­
reicht werden kann, sind alle anderen Möglichkeiten weiter auszuschöpfen, um diesem Ziel zu­
mindest schrittweise näherzukommen. Dabei sind alle rechtlichen Mittel - Gesetz, Generalkol-
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lektivvertrag, Branchenkollektivvertrag, Betriebsvereinbarung - zu nützen. Insbesondere die 
branchenweise Arbeitszeitverkürzung ist als sinnvolle Übergangsphase zu betrachten , in der die 
Arbeitszeitreduktion angepaßt an die Verhältnisse in den einzelnen Wirtschaftszweigen durch­
geführt werden kann und der Lohnausgleich mit den spezifischen Bedürfnissen der Lohnpolitik 
in den unterschiedlichen Branchen in Übereinstimmung zu bringen ist. Am Ende dieses Weges 
sollte jedenfalls eine einheitlich verkürzte Normalarbeitszeit für alle Arbeitnehmer stehen . 

8. Frauenarbeit 

Den Mittelpunkt der diesjährigen Frauenarbeit bildete der 11. Frauenkongreß, der unter dem 
Motto: "Wir wollen mehr Arbeitsplätze, Chancengleichheit, Einkommen, Solidarität" vom 
29. bis 31. Jänner 1991 tagte. In mehr als 250 Anträgen und Resolutionen wurden unter ande­
rem mehr Einkommen und Chancen für die Frauen sowie gleiche Behandlung von Frauen und 
Männern am Arbeitsplatz gefordert. Die Verringerung der Einkommensschere (Frauen verdie­
nen noch immer um ein Drittel weniger als Männer), eine Verkürzung der Arbeitszeit auf 35 Wo­
chenstunden - auch als Maßnahme zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie - sowie 
die Schaffung von familienergänzenden Einrichtungen bildeten den Schwerpunkt der Forde­
rungen. Weiters wurde verlangt, bei der Vergabe von Förderungsmittel zur Schaffung von 
Arbeitsplätzen darauf zu achten, daß je nach Struktur des Unternehmens ein gewisser Anteil an 
Frauenarbeitsplätzen geschaffen wird . Hinsichtlich einer Novellierung des Mutterschutzgeset­
zes sprachen sich die Delegierten fürdie Einbeziehung befristeter Dienstverhältnisse in den Kün­
digungs- und Entlassungsschutz aus. Die Schaffung eines Abfertigungsanspruches auch be i 
Arbeitnehmerkündigung bildete eine weitere wichtige Forderung auf dieser Konferenz. 

9. Jugendarbeit 

Der 22. ÖGB-Jugendkongreß, der Ende Juni in Wien stattfand, stand naturgemäß im Mittel­
punkt der Arbeiten der österreichischen Gewerkschaftsjugend. Die Delegierten forderten unter 
anderem genügend Wohnraum für sozial schwache und junge Menschen. Ebenso gefordert wur­
de die Einführung der sechsten Woche Mindesturlaub tür alle Beschäftigten. Die Lehrlingsent­
schädigung sollte in Zukunft vom jeweiligen Facharbeiterlohn abhängig sein. Für das erste Lehr­
jahr werden 40 Prozent, für das zweite 60 Prozent, das dritte 80 Prozent und das vierte Lehr­
jahr 90 Prozent vorgeschlagen. Gefordert wurde weiters die 35-Stundenwoche bei vollem Lohn­
ausgleich. Weitere Forderungen der Österreich ischen Gewerkschaftsjugend bezogen sich auf 
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das passive Wahlrecht für die Kandidatur als Jugendvertrauensrat, dessen Grenze von derzeit 
21 auf 23 Jahre erhöht werden sollte, sowie auf das Betreuungsalter der Österreichischen Ge­
werkschaftsjugend, das auf die Altersgruppe der 15- bis 23-jährigen ausgedehnt werden sollte. 

1 o. Intern~tionale Sozialpolitik 

In der Zeit vom 3. Juni bis 26. Juni 1991 fand in Genf die 78. Tagung der Internationalen Ar­
beltskonferenz statt. Vom Österreichischen Gewerkschaftsbund haben an der Konferenz Prä­
sident Friedrich Verzetnitsch, Herbert Seiner, Mag.Franz Friehs und Alfred Knoll als Delegierte 
bzw. Stellvertretende Delegierte sowie Renate Wonka als Technische Beraterin teilgenommen. 
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PRÄSIDENTENKONFERENZ DER 
LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN ÖSTERREICHS 

Im Jahr 1991 konnten nach zähen Verhandlungen die Grundlagen für eine Bäuerinnen-Pen­
sion geschaffen werden. Die diesbezügliche Regelung der 16. BSVG-Novelle gilt für das Jahr 
1992. Eine Regelung auf Dauer mit endgültiger Ausgestaltung der Bäuerinnnen-Pensionsversi­
cherung muß ab 1993 anschließen. Wichtig ist, daß die Bäuerin nunmehr eigene Versiche­
rungszeiten erwerben kann. Damit ist sie nicht nur bei einer betrieblichen Tätigkeit abgesichert , 
sondern es werden auch bereits erworbene außerlandwirtschaftliche Versicherungszeiten nicht 
mehr so leicht verlorengehen können. 

Ein weiteres Anliegen der Präsidentenkonferenz war die finanzielle Sanierung der bäuerlichen 
Krankenversicherung. Auf Grund von Leistungsverbesserungen und wesentlichen Mehraus­
gaben für Spitäler durch die Neuregelung des Krankenanstalten-Zusammenarbeitsfonds kann 
trotz einer sehr empfindlichen Beitragserhöhung für die Bauern keine ausgeglichene Gebarung 
dieser Versicherungssparte mehr erreicht werden. 

Die grundsätzlichen Ziele der bäuerlichen Sozialpolitik, wie die weitere Reduzierung des an­
zurechnenden Ausgedinges, die Anrechnung von Kindererziehungszeiten in der Pensionsver­
sicherung soweit wie möglich auch mit pensionsbegründender Wirkung sowie die Neuordnung 
der bäuerlichen Unfallversicherung wurden mit Nachdruck weiterverfolgt. 

Zu einzelnen Punkten sei hervorgehoben: 

1. Bauern-Pensionsversicherung 

Die jahrelangen Bemühungen der Präsidentenkonferenz und bäuerlicher Abgeordneter um die 
Einführung einer eigenen Bäuerinnen-Pension wurden intensiviert. Die Präsidentenkonferenz 
erarbeitete ein konkretes Konzept und legte dieses mit Schreiben vom 14. Mai 1991 dem Bun­
desministerium für Arbeit und Soziales mit dem Ersuchen um Ausarbeitung eines entsprechen­
den Gesetzesentwurfes vor. Anschließende Verhandlungen von Mai bis Juli mit dem 
Sozialminister und auf Beamtenebene führten zu keinem Ergebnis, weil das Ministerium Gegen­
forderungen erhob, die gerade für kleine Betriebe starke Beitragserhöhungen bedeutet hätten . 

In der Stellungnahme an das Bundesministerium für Arbeit und ' Soziales zum Entwurf der 16. 
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Novelle zum BSVG (Schreiben vom 3.9.1991) und mit Schreiben vom 8.10.1991 an den Herrn 
Sozialminister verlangte die Präsidentenkonferenz nachdrücklich die im Entwurf nicht enthalte­
ne Schaffung einer Bäuerinnen-Pension nach ihrem Konzept. Nach harten Auseinandersetzun­
gen und Verhandlungen auf höchster politischer Ebene wurde im November doch noch eine Lö­
sung im Rahmen der 16. BSVG-Novelle erzielt (BGBI.Nr. 678/1991). 

Bäuerinnen sind ab 1.1.1992 in folgenden Fällen versichert: 

• Bei Betriebsführung auf gemeinsame Rechnung und Gefahr: Bei Vollerwerbsbetrieben 
immer und bei Nebenerwerbsbetrieben dann, wenn beide Ehegatten einem versicherungs­
pflichtigen Nebenerwerb nachgehen. 

• Wenn der Betrieb auf alleinige Rechnung und Gefahr eines Ehegatten geführt wird und 
der andere Ehegatte hauptberuflich in diesem Betrieb beschäftigt ist, ohne Dienstnehmer zu 
sein. 

Beitragsgrundlage ist die Hälfte des Versicherungswertes des Betriebes, der Betriebsbeitrag 
wird je zur Hälfte beiden Ehegatten zugerechnet. 

Zwei Sonderregelungen gelten 

• für Bäuerinnen über 50 Jahre. Es besteht die Möglichkeit, auf besonderen Antrag bis Ende 
1992 auf die neue Pensionsversicherung zu verzichten. Dann bleibt weiterhin nur ein Ehe­
gatte pflichtversiChert. 

• Die Neuregelung soll zu keiner Schmälerung der zukünftigen Pension des bisher Versi­
cherten (in der Regel des Mannes) führen: Er kann bis Ende 1992 den Antrag stellen, so wie 
bisher die gesamte Beitragsgrundlage zu behalten. Die Frau ist in diesen Fällen zusätzlich 
mit der halben Beitragsgrundlage in die Pensionsversicherung einbezogen. 

Hinsichtlich der Pensionsreform sind im parlamentarischen Ausschußbericht zur Novelle Vor­
gaben enthalten, die nicht den Vorstellungen der Präsidentenkonferenz entsprechen. Die end­
gültige Gestaltung der Bäuerinnen-Pensionsversicherung ab 1993 wird von weiteren Verhand­
lungen abhängen. 

2. Bauern-Krankenversicherung 

Auf Grund der sehr ungünstigen Struktur (Überalterung und Abwanderung) bestehen in der 
Bauern-Krankenversicherung schwerwiegende Finanzierungsprobleme. Die Präsidenten­
konferenz bemühte sich um eine Lösung dieser Strukturfrage bei Vermeidung weiterer Mehr-
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belastungen aktiver Beitragszahler: Mit Schreiben vom 7. Mai 1991 an das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales wurde eine Gesetzesänderung beantragt, wonach der Bauern-Kranken ­
versicherung Budgetmittel des Bundes zur Abdeckung der Krankenversicherung der Pensioni ­
sten wenigstens in dem Ausmaß zur Verfügung gestellt werden, wie sie die Gebietskranken­
kassen erhalten. In anschließenden Verhandlungen wurde das Anliegen zwar vom Bundesmi ­
nisterium anerkannt, eine Einigung konnte aber nicht erzielt werden , da das Ministerium unzu­
mutbare Mehrbelastungen und Leistungsverschlechterungen für bäuerliche Versicherte vor­
schlug: Starke Erhöhungen der Mindestbeiträge und Aufhebung der Subsidiarität der Bauern­
Krankenversicherung . 

3. Unfallversicherung 

Ein von der Präsidentenkonferenz und der Sozialversicherungsanstalt der Bauern eingesetztes 
Komitee arbeitet an einer Neugestaltung der bäuerlichen Unfallversicherung. Es geht dabei 
im wesentlichen um 

• die zeitgemäße Ausdehnung des Unfallschutzes (bäuerliche Zimmervermietung, Winter-
dienste, organisierte Nachbarschaftshilfe etc.), 

• den Beginn der Versicherungspflicht , 
• die Abfindung von Kleinrenten , die Rentenhöhe bzw. Rentenstaffelung und 
• Transferzahlungen zur Abgeltung der Fremdlasten. 

4. Allgemeine Sozialversicherung 

In der Stellungnahme der Präsidentenkonferenz vom 6.9.1991 an das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales zum Entwurf der 50. ASVG-Novelle (BGBI.Nr. 676/1991) wurden Lei­
stungsverbesserungen, wie die Umwandlung der medizinischen Hauskrankenpflege in eine 
Pflichtleistung, die Einführung der medizinischen Rehabilitation in der Krankenversicherung , die 
Verbesserung der Gesundheitsförderung, Krankheitsverhütung und die Finanzierung der psy­
chotherapeutischen und psychologischen Krankheitsbehandlungen begrüßt. Verwiesen wurde 
auf die offenen Fragen der bäuerlichen Unfallversicherung, wobei eine entsprechende Berück­
sichtigung der Wünsche der Berufsvertretung zur Neufassung des Unfallschutzes in der End­
fassung der Novelle verlangt wurde. 
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5. Arbeitsmarktpolitik 

Im Bereich der Ausländerbeschäftigung war es nach einer Reihe von Interventionen und Ver­
handlungen im Ministerium möglich , ein Sonderkontingent für die Land- und Forstwirtschaft 
in der Höhe von 2500 ausländ ischen Arbeitskräften zu erreichen und damit den Erfordernissen 
der landwirtschaftlichen Produktion bei Arbeitsspitzen Rechnung zu tragen. Die Präsidenten­
konferenz trat für eine Überführung dieser Sonderregelung in das Dauerrecht ein . 

Im Interesse der Nebenerwerbsbauern und des ländlichen Raumes wurden arbeitsmarktpoliti­
sche Förderungsansuchen bestimmter Betriebe im ländlichen Raum im Rahmen des Bei­
rates für Arbeitsmarktpolitik gezielt unterstützt. Die Präsidentenkonferenz setzte sich auch für 
eine Beibehaltung der Produktiven Arbeitsplatzförderung (PAF) zur Bekämpfung der Winterar­
beitslosigkeit in der Land- und Forstwirtschaft ein und konnte eine Verlängerung der Regelung 
für den Winter 1991/92 erreichen. 

6. Arbeitslosenversicherung 

In neuerlichen Verhandlungen mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales verlangte die 
Präsidentenkonferenz eine Anhebung der Einheitswertgrenze von S 54.000,- für den 
Le istungsanspruch bei Bewirtschaftung des Betriebes. Eine Streichung der Bestimmung be­
treffend "bewirtschaften" eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes im Gegenzug mit einer 
Erhöhung der Einheitswertgrenze lehnte die Präsidentenkonferenz wegen negativer Auswir­
kungen für betroffene Nebenerwerbsbauern ab. Der Arbeitslosenversicherungsbeitrag wurde 
rückwirkend ab 1.11.1991 auf 4,9 % angehoben. Die Präsidentenkonferenz sprach sich gegen 
diese rückwi rkende Maßnahme aus und verlangte einen sparsamen Einsatz der vorhandenen 
Mittel. 

7. Arbeitsrecht 

Zum neuerlich vorgelegten Entwurf einer Landarbeitsgesetznovelle lehnte die Präsidenten­
konferenz mit Stellungnahme vom 19.12.1991 weitgehende Änderungen bei Beschäftigung Ju­
gendlicher ab, weil die Vorschläge den Notwendigkeiten der land- und forstwirtschaftlichen Pro­
duktion widersprochen hätten, insbesondere hinsichtlich einer überlangen Wochenendruhe. 
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Mehr Belastungen der Betriebe durch Übernahme der Internatskosten der Lehrlinge mu ßten ab­
gelehnt werden. Die Präsidentenkonferenz bekannte sich jedoch zu den bereits in den voran ­
gegangenen Beratungen in Aussicht genommenen arbeitsrechtlichen Verbesserungen für die 
Dienstnehmer. 

Zum Entwurf einer Novelle zum Ausländerbeschäftigungsgesetz begrü ßte die Präsidenten­
konferenz in ihrer Stellungnahme vom 5.11.1991 das Ziel, Verfälschungen der Statistik zu ver­
meiden. Nachdrücklich abgelehnt wurde die Verschärfung der Verpflichtung des Dienstgebers 
zur Meldung des Dienstnehmers bei der Gebietskrankenkasse innerhalb von 24 Stunden statt 
bisher 3 Tagen. Grundsätzlich wurde eine ausreichende Zurverfügungstellung ausländischer 
Arbeitskräfte und eine Anpassung der Erteilung einer Beschäftigungserlaubnis an die Notwen­
digkeiten der Land- und Forstwirtschaft verlangt, wobei insbesondere Verzögerungen des An­
tritts der Arbeit ausgeSChaltet werden so llen. 

In der Frage der Abfertigung wandte sich die Präsidentenkonferenz gegen Forderungen nach 
Einführung eines Abfertigungsanspruches auch bei Selbstkündigung der Dienstnehmer: Diese 
Maßnahme wäre sozialpolitisch nicht notwendig und gefährde die Realisierung wichtigerer An ­
liegen , wie die Pflege alter Menschen und die Sicherung der Finanzierung des Gesundheitswe­
sens und der Pensionen. 
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INTERESSEN VERTRETUNGEN ÖSTERREICHISCHER LANDARBEITERKAMMERTAG 

ÖSTERREICHISCHER 
LANDARBEITERKAMMERTAG 

1. Arbeitsmarkt 

Entgegen dem die letzten Jahre zu verfolgenden Trend kam es im Berichtsjahr zu einer Zu­
nahme der Zahl der in der Land- und Forstwirtschaft beschäftigten Dienstnehmer. Zum 
Stichtag Ende Juli 1991 waren insgesamt 42.617 Personen unselbständig in der Land- und 
Forstwirtschaft beschäftigt. Im Jahre 1990 waren es 42 .109 und im Jahre 198942.148. 

Im einzelnen nahm die Zahl der Arbeiter von 26.241 im Jahre 1990 auf 26.509 im Jahre 1991 
zu (das ist ein Plus von 1 %) und die Zahl der Angestellten von 15.868 im Jahre 1990 auf 16.108 
im Jahre 1991 (das ist ein Plus von 1,5 %) . 

Eine Aufschlüsselung nach Berufsgruppen bei den Arbeitern zeigt, daß im Berichtsjahr ebenso 
wie in den vergangenen Jahren die Forst- und Sägearbeiter mit 6.057 die zahlenmäßig stärk­
ste Berufsgruppe bildeten , gefolgt von den Landarbeitern (ohne Saisonarbeiter) mit 5.835 
und den Genossenschaftsarbeitern, Kraftfahrern und Handwerkern mit 5.428. Bei den An ­
gestellten ist die bei weitem stärkste Berufsgruppe die der Lagerhausangestellten. 

Die in der Land- und Forstwirtschaft saisonal bedingte Arbeitslosigkeit wies im Winter 1990/91 
durchgehend höhere Werte auf als im Jahr davor. Dabei fielen die Spitzenwerte der 
Arbeitslosigkeit naturgemäß in die Monate Dezember, Jänner und Februar, es war aber auch im 
November und im März eine relativ hohe Zahl von Arbeitslosen zu verzeichnen, was auf eine 
längere Dauer der Arbeitslosigkeit schließen läßt. Im Dezember 1990 stieg die Zahl der Arbeit ­
suchenden von 4.953 auf 9.311 (1989: 8.394) und erreichte im Jänner 1991 mit 10.173 (1990 : 
9.160) den Höchststand. Im Februar 1991 waren 9.979 (1990 : 8.945) und im Monat März 1991 
6.445 (1990: 4.947) Land- und Forstarbeiter arbeitslos. Mit 3.379 Arbeitslosen war die Situation 
auch im April 1991 ungünstiger als im Vorjahr (2.660) und ebenso im Mai 1991 , wo noch 2.116 
(1990: 1.761) Land- und Forstarbeiter ohne Arbeit waren. 
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2. Lohnentwicklung 

Die Landarbeiterkammern wirken in den meisten Bundesländern an den Kollektivvertragsver­
handlungen mit und sind zum Teil ausschließliche Kollektivvertragspartner auf Arbeitnehmer­
seite. Es gab im Berichtsjahr bel fast allen Kollektivverträgen Lohnerhöhungen, wobei die 
meisten Abschlüsse zwischen 5,4 % und 5,9 % lagen. 

Die Löhne der Dienstnehmer in bäuerlichen Betrieben wurden in den meisten Bundesländern 
zwischen 5,7 % und 5,9 % angehoben, nur Tirol und Vorarlberg lagen mit 5,4 % bzw. 4,1 % dar­
unter, Niederösterreich mit 6,2 % darüber. Die Löhne der Gutsarbeiter wurden ebenfalls ziem­
lich einheitlich zwischen 5,7 % und 5,9 % angehoben. Abweichungen gab es auch hier wieder­
um in Tirol mit 5,4 % und Vorarlberg mit 4,1 %. Bei den Forst- und Sägearbeitern betrug die Er­
höhung der Kollektivvertragslöhne 5,5 %. Die Bezüge der Gutsangestellten wurden unter­
schiedlich zwischen 5,2 % und 5,6 % angehoben. 

Der Wert der freien Station wurde von den Finanzlandesdirektionen für 1991 mit S 2.400,­
und damit bereits das vierte Jahr unverändert festgesetzt. 

3. Berufsausbildung 

Mit 3.167 lag die Zahl der Lehrlinge in der Land- und Forstwirtschaft im Berichtsjahr erheblich 
unter dem Wert des Vorjahres (1990: 4.191). Der Anteil der männlichen Lehrlinge war mit 1.832 
(1990: 2.738) rund ein Drittel höher als der Anteil der weiblichen Lehrlinge, der 1.335 (1990: 
1.453) ausmachte. Die Zahl der Heimlehrlinge ging von 2.857 im Jahre 1990 auf 1.969 im Be­
richtsjahr zurück; eine Fremdlehre absolvierten 1.198 (1990: 1.334) Burschen und Mädchen. Am 
stärksten sind die Fremdlehrlinge in der Sparte Gartenbau vertreten, die meisten Heimlehr­
linge finden sich nach wie vor in der allgemeinen Landwirtschaft, wo die Ausbildung fast aus­
nahmslos im elterlichen Betrieb erfolgt. 

Mit 2.084 war im Jahre 1991 bei den Facharbeiter- und Gehilfenprüfungen insgesamt eine 
leichte Abnahme gegenüber 1990 (2.453) zu verzeichnen. Im einzelnen wurden in der Land­
wirtschaft 906 (1990: 1.222), in den Sondergebieten der Landwirtschaft 723 (1990: 865) und in 
der Forstwirtschaft 455 (1990: 366) Facharbeiter- bzw. Gehilfenprüfungen abgelegt. 

Eine leichte Abnahme war auch bei den Meisterprüfungen zu verzeichnen. Insgesamt haben 
im Berichtsjahr 742 Facharbeiter bzw. Gehilfen die Meisterprüfung abgelegt, davon 379 im Fach­
gebiet Landwirtschaft. Im Jahre 1990 waren es 821, davon 428 im Fachgebiet Landwirtschaft. 
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4. Förderungswesen 

Eine wichtige Aufgabe im Rahmen der Tätigkeit der Landarbeiterkammern stellt die Mitwirkung 
bei der Förderung des Landarbeitereigenheimbaues dar. Im Jahre 1991 wurden 272 Eigen­
heime (1990: 240) mit einem Gesamtvolumen von 24,7 Mill.S (1990: 23,9 Mill.S) an Zuschüs­
sen und rund 157 Mill.S (1990: 121 MiII.S) an Darlehen von Bund und Ländern gefördert. Hie­
von wurden im Rahmen der Agrarinvestitionskreditaktion an 213 (1990: 118) Bewerber zins­
verbilligte Darlehen in der Höhe von 50 Mill.S (1990: 27 Mill.S) gewährt. Dazu kommen noch er­
hebliche Beträge aus Kammermitteln. Insgesamt war zur Finanzierung der 272 Eigenheime 
ein Betrag von 412 Mill.S erforderlich. 

Für Zwecke der Berufsausbildung wurden 1991 Beihilfen zur Erleichterung des Besuches 
von Kursen und Lehrgängen in Gesamthöhe von 3,6 Mill .S (1990: 3,8 Mill.S) an Bundesmit­
teln und rund 2,3 Mill .S (1990: 2,6 Mill.S) an Landes- und Kammermitteln aufgewendet. Damit 
konnten insgesamt 7.276 (1990 : 8.507) Personen gefördert werden. 

Im Rahmen derTreueprämienaktion zur Ehrung langjährig in der Land- und Forstwirtschaft 
beschäftigter Arbeiter standen im Jahre 1991 1,4 Mill.S (1990: 1,3 Mill.S) an Bundesmitteln 
und S 822.000,- (1990: 786.000,-) an Landes- und Kammermitteln zur Verfügung. Damit konn­
ten im Berichtsjahr 740 (1990 : 702) Arbeiter für ihre langjährige Berufstätigkeit geehrt werden. 

5. Zeckenschutzimpfaktion 

Wie in den Jahren zuvor, wurden auch im Jahre 1991 von den Landarbeiterkammern in Zu­
sammenarbeit mit der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt Zeckenschutzimpfaktionen für 
besonders gefährdete Personen durchgeführt. Insgesamt wurden im Berichtsjahr rund 1.500 
land- und forstwirtschaftliche Dienstnehmergeimpft, die meisten davon, nämlich 624 (1990: 588), 
in Niederösterreich. 
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6. Stellungnahmen zu Gesetzentwürfen 

Im Jahre 1991 sind dem ÖSlerreichischen Landarbellerkammerlag 100 Bundesgeselz- und Vel'­
ordnungsenIwürfe zur Begutaclltung übermittelt worden, Darüber hinaus nahmen die Landal'­
beiterkammern zu den jeweilig(~n Landesgesetzen und Ver'ordnungen Stellung. 

Oie 50. Novelle zum Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz wurde vom Österrelchischell 
Landarbeiterkammertag im wesentlichen begrüßt, insbesondere die neu geschaffene Möglich­
keit zur Selbstversicherung in der Pensiollsversicherung auch fÜI' alle jene Personen, die keine 
Zeiten in der Pfllchtversicllerung erworben haben, Auch die Kostenübernahme der Hauskran­
kenpflege als Pflichtleistung der Krankenversicherung stellt eine sehr positive Neuerung dar, 

Zur im Rahmen einer Novelle zum Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 neu eröffneten Mög­
lichkeit einer Arbeitsvermittlung von Saisonbeschäftigten in der Zeit der saisonalen 
Arbeitslosigkeit meldete der Österreichische Landarbeiterkammertag Bedenken an und ver­
langte, daß die Beschäftigten jedenfalls nicht in berufsfremde Tätigkeiten vermittelt werden dürf­
ten. 

Ausd rückl icll be fü rwortet WLJ I'de vom Österre ich isel 1(;n Landarbeiterkam me rtag der E ntwu rf ei nes 
Bundesgesetzes, mit dem das Landarbeitsgesetz und das Land- und forstwirtschaftliehe 
Berufsausbildungsgesetz geändert werden sollte, da mit diesem Entwurf eine Reihe von wich­
tigen Schutzbestimmungen für jugendliche Arbeitnehmer in das Landarbeitsgesetz übernom­
men werden sollten, die zum Großteil in ällnlicher Form für den gewerblich-industriellen Bereich 
bereits in Geltung standen und zum Teil schon seit Jahren vom Österreich ischen Landarbeiter­
kammertag verlangt worden sind, In der Folge kam es über Betreiben der Arbeitgeberseite in 
den parlamentarischen Verhandlungen zwar noch zu einigen Abänderungswünschen zu Lasten 
der Dienstnehmer, es konnte aber insgesamt ein brauchbarer Kompromiß gefunden werden, 

Die Novelle zum Familienlastenausgleichsgesetz 1967 mit Einführung eines Zuschlages zur 
Geburtenbeihilfe, Erhöhung der Einkommensgrenzen für den Familienzuschlag sowie Herab­
setzung der MindestscllulweglZinge für die Schulfahrtenbeihilfe wurde begrüßt. Abgelehnt wur­
de hingegen die Streichung des dem Ausglelcilsforlds für Familienbeillilfen zufließenden Anteils 
der Einkommens- und Körperschaftssteuur 
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